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Vorwort 

Mit dem nunmehr vorliegenden Elften Bericht der Volksanwaltschaft (im 
folgenden als "VA" bezeichnet) an den Nationalrat wird über die Tätigkeit 
in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1987 Aufschluß gegeben. Ent­
sprechend der bisherigen Gliederung besteht auch dieser Bericht aus drei 
Teilen, dem Allgemeinen, dem Besonderen und dem Statistischen Teil. 

In den Allgemeinen Teil wurden die Inanspruchnahme der VA und ihre 
Tätigkeit, organisatorische Veränderungen und Anmerkungen und Fest­
stellungen allgemeiner Art aufgenommen, die entweder den gesamten Ver­
waltungsbereich betreffen oder die nach Ansicht der VA legislative Maß­
nahmen erforderlich erscheinen lassen, aber nicht von ressortspezifischen 
Gegebenheiten geprägt sind. 

Darüber hinaus werden im Allgemeinen Teil auch die Öffentlichkeitsarbeit 
der VA, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Medien, und die inter­
nationalen Kontakte behandelt. 

Der Besondere Teil enthält die Berichte der drei Volksanwälte über ihre 
Aufgabenbereiche mit einer Darstellung exemplarischer Einzelfälle aus den 
Ressortbereichen und jenen Anregungen legistischer Art an das Parlament, 
die ihren Grund nicht in einem Fehlverhalten von Verwaltungsbehörden 
haben, sondern auf die Rechtslage zurückzuführen sind. 

Der Statistische Teil enthält am Anfang - worauf im Allgemeinen Teil in 
entsprechender Weise hingewiesen ist - eine Auflistung der noch aufrecht 
bestehenden legislativen Anregungen der VA seit der Aufnahme ihrer 
Tätigkeit. Um diese Darstellung dem aktuellen Entwicklungsstand anzu­
passen, wurde die Auflistung, die erstmals im Zehnten Bericht der VA an 
den Nationalrat enthalten war, unter Eliminierung der bereits erledigten 
Anregungen und unter Einbeziehung des Berichtszeitraumes fortgeschrie­
ben. 

Daran anschließend werden im Statistischen Teil wieder alle jene 
Beschwerden unter Bezeichnung ihres Gegenstandes und ihrer Erledigung 
angeführt, die dem Bereich der Bundesverwaltung zuzu,)rdnen waren. Wie 
auch schon in den Vorberichten wurden sonstige an die VA herangetragene 
Anliegen, für deren Behandlung sie nicht zuständig war, in diese Statistik 
nicht aufgenommen. 

Die Volksanwälte nehmen auch diesen Bericht zum Anlaß, ihren Mitarbei­
tern für die geleistete Unterstützung ihren Dank auszusprechen. 

Der vorliegende Bericht wurde in der kollegialen Sitzung der VA am 24. 
Jänner 1989 einstimmig beschlossen 

Wien, im Jänner 1989 
Dipl.-Vw. Helmuth Josseck 

Franziska Fast 
Dr. Herben Kohlmaier 
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1 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

1.1 Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im Berichtszeitraum vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1987 wurden an die 
VA insgesamt 4 459 Beschwerden und sonstige Anliegen herangetragen 
(1986:4591). 

Von den insgesamt 4459 Beschwerden im Berichtsjahr wurden 1 920 bei 
Sprechtagen persönlich an einen Volksanwalt herangetragen. 

Von der Möglichkeit einer telefonischen Auskunftserteilung haben im 
Berichtszeitraum insgesamt 8 603 Personen Gebrauch gemacht, wobei der 
Auskunftsdienst der VA zusätzlich noch durch 1 307 persönlich vorge­
brachte Auskunftsersuchen in Anspruch genommen wurde. 

Auch im Berichtszeitraum konnte die Tendenz festgestellt werden, daß die 
Inanspruchnahme der VA in immer stärkerem Ausmaß in Fällen erfolgt, zu 
deren Behandlung sie nach der Verfassung eingerichtet wurde; der Anteil 
an Beschwerden, die unzuständigerweise bei der VA anhängig gemacht 
werden, ist daher weiterhin im Sinken begriffen und mit einem Anteil von 
unter 20 % anzusetzen. 

Von den im Berichtszeitraum angefallenen 4 459 Beschwerden entfielen 
3 270 auf den Bereich der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwal­
tung, wobei die Schwerpunkte nach dem Geschäftsanfall in den Ressorts 
Soziales, Justiz und Finanzen lagen. In der Beschwerdehäufigkeit folgen 
sodann die Ressortbereiche öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Inneres, 
Angelegenheiten des Handels, des Gewerbes und der Industrie sowie der 
Ressortbereich der Land- und Forstwirtschaft. 

1.2 Sprechtage 

Im Berichtszeitraum wurden 193 (1986: 182) Sprechtage abgehalten, davon 
69 (1986: 75) außerhalb von Wien. Entsprechend der bisherigen Praxis 
wurden auch im Berichtszeitraum neben den regelmäßig in den Landes­
hauptstädten abgehalt~nen .Spre~htagen de~. rechtsuche.nden Bevölkerung 
auch Vorsprachemöglichkelten 10 den politlschen Bezirken oder 111 den 
größeren Gemeinden angeboten. Die VA war bei der Planung ihrer Sprech­
tage außerhalb Wiens wieder bemüht, die Bundesländer möglichst gleich­
mäßig, jedoch unter Einbindung des Gesichtspunktes ihrer Bevölkerungs­
zahl, zu berücksichtigen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, auf 
Wünsche der einzelnen Bundesländer nach zusätzlichen Sprechtagen 
dadurch einzugehen, daß bei Vorliegen einer größeren Anzahl von Anmel­
dungen außerhalb des festgelegten Sprechtagsplanes zusätzliche Sprechtage 
der VA außerhalb von Wien eingeschoben werden können. 

Insgesamt wurden somit von der VA 193 Sprechtage abgehalten, bei denen 
1 920 Rechtsuchende vorgesprochen haben. 

Auch im Berichtszeitraum wurde die Zusammenarbeit mit den Rechtsan­
waltskammern, der Notariatskammer und der Ingenieurkammer fortge­
setzt. Bei der Erteilung der erstmaligen kostenlosen Auskunft durch 
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~echts~nwält~ anläß!ich auswärtiger Sprechtage . der Volksanwälte wurde 
Im Benchtszeltraum 10 verstärktem Maße ermöglicht, daß mehrere Rechts­
anwälte für Auskunftsers~chen. I!nd Erstb~ratungen ~m Sprecht~gsort zur 
Verfügung stehen. Auf die positiven Auswirkungen dieser EntWicklung -
vor allem bei möglichen Interessenskollisionen der Anwälte - wurde 
bereits im Zehnten Bericht hingewiesen. 

1.3 Prufungsverfahren und Erledigungen 

Von der VA wurden im Berichtszeitraum insgesamt 4 837 Beschwerdefälle 
erledigt. 

Ohne Berücksichtigung der nicht in den Verwaltungsbereich fallenden 
Beschwerdefälle wurden von der VA 3 599 Beschwerden erlt;~igt, wobei in 
692 Fällen der Beschwerdegrund behoben werden konnte. Uber diese für 
die Beschwerdeführer positiven Erledigungen hinaus, denen zu mehr als 
zwei Drittel berechtigte Beschwerden zugrunde lagen, wurden in rund 
1 300 Fällen den Anliegen des Beschwerdeführers dadurch entsprochen, 
daß ihm durch die VA zumindest die erbeten!,:n Auskünfte gegeben oder 
Klarstellungen geboten werde~ konnten. Die U~ersicht ü~er die durchge­
führten Prüfungsverfahren zeigt auch, daß es 10 den meisten Fällen der 
Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten der VA nicht bedurfte, son­
dern die obersten Organe der Verwaltung des Bundes, in deren Bereich ein 
Fehlv:er~alten festgestellt wurde, bemüht waren, dessen Auswirkungen -
soweit sie behebbar waren - schon vor Abschluß des Prüfungsverfahrens 
zu beseitigen. 

Die verbleibenden, in einem Prüfungsverfahren der VA getroffenen Erledi­
gungen betrafen Beschwerden, die sich zum Teil als unberechtigt erwiesen, 
anhängige Verwaltungsverfahren zum Gegenstand hatten oder in denen 
aus sonstigen Gründen eine weitere Maßnahme der VA nicht erforderlich 
oder möglich war. 

1.4 Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte 

8 

Auch im Berichtszeitraum wurde die im Jahre 1979 begonnene wöchentli­
che TV -Sendung "Ein Fall für den Volksanwalt?" fortgesetzt. Es wurden 
insgesamt 42 Sendungen ausgestrahlt. 

Auch die Zusammenarbeit mit dem ORF im Rahmen seines Hörfunkpro­
grammes wurde im Berichtszeitraum in der Weise fortgesetzt, daß in den 
jeweiligen Regionalprogrammen Live-Sendungen mit Beteiligung der 
Volksanwälte ausgestrahlt wurden, die im Regelfall mit einem Auswärts­
sprechtag des Volksanwaltes verbunden waren. Bei der Gestaltung dieser 
Hörfunksendungen wurde der Schwerpunkt auf den Direktkontakt ratsu­
chender Bürger mit dem Volksanwalt gelegt, indem es dem Betroffenen 
ermöglicht wurde, während der Sendung telefonisch mit dem Volksanwalt 
in Kontakt zu treten. Vielfach war es möglich, die erbetenen Auskünfte 
noch im Rahmen der Sendung zu erteilen oder dem Beschwerdeführer mit­
zuteilen, daß in seinem Fall die Einleitung eines Prüfungsverfahrens durch 
die VA möglich wäre, wenn eine entsprechende Beschwerde bei der VA 
eingebracht würde. 
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Auch in diesem Berichtszeitraum wurde die Vortrags- und Publikationstä­
tigkeit der VA im In- und Ausland fortgesetzt und insbesondere die Zusam­
menarbeit mit dem International Ombudsman Institute und der Europäi­
schen Ombudsmannakademie in Innsbruck verstärkt. 

Im Rahmen der internationalen Kontakte sei an erster Stelle die Festveran­
staltung anläßlich des zehnjährigen Bestandes der VA genannt, die in Wien 
am 30. Juni und 1. Juli 1987 stattfand. Neben Vertretern aus dem Bereich 
der Wissenschaft wurde die VA im Berichtszeitraum von einer offiziellen 
polnischen Delegation unter der Leitung des Vize-Justizministers besucht, 
wobei es Ziel der geführten Arbeitsgespräche war, einen Erfahrungsbericht 
aus der Sicht der VA zu geben, der in die Beratungen über die Schaffung 
einer Ombudsman-Einrichtung in Polen einfließen sollte. Die Kontakte mit 
der polnischen Regierung wurden auch durch einen Besuch von Volks an­
wältin Franziska Fast und Univ.-Doz. Dr. Harald Rossmann in Warschau 
im Herbst des Berichtsjahres auf Einladung der Polnischen Akademie der 
Wissenschaften fortgesetzt. 

Schließlich wurde in Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Europa­
rat im Bereich der nicht gerichtsförmigen Verwaltungskontrolle eine Dele­
gation der VA zum Europarats-Kollegium nach Thessaloniki in der Zeit 
vom 23. bis 28. September 1987 entsendet. 

1.5 Änderung der Geschäftsverteilung der VA 

Die Novelle zum Bundesministeriengesetz 1986 durch das Bundesgesetz 
vom 24. Feber 1987, BGBl. Nr. 78, die mit Wirkung vom 1. April 1987 eine 
neue Aufgabenverteilung der Verwaltungs kompetenzen des Bundes mit 
sich brachte, erforderte eine Anpassung der Geschäftsverteilung der VA, 
die mit Beschluß der VA vom 1. April 1987 erfolgte und im Bundesgesetz­
blatt Nr. 146/1987 kundgemacht wurde. Die Geschäftsverteilung 1987 der 
VA hält an der bisherigen Verteilung der Prüfungsaufgaben fest, berück­
sichtigt aber bei ihrer Zuweisung die durch die Bundesministeriengesetz­
Novelle 1987 geschaffene neue Rechtslage. 

Der Text der Geschäftsverteilung 1987 ist im Anschluß an Punkt 2 des All­
gemeinen Teil dieses Berichtes abgedruckt. 

2 Allgemeine Anmerkungen und legislative Anregungen der VA 

2.1 Verwaltungsstrafrecht 

Viele Beschwerden, die Vorgänge im Bereich des Verwaltungsstrafrechtes 
betrafen, ließen Schwerpunkte erkennen, worüber die VA zum Teil schon 
seit Jahren berichtet hat. 

So gab es im Berichtszeitraum neuerlich Beschwerden darüber, daß die 
Behörde den Beschuldigten von der Einstellung des Strafverfahrens nicht 
verständigt habe. Eine derartige Vorgangsweise ist, wenn nicht ein bloßes 
Versehen vorgelegen ist, von den Behörden mit oft ausgeklügelten rechtli-
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ehen Argumenten zu rechtfertigen versucht worden; eine einheitliche Vor­
gangsweise war auf Verwaltungsebene nicht zu erzielen. 

Ein in den Folgewirkungen noch weitaus bedeutsamerer Problemkreis 
besteht beim Rechtsmittelverzicht nach mündlich verkündetem Strafer­
kenntnis. Diese (im Bereiche der Bundespolizeidirektion Wien besonders 
deutlich wahrgenommene) Verwaltungspraxis ruft nämlich beim betroffe­
nen Bürger, besonders wenn er sich zum ersten Mal in Polizeihaft befindet 
und glaubt, nur durch die Abgabe dieses Rechtsmittelverzichtes freizukom­
men, größte Zweifel an der Korrektheit des behördlichen Vorgehens her­
vor. 

Überhaupt führen Eingriffe in die persönliche Freiheit bei den betroffenen 
Bürgern dann zu Unverständnis und sogar zu Aggressionen, wenn der 
Anlaßfall offenkundig in keinem Verhältnis zu der behördlichen Maß­
nahme steht. Hiezu sind beim Ressort "Inneres" nähere Ausführungen vor­
handen. 

Besonders auffällig war auch das Ergebnis eines im Bundesland Salzburg 
amtswegig durchgeführten Prüfungsverfahrens . In diesem Fall nahmen 
Organe der Bundespolizeidirektion Salzburg ein vierzehnjähriges Mädchen 
zur Nachtzeit fest, weil sie durch ihren Aufenthalt auf öffentlichen Straßen 
das Salzburger Jugendschutzgesetz verletzt hatte . In mehrfacher Verken­
nung der Rechtslage wurde die Jugendliche in einem Verwaltungsstrafver­
fahren, das ebenfalls einen Rechtsmittelverzicht in der oben geschilderten 
Art beinhaltete, mit primärer Freiheitsstrafe im Ausmaß von 48 Stunden 
belegt und ein Teil dieser Strafe rechtswidrig sofort in Vollzug gesetzt. 
Auch weitere Vollzugsmaßnahmen durch die Bundespolizeidirektion Salz­
burg gaben Grund zur Beanstandung. Eine Darstellung als Einzelfall 
erfolgt - da dieses Strafverfahren im Bereiche der Landesvollziehung 
durchgeführt worden ist - im Bericht der VA an den Salzburger Landtag. 

Diese, durch obige Beispiele neuerlich belegten Unzukömmlichkeiten 
haben zu einer Reaktion auf legistischer Ebene geführt. Die im Berichts­
zeitraum kundgemachte Verwaltungsstrafgesetz-Novelle 1987 hat die auf­
gezeigten Problempunkte berücksichtigt und es wurde die Behörde ver­
pflichtet, Beschuldigte von der Einstellung von Strafverfahren zu verständi­
gen. Der Rechtsmittelverzicht eines Beschuldigten wird ex lege als unwirk­
sam erklärt, wenn dieser Verzicht noch während der Haft abgegeben wor­
den ist. Die Bestimmungen über Verhängung und Vollzug von Freiheits­
strafen wurden (auch unter dem Einfluß der zunehmend an Bedeutung 
gewinnenden Europäischen Menschenrechtskonvention) den heutigen 
Erfordernissen angepaßt und weitgehende Sonderbestimmungen für 
Jugendliche eingeführt. Auch die nun vorgeschriebene Mindestausstattung 
der Hafträume verdient eine Erwähnung. 

Auch die (von der VA in nahezu jedem Bericht geforderte) Aufhebbarkeit 
offenkundig rechtswidriger Strafbescheide wurde mit dieser Novelle ver­
wirklicht. 

Wenn auch diese Novelle erst am 1. Juli 1988 in Kraft getreten ist, so sollen 
die erwähnten Fälle doch die Notwendigkeit dieses Teiles der Verwaltungs­
strafrechtsreform verdeutlichen. 
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2.2 Übervorteilung von Unfallopfern durch Vereine für die Abwicklung von 
Schadensfällen 

Von den Beschwerdefällen, in denen die VA ihre Unzuständigkeit feststel­
len mußte, waren im abgelaufenen Berichtszeitraum, aber auch in den Jah­
ren 1986 und 1988 jene besonders auffällig, in denen sich Personen an die 
VA wandten, die mit einem Verein für die Abwicklung von Schadensfällen 
in Kontakt gekommen waren. Allen diesen Fällen war gemeinsam, daß 
Unfallopfer - teilweise noch in Krankenanstalten - aufgesucht wurden 
und zum Abschluß von Mitgliedschaftsverträgen, Kreditverträgen (zur 
Vorfinanzierung von Prozeßkosten) sowie zur Unterfertigung von Zessio­
nen bzw. Vollmachten überredet wurden. Soweit dies im Bereich der VA 
möglich war, konnte durch Kontaktaufnahme mit der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt erreicht werden, daß solche Anbahnungen von 
Geschäftsverbindungen in den Krankenanstalten der Allgemeinen Unfall­
versicherungsanstalt nur über ausdrücklichen Wunsch des betreffenden 
Patienten möglich sind. Die Vorgangsweise des Vereins sowie der mit die­
sem im engsten Zusammenhang ste?enden Kapitalgese!lschaften (Gesell­
schaften m. b. H.) war von der VA mcht zu prüfen, da die Rechtsgeschäfte 
sowohl mit dem Verein als auch den mit diesem zusammenarbeitenden 
Gesellschaften m. b. H. und den Rechtsanwälten eindeutig dem Zivilrecht 
zuzuordnen waren. Dabei war allerdings auffällig, daß die erwähnten 
Gesellschaften in den Verträgen für die Abwicklung von Schadensfällen ein 
"Erfolgshonorar" von bis zu 12% des Streitwertes vereinbart hatten. Die 
VA hat aus Anlaß dieser Beschwerdefälle sowohl das Einvernehmen mit 
dem Österreichisc~~n Rechtsanwaltskammertag hergestellt als auch an 
einer Sendung des Osterreichischen Rundfunks in der Reihe "Argumente" 
teilgenommen, wo die Methoden dieser Art von Schadensabwicklung nach 
Unfallereignissen erörtert wurden. Dabei wurde ein auch der VA bekannt­
gewordener Fall öffentlich diskutiert, in dem eine 70jährige Frau, die von 
einem Moped niedergestoßen wurde, unter Nichtbeachtung einer bestehen­
den Rechtsschutzversicherung zu einer Prozeßführung veranlaßt wurde, 
bei der sie die Kosten bei einer schließlich erfolgten Verschuldensteilung 
zum Großteil selbst zu tragen hatte. Dies, obwohl im vorliegenden Fall die 
Gewährung einer Verfahrenshilfe wegen des geringen Einkommens der 
Betroffenen möglich gewesen wäre. Auch lange Zeit nach Abschluß des 
gegenständlichen Verfahrens (nachdem eine unzulässige Revision zurück­
gewiesen wurde), erfolgte keine Verständigung der Betroffenen, sodaß die 
in Anspruch genommenen Kredite durch weitere Zinsenzuwächse unnöti­
gerweise weiter angestiegen sind. Aus Anlaß dieser Beschwerdefälle sieht 
sich die VA veranlaßt, auf diese Wahrnehmungen hinzuweisen un~ legisti­
sche Maßnahmen zum Schutz von Vereinsmitgliedern gegen die Ubervor­
teilung durch deren Vereine anzuregen. 

2.3 Legislative Anregungen der VA 

Wie bereits erstmals im Zehnten Bericht der VA an den Nationalrat, wird 
auch diesem Bericht ein Überblick über die Auswertung der legislativen 
Anregungen der VA an den Nationalrat angeschlossen. Er ist dem Statisti­
schen Teil dieses Berichtes vorangestellt. 

In den Tabellen im Statistischen Teil ist in der Rubrik "Anregung der VA" 
der Gegenstand der Anregung wiedergegeben, in der Rubrik "Berichte an 
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den Nationalrat" die Zahl des Berichtes, in dem die Anregung enthalten ist, 
unter der Rubrik "Seite" ist die Fundstelle im jeweiligen Bericht angeführt 
und in der Rubrik "Reaktion des Bundesgesetzgebers" die getroffene Ver­
anlassung. Aufbauend auf der Darstellung im Zehnten Bericht der VA an 
den Nationalrat wurden in diesem Bericht jene Anregungen ausgeschieden, 
denen vom Parlament bereits Rechnung getragen wurde oder die aus ande­
ren Gründen von der VA nicht mehr aufrechterhalten werden. Es sind 
daher die im Zehnten Bericht mit dem Buchstaben A bezeichneten Anre­
gungen, denen bereits Rechnung getragen wurde, im Elften Bericht nicht 
mehr enthalten. Mit dem Buchstaben B wer.den jene Anregungen bezeich­
net, hinsichtlich deren Realisierung derzeit Uberlegungen angestellt werden 
und mit dem Buchstaben C sind schließlich Anregungen gekennzeichnet, 
hinsichtlich derer derzeit keine legistischen oder sonstigen Maßnahmen in 
Aussicht genommen sind. 

In der Rubrik "Anmerkungen der VA" wurden zusätzliche Erläuterungen 
aufgenommen, die als Kommentar der VA zu verstehen sind. Aus diesen 
Anmerkungen ist insbesondere zu ersehen, inwieweit einmal deponierte 
Anregungen der VA von ihr noch aufrechterhalten werden, auch wenn 
ihnen teilweise bereits entsprochen wurde. Die Anmerkung der VA, daß 
eine legislative Anregung von ihr weiterverfolgt wird, erachtet die VA oft 
auch dann als notwendig, wenn nach dem derzeitigen Verhandlungsstand 
seitens des Ressorts keine Maßnahmen in Aussicht genommen sind. 

Die Darstellung der legislativen Anregungen der VA wurde nicht nur durch 
die Einbeziehung der Anregungen aus dem Zehnten Bericht an den Natio­
nalrat ergänzt, sondern es wurden auch die im gegenstä~dlichen Bericht 
enthaltenen legislativen Anregungen in die tabellarische Ubersicht aufge­
nommen, ohne allerdings gesondert eine Fundstelle auszuweisen, da dies 
im Hinblick auf die technischen Gegebenheiten bei der Drucklegung noch 
nicht möglich war. 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 13 von 278

www.parlament.gv.at



BUNDESG ESETZBLA TT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 1987 Ausgegeben am 22. April 1987 56. Stück 

146. Geschäftsvert<ilung der Volksanwaltschaft 

146. Geschäftsverteilung der Volksanwalt­
schaft 

Die Volksanwaltschaft hat am 1. April 1987 auf 
Grund des Art. 148 h Abs. 3 B· VG folgende 
Geschaftsverteilung beschlossen: 

§ 1. Aufga:,en der Volksanwaltschaft sind von 
den einzelnen Mitgliedern der Volksanwaltschaft 
selbständig wahrzunehmen, soweit nicht § 8 der 
Geschäftsordnung der Volksanwaltschaft eine kol­
legiale Beschlußfassung vorsieht. 

§ 2. Dem Vorsitzenden obliegen: 
1. Ausübung der Diensthoheit gegenüber den 

Bediensteten der Volksanwaltschaft gemäß 
Art. 148 h Abs. 2 B-VG, 

2. Persomlangelegenheiten der Volksanwalt­
schaft unter Bedachtnahme auf Art. 14S h 
Abs.l B-VG; 

3. Organisationsangelegenheiten der Volksan­
waltschaft; 

4. Entscheidungen über Befangenheitsanzeigen 
gemäß § 5 des Volksanwaltschaftsgesetzes 
1982; 

5. Einberufung und Leitung der kollegialen Sit­
zungen der Volksanwaltschaft; 

6. Aufgaben der Volksanwaltschaft, soweit diese 
nicht durch die §§ 3 bis 5 der Geschäftsvertei­
lung erfaßt sind. 

§ J. Dem Volksanwalt FranzISka Fast obliegen 

(I) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungsbe­
reich nachstehender Bundesminister fallen' 

1. Bundeskanzler; 
2. Bundesminister für Gesundheit und öffentli­

cher Dienst, 
3. Bundesminister fur Füderalismus und \'erv.al­

tungsreform; 
4. BundesllllniSler fur Arbeit und So?ialn, 
5. Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr; 
6. Bundesminister für Umwelt, Jugend und 

Familie mit Ausnahme der Förderungsmaß­
nahmen nach dem Wasserbautenförderungs­
gesetz. 

(2) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
nachstehende Angelegenheiten der Verwaltung 
jener Länder betreffen, welche die Volksanwalt­
schaft gemäß An. 148 i B-VG bzw. § 9 des Bundes­
gesetzes über die Volksanwaltschaft vom 24. Feber 
1977, BGBI. Nr. 121, für zuständig erklärt haben' 

1 Angelegenheiten, die der Landesamtsdirek­
tion zugeordnet sind, dienst- und besoldungs­
rechtliche Angelegenheiten der Landes- und 
Gemeindebediensteten mit Ausnahme der 
Landeslehrer ; 

2. Gesundheitswesen; 
3. Sozialwesen ; 
4. Angelegenheiten des Naturschutzes; 
5. Verkehrswesen mit Ausnahme der Straßen­

polizei. 

§ 4. Dem Volksanwalt Dr. Franz Bauer obliegen: 

(1) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungsbe­
reich nachstehender Bundesminister fallen: 

1. Bundesminister für auswärtige Angelegenhei­
ten; 

2. Bundesminister für wirtSchaftliche Angelegen­
heiten hinsichtlich der in Teil 2 der Anlage 
zum Bundesministeriengesetz 1986 idF BGBI. 
Nr. 78/1987 in lit. C Z 21 bis 25, 27, 29 und 
30 angeführten Angelegenheiten; 

3. Bundesminister für Umwelt, Jugend und 
Familie hinsichtlich der Förderungsmaßnah­
men nach dem W'asserbautenförderungsge­
setz; 

4. Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft ; 

5. Bundesmlßister für Unterricht, Kunst und 
Sport; 

6. Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung. 

(2) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
nachstehende Angelegenheiten der Verwaltung 
Jener Lander betreffen, welche die Volksanwalt­
schaft gemill Art. 148 I B-VG bzw. § 9 des Bundes­
gesetzes über die Volksanwaltschaft vom 24. Feber 
1977, BGBI. Nr. 121, für zuständig erklärt haben: 

1. Gemeindeangelegenheiten mit Ausnahme der 
dienst- und besoldungsrechtlichen Angelegen-
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heiten der Gemeindebediensteten sOWie der 
Gemeindeabgaben ; 

2. Raumordnung, Wohn- und Siedlungswesen, 
Bau- und Straßenrecht, Verwaltung landesei­
gener Gebäude und Liegenschaften sowie von 
Landesfonds ; 

3. Angelegenheiten der Land- und Forstwin­
schaft sowie der Wasserwinschaft ; 

4. Schul- und Erziehungswesen, Kultur- und 
Sponwesen; dienst- und besoldungsrechtliche 
Angelegenheiten der Landeslehrer. 

S 5. Dem Volksanwalt Dipl. -Vw. Helmuth Jos­
seck obliegen : 

(1) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungsbe­
reich nachstehender Bundesminister fallen : 

I. Bundesminister für Finanzen; 
2. Bundesminister für winschaftliche Angelegen­

heiten, soweit in § 4 Abs. 1 Z 2 nicht anderes 
bestimmt ist ; 

3. Bundesminister für Inneres ; 
4. Bundesminister fUr Justiz ; 
5. Bundesminister für Landesveneidigung. 

(2) Die Aufgaben der Volksanwaltschaft, die 
nachstehende Angelegenheiten der Verwaltung 
jener Länder betreffen, welche die Volksanwalt-

14 

schaft gemäß An. 148 i B-VG bzw. § 9 des Bundes­
gesetzes über die Volksanwaltschaft vom 24 . Feber 
1977, BGBl. Nr. 121 , für zuständig erklärt haben : 

I. Angelegenheiten der Landesfinanzen, Lan-
des- und Gemeindeabgaben ; 

2. Gewerbewesen; 
3. Energiewesen; 
4. Staatsbürgerschafts- und Personenstandsan­

gelegenheiten, Bevölkerungs- und W ählerevi­
denz ; Straßenpolizei. 

§ 6. In begründeten Fällen kann eine Aufgabe 
der Volksanwaltschaft auf Antrag des für die 
Behandlung nach dieser Geschäftsverteilung 
zuständigen Volksanwaltes einem anderen Volks­
anwalt durch kollegiale Beschlußfassung zugewie­
sen werden. Diese Beschlußfassung erfordert Ein­
stimmigkeit der Volksanwälte. Von der Änderung 
der Zuständigkeit ist dem Beschwerdeführer 
schriftlich Mitteilung zu machen. 

§ 7. Die Geschäftsverteilung der Volks:lnwalt­
schaft vom 27. M ärz 1984, BGBl. Nr. 155, tritt 
außer Kr:lft. 

Fast 

Bauer 

Josseck 
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Aufgabenbereich der Volks anwältin Franziska Fast: 
Der Volksanwältin Franziska Fast oblagen: 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs­
bereich nachstehender Bundesminister fallen: 

Bundeskanzler; 

Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst; 

Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform ; 

Bundesminister für Arbeit und Soziales; 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (mit Ausnahme der Förde­
rungsmaßnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz). 

1 Bundeskanzler 

Allgemeines 

Dem Bereich des Bundeskanzleramtes waren im Berichtszeitraum 40 Be­
schwerden zuzuordnen (davon 17 allgemeine Beschwerden und 23 Be­
schwerden zum Bereich Gesundheit). Eine grundsätzliche Angelegenheit 
des öffentlichen Dienstrechtes, nämlich die Problematik der besonderen 
Pensionsbeiträge im Zusammenhang fIl:it Überweisungsbeträgen gemäß 
§ 308 ff ASVG, hat die VA im Abschnitt Offentlicher Dienst gesondert dar­
gestellt. Mehrere Eingaben richteten sich im Berichtsabschnitt auch gegen 
die Mikrozensuserhebungen des Statistischen Zentralamtes. Inhalt dieser 
Beschwerden war fast immer die Auskunftspflicht der betroffenen Personen 
zur Ermittlung statistischer Daten sowie darüber hinaus auch das Verhalten 
der beauftragten Erhebungsorgane. Die diesbezüglichen Beschwerde.n 
konnten von der VA durch InformatIon der Beschwerdeführer über dIe 
Sach- und Rechtslage erledigt werden. 

2 Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst 

A Gesundheit 

Allgemeines 

Einige der Beschwerden zu diesem Bereich hatten neuerlich das Span­
nungsfeld öffentliche Apotheke - ärztliche Hausapotheke zum Gegen-
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stand. Die Prüfungsverfahren der Volksanwaltschaft, die aufgrund dieser 
Beschwerden durchzuführen waren, ergaben jeweils, daß die Entscheidun­
gen der Verwaltungsbehörden der Rechtslage entsprachen und Maßnah­
men der VA zur Behebung des Beschwerdegrundes daher nicht möglich 
waren. Zwei Beschwerden von Apothekern betrafen die Einführung der 
starren 6 km-Grenze zwischen der Ortschaft, in der sich der Ordinations­
sitz des Arztes befindet, der die Hausapotheke führte, und der Betriebs­
stätte der nächstgelegenen Apotheke. Nach den Bestimmungen des Apothe­
kengesetzes ist nämlich der Bedarf nach einer ärztlichen Hausapotheke im­
mer dann anzunehmen, wenn der Berufssitz des praktischen Arztes von der 
Betriebsstätte der nächsten öffentlichen Apotheke mehr als 6 km entfernt 
ist. 

Zu diesem Problembereich wurden bei der VA auch Beschwerden von Pa­
tienten vorgebracht, die eine unzumutbare Erschwernis darin erblickten, 
daß ihr Gemeindearzt zur Führung einer Hausapotheke nicht berechtigt 
war. Dazu ist von der VA festzustellen, daß die Entfernungsbestimmungen 
des Apothekengesetzes insbesondere im ländlichen Raum bei ungünstigen 
Geländeverhältnissen zu Erschwernissen führen können. 

Der Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst wies aber in 
Stellungnahmen und in Gesprächen mit der VA darauf hin, daß die Einfüh­
rung von fixen Grenzen der Vollziehbarkeit des Gesetzes diene und über­
dies das Ergebnis von Verhandlungen zwischen deIl).. Ressort und den betei­
ligten Interessenvertretungen der Apotheker und Arzte darstelle . Der zu 
diesem Berichtsabschnitt angeführte Einzelfall zeigt jedoch, daß die getrof­
fenen Regelungen mitunter von den Betroffenen als Härte empfunden wer­
den können. 

B Öffentlicher Dienst 

Allgemeines 

Aus Anlaß eines ~eschwerdefalles ist von der VA im Zusammenhang mit 
der Leistung des Uberweisungsbetrages eines öffentlich-rechtlichen Dienst­
gebers an den zuständigen Pensionsversicherungsträger nach Ausscheiden 
eines Beamten aus dem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis bzw. bei 
Nichteintritt der definitiven Anstellung und gleichzeitiger Begründung ei­
nes privatrechtlichen Dienstverhältnisses zum öffentlich-rechtlichen Dienst­
geber eine weitere gesetzesbedingte Härte aufzuzeigen (siehe Einzelfall 
4.15) . In diesen Fällen wird nach ständiger Praxis der öffentlich-rechtlichen 
Dienstgeber und der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes der beson­
dere Pensionsbeitrag, den ein Beamter deswegen geleistet hatte, weil der öf­
fentlich-rec~~liche Dienstgeber für angerechnete Ruhegenußvordienstzei­
ten keinen Uberweisungsbetrag erhalten hat, nicht an den Pensignsversi­
cherungsträger überwiesen, das heißt nicht unter dem Begriff "Uberwei­
sungsbetrag" im Sinne des § 311 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 
subsumiert. Das Verbleiben des besonderen Pensionsbeitrages beim frühe­
ren öffentlich-rechtlichen Dienstgeber wird unter anderem damit begrün­
det, daß es sich bei der Zahlung des besonderen Pensionsbeitrages durch 
den Beamten um die Erfüllung einer privatrechtlichen Verpflichtung dem 
Dienstgeber gegenüber handle, die im übrigen bei Ausscheiden y,or voll­
ständiger Entrichtung des besonderen Pensionsbeitrages erlösche. Uberdies 
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würde eine Überweisung des besonderen Pensionsbeitrages in manchen 
Fällen dazu führen, daß eine Zeit, die nach dem )\lIgemeinen Sozialversi­
cherungsgesetz keine Beitragszeit darstellt, durch Uberweisung des beson­
deren Pensionsbeitrages eine Beitragszeit werden würde und damit ein Ver­
sicherter eine Versicherungszeit nach dem Allgemeinen Sozialversiche­
rungsgesetz erhielte, die er - wenn er seinen Beschäftigungsverlauf aus­
schließlich im Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zu­
rückgelegt hätte - nicht erwerben hätte können. 

Somit verbleibt der besondere Pensionsbeitrag beim Dienstgeber auch für 
den Fall, daß dieser von einem Dienstgeber nur im Hinblick auf den Ein­
tritt einer definitiven Anstellung entrichtet wurde und der Eintritt der defi­
nitiven Anstellung, nachdem der Dienstnehmer bereits einige Jahre in ei­
nem provisorischen öffentlich-rechtlichen" Dienstverhältnis stand, wegen 
Krankheit des Dienstnehmers bzw. des Uberschreitens der Altersgrenze 
ausgeschlossen ist. 

Die VA vertritt dazu die Ansicht, daß eine Differenzierung beim besonde­
ren Pensionsbeitrag in der Richtung zu erfolgen hätte, daß in jenen Fällen, 
in denen der besondere Pensionsbeitrag deswegen zu entrichten ist, weil 
der öffentlich-rechtliche Dienstgeber für die Anrechnung von Zeiten, die 
vom Dienstnehmer in einem vorangegangenen öffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis zu~.ückgelegt wurden (zB wegen der Gewährung einer Ab­
fertigung), keinen Uberweisungsbetrag erhält, der besondere Pensions bei­
trag im Uberweisungsbetrag enthalten sein sollte, während in den fällen, in 
denen - würde der besondere Pensionsbeitrag überwiesen werden - Ver­
sicherungszeiten im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz entstehen wür­
den, die ein Versicherter, wenn er seinen Beschäftigungsverlauf ausschließ­
lich im Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes zurückgelegt 
hätte, nicht erwerben hätte können, der besondere Pensionsbeitrag nicht 
überwiesen werden und daher die Rückerstattung des besonderen Pen­
sionsbeitrages stattfinden sollte. 

Einzelfall 

2.1 Erteilung einer Apothekenkonzession - Erlöschen der Berechtigung zur 
Führung der ärztlichen Hausapotheke 
VA 29 GU/85 
VA 30 - GU/85 

Dr. A. P. aus Altenmarkt brachte bei der VA folgendes vor: 

Mit Bescheid vom 17. Jänner 1980 hatte ihm das Amt der Salzburger lan­
desregierung die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke 
für das Gebiet der Marktgemeinde Altenmarkt/Pongau erteilt, da im Ge­
meindegebiet von Altenmarkt keine öffentliche Apotheke betrieben wurde 
und ein Bedürfnis nach einer Verabreichungsstelle von Heilmitteln bestand. 
Im Spruch war auch ausdrücklich angeführt, daß die Bewilligung laut Apo­
theken gesetz 1973 mit der Inbetriebnahme einer öffentlichen Apotheke in 
Altenmarkt erlöschen würde. 

Noch vor dem Jahre 1982 suchten zwei Apotheker um die Bewilligung zur 
Errichtung und zum Betrieb einer öffentlichen Apotheke in Altenmarkt an. 
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Damals erhob der Konzessionär der Apotheke in Radstadt in beiden Fällen 
Einspruch wegen Existenzgefährdung, worauf auch in beiden Fällen das 
Ansuchen wegen Existenzgefährdung der Radstädter Apotheke abgewiesen 
wurde. Im Jahre 1982 langten neuerlich zwei Ansuchen zur Errichtung ei­
ner Apotheke in Altenmarkt bei der Salzburger Landesregierung ein. Zwar 
wies der Landeshauptmann von Salzburg mit Bescheid vom 20. Dezember 
1984 beide Ansuchen weg~n .Exi~tenzgefährdung d~r Radstädter Apothe~e 
ab, doch gab das BundesmInlstenum für Gesundheit und Umweltschutz ei­
ner der Berufungen Folge und erteilte eine Konzession zur Führung einer 
öffentlichen Apotheke in Altenmarkt. 

Die Konzessionserteilung für eine öffentliche Apotheke in Altenmarkt, we­
niger als vier Straßenkilometer vom Berufssitz von Dr. A. P. entfernt, hatte 
die Zurücknahme der Hausapothekenbewilligung zur Folge. 

Im Zuge ihres Prüfungsverfahrens stellte die VA fest, daß bereits der Lan­
deshauptmann von Salzburg aufgrund der von der Gemeinde Altenmarkt 
durchgeführten Berechnungen den Bedarf nach einer öffentlichen Apo­
theke in Altenmarkt bejaht hatte, die Ansuchen jedoch wegen Existenzge­
fährdung der öffentl.iche~ Apothe~e in Radstadt ab'Y"ies . Diese E:x:istenzge­
fährdung war allerdIngs In dem eInen Fall aus an dieser Stelle Olcht näher 
zu erläuternden Gründen nicht gegeben, weshalb das Bundesministerium 
für Gesundheit und Umweltschutz die Bewilligung erteilte. Da also nun in 
Altenmarkt eine öffentliche Apotheke bestand, weniger als vier Straßenki­
lometer vom Berufssitz des Arztes entfernt, mußte die Bezirkshauptmann­
schaft St. Johann/Pongau nach den Bestimmungen des Apothekengesetzes 
1984 das Verfahren auf Zurücknahme der Hausapothekenbewilligung ein­
leiten. Gegen den diesbezüglichen Bescheid vom 18 . November 1985 hatte 
Dr. A. P. kein Rechtsmittel. Bereits im Konzessionserteilungsverfahren kam 
ihm keine ParteisteIlung zu . 

Ziel de~ Apo.the.kengesetzes ist es,. die optim~le Versorgung der Bevöl~e­
rung mit Heilmitteln zu gewährleisten. Dabei kommt der Versorgung Im 
Wege der öffentlichen Apotheken besondere Bedeutung zu. Der Vorrang 
der öffentlichen Apotheken vor einer ärztlichen Hausapotheke führt je­
doch dann zu Härten, wenn in bestehende Rechte eines hausapothekenfüh­
renden Arztes eingegriffen wird. Denn im Einzelfall kann auch die Bewilli­
gung zur Führung einer Hausapotheke für einen Arzt eine Existenzsiche­
rung dar~tellen . D.ie "Wehrl~sigkeit" des haus~pothekenführende.n Arztes 
nach Ernchtung eIner öffentlichen Apotheke wird dur~h den vorliegenden 
Beschwerdefall deutlich gemacht. Bei den betroffenen Arzten ist das jewei­
lige Unbehagen verständlich, wenn durch Jahre hindurch eine Versorgung 
mit Medikamenten im Wege der ärztlichen Hausapotheke zur Zufrieden­
heit der Bevölkerung erfolgt ist und durch Umstände, die vom Arzt nicht 
beeinflußt werden konnten, die Existenz der Ordination wesentlich beein­
trächtigt wird. 
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3 Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform 

Allgemeines 

Zur Vollziehung im unmittelbaren Bereich des Bundesministers für Födera­
lismus und Verwaltungsreform waren im Jahr 1987 keine Be.schwerden 
festzustellen gewesen. Die VA weist jedoch auf die allgemeinen Uberlegun­
gen zur Durchführung von Venvaltungsreformmaßnahmen in den Be­
richtsabschnitten, die die Vollziehungsbereiche der anderen Bundesminister 
betreffen, hin. 

4 Bundesminister für Arbeit und Soziales 

Allgemeines 

Im Kalenderjahr 19H7 wurden insgesamt 698 Beschwerden und sonstige 
Anbringen, die dem Vollziehungsbereich des Bundesministers für Arbeit 
und Soziales zuzuordnen waren, an die VA herangetragen. Damit ist ein­
deutig ein Rückgang bei den diesbezüglichen Beschwerden gegenüber dem 
Jahr 1986 festzustellen. 

Wie in den vergangenen Jahren standen in diesem Bereich die Beschwerden 
über die Gesetzgebung und Vollziehung in der Sozialversicherung im Vor­
dergrund. Bezüglich der immer wieder an die VA herangetragenen Be­
schwerden ist hier - um Wiederholungen zu vermeiden - auf die bisheri­
gen Berichte an den Nationalrat sowie auf das Verzeichnis der legistischen 
Anregungen der VA, das im Statistischen Teil auch dieses Berichtes enthal­
ten ist, hinzuweisen. Von diesen grundsätzlichen Problemen, die immer 
wieder an die VA herangetragen werden, seien jedoch vor allem jene Fälle 
hervorgehoben, die die Anrechnung fiktiver Einkünfte auf die Ausgleichs­
zulage zum Gegenstand hatten. Eine Regelung, die die Anrechnung von 
Erträgnissen vorsieht, die in der Wirklichkeit nicht oder nicht mehr erzielt 
werden können, muß von den Betroffenen als besondere soziale Härte 
empfunden werden. Unter Hinweis auf die Ausführungen in den bisherigen 
Berichten (zB Zehnter Bericht der VA an den Nationalrat, Seite 37) regt 
daher die VA neuerlich flexiblere gesetzliche Regelungen im Ausgleichszu­
lagenrecht an. 

Im Berichtsjahr bildeten jene Verfahren vor den Sozialversicherungsträ­
gern, in denen einem Versicherten wegen der Zuständigkeitsbestimmungen 
der Sozialversicherungsgesetze mehrere Sozialversicherungsträger gegen­
überstehen, einen besonderen Schwerpunkt. Obwohl für den Betroffenen 
jeweils ein einziges Verfahren vorlag, mußten jene vom Gesetz oder sonsti­
gen verbindlichen Vorschriften verlangten Handlungen bzw. Erklärungen 
mehreren Versicherungsträgern gegenüber gesetzt werden. Wie die VA 
feststellen mußte, steht aber diesen vermehrten Verpflichtungen des Versi­
cherten, die auf für ihn teilweise nur schwer verständlichen Zuständigkeits­
bestimmungen beruhen, ein die Involvierung anderer Versicherungsträger 
in keiner Weise berücksichtigendes Verhalten der Versicherungsträger ge­
genüber. Wenn, wie in einem der Beschwerdefälle geschehen, ein Versiche-
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rungsträger eine Kostenübernahme ablehnt, obwohl eine Übernahmserklä­
rung von dem Versicherungsträger vorliegt, in dessen Sprengel die betref­
fende Leistung erbr~cht wird,. und der ersa~zpflichtige Versicherungsträger 
auch über mehrmaltge Schreiben der VerSicherten, aus denen zu entneh­
men gewesen wäre, daß auch ein anderer Versicherungsträger in dem be­
treffenden Leistungsverfahren beteiligt war, die Kostenübernahme ablehnt, 
ohne daß ein Zuständigkeitsstreit vorliegt, dann kann die VA nicht umhin, 
festzustellen, daß solch besondere Konstellationen, die vom Beschwerde­
führer nicht verursacht sind, entgegen der Annahme, daß die Versiche­
rungsträger auf die wechse~seitige Abhängig~eit i~rer Verwaltungshandlun­
gen zu denen anderer Versicherungsträger hlOwelsen, dazu führen, daß der 
Versicherte nicht eine zweifache Information, sondern im Gegenteil eine 
bezogen auf den Fall besonders unzureichende Information erhält. 

In diesen an die VA herangetragenen Fällen war nach Ansicht der VA ein­
zig und allein die Frage zu stellen, ob dasselbe rechtliche Ergebnis auch 
dann eingetreten wäre, wenn aufgrund der Zuständigkeitsbestimmungen 
nur ein Versicherungsträger zuständig gewesen wäre. Dieser anzuwen­
dende Maßstab führte aber in den meisten Fällen dazu, daß die VA ihr Prü­
fungsverfahren mit der Feststellung abschließen mußte, daß den Beschwer­
den Berechtigung zukam. 

Gerade diese auch von der VA in ihren Prüfungsverfahren festgestellten Er­
gebnisse sollten zu einer besseren organisatorischen Abstimmung innerhalb 
der ~ozialversicherung~tr.äger führen. Dabei .darf nic~t übersehen we~den, 
daß Jene Annahmen, die 10 der Vergangenheit bezügltch des Informauons­
austausches zwischen Versicherungsträgern gegolten haben mögen, im 
Hinblick auf die vielfältigen technischen Möglichkeiten und der Teilnahme 
aller Versicherungsträger an den Feststellungen der anderen Versiche­
rungs.~räger, die ihren entscheidenden Ausdruck in der beim Hauptverband 
der Osterreichischen Sozialversicherungsträger eingerichteten zentralen 
Sozialversicherungsdatei findet, bereits zeitlich überholt sind und in bezug 
auf eine große Anzahl von sozialversicherungsrechtlichen Aspekten durch 
diese zentrale Datei beim Hauptverband ohnehin eine - im Verhältnis zu 
den einzelnen Versicherungsträgern allerdings ausgelagerte - Einheit des 
Informationsstandes vorliegt. 

In ihrem Zehnten Bericht (Seite 36) hat sich die VA mit den Auswirkungen 
auseinandergesetzt, die die mit der 40. ASVG-Novelle (bzw. 9. GSVG­
und 8. BSVG-Novelle) durchgeführte Reform der Anspruchsvoraussetzun­
gen auf die pensionsversicherungsrechtliche Situation einer nicht unbe­
trächtlichen Anzahl von Versicherten gebracht hat. So positives auch von 
der VA bewertet wird, daß nach den nunmehr geltenden Bestimmungen bei 
Vorliegen einer bestimmten Anzahl von Versicherungsmonaten die Warte­
zeit als erfüllt gilt, unabhängig davon, wie diese Versicherungsmonate gela­
gert sind, so führt die vom Alter der Versicherten abhängige Erhöhung der 
Wartezeit für einen Anspruch aus dem Versicherungsfall der geminderten 
Arbeitsfähigkeit (Invaliditäts-, Berufsunfähigkeitspension) bzw. der dauern­
den Erwerbsunfähigkeit (Erwerbsunfähigkeitspension) von früher 60 Versi­
cherungsmonaten auf ma~imal 180 Versicherungsmonate (Dauerrecht), 
welche zwar in Form von Ubergangsbestimmungen schrittweise eingeführt 
wird, doch zur Ablehnung von Pensionsanträgen in Fällen, in denen die 
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Versicherten nach der früheren Rechtslage mit ihrem umstrittenen Erfor­
dernis der Anrechenbarkeit (sogenannte Halbdeckung) von Versicherungs­
monaten einen Pensionsanspruch erworben hätten. 

Konkret ist dabei an jene Fälle gedacht, in denen ein Versicherter da\ Pen­
sionsalter erreicht bzw. überschritten hat, in den letzten Jahren vor eier AI1-
tragstellung mehr als 60 Versicherungs monate erworben hat, oh ne daß er 
180 Versicherungs monate in elen letzten 360 KaleneIermonaten vor dem 
Stichtag oder seit dem ersten Eintritt in die Versicherung insgesamt 
180 Beitragsmonate erworben hat. Damit kann er weder eine Alterspension 
noch eine Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfä­
higkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit in Anspruch nehmen. Seine 
einzige Chance, die Anspruchsvoraussetzung zu erfüllen, wird, da ein wei­
terer Erwerb von Pflichtversicherungsmonaten durch eine Beschäftigung 
als aussichtslos bezeichnet werden muß, in einer freiwilligen Weiterversi­
cherung liegen, die jedoch, wenn die Anzahl der erworbenen Versiche­
rungsmonate beträchtlich unter 180 liegt, abgesehen von eier Frage der Fi­
nanzierung, da kein Erwerbseinkommen mehr gegeben ist, in vielen Fällen 
~.ereits wegen des Alters des Versicherten nicht mehr zweckmäßig sein. 
Uberdies wäre in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Fällen wegen der 
verhältnismäßig strengen Voraussetzungen die Eingehung einer freiwilligen 
Weiterversicherung wahrscheinlich nicht mehr möglich. Nach der bis Ins 
geltenden Rechtslage hätte das Vorliegen von 60 Versicherungsmonaten in 
den letzten 120 Monaten genügt, um bei Vorliegen geminderter Arbeitsfä­
higkeit bzw. dauernder Erwerbsunfähigkeit eine sich aus diesen Vers ic.I.1 e­
rungsfällen ergebende Pension in Anspruch zu nehmen. Die hinter eier An­
derung der Rechtslage stehende Absicht kann offensichtlich nur darin lie­
gen, daß das Gesetz davon ausgeht, daß ab einem gewissen Lebensalter die 
Gründe für die Gewährung einer Alterspension mit den für die Gewährung 
einer Pension aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit 
bzw. dauernden Erwerbsunfähigkeit letztlich zusammenfallen, weshalb es 
folgerichtig verlangt, daß ab dem Anfallsalter für die Alterspension die Be­
stimmungen über die Wartezeit für beide Leistungen inhaltlich ident sein 
sollen. 

Dieser Betrachtungsweise hinsichtlich der Funktion dieser beiden Pensions­
leistungen kann sich die VA nun deswegen nicht anschließen, als nach An­
sicht der VA eine Alterspension eben nur dann gebühren soll, wenn eine be­
stimmte Versicherungszugehörigkeit nachgewiesen ,';urde, während eine 
PensIOn aus dem Verslcherungsfall der geminderten Arbeltsfählgkelt bzw. 
der dauernden Erwerbsunfähigkeit, auch wenn diese Versicherungsfälle so­
wohl aus medizinischen Gründen wie auch aus Gründen der Verweisungs­
fähigkeit ab Erreichen eines bestimmten Alters, welches jedoch nicht bei al­
len Versicherten gleich ist, eintreten werden, doch ein Äquivalent für die 
einbezahlten Beiträge sein soll. Die betreffende Pensionsreform hat nun 
durch die Einführung eines (bis zum 360. Versicherungsmonat) linearen 
Steigerungsbetrages anstelle der Kombination aus einem hohen Grundhe­
trag sowie eines von der Anzahl der Versicherungsmonate abhängigen Stei­
gerungsbetrages ohnehin eine so starke Leistungsreduktion in jenen Fällen, 
in denen wenig Versicherungsmonate erworben wurden, bewirkt, dag da­
mit der Forderung der Entsprechung von Beiträgen und Leistung in weitem 
Umfang Rechnung getragen wurde. 
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Aus den nachstehenden Erwägungen vertritt daher die VA die Auffassung, 
daß der Reform der Anspruchsvoraussetzungen im Zusammenhang mit der 
Reform der Leistungsberechnung flankierende Maßnahmen beiseitegestellt 
werden sollten . Wenn auch die erwähnte Stärkung des Versicherungsprin­
zipes bei der Leistungsberechnung nach Ansicht der VA ohnehin ausrei­
chende Grundlage dafür gewesen wäre, die Anspruchsvoraussetzungen für 
die obgenannten Pensionen bei Versicherten mit fortgeschrittenem Lebens­
alter nicht derart zu erschweren, so könnte mit flankierenden Maßnahmen 
verhindert werden, daß Versicherte trotz einer langen Zugehörigkeit zum 
Versichertenkreis keinerlei Versicherungsleistungen erhalten. Diese flan­
kierenden Maßnahmen könnten nach Ansicht der VA unter anderem in der 
Ermöglichung des Nachkaufes von Versicherungszeiten für einen längeren 
(a!s zwei Jah~e) zurückliegenden Zeitraum für bestimmte Fälle li~gen. Da­
mit könnt~ die Erfüllung der A~spruchsvorau~setzu.nge~ für PensIOnen aus 
dem Versicherungsfall der gemlOderten Arbeitsfähigkeit bzw. der dauern­
den Erwerbsunfähigkeit in Fällen, in denen die Versicherten zuletzt eine 
nicht unbeträchtliche Anzahl von Versicherungsmonaten erworben haben, 
für die die Eingehung einer freiwilligen Weiterversicherung für mehrere 
J.ahre wegen ihres fortgeschrittenen . Lebt:!1salters ni.cht sin~voll ist, e~m?~­
licht werden. Für elOe solche gesetzliche Anderung Im Bereich der freiwilli­
gen Weiterversicherung würde nach Ansicht der VA auch die Tatsache 
sprechen, daß die Reform der Anspruchsvoraussetzungen durch die 
40. ASVG- (bzw. 9. GSVG- und 8. BSVG-) Novelle die grundsätzlichen 
Unterschiede zwischen Alterspension und Pension aus dem Versicherungs­
fall der geminderten Arbeitsfähigkeit (bzw. dauernden Erwerbsunfähigkeit) 
nicht ausreichend berücksichtigt. Die dargestellten Auswirkungen müßten 
nach Ansicht der VA überdies Anlaß für Erwägungen sein, ob nicht in be­
stimmten Fällen die Möglichkeit einer Beitragserstattung eingeführt wer­
den sollte. Wenn auch die VA grundsätzlich die Auffassung vertritt, daß 
Versicherungsbeiträge sich primär in Versicherungsleistungen auswirken 
sollen, so könnte eine Beitragserstattung in zumindest pauschaler Form 
nach Ansicht der VA in bestimmten Fällen nun deswegen nicht als system­
fremd bezeichnet werden, als die genannte Pensionsreform teilweise doch 
eine schrittweise Abkehr von bestimmten Prinzipien des Pensionsversiche­
rungssystemes, welche Rechtfertigung für das Nichtvorhandensein von Ab­
fertigungs bestimmungen waren, gebracht hat und das österreichische Pen­
sionsversicherungsrecht anders als zB die Bestimmungen über die freiwil­
lige Weiterversicherung in der Bundesrepublik Deutschland die Berechti­
gung zur freiwilligen Weiterversicherung an verhältnismäßig strenge Vor­
aussetzungen knüpft. 

Die pensionsrechtliche Berücksichtigung der Doppelbelastung weiblicher 
Versicherter, die neben Pflege und Erziehung ihrer Kinder einen Beruf aus­
üben, war Gegenstand mehrerer an die VA herangetragenen Beschwerden. 
Diesen Beschwerden lagen jedoch nicht falsche oder zu enge Auslegungen 
der gesetzlichen Bestimmungen durch die Pensionsversicherungsträger zu­
grunde, sodaß die VA, da die betreffende Bestimmung wegen des eindeuti­
gen Wortlautes eine Interpretation in der von der Beschwerdeführerin ge­
wünschten Richtung nicht zuließen, jeweils feststellen mußte, daß die Ent­
scheidungen der Versicherungsträger keinen Mißstand darstellen. Bei den 
beiden von den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen nicht erfaßten 
Sachverhalten handelt es sich einerseits um die Gewährung von Ersatzzei­
ten gemäß § 227 Abs. 1 Ziff. 4 ASVG an jene Adoptivmütter, die das Kind 
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bereits unmittelbar nach der Entbindung zu sich nehmen und andererseits 
um die Gewährung von Kinderzuschlägen für Kinder, bei deren Entbin­
dung di~ Versicherten den Wohnsitz zwar außerhalb des Gebietes der Re­
publik Osterreich hatten, von den Versicherten in diesen Zeiträumen ausge­
übte Beschäftigungen jedoch Kraft ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung 
als österreichische Versicherungszeiten gelten. 

Im Fall der Adoption innerhalb der ersten zwölf Monate nach der Entbin­
dung erhält die leibliche Mutter, da das Gesetz bloß auf die Lebendgeburt 
abstellt, die zwölf Ersatzmonate im Sinne des § 227 Abs. 1 Ziff. 4 ASVG 
angerechnet, obwohl sie die Pflege ihres Kindes vor Ablauf dieses Zeitrau­
mes freiwillig aufgibt und die Adoptivmutter in sämtliche Rechte und 
Pflichten eintritt, während die Adoptivmutter, die nach den Bestimmungen 
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sogar Karenzurlaubsgeld erhält, kei­
nerlei Ersatzmonate angerechnet erhält und daher Versicherungszeiten in 
diesem Zeitraum nur dann erwerben kann, wenn sie weiter berufstätig ist. 
Mit dem bloßen Abstellen auf die Lebendgeburt wird nun nach Ansicht der 
VA die gesetzliche Bestimmung der ihr zugrundeliegenden Absicht nicht in 
sämtlichen Fällen gerecht. Diese kann nämlich nach Ansicht der VA nur 
darin gesehen werden, daß für die Pflege und Erziehung des Neugebore­
nen und damit verbunden die Unmöglichkeit, Versicherungsmonate zu er­
werben, in pauschalierter Form zwölf Kalendermonate als Ersatzzeit ange­
rechnet werden sollen, wobei sich dieser Zeitraum für den Fall, daß in ihm 
Versicherungszeiten aufgrund anderer Bestimmungen erworben wurden, 
nicht verschiebt. Die in der Gewährung von Ersatzmonaten für diesen Tat­
bestand zum Ausdruck kommende Anerkennung als Hindernis des Erwer­
bes von Versicherungs monaten verlangt nun nach Ansicht der VA im spe­
ziellen Fall eine Teilung dieser Ersatzmonate im Verhältnis zur Zeit der 
tatsächlichen Pflege des Neugeborenen, weil die derzeit geltenden Bestim­
mungen, die der leiblichen Mutter sämtliche und der Adoptivmutter keiner­
lei Ersatzmonate zurechnet, der dem Gesetz zugrundeliegenden Absicht 
nicht gerecht wird. 

Ergänzend dazu muß darauf hingewiesen werden, daß der Urlaub gegen 
Enfall des Arbeitsentgeltes nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes 
sowie der Bezug von Karenzurlaubsgeld, welches die Adoptivmutter eben­
falls erhält, nach der früheren Rechtslage (bis zur 29. Novelle) weitere Vor­
aussetzung für die Gewährung von Ersatzzeiten war, sodaß jener Tatbe­
stand, aus der die derzeitige Rechtslage erwachsen ist und die ursprünglich 
als zusätzliches Kriterium für die Gewährung einer Ersatzzeit galt, eben­
falls vorliegt. 

Was das Abstellen der Gewährung eines Kinderzuschlages auf den Wohn­
sitz der Mutter im Inland im Zeitpunkt der Entbindung betrifft, so liegt die­
ser Bestimmung, abgesehen davon, daß sie als zeitlich neuere Bestimmung 
bei einer Adoption vor dem dritten Lebensjahr den Kinderzuschuß der 
Adoptivmutter anstelle der leiblichen Mutter zuspricht, nach Ansicht der 
VA die Absicht zugrunde, weiblichen Versicherten, die wegen der Erzie­
hung und Betreuung ihrer Kinder am Erwerb österreichischer Versiche­
rungszeiten gehindert waren, über die nach der Geburt liegenden zwölf Er­
satzmonate hinaus, welche überdies nur für nach dem 31. Dezember 1970 
stattgefundene Geburten gebühren, im Leistungsfall eine zusätzliche pau­
schale Abgeltung im Ausmaß von 3% der Bemessungsgrundlage zusätzlich 
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zu dem Steigerungsbetrag für die erworbenen Versicherungsmonate zuzu­
erkennen. Dabei ist die Höhe des Kinderzuschlages von der Anzahl der 
Versicherungsmonate abhängig und gebührt überdies in jenen Fällen, in de­
nen eine bestimmte Anzahl an Versicherungsmonaten erworben wurde, 
überhaupt kein Kinderzuschlag, weil sich der vom Gesetz geschützte Sach­
verhalt bei der betreffenden Versicherten nicht realisiert hat. 

Diese Absicht des Gesetzgebers findet auch Ausdruck darin, daß das Ge­
setz am Wohnsitz im Inland und nicht am Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Entbindung anknüpft, da damit das Zufallselernent, das im Aufenthaltsort 
liegen kann, ausgeschaltet wird. In jenen Fällen, in denen der Wohnsitz in 
einem anderen Staat als der Aufenthaltsort liegt, kommt dem Wohnsitz 
zweifellos mehr Aussagekraft darüber zu, ob die Versicherte durch die 
Pflege und Erziehung an Erwerb österreichischer Versicherungsmonate ge­
hindert war. Diese Aussagekraft verliert der Wohnsitz jedoch dann, wenn 
aufgrund einer besonderen pensionsrechtlichen Bestimmung eine Versi­
cherte für ihre Beschäftigung, die sie an ihrem ausländischen Wohnsitz in 
diesem Zeitraum ausgübt hat, österreichische Versicherungsmonate erwor­
ben hat. Es sieht nämlich § 226 Abs. 1 Ziff. 3 ASVG vor, daß unter be­
stimmten Voraussetzungen Beschäftigungszeiten (nach ~~m 13. März 
1938), die außerhalb des Gebietes der heutigen Republik Osterreich zu­
rückgelegt wurden als Versicherungszeiten anerkannt werden. Da die Ver­
sicherten in diesen Zeiträumen trotz eines ausländischen Wohnsitzes im 
Zeitpunkt der Entbindung bei Vorliegen der vom Gesetz verlangten Vor­
aussetzungen durch eine Beschäftigung österreichische Versicherungsmo­
nate erworben hätten, wurden sie durch die Entbindung und die nachfol­
gende Pflege und Erziehung ihrer Kinder am Erwerb österreichischer Ver­
sicherungsmonate gehindert, sodaß nach Ansicht der VA ihnen im Sinne 
der den Bestimmungen über den Kinderzuschlag zugrundliegenden gesetz­
lichen Absicht ein solcher Kinderzuschlag Zl:l. ihrer Pension für diese Kinder 
gebühren würde. Bei dieser Anregung auf Anderung der betreffenden Be­
stimmung in der Richtung, daß auch der aufgezeigte Sachverhalt von dieser 
Bestimmung erfaßt wird, übersieht die VA nicht, daß davon letztlich nur 
eine geringe Anzahl von Versicherten betroffen sein wird und die Erweite­
rung der genannten Bestimmung auch nicht auf in Zukunft neu auftretende 
Fälle angewendet werden könnte, doch kann nach Ansicht der VA der Hin­
weis darauf, daß das Sozialversicherungsrecht von Novelle zu Novelle ka­
suistischer und damit unübersichtlicher wird, nicht der berechtigten Forde­
rung entgegenstehen, Lücken, die durch die Anwendung des Gesetzes auf­
gezeigt werden und die mit der Absicht des Gesetzgebers nicht im Einklang 
stehen können, durch legistische Maßnahmen zu schließen. 

Eine weitere gesetzesbedingte Härte ist im Zusammenhang mit den Bestim­
mungen betreffend die Bemessung des Wochengeldes aus dem Versiche­
rungsfall der Mutterschaft aufzuzeigen. Diese Bestimmungen, denen die 
Absicht zugrunde liegt, jene Einkommensverhältnisse, die in der letzten 
Zeit vo~ Ein.tritt des V~rsicherungsfalles (Beginn der achten .Woc.he vor der 
voraussIchtlichen EntbIndung) bestanden haben, auch für dIe Zelt des Wo­
chengeldbezuges, der sich mit der Zeit des absoluten Beschäftigungsverbo­
tes nach dem Mutterschutzgesetz deckt, sicherzustellen, können nun zu un­
terschiedlichen Ergebnissen in mehrfacher Hinsicht führen . Je nachdem, ob 
der Gehalt einer Versicherten nach Kalendermonaten bemessen oder sie 
wöchentlich entlohnt wird, werden verschiedene Zeiträume, und damit un-
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ter Umständen auch verschiedene Arbeitsentgelte, herangezogen. Bei den 
erstgenannten Versicherten wird nämlich das Entgelt, das in dem Monat 
gebührt, in welches der Eintritt des Versicherungsfalles (= Beginn der 
Schutzfrist) fällt, nicht herangezogen, sodaß in dieser Zeit eingetretene Ge­
haltserhöhungen nicht berücksichtigt werden, während sich umgekehrt der 
drei Kalendermonate lange Zeitraum auch weiter zurückerstreckt und sich 
damit zB die Tatsache, daß die Versicherte zu Beginn dieses Zeitraumes ar­
beitslos war, leistungsmindernd auswirkt. Wenn nun vom Gesetzgeber die 
Einkommensverhältnisse, die in einem (mit einigen Ausnahmen) starren 
Zeitraum bestanden haben, für die Zeit des Wochengeldbezuges sicherge­
stellt werden sollen, dann sollte Beginn und Dauer dieses Zeitraumes nicht 
davon abhängen, ob das Entgelt einer Versicherten nach Kalendermonaten 
bemessen oder sie wöchentlich entlohnt wird. Derzeit führt dies nämlich 
dazu, daß - wenn der Versicherungsfall gegen Monatsende eingetreten ist 
- sich die verschiedenen, für die Bemessung des Wochengeldes heranzu­
ziehenden Zeiträume nur zu zwei Drittel decken. 

Wenn sich auch der Beitragszeitraum für die Versicherten, die wöchentlich 
entlohnt werden, bezüglich seiner Dauer etwas von dem Beitragszeitraum, 
der für Versicherte, die nach Kalendermonaten entlohnt werden, heranzu­
ziehen ist, unterscheidet, so stellt nach Ansicht der VA eine Bestimmung 
des Leistungsrechtes, die dazu führen kann, daß sich die Bemessungszeit­
räume für das Wochengeld nur in dem obgenannten Ausmaß decken, wo­
durch es unter Umständen zu beträchtlichen Unterschieden in der Lei­
stungshöhe (vergleichbarer Fälle) kommen kann, keine sachlich gerechtfer­
tigte Differenzierung dar. Gerade die Absicht des Gesetzgebers, die durch­
schnittlichen Einkommensverhältnisse in einem bestimmten Zeitraum auch 
für die Zeit des Wochengeldbezuges zu sichern, würde es nach Ansicht der 
VA erforderlich machen, daß für sämtliche Versicherte ein einheitlicher 
Zeitraum bei Bemessung des Wochengeldes zur Anwendung käme. Die Art 
der Entlohnung ermöglicht jedenfalls nach Ansicht der VA keine ausrei­
chende Rechtfertigung für diese Unterschiede, die nach der derzeit gelten­
den Rechtslage auftreten können. In diesem Zusammenhang ist von der VA 
darauf hinzuweisen, daß das Mutterschutzgesetz, w~lches für den Fall, daß 
die Beschäftigungsverbote nach diesem Gesetz eine Anderung der Beschäf­
tigung im Betrieb erforderlich machen, die Weiterzahlung des Arbeitsent­
geltes vorsieht, einen einheitlichen Bemessungszeitraum festlegt, der unab­
hängig von der Art der Entlohnung ist. 

Vermehrt wandten sich im abgelaufenen Berichtsjahr Versicherte an die 
VA, die die Praxis der Versicherungsträger bei Entscheidung über Anträge 
auf (ihrem Rechtscharakter nach) freiwillige Leistungen der Sozialversiche­
rung zum Gegenstand hatten. Dabei handelte es sich in der Mehrzahl um 
Anträge auf Gewährung von Kurheilverfahren bzw. Zuschüssen zu beab­
sichtigten Kuraufenthalten. Auf diese Leistungen hat der Versicherte nach 
den gesetzlichen Bestimmungen keinen durchsetzbaren Rechtsanspruch 
und liegt die Entscheidung im Ermessen der Versicherungsträger, die nach 
den gesetzlichen Bestimmungen bei Gewährung dieser Leistungen unter 
anderem auch auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit Bedacht zu nehmen 
haben. 

Diese Beschwerden richteten sich nun einerseits gegen die Untersuchungen, 
die nach Ansicht der Versicherten oft oberflächlich sind, und andererseits 
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dagegen, daß auf den Inhalt der ärztlichen Befunde, auf denen die Antrag­
steIlung der Versicherten beruht und die in sehr vielen Fällen von Fachärz­
ten erstellt wurden, nur ungenügend eingegangen wurde. Eine Auseinan­
dersetzung mit den Befunden bzw. mit weiteren zur Untersuchung mitge­
brachten Befunden erfolgt - wie auch die VA feststellen konnte - nicht 
in sämtlichen Fällen und schlägt sich eine inhaltliche Auseinandersetzung 
auch in den Fällen, in denen sie erfolgt, fast durchwegs nicht in einer aus­
führlichen Begründung nieder. . Gegen diese Form der Erledig~ng, d~r eine 
fallbezogene Begründung bereits deswegen mangeln muß, weil es sich um 
vorgedruckte Formulare handelt, in denen der Hinweis auf den rechtlichen 
Charakter der beantragten Leistung und die mangelnde Durchsetzbarkeit 
oft den größten Teil des Textes einnimmt, richtet sich ebenfalls die Kritik 
der Beschwerdeführer. Gerade der letztgenannte Teil der Antragserledi­
gung wird von vielen Versicherten nicht nur als Information über die 
Rechtslage, sondern als Hinweis darauf verstanden, daß wegen dieser 
Rechtslage genaue Feststellungen bzw. eine Begründung entbehrlich wa­
ren, weil die Entscheidung des Versicherungsträgers ohnehin unüberprüf­
bar ist. 

Es fügt sich also das Bild einer nach Ansicht der Versicherten mangelhaften 
Untersuchung sowie einer auf den Fall des Versicherten in keiner Weise 
eingehenden Ablehnung zu einer vom Versicherten oft als willkürlich emp­
fundenen Entscheidung zusammen. Die Tatsache, daß wegen der Verwen­
dung vorgedruckter Ablehnungsformulare auch Fälle, in denen der chef­
ärztliche Dienst nach einer ausührlichen Untersuchung die Ablehnung im 
Akt des Versicherungsträgers nachvollziehbar begründet hat, Anlaß zu Be­
schwerden wurden, weil dies nicht in den Formularen zum Ausdruck kam, 
bestätigt die VA nur in ihrer grundsätzlichen Kritik an der derzeitigen Pra­
xis der Versicherungsträger. Auszugehen ist nämlich nach Ansicht der VA 
davon, daß gerade die mangelnde Uberprüfbarkeit der Entscheidung über 
die Gewährung freiwilliger Leistungen die Versicherungsträger verpflichten 
würde, den Sachverhalt mängelfrei zu erheben und die Entscheidung dem 
Versicherten gegenüber ausführlich zu begründen, weil dieser die Zweifel, 
die er an der Entscheidung des Versicherungsträgers hat, nicht durch ein 
Rechtsmittel geltend machen kann. So wichtig wie eine umfassende Sach­
verhaltserhebung und Begründung bei den durchsetzbaren Rechtsansprü­
chen ist, so wichtig sind sie nach Ansicht der VA auch im Bereich der frei­
willigen Leistungen, wobei eine ausführliche Begründung in diesen Fällen 
eben die letzte Gelegenheit ist, den Versicherten davon zu überzeugen, daß 
die vom Versicherungsträger getroffene Entscheidung der Sach- und 
Rechtslage entspricht. Ein im Verhältnis zum übrigen Text überproportio­
nal langer Hinweis darauf, daß ein Rechtsmittel nach den gesetzlichen Be­
stimmun~en gegen die Entscheidung nicht zulässig ist, b~i gleichzeiti~em 
Fehlen emer fallbezogenen Begründung der Ablehnung, Wird nach Ansicht 
der VA dieser Absicht keinesfalls gerecht. 

Die Pra~is der Sozialversicherungsträg~~ bei Yersorgung behinderter ~en­
schen mit den zur Erhöhung der Mobilität dieser Menschen notwendigen 
Hilfsmittel im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Krankenversi­
cherung bzw. Pensionsversicherung über die Rehabilitation war im abge­
laufenen Berichtsjahr zunehmend Gegenstand von Beschwerden. Diese Be­
schwerden richteten sich dabei nicht nur gegen die den ablehnenden Ent­
scheidungen zugrundeliegende Auslegung der gesetzlichen Bestimmungen 
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durch die Versicherungsträger, sondern auch gegen die mangelnde Mit­
sprachemöglichkeit bzw. Anhörung der Versicherten in jenen Fällen, in de­
nen vom Versicherungsträger diese Hilfsmittel zur Erlangung einer höhe­
ren Mobilität bewilligt werden. Die Gewährung durch die Versicherungs­
träger hat nämlich in der Regel ein genau bezeichnetes Produkt zum In­
halt, womit nach Ansicht der VA die spezielle Situation im Einzelfall nur in 
ungenügender Weise berücksichtigt wird. Erhält nun ein behinderter Versi­
cherter ein solches Hilfsmittel vom Krankenversicherungsträger oder Pen­
sionsversicherungsträger bewilligt, dann hat er, wenn diese Bewilligung die 
Gewährung eines Elektrorollstuhles zum Inhalt hat, meist keine Möglich­
keit, sich gegen die Versorgung mit diesem Gerät zu wenden und vorzu­
bringen, daß seiner Meinung nach für seine spezielle Situation ein anderes 
Gerät geeigneter wäre. Die Versicherungsträger verschweigen bei ihrer 
Praxis, eine V ersicherung~leistung in Form ~ines genau ~ezeichneten p.o­
duktes zu gewähren, nämlich, daß es gerade lD letzter Zelt auf dem Gebiet 
der elektrisch betriebenen auflad baren Fortbewegungshilfen eine Reihe von 
anderen Produkten neben dem Elektrorollstuhl gibt und daß diese Geräte, 
was die Ermöglichung der Teilnahme am allgemeinen Leben betrifft, im 
Einzelfall gegenüber den Elektrorollstühlen Vorteile besitzen können. Da­
bei übersieht die VA nicht, daß auch der derzeitigen Praxis letztlich nur die 
grundlegende Frage, welche Aufgabe die Sozialversicherung bei Erhöhung 
der Mobilität behinderter Menschen und ihrer Teilnahme am allgemeinen 
Leben hat, zugrunde liegt. 

N ach Ansicht der VA können die Bestimmungen des Sozialversicherungs­
rechtes jedoch so verstanden werden, daß diese Hilfsmittel den behinderten 
Menschen in die Lage versetzen sollen, selbständig tägliche Besorgungen 
vorzunehmen, wozu eben die Mobilität nicht nur im unmittelbaren Wohn­
bereich, sondern über dessen enge Grenzen hinaus gehört. Würde nun 
diese Auslegung der betreffenden sozialversicherungsrechtlichen Bestim­
mungen, die ihrem Wortlaut nach teilweise ohnehin davon sprechen, daß 
bei Beeinträchtigung der Fähigkeit, für die lebenswichtigen persönlichen 
Bedürfnisse zu sorgen, Hilfsmittel zu gewähren sind, der Gewährung dieser 
Leistungen zugrunde gelegt werden, dann würde dies nicht nur zu einer 
Gewährung in einer grö~~ren Anzahl von Fällen führen, sondern im Fall 
der Gewährung zu einer Anderung bei der Auswahl der Geräte, mit denen 
die durch die Gewährung beabsichtigten Erfolge erreicht werden sollen. 
Bei einer Praxis, die die Gewährung solcher Hilfsmittel mit einem bestimm­
ten Produkt gleichsetzt, kann jedoch die Meinung der Beschwerdeführer, 
von denen der Erfolg einer Mobilisierungshilfe entscheidend abhängt, nur 
in unzureichender, weil zufallsabhängiger Weise berücksichtigt werden. 
Dabei mußte die VA feststellen, daß nach der derzeitigen Praxis Versi­
cherte, die nachgewiesen haben, daß ein anderes Gerät wegen der besonde­
ren Umstände in ihrem Fall geeigneter wäre, den vom Gesetz vorgesehenen 
Zweck zu erfüllen, trotz dieser Einwände mit dem übrigens weit teureren 
Elektrorollstuhl versorgt wurden. Wenn man sich vor Augen hält, daß der 
mit der Gewährung eines doch sehr teuren Hilfsmittels beabsichtigte 
Zweck nur dann eintreten kann, wenn auch die Versicherten von der Eig­
nung des Hilfsmittels überzeugt sind und damit eine Akzeptanz dieser Pro­
dukte vorliegt, dann muß eine Praxis, die darauf aufstellt, daß nur das ärzt­
liche Personal der Versicherungsträger beurteilen kann, welches Hilfsmittel 
geeignet ist, in manchen Fällen dazu führen, daß das vom Versicherungs­
träger zur Verfügung gestellte Hilfsmittel, welches vom Versicherten mit 
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der Begründung abgelehnt wird, daß es nicht dasjenige wäre, das ihm die 
von Hilfspersonen unabhängige höchstmögliche Mobilität auch außerhalb 
des unmittelbaren Wohnbereiches verschafft, auch von einem etwas restrik­
tiveren Gesichtspunkt aus als nicht unbedenklich angesehen werden, weil 
eine solche Praxis nach Ansicht der VA den gesetzlichen Bestimmungen in 
keiner Weise gerecht wird und es nicht Sinn der Sozialversicherung sein 
kann, Geräte zu finanzieren, die wesentlich teurer als andere Geräte sind 
und die im Vergleich zu diesen Geräten eine Mobilität nur im begrenzteren 
Umfang ermöglichen. Dem Argument, daß der einzelne Versicherte nicht 
das umfassende Wissen und die Erfahrung hat, um 9.eurteilen zu können, 
ob ein Hilfsmittel für ihn geeignet ist, obwohl seine Uberzeugung von der 
Eignung eines Hilfsmittels eine der wesentlichsten Voraussetzungen für 
den Eintritt des mit der Gewährung beabsichtigten Erfolges ist, kann sich 
die VA bereits wegen des darin zum Ausdruck kommenden mangelnden 
Vertrauens in die "Mündigkeit" der Versicherten, die überdies dem Kreis 
der behinderten Menschen angehören, nicht anschließen. Dabei hat sich 
wegen der vermehrten Beschwerden der Versicherten über die mangelnde 
Mitsprachemöglichkeit die Einstellung der Sozialversicherungsträger wie 
auch des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger, 
die zunächst davon ausgegangen war, daß ein anderes Produkt als der von 
den Sozialversicherungsträgern langjährig gewährte Elektrorollstuhl aus 
prinzipiellen Erwägungen nicht gewährt werden könne, in der letzten Zeit 
insofe~ne geändert, als nunmehr den yersicherten gegenüber er~ärt wird, 
daß die Ablehnung der Gewährung elOes anderen Gerätes auf elOer Prü­
fung des speziellen Einzelfalles beruht. Zu einer Gewährung eines solchen 
Produktes kommt es jedoch weiter nur in Ausnahmefällen und offensicht­
lich nur dann, wenn der Beschwerdeführer in der Lage ist, seine Vorbehalte 
gegenüber dem Elektrorollstuhl überzeugend und nachvollziehbar zu arti­
kulieren, wobei dies - abgesehen davon, daß dies vielen Versicherten nicht 
möglich sein wird - unter Umständen die probeweise Benützung eines an­
deren Produktes voraussetzt. Wegen des Ermessenscharakters der Ent­
scheidungen bezüglich dieser Leistungen, die zwar als Pflichtleistungen an­
gesehen werden, auf die jedoch ein durchsetzbarer Rechtsanspruch nicht 
besteht, könnte nach Ansicht der VA eine befriedigende Lösung des anste­
henden Problems nur dann erreicht werden, wenn die Entscheidung des 
Versicherungsträgers über den Antrag sowie - im Fall der positiven Erle­
digung - über das Produkt zu einer Sozialrechtssache erklärt wird, sodaß 
der Versicherte im Wege der Erhebung einer Klage das Arbeits- und So­
zialgericht zur Entscheidung zuständig machen kann. 

Die Bestimmungen betreffend den begünstigten Erwerb von Versicherungs­
zeiten durch Personen, die aus politischen, religiösen oder aus Gründen der 
Abstammung in ihrem sozialversicherungsrechtlichen Verhältnis einen 
Nachteil erlitten haben, waren Gegenstand einer Beschwerde, wobei die 
VA im Rahmen ihres im Bereich des zuständigen Pensionsversicherungsträ­
gers durchgeführten Prüfungsverfahrens feststellen mußte, daß die derzeit 
vorgesehenen Begünstigungstatbestände wegen ihrer taxativen Aufzählung 
(Untersuchungshaft, Verbüßung einer Freiheitsstrafe, Anhaltung, Arbeitslo­
sigkeit sowie Zeiten der Ausbürgerung) und ihrer Auslegung durch die Ju­
dikatur des Verwaltungsgerichtshofes nach Ansicht der VA einen der ge­
nannten Tatbestände im Sinne der Absicht des Gesetzgebers zumindest 
gleichzuhaltenden Tatbestand nicht erfassen. Wenn es auch mit Ablauf die­
ses Berichtsjahres zu einer teilweisen Erweiterung der Begünstigungsbe-

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 31 von 278

www.parlament.gv.at



stimmungen im ~llgemeinen gekommen ist, so betreffen diese Rechtsände­
rungen letztlich nur den ~n die Begünstigungst~tbestände ~nknüpfenden 
Erwerb von Versicherungszeiten für die Zeit der Ausw~nderung, ohne d~ß 
sich ~m Inh~1t der Begünstigungst~tbestände, die Anknüpfungspunkt für 
die weiteren Bestimmungen sind, etw~s geändert hätte. Jene Versicherten, 
die sich trotz ihrer leidvollen Erf~hrungen, die sie in der Zeit n~ch del!l An­
schluß durch die M~chth~bt?.r erhhren h~ben, mch der Befreiung Oster­
reichs zu einem Verbleib in Osterreich entschlossen h~ben, können jedoch, 
wenn sich die gegen sie gesetzten M~ßn~hmen nicht unter einem der ge­
nannten Tatbestände unterordnen lassen, nicht begünstigt Versicherungs­
zeiten für diesen Zeitr~um ~ngerechnet erh~lten, obwohl in den gegen sie 
gesetzten M~ßn~hmen ein Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte er­
blickt werden muß, der im Sinne der Absicht des Gesetzes ebenfalls begün­
stigungsfähig sein sollte. Im Falle eines Beschwerdeführers lagen diese 
Maßn~hmen d~rin, d~ß der Beschwerdeführer n~ch Auflösung seiner 
Schule durch die Gestapo gezwungen wurde, ~Is lnstallateurlehrling bzw. 
Hausinspektor im Rothschild-Spit~I, welches von der Isr~elitischen Kultus­
gemeinde geführt wurde, zu arbeiten. Ab 1942 bis April 1945 w~r der Be­
schwerdeführer eb.enfalls über Zw~ng der damaligen M~chthaber Hausdie­
ner im Spit~1 des Altestenrats der Juden in Wien. Obwohl die Tätigkeit für 
die Zeit ~b 1. Juli 1940 von der Isr~elitischen Kultusgemeinde ~ufgrund von 
Zeugenaussagen von Personen, die sich ~n den Beschwerdeführer noch er­
innern konnten, bestätigt wurde, liegt eine Meldung des Beschwerdeführers 
zur Versicherung erst ab 1. April 1943 vor, sodaß wegen der in dieser Zeit 
in Geltung gestandenen versicherungsrechtlichen Bestimmungen, die bei 
Beurteilung, ob ~ufgrund einer versicherungspflichtigen Beschäftigung Ver­
sicherungszeiten erworben wurden, ~ngerechnet \verden müssen, dem Be­
schwerdeführer erst ~b 1. Juli 1943 Versicherungszeiten ~ngerechnet wer­
den konnten. Nach Ansicht der VA liegt nun der Begünstigungstatbestand 
im F~ll des Beschwerdeführers darin, daß die lsr~elitische Kultusgemeinde 
offensichtlich ~us begründeter Furcht vor Repress~lien die fristgerechte 
Anmeld ung des Beschwerdeführers zur V ersicherung unterl~ssen h~t, an 
welcher Einschätzung n~ch Ansicht der VA die in diesem Zeitraum erfolg­
ten Anmeldungen und Abmeldungen von ~nderen Personen nichts ändern 
können, weil sich im Fall des Beschwerdeführers ger~de diese Situation 
dauernder Furcht vor Repressalien gegen den Dienstgeber realisiert hat. 
Was das Ausm~ß des Eingriffes in die Grund- und Freiheitsrechte betrifft, 
so müssen n~ch Ansicht der VA die dem Beschwerdeführer gegenüber 
gesetzten M~ßn~hmen, die d~rin best~nden, d~ß er ~m \veiteren Schulbe­
such gehindert und zw~ngsweise zu einer Arbeit eingeteilt wurde, dem Be­
günstigungst~tbest~nd der Arbeitslosigkeit gleichgeh~lten werden. Wegen 
der taxativen AufZählung und dem Inh~lt, die Begünstigungstatbestände 
durch die Judik~tur des Verw~ltungsgerichtshofes erh~lten h~ben, können 
diese Bestimmungen n~ch Ansicht der VA solche Lebenssachverhalte, 
obwohl der Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte den von den Begün­
stigungstatbeständen geschützten Eingriffen gleichgeh~lten werden kann, 
nicht erfassen. Mit den Begünstigungsbestimmungen sollen die sozialver­
sicherungsrechtlichen Nachteile, die die ~Is Begünstigungstatbestände an­
erkannten Eingriffe in der Rechtssphäre des Versicherten hatten, an­
nähernd ausgeglichen werden und lag im Fall des Beschwerdeführers eine 
Vergleichbarkeit sowohl hinsichtlich der Wertigkeit des Eingriffes in seine 
Rechte als auch wegen der aus Angst vor Repressalien erfolgten Nicht­
anmeldung zur Versicherung, wodurch trotz versicherungspflichtiger 
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Beschäftigung keine Versicherungszeiten erworben wurden, hinsichtlich 
der sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen vor. Die VA regt daher 
an, die gesetzlichen Bestimmungen dahingehend zu ändern, daß vom Ge­
setz nicht näher definierte Lebenssachverhalte, die von den derzeitigen vom 
Gesetz taxativ aufgezählten Begünstigungsbestimmungen nicht erfaßt wer­
den, jedoch sowohl hinsichtlich Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte 
als auch in ihren sozialversicherungsrechtlichen Auswirkungen einem dieser 
Tatbestände gleichzuhalten sind, als zu begünstigende Tatbestände im 
Sinne einer "GeneralklauseI" anerkannt werden. Wie der im Fall des Be­
schwer?efüh~ers zuständige Pensionsver~icherungsträger ~er VA. gegen­
über mitgeteilt hat, wäre der fehlende Zeitraum vom 1. Juli 1940 bis März 
1943 als Versicherungszeit anerkannt worden, wenn der Beschwerdeführer 
in diesem Zeitraum nicht eine konkrete Beschäftigung angegeben sowie 
Nachweise über diese Beschäftigung vorgelegt hätte. Als eine durch die da­
maligen Machthaber erzwungene Arbeitslosigkeit wäre dieser Zeitraum, 
für den Versicherungsmonate nur wegen des fehlenden Meldungs- und 
Beitragsnachweises nicht angerechnet werden konnten, jedenfalls aner­
kannt worden und muß eine solche Auskunft über die Rechtslage für einen 
Versicherten, der nur die tatsächlichen Beschäftigungszeiten angeben 
wollte und - soweit es ihm möglich war - auch nachgewiesen hat, beson­
ders unverständlich erscheinen. 

Wegen des mehrmaligen Aufschiebens des vom Bundesminister für Arbeit 
und Soziales zugesagten Erlassungszeitpunktes der Verordnung, durch die 
die Durchführung der Sozialversicherung in den Zollausschlußgebieten der 
Gemeinden Jungholz und Mittelberg neu geregelt werden sollte, sah sich 
die VA veranlaßt, die Frage des Umrechnungskurses von Pensionsleistun­
gen an Personen, deren Pensionen überwiegend auf in den genannten Ge­
bieten erworbenen Versicherungszeiten beruht, jedoch wegen Wohnsitz­
wechsels dieser Pensio~en vom Zollausschließungsgebiet in das Währungs­
gebiet der Republik Osterreich nicht in DM-Währung auszuzahlen ist, 
neuerlich im Rahmen der ORF-Sendung "Ein Fall für den Volksanwalt?" 
darzustellen. 

Ausgangspunkt für die dabei aufgetretenen Unterschiede in der Auslegung 
der geltenden Verordnung vom 14. März 1970, BGBI. Nr. 113, die auf eine 
Verordnung aus dem Jahr 1953 zurückgeht, war der in dieser Verordnung 
für Zwecke der Sozialversicherung festgelegte Umrechnungsschlüssel von 
5 S = 1 DM. Die Verordnung sieht nämlich vor, daß bei Durchführung 
der Sozialversicherung im Zollauschlußgebiet die Versicherungsbeiträge 
und -leistungen in DM festzustellen sind, wobei im Hinblick auf die wirt­
schaftlichen Verhältnisse eine Umrechnung im genannten Verhältnis fest­
gelegt ist. Solange der Versicherte seinen Wohnsitz. picht aus den genann­
ten Gebieten in das Währungsgebiet der Republik Osterreich verlegt, liegt 
die einzige Auswirkung dieses Umrechnungsschlüssels darin, daß die in 
DM umgerechneten fixen Schillingbeträge der Sozialversicherung (zB Ge­
ringfü~igkeitsgrenze, Höchstbeitragsgru~dlage, Ausgleichszulagenrichtsatz 
und Mmdest- und Höchstbeträge des HIiflosenzuschusses) zu höheren Be­
trägen (in DM) führen und damit diese festen Beträge um ca. 40 % höher 
waren als bei Zugrundelegung eines Umrechnungsschlüssels von 
7 S = 1 DM. Allerdings entrichten die Versicherten die Beiträge von dem 
tatsächlichen DM-Entgelt, sodaß einer im Vergleich zu einem Umrech­
nungsschlüssel von 7 S = 1 DM höheren Leistung auch eine entsprechende 
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Beitragsentrichtung gegenübersteht. Bei Wohnsitzverleg~ng aus dem 1011-
ausschlußgebiet in das Währungsgebiet der Republik Osterreich werden 
die von den Pensionsversicherungsträgern in DM festgestellten Leistungen 
im Verhältnis von 5 S = 1 DM umgerechnet und an den Pensionisten an­
gewiesen. Dies führt nun nach Ansicht der VA, obwohl die Beiträge von 
den tatsächlichen DM-Entgelten (unter Anwendung einer höheren Gering­
fügigkeitsgrenze sowie Höchstbeitragsgrundlage) berechnet und abgeführt 
wurden, zu einer im Verhältnis zur Beitragsentrichtung sachlich nicht zu 
rechtfertigenden Kürzung der Versicherungs leistung. Die vom Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales als Argument für die Beibehaltung des bishe­
rigen Umrechnungskurses vertretene Auffassung, daß dieser Umrechnungs­
kurs zu einer (im Verhältnis zum derzeitigen Durchschnittskurs) Leistungs­
erhöhung im Ausmaß von ca. 40 % führe, konnte sich die VA mit Rücksicht 
darauf, daß die Beiträge vom tatsächlichen DM-Entgelt berechnet wurden 
und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Durchschnittskurses beim 
Versicherungsträger einlangten, nicht anschließen. Wenn auch u rsprüng­
lieh bei Festlegung des genannten Umrechnungskurses für Zwecke der So­
zialversicherung beabsichtigt war, den unterschiedlichen Kaufkraftverhält­
nissen Rechnung zu tragen, so sprach nach A~?icht der VA nicht nur die im 
Kaufkraftverhältnis inzwischen eingetretene Anderung, sondern auch sol­
che wie im Beschwerdefall eingetretenen Sachverhalte, die a:.!f einer nicht 
zu rechtfertigenden Ungleichbehandlung beruhten, für eine Anderung der 
Verordnung. 

Eine Begünstigung durch den genannten Umrechnungskurs in diesen Fäl­
len könnte nur darin gesehen werden, daß die höheren Beitragsgrundlagen 
zu höheren Leistungen führen, die ausgehend von der hohen Ausfallshaf­
tung des Bundes im Bereich der Pensionsversicherung trotz der höheren 
Beitragsleistungen einen betraglich höheren Anteil am Bundesbeitrag zur 
Pensionsversicherung hatten. Dies gilt aber nur für jene Versicherte, die 
Entgelte zwischen jenem Betrag, der Höchstbeitragsgrundlage bei Umrech­
nungsschlüssel 7 S = 1 DM wäre, und dem, der Höchstbeitragsgrundlage 
bei dem derzeit anzuwendenden Umrechnungsschlüssel 5 S = 1 DM ist, 
bezogen. Eine tatsächliche Begünstigung liegt jedoch zB bei Ausgleichszu­
lagenbeziehern vor, da wegen des niedrigeren Umrechnungsschlüssels Pen­
sionisten im Bezug einer Ausgleichszulage stehen, deren Pensionen bei An­
wendung des jeweils geltenden Durchschnittskurses"beträchtlich über dem 
Richtsatz liegen würden. Die VA trat daher für die Anderung des Umrech­
nungskurses unter gleichzeitiger Schaffung von Schutzbestimll1ungen für 
bisherige Leistungsbezieher ein. 

Nachdem sich die Pensionsversicherungsträger smvie der Hauptverband 
der österreichischen Sozialversicherungsträger zunächst gegen eine Ande­
rung des Umrechnungsschlüssels ausgesprochen hatten, wurde vom Bun­
desminister für Arbeit und Soziales in Abgehung des bisherigen Standpunk­
tes im Jahr 1987 ein Verordnungsentwurf vorgelegt, der sowohl eine Ande­
rung des Umrechnungsschlüssels auf den Durschnittskurs als auch Schutz­
bestimmungen für die bisherigen Leistungsbezieher vorsah. Zu der beab­
sichtigten Erlassung der Verordnung durch den Bundesminister fü r Arbeit 
und Soziales, die mit 1. Jänner 1988 in Kraft treten sollte, kam es jedoch 
nicht, da abschließende Beratungen im Ministerium zu dem Ergebnis führ­
ten, daß eine zufriedenstellende Neuregelung der Sozialversicherung in 
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den Zollauschlußgebieten nur auf gesetzlicher Basis erfolgen könne, wobei 
gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der gesetzlichen Neuregelung die Ver­
ordnungsermächtigung aufgehoben werden sollte. Es wurde daher im Jahr 
1988 ein Vorentwurf des geplanten Gesetzes, der im wesentlichen die Re­
gelung der ursprünglich vorgesehenen Verordnung übernahm, erstellt, wo­
bei als Zeitpunkt des Inkrafttretens bei Abschluß der Arbeit am vorliegen­
den Bericht der 1. Jänner 1989 vorgesehen war. 

Einige der Beschwerden, die sich gegen die Vorgangsweise von Pensions­
versicherungsträgern richteten, betrafen nicht sozialversicherungsrechtli­
che, sondern finanzrechtliche Bestimmungen, welche diese Versicherungs­
träger als Arbeitgeber im Sinne des Einkommensteuergesetzes anzuwenden 
haben. In einem der Beschwerdefälle, in welchen die VA der Beschwerde 
Berechtigung zuerkennen mußte, war ein Pensionsfeststellungsverfahren 
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten wegen Abschluß der not­
wendigen Erhebungen zwar innerhalb eines Monates nach dem Stichtag 
1. Dezember 1986 (der Antrag war vom Versicherten zwei Monate vor 
dem Stichtag gestellt worden) abgeschlossen, sodaß die Pensionsnachzah­
lung für Dezember 1986 bereits am 2. Jänner 1987 am Konto des Be­
schwerdeführers einlangte, die Pensionsversicherungsanstalt der Angestell­
ten die Nachzahlung jedoch entgegen der Bestimmung des § 19 Abs. 1 Ein­
kommensteuergesetz als im Jahr 1987 bezogen berechnete, obwohl diese 
Bestimmung vorsieht, daß bei regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen, die 
dem Steuerpflichtigen kurze Zeit nach Beendigung des Kalenderjahres, zu 
dem sie wirtschaftlich gehören, zugeflossen sind, diese Einnahmen als in 
diesem Kalenderjahr bezogen gelten. Nach der Rechtsprechung des Ver­
waltungsgerichtshofes ist der Begriff "kurze Zeit" in diesem Zusammen­
hang so zu verstehen, daß darunter ein Zeitraum von 10 Tagen angesehen 
werden kann. Der finanzrechtliche Nachteil in der Vorgangsweise der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten lag nun im Fall des Beschwerde­
führers darin, daß der Beschwerdeführer für diese Pensionsnachzahlung, 
weil sie nicht als im Dezember 1986 bezogen galt, nicht im Wege des Jah­
resausgleiches vom Finanzamt die von der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten einbehaltene Lohnsteuer (wegen der Berücksichtigung von 
Sonderausgaben) erstattet erhielt. Mangels eines steuerpflichtigen Bezuges 
für das Jahr 1986 wurde der Antrag des Beschwerdeführers auf Durchfüh­
rung eines J ahr~sausgleic~es vom Fina~zamt abgelehnt. Aufg~und dieses 
Prüfungsergebmsses hat die VA das Emvernehmen sowohl mit der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten als auch mit den zuständigen 
Stellen der Finanzverwaltung hergestellt und wurde durch die Neuausstel­
lung eines Lohnzettels durch die Pensionsversicherungsanstalt der Ange­
stellten für das Kalenderjahr 1986 die Voraussetzung für Maßnahmen der 
Finanzverwaltung geschaffen, durch die der Beschwerdeführer das ihm zu­
stehende Lohnsteuerguthaben ohne gesonderte AntragsteIlung erhalten 
konnte. Da die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten der VA im 
Prüfungsverfahren gegenüber erklärte, daß die Praxis der Anstalt im Sinne 
der genannten Judikat.ur des Verwalt~ngsgerichtshofes geändert werden 
würde, waren durch die von der VA im Rahmen des Prüfungsverfahrens 
gesetzten Maßnahmen nicht nur der Beschwerdegrund behoben, sondern 
auch Gewähr dafür geschaffen, daß in Hinkunft in vergleichbaren Fällen 
von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten so vorgegangen 
wird, wie es dem Einkommensteuergesetz entspricht. 
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Als unbefriedigend muß von der VA auch die Tatsache angesehen werden, 
daß die derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen einerseits zwar de­
tailliert vorsehen, innerhalb welcher Zeiträume Sozialversicherungsbeiträge 
entrichtet werden müssen, damit sie als wirksam entrichtet gelten und da­
mit auch bei der Leistungsberechnung berücksichtigt werden können, ande­
rerseits jedoch bei bereits entrichteten Beiträgen, deren Entrichtung auf­
grund nachträglicher Feststellungen gar nicht erfolgen hätte dürfen, ein 
Rückforderungsrecht nur über Antrag und für einen festen, von der Dauer 
der Entrichtung unabhängigen Zeitraum vorsehen, ohne daß sich die nicht 
mehr rückforderbaren Beiträge auf den Leistungsanspruch der Versicher­
ten' die auf die Abführung der Beiträge keinen Einfluß haben, positiv aus­
wirken. Dieses Problem der nach Ansicht der VA unzureichenden Rücker­
stattung von Sozialversicherungsbeiträgen sei an einem Beschwerdefall dar­
gestellt, der wegen der von der VA zu beanstandenden Vorgangsweise des 
Sozialversicherungsträgers bereits im Rahmen eines Einzelfalles des Zehn­
ten Berichtes (siehe Einzelfall 3.10, Seite 57) behandelt worden war. In die­
sem Beschwerdefall war vom Dienstgeber des Beschwerdeführers für einen 
Zeitraum von mehr als 10 Jahren die Beiträge nach dem tatsächlichen Ent­
gelt, obwohl dieses beträchtlich über der Höchstbeitragsgrundlage lag, be­
rechnet und an die Tiroler Gebietskrankenkasse abgeführt worden. Eine 
Beitragsprüfung durch die Kasse erfolgte in diesem Zeitraum trotz der Tat­
sache, daß die vom Dienstgeber zum Jahresende vorgelegten sogenannten 
Beitragsgrundlagennachweisungen immer wieder zu hohe Beitragsgrundla­
gen für den Beschwerdeführer aufzeigten, nicht. Diese zu hohen Beitrags­
grundlagen wurden kassenintern zwar richtiggestellt, das heißt auf die je­
weilige Höchstbeitragsgrundlage korrigiert, ohne daß mit dem Dienstgeber 
Rücksprache gehalten oder die für den Beschwerdeführer eingezahlten Bei­
träge mit den von ihm im Beitragsjahr erworbenen (berichtigten) Beitrags­
grundlagen verglichen wurden. WegeI?- des ~itverschul~ens der Kasse an 
der Abführung der überhöhten SOZIalversIcherungsbeIträge durch den 
Dienstgeber erstattete die Tiroler Gebietskrankenkasse dem Beschwerde­
führer die auf ihn entfallenden Sozialversicherungsbeiträge in Analogie zu 
jener Bestimmung des ASVG, die die Verjährung von Beitragsverpflichtun­
gen ~er Dief.1stgeber den Krankenversicherung.sträger.n gegenüber regeln, 
für emen Zeitraum von fünf Jahren zurück. Eme weitergehende Rücker­
stattung mußte die Kasse, weil das ASVG diesbezüglich als Spezialnorm 
die Anwendung des ABGB ausschließt, ablehnen. Was den Zeitraum der 
Rückerstattung zu Ungebühr entrichteter Beiträge betrifft, so wäre es nach 
Ansicht der VA notwendig, daß die diesbezüglichen gesetzlichen Bestim­
mungen in Analogie zu den Bestimmungen betreffend die Verjährung des 
Recht.es a.uf Feststellung der Beitra~spflicht dahingehend geändert werden, 
daß sie eme Rückerstattung für die Dauer von fünf Jahren vorsehen, da 
eine Ungleichbehandlung von Beitragsverpflichtungen und bereits (auf­
grund nachträglicher Feststellungen zu Unrecht) entrichteten Beiträgen 
nach Ansicht der VA ebensowenig gerechtfertigt wäre, wie die nunmehr 
mit 1. Jänner 1988 über Anregung der VA beseitigte Diskrepanz im Sozial­
versicherungsrecht der Selbständigen zwischen dem Zeitraum, innerhalb 
dessen die Beiträge entrichtet werden müssen, damit sie als Beitragszeiten 
anzurechnen sind, und der Verjährung des Rechtes auf Feststellung der 
Beitragspflicht. Hinsichtlich jener Pensionsversicherungsbeiträge, die auch 
bei Rückerstattung für einen fünf jährigen Zeitraum nicht mehr rückerstat­
tet werden könnten, vertritt die VA zusätzlich die Ansicht, daß eine indi­
rekte Anrechnung zur Höherversicherung in der Pensionsversicherung un-
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ter Beachtung der dort vorgesehenen Grenzen stattfinden sollte. Die Be­
stimmung des § 70 ASVG, die die indirekte Höherversicherung regelt, wird 
derzeit von den Pensionsversicherungsträgern wie auch vom Bundesmini­
sterium für Arbeit und Soziales dahingehend ausgelegt, daß eine Anrech­
nung von (für den Beschwerdeführer) zu viel einbezahlten Pensionsversi­
cherung.sbeiträgen zur Höherversicherung deswegen nicht möglich wäre, 
da die Uberschreitung der jährlichen Höchstbeitragsgrundlage nicht durch 
das Vorliegen von zwei Beschäftigungsverhältnissen, bei denen die Beiträge 
jeweils ur:ter ~eachtung der ~öchstbeitr~gsgrundlage abgeführt wurden, in 
Summe diese Jedoch überschntten, herbeigeführt wurde, sodaß der Fall des 
Beschwerdeführers nicht unter (die dem Wortlaut des Gesetzes nach auch 
bei Vorliegen von nur einer Beschäftigung mögliche) indirekte Höherversi­
cherung subsumiert werden könne. Dieser zu enge~ Auslegung kann sich 
die VA nicht anschließen. Es scheint der VA eine Anderung der gesetzli­
chen Bestimmung in der Richtung, daß der im Fall des Beschwerdeführers 
aufgetretene Sachverhalt erfaßt wird, auch deswegen erforderlich, da es für 
den Versicherten unverständlich erscheinen muß, daß er in dieser Situation 
anders behandelt werden soll, als jener Versicherter, der zwei ASVG-Be­
schäftigungen gleichzeitig ausübt und von beiden die Beiträge (maximal bis 
zur Höchst.beitragsgrundlage) ~nt~ichtet. Da. eine indi.rekte Höh~rversiche­
rung überdies auf Antrag mögltch Ist, kann dieser AnSicht auch nicht entge­
gengeh~lten werder:, daß durch dies~ Vorgangsweise eine (indirekte) Hö­
herversicherung, die sonst gesetzltch ausgeschlossen wäre, zustande 
kommt. Es setzen sich nach Ansicht der VA die derzeitigen gesetzlichen 
Bestimmungen nun dem nicht völlig unberechtigten Vorwurf aus, daß sie 
jene vom Dienstgeber für den Versi~herten entric~tete ~eiträge? auf dessen 
Berechnung und Abfuhr der Verstcherte überdies kemen Emfluß bzw. 
Kontrolle hat, die sich nachträglich als zu Ungebühr entrichtet erweisen, 
anders behandeln, als nachträglich festgestellte Beitragsverpflichtungen ge­
genüber dem Krankenversicherungsträger. Auch zu einem Zeitpunkt, in 
dem die finanzielle Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungsträger an 
ihre Grenzen gelangt scheint, sollten nach Ansicht der VA die an den So­
zialversicherungsträger abgeführten Beiträge, die aus den verschiedensten 
Gründen nicht oder nicht in dieser Höhe entrichtet hätten werden müssen, 
nicht anders behandelt werden, als jene berechtigten Forderungen der So­
zialversicherungsträger, für deren Entrichtung und Sicherung das Sozial­
versicherungsrecht eine Fülle von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen 
hat. 

Di~ gegen die Arbeitsmarktver:v:altung &erichteten Besc~werden hatten die 
übltchen Schwerpunkte, wobei Jedoch em Rückgang bel den Beschwerden 
betreffend die Gewährung von Insolvenz-AusIallgeid festzustellen war. Die 
Beschwerden von Beziehern von Leistungen nach dem Arbeitslosenversi­
cherungsgesetz richteten sich in einem Großteil der Fälle gegen die Höhe 
der ihnen zugesprochenen Beträge. Insbesondere handelte es sich dabei um 
Vorbringen von Beziehern von Notstandshilfe, bei denen es zur Anrech­
nung von Einkommen von unterhaltspflichtigen Angehörigen oder von ei­
genen Einkommen kam. Eine dieser Beschwerden richtete sich gegen die 
Tatsache, daß im Falle des Fehlens von Notlage Notstandshilfe nicht zuer­
kannt wird und damit für diesen Zeitraum auch keine Versicherungszeiten 
bestehen. Dieser Beschwerdeführer war arbeitslos und lebte im gemeinsa­
men Haushalt mit seiner Gattin, die einer Beschäftigung nachging. Auf­
grund der Höhe des Einkommens der Gattin mußte das Vorliegen von 
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Notlage verneint werden, sodaß auch keine Leistung zuerkannt wurde und 
somit keine Anrechnung von Versicherungszeiten in der Pensionsversiche­
rung erfolgte. Zwar wurde mit der 25. Novelle zum ASVG die Anrechnung 
von Ersatzzeiten für Zeiten, während derer der Versicherte wegen Arbeits­
losigkeit eine Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung bezieht, einge­
führt, diese Leistungsverbesserung jedoch nicht auf Zeiten der Arbeitslosig­
keit, in denen eine Geldleistung aus den oben angeführten Gründen nicht 
gebührt, erstreckt. 

N ach Ansicht der VA stellen auch die Richtlinien für die Gewährung des 
Familienzuschlages eine Härte dar. Wie im Einzelfall 4.1 dargelegt, verlor 
eine Beschwerdeführerin wegen einer geringfügigen Erhöhung der Unter­
haltsverpflichtung den Anspruch auf Familienzuschlag. Wie der Bundesmi­
nister für Arbeit und Soziales zu diesem Beschwerdefall der VA mitgeteilt 
hat, war bereits in einer zum Arbeitslosenversicherungsgesetz ausgearbeite­
ten Novelle unter anderem auch eine Erhöhung des Grenzbetrages für die 
Gewährung von Familienzuschlägen vorgesehen. Diese Novelle konnte je­
doch dem Nationalrat infolge dessen Auflösung zur Beratung und Be­
schlußfassung nicht mehr zugeleitet werden. Die Angelegenheit wäre je­
doch für die nächste Novelle weiterhin vorgemerkt. Eine Erhöhung des 
Grenzbetrages erschiene der VA zwar grundsätzlich angebracht, doch 
ginge diese Lösung am Problem neuerlich vorbei. Wie bei allen solche!: Re­
gelungen tritt auch hier die Problematik auf, daß ein geringfügiges Uber­
schreiten der Grenze zum Verlust des gesamten Anspruches führt. Um so­
ziale Härten zu vermeiden, schiene es daher der VA durchaus denkbar, an­
statt dieser übergangslosen Regelung ein Anrechnungsverfahren einzufüh­
ren. Für die Betroffenen ist es sicher unverständlich, daß sie wegen einer 
geringfügigen Erhöhung der Unterhaltsleistung keinen Anspruch mehr auf 
den Familienzuschlag haben und damit eine Einkommenseinbuße erleiden. 
Eine Lösungsmöglichkeit könnte daher darin gelegen sein, daß zum Grenz­
betrag in seiner jetzigen Form der Familienzuschlag hinzugerechnet wird. 
Die Summe aus Grenzbetrag und Familienzuschlag wäre dann für die Be­
messung der Höhe des Familienzuschlages bzw. für die Anspruchsvoraus­
~~tzung ausschlaggebend. Ein plötzlich eintretender Verlust durch das 
Uberschreiten des Grenzbetrages könnte dadurch jedenfalls vermieden 
werden. 

Ein anderes Beschwerdevorbringen zeigt eine ungerechtfertigte V organgs­
weise bei der Anrechnung von Einkommen auf die Notstandshilfe auf. Der 
Beschwerdeführer verfügte über ein eigenes Einkommen in Form einer 
Mieteinnahme, die ihm auf seine Notstandshilfe angerechnet wurde. Bei 
der Prüfung des Falles durch die VA war festzustellen, daß nach der bishe­
rigen Handhabung in der EDV-mäßigen Anspruchsermittlung die monatli­
chen Mieteinnahmen - unabhängig von den tatsächlichen Kalendertagen 
des jeweiligen Monates - durch 30 geteilt und in dieser Höhe auf die Not­
standshilfe angerechnet wurden. Wie der Beschwerdeführer in seiner Ein­
gabe aufzeigte, entstand daraus eine finanzielle Benachteiligung. Vom Bun­
desminister für Arbeit und Soziales wurde der gegenständliche Beschwer­
~egrund zum Anlaß genommen, das EDV-Programm einer entsprechenden 
Anderung zu unterziehen, sodaß nunmehr eine den tatsächlichen Gegeben­
heiten entsprechende Verrechnung erfolgt. 
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4.1 

Einzelfälle 

Verlust des Anspruches auf FamiliC:!lzuschlag nach dem Arbeitslosenversi­
cherungsgesetz durch geringfügige Uberschreitung des Grenzbetrages 
VA 301 - SV /86 BM Zl. 335 .379/4-3a/86 

J. St. aus Steyr, Oberösterreich, kritisierte in ihrer Eingabe an die VA die 
Bestimmungen betreffend die Anspruchsvoraussetzungen für den Familien­
zuschlag des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Sie habe nach der Geburt 
ihres außerehelichen Sohnes Wochengeld, Karenzurlaubsgeld und schließ­
lich Sondernotstandshilfe erhalten. Während des Bezuges von Karenzur­
laubsgeld und der Sondernotstandshilfe war ihr ein Familienzuschlag ge­
währt worden. Nachdem der Kindesvater mit Urteil des Bezirksgerichtes 
Steyr zur Leistung eines Unterhaltsbeitrages von monatlich 1 500 S ver­
pflichtet wurde, habe sie d.e~ Anspruch ~uf Familienzuschlag verlo~en . Die 
VA ersuchte den BundesminIster für soziale Verwaltung dazu um eille Stel­
lungnahme. 

Der Stellungnahme des Bundesministers für soziale Verwaltung war zu ent­
nehmen, daß das Vorbringen der Beschwerdeführerin den Tatsachen ent­
sprach. Nach den Bestimmungen des Arbeitslosenversicheru~gsgesetz~s ge­
bührt zum sogenannten Grundbetrag der Sondernotstandshilfe für KIllder 
ein Familienzuschlag im Betrag von 354 S monatlich, sofern die Mutter 
zum Unterhalt des Kindes tatsächlich wesentlich beiträgt. Verfügt das Kind 
über eigene laufende Einkünfte und überschreiten diese Einkünfte einen 
bestimmten Grenzbetrag, so liegt eine wesentliche Unterhaltsleistung nicht 
vor, und es besteht daher kein Anspruch auf Familienzuschlag. Im Jahre 
1986 betrug der Grenzbetrag 1 362 S netto monatlich. Da die Beschwerde­
führerin vom Kindesvater für ihr Kind Alimente von monatlich 1 500 S er­
hielt, waren die Voraussetzungen für die Gewährung des Familienzuschla­
ges nicht mehr gegeben. 

Weitere Maßnahmen der VA im Sinne der Beschwerde waren daher nicht 
möglich. Die VA verweist jedoch auf die diesbezüglichen Anregungen im 
Allgemeinen. Teil dieses Berich~sabsch~ittes, womit die Anrechn~ng von 
Unterhaltsleistungen und sonstigen Elllkünften vorgeschlagen Wird, um 
derartige soziale Härten zu vermeiden. 

4.2 Ungerechtfertigte Rückforderung bereits rückerstatteter Pensionsversiche­
rungsbeiträge (Dienstnehmeranteile) 

38 

VA 57 - SV/87 BM Zl. 124.61812-5/1987 

Dkfm. A. P. aus Wien führte bei der VA Beschwerde darüber, daß sie we­
gen der rückwirkenden Ablehnung der Meldung zur Versicherung durch 
die Steiermärkische Gebietskrankenk~~se die Beiträge, die ihr die Wiener 
Gebietskrankenkasse aufgrund der Uberschreitung der Höchstbeitrags­
grundlage bzw. der für die Höherversicherung zulässigen Grenzen rücker­
stattet habe, an die Wiener Gebietskrankenkasse zurückzahlen müssen, ob­
wohl sie mangels einer entsprechenden Information die für das nunmehr 
abgelehnte Versicherungsverhältnis entrichteten Beiträge von der Steier­
märkischen Gebietskrankenkasse nicht rückerstattet erhalten habe. Auf­
grund dieses Vorbringens führte die VA ein Prüfungsverfahren bei bei den 
beteiligten Sozialversicherungsträgern durch und konnte folgenden Sach­
verhalt feststellen : 
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Die Beschwerdeführerin, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Zuständig­
keitsbereich der Wiener Gebietskrankenkasse in zwei Beschäftigungsver­
hältnissen stand, wurde durch die Firma T. per 1. März 1979 bei der Steier­
märkischen Gebietskrankenkasse zu r Versicherung angemeldet. Da die 
Summe der Beitragsgrundlagen der Beschwerdeführerin ab 1981 die (mit 
der Zahl der Beitragstage der Pflichtversicherung vervielfachte) Höchstbei­
tragsgrundlage bzw. soweit es sich um Sonderzahlungen handelte, den 
sechzigfachen Betrag der Höchstbeitragsgrundlage überschritt und nicht 
sämtliche Überschreitungsbeträge für die Höherversicherung in der Pen­
sionsversicherung angerechnet werden konnten, wurden von 1981 bis 1983 
die Dienstnehmeranteile der nicht für die Höherversicherung in der Pen­
sionsversicherung anrechenbaren Beiträge jeweils über Antrag der Be­
schwerdeführerin von der dafür zuständigen Wiener Gebietskrankenkasse 
erstattet. Die Abmeldung von der Versicherung bei der Wiener Gebiets­
krankenkasse erfolgte, nachdem das Beschäftigungsverhältnis bei der 
Firma T. mit 31. Dezember 1983 geendet hatte, mit diesem Datum. 

Im Februar 1984 wurde die Beschwerdeführerin erstmals von der Steier­
märkischen Gebietskrankenkasse ersucht, Fragen über die Art und Weise 
ihrer Tätigkeit als Journalistin bei der Firma T. von 1979 bis 1983 zu beant­
worten. Diese Antworten sollten der Feststellung dienen, ob die Beschwer­
deführerin tatsächlich in dem oben genannten Zeitraum als Dienstnehmerin 
der Voll- und Arbeitslosenversicherungspflicht unterlegen gewesen war. 
Nachdem die Beschwerdeführerin diese Fragen beantwortet hatte, wurde 
sie im November 1984 nochmals ersucht, weitere Fragen, die weitaus de­
taillierter als die zuvor gestellten waren, über Art und Weise ihrer Tätigkeit 
zu beantworten. Dabei wurde der Beschwerdeführerin bereits mitgeteilt, 
daß sie allenfalls nicht als Dienstnehmerin der hrma T. im sozialversiche­
rungsrechtlichen Sinn anzusehen gewesen wäre. Die Besch\verdeführerin 
kam auch der neuerlichen und unter Hinweis auf ihre gesetzliche Melde­
verpflichtung ergangenen Aufforderung nach. Beinahe ein Jahr, nachdem 
die Beschwerdeführerin die ersten Fragen beantwortet hatte, wurde das von 
der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse von Amts wegen eingeleitete 
Verfahren über die Versicherungspflicht der Beschwerdeführerin mit Be­
scheid vom 2. Jänner 1985 abgeschlossen und sprach die Steiermärkische 
Gebietskrankenkasse in diesem Bescheid, offensichtlich aufgrund der von 
der Beschwerdeführerin und dem Dienstgeber abgegebenen Erklärung, aus, 
daß die per 1. März 1979 erstattete Versicherungsanmeldung sowie die per 
31. Dezember 1983 erstattete Versicherungsabmeldung abgelehnt werde. 
Gleichzeitig sprach die Steiermärkische Gebietskrankenkasse aus, daß eine 
Formalversicherung nicht eingetreten wäre, da der Dienstgeber bei Mel­
dung eine unrichtige Angabe gemacht habe und er überdies erkennen hätte 
müssen, daß ein Werkvertrag im Fall der Beschwerdeführerin \"orgelegen 
habe, der der Versicherungspflicht nicht unterliege. Eine Abschrift des Be­
scheides wurde der Wiener Gebietskrankenkasse übermittelt, die in der 
Folge die Verfahren bezüglich der Rückerstattung jener Dienstnehmeran­
teile, die in den Jahren 1981, 1982 und 1983 nicht zur Höherversicherung 
angerechnet und daher an die Beschwerdeführerin rückerstattet wurden, 
wieder aufnahm und feststellte, daß die Rückerstauung der genannten Bei­
träge zu Unrecht erfolgt gewesen wäre und daher die Beschwerdeführerin 
die Beiträge wieder an die Kasse zurückzuzahlen habe. Die Beschwerde­
führerin, die deswegen, weil sie als Dienstnehmerin mit der Einhaltung der 
sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen nicht befaßt war, gegen den 
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erstgenannten Bescheid der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse keinen 
Einspruch erhoben hatte und die einen Antrag auf Rückforderung der Bei­
träge bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse zunächst deswegen 
nicht gestellt hatte, da sie von der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse 
über die Folgen, die die bescheid mäßige Feststellung der Kasse auf die Bei­
tragsrückerstattung (durch die Wiener Gebietskrankenkasse) haben würde, 
nicht informiert worden war, versuchte anschließend an die Wiederauf­
nahme der Verfahren durch die Wiener Gebietskrankenkasse zu einer 
Rückerstattung der Beiträge durch die Steiermärkische Gebietskranken­
kasse zu gelangen. Die Mitteilung der Steiermärkischen Gebietskranken­
kasse (auf ihren Rückforderungsantrag), daß das Recht auf Rückforderung 
der Beiträge verjährt sei sowie das gleichzeitige Herantreten der Wiener 
Gebietskrankenkasse an sie wegen Rückzahlung der rückerstatteten Bei­
träge veranlaßten in der Folge die Beschwerdeführerin, der es unbegreiflich 
schien, daß eine direkte Verrechnung der Forderung, die sie gegen die Stei­
ermärkische Gebietskrankenkasse hatte, mit der Forderung der Wiener Ge­
bietskrankenkasse gegen sie nicht möglich war, eine Beschwerde bei der 
VA zu erheben. 

Von der VA war in diesem Stadium des Prüfungsverfahrens zwar festzu­
stellen, daß die Rückforderung der erstatteten Beiträge durch die Wiener 
Gebietskrankenkasse nach den gesetzlichen Bestimmungen unabhängig von 
der Rückfor~erung de~ zu Ung~bühr entrichteten S~)Zia~versicherungsbei­
trä~e war; eIn ErgebnIs, das die Besch~erdeführenn die rückerstatteten 
Beiträge zurückzahlen muß, ohne daß sie aufmerksam gemacht worden 
wäre, daß sie durch eine Beantragung der Rückforderung der zu Ungebühr 
entrichteten Beiträge eine Aufrechnung dieser Beiträge mit den von ihr 
rückzuzahlenden Beträgen herbeiführen hätte können, jedoch für den Fall, 
daß lediglich ein Versicherungsträger zuständig gewesen wäre, nicht hätte 
eintreten können. 

Aus diesem Grund sowie wegen der Tatsache, daß die VA sich den Ausfüh­
rungen der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse über die Verjährung des 
Rückforderungsrechtes nicht anschließen konnte, wandte sich die VA in 
der Folge an den Bundesminister für Arbeit und Soziales und ersuchte ihn 
um Stellungnahme zu den bei der Beschwerdeführerin wegen der Zustän­
digkeit zweier Versicherungsträger eingetretenen Auswirkungen. 

In seiner ausführlichen Stellungnahme, die auf einer Würdigung der von 
ihm eingeholten Berichte beider Gebietskrankenkassen beruhte, vertrat der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales die Auffassung, daß er sich den 
Ausführungen, welche die Steiermärkische Gebietskrankenkasse bezüglich 
der Verjährung des Rückforderungsrechtes auch ihm gegenüber abgegeben 
habe, nicht anschließen könne und er die Rechtsansicht vertrete, daß ein 
Teil der von der Beschwerdeführerin von 1979 bis 1983 entrichteten Sozial­
versicherungsbeiträge noch rückforderbar wäre. 

Die der Beschwerdeführerin von der VA daraufhin nahegelegte AntragsteI­
lung führte dazu, daß die Steiermärkische Gebietskrankenkasse in Entspre­
chung der Rechtsansicht des Bundesministers eine Rückerstattung der von 
der Beschwerdeführerin für die Zeit von Februar 1981 bis Dezember 1983 
entrichteten Sozialversicherungsbeiträge vornahm. Mit dieser Rückerstat­
tung ist die Beschwerdeführerin nun so gestellt worden, als ob sie unmittel-
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bar nach Erlassung des Bescheides, mit dem im Jänner 19B5 die Meldung 
Zur Versicherung für den Zeitraum von 1979 bis 19B3 abgelehnt wurde, 
den Antrag auf Rückforderung jener im Sinne dieses Bescheides zu Unge­
bühr entrichteten Beiträge gestellt hätte. Da der Beschwerdegrund über 
Einschreiten der VA behoben werden konnte, war das Prüfungsvcrfahren 
der VA abzuschließen. 

Auch aus Anlaß dieses Beschwerdefalles ist von der VA auf die im Allge­
meinen Teil dieses Berichtes dargestellte Problematik des Zusammenwir­
kens mehrerer (zuständiger) Versicherungsträger in der Angelegenheit ei­
nes Versicherten hinzuweisen. Nach Ansicht der VA muß bei Beurteilung 
solcher Sachverhalte jeweils geprüft werden, ob dann, wenn aufgrund der 
Zuständigkeitsbestimmungen lediglich ein Sozialversicherungsträger zur 
Erlassung von Bescheiden bzw. zur Entgegennahme von Meldungen und 
Abmeldungen zuständig gewesen wäre, die bei einem Versicherten letztlich 
vorliegende rechtliche Situation ebenfalls eingetreten wäre. Im Falle der Be­
schwerdeführerin ist nun davon auszugehen, daß bei Zuständigkeit ledig­
lich einer Gebietskrankenkasse ein Hinweis auf die wegen der rückwirken­
den Ablehnung der Meldung zu erwartende Rückforderung der erstatteten 
Beiträge sowie auf die notwendige Beantragung der Rückforderung der zu 
Ungebühr entrichteten Beiträge als Voraussetzung für eine in diesem Fall 
mögliche Aufrechnung der Beiträge erfolgt wäre. Die gesetzlichen Bestim­
mungen betreffend die Zuständigkeit der Versicherungsträger hatten im 
Fall der Beschwerdeführerin zur Folge, daß jeder der beteiligten Kranken­
versicherungsträger sich auf jene Verfahrensschritte beschränken konnte, 
die in seinen Zuständigkeitsbereich fielen, ohne daß der Versicherungsträ­
ger verpflichtet gewesen wäre, auf die Auswirkungen, die seine Verfahrens­
schritte auf jenen Bereich, der nicht in seine Zuständigkeit fiel, hinzuwei­
s~n. Die Zuständigkeit z~eier Gebi~tskrankenkassen führt nun ----:- wie die 
V A feststellen mußte - !fl komplIZIerten Fällen nicht zu e!fler Vergröße­
rung der Information des Versicherten, sondern wird im Gegenteil von den 
Versicherungsträgern zum Anlaß genommen, auch die Auskünfte lediglich 
auf jene Verfahrensschritte zu beschränken, für die eine Zuständigkeit vor­
liegt. Die Tatsache, daß einem Versicherungsträger wegen der Bestimmun­
gen über die örtliche Zuständigkeit der Gebietskrankenkasse in einer bei­
tragsrechtlichen Angelegenheit zwei Versicherungsträger gegenüberstehen, 
darf nun nach Ansicht der VA nicht zu einer im Vergleich zur Zuständig­
keit eines einzigen Versicherungsträgers rechtlich schlechteren Position des 
Versicherten führen, weil dieser Unterschied keine sachliche Rechtferti­
gung hätte und damit den genannten Zuständigkeitsbestimmungen zuge­
rechnet werden müßte. 

Diese Bestimmungen dürfen nach Ansicht der VA von den beteiligten Ver­
sicherungsträgern nur so angewendet werden, daß der Versicherte jeweils 
auch über jenen Bereich informiert wird, der formal zum Zuständigkeitsbe­
reich des anderen Versicherungsträgers gehört bzw. müssen sich die Versi­
cherungsträger auch Handlungen und Unterlassungen des anderen Versi­
cherungsträgers zurechnen lassen. Die mangelnde Möglichkeit des Infor­
mationsaustausches kann jedenfalls im Hinblick auf die beim Hauptver­
band der österreichischen Sozialversicherungsträger eingerichtete zentrale 
Datei von Versicherungsdaten, auf die die Krankenversicherungsträger di­
rekten Zugriff haben, weil auf ihren Informationen das gesamte System 
letztlich beruht, der Anforderung, daß die Versicherungsträger in solchen 
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Fällen ihr Verhalten aufeinander abstimmen und den Versicherten über die 
wechselseitige Abhängigkeit der Verwaltungshandlungen beider Versiche­
rungsträger informieren sollten, nicht entgegengehalten werden. 

4.3 Gewährung von Insolvenz-Ausfallgeld, Arbeitslosengeld bzw. Notstands­
hilfe 

42 

VA 117 - SV /87 BM ZI. 337.02317-3/87 

G. E. aus Wr. Neustadt, Niederösterreich, wurde im Jahr 1982 durch die 
Insolvenz seines Dienstgebers arbeitslos. Daraufhin wurde von ihm ein An­
trag auf Arbeitslosengeld eingebracht sowie ein Antrag auf Gewährung von 
Insolvenz-Ausfallgeld gestellt. Bei der VA führte er darüber Beschwerde, 
daß ihm für die Zeit vom 1. September 1982 bis 31. Dezember 1982 keine 
Leistung nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz bezahlt wurde bzw. 
seinem Antrag auf G~währung von. Insolvenz-Ausfallgeld nur teilweise 
stattgegeben wurde. Die VA führte eIDe Prüfung durch und ersuchte auch 
den Bundesminister für Arbeit und Soziales um Stellungnahme. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hat der Beschwerdeführer mit An­
trag vom 16. Juli 1982 Insolvenz-Ausfallgeld im Gesamtbetrag von 
413 224 S begehrt. Diese Forderungen beruhten zum Teil auf vergleichs­
weisen Vereinbarungen vor dem Einigungsamt Wr. Neustadt zwischen 
dem Beschwerdeführer und seinem früheren Arbeitgeber. Mit Bescheid des 
Arbeitsamtes Versicherungsdienste Wien vom 1. April 1983 wurden hievon 
305 690 S anerkannt, die darüber hinausgehenden Ansprüche wurden des­
halb abgelehnt, weil sie auf dem erwähnten Vergleich vor dem Einigungs­
amt beruhten, der vom Arbeitsamt als Einzelvereinbarung angesehen 
wurde, welche nach Rechtsauffassung dieser Behörde bei der Zuerkennung 
von Insolvenz-Ausfallgeld nicht zu berücksichtigen wäre. Berufung wurde 
dagegen keine erhoben. 

Anfang 1986 stellte der Beschwerdeführer bei seinem Wohnsitzarbeitsamt 
Wr. Neustadt einen Antrag auf Nachzahlung von Insolvenz-Ausfallgeld, 
im wesentlichen für jene Beträge, die seinerzeit vom Arbeitsamt Versiche­
rungsdienste Wien abgelehnt worden waren. Da dieses Schreiben irrtüm­
lich dem zuletzt genannten Arbeitsamt erst am 20. August 1986 zugegan­
gen ist, lehnte es diesen Antrag, den es als Antrag auf Wiederaufnahme 
wertete, als verspätet ab. Der dagegen erhobenen Berufung hat das Landes­
arbeitsamt Wien mit Bescheid vom 30. Dezember 1986 gleichfalls keine 
Folge gegeben. Diese ablehnenden Entscheidungen waren schließlich auch 
Anlaß zur Beschwerdeführung bei der VA. 

Die Prüfung der VA hat jedoch ergeben, daß die vom Arbeitsamt Versiche­
rungsdienste Wien im Jahre 1983 erfolgte Ablehnung zum Teil zu Unrecht 
erfolgt ist, da durch die Gewährung der als freiwilligen Abfertigung ge­
nannten Zahlung nach dem Willen der beiden Vergleichsteile nicht eine 
über das Gesetz hinausgehende Abfertigung vereinbart wurde, sondern mit 
der Zahlung eines Betrages von insgesamt 15 Monatsentgelten alle aus dem 
Arbeitsverhältnis entspringenden Ansprüche abgegolten werden sollten. 
Eine solche Vereinbarung, die den Arbeitnehmer nicht begünstigt, ist aber 
vom Arbeitsamt sehr wohl zu berücksichtigen. 
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Aufgrund des Einschreitens der VA hat der Bundesminister für Arbeit und 
Soziales Maßnahmen zur Sanierung dieses Fehlers veranlaßt. Einen Teil 
der als freiwillige Abfertigung bezeichneten Ansprüche hat allerdings das 
Arbeitsamt für geltend gemachte Sonderzahlungen und für Urlaubsent­
schädigung im Jahr 1983 zuerkannt. Unter 7ugrundelegung eines monatli­
chen Abfertigungsanspruches von 18 890 S ergab sich somit ein Differenz­
nachzahlungsbetrag unter Anrechnung der vorher ef\vähnten, bereits er­
folgten angewiesenen Beträge von 24 800 S zuzüglich einem weiteren Be­
trag von 320 S für Zinsen. 

Von der VA konnte daher der Beschwerdegrund betreffend die GC\väh­
rung von Insolvenz-Ausfallgeld als behoben betrachtet \verden. Die luer­
kennung von Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz für die 
Zeit vor dem 1. Jänner 1983 konnte jedoch im Hinblick auf den vor dem 
Einigungsamt abgeschlossenen Vergleich nicht erfolgen, da der Beschwer­
deführer bis zu diesem Zeitpunkt nicht als arbeitslos anzusehen war. 

4.4 Fehlverhalten im Parteienverkehr durch Arbeitsamt St. Pölten 
VA 130 - SV/87 BM Zl. 337.0C0I2-11IlB/5/87 

E. C. aus St. Pölten, Niederösterreich, hat bei der VA darüber Beschwerde 
geführt, daß beim Arbeitsamt in St. Pölten eine negative Bemerkung über 
sie im Computer eingespeichert worden sei. Die VA hat eine Prüfung 
durchgeführt und eine Stellungnahme des Bundesministers für Arheit und 
Soziales eingeholt. 

Grundsätzlich ist zum gegenständlichen Beschwerdefall zu bemerken, daß 
von der Arbeitsmarktverwaltung sowohl die von den Betrieben gemeldeten 
offenen Stellen als auch arbeitslos gemeldete Personen in der Datenverar­
beitung erfaßt werden. Dadurch ist es möglich, einerseits arbeitslose Perso­
nen umfassend über das gesamte aktuelle Stellenangebot zu informieren, 
als auch andererseits Betriebe bei der Stellenhesetzung rasch und unbüro­
kratisch zu unterstützen. Bei der ADV -mäßigen Erfassung werden alle für 
die Arbeitsvermittlung relevanten Daten gespeichert, wobei die Beratungs­
kräfte bei den Arbeitsämtern die Möglichkeit haben, in freier Textierung 
auch Daten festzuhalten, die für die Beratung und Vermittlung notwendig 
sind. Die Beratungskräfte werden laufend in Schulungen, bei Dienstbespre­
chungen und auch anderen Gelegenheiten besonders darauf hingewiesen, 
daß es dabei zu keinen negativen Kennzeichnungen der arbeitssuchenden 
Personen kommt. Im gegenständlichen Beschwerdefall war bei der Prüfung 
festzustellen, daß tatsächlich von den Betreuungskräften beim Arbeitsamt 
St. Pölten negative Kennzeichnungen die Person der Beschwerdeführerin 
betreffend im freien Text ADV-mäßig festgehalten wurden. Aufgrund des 
Einschreitens der VA hat der Bundesminister für Arheit und Soziales sofort 
eine Löschung dieser Daten veranlaßt und das Landesarbeitsamt Nieder­
österreich beauftragt, diesen Fall zum Anlaß zu nehmen, in den laufenden 
Schulungen der Betreuungskräfte der Arbeitsämter und den Amtsleiterbe­
sprechungen besonderes Augenmerk darauf zu legen, daß es zu keinen dis­
kriminierenden Kennzeichnungen von Ratsuchenden bei der ADV-mäßi­
gen Erfassung von Personenstammdaten im Arbeitsmarktservice kommt. 
Weiters wurde auch von der zuständigen Fachabteilung im Bundesministe­
rium für Arbeit und Soziales anläßlich der Neuregelung der Anweisung 
über die Durchführung des Arbeitsmarktservices Vorsorge getroffen, daß 
es zu keinen derartigen negativen Kennzeichnungen mehr kommen kann. 
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Im Hinblick auf dieses Prüfungsergebnis war die Beschwerde berechtigt. 
Da noch im Zuge der Prüfung der Beschwerdegrund durch die Löschung 
der fraglichen Daten behoben wurde, waren weitere Veranlassungen durch 
die VA nicht notwendig. 

4.5 Bemessung der Notstandshilfe 
VA 170 - SV/87 BM Zl. 334.50312-3a/88 

F. K. aus St. Valentin, Oberästerreich, hat bei der VA darüber Beschwerde 
geführt, daß ihm lediglich ein Betrag von ca. 4000 S an Notstandshilfe ge­
währt wurde. Da er auch Unterhaltsleistungen erbringen muß, könne er mit 
diesem ~eistungsbezug seinen L~bensunterhalt nich~ ?estreiten. Di.e VA 
führte elOe Prüfung durch, wobei auch der BundesmlOister für Arbeit und 
Soziales um Stellungnahme ersucht wurde. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, unterlief der Arbeitsmarktverwal­
tung bei der Bemessung der Notstandshilfe ein Fehler, weil nach den ge­
setzlichen Bestimmungen das Arbeitslosengeld bzw. die Notstandshilfe in­
klusive der gebührenden Familienzuschläge 80 % des der Einreihung in die 
Lohnklasse zugrunde gelegten Entgeltes nicht überschreiten darf. Diese 
Kürzung gilt jedoch nicht für Notstandshilfebezüge, die aufgrund eines 
länger zurückliegenden Zuerkennungsjahres automatisch aufgewertet wer­
den. Beim Beschwerdeführer wurde jedoch im Zuge des Dynamisierungs­
verfahrens die Höhe der Notstandshilfe weiterhin auf 80 % des Einkom­
mens gekürzt, wodurch es zu der geringen Leistungshöhe kam. Aufgrund 
des Einschreitens der VA wurde eine Neuberechnung durchgeführt und 
dem Beschwerdeführer eine Nachzahlung in der Höhe von 24 133 S zuer­
kannt. 

Der Beschwerde kam somit Berechtigung zu. Da jedoch noch im Zuge der 
Prüfung der Fehler saniert wurde, waren darüber hinausgehende Veranlas­
sungen durch die VA nicht notwendig. 

4.6 Verfahrensverzögerung bei Gewährung des Kinderzuschusses, der Aus­
gleichszulage und des Hilflosenzuschusses 
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VA 215 - SV/87 

M. V. aus Hüttschlag führte im März 1987 Beschwerde bei der VA dar­
über, daß die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, von der sie 
eine Pension beziehe, über mehrere von ihr in den letzten Jahren gestellte 
Leistungsanträge bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden habe. Bei 
den Anträgen habe es sich um einen am 24. Juli 1985 gestellten Antrag auf 
Kinderzuschuß, einen nach ihrer Herzklappenoperation im Juli 1986 ge­
stellten Antrag auf Hilfiosenzuschuß sowie um einen Antrag vom 12. Juli 
1986 auf Gewährung einer Ausgleichszulage gehandelt. Der Eingang des 
am 12. Juli 1986 gestellten Antrages auf Hilflosenzusc:;p.uß sei im Juli 1986 
von der Anstalt schriftlich bestätigt worden und eine Uberprüfung der An­
gelegenheit sowie die Erlassung eines Bescheides in Aussicht gestellt wor­
den, doch habe die Beschwerdeführerin bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei 
weitere Verständigung von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell­
ten erhalten. 
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D3.s von der VA im Bereich der Pensionsversicherungs3.nstalt der Angestell­
ten eingeleitete Prüfungsverhhren erg3.b, d3.ß der zur Bearbeitung des Ak­
tes der Beschwerdeführerin zuständige Mit3.rbeiter der Anstalt den Akt 
nicht be3.rbeitet hatte, obwohl die zur Erledigung notwendigen Unterl3.gen 
seit vielen Mon3.ten vorh3.nden gewesen wären. Die durch d3.s Einschreiten 
der VA \'er3.nl3.fhe Be3.rbeitung des Aktes konnte noch vor den Osterfeier­
tagen des J3.hres 1987 3.bgeschlossen werden und wurde der Beschwerde­
führerin die N3.chzahlung 3.n Ausgleichszul3.ge und Kinderzuschuß im Be­
tr3.g von 50 000 S durch den stellvertretenden Leiter der Außenstelle über­
br3.cht. Wegen der besonderen Umstände im Fall der Beschwerdeführerin, 
die auf den Kinderzuschuß und die Ausgleichszulage trotz Vorliegens der 
erforderlichen Feststellungen sobnge zu W3.rten hatte, wurde der Be­
schwerdeführerin auch eine Leistung 3.US dem Unterstützungsfonds der An­
st3.lt gewährt. Diese hat sich überdies in der Zwischenzeit von dem Mit3.r­
beiter, der die Bearbeitung des blies der Beschwerdeführerin in so verant­
wortungsloser Weise verzögert gehabt h3.tte, getrennt. 

Der im f3.11 der Beschwerdeführerin eingetretene Sachverh3.lt zeigt nach 
Ansicht der VA 3.uf, daß die von den Versicherungsträgern vorgenomme­
nen st3.tistischen Erhebungen, insofern sie mehr der Kontrolle der quantita­
tiven Leistungsfähigkeit des einzelnen Be3.rbeiters bzw. einer Org3.nisa­
tionseinheit dienen, dem nach Ansicht der VA vorr3.ngigen Ziel von Erledi­
gungsstatistiken, nämlich der Evidenthaltung des einzelnen Falles und der 
Kontrolle seiner Erledigungsd3.uer, nur indirekt und daher ungenügend 
Rechnung tragen. Es sollte daher nach Ansicht der VA eine fallbezogene 
Statistik, die verhindert, daß Fälle aus den verschiedensten Gründen, die 
nicht unbedingt in der mangelnden Fähigkeit der Bediensteten liegen, uner­
ledigt bleiben bzw. erst nach zu langer Erledigungsdauer abgeschlossen 
werden, anstelle der bloß die Leistungsfähigkeit der einzelnen Organisa­
tionseinheiten vergleichenden Statistik treten. 

Da der Grund für die berechtigte Beschwerde noch im Verlauf des Prü­
fungsverfahrens behoben wurde, waren weitere Veranlassungen von seiten 
der VA entbehrlich. 

4.7 Unterlassung von Erhebungen über Versicherungs zeiten durch Pensionsver­
sicherungsträger 
VA 226 - SV/87 

R. L. 3.US H3.rd wandte sich an die VA mit folgendem Vorbringen: 

Er habe im J3.hr 1955 einen Antrag auf Vormerkung der Auslandszeiten ge­
stellt, der ihm auch schriftlich von der Pensionsversicherungsanstalt der Ar­
beiter, Landesstelle Salzburg, bestätigt worden sei. Es seien daraufhin die 
noch vorh3.ndenen Versicherungsumerlagen über die von ihm im Ausland 
in der Zeit vom 2. April 1928 bis 30. März 1935 zurückgelegten Beschäfti­
gungen von der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter eingezogen wor­
den. Im J3.hr 1980 habe er bei Gewährung der deutschen Rente feststellen 
müssen, d3.ß ihm diese Beschäftigungsverhältnisse nach den deutschen Be­
stimmungen nur im Ausmaß von fünf Sechstel 3.ngerechnet wurden. Der 
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Grund für die unvollständige Anrechnung dieser Beschäftigungszeiten läge 
nach den Feststellungen der Landesversicherungsanstalt Oberbayern darin, 
daß Versicherungsunterlagen für diesen Zeitraum auch nach mehreren An­
fragen bei den österreichischen Versicherungsträgern, welche für die Füh­
rung dieser Versicherungsunterlagen zuständig sind, nicht übermittelt wor­
den wären, sodaß für diese Zeit nicht vom Vorliegen von Versicherungsun­
terlagen ausgegangen, sondern nur das Vorhandensein dieser Unterlagen 
unterstellt werden konnte, was jedoch nach den sozialversicherungsrechtli­
chen Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland zu einer Kürzung 
der Anrechnung um ein Sechstel führte. Ein gegen den deutschen Zuerken­
nungsbescheid erhobener Widerspruch des Beschwerdeführers wurde von 
der Landesversicherungsanstalt Oberbayern zurückgewiesen und konnte 
der Beschwerdeführer aus der Begründung entnehmen, daß die Pensions­
versicherungsanstalt der Arbeiter, Landesstelle Salzburg, für die ausländi­
sche Beschäftigungszeit des Beschwerdeführers von 1938 bis 1939 Beschei­
nigungen übermittelt hatte, die das Vorliegen von Quittungskarten (N r. 10 
und Nr. 11) nachgewiesen hätten, sodaß diese Zeiträume voll (das heißt im 
Ausmaß von sechs Sechstel) angerechnet werden konnten. Die Pensions­
yer~.icheru~gsanstalt ~er Ange.stellten, die der für die Leistungsberechnung 
In Osterreich zuständige Versicherungsträger wäre, habe dem Beschwerde­
führer lediglich mitgeteilt, daß der in Betracht kommende Zeitraum auch 
ohne Vorliegen von Versicherungsunterlagen nach den österreichischen 
Bestimmungen wegen der Glaubhaftmachung der Beschäftigung als Versi­
cherungszeit anerkannt werden konnte, ohne daß sie der Landesversiche­
rungsanstalt Oberbayern mitgeteilt habe, daß diese Unterlagen bei der für 
die Führung der Versicherungsunterlagen zuständigen Pensionsversiche­
ru.ngsanstalt der Arbeiter eingelangt wären, derzeit jedoch nicht auffindbar 
selen. 

Die VA leitete daraufhin im Bereich der Pensionsversicherungsanstalt der 
Arbeiter ein Prüfungsverfahren ein. Die aufgrund der Einleitung des Prü­
fungsverfahrens der VA neuerlich durchgeführten umfangreichen Nachfor­
schu,?-gen ~ührten zu einem Au.ffinden der ~ufrechnungsbescheinigungen 
für die QuIttungskarten Nr. 1 biS 9, welche Sich auf den beschwerdegegen­
ständlichen Zeitraum bezogen, und konnten die aufgefundenen Aufrech­
nungsbescheinigungen im Wege der Pensionsversicherungsanstalt der An­
gestellten an den deutschen Versicherungsträger weitergeleitet werden. 
Wenn auch von der VA in Rechnung gestellt wird, daß bei der großen An­
zahl von Versicherungsunterlagen, die sich immer noch in den Archiven 
der Pensionsversicherungsträger befinden, Fehlleistungen bei der Archivie­
rung letztlich nicht ausgeschlossen werden können, so mußte die VA der 
Beschwerde doch deswegen Berechtigung zuerkennen, da die Feststellung, 
daß die betreffenden Versicherungsunterlagen nachgewiesenermaßen bei 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter eingelangt waren, Anlaß für 
neuerliche Nachforschungen sein mußte. Auch hätte nach Ansicht der VA 
die lei~tungszuständige Pensionsversicher~ngsanstalt der A!lgestellten die 
Verpfhchtung gehabt, den deutschen Versicherungsträger nicht nur davon 
zu informieren, daß Versicherungsunterlagen nicht vorhanden sind, son­
dern ihn von der im Fall des Beschwerdeführers besonderen Situation, daß 
die betreffenden Versicherungsunterlagen zwar nachgewiesenermaßen bei 
der Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter eingelangt waren, derzeit je­
doch nicht auffindbar sind, in Kenntnis zu setzen. 
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Da aufgrund des Einschreitens der VA der Beschv,'erdegrund behoben wer­
den konnte und es zu einer Nachzahlung in der Bundesrepublik Deutsch­
land kam, waren weitere Veranlassungen von seiten der VA entbehrlich, 

4.8 Erwerbsunfähigkeitspension - unrichtige Feststellung des Pensionsbeginnes 
VA 269 - SV/87 

J. L. aus Blindenmarkt wandte sich an die VA mit .~em Ersuchen um Über­
prüfung seines Pensionsstichtages. Er habe den Ubergabevertrag der So­
zialversicherungsanstalt der Bauern im September 1986 vorgelegt, doch 
wäre ihm die Pension erst ab 1. November 1986 zuerkannt worden. Bei sei­
ner Vorgangsweise habe er sich auf ein Schreiben der Sozialversicherungs­
anstalt der Bauern vom 13. August 1986 gestützt, in dem ihm mitgeteilt 
wurde, daß die ärztlichen Untersuchungen ergeben hätten, daß bei ihm 
dauernde Erwerbsunfähigkeit vorliege, eine Inanspruchnahme der 
Erwerbsunfähigkeitspension jedoch erst nach Aufgabe der selbständigen 
Erwerbstätigkeit möglich sei. Weiters habe man ihm darauf hingewiesen, 
daß Nachweise über die Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit dem 
Pensionsantrag beigelegt werden müßten. 

In der im Rahmen des Prüfungsverfahrens der VA eingeholten Stellung­
nahme der Sozialversicherungsanstalt der Bauern teilte diese mit, daß eine 
aus Anlaß der Einleitung des PrüfungS\'erfahrens durchgeführte neuerliche 
Überprüfung des Sachverhaltes ergeben habe, daß es wegen einer unrichti­
gen Feststellung im Bereich der Organisationseinheit für Beitragswesen be­
züglich des Endes der Pflichtversicherung zu einer fehlerhaften Festsetzung 
des Pensionsbeginnes (durch die Pensions abteilung) gekommen wäre, Tat­
sächlich sei der Notariatsakt mit Wirkung vom 16. September 1986 errich­
tet worden und sei daher der Beschwerdeführer der Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung nach den Bestimmungen des BSVG bis ein­
schließlich 30. September 1986 unterlegen, Da die PensionsantragsteIlung 
innerhalb eines Monates ab erstmaligem Vorliegen der Anspruchsvoraus­
setzungen erfolgt wäre, habe die Pension mit 1. Oktober 1986 anzufallen, 
Die aufgrund dieser Feststellungen notwendige Korrektur habe die Anstalt 
durchgeführt und den Beschwerdeführer smyohl über das Zustandekom­
men des Irrtums wie auch die nachträgliche Anderung des Pensionsbegin­
nes informiert, 

Damit konnte durch das Einschreiten der VA der Grund für diese berech­
tigte Beschwerde behoben werden, sodaß weitere Veranlassungen durch 
die VA nicht erforderlich waren. 

4.9 Anspruch auf Wochengeld nach dem Betriebshilfegesetz - Ablehnung trotz 
Beitragszahlung 
VA 334 - SV /87 BM ZL 123.080/3-5/1987 

c. S. aus Scharnstein, Oberösterreich, führte bei der VA Beschwerde dar­
über, daß die Sozialversicherungsanstalt der Bauern ihren nach der Entbin­
dung ihrer Tochter am 4, Februar 1987 gestellten Antrag auf Leistungen 
nach dem Betriebshilfegesetz mit der Begründung abgelehnt habe, daß 
ke.ine Beitragspflicht nach diesem Gesetz be?tünd.e, obwohl ihr die A?stalt 
seit 1984 laufend Beiträge nach dem Betnebshdfegesetz vorgeschneben 
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habe. Sie habe eine fremde Arbeitskraft in der Zeit der Schutzfrist und nach 
Entbindung, was Voraussetzung für die Gewährung einer Leistung nach 
dem Betriebshilfegesetz wäre, nur deswegen beschäftigt, da sie wegen der 
laufenden Beitragsvorschreibung und -entrichtung darauf vertraut hätte, 
daß sie einen Anspruch auf eine Leistung nach dem Betriebshilfegesetz ha­
ben würde. Bei der nach Bezahlung der Arbeitskraft erfolgten AntragsteI­
lung habe man ihr mitgeteilt, daß mangels einer Krankenversicherungs­
pflicht nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) auch keine 
Beitragspflicht nach dem Betriebshilfegesetz, welche in ihrem Fall an die 
Krankenversicherungspflicht nach dem BSVG anknüpfte, bestünde. Da im 
Zeitpunkt der Bescheiderhebung die Ablehnung der Gewährung von Lei­
stungen nach dem Betriebshilfegesetz noch nicht bescheidmäßig erfolgt 
war, empfahl die VA der Beschwerdeführerin zunächst, bei der Sozialversi­
cherungsanstalt der Bauern die Erlassung eines Bescheides zu beantragen 
und teilte der Beschwerdeführerin weiters mit, daß, wenn auch die Einlei­
tung eines Prüfungsverfahrens bezüglich der Vorgangsweise der Sozialver­
sicherungsanstalt der Bauern aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zu 
diesem Zeitpunkt nicht möglich wäre, die VA sich an den Bundesminister 
für Arbeit und Soziales wegen der aus dem Beschwerdesachverhalt zu ent­
nehmenden gesetzlichen Lücke im Betriebshilfegesetz wenden werde. Diese 
Lücke, die - wie aus den Unterlagen zu entnehmen war - offensichtlich 
auch Grund für die jedenfalls zu beanstandende Beitragsvorschreibung 
durch die Sozialversicherungsanstalt der Bauern war, lag nach Ansicht der 
VA darin, daß das Betriebshilfegesetz, welches die Beitragspflicht sowie die 
Leistungserbringung auch für jene Betriebsführerin vorsieht, die von der 
Krankenversicherungspflicht deswegen ausgenommen ist, weil ihr Ehegatte 
der Krankenversicherungspflicht nach einem anderen Bundesgesetz unter­
liegt, im Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung keine Bestimmungen enthielt, 
wonach auch die Betriebsführerin, die der Krankenversicherung nach dem 
BSVG deswegen nicht unterliegt, weil ihrem Ehegatten durch eine eigene 
Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich-rechtlichen Dienstgebers min­
destens die Leistungen der Krankenversicherung öffentlich Bediensteter ge­
sichert sind, Anspruch auf Leistungen nach dem Betriebshilfegesetz besitzt 
und auch der Beitragspflicht nach diesem Bundesgesetz unterliegt. 

In seiner Stellungnahme vertrat der Bundesminister für Arbeit und Soziales 
ebenfalls die Auffassung, daß die fehlende Einbeziehung dieser Versicher­
ten eine Ungleichbehandlung darstelle und daher das Minister.ium !n sei­
nem Entwurf der für 1. Jänner 1988 geplanten Novelle des Betnebshllfege­
setzes eine Bestimmung aufnehmen würde, daß ab 1. Jänner 1988 auch 
diese Betriebsführerinnen der Beitragspflicht nach dem Betriebshilfegesetz 
unterliegen sollen. Bezogen auf den Fall der Beschwerdeführerin teilte der 
Minister mit, daß die beabsichtigte Novelle auf den Fall der Beschwerde­
führerin deswegen nicht Anwendung finden werden könne, weil als Zeit­
punkt des Inkrafttretens dieser Novelle der 1. Jänner 1988 vorgesehen 
wäre. Wenn die VA die in der Aufnahme der betreffenden Bestimmung in 
den Entwurf der Novelle zum Ausdruck kommende rasche Reaktion auf 
den eingetretenen Beschwerdesachverhalt als positiv zu bewerten hatte, so 
war von der VA auch im Fall der Beschwerdeführerin ein weiteres Mal fest­
zustellen, daß gerade jene Fälle, die Anlaß für eine Gesetzesänderung si.~d, 
in der Regel mangels ~ines rückwirkenden Inkrafttretens gesetzlicher An­
derungen von diesen Anderungen nicht erfaßt werden. Im Fall der Be­
schwerdeführerin erübrigte sich eine Enderledigung der VA von der Be-
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schwerdeführerin des Inhaltes, daß der in ihrem Fall aufgetretene Sadl\er­
halt wegen der darin zum Ausdruck gekommenen gesetzlichen Ungleichbe­
handlung zum Anlaß für eine Gesetzesänderung genommen werde, diese 
Gesetzesänderung zum Bedauern der VA jedoch auf ihren fall keine An­
wendung finden werde, deswegen, da das Arbeits- und Sozialgericht in ucr 
Zwischenzeit die Sozialversicherungsanstalt der Bauern zur Erbringung uer 
nach dem Betriebshilfegesetz vorgesehenen Leistungen verpflichtet hatte. 
Wenn sich auch die VA nicht sämtlichen Aspekten uer rechtlichen Begrün­
dung der in Rechtskraft erwachsenen Entscheidung anschließen konnte, so 
war von der VA doch festzustellen, daß die Beschwerdcführerin, uie lau­
fend Beiträge nach dem Betriebshilfegesetz entrichtet hatte, durch die Ent­
scheidung so gestellt wurde, als ob jene Rechtsänderung - die in uer Zwi­
schenzeit in Kraft getreten ist - bereits auf sie angewenuet hätte weruen 
können. 

Allgemein betrachtet liegt nach Ansicht der VA dem beschwerdegegen­
ständlichen Sachverhalt das Problem der formalversicherung zugrunde. Da 
das Betriebshilfegesetz nur einen Leistungsanspruch sowie eine Beitrags­
pflicht festsetzt, welche beide jedoch an der Versicherungspflicht nach ei­
nem anderen Gesetz (BSVG) bzw. an den Ausnahmen von der Versiche­
rungspflicht nach diesem Bundesgesetz anknüpfen, kann dieses Gesetz 
keine Bestimmung über eine Formalversicherung enthalten. Aus demselben 
Grund ist aber die unbeanstandete Entgegennahme von Beiträgen nach uie­
sem Gesetz nicht den Bestimmungen des BSVG über die Formalversiche­
rung zu unterstellen. Wenn auch die Formalversicherung rein begrifflich 
nur in jenen Gesetzen Platz hat, in denen eine Versicherungspflicht nor­
miert wird, so sollte nach Ansicht der VA das Vertrauen auf eine Beitrags­
pflicht bei Vorliegen einer unbeanstandeten Entgegennahme von. Beitr~gen 
ebenso geschützt werden wie das Vertrauen auf das Bestehen emer VersI­
cherungspflicht. Im Fall der Beschwerdeführerin lag nun nicht nur eine un­
beanstandete Entgegennahme von Beiträgen, sonuern eine Vorschreibung 
dieser Beiträge vor. Der Beschwerdefall hat also gezeigt, uaß im Bereich 
dieses Gesetzes eine unrichtige Annahme einer Beitragspflicht durch den 
Versicherungsträger und damit die Vorschreibung von Beiträgen nicht aus­
geschlossen werden kann. Es sollte daher das Vertrauen der Versicherten 
- die der Vorschreibung Folge leisten - nach Ansicht der VA jedoch 
ebenso geschützt werden wie jener Personen, die wegen der unbeanstande­
ten Entgegennahme von Beiträgen von einem Vorliegen einer Versiche­
rungspflicht ausgehen. Es schiene daher der VA die Aufnahme einer ent­
sprechenden Bestimmung im Betriebshilfegesetz, die das Vertrauen auf die 
Beitragspflicht unter bestimmten Voraussetzungen schützt, ebenfalls erfor­
derlich. 

4.10 Anspruch auf Leistungen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz - Ab­
lehnung 
VA 474 - SV /87 BM ZI. 337.98812-3a/87 

E. K. aus Wien brachte anläßlich eines Sprechtages bei der VA folgende 
Beschwerde vor: 

Vom Arbeitsamt Versicherungsdienste wurde ihr Antrag auf Zuerkennung 
des Arbeitslosengeldes wegen Nichterfüllung der Anwartschaft abgewiesen, 
da sie nicht über die notwendigen arbeitslosenversicherungspflichtigen Be-
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schäftigungszeiten verfüge. Da ihrer Meinung nach diese Voraussetzung 
bei ihr jedoch erfüllt sei, erblickte sie in dieser Entscheidung einen Miß­
stand in der Verwaltung. 

Die VA stellte bei der daraufhin eingeleiteten Prüfung fest, daß die Abwei­
sung dieses Antrages auf einen Irrtum des Arbeitsamtes zurückzuführen 
war. Aufgrund des Einschreitens der VA wurde der Bescheid jedoch umge­
hend behoben und der Beschwerdeführerin das Arbeitslosengeld angewie­
sen. 

Der Beschwerde kam somit im Hinblick auf die unterlaufene Fehlleistung 
Berechtigung zu. Da jedoch durch das Einschreiten der VA der Fehler sa­
niert wurde, konnte der Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden. 
Die VA nimmt jedoch auch diese Beschwerde zum Anlaß, darauf hinzuwei­
sen, daß beim Verfahren, in dem über Ansprüche nach dem Arbeitslosen­
versicherungsgesetz zu entscheiden ist, mehr Sorgfalt angebracht wäre, da­
mit Fehlleistungen, die zu sozialen Härten führen, vermieden werden. 

4.11 Fehlverhalten der Arbeitsmarktverwaltung bei Auszahlung des Arbeitslosen­
geldes 
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VA 582 - SV /87 BM ZI. 338.43912-3a/87 

I. G. aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, daß sich die Auszah­
lung des von ihm beantragten Arbeitslosengeldes sowie des Vorschusses auf 
Insolvenz-Ausfallgeld ungebührlich verzögert .h~be. Die VA. führte ei!le 
Prüfung durch und ersuchte auch den Bundesminister für Arbeit und Sozia­
les um Stellungnahme zum Beschwerdevorbringen. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hatte der Beschwerdeführer am 
27. Juli 1987 Arbeitslosengeld und am 29. Juli 1987 Insolvenz-Ausfallgeld 
am Arbeitsamt beantragt. Bezüglich des Arbeitslosengeldes wurden vom 
Arbeitsamt die erforderlichen Ermittlungen eingeleitet, doch wurde die 
endgültige Bearbeitung nicht rechtzeitig vorgenommen. Der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales führte in seiner Stellungnahme dazu aus, daß 
diese Säumnis auf eine Verkettung unglücklicher Umstände und den über­
aus großen Arbeitsanfall im Arbeitsamt Versicherungsdienste zurückzufüh­
ren war. Aufgrund des Einschreitens der VA wurde dem Beschwerdeführer 
schließlich das ab 27. Juli 1987 gebührende Arbeitslosengeld am 10. No­
vember 1987 nachgezahlt. 

Bezüglich des Verfahrens auf Gewährung des Insolvenz-Ausfallgeldes war 
bei der Prüfung festzustellen, daß die Erhebungen noch nicht abgeschlos­
sen waren, der Masseverwalter jedoch inzwischen die notwendige Stellung­
nahme abgegeben hatte, sodaß dem Beschwerdeführer ein Vorschuß von 
97 000 S zuerkannt werden konnte. 

Zusammenfassend war von der VA festzustellen, daß der Beschwerde Be­
rechtigung zukam. Da jedoch aufgrund des Einschreitens der VA sowohl 
das begehrte Arbeitslosengeld als auch der Vorschuß auf Insolvenz-Ausfall­
geld ausbezahlt wurde, konnten die Beschwerdegründe als behoben be­
trachtet werden, sodaß darüber hinausgehende Veranlassungen durch die 
VA nicht notwendig waren. 
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4.12 Ablehnung der Rezeptgebührenbefreiung trotz sozialer Schutzbedürftigkeit 
VA588-SV/87 

J. K. aus Jennersdorf führte bei der VA Beschwerde darüber, daß die Bur~ 
genländische Gebietskrankenkasse sein Ansuchen um Befreiung von der 
Entrichtung der Rezeptgebühr abgelehnt habe, obwohl er nur eine Not~ 
standshilfe von 54,70 S täglich erhalte und er, ohne daß sich an seinen U m~ 
ständen etwas geändert habe, bisher von der Entrichtung der Rezeptgebühr 
befreit gewesen wäre. Seine Kreislaufbeschwerden und ein Magenleiden 
würden eine ständige Einnahme von Medikamenten erforderlich nuchen. 

Von der VA war dem BeschwerdeJührer zunächst mitzuteilen, daß wegen 
der ab 1. Oktober 1987 erfolgten Anderung der Richtlinien des Haupt\er~ 
bandes der österreichischen Sozialversicherungsträger über die Befreiung 
von der Rezeptgebühr prinzipiell eine Ablehnung der Befreiung für den al) 
1. Oktober 1987 liegenden Zeitraum möglich war, weil ab diesem !eit~ 
punkt die Bezieher von No~?tandshilfe nicht mehr automatisch \"on der Re~ 
zeptgebühr befreit waren. Uber die Frage, ob im Fall des Beschwerdcfüh~ 
rers eine besondere soziale Schutzbedürftigkeit \"orlag, die die Befreiung 
von der Rezeptgebühr auch für die Zeit ab I. Oktober 1987 bewirkte, 
wurde ein Prüfungsverfahren bei der Burgenländischen Gebietskranken~ 
kasse eingeleitet. 

Da der Beschwerdeführer der VA gegenüber vorgebracht hatte, daß die 
Burgenländische Gebietskrankenkasse offensichtlich die Leistung, die seine 
87jährige Mutter vom Landesinvalidenamt erhalte, bei Prüfung, ob eine Be~ 
freiung möglich ist, berücksichtige, wies die VA in ihrem Ersuchen um Stcl~ 
lungnahme darauf hin, daß auch bei Berücksichtigung bestimmter Teile de<; 
Einkommens der Mutter des Beschwerdeführers der als Vergleich heranzu~ 
ziehende Ausgleichszulagen~Richtsatz nicht erreicht werden würde. 

In ihrer Stellungnahme teilte die Burgenländische Gebietskrankenbs,e mit, 
daß aufgrund des Einschreitens der VA der Beschwerdeführer ersucht 
wurde, sämtliche Unterlagen nochmals zur Überprüfung vorzulegen und 
habe eine neue gemeindeamtliche Bestätigung ergeben, daß der Beschwer~ 
deführer lediglich mit seiner Schwester in Hausgemeinschaft lebe und diese 
kein Einkommen beziehe, sodaß eine Berücksichtigung eines weiteren Ein~ 
kommens im Fall des Beschwerdeführers nicht möglich \\äre. Aufgrund 
dieser feststellungen, die im übrigen wegen eines Wechsels des Sachbear~ 
beiters nunmehr von einem anderen Sachbearbeiter getroffen wurden, lube 
im Sinne der Richtlinien eine Befreiung des Besch\\Oerdeführers für ein Jahr 
(vier Quartale) ausgesprochen werden können. 

Dazu war von der VA festzustellen, daß im Hinblick auf die Feststellungen 
des Prüfungsverfahrens der Beschwerde Berechtigung zuzuerkennen war. 
Wegen der Heranziehung der Bestimmungen des Ausgleichszubgen rechtes 
bei Prüfung, ob eine besondere soziale Schutzbedürftigkeit im Sinne der 
Richtlinien vorliegt, wäre auch bei Annahme, daß die 87jährige Mutter des 
Beschwerdeführers, welche wegen ihres Gesundheitszustandes ständig ei~ 
ner Pflegeperson bedarf und aus diesem Grund auch die höchstmögliche 
Hilflosenzulage bezieht, im gemeinsamen Haushalt mit dem Beschwerde~ 
führer lebt, eine Befreiung von der Rezeptgebühr zu erteilen gewesen, da 
bei Berücksichtigung von 15% der Leistungen, die nach den Bestimmungen 
des Ausgleichszubgenrechtes als Einkommen gelten, wegen der geringen 
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Notstandshilfe des Beschwerdeführers der als Vergleich heranzuziehende 
Al!sgl~ichszulagen-Richtsatz .bei we~tem unterschritten gewesen wäre. Im 
Hinblick darauf, daß über Einschreiten der VA der Beschwerdegrund be­
hoben werden konnte, konnten jedoch weitere Veranlassungen von seiten 
der VA entfallen. 

4.13 Ablehnung der Kostenübernahme für Krankentransport zum Anschlußheil­
verfahren 

52 

VA 685-SV /87 

N. J. aus Linz führte bei der VA Beschv.:~rde darüber, daß die Versiche­
rungsa~stalt ~ffentlich ~edienst~te~ . die Ubernahme der Transportkosten 
nach einer BeInamputauon für die Uberstellung durch das Rote Kreuz am 
19. März 1987 vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz zum An­
schlußheilverfahren in Bad Dürrnberg sowie für den Heimtransport am 
8. April 1987 von Bad Dürrnberg in seine Wohnung nicht übernommen 
habe. Das Anschlußheilverfahren in Bad Dürrnberg wäre vom Kranken­
haus in Linz festgesetzt worden und er sei vom Krankenhaus nur nach der 
gesetzlichen Krankenversicherung und der Zusatzversicherung befragt 
worden. Nunmehr sei das Rote Kreuz mit den Rechnungen in Höhe von 
9000 S für beide Transporte an ihn herangetreten und sei ihm die Bezah­
lung dieser Rechnungen nur unter größten finanziellen Anstrengungen 
möglich. 

Folgender Sachverhalt konnte von der VA im Prüfungsverfahren festge­
stellt werden: 

Am 23. Februar 1987 wurde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Linz beim Beschwerdeführer wegen eines Stumpfgangrän bei Zustand nach 
Unterschenkelamputation rechts eine Oberschenkelamputation durchge­
führt. Bis zum 19. März 1987 war die chirurgische Behandlung soweit ab­
geschlossen, daß ein Anschlußheilverfahren zum Erlernen des Gehens mit 
einer Oberschenkelprothese sowie zur weiteren Behandlung möglich war. 
Zum Anschlußheilverfahren wurde der Beschwerdeführer vom Kranken­
haus der Barmherzigen Brüder Linz an die Krankenanstalt Bad Dürrnberg 
überwiesen. Die Transporte zum und vom Anschlußheilverfahren in Bad 
Dürrnberg erfolgten durch Rettungswagen des Roten Kreuzes. Die vom 
Roten Kreuz bei der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter bean­
tragte Kostenübernahme wurde von dieser mit der Begründung abgelehnt, 
daß die Beförderung des Beschwerdeführers anläßlich eines von der Versi­
cherungsanstalt öffentlich Bediensteter nicht gewährten Kuraufenthaltes er­
folgt wäre. 

Die Versicherungsan.stalt öffentlich Bediensteter führte nun in ihrer Stel­
lungnahme zu diesem Beschwerdesachverhalt aus, daß der Grund für die 
Ablehnung der Kostenübernahme einerseits darin gelegen wäre, daß auf 
der Rechnung des Roten Kreuzes als Zielort Heilbad Bad Dürrnberg ange­
geben sei und dieses im Verzeichnis der Krankenanstalten des Bundeslan­
des Salzburg sowohl als Kuranstalt als auch als Krankenanstalt aufscheine 
und andererseits die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter vom ver­
anlassenden Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Linz über das geplante 
Anschlußheilverfahren in der Krankenanstalt Bad Dürrnberg nicht infor­
miert worden wäre. Erst bei Rechnungsvorlage durch die Krankenanstalt 
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habe die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter über das Anschlu ß­
heilverfahren Kenntnis erhalten. Da nun Patienten aus dem Raum Ober­
österreich für Anschlußheilverfahren primär an das Regeneratorium 
St. Georgener Hof und das Landeskrankenhaus Buchberg überwiesen wer­
den, hätte die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter im Zeitpunkt 
der Ablehnung Grund zur Annahme gehabt, daß der Transport zum 
Zwecke eines (von der Anstalt nicht bewilligten) Kuraufenthaltes in Bad 
Dürrnberg erfolgt wäre. Nach Einlangen der Rechnung f~.r das Anschluß­
heilverfahren habe der chefärztliche Dienst in neuerlicher Uberprüfung der 
Angelegenheit die Feststellung getroffen, daß die Krankenanstalt in Bad 
Dürrnberg im Fall des Beschwerdeführers als nächstgelegene geeignete Be­
handlungseinrichtung anzusehen ist. Was die Transportkosten, die Gegen­
stand der Beschwerde bei der VA wären, betreffe, so hätten diese im Hin­
blick darauf, daß die Krankenanstalt in Bad Dürrnberg als nächstgelegene 
geeignete Behandlungseinrichtung anzusehen war, ebenfalls übernommen 
werden können. 

Aufgrund dieses Ergebnisses des Prüfungsverfahrens hat die VA der Be­
schv;rerde Bere.chtigung ~uerkannt, da die "y ersiche~ungsanstalt öffentlich 
Bediensteter die Entscheidung des chefärzthchen Dienstes, daß die Kran­
kenanstalt in Bad Dürrnberg im Fall des Beschwerdeführers als nächstgele­
gene geeignete Behandlungseinrichtung anzusehen und daher eine Kosten­
übernahme für die Aufenthaltskosten zu bewilligen war, nicht zum Anlaß 
genommen hat, die kurze Zeit vorher erfolgte Ablehnung hinsichtlich der 
Transportkosten zu überprüfen. Der Tatsache, daß das veranlassende 
Krankenhaus die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter über das ge­
plante Anschlußheilverfahren in Bad Dürnberg nicht rechtzeitig informiert 
hat, kommt nun bei Beurteilung der Entscheidung betreffend die Kosten­
übernahme für den Transport deswegen keine entscheidende Bedeutung 
zu, weil die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter im Zeitpunkt der 
Kostenübernahme für die Verpflegskosten für das Anschlußheilverfahren, 
welche im Juli 1987 erfolgte, auch die Kostenübernahme für die Transport­
kosten hätte bewilligen müssen, noch dazu, wo das Krankenhaus der Barm­
herzigen Brüder bereits im Juli 1987 die Notwendigkeit des Anschlußheil­
verfahrens in Bad Dürrnberg und des Transportes durch das Rote Kreuz 
ausführlich begründet hat. Da die zur gleichen Zeit erfolgte Rechnungsvor­
lage durch die Krankenanstalt Bad Dürrnberg von der Versicherungsan­
stalt öffentlich Bediensteter zum Anlaß genommen wurde, eine Stellung­
nahme des chefärztlichen Dienstes zur Frage, ob die Krankenanstalt in Bad 
Dürrnberg im Fall des Beschwerdeführers als nächstgelegene geeignete Be­
handlungseinrichtung anzusehen ist, genomm~!1 wurde, hätte nun nach An­
sicht der VA diese Feststellung nicht nur zur Ubernahme der Verpflegsko­
sten, sondern auch zur Revidierung der Entscheidung hinsichtlich der 
Transportkosten führen müssen. Da jedoch über Einschreiten der VA der 
Beschwerdegrund behoben wurde, waren weitere Veranlassungen nicht er­
forderlich. 

4.14 Kostenübernahme für Sterilisation 
VA 710 - SV/87 

S. P. aus Hirschwang, Niederösterreich, führte bei der VA Beschwerde dar­
über, daß die für sie als Krankenversicherungsträger zuständige Nieder­
österreichische Gebietskrankenkasse die Kostenübernahme für eine im Sep-
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tember 1987 durchgeführte Sterilisation abgelehnt hatte. Dies obwohl ihr 
behandelnder Arzt die Kostenübernahme für einen stationären Aufenthalt 
im Krankenhaus Leoben bei der für die Erbringung dieser Leistung örtlich 
zuständigen Steiermärkischen Gebietskrankenkasse beantragt und die Stei­
ermärkische Gebietskrankenkasse diese Bewilligung noch während des 
Krankenhausaufenthaltes erteilt habe, sodaß die Beschwerdeführerin den 
von ihr bei der Aufnahme hinterl~gten Betrag vom Krankenhaus rücker­
stattet erhielt. Zu ihrer völligen Uberraschung sei im Oktober 1987 das 
Krankenhaus Leoben mit der Aufforderung zur Begleichung der offenen 
Krankenhausrechnung an .~ie herangetreten, weil die Niederösterreichische 
Gebietskrankenkasse die Ubernahme der Kosten abgelehnt habe. In zwei 
Schreiben an die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse habe sie dar­
aufhin den bei ihr vorliegenden Sachverhalt ausführlich dargestellt, doch 
habe ihr die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse lediglich mitge­
teilt, daß es keine gesetzliche Grundlage für die Kostenübernahme für emp­
fängnisverhütende Maßnahmen, zu denen unter anderem auch die Sterili­
sation zähle, gäbe. 

Bereits aufgrund dieses Vorbringens mußte die VA feststellen, daß die von 
der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse der Beschwerdeführerin 
mehrmals gegenüber vertretene Rechtsansicht, daß es keine gesetzliche 
Grundlage für die Kostenübernahme von empfängnisverhütenden Maßnah­
men gäbe, in ihrer Allgemeinheit nicht der Rechtslage entspricht. Geht 
nämlich einer Sterilisation ein regelwidriger Körper- und Geisteszustand 
voraus, für dessen Beseitigung oder Besserung die Sterilisation zumindest 
eine erfolgversprechende Aussicht bietet, dann ist eine Sterilisation als 
Krankenbehandlung im Sinne des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
zu werten. Gerade die Unverträglichkeit von Ovulationshemmern, die we­
gen zunehmender Migräne der Beschwerdeführerin abgesetzt werden muß­
ten, sowie die aus gyn~kologischer ?icht nicht verantwo~tbare V ~rwendung 
anderer Verhütungsmittel durch die Beschwerdeführenn, war Im Zusam­
n:enh~ng mit. der psych,isch.en Sitl~ation der berufstätigen Besch~erdefü~re­
nn, die für ein mlndefjähnges Kind zu sorgen hat und daher In ständiger 
Angst lebt, aufgrund ihrer psychischen Situation ihren Arbeitsplatz zu ver­
lieren, der Grund gewesen, daß der behandelnde Facharzt der Beschwerde­
führerin den Antrag auf Kostenübernahme der im Krankenhaus Leoben 
vorgesehenen Sterilisation bei der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse 
gestellt hatte . Die Inanspruchnahme eines Facharztes bzw. Krankenhauses 
in der Steiermark durch die Beschwerdeführerin, die in diesem Bundesland 
geboren wurde, erfolgte wegen der bestehenden familiären Bindungen. 

Im Hinblick auf die Kontraindikation anderer Verhütungsmittel und da­
durch ausgelöster psychischer Belastung mit ihrem Einfluß auf die Arbeits­
fähigkeit der Beschwerdeführerin bewilligte die Steiermärkische Gebiets­
krankenkasse den Antrag auf stationären Aufenthalt zur Durchführung ei­
ner Sterilisation im Krankenhaus Leoben. Diese Bewilligung erfolgte, da 
bei einem derartigen Eingriff im Regelfall eine dreitägige Anstaltspflege 
ausreicht, für einen Krankenhausaufenthalt im Ausmaß von drei Tagen. 

Die um Stellungnahme ersuchte Niederösterreichische Gebietskranken­
kasse teilte der VA zunächst mit, daß die Niederösterreichische Gebiets­
krankenkasse weiter die Rechtsansicht vertrete, daß Maßnahmen der Emp-
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fängnisvcrhütung nicht als Krankenbehandlung im Sinne des Gesetzes an­
gesehen werden können, jedoch, um die Beschwerdeführerin nicht zu Scha­
den kommen zu lassen, eine Kostenübernahme im bewilligten Ausmaß von 
drei Tagen deswegen erfolgen werde, weil die Steiermärkische Gebiets­
krankenkasse die Kostenübernahme, was der Niederösterreichischen Ge­
bietskrankenkasse nicht bekannt gewesen wäre, bewilligt habe. Wenn auch 
durch diese Erklärung der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse der 
ursprüngliche Beschwerdegrund bezüglich der Ablehnung der Kostenüber­
nahme behoben wurde, so machte die Feststellung der Niederöster­
reichischen Gebietskrankenkasse, daß eine Kostenübernahme in dem (von 
der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse ) bewilligten Ausmaß erfolgen 
werde, eine Weiterführung des Prüfungsverfahrens not\vendig, da im Fall 
der Beschwerdeführerin der Krankenhausaufenthalt vier Tage gedauert 
hatte und aus dem Vorbringen der Beschwerdeführerin zu entnehmen war, 
daß für die längere Dauer des Krankenhausaufenthaltes von ihr nicht zu 
beeinflussende medizinische Gründe notwendig gewesen waren. 

Erst im Verlauf dieses fortgesetzten Prüfungsverfahrens teilte die Nieder­
österreichische Gebietskrankenkasse mit, daß ~ufgrund eines Verlänge­
rungsantrages des Krankenhauses Leoben die Ubernahme der Kranken­
hauskosten für den vierten Tag des stationären Aufenthaltes bewilligt wor­
den wäre. 

In rechtlicher Beurteilung der Beschwerdeangelegenheit mufhe die VA fest­
stellen, daß der Beschwerde von S. P. nicht nur bezüglich des ursprüngli­
chen Beschwerdegegenstandes Berechtigung zuzuerkennen war, sondern 
sich auch während des Prüfungsverfahrens bei den beteiligten Gebietskran­
kenkassen jene nach Ansicht der VA für die nachteilige Situation der Be­
schwerdeführerin verantwortliche Vorgangsweise fortsetzte. Diese lag ei­
nerseits in den verschiedenen Rechtsauffassungen der beteiligten Gebiets­
krankenkassen sowie andererseits in dem mangelnden Informationsfluß 
zwischen den beiden Kassen. Wie im Allgemeinen Teil auch wegen der zu­
nehmenden Anzahl von Beschwerden, deren Beschwerdegrund in den 
durch die Zuständigkeiten mehrerer Versicherungsträger verursachten 
nachteiligen Auswirkungen liegt, dargestellt, ist es für den Versicherten nur 
sehr schwer verständlich, wenn er wegen der Zuständigkeit mehrerer Versi­
cherungsträger in seiner Angelegenheit Betroffener einer Entscheidung ist, 
die - wäre nur ein Versicherungsträger beteiligt - nicht erlassen worden 
wäre. Die gesetzliche Grundlage dafür liegt meist in den Zuständigkeits­
vorschriften in den Sozialversicherungsgesetzen bzw. anderen verbindli­
chen Normen, obwohl diese Zuständigkeitsvorschriften sowie die übrigen 
Bestimmungen - wenn auch historisch aus der Entwicklung der öster­
reichischen Sozialversicherung erklärbar - nach Ansicht der VA von ei­
nem Zustand ausgehen, der dem ~~rzeitigen Stand der Verwaltungstechnik 
betreffend Datenerfassung sowie Ubermittlung und Auswertung von Daten 
in keiner Weise entspricht. 

Die Äußerungen der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse im Prü­
fungsverfahren demonstrierten jeweils, daß diese entweder auf keiner oder 
nur auf einer unvollständigen Kontaktaufnahme mit der Steiermärkischen 
Gebietskrankenkasse, die die Kostenübernahme, weil sie in einem steiri­
schen Spital stattfinden sollte, dem behandelnden Arzt gegenüber bewilligt 
hatte, beruhten. Damit mußte die Entscheidung der Niederösterreichischen 
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Gebietskrankenkasse dem jeweils aktuellen Sachverhaltsstand nachhinken, 
da eine bloße Mitteilung, daß eine Kostenübernahme für drei Tage deswe­
gen erfolge, um die Beschwerdeführerin nicht zu Schaden kommen zu las­
sen, sich als ungenügend erwiesen hat, wt:~l dieser Aufenthalt aus medizini­
schen Gründen vier Tage gedauert hat. Uberdies beruhte die der Nieder­
österrei.chischen ~ebietskrankenkass~ n!cht bekan~te Be,,:,illigu.ng ?er Stei­
ermärklschen GebIetskrankenkasse emzlg und allem auf emer nchtlgen An­
wendung der gesetzlichen Bestimmungen. Umgekehrt hätte die Steiermär­
kische Gebietskrankenkasse, in deren örtlichen Zuständigkeitsbereich der 
behandelnde Facharzt der Beschwerdeführerin seine Ordination hat, doch 
wissen müssen, daß die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse Ko­
stenträger für den stationären Aufenthalt sein würde und diese daher von 
de.r Bewilligung des st.ationären . Au~enthaltes in Kenn~nis. setzen müssen. 
DIe Beschwerdeführenn hatte sIch Jedenfalls nach Mitteilung durch das 
Krankenhaus Leoben, daß die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse 
die Kostenübernahme abgelehnt habe, zweimal mit einer ausführlichen Be­
gründung für ihr Ansuchen um Kostenübernahme sowie mit dem Hinweis 
auf die vor Durchführung des Eingriffes eingeholte Bewilligung der Steier­
märkischen Gebietskrankenkasse gewandt und um eine positive Bescheider­
lassung ersucht. Trotz dieser nach Ansicht der VA vorbildlichen Darlegung 
ihrer Angelegenheit und der von der Beschwerdeführerin gesetzten Schritte 
beschränkte sich die Erledigung des Antrages und der Schreiben auf kurze 
Mitteilungen, daß zum Bedauern der Kasse die gesetzlichen Bestimmungen 
einer Kostenübernahme entgegenstünden. Diese Erklärungen waren aber, 
abgesehen davon, daß sie inhaltlich schlicht unrichtig waren, weil es gerade 
die gesetzlichen Bestimmungen gewesen waren, aufgrund derer die Sterili­
sation von der Steiermärkischen Gebietskrankenkasse als Krankenbehand­
lung angesehen werden konnte, auch formal verfehlt, da - obwohl aus den 
Schreiben der Beschwerdeführerin ein Begehren auf Erlassung eines Be­
scheides ausdrücklich zu entnehmen war - die Erlassung eines Bescheides 
unterblieb. Aus dem Inhalt und der Form der Schreiben mußte im Gegen­
teil entnommen werden, daß weder eine gesetzliche Grundlage für eine po­
sitive Entscheidung noch eine Bescheiderteilung über diese Angelegenheit 
möglich war, sodaß die Vorgangsweise bei der Beschwerdeführerin letzt­
lich den Eindruck erwecken mußte, daß ein Rechtsmittel gegen diese Ent­
scheidung nicht zulässig war. 

Die Erhebung einer Beschwerde bei der VA stellte sich daher nur als letzte 
Konsequenz des aufgezeigten Verhaltens der Niederösterreichischen Ge­
bietskrankenkasse dar. Dabei ergab sich das von der VA zu beanstandende 
Verhalten nicht nur aus der von der Beschwerdeführerin vorgelegten Kor­
respondenz mit der Gebietskrankenkasse, sondern - wie dargestellt -
auch aus der ersten Stellungnahme der Niederösterreichischen Gebiets­
krankenkasse an die VA. Die VA sah sich daher veranlaßt, die Niederöster­
reichische Gebietskrankenkasse darauf hinzuweisen, daß die Beschwerde­
führerin eine Kostenübernahme für die Sterilisation deswegen begehrt 
hatte, da der behandelnde Facharzt der Meinung war, daß vor Durchfüh­
rung der Sterilisation ein Zustand bei der Beschwerdeführerin vorlag, der 
eine Krankenbehandlung im Sinne des Gesetzes erforderlich machte. Die 
Beschwerdeführerin stützte daher ihr Begehren auf Kostenübernahme nicht 
auf ein~ Erme~sensbestimmung, die unter Ums.tänden zur Leistungsgew~h­
rung eme weite Auslegung durch den VersIcherungsträger erforderlIch 
macht, sondern auf die zentrale Bestimmung des Leistungsrechtes der 
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Krankenversicherung, und wollte nur diese Bestimmung angewendet wis­
sen, sodaß Hinweise darauf, daß der Niederösterreichischen Gebietskran­
kenkasse nach den gesetzlichen Bestimmungen eine Kostenübernahme 
"nicht möglich wäre", entfallen hätten können, da sie den Eindruck erwek­
ken mußten, daß das Legalitätsprinzip die Niederösterreichische Gebiets­
krankenkasse, welche die Kosten übernehmen hätte wollen, an der Reali­
sierung dieser Absicht gehindert hätte. Was den Erklärungswert dieser for­
mulierung bezüglich der Rechtsmittelbefugnis der Beschwerdeführerin ge­
genüber der Entscheidung der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse 
betrifft, so spricht die ErhebunKeiner Beschwerde bei der VA, welche die 
Beschwerdeführerin als letzte Uberprüfungsmöglichkeit ansah, ohnedies 
für sich und stellt sich dieser Teil der Vorgangsweise, von der sich die VA 
auch im Verlauf des Prüfungsverfahrens selbst überzeugen konnte, nach 
Ansicht der VA deswegen als besonders nachteilig für die Beschwerdefüh­
rerin dar, weil als Folge dieses Verhaltens die Beschwerdeführerin zur 
Überzeugung gelangen mußte, daß ihr kein Rechtsmittel gegen eine solche 
Erklärung zur Verfügung stünde. 

Aus all diesen Erwägungen mußte die VA der Beschwerde daher in sämtli­
chen Punkten Berechtigung zuerkennen. Da der Beschwerdegrund über 
Einschreiten der VA behoben werden konnte, waren weitere Veranlassun­
gen seitens der VA entbehrlich. 

4.15 Vorschreibung von Überweisungsbeträgen trotz Leistung besonderer Pen­
sionsbeiträge 
VA718-SV/87 

C. E. aus Wien wandte sich am 15. Dezember 1987 an die VA mit dem Er­
suchen um Überprüfung, ob sie nach den gesetzlichen Bestimmungen ver­
pflichtet wäre, an die Pensionsversicherungsanst~lt der Angestellten einen 
von dieser Anstalt ihr vorgeschriebenen Uberweisungsbetrag von 
ca. 290 000 S zu leisten, obwohl sie für den betreffenden Zeitraum an das 
Land Niederösterreich bereits einen besonderen Pensionsbeitrag in Höhe 
\"on 190000 S entrichtet habe. Die Pensionswrsicherungsanstalt der Ange­
stellten hätte ihr eine Zahlungsfrist bis 31. Dezember 1987 eingeräumt, 
doch wäre es ihr aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse 
nicht möglich, diesen Betrag aufzubringen bzw. einen Kredit darüber auf­
zunehmen, da sie von ihrem Einkommen auch ihre minderjährige Tochter 
erhalten müsse. 

Da die Beschwerdeführerin ihrem Schreiben an die VA sämtliche in ihrem 
Besitz befindliche Unterlagen in Ablichtung beigelegt hatte, war es der VA 
möglich, den entscheidungswesentlichen Sachverhalt ohne Einholung wei­
terer Informationen von den beteiligten Behörden zu erheben, sodaß der 
Beschwerdeführerin binnen kurzer Zeit nach Einlangen der Beschwerde 
mitgeteilt werden konnte, daß eine Einzahlung des genannten Betrages bis 
zum 31. Dezember 198.1 nic~t ~otwendig wäre. GI~ichzeitig mußte die VA 
der Beschwerdeführenn mItteden, daß auch bel Zugrundelegung der 
Rechtsansicht der VA in ihrer Angelegenheit die Zahlung eines Betrages 
von ca. 96 000 S an die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten bzw. 
die Zahlung eines noch etwas höheren Betrages, jedoch mit der Möglich­
keit der Ratenzahlung, an den Landeshauptmann von Wien notwendig 
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werden würde. Da zum damaligen Zeitpunkt noch nicht feststand, ob die 
VA mit ihrer Rechtsansicht durchdringen würde, hat die VA Kontakt mit 
der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten aufge!:lommen und dabei 
die Einräumung einer Nachfrist für die Einzahlung des Uberweisungsbetra­
ges bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten erreicht, sodaß 
die Anwendung des Aufwertungsfaktors für das Jahr 1988 zumindest vor­
läufig ausgesetzt werden konnte. 

Der Beschwerde liegt ein Sachverhalt zugrunde, der eine zeitlich etwas län­
ger zurückreichende Darstellung erforderlich macht. 

Als die Beschwerdeführerin im August 1980 aus familiären Gründen ihre 
15jährige Tätigkeit als Volksschullehrerin zum Land Wien beendete, um 
eine Planstelle als Volksschullehrerin zum Land Niederösterreich ab 1. Sep­
tember 1980 aufzunehmen, erhielt sie nach den damals geltenden Bestim­
mungen des Gehaltsgesetzes eine Abfertigung von ca. 230 000 S. Es wur­
den ihr jedoch, da sie gegenüber dem Land Niederösterreich keine Zeiten 
von der Anrechnung ausgeschlossen hatte, die beim Land Wien zurückge­
legten Zeiten für die Begründung des Anspruches auf einen Ruhegenuß an­
gere<:~met und ihr für diesen Zeitraum, da das Land Niederösterreich kei­
nen Uberweisungsbetrag erhielt, ein besonderer Pensionsbeitrag durch das 
Land Niederösterreich vorgeschrieben, für den ihr eine Ratenzahlung be­
willigt wurde. Die vom Land Wien erhaltene Abfertigung, in der die Pen­
sionsbeiträge enthalten waren, war daher um ca. 40 000 S höher als der be­
sondere Pensions beitrag, den die Beschwerdeführerin an das Land Nieder­
österreich entrichten mußte, um die Lehrtätigkeit beim Land Wien für den 
Ruhegenuß angerechnet zu erhalten. In der Zwischenzeit wurde der § 27 
Gehaltsgesetz durch die 41. Gehaltsgesetz-Novelle mit Wirkung vom 
1. Jänner 1984 dahingehend ergänzt, daß für den Fall, daß eine Beamtin, 
wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung eines Dienstver­
hältnisses (bei einer inländischen Gebietskörperschaft) in ein Dienstverhält­
nis zu einer (anderen) inländischen Gebietskörperschaft aufgenommen 
wird, die anläßlich der Beendigung des bisherigen Dienstverhältnisses er­
halte.~e Abfertigung insoweit zurückzuerstatten hat, als diese den angeführ­
ten Uberweisungsbetrag (für die Zeit bei der Gebietskörperschaft) über­
steigt. Damit sollte verhindert werden, daß Beamtinnen, die lediglich vom 
Dienstverhältnis einer Gebietskörperschaft in das Dienstverhältnis einer an­
deren Gebietskörperschaft überwechseln, mehr erhalten, als sie an besonde­
ren Pensionsbeiträgen wiederum entrichten müssen. Hätte diese Bestim­
mung bereits im August 1980 gegolten, dann wäre der im Fall der Be­
schwerdeführerin durch familiäre Umstände notwendig gewordene Wech­
sel in den Gebietskörperschaften durch die Beschwerdeführerin nicht mit 
ca. 40 000 S honoriert worden. 

Im November 1985 wird die Ehe, derentwegen die Beschwerdeführerin von 
Wien nach Niederösterreich übersiedelt war, geschieden, worauf die Be­
schwerdeführerin wieder eine Stelle als Volksschullehrerin in Wien an­
strebt. Dazu wird mit einer anderen Lehrerin, die von Wien nach Nieder­
österreich übersiedeln will, ein Diensttausch vereinbart, der vorsieht, daß 
die Beschwerdeführerin mit 31. Mai 1986 aus dem Schuldienst zum Land 
Niederösterreich ausscheiden und mit Wirkung vom 1. Juni 1986 auf eine 
Planstelle als Volksschullehrerin in Wien ernannt wird. Aus diesem Grund 
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wird d:t~ Dienstverhiltnis der Beschwerdeführerin zum Land Niederöstcr­
reich wegen Begründung eines Dienstverhältnisses zu einem anderen öf­
fentlich-rechtlichen Dienstgeber mit Bescheid gemäß § 16 Abs. 1 Ziff.6 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LOG) aufgelöst. Der Diensttausch funk­
tioniert jedoch nur unvollständig, da wohl die andere Lehrerin nach Nie­
derösterreich überwechselt, doch wegen Schwierigkeiten im Bereich des 
Stadtschulrates für Wien nur ein vertragliches Dienstverhältnis zum Stadt­
schulrat Wien ab 1. Juni 1986 möglich ist. Dies wird jedoch dem Land Nie­
derösterreich erst zwei Monate nach dem Tausch bekannt. Aufgrund dieses 
Bekanntwerdens wird der Bescheid des Landesschulrates für Niederöster­
reich dahingehend geändert, daß nunmehr eine Auflösung des Dienst\'er­
hältnisses durch Austrittserklärung der Beschwerdeführerin festgestellt 
wird. Gemäß Gehaltsgesetz wird die Abfertigung im dreißigfachen Ausmaß 
eines Monatsbezuges festgesetzt, jedoch aufgrund der obgenannten Be­
stimmung des § 27 Abs. 4 Gehaltsgesetz festgestellt, daß die Abfertigung in­
soweit zurückzuerstatten ist, als diese den Gberweisungsbetrag nach § 311 
Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) übersteigt. piese der Be­
schwerdeführerin auszuzahlende Summe von 96 660,90 S (Uberweisungs­
betrag gemäß § 311 ASVG) wird jedoch auf den noch ausstehenden beson­
deren Pensions beitrag, den die Beschwerdeführerin in monatlichen Raten 
entrichtet, aufgerechnet. Von dem ursprünglichen besonderen Pensionsbei­
trag von ca. 190 000 S, für den der Beschwerdeführerin eine Ratenzahlung 
ermöglicht worden w:tr, sind nach dieser Aufrechnung noch ca. 20 000 S 
offen. Gleichzeitig wird in einem Schreiben des Landesschulr:ttes für Nie­
derösterreich der Pensio.,:!sversicherungsanstalt der Angestellten mitgeteilt, 
daß die Leistung eines Uberweisungsbetrages deswegen entfalle, weil die 
Beschwerdeführerin freiwillig aus ihrem Dienstverhältnis ausgetreten sei 
und ihr aus diesem Anlaß eine Abfertigung gewährt worden sei, die die im 
§. 311 ASVG genannten Voraussetzungen für den Entfall der Leistung eines 
Uberweisungsbetrages erfülle. 

Erst mit 1. Oktober 1986 wird die Beschwerdeführerin auf die Planstelle ei­
nes Volksschullehrers in Wien ernannt und gleichzeitig ausgesprochen, daß 
ihr bisheriges Dienstverhältnis als Landesvertragslehrerin mit 30. September 
1986 endet. Die Beschwerdeführerin schließt keine der Ruhegenußvor­
dienstzeiten für die Anrechnung aus. Mittlerweile wurde die Beschwerde­
führerin vom Landesschulrat für Niederösterreich darauf aufmerksam ge­
macht, daß sie binnen 18 Monaten nach dem Ausscheiden aus dem Dienst­
verhältnis den Überweisungsbetrag in der im § 311 Abs. 1 ASVG genannten 
Höhe (96 660,90 S) an den Pensionsversicherungstriger leisten könne. Der 
Grund für diese Mitteilung liegt darin, daß dadurch, daß die Beschwerde­
führerin aus dem pensionsversicherungsfreien Dienstverhältnis mit 31. Mai 
1986 ausschied und eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung an­
nahm, das Uberweisungsverfahren bei der Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten in Gang gesetzt wurde. Die Bestimmungen des ASVG sehen 
jedoch vor, daß bei Wechsel von einem pensionsversicherungsfreien Dienst­
verhältnis in ein sozialversicherungspfli~htiges Beschäftigungsverhältnis der 
Versicherte die Möglichkeit hat, den Uberweisungsbetrag, den er erhalten 
hat, innerhalb von 18 Monaten beim Pensionsversicherungsträger zur Ein­
z:thlung zu bringen, wodurch im Bereich des ASVG Versicherungszeiten 
für den betreffenden Zeitraum entstehen. Die Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten schreibt der Beschwerdeführerin in der Folge einen Betrag 
von 183073 S für die Zeit von 1965 bis August 1980 und von 96 660,90 S 
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für die Zeit von September 1980 bis Mai 1986 vor. Bei diesen Beträgen han­
delt es. sich einerseits. um die Z~it der Lehr.tätigkeit . bei~ Land Wien von 
1965 bis 1980 und beim Land Nlederösterrelch für die Zelt vom September 
1980 bis 1986. Insgesamt ergab sich daher also jener Betrag, der Grund für 
die Erhebung der Beschwerde bei der VA war. 

Zu diesem Sachverhalt ist von der VA auszuführen, daß die Vorschreibung 
eines Betrages von 96 660,90 S der Rechtslage entspricht und nur jenen Be­
trag darstellt, den die Beschwerdeführerin erhalten hat, wenn er ihr auch 
wegen der zulässigen Aufrechnung nicht ausbezahlt, sondern auf den noch 
offenen Pensionsbeitrag aufgerechnet wurde. Dies hatte die VA der Be­
schwerdeführerin auch unmittelbar nach Einlangen der Beschwerde mitge­
teilt. 

Was die Vorschreibung eines Überweisungsbetrages für die Zeit von 1965 
bis August 1980 betrifft, so würde die Leistung eines Uberweisungsbetrages 
an die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten bzw. im Fall der 
Nichtentrichtung die Vorschreibung eines besonderen Pensionsbeitrages 
durch das Land Wien nach Ansicht der VA zu einer Doppelentrichtung von 
Beiträgen für ein und denselben Zeitraum führen, da die Beschwerdeführe­
rin vom Land Niederösterreich zur Entrichtung eines besonderen Pensions­
beitrages für diesen Zeitraum verpflichtet wurde, wovon ein bestimmter 
Restbetrag sogar noch ausständig ist. Dies hätte aber der Bestimmung des 
§ 56 Abs. 2 lit. c Pensionsgesetz widersprochen, da diese Bestimmung, die 
Ausgangspunkt für die Rechtsansicht der VA ist, vorsieht, daß ein besonde­
rer Pensionsbeitrag (der grundsätzlich dann zu entrichten ist, wenn Zeiten 
angerechnet v.:~rden, für die die anrechnende inländische Gebietskörper­
schaft keinen Uberweisungsbetrag erhalten hat) nicht zu entrichten ist, so­
weit der Beamte für die angerechnete Ruhegenußvordienstzeit bereits in ei­
nem Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft besondere 
Pensions beiträge entrichtet hat und sie ihm nicht erstattet worden sind. Da 
der Beschwerdeführerin der besondere Pensions beitrag, den sie dem Land 
Niederösterreich für die Zeit von 1965 bis August 1980 entrichtet hat bzw. 
zum Teil noch entrichten muß, nicht erstattet wurde und sie im Rahmen 
der Abfertigung nur den Betrag erhalten hat, der den Überweisungsbetrag 
für die Zeit ihrer Lehrtätigkeit beim Land Niederösterreich von September 
1980 bis Mai 1986 entspricht, entfiel nach Ansicht der VA die Verpflich­
tung zur Leistung eines besonderen Pensionsbeitrages gemäß § 56 Abs. 1 
Pensionsgesetz für die Zeit von 1965 bis August 1980. Es entfiel allerdings 
nicht die Verpflichtung der Beschwerdeführerin, für d~~ Zeit von Septem­
ber 1980 bis Mai 1986, für die sie den entsprechenden Uberweisungsbetrag 
erhalten hat, einen besonderen Pensions beitrag an das Land Wien, welche 
i.~r diese Zeit für den Ruhegenuß anrechnet und für diese Zeit keinen 
Uberweisungsbetrag von der Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
erhält, zu leisten. Diesbezüglich bestand aber insoferne .~ine Wahlmöglich­
keit der Beschwerdeführerin, als sie durch Leistung des Uberweisungsbetra­
ges von 96 660,90 S an die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten, 
die Verpflichtung zur .Leistung eines besonderen Pe~sionsbeitrages abwe~­
den konnte. Durch eme solche Zahlung konnte die Beschwerdeführenn 
nämlich bewirken, daß .. die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 
dem Land Wien einen Uberweisungsbetrag für diesen Zeitraum leistet, so­
daß ein besonderer Pensions beitrag nicht mehr vorgeschrieben werden 
mußte. 
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Diese Beurteilung des Sachverhaltes war Grundlage für die Auskunft an die 
Beschwerdeführerin gewesen, daß die Nichtzahlung des Betrages von 
96 660,90 S nicht die Einleitung von Zwangsmaßnahmen der Pensionsversi­
cherungsanstalt der Angestellten zur Folge haben werden würde, sondern 
daß die Pensionsversicherungsansralt der Angestellten nach Ablauf der 
Nachfrist dem Stadtschulrat von Wien mitteilen würde, daß mangels Ent­
richtung durch den Versicherten kein Überweisungsbetrag geleistet werden 
könne, was die Vorschreibung eines besonderen Pensionsbeitrages durch 
den Stadtschulrat Wien, der sich nach Ansicht der VA jedoch nur auf den 
Zeitraum von 19S0 bis 19S6 beziehen durfte, zur Folge haben würde. 

Die Vorgangsweise des Stadtschulrates Wien, welche ausschlaggebend für 
die weitere Entwicklung der Beschwerdeangelegenheit war, stand im Zeit­
punkt der Erhebung der Beschwerde noch nicht fest, doch hatte man der 
Beschwerdeführerin, nachdem man ihr zunächst (jeweils mündlich) mitge­
teilt hatte, daß eine Vorschreibung eines besonderen Pensionsbeitrages für 
den Zeitraum von 1965 bis 19S0 nicht erfolgen würde, in Abänderung die­
ser Auskunft in der Folge erklärt, daß eine abschließende Meinungsfindung 
noch nicht getroffen worden wäre. Diese Korrektur der Auskunft beruht 
offensichtlich auf einer Erklärung des Landesschulrates für Niederöster­
reich, der, obwohl mit der weiteren Angelegenheit nicht unmittelbar befafh, 
in der Angelegenheit der Beschv.:~rdeführerin die Auffassung vertrat, daß 
entweder die Entrichtung eines Uberweisungsbetrages für den genannten 
Zeitraum an die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten oder die 
Leistung eines besonderen Pensionsbeitrages zu erfolgen hätte. 

Diese unterschiedlichen Auffassungen in einem Fall, der im Hinblick auf 
den in ihm eingetretenen Sachverhalt (zweimaliger Diensttausch sowie 
kurzfristige Begründung eines sozialversicherungspflichtigen Beschäfti­
gungsverhältnisses) als außergewöhnlich bezeichnet werden muß, nahm die 
VA zum Anlaß, den Beschwerdefall zum Gegenstand einer öffentlichen 
Diskussion zu machen, in dessen Rahmen der für das Dienstrecht der Be­
amten zuständige Sektionschef sich der Rechtsansicht der VA anschloß und 
eine Lösung des Beschwerdefalles zusagte. Diese erfolgte einige Zeit später 
in der Weise, als der Stadtschulrat für Wien der Beschwerdeführerin mit­
teilte, daß sie von der Verpflichtung der neuerlichen Entrichtung eines be­
sonderen Pensionsbeitrages für die Zeit vom I. September 1960 bis August 
1980 enthoben sei. Den Uberweisungsbetrag für die Zeit von 1980 bis 1%6 
im Ausmaß von 96 660,90 S entrichtete die Beschwerdeführerin mittler­
weile an die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten. 

Die Frage der Verpflichtung zur neuerlichen Entrichtung eines besonderen 
Pensionsbeitrages, welche im Fall der Beschwerdeführerin im Sinne der 
Rechtsansicht der VA entschieden wurde, erfaßt nun - wie aus der Sach­
verhaltsdarstellung ersichtlich ist - nicht die gesamte Problematik des Fal­
les. Diese Frage hätte nämlich gar nicht auftreten können, wenn nicht der 
Niederösterreichische Landesschulrat der Pensionsversicherungsanstalt der 
Anges~ellten ~itg~teilt hätte, daß die Beschwerdeführ~rin mit Anspruch auf 
AbfertIgung Im SInne des § 311 ASVG aus dem Dlenstverhält!1ls ausge­
schieden ist. Ausgehend von dieser Auskunft hatte die Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten, die wegen des Vertragsbedienstetenverhält­
nisses annahm, daß die Beschwerdeführerin nunmehr sozialversicherungs­
pflichtig tätig bleiben würde, der Beschwerdeführerin die Einzahlung des 
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Überweisungs betrages im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ermöglicht, 
damit für die Zeiträume von 1965 bis 1986 Versicherungszeiten im ASVG 
entstehen konnten. Die vom Niederösterreichischen Landesschulrat für die 
Nichtleistung eines Überweisungsbetrages an die Pensionsversicherungsan­
stalt der Angestellten abgegebene Begründung beruht allerdings nach An­
~!cht der VA auf einer unrichtigen Auslegung des § 311 ASVG, da sie die 
Anderung der Bestimmung über die Gewährug von Abfertigungen durch 
das Gehaltsgesetz völlig außer acht läßt. Die Beschwerdeführerin hat aber 
wegen der Ai]..wendung der genannten Bestimmung nur den Betrag erhal­
ten, der .dem ~berweisungsbetrag für die Zeit von 1980 bis 1986 entsprich.t, 
sodaß die Bestlmmu~g des § 311 Abs. 1 ASVG nur als Begründung für die 
Nichtleistung eines Uberweisungsbetrages für diesen Zeitraum herangezo­
gen werden kann. Die Bestimmung des § 311 Abs. 3 lit. b ASVG erhält 
nämlich nach Ansicht der VA ihren Inhalt nur aus der konkreten Entschei­
dung des öffentlich-rechtlichen Dienstgebers bezüglich der Abfertigung, 
sodaß die diesbe~üglichen gesetzlichen Bestimmungen zum Verständnis 
des § 311 Abs. 3 In. b ASVG herangezogen werden müssen. 

Die Nichtleistung eines Überweisungsbetrages durch das Land Nieder­
österreich für den Zeitraum für 1965 bis 1980 kann also nur in der Rechts­
ansi.~ht des Verwaltungsgerichtshofes, wonach besondere Pensionsbeiträge 
im Uberweisungsbetrag nicht enthalten sind und beim Dienstgeber zu ver­
bleiben haben, gefunden werden. 

J?amit knüpft .die VA a.n ih.re Ausführu!lgen i.m Zehnten Bericht an .~en N~­
tlonalrat an, III dem sie sich ausführlich mit dem Problem der Uberwel­
sungsfähigkeit besonderer Pensionsbeiträge auseinandergesetzt hat. Die da­
bei vertretene Auffassung, daß bei dieser Frage jeweils zu prüfen wäre, für 
welche Zeiträume der besondere Pensionsbeitrag geleistet wurde, hält die 
VA gerade im Hinblick auf den dargestellten Beschwerdefall weiter auf­
recht. Wäre die Beschwerdeführ:rin,. weil der Diens~tausch endgülti~ nicht 
zustande gekommen wäre, nämlich Im Vertragsbedlenstetenverhältms ver­
blieben, dann hätte die Beschwerdeführerin den von der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Angestellten vorgeschriebenen Überweisungs betrag zur 
Gänze entrichten müssen, um Versicherungszeiten im ASVG zu erwerben. 
Es wäre damit zu der von der Beschwerdeführerin bei Einbringung ihrer 
Beschwerde befürchteten Doppelentrichtung von Beiträgen für die Zeit von 
1965 bis 1980 gekommen. Dies, obwohl es sich bei dem von der Beschwer­
deführerin in Form von Raten an das Land Niederösterreich entrichteten 
besonderen Pensionsbeitrag letztlich nur um jene Pensionsbeiträge für die 
Zeit von 1965 bis 1980 handelt, die die Beschwerdeführerin im pensionsver­
sicherungsfreien Dienstverhältnis zum Land Wien verbracht hat und es ihr 
daher nicht schaden sollte, wenn sie bei mehreren öffentlich-rechtlichen 
Dienstgebern Dienstverhältnisse zurückgelegt hat. Sie sollte dabei nicht an­
ders behandelt werden als unselbständig Beschäftigte, die bei verschiedenen 
Dienstgebern beschäftigt waren, wobei die Notwendigkeit der Entrichtung 
eines besonderen Pensionsbeitrages an das Land Niederösterreich darin ge­
legen war, daß die Beschwerdeführerin im Jahr 1980 mit Anspruch auf Ab­
fertigung ausgeschieden ist und diese Abfertigung auch in voller Höhe er­
halten hat. Die Rechtsansicht, daß ein besonderer Pensionsbeitrag nicht 
überweisungsfähig ist, scheint der VA nach wie vor nur in jei]..en Fällen ver­
tretbar, wo dadurch, daß ein besonderer Pensionsbeitrag im Uberweisungs­
betrag enthalten wäre, eine Versicherungszeit im ASVG entstehen würde, 
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die ein 'lersicherter nach den Bestimmungen des ASVG nicht hätte erwer­
ben können. Ist dies der fall, dann sollte der besondere Pensionsbeitrag je­
doch nicht beim Dienstgeber verbleiben, sondern an die Dienstnehmer 
rückerstattet werden. 

4.16 Anspruch auf Arbeitslosengeld 
lungen 
VA 722 - SV/87 

Kennzeichnung von vorläufigen Mittei-

BM Zl. 338.812/2-3a/88 

Dr. K. G. aus Wien brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Anfang Oktober 1987 habe er einen Antrag auf Arbeitslosengeld beim Ar­
beitsamt eingebracht. Daraufhin wurde ihm eine Mitteilung über den Lei­
stungsanspruch in der Höhe von 45,40 S täglich zugestellt. Eine Erklärung 
für diesen geringen Tagsatz habe er beim Arbeitsamt nicht erhalten kön­
nen. 

Die VA führte eine Prüfung durch, wobei festzustellen war, daß es sich bei 
der vom Beschwerdeführer angesprochenen Leistung lediglich um einen 
Vorschuß handelte. Der Beschwerdeführer hatte seinem Antrag auf Ar­
beitslosengeld eine Arbeitsbescheinigung der Universität Wien beigelegt. 
Bei der Bearbeitung des Leistungsantrages hatte sich jedoch herausgestellt, 
daß diese Bescheinigung erhebliche Abweichungen gegenüber den bereits 
vorliegenden Unterlagen aufgewiesen hat. Zur Klärung der Sache hat das 
Arbeitsamt Kontakt mit der Wiener Gebietskrankenkasse aufgenommen 
und gleichzeitig dem Beschwerdeführer Arbeitslosengeld als \·orläufige Lei­
stung nach Lohnklasse I zur Anweisung gebracht. 

Im Zuge dieser Veranlassung hat es jedoch das Arbeitsamt verabsäumt, den 
Beschwerdeführer entsprechend zu informieren. Wie der um Stellung­
nahme ersuchte Bundesminister für Arbeit und Soziales der VA mitteilte, ist 
für derartige Fälle bereits vor mehreren Jahren ein bundeseinheitlicher V or­
druck aufgelegt worden, der die Antragsteller davon in Kenntnis setzt, daß 
die angewiesene Leistung nur als vorläufig anzusehen ist, Ermittlungen 
noch durchgeführt werden und die Neubemessung ehestmöglich veranlaßt 
wird. Weshalb im gegenständlichen Fall von diesem Formblatt kein Ge­
brauch gemacht worden ist, ließ sich bei der Prüfung nicht mehr feststellen. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt hat die VA der Beschwerde Berechti­
gung zuerkannt. Vom Bundesminister für Arbeit und Soziales wurde der 
gegenständliche Fall zum Anlaß genommen, die bestehende Regelung neu­
erlich in Erinnerung zu rufen, um solche Mißverständnisse weitgehendst 
auszuschließen. Da auch im Zuge der Prüfung der Leistungsbezug berich­
tigt und dem Beschwerdeführer das gebührende Arbeitslosengeld bezahlt 
wurde, waren darüber hinausgehende Veranlassungen durch die VA nicht 
notwendig. 
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5 Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

64 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 252 Beschwerden, die den Vollziehungsbe­
reich des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr betra­
fen, an die VA herangetragen. Wie auch in den vorangegangenen Jahren 
betr~..fen die meisten Beschwerden die Post- und Telegraphenverwaltung, 
die OBB und das Kraftfahrwesen. 

Wie bereits im Zehnten Bericht aufgezeigt, ergeben sich aus den Gebühren­
vorschreibungen der Post zahlreiche Beschwerdegründe. Nach wie vor 
werden .~ie Höhe von Fernsprechgebührenrechnungen, aber auch der Man­
gel an Uberprüfbarkeit dieser Rechnungen in zahlreichen Eingaben kriti­
siert. Von jenen Beschwerden, die sich gegen die Ablehnung von Gebüh­
renbefreiungen durch die Post richteten, ist auf jene besonders hinzuwei­
sen, die Pensionsbezieher vorbrachten, die sich fiktive Einkünfte aus einer 
bereits aufgegebenen (übergebenen, zwangsversteigerten) Landwirtschaft 
auf ihr Einkommen anrechnen lassen mußten. Wie bereits mehrfach in Be­
richten an den Nationalrat ausgeführt, erblickt die VA in der Anrechnung 
fi.ktiver Einkünfte nicht nur im Ausg.1eichszulagenrec~t ein~ besondere ~o­
zlale Härte und regt daher auch an dieser Stelle an, bel Ermittlung von Em­
künften im Bereich der Befreiung von der Telefon-Grundgebühr sowie den 
Rundfunkgebühren von der Anrechnung tatsächlich nicht erzielter (nicht 
erziel barer) Einkünfte abzusehen. 

Bei der VA gingen auch einige Beschwerden gegen die Funküberwachung 
der Post ein. Gemeinsam war diesen Beschwerden die erhobenen Vorwürfe 
einer ungehörigen Verhaltensweise von Bediensteten der Funküberwa­
chung bei ihren Amtshandlungen. Im Prüfungsverfahren der VA hat jedoch 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung die diesbe­
züglichen Vorwürfe in jedem Fall zurückgewiesen. Für die VA ergab sich 
daher in diesen Fällen die unbefriedigende Situation, daß Aussage gegen 
A~ssage stan.d und der. tatsächliche Hergang nicht mehr feststellbar war. 
Em NachweiS für das m den Beschwerden behauptete Fehlverhalten war 
daher kaum möglich. Die aufgrund .yon Störungsmeldungen erfolgenden 
Ausforschungen von Personen und Uberprüfung von Geräten mag Anlaß 
zu konfliktträchtigen Situationen sein, doch erfordert gerade dieser Um­
stand ein korrektes Verhalten der einschreitenden Bediensteten unter mög­
lichster Schonung der Interessen der Betroffenen, da auch hier bis zum 
Nachweis eines strafbaren Verhaltens die Unschuldsvermutung zu gelten 
hat. 

Auch im vorliegenden Berichtszeitraum wurden weiterhin Beschwerden ge­
gen Bahnlärm vorgebracht. Die Problemati~, die diesen Beschwerden zu­
grunde liegt, ist darin zu sehen, daß die OBB bei bestehenden Anlagen 
nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes n.icht verJ?flich~et 
werden können, Lärmschutzmaßnahmen zu setzen bzw. diese zu finanZie­
ren oder mitzutragen. Dies auch dann nicht, wenn der Bahnbetrieb ausge­
weitet, die Zugsfrequenz bzw. die Durchfahrtsgeschwindigkeit der Züge 
wesentlich erhöht wird oder - wie auch bei der VA vorgebracht wurde -
der Verschubbetrieb in einen anderen Bereich verlagert oder intensiviert 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 65 von 278

www.parlament.gv.at



wird. Die VA regt daher zur Erleichterung der Situation der Anrainer der 
Bahn an, den OBB den Einsatz finanzieller Mittel für Lärmschutzmaßnah­
men auch bei bestehenden Bahnanlagen in besonders berücksichtigungs­
würdigen Fällen zu ermöglichen. 

Im Bereich des Kraftfahrwesens wurde die VA im Berichtszeitraum mit 
mehreren Beschwerden betreffend die Nachuntersuchung für die Verlänge­
rung der Gültigkeit von befristeten Lenkerberechtigungen konfrontiert. 
Insbesonders Frauen beschwerten sich darüber, daß sie bei diesen N achun­
tersuchungen durch den Amtsarzt sich einer vollständigen Untersuchung 
unterziehen mußten, obwohl ihre bedingte Eignung zum Lenken von 
Kraftfahrzeugen lediglich auf eine Sehschwäche zurückzuführen sei. Die 
VA hat diese Beschwerden einer eingehenden Behandlung unterzogen und 
auch mit dem Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
Kontakt aufgenommen. Wie bei der Prüfung festzustellen war, gingen die 
Kraftfahrbehörden davon aus, daß nach den Bestimmungen des Kraftfahr­
gesetzes (KFG) 1967 der Besitzer einer Lenkerberechtigung geistig und 
körperlich zum Lenken von Kraftfahrzeugen geeignet sein muß und die 
Feststellung dieser Eignung durch ein Gutachten des Amtsarztes zu erfol­
gen hat. Die Kraftfahrbehörden verlangten daher auch im Falle von Nach­
untersuchungen für die Verlängerung der Gültigkeit von befristeten Len­
kerberechtigungen ein solches Gutachten vom Amtsarzt. Um dieser Forde­
rung gerecht zu werden, war der Amtsarzt daher verpflichtet, ein dement­
sprechendes Gutachten zu erstellen, was natürlich mit einer entsprechenden 
Untersuchung verbunden war. Diese Praxis führte zu den bei der VA ein­
gelangten Beschwerden. Diese erschienen der VA auch durchaus verständ­
lich, da ein Freimachen des Oberkörpers bei der Nachuntersuchung von 
Personen, deren Lenkerberechtigung wegen einer Sehschwäche befristet 
wurde, unverständlich erscheint. 

Wie dazu auch das Bundesministerium für Verkehr feststellte, ist in diesen 
Fällen davon auszugehen, daß im Kraftfahrgesetz 1967 nicht ausdrücklich 
geregelt ist, wie eine ärztliche Nachuntersuchung in welchem Umfang 
stattzufinden hat. Diese Frage läßt sich aber rechtslogisch aus den einschlä­
gigen Regelungen im Kraftfahrgesetz 1967 ableiten. Demnach trifft für 
Verlängerungen der Gültigkeitsdauer von befristeten Lenkerberechtigun­
gen, die nicht durch Entziehung oder durch Fristablauf bereits erloschen 
sind (abgesehen vom Ausnahmefall des § 67 Abs. 4 KFG 1967), die Bestim­
mung des § 69 Abs. 1 lit. b letzter Halbsatz KFG 1967 zu. Demnach hat bei 
Personen, deren geistige und/oder körperliche Eignung nur für eine be­
stimmte Zeit angenommen werden kann und bei denen Nachuntersuchun­
gen erforderlich sind, das ärztliche Gutachten "bedingt geeignet" zu lauten 
und Befristungen, Auflagen etc. anzuführen. 

Das bedeutet, daß es sich bei der amtsärztlichen Untersuchung im Zuge des 
Verfahrens zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Lenkerberechtigung 
lediglich um eine Nachuntersuchung handelt. Unter einer solchen Nachun­
tersuchung ist aber primär nicht eine generelle allumfassende Untersuchung 
wie bei der Ersterteilung zu verstehen, sondern hat sich diese in erster Linie 
auf die bei der vorangegangenen Untersuchung festgestellten körperlichen 
und/oder geistigen Mängel, die Grund für die Befristung der Lenkerbe­
rechtigung waren, zu konzentrieren und in der Regel auch darauf zu be­
schränken. Dies kann aber nicht ausschließen, daß dem Amtsarzt bei der 
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Untersuchung Umstände auffallen können, die eine entsprechende Erweite­
rung der Untersuchung geboten erscheinen lassen. Eine über den Zweck ei­
ner bloßen Nachuntersuchung regelmäßig hinausgehende ärztliche Unter­
suchung ist jedoch gesetzlich nicht vorgesehen. 

Auch das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr er­
blickt darin keine Bedenken, wenn das von der Behörde in dem oben be­
schriebenen Fall einer Nachuntersuchung eingeholte ärztliche Gutachten 
sich lediglich auf die bei der vorangegangenen Untersuchung festgestellten 
körperlichen u.nd/ oder geistigen Mängel, ~ie Grund für ~ie Befristung der 
Lenkerberechugung waren, beschränkt. Diese RechtsansIcht wurde daher 
vom Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr in diesem 
Sinne in einem Erlaß an alle Landeshauptmänner bekanntgegeben. 

Einzelfälle 

5.1 Kostenersatz nach Einstellung des Enteignungsverfahrens (Betriebseinrich­
tungen beim Flughafen Linz/Hörsching) - Ablehnung 
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VA 188 - V/84 Pr.ZI. 5914/6-1-1984 

Im November 1984 wandten sich die Eheleute St. aus Hörsching anläßlich 
eines Sprechtages an die VA und führten aus, daß sie ihre Landwirtschaft in 
unmittelbarer Nähe des Flughafens Linz/Hörsching führten. Im Jahr 1980 
bzw. 1981 habe das Bundesamt für Zivilluftfahrt beim Amt der Oberöster­
reichischen Landesregierung die Durchführung eines Enteignungsverfah­
rens für Zwecke der Flugsicherung beantragt, wovon die Existenz der 
Landwirtschaft der Eheleute St. betroffen gewesen wäre. Das Enteignungs­
verfahren sei aber nach Durchführung mehrerer Ermittlungen eingestellt 
worden. Da es sich bei dem gegenständlichen Verfahren um Fragen han­
delte, die die Existenz des Betriebes bzw. die Ermittlung eines für die Auf­
gabe des Betriebes entsprechenden Schadenersatzes betrafen, hätten die Be­
schwerdeführer einen Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung beauftragt. Der 
Rechtsanwalt habe nunmehr für seine Vertretungshandlungen eine Kosten­
note im Betrage von rund 50 000 S gelegt, deren Höhe im Hinblick auf das 
Einschreiten bzw. den Wert des Betriebes als gerechtfertigt anzusehen 
wäre. Allerdings liege bezüglich des Ersatzes dieser Kosten eine ablehnende 
Entscheidung der beteiligten Stellen vor. In dieser Ablehnung erblickten die 
Eheleute St. einen Mißstand. 

Aufgrund dieser Beschwerde führte die VA ein Prüfungsverfahren durch 
und hat dazu mehrfach Stellungnahmen des Bundesministers für öffentli­
che Wirtschaft und Verkehr sowie des Bundesministers für Finanzen einge­
holt. Weiters war dieser Fall mehrfach Gegenstand von Besprechungt;!l mit 
den zuständigen Stellen sowie einer Erörterung in der Sendung des Oster­
reichischen Rundfunks "Ein Fall für den Volksanwalt?" . 

Bei der Beurteilung dieser Beschwerde ging die VA von folgendem Sach­
verhalt aus : 

Ausgangspunkt für die Schwierigkeiten der Eheleute St. dürfte ein Antrag 
auf ~rteilung ein.er Ausnahmebewilligung zu.r Errichtung eines Stallgebäu­
des Im Nahbereich des Flughafens Hörschmg vom März 1979 gewesen 
sein. Noch im gleichen Jahr erging nämlich dazu ein Bescheid des Bundes-
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ministeriums für Landesverteidigung über die Ablehnung der Ausnahmebe­
willigung sowie die Mitteilung, daß jedenfalls zuzuwarten wäre, da zur 
Wahrung der Sicherheit der Luftfahrt das ge,amte Gehöft der Beschwerdf­
führer in allernächster Zeit beseitigt werden müsse. Darüber wurden bereits 
im Jahr 1979 Verhandlungen anberaumt und durchgeführt, wobei den Be­
schwerdeführern bereits konkrete Vorschläge für den Fall einer I\atural­
entschädigung gemacht wurden. Auch im Jahr Ino fanden solche Ver­
handlungen statt, wobei der Familie St. neuerlich die Situierung der Liegen­
schaft im Bereich der Sicherheitszone des Militärflugplatzes Hörsching 
mitgeteilt wurde und von den Beschwerdeführern Verwaltungsabgaben 
und Stempelgebühren im Gesamtbetrag von 4405 S zu entrichten waren. 
Noch im gleichen Jahr erging schließlich der Antrag des Bundesamtes für 
Zivilluftfahrt an den Landeshauptmann von Oberösterreich, die Liegen­
schaften der Beschwerdeführer zu enteignen. Damals wurden bereits Er­
mittlungen über die Höhe der Entschädigungssumme durchgeführt. Am 
9. Juli 1981 fand schließlich eine neuerliche Enteignungsverhandlung statt, 
in der erstmalig festgestellt wurde, daß die frage, inwieweit die einzelnen 
Objekte der Eheleute St. die Schutzzone der Flugsicherungsanlagen über­
ragen und deshalb als störendes Hindernis beseitigt werden müssen, ohne 
Vorlage ~ines entsprechenden Vermessungsplanes ni~'I1t geklärt \\'erden 
könne. Dieser Vermessungsplan lag schlle{S\ich am b. Februar 1983 vor 
und hat ergeben, daß keines der landwirtSchaftlichen Gebäude der Be­
schwerdeführer die Einrichtungen des Flughafens Linz/Hörsching stört. 
Mit Schreiben vom 4. Juni 1984 hat schließlich das Bundesamt für Zidluft­
fahrt nach Durchführung einer Flugüberprüfung den beim A.mt der Ober­
österreichischen Landesregierung gestellten Fnteignungsantrag zurückge­
zogen. Daraufhin hat das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Verfahren eingestellt und der Rechtsan\\alt den Besch\\"erdeführern 
eine Kostennote über 46 370,96 S gelegt. 

Der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr wies in seinen 
ersten Stellungnahmen gegenüber der VA darauf hin, daß nach einem ihm 
vorliegenden Gutachten der Finanzprokuratur eine Kostenübernahme 
nicht erfolgen könne. Denn nach der ständigen Rechtsprechung zu § 44 des 
Eisenbahnenteignungsgesetzes (EisbEG) seien zwar die Kosten des Enteig­
nungsverfahrens grundsätzlich vom Enteigner zu tragen, doch gehörten zu 
diesen nicht die Kosten einer Vertretung durch einen Rechtsal1\\alt. 

Der VA gelangte jedoch in weiterer Folge eine von der bisherigen Recht­
sprechung zu § 44 des Eisenbahnenteignungsgesetzes abweichende Recht­
sprechung des Landesgerichtes Feldkirch als Rekursgericht zur Kenntnis. 
In diesem Urteil hat das Landesgericht einem Betroffenen auch den Ersatz 
der mit einem Enteignungsverfahren verbundenen Rechtsanwaltskosten zu­
gesprochen. Auch diese geänderte Rechtsprechung konnte im vorliegenden 
Beschwerdefall noch nicht zur Behebung des Beschwerdegrundes herange­
zogen werden. Dazu wurde vom Präsidenten der finanzprokuratur entgeg­
net, daß es sich um eine Entscheidung in einem gerichtlichen und nicht in 
einem verwaltungsbehördlichen Enteignungsverfahren handelte und die 
Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes noch nicht geändert wurde. 

Als schließlich der Beschluß des verstärkten Senates des Obersten Gerichts­
hofes vom 19. Dezember 1986 (6 Ob 647/84) vorlag, sah sich die VA ver­
anlaßt, neuerlich an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
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Verkehr heranzutreten und nunmehr neuerlich den Ersatz der Kosten für 
die Vertretung der Beschwerdeführer im Enteignungsverfahren anzuregen. 
Nach Einholung einer weiteren Stellungnahme des Bundeskanzleramtes­
Verfassungsdienst erging am 9. September 1987 ein Schreiben des Bundes­
amtes für Zivilluftfahrt an die Beschwerdeführer, wonach ihnen ein Betrag 
von 50775,96 S "aus Kulanzgründen" refundiert wird. 

Die VA hat zu diesem Beschwerdefall grundsätzlich folgendes erwogen: 

Geht man davon aus, daß im vorliegenden Fall ein Enteignungsverfahren 
von der Luftfahrtbehörde eingeleitet wurde, ohne eine nähere Prüfung dar­
über durchzuführen, ob eine Störung der Gleitwegsenderanlage durch die 
landwirtschaftlichen Gebäude der Beschwerdeführer erfolgt, würde nach 
Ansicht der VA schon eine derartige Sorgfaltsverletzung den Ersatz aller 
für die Betroffenen durch die Vorgangsweise der Luftfahrtbehörde erwach­
senen Kosten rechtfertigen. 

Unabhängig davon hätte jedoch di.~ verstärkt in Lehre und Rechtspre­
chung, nicht zuletzt auch durch die Offentlichkeitsarbeit der VA, aufgetre­
tene Tendenz vor allem für die Finanzprokuratur Anlaß sein können, ihren 
Rechtsstandpunkt zu revidieren. Denn als schließlich bereits der Oberste 
Gerichtshof nach Bildung eines verstärkten Senates von seiner bisherigen 
Rechtsprechung abgegangen ist, stand die Finanzprokuratur noch immer 
auf dem Standpunkt, daß erst dann, wenn eine neue Rechtsprechung des 
Verwaltungs gerichtshofes vorliege, den. Beschwerdeführerr: ein Sc~adener­
satz für Kosten der Vertretung durch emen Rechtsanwalt 1m EnteIgnungs­
verfahren zuerkannt werden könne. Dabei muß jedoch von der VA darauf 
hingewiesen werden, daß der Verwaltungsgerichtshof in seiner Rechtspre­
chul1:g stets von der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes ausgegan­
gen 1st. 

Gemäß § 44 EisbEG hat die Kosten des Enteignungsverfahrens und der ge­
richtlichen Feststellung der Entschädigung, soweit sie nicht durch ein unge­
rechtfertigtes Einschreiten einer Partei hervorgerufen wurden, das Eisen­
bahnunternehmen zu tragen. Diese Bestimmung ist nach den Vorschriften 
des Luftfahrtgesetzes sinngemäß auch für die Enteignungsverfahren nach 
diesem Gesetz anzuwenden. 

Wie auch das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst im Gutachten vom 
31. Juli 1987 ausgeführt hat, war mit dem Ergehen des Beschlusses des ver­
stärkten Senates des Obersten Gerichtshofes anzunehmen, daß der Ge­
richtshof an der in diesem Beschluß geäußerten Rechtsansicht auch in der 
?,ukunft festhalten wird. Insofern ist daher auch aufgrund der bisherigen 
Ubereinstimmung der Rechtsansichten des Verwaltungsgerichtshofes und 
des Obersten Gerichtshofes eher damit zu rechnen, daß auch der Verwal­
tungsgerichtshof in Beschwerdeverfahren, die die Kosten des Enteignungs­
verfahrens betreffen, von der Rechtsmeinung des Obersten Gerichtshofes 
ausgehen wird. Zufolge der Verweisungsbestimmungen im Luftfahrtgesetz 
ist auch die Frage der Kosten des Enteignungsverfahrens nach den Vor­
schriften des Eisenbahnenteignungsgesetzes zu entscheiden. Schon aus die­
sem Grunde ist von einer Bindungswirkung des hier maßgeblichen Be­
schlusses des Obersten Gerichtshofes für die Verwaltungsbehörden auszu­
gehen. 
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Durch die über Weisung des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr erfolgte Leistung eines Schadenersatzes an die Beschwerde­
führer wurde somit zu Recht der Grund für eine berechtigte Beschwerde 
behoben, ohne daß die Erteilung einer formellen Empfehlung im Sinne des 
Art. 148 c des Bundes-Verfassungsgesetzes notwendig geworden wäre. 

5.2 Ungerechtfertigte Gebührenvorschreibung für Eintragung in Telefonbuch 
VA 152 - V/86 Pr.ZI. 5917/31-1-87 

lng. C. H. G. aus Wien hat im jahr 1957 zwei gebührenpflichtige Sonder­
anzeigen für die Dauer eines jahres im amtlichen Telefonbuch eintragen 
lassen. Erst im jahr 1986 fiel ihm auf, daß ihm noch immer dafür Gebühren 
verrechnet wurden. Bei seinen diesbezüglichen Erkundigungen stellte er 
fest, daß diese Anzeigen noch immer in das Telefonbuch eingetragen wur­
den. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er davon keine Kenntnis, da die Kosten 
für die Anzeigen mit der Fernmeldegebührenrechnung vorgeschrieben wur­
den, wobei der Betrag als "ATB-Eintragung" ausgewiesen wurde. Da er 
die Einschaltung damals nur für ein jahr probeweise vornehmen ließ, sei er 
nie auf den Gedanken gekommen, daß unter diesem Ausdruck noch immer 
Gebühren verrechnet werden. Außerdem sei über das Vermögen der in die­
ser Eintragung genannten Firma bereits 1965 ein Konkursverfahren durch­
geführt worden und er bereits Pensionist, sodaß durch ihn sicherlich keine 
Verlängerung veranlaßt worden sei. Aufgrund dieses Sachverhaltes stellte 
er bei der Post den Antrag, die in den vergangenen jahren einbezahlten Be­
träge zurückzuerstatten. Da dies von der Post abgelehnt wurde, führte er 
bei der VA darüber Beschwerde. Die VA führte eine Prüfung durch und 
holte auch eine Stellungnahme der Generaldirektion für die Post- und Te­
legraphenverwaltung ein. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hat der Beschwerdeführer im jahr 
1957 einen Antrag auf Einschaltung einer Nebeneintragung im Amtlichen 
Telefonbuch gestellt, der 1958 und in den folgenden Ausgaben berücksich­
tigt wurde. Wie die Generaldirektion für ~ie PoSt- und Telegraphenverwal­
tung der VA dazu mitteilte, erfolgt die Ubernahme in die nachfolgenden 
Telefonbücher ohne gesonderte Verständigung des Teilnehmers, wenn bis 
zum in Betracht kommenden Redaktionsschluß von diesem kein anderes 
Verlangen gestellt wird. Zum gegenständlichen Fall sei daher zu vermuten, 
daß der Antrag des Beschwerdeführers im jahr 1957 nicht befristet gestellt 
wurde, ansonsten im Falle des Zutreffens der Behauptungen des Beschwer­
deführers von einem Fehlverhalten eines Bediensteten der Post auszugehen 
sei. Seitens der Post- und Telegraphenverwaltung könne die Sachlage je­
doch nicht eindeutig geklärt werden, da die diesbezüglichen Unterlagen be­
reits skartiert wurden. Die Beweislast treffe jedoch den Beschwerdeführer. 

Für die VA ergab sich somit die Tatsache, daß nicht mehr eruierbar war, ob 
dem Beschwerdeführer oder der Post die Fehlleistung zuzurechnen war. 
Aufgrund des Einschreitens der VA erklärte sich jedoch die Generaldirek­
tion für die Post- und Telegraphenverwaltung bereit, mit dem Beschwerde­
führer eine Kulanzlösung zu treffen. Da auch der Beschwerdeführer mit 
diesem Vorschlag einverstanden war, wurde ihm für die Zeit, in der er aus 
der Eintragung keinerlei wirtschaftlichen Nutzen gezogen hatte, der Scha­
den ersetzt. Im Hinblick auf diese Maßnahme konnte der Beschwerde­
grund als behoben betracht werden, sodaß keine weiteren Veranlassungen 
durch die VA notwendig waren. 
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5.3 Ausdehnung des § 24 Abs. 3 lit. f StVO auf Autobusse 
VA 18 - V/87 Pr.ZI. 5918/7-1-87 

J. M . aus W olkersdorf, Niederösterreich, wendete sich mit einem Problem 
im Zusammenhang mit dem LKW-Nachtparkverbot an die VA. Die diesbe­
~ügliche Regelung in der. St~aßenver~ehrsordn':lng (StVO) betreffe ledig­
lIch LKW's ; Autobusse, dIe eIne ähnlIche Belästigung hervorrufen können, 
wären davon jedoch nicht betroffen. Er sei insoferne davon betroffen, als 
der Lenker eines Kraftfahrlinienbusses den Autobus jeden Abend vor sei­
nem Wohnhaus abstelle und am Morgen in Betrieb nehme. Insbesondere 
die Inbetriebnahme um ca. 5.45 Uhr wäre sowohl mit Lärm- als auch Ge­
ruchsbelästigungen durch die Warmlaufphase des Autobusses verbunden. 

Zu diesem Beschwerdevorbringen war von der VA festzustellen, daß es sich 
nicht gegen einen Mißstand in der Verwaltung richtete, sondern rechtliche 
Bestimmungen kritisierte. Die VA hat daher mit dem Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr Kontakt aufgenommen, ob in Entspre­
chung des Beschwerdeanliegens eine entsprechende Novellierung der StVO 
zu erwarten ist. Wie der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr der VA dazu mitgeteilt hat, bestehe zwar die Absicht, auch Auto­
busse in die Bestimmungen des § 24 Abs. 3 lit. f StVO 1960 einzubeziehen, 
eine Berücksichtigung dieses Vorschlages sei jedoch im Rahmen der 
14. StVO-Novelle nicht mehr möglich gewesen. Eine Erörterung dieser 
Anregung wird jedoch bei einer weiteren Novellierung der StVO 1960 er­
folgen . 

In diesem Sinne wurde auch der Beschwerdeführer von der VA informiert, 
wobei ihm eine Entsprechung seines Anliegens in Aussicht gestellt wurde. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt regt die VA eine ehestmögliche Be­
handlung dieses Themas an. 

5.4 Verwaltungs strafverfahren wegen Übertretung des KFG - Verfahrensman­
gel 
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VA 54 - V/87 Pr.ZI. 5918/27-1-87 

M. G. aus Linz, Oberösterreich, hatte bei der VA über eine Bestrafung we­
gen Ordnungsstörung und ungestümen Benehmens Beschwerde geführt. 
Bei der Prüfung seines Beschwerdevorbringens war von der VA festzustel­
len, daß vom Beschwerdeführer der Tatb~.stand des ungestümen Beneh­
mens bei dem Versuch, die aufgrund einer Ubertretung des Kraftfahrgeset­
zes (KFG) verhängte Verwaltungsstrafe zu vollziehen, begangen wurde. 
Der Beschwerdefüh~er so~lte zum .Antritt der Ersatzarres~strafe vorgeführt 
werde, wogegen er sIch mIt dem EInwand, daß er gegen dIe Strafverfügung 
Einspruch erhoben habe, gewehrt hat. Bei der Durchsicht des bezughaben­
den Verwaltungsstrafaktes erschien der VA dieser Einwand des Beschwer­
deführers nicht unbegründet. 

Aufgrund der Anzeige des Gendarmeriepostenkommandos St. Martin/M. 
wurde von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach die Anzeige gemäß 
§ 29 a VStG 1950 der Bundespolizeidirektion Linz abgetreten. Von dieser 
wurde eine Strafverfügung erlassen, wogegen der Beschwerdeführer Ein­
spruch erhob. Im Hinblick auf die im Einspruch angegebene Adresse wurde 
der Akt unter Hinweis auf den Einspruch von der Bundespolizeidirektion 
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Linz an die Bezirksh:luptmannsch:lft Rohrbach gemäß § 27 VStG rückge­
mittelt. Der Akt wurde daraufhin :ln die Bezirkshauptm:lnnsch:lft Fferding 
gemäß § 29 a VStG 1950 :lbgetreten. Von der Bezirksh:luptm:lnmch:lft 
Eferding wurde nicht das ordentliche Verfahren eingeleitet, sondern neuer­
lich eine Strafverfügung erlassen, die in Rechtskraft erwuchs. Als Ergebnis 
der Prüfung W:lr somit festzustellen, daß die Bezirksluuptm:lnnschaft Efer­
ding nicht das vom Beschwerdeführer eingebrachte Rechtsmittel einer Be­
handlung unterzog, sondern neuerlich eine Strafverfügung erließ, die of­
fenbar vom Beschwerdeführer im Hinblick auf den bereits getätigten Ein­
spruch nicht mehr bekämpft wurde. 

Aufgrund des Einschreitens der VA hat die Bezirkshauptmannscluft Efer­
ding das Fehlverhalten insoferne saniert, als dem Beschwerdeführer der mit 
der zweiten Strafverfügung verhängte Strafbetrag zu rückerstattet wu rde. 
Das von der Bundespolizeidirektion Linz eingeleitete Strafverfahren mußte 
wegen Verjährung eingestellt werden. AulSerdem entschuldigte sich die Be­
zirkshauptmannsch:lft Eferding schriftlich beim Beschwerdeführer für ihr 
Fehlverhalten. Weitere Veranlassungen durch die VA W:lren daher nicht er­
forderlich. 

5.5 ßehindertengerechte Ausstattung von Post- und Ößß-Autobussen 
VA 123 - V/87 Pr./1. 5917/37-1-87 

M. St. aus St. Margarethen, Burgenland, beanstandete in einer Beschwerde 
an die VA die Tatsache, dalS die Kraftfahrlinienbusse der Post und der 
ÖBB über keine behindertengerechte Ausstattung \·erfügen. Vor allem das 
Ein- und Aussteigen sei für Behinderte beinahe unmöglich, da entspre­
chende Haltegriffe fehlen. Die VA führte eine Prüfung des Vorbringens 
durch und nahm auch mit dem Bundesminister für öffentliche Winsch:lft 
und Verkehr Kontakt auf. Außerdem wurde der Fall in der Sendereihe 
"Ein Fall für den Volksanwalt?" im Fernsehen behandelt. Daraufhin erhielt 
die VA nicht nur zahlreiche Zuschriften von Betroffenen, sondern auch 
eine Angebot zur Mitarbeit bei der Lösung des Problemes durch die Öster­
reichische Arbeitsgemeinschaft für Reh:lbilitation. 

In der Folge kam es zu einer umfangreichen Behandlung des Problemes der 
Benützung von öffentlichen Verkehrsmitteln durch Behinderte. So wurde 
zB ein Treffen der Betriebsleiter :llier Straßenbahnen in Osterreich ver:ln­
staltet, bei welchem MalSnahmen erörtert wurden, um behinderten Men­
schen eine bessere Benützbarkeit der öffentlichen \' erkehrsmittel zu si­
ehern. Dabei hat sich herausgestellt, dalS solche Vorkehrungen - soweit 
sie noch nicht vorh:lnden sind - vor allem in den Wagen selbst, durch Hal­
tegriffe, durch Schlaufen zur Verankerung von Rollstühlen und derglei­
chen, sowie durch eine Verbesserung der Betriebsvorschriften erreicht wer­
den können. Die Ausstattung der öffentlichen Verkehrsmittel stößt aller­
dings sowohl im finanziellen Bereich als auch durch die Aufwendigkc:it der 
notwendigen Maßnahmen an unüberwindliche Grenzen. Vq.n den Oster­
reichischen Bundesbahnen wurde der VA mitgeteilt, daß die OBB ein Kon­
tingent von 20 neuen Reisezugwagen mit Gepäckabteil für hochwertige in­
ternationale Fernzüge bei der heimischen Fahrzeugindustrie in Auftr:lg ge­
geben hat, die über zwei Stellplätze für Rollstuhlbenützer sowie über eine 
hochmoderne und neuesten Erkenntnissen entsprechende voll behinderten­
gerechte WC-Anlage verfügen wird. Die genannten Fahrzeuge werden in 
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den wichtigsten internationalen Fernzügen zum Einsatz kommen, sodaß 
nach deren Auslieferung den Reisenden mit Rollstühlen ein optimales 
Zugsangebot zur Verfügung stehen wird. 

Der konkreteJ3eschwerdefall konnte insoferne gelöst werden, als unter Bei­
ziehung der Osterreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation dies­
bezügliche Verbesserungen bei den Postomnibussen eingeführt wurden. Fa­
briksneue Omnibusse werden serienmäßig mit je einer zusätzlichen Griff­
stange bei der vorderen und hinteren Türe ausgestattet werden, um damit 
das Ein- und Aussteigen von Körperbehinderten oder älteren Personen zu 
erleichtern. 

5.6 Beschlagnahme eines funkferngesteuerten Spielzeug autos durch die Funk­
überwachung 
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VA 138 - V /87 GZ. 26937 /III-25/87 

E. A. aus Bergheim, Salzburg, wandte sich wegen der Beschlagnahme eines 
funkferngesteuerten Autos, das als Spielzeug für ihren Sohn gedacht war, 
an die VA. Ihr Ehegatte habe das Spielzeugauto in der Bundesrepublik 
Deutschland gekauft und bei der Einfuhr ordnungsgemäß verzollt. Dabei 
wurde er eingeladen, eine Anmeldung der Fernsteuerung für die Post aus­
zufüllen, die er auch abgegeben habe. Drei Wochen nach Weihnachten sei 
die Beschwerdeführerin von der Funküberwachung Wien zur Vorführung 
des Fahrzeuges aufgefordert worden. Dabei sei das Fahrzeug samt Fern­
steuerung beschlagnahmt und ei!1 Verfallsverfahren in Aussicht gestellt 
worden, da die Funkanlage in Osterreich nicht zugelassen sei. Die Be­
schwerdeführerin habe daraufhin der Post vorgeschlagen, das Fahrzeug an 
den Verkäufer zurückschicken zu dürfen, da sich dieser bereit erklärt hatte, 
das Spielzeugauto gegen ein in Österreich erlaubtes umzutauschen. Auf­
grund des daraufhin ergangenen Schriftverkehres zwischen der Beschwer­
deführerin und der Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederöster­
reich und Burgenland in Wien stand die Beschwerdeführerin vor der Ent­
scheidung, entweder eine Überprüfung der Funkfernsteuerungsanlage, wel­
che mit Kosten in der Höhe von ca. 5 000 S verbunden wäre, oder einem 
Verfa.JI zustimmen. zu m~ssen. Im Hinblick darauf, daß das Spi~lze~gaut? 
nur emen Bruchteil der Uberprüfungskosten wert war, konnte sie sich mit 
keiner der beiden Möglichkeiten einverstanden erklären und wandte sich 
an die VA. 

Die -y A hat im Zuge der durchgeführten Prüfung mit dem Generaldirektor 
für die Post- und Telegraphenverwaltung Kontakt aufgenommen, der zum 
Beschwerdevorbringen ausführlich Stellung genommen hat. So wurde unter 
anderem ausgeführt, daß es für einen ungestörten und ökonomischen Be­
trieb erforderlich sei, daß die technische Ausführung von Funkanlagen, zu 
denen auch funkgesteuerte Spielzeugautos zählen, entsprechend geregelt 
ist. So seien für Fernsteuerungen, auch für Spielzeuge, europaweit.gewisse 
Frequenzen zugeordnet. Seitens der Fernmeldebehörde sei eine Uberwa­
chung der Einhaltung dieser Frequenzen notwendig, um einen ungestörten 
Funkbetrieb anderer Dienste sicherzustellen. Dies geschehe im Wege von 
Typenprüfungen, durch die nicht nur die Einhaltung der zugewiesenen 
Frequenzen, sondern auch das Fehlen von zusätzlichen Ausstrahlungen, die 
gleichfalls andere Funkdienste stören können, geprüft wird. Entsprechen 
die Geräte bei der Zulassungsprüfung, so werde die Typenzulassung erteilt, 
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sod:lß für solche Geräte :lUS Gründen der Verw:lltungsökonomie :lber :luch 
im Kundeninteresse eine generelle Bewilligung zur Einfuhr, zum Vertrieb 
und zum Betrieb in Kraft gesetzt werden bnn. 

In Österreich liegen für funkferngesteuerte Spielzeug:lutos zahlreiche ver­
schiedene Typenzulassungen vor. Sollte jedoch jemand eine Funkfernsteue­
rungsanlage im Ausland kaufen, so wird er von den österreichischen Zoll­
organen aufgrund einer speziellen Dienstanweisung des Bundesministe­
riums für Finanzen anläßlich der zollamtlichen Beh:lndlung darauf :luf­
merks:lm gemacht, daß eine fehlende Einfuhrbewilligung binnen zwei Wo­
chen bei der zuständigen Post- und Telegr:lphendirektion :lls Fernmeldebe­
hörde erster Instanz beantr:lgt werden muß. 

Weiters informierte der Gener:lldirektor für die Post- und Telegraphenver­
w:lltung die VA darüber, d:lß zur Bereinigung des gegenständlichen Be­
schwerdehlles entsprechend dem Vorschlag der Beschwerdeführerin die 
Funkanlagen an die ausländische Lieferfirma zurückgesendet wurden. 

Im Hinblick auf diese Maßnahme konnte der Beschwerdegrund als beho­
ben betrachtet werden, sodaß darüber hinausgehende Veranlassungen 
durch die VA nicht notwendig waren. 

5.7 Gebührenpflicht für Rundfunk- und Fernsehanlagen am Zweitwohnsitz 
VA 167 - V/87 

L. W. aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, daß er als Besitzer 
eines Wochenendhauses sowohl am Wohnsitz als auch :ln seinem Zweit­
wohnsitz zur Entrichtung der Radio- und Fernsehgebühren verpflichtet ist, 
da am Zweitwohnsitz Empfangsgeräte nur vorübergehend betrieben wer­
den dürfen, ohne daß daraus eine Bewilligungspflicht erwächst. Obwohl er 
das Programm somit nur einmal - entweder am H:lupt- oder :lm Zweit­
wohnsitz - konsumieren kann, ist er zur Entrichtung der doppelten Ge­
bühr verpflichtet. 

Die gegenständliche Problematik wurde von der VA bereits aufgrund frü­
herer Beschwerden behandelt und auch im Vierten Bericht der VA an den 
N ationalra.~ aufgezeigt. Bereits dam:lls wurde von seiten der Postven,val­
tung eine Anderung der diesbezüglichen Vorschriften in Aussicht gestellt, 
doch ist die Realisierung offenbar :lm Widerstand des ORF gescheitert. 
Der bereits damals erfolgten Anregung der VA ist jedenhlls bis heute nicht 
entsprochen worden. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt konnte dem Beschwerdeführer lediglich 
mitgeteilt werden, daß ihm aufgrund der Rechtslage von der VA keine Be­
hebung seines Beschwerdegrundes angeboten werden bnn. Aufgrund der 
diesbezüglichen, immer wieder an die VA .. herangetragenen Beschwerden 
sieht sich die VA veranlaßt, neuerlich eine Anderung dahingehend anzure­
gen, daß entweder die Bestimmungen über die Rundfunkbewilligungen bei 
Vorliegen eines Zweitwohnsitzes oder jene über die Zus:ltzbewilligungen 
für weitere Empfangsgeräte des Inhabers einer Rundfunk- Hauptbewilli­
gung neu geregelt werden. 
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5.8 Kostenbelastung durch Paketzustellung 
VA 168 - V/87 Pr.ZI. 5917/43-1-87 

74 

N . Z . aus Kematen, Oberösterreich, führte bei der VA darüber Be­
schwerde, daß ihr unnötige Kosten bei der Paketzustellung erwachsen. Da 
sie ganztägig berufstätig und dies der Post auch bekannt sei, hole sie sich 
immer die an sie adressierten Pakete vom Postamt ab. Trotzdem müsse sie 
15 S für einen vergeblichen Paketzustellversuch bezahlen . Da es zu dieser 
Zustellung bzw. zum Zustellversuch gar nicht kommt, erblickte die Be­
schwerdeführerin in der Vorschreibung dieser Gebühr einen Mißstand in 
der Verwaltung. Die VA führte eine Prüfung durch und holte dazu eine 
Stellungnahme der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwal­
tung ein. 

Wie die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung aus­
führte, müsse man bei der Betrachtung des gegenständlichen Problemes da­
von ausgehen, daß die Abgabebehandlung von Paketen einen Aufwand ver­
ursacht, der durch entsprechende Gebühren abzugelten sei . Bei Paketen bis 
zum Gewicht von 2 kg beinhalte die im allgemeinen bei der Aufgabe ent­
richtete Beförderungsgebühr bereits den Gebührenanteil für die Abgabe, 
weil solche Pakete im Hinblick auf die bestehende Infrastruktur des Brief­
zustelldienstes in allen Orten Österreichs zugestellt werden. Pakete, die 
schwerer als 2 kg sind, würden nur in jenen Orten zugestellt, in denen eine 
allgemeine Paketzustellun~ ein~erichtet ist. Für diese Pakete i.st, neben ~er 
Beförderungsgebühr, für die mit der Abgabe verbundenen Leistungen eme 
Abgabegebühr zu entrichten. 

Dies geschieht in Form 
1. der Paketzustellgebühr (15 S je Paket), wenn eine Zustellung oder ein 

vergeblicher Zustellversuch erfolgt, 

2. der Paketfachgebühr (200 S monatlich), wenn sich der Empfänger die 
Abholung vorbehalten hat, 

3. der Postlagergebühr (15 S je Paket), wenn Pakete postlagernd bean­
schriftet sind und 

4. der Ausfolgegebühr (15 S je Paket), wenn Pakete, die sonst gegen Ent­
richtung der Zustellgebühr zuzustellen wären, beim Postamt abgeholt 
werden. 

Diese Darstellung der Post zeigt, daß somit nicht nur für die Zustellung, 
sondern auch für das Bereithalten zur Abholung von Paketen eine Gebühr 
eingehoben wird. Begründet wird dies von der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung damit, daß auch mit der Lagerung und 
Ausfolgung von Paketen Aufwendungen verbunden wären, die nicht zu un­
terschätzende Kosten bewirken. Für eine ordnungsgemäße Lagerung müs­
sen bei den Postämtern ausgedehnte Paketlagerräume unterhalten werden 
und auch die Evidenzhaltung sowie die Ausfolgung am Schalter erfordern 
einen Personalaufwand, der einer Abgeltung bedarf. Hätte der Empfänger 
die Möglichkeit, trotz Bestehens einer allgemeinen Paketzustellung Pakete 
mit mehr als 2 kg Gewicht gebührenfrei abzuholen, dann träfe die Post 
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nicht nur der durch hohe fix kosten beeinflußte Aufwand für die Zustell­
dienstorganisation, sondern zusätzlich noch ~ie vorhin erwähnten Vorsor­
gekosten für die Lagerhaltung, ohne daß als Aquivalent entsprechende Ein­
nahmen gegenüberstünden. Nur in Orten, in denen noch keine allgemeine 
Paketzustellung angeboten werden kann, verzichtet die Post auf die Einhe­
bung einer Ausfolgegebühr, weil sich die Emphnger ihre Pakete abholen 
müssen. 

Daraus ergibt sich, daß im Falle des Bestehens einer Paketzustellung keine 
Möglichkeit gegeben ist, Pakete mit einem Gewicht über 2 kg gebührenfrei 
an den Emphnger abzugeben. Die Generaldirektion für die Post- und Te­
legraphemenvaltung führte dnu aus, daß die Härten, die sich aus dieser 
Regelung ergeben, keineswegs übersehen werden. Trotz eingehender Prü­
fungen sei es jedoch noch nicht gelungen, für Fälle dieser Art eine tragh­
hige Lösung zu finden. 

Die VA mußte aufgrund dieses Sachverhaltes die Beschwerde als nicht be­
rechtigt beurteilen. Im Hinblick auf die Ausführungen der Gener~!direk­
ti on für die PoSt- und Telegraphenverwaltung regt die VA weitere Uberle­
gungen zur Lösung für solche Fälle an. Denkbar wäre, daß die Ausfolgege­
bühr erst ab einer Frist - gewissermaßen als Lagergebühr - eingehoben 
wird. Abgesehen davon erscheint es der VA auch fragwürdig, inwieweit die 
Post, die eine Sache zur Beförderung übernimmt, eine Gebühr dafür \er­
bngen kann, daß sie diese auch tatsächlich ausfolgt. 

5.9 Überspannung einer Liegenschaft mit Fernmeldekabel trotz Möglichkeit 
der Erdkabellegung durch die Post 
VA 175 - V/87 

Anbßlich eines Sprechuges der VA in Bregenz brachte M. Sch. aus 
Hohenems, Vorarlberg, bezüglich der Verlegung \'on Fernmeldeleitungen 
eine Beschwerde vor. Obwohl im Zuge von Kanalisationsarbeiten im Orts­
gebi~t die Möglichkeit einer Erdbbelverlegung bestünde, sei \on der Post 
die Uberspannung ihres Grundstückes mit der Fernmeldeleitung weiterhin 
gepbnt. 

Ein daraufhin von der VA durchgeführter Lokalaugenschein mit der Be­
schwerdeführerin und zuständigen Bediensteten der Post erbrachte die 
Richtigkeit des Beschwerdevorbringens. Im Zuge dieses Lokabugenschei­
nes wmde jedoch von den Bediensteten der Post die Lusage erteilt, daß 
man sich um eine Berücksichtigung des Beschwerdevorbringens bemühen 
werde. Von der Post wurde auch schließlich entsprechend dem Verlangen 
der Beschwerdeführerin ein Erdbbel verlegt. Im Hinblick auf diese Maß­
nahme konnte der Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden, sodaß 
weitere Veranlassungen durch die VA nicht notwendig waren. 

5.10 Verlust eines Fahrrades bei Beförderung durch ÖBB 
VA 223 - V /87 Pr.71. 5916/24-1/87 

Das Ehepaar S. und eh. G. aus Zeltweg, Steiermark, brachte bei der VA 
folgende Beschwerde vor: 
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Aufgrund des Arbeitsplatzmangels in der Steiermark habe ihr Sohn eine 
Lehrlingsstelle in Höchst bei Bregenz ange!?-ommen. Das Sportfahrrad des 
Sohnes im Werte von 13400 S wurde den OBB zur Beförderung von Zelt­
weg nach Bregenz übergeben, sei jedoch in Bregenz nie eingelangt. Da die 
Nachforschungen über den Verbleib des Fahrrades kein Ergebnis brachten, 
sei dem Absender eine Entschädigung von 3 000 S angeboten worden. Da 
dieser Betrag weit unter dem Wert des Fahrrades gelegen war, erblickten 
die Beschwerdeführer darin einen Mißstand in der Verwaltung. Die VA lei­
tete eine Prüfung ein und holte auch eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ein. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, wurde das gegenständliche Fahrrad 
als Freigepäck von Zeltweg nach Bregenz am 10. August 1987 aufgegeben. 
Während des Transportes ist es zum Verlust des Fahrrades gekommen. Da 
das Fahrrad trotz intensiver Nachforschung nicht gefunden werden 
konnte, wurde dem Absender aufgrund seines gestellten Entschädigungsan­
trages ein Schadenersatz in der Höhe von 3 000 S überwiesen. Zu bean­
standen war jedoch dieser im Vergleich zum Wert des Fahrrades geringe 
Schadenersatz nicht, da .. dieser die gesetzliche Höchstentschädigung nach 
den Bestimmungen des Osterreichischen Personen- und Reisegepäcktarifes 
darstellte. Veranlassungen durch die VA, um eine Schadensdeckung zu er­
reichen, waren daher zunächst nicht möglich. 

Trotz dieser unbefriedigenden Situation bei der Schadensgutmachung für 
in Verlust geratenes Reisegepäck, auf welche die VA auch in ihren früheren 
Berichten bereits hingewiesen hat, konnte im.gegenständlichen Fall eine po­
sitive Erledigung erreicht werden. Von den OBB konnte dem Sohn der Be­
schwerdeführer ein von einem österreichischen Zweiradhersteller kostenlos 
zur Verfügung gestelltes gleichwertiges Fahrrad übergeben werden. 

~ufgrund des Einschreitens der VA wurden jedoch die Ermittlungen der 
OBB fortgesetzt un? eine Klärl:l;ng de~ Frage des Versch~ldens herbeige­
führt. Der Generaldirektor der OBB teilte dazu der VA mit, daß das Fahr­
zeug von einem ÖBB-Bediensteten, der inzwischen bereits vom Dienst ab­
gezogen wurde, gestohlen worden sei. Damit erwies sich der volle Scha­
denersatz auch im Hinblick auf die Bestimmungen des § 49 des Eisenbahn­
beförderungsgesetzes als gerechtfertigt. Denn nach dieser Gesetzesbestim­
mung ist der nachgewiesene volle Schaden zu ersetzen, wenn der Verlust 
oder die Beschädigung von Gepäckstücken auf Vorsatz oder grobe Fahrläs­
sigkeit der Bahn zurückzuführen sind. 

5.11 Amtliche Berichtigung der Zulassung beim Tod eines Teiles einer Zu las­
sungsgemeinschaft 
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VA 245 - V/87 Zl. 5918/46-1-1987 

J. W. aus Seiersberg, Steiermark, führte bei der VA darüber Beschwerde, 
daß bei Bestehen einer Zulassungsgemeinschaft durch das Ableben eines 
Zulassung~besitzers u!ld di.e damit ver~undene Berichtigung üb~r Antra~ 
des verbleibenden Teiles diesem unnötige Kosten erwachsen. Semer Mei­
nung nach könnte die Zulassungsbehörde auch durch die Vorlage der ent­
sprechenden Dokumente die Zulassung amtlich berichtigen. Die VA führte 
e~ne Prüfung dur.ch und.brachte das BeschwerdevorbringeI! dem Bundesmi­
mster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zur Kenntms. 
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Aufgrund dieses Einschreitens der VA erging vom Bundesminister für öf­
fentliche Wirtschaft und Verkehr ein Erlaß an alle Landeshauptmänner, der 
die Anregung des Beschwerdeführers berücksichtigte. In diesem Erlaß wur­
den die Landeshauptmänner eingeladen, im Falle des Ablebens eines Teiles 
der Gemeinschaft von zwei oder mehreren Zulassungsbesitzern den Zulas­
sungsschein und den Typenschein oder den Bescheid über die EinzeIgeneh­
migung durch Streichung des verstorbenen Teiles amtlich zu berichtigen. 
Diese Vorgangsweise sei insbesondere bei Tod eines Ehegatten von Bedeu­
tung. 

Im Hinblick auf diese Maßnahme konnte der Beschwerdegrund als beho­
ben betrachtet werden, sodaß darüber hinausgehende Veranlassungen 
durch die VA nicht notwendig waren. 

6 Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 
Allgemeines 

Die Anzahl der Beschwerdefälle, die im Jahr 1987 dem Ressortbereich der 
Bundesministerin für Familie, Jugend und Konsumentenschutz zuzuordnen 
waren, lag mit insgesamt 39 Fällen wieder deutlich unter der Gesamtanzahl 
des Jahres 1986 (60 Einzelfälle). Dies, obwohl mit der Novelle zum Bun­
desministeriengesetz vom 24. Februar 1987 auch die Kompetenz "Umwelt" 
dem Ressortbereich zugeordnet wurde. 

Wie in den vergangenen Jahren standen auch 1987 die Beschwerden über 
die Vollziehung des Familienlastenausgleichsgesetzes im Vordergrund. Da­
bei bildeten auch jene Beschwerden, die die Bestimmungen über die Ge­
währung einer erhöhten Familienbeihilfe ab dem Monat der AntragsteIlung 
betrafen, einen besonderen Schwerpunkt. Diese gesetzliche Härte ist aller­
dings durch die Änderung der Bestimmungen des § 10 Abs. 3 des Familien­
lastenausgleichsgesetzes durch das Bundesgesetz vom 24. November 1987 
in der Weise beseitigt worden, daß nunmehr die erhöhte Familienbeihilfe 
ebenso wie die allgemeine Familienbeihilfe gewährt wird. Dadurch ist ein 
weiteres Absinken der Beschwerdefälle, die die Gewährung einer erhöhten 
Familienbeihilfe zum Gegenstand haben, zu erwarten. Die Notwendigkeit 
dieser Gesetzesänderung ergibt sich auch daraus, daß durch unrichtige 
oder unvollständige bzw. mißverstandene Informationen der Finanzämter 
eine AntragsteIlung nicht oder zu spät erfolgte, wie auch der unter 5.1 an­
geführte Einzelfall zeigt. 

Nach wie vor wird es von Betroffenen als Härte empfunden, wenn der Ge­
setzgeber zwar dafür Sorge trägt, daß zu Unrecht bezogene Familienbei­
hilfe nicht zurückgefordert wird und bereits fällige Rückforderungsbeträge 
nicht eingehoben werden, wenn die Rückforderung unbillig wäre, dagegen 
aber die Gewährung von Beihilfen nach dem Familienlastenausgleichsge­
setz im Billigkeitswege nach Versäumung der gesetzlichen Fristen nicht 
möglich ist. Aufgrund dieser Beschwerden sieht sich die VA neuerlich ver­
anlaßt, legistische Maßnahmen etwa dahingehend, daß wenigstens eine ein­
heitliche Verjährungsfrist von fünf Jahren für alle Ansprüche, die aufgrund 
des Familienlastenausgleichsgesetzes geltend gemacht werden können, an­
zuregen. 
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Einzelfälle 

6.1 Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe - Ablehnung 
VA 6 - FJK/87 GZ: Sp 4211/4-II/3/87 

H . P. S. aus Linz, 22 Jahre alt, brachte bei der VA vor, daß bei ihm anläß­
lieh eines Krankenhausaufenthaltes im September 1986 Diabetes mellitus 
diagnostiziert wurde. Aufgrund seines Studiums beziehe seine Mutter für 
ihn Familienbeihilfe. Das Finanzamt Urfahr habe jedoch das Ansuchen um 
Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe abgelehnt bzw. den entsprechen­
den Antrag mit dem Hinweis wiederholt nicht entgegengenommen, daß das 
Ansuchen abzuweisen sei, weil die Krankheit nicht vor Vollendung des 
21 . Lebensjahres diagnostiziert wurde. 

Die um Stellungnahme ersuchte Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie teilte der VA daraufhin - wie im Hinblick auf den Beweisnotstand 
des Beschwerdeführers und seiner Mutter zu erwarten war - mit, daß 
nach Einsicht in den Familienbeihilfenakt der Mutter des Beschwerdefüh­
rers festgestellt wurde, daß weder sie noch ihr Sohn jemals einen Antrag 
auf Zuerkennung der erhöhten Familienbeihilfe beim Finanzamt Urfahr ge­
stellt habe. Frau S. und ihrem Sohn sei zwischenweilig telefonisch empfoh­
len worden, einen diesbezüglichen Antrag samt entsprechender ärztlicher 
Bescheinigung beim Finanzamt Urfahr einzureichen. 

Abschließend wurde der VA zur Kenntnis gebracht, daß Frau S. am 
29. Mai 1987 einen Antrag auf Gewährung der erhöhten Familienbeihilfe 
für ihren Sohn H . P. beim Finanzamt Urfahr eingebracht habe. Nach Vor­
lage der erforderlichen Unterlagen am 15. Juli 1987 sei die erhöhte Fami­
lienbeihilfe beginnend ab 1. Mai 1987 zuerkannt worden. 

Auch dieser Beschwerde hat die VA Berechtigung zuerkannt. Da jedoch 
der Beschwerdegrund ehestmöglich behoben wurde, erübrigten sich weitere 
Veranlassungen durch die VA. D~r Beschwerdefall zeig~ vor allem, daß die 
unzutreffenden bzw. unvollständigen Auskünfte des FlOanzamtes - wo­
durch es nicht einmal zu einem Verfahren bzw. zu einer ablehnenden Ent­
scheidung kam - die Zuerkennung ab einem früheren Zeitpunkt verhin­
dert haben. Nac:~ Ansicht der VA zeigt auch dieser Beschwerdefall, wie 
notwendig die Anderung des § 10 Abs. 3 Familienlastenausgleichsgesetz 
war, wonach die erhöhte Familienbeihilfe für drei Jahre rückwirkend vom 
Beginn des Monats der AntragsteIlung gewährt wird. 

6.2 Anspruch auf Familienbeihilfe - verspätete Auszahlung 
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VA 9 - FJK/87 GZ B 443/1/2-II/3/87 

H . B. aus Lustenau führte bei der VA darüber Beschwerde, daß durch einen 
Irrtum des Finanzamtes Feldkirch die für seinen Sohn Martin auszuzah­
lende Familienbeihilfe seit März 1983 nicht auf das dafür eingerichtete 
Sparbuch überwiesen wurde, die in diesem Zeitraum anfallenden Zinsen 
daher nicht gutgeschrieben werden konnten. Darin erblickte er einen Miß­
stand in der Verwaltung. 

Im Zuge ihres Prüfungsverfahrens stellte die VA fest, daß H. B. selbständig 
erwerbstätig ist. Er hatte daher Anfang März 1983 beim Finanzamt Feld-
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kirch die Gewährung der Familienbeihilfe Jür seinen am I C. Feber In3 ge­
borenen Sohn Martin beantragt und um Uberweisung der Beträge auf ein 
Sparbuch ersucht. Das Finanzamt stellte die Familienbeihil.fenkane aus und 
setzte die zu Kontrollzwecken vorzunehmende nächste Uberprüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen für den 31. März 1988 fest. Zufolge eines Irr­
tums wurde die Familienbeihilfenkarte nicht der Buchhaltung der finanz­
landesdirektion zwecks Auszahlung der bmilienbeihilfe übergeben, son­
dern H. B. zugesandt. Der Irrtum wurde erst aufgrund einer Urgenz des 
Beschwerdeführers im November 1986 entdeckt. Das Finanzamt veranlaßte 
daraufhin sofort die Nachzahlung und weitere Auszahlung der bmilien­
beihilfe. 

Die \-A hat der vorliegenden Beschwerde im Hinblick auf die unterlaufene 
Fehlleistung Berechtigung zuerkannt. Daß die Finanzbehörde für die \'erlo­
renen Zinsen nicht aufzukommen hat, während im umgekehrten Fall für 
verspätete Zahlungen einer Abgabenschuld ein Säumniszuschlag in Höhe 
von 2% des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrages zu leisten ist, 
entspricht jedoch den gesetzlichen Bestimmungen und konnte von der VA 
nicht beanstandet werden. 

6.3 Verwaltungsabgabe für amtsärztliche Bestätigung zur Geltendmachung der 
erhöhten Familienbeihilfe 
VA 33 - FJK/87 GZ K 7031111-1113/87 

A. K. aus Graz erhob bei der VA folgende Beschwerde: 

Er sei Vater einer geistig schwer behinderten, vierzigjährigen Tochter, für 
die er die erhöhte Familienbeihilfe erhalte. Bei der Geltendmachung dieses 
Anspruches müsse er dem Finanzamt alle drei Jahre ein amtsärztliches At­
test vorlegen, welches die schwere Behinderung seiner Tochter bestätige. 
Der Beschwerdeführer erwähnte auch, daß bereits anläßlich des Entmündi­
gungsverfahrens durch einen Vertrauensarzt des Gerichtes festgestellt wor­
den sei, daß seine Tochter dauernd enverbs- und arbeitsunfähig sein werde. 
Im Hinblick darauf, daß es heute selbst\'erst:indlich ist, Erleichterungen für 
Behinderte zu schaffen, sei die Entrichtung einer Verwaltungsabgabe \'on 
30 S für das dem Finanzamt vorzulegende amtsärztliche Zeugnis des Ge­
sundheitsamtes des Magistrates Graz nicht gerechtfertigt. 

Gemäß § 8 Abs. 6 des Familienlastenausgleichsgesetzes (FLAG) 1967 in der 
geltenden Fassung erhöht sich die bmilienbeihilfe für jedes Kind, das er­
heblich behindert ist, monatlich um 1 450 S. Die erhebliche Behinderung ist 
durch ein Zeugnis eines inländischen Amtsarztes nachzuweisen. Einem 
amtsärztlichen Zeugnis ist eine entsprechende Best:itigung einer inländi­
schen Universitätsklinik oder einer inländischen Krankenanstalt sowie eine 
entsprechende Bestätigung des Schularztes gleichzusetzen. 

Das Familienlastenausgleichsgesetz bestimmt weiters, daß die zur Durch­
führung von Verfahren erforderlichen Eingaben und Amtshandlungen so­
wie die Entscheidungen in diesem Verfahren von den Stempelgebühren 
und den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren befreit sind. Die VA 
konnte also feststellen, daß auf Bundesebene zur Erlangung der erhöhten 
Familienbeihilfe keine Gebühren zu entrichten sind. 
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Die zu gegenständlicher Problematik um Stellungnahme ersuchte Bundes­
ministerin für Umwelt, Jugend und Familie nahm die vorliegende Be­
schwerde zum Anlaß, die Finanzämter neuerlich darauf hinzuweisen, daß 
i~ Fäl~en, in denen die erh~bliche B~hinderu~g bereit~ nachgewiesen wurde, 
ein wlederholter NachweiS über die erhebliche Behinderung nur dann zu 
verlangen ist, wenn dies nach den Umständen des Einzelfalles erforderlich 
erscheint, etwa weil eine Besserung des Zustandes denkbar ist, oder weil 
sich die ärztliche Bestätigung nur auf eine bestimmte Altersstufe bezogen 
hat. 

Die Prüfung im Landesbereich ergab, daß zwar § 4 des Steiermärkischen 
Landes- und Gemeinde-Verwaltungsabgabengesetzes bestimmt, daß die 
Verwaltungs abgaben gemäß § 1 leg. cit. nur insoweit einzuheben sind, als 
dadurch der notdürftige Unterhalt der Partei und der Personen, für die sie 
nach dem Gesetz zu sorgen hat, nicht gefährdet wird, doch bietet diese Be­
stimmung in vielen Fällen keine Lösung der angesprochenen Problematik. 
Der Landeshauptmann von Steiermark teilte der VA jedoch mit, daß beab­
sichtigt sei, in die nächste Novelle des Landes- und Gemeinde-Verwal­
tungsabgabengesetzes eine Bestimmung aufzunehmen, wonach amtsärztli­
che Zeugnisse, welche für Zwecke der Erlangung von Beihilfen im Rahmen 
der Sozialhilfegesetze und des § 8 FLAG 1967 benötigt werden, von einer 
Verwaltungsabgabe befreit sind. 

6.4 Anspruch auf erhöhte Familienbeihilfe - Ablehnung 
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VA 34 - FJK/87 GZ St 247/1/2-11/3/87 

J. St., vertreten durch den Österreichischen Verein für Spastiker, brachte 
bei der VA folgendes vor: 

Er sei seit seiner Geburt erheblich behindert und infolgedessen dauernd au­
ßerstande, sich selbst den Unterhalt zu verschaffen. In der Begründung des 
Bescheides der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Bur­
genland vom 17. Juli 1987, in welchem der Antrag auf Gewährung der er­
höhten Fam~lienbeihilfe abgew:iesen wurde, sei festgestellt worden, daß 
J. St. monatliche Nettobezüge In Höhe von 7 237 S für das Jahr 1987 er­
halte. Wie dem in Fotokopie beigelegten Kontoauszug zu entnehmen sei, 
bestehe das Einkommen des Behinderten aus einer Pension der Sozialversi­
cherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft zuzüglich Hilfiosenzuschuß; 
die steuerpflichtigen Einkünfte betragen daher nur 4 792,40 S monatlich. 

Das Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) 1967 geht nun zwar grund­
sätzlich von einem Anspruch auf Familienbeihilfe für Kinder aus, doch ha­
ben Vollwaisen und Kinder, deren Eltern ihrer Unterhaltspflicht nicht 
nachkommen, selbst einen Anspruch auf Familienbeihilfe. Kinder, deren El­
tern ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen und die sich nicht auf Ko­
sten der Jugendwohlfahrtspflege oder der Sozialhilfe in Heimerziehung be­
finden, haben unter denselben Voraussetzungen Anspruch auf Familienbei­
hilfe, unter denen eine Vollwaise Anspruch auf Familienbeihilfe hat. Voll­
jährige Vollwaisen haben unter anderem Anspruch auf Familienbeihilfe, 
wenn sie wegen einer vor Vollendung des 21. Lebensjahres oder während 
einer späteren Berufsausbildung, jedoch spätestens vor Vollendung des 
27. Lebensjahres eingetretenen körperlichen oder geistigen Behinderung 
voraussichtlich dauernd außerstande sind, sich selbst den Unterhalt zu ver-
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schaffen. Keinen Anspruch auf Familienbeihilfe haben Vollwaisen, die das 
1 H. Lebensjahr vollendet haben und Einkünfte in einem 2500 S monatlich 
übersteigenden Betrag beziehen; dieser Betrag erhöht sich bei erheblich be­
hinderten Vollwaisen auf den Richtsatz für Ausgleichszulagenbezieher. 

Aus den der VA vorgelegten Unterlagen ging nun hervor, daß den Beschei­
den vom 3. Feber 1987 bzw. 17. Juli 1987 ein Antrag des Beschwerdefüh­
rers selbst (nicht ein Antrag seiner Mutter) zugrunde lag. Ein Beihilfenan­
spruch von J. Sr. hätte zur Voraussetzung gehabt, daß seine Eltern ihrer 
Unterhaltspflicht nicht nachkamen. Dafür war allerdings zu prüfen, ob 
überhaupt eine Unterhaltspflicht der Eltern bestand. Aufgrund des Einkom­
mens des Beschwerdeführers, bei dessen Berechnung in diesem Zusammen­
hang auch die steuerfreien Bezüge beachtlich sind, bestand aber keine Un­
terhaltspflicht der Eltern mehr. Im Hinblick auf diesen Sacl1\Trhalt konnte 
die VA die Vorgangsweise der Finanzbehörden nicht beanstanden. 

Die um Stellungnahme ersuchte Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie wies in dieser jedoch darauf hin, daß J. St. aufgrund der Aktenlage 
unmittelbar mit seiner Mutter wohne. In diesem Fall sei denkbar, daß der 
Beschwerdeführer noch der Obsorge der Mutter - im Rahmen ihrer 
Haushaltsführung - teilhaftig werde, und somit eine einheitliche Wirt­
schaftsführung gegeben sei. Bei Vorliegen dieser Voraussetzung hätte die 
Mutter im Hinblick auf § 2 Abs. 2 zweiter Satz FLAG 1967 Anspruch auf 
die erhöhte Familienbeihilfe, wobei bei der Ermittlung der Einkünfte des 
Kindes die durch Gesetz als einkommensteuerfrei erklärten Bezüge außer 
Betracht blieben. Die VA konnte somit auf die Möglichkeit der AntragsteI­
lung durch die Mutter des Beschwerdeführers hinweisen. 
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Aufgabenbereich des Volksanwaltes 
Dr. Franz Bauer: 

Dem Volksanwalt Dr. Franz Bauer oblagen: 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs­
bereich nachstehender Bundesminister fallen: 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten; 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (im Umfang des Res­
sortbereiches des früheren Bundesministers für Bauten und Technik); 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft; 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport; 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung; 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (hinsichtlich der Förde­
rungsmaßnahmen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz). Da in diesem 
Bereich im Berichtszeitraum keine Beschwerden anfielen, konnte eine ge-
sonderte Darstellung unterbleiben. . 

1 Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten 
betreffend, wurden im Berichtszeitraum 10 Beschwerden an die VA heran­
getragen. 

Wie auch in den vergangenen Berichtszeiträumen betrafen die Eingaben 
und Vorsprachen im Bereich des Bundesministeriums für Auswärtige Ange­
legenheiten nl!.r zum Teil behauptete Mißstände im Sinne des Art. 148 a 
Abs. 1 B-VG. Uberwiegend wurden auch im nunmehrigen Berichtszeitraum 
an die VA Ersuchen um Hilfestellung bei Auseinandersetzungen mit Behör­
den ausländischer Staaten oder Einrichtungen herangetragen, wie beispiels­
weise rechtswidrige Vorgänge und Beschlagnahmen bei Durchführung ei­
ner Verkehrskontrolle in der Schweiz oder die Ausweisung aus der Bundes­
republik Deutschland. In derartigen Fällen konnte nach Befassung des Bun­
des ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten von der VA zumindest in 
der Weise eine Hilfestellung angeboten werden, daß die Beschwerdeführer 
über ihre Rechtsverfolgungsmöglichkeiten aufgeklärt werden konnten. 
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Darüber hinaus wurde die VA auch wieder mit solchen Anbringen befaßt, 
die auf die Kläru!'?-g der Rechtslage in anderen Staaten oder aufgrund zwi­
schenstaatlicher Ubereinkommen abzielten. Auch in diesen Fällen konnte 
regelmäßig den Anliegen der Beschwerdeführer durch Aufklärung oder 
durch die Herstellung entsprechender Kontakte mit den österreichischen 
Vertretungsbehörden im Ausland und den von ihnen befaßten Vertrauens­
anwälten entsprochen werden. 

Allerdings fielen auch im Berichtszeitraum wieder Beschwerden über die 
Tätigkeit der österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland an, die 
zum Teil das Vorliegen organisatorischer Mißstände behaupteten oder 
Fehlleistungen im Einzelfall zum Gegenstand hatten (vgl. zB Fall 1.3) . 

Trotz der vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten bereits im 
Jahre 1986. an~ekündigten Verbesserungen .hinsichtlich der Erreichbarkeit 
der österrelchlschen Vertretungs behörden 1m Ausland an Wochenenden 
u.nd Feierta~en so,,:,ie .der Ausstattunl$ in personeller und sac~licher H.in­
slcht, über die berelts 1m Zehnten Bencht der VA an den Nationalrat eme 
ausführliche Darstellung enthalten ist (Seite 104), treten nach wie vor Fehl­
leistungen vor allem dort auf, wo mit der Wahrnehmung von Vertretungs­
aufgaben ehrenamtliche Titulare bestellt sind, auf deren Amtsführung dem 
Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten nur eine eingeschränkte 
Einflußmöglichkeit zusteht. Umsomehr erscheint es daher geboten, daß bei 
der Auswahl der Titulare (Honorargeneralkonsuln und Honorarkonsuln) 
ein besonderes Augenmerk auf ihre persönliche Eignung und berufliche Be­
lastung gelegt wird, da sich auch in dem nunmehr von der VA beanstande­
ten Beschwerdefall 1.;3 die Fehlleistungen im Einzelfall zum überwiegenden 
Teil auf berufliche Uberlastung des Titulars zurückführen ließen. Der ge­
genständliche Beschwerdefall zeigt aber auch organisatorische Mängel in 
der Weise auf, daß Honorargeneralkonsulate oder Honorarkonsulate in 
stark frequentierten Fremdenverkehrsbereichen mit offenbar unzureichen­
den sachlichen Befugnissen ausgestattet sind und auch die Personaldotie­
rung nicht ihrer tatsächlichen Bedeutung und Inanspruchnahme entspricht. 
Dadurch kann - wie im vorliegenden Fall - bei den Betroffenen der Ein­
druck entstehen, daß die Bereitschaft zur Hilfestellung fehlt, selbst wenn 
aufgrund der beschränkten Befugnisse eine umfassende Hilfestellung nicht 
angeboten werden kann. Nach Ansicht der VA wäre daher zu überlegen, 
Honorargeneralkonsulate, wie beispielsweise jenes in Saloniki, die in stark 
besuchten Fremdenverkehrsgebieten liegen und die daher schon aus diesem 
Grund in erhöhtem Maße mit Hilfestellungsersuchen bei Verlust von Reise­
dokumenten befaßt werden, mit Paßbefugnis auszustatten. Auch die Perso­
J?.aldotierung sollte nach Ansicht der VA unter diesem Gesichtswinkel einer 
Uberprüfung unterzogen werden. 

Der vorliegende Beschwerdefall zeigt aber auch - worauf die VA ebenfalls 
bereits in ihrem Zehnten Bericht an den Nationalrat hingewiesen hat -
a~f, daß bis,,:,ei!en bei derartigen Ein~ichtungen nur unzur.eich~nde Kennt­
nlsse über dle 1m Zusammenhang mlt der Vertretungstätigkelt relevanten 
innerstaatlichen Rechtsnormen vorhanden sind, wie etwa über die Bestim­
mungen des geltenden Paßgesetzes. Auf die diesbezüglichen Ausführungen 
der VA in ihrem Siebenten Bericht (Seite 72 und Seite 74 ff) und im Zehn­
ten Bericht (Seite 104 f) an den Nationalrat darf daher nochmals hingewie­
sen werden. 
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Im Berichtszeitraum wurde auch eine Beschwerde über das aufwendige Be­
glaubigungsverfahren bei Einladung sowjetischer Staatsbürger vorgebracht 
(vgl. Fall 3.2). 

Die sowjetischen V ertre~!lngsbehörden bestehen bei Einlad ungen sowJetI­
scher Staatsbürger nach Osterreich auf einer Beglaubigung der Unterschrift 
des Einladenden, lehnen jedoch eine direkte Beglaubigung ohne Vorbe­
glaubigung durch das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
ab. Die Beglaubigungsstelle des Bundesministeriums für Auswärtige Ange­
legenheiten ist ihrerseits aufgrund der österreichischen Rechtslage zu kei­
ner Erstbeglaubigung befugt, weil hiezu ausschließlich die Bezirksgerichte 
l!.nd Notare zuständig sind. Mangels eines multilateralen oder bilateralen 
Ubereinkommens über eine Befreiung von Beglaubigungen oder Erleichte­
rungen bei Beglaubigungen ist in derartigen Fällen nach der derzeitigen 
Rechtslage die Beglaubigungskette Bezirksgericht (oder Notar) - landes­
gericht (bzw. Kreisgericht) - Bundesministerium für Auswärtige Angele­
genheiten erforderlich. Durch diese Mehrfachbeglaubigung entstehen ei­
nerseits Belastungen für den Betroffenen hinsichtlich des Zeit- und Kosten­
aufwandes, andererseits ist damit ein erhöhter Verwaltungsaufwand ver­
~.unden. Die VA regt daher an, entweder auf legislativer Ebene durch eine 
Anderung der Gesetzeslage hinsichtlich der Erstbeglaubigung Abhilfe zu 
schaffen oder im Wege zwischenstaatlicher Verhandlungen eine Vereinfa­
chung des Beglaubigungsverfahrens anzustreben. 

Darüber hinaus wurden auch im Berichtszeitraum wieder Beschwerden an­
hängig gemacht, die ein Dienst- oder Titularverhältnis zum Gegenstand 
hatten. In dem unter 1.1 angeführten Beschwerdefall wegen mangelhafter 
und säumiger Durchführung eines Disziplinarverfahrens gegen einen Be­
diensteten des Ressorts konnte die VA nunmehr das im Jahre 1984 anhän­
gig gewordene Prüfungsverfahren abschließen, wobei sie der Beschwerde 
Berechtigung zuerkannte. Im Hinblick auf die Komplexität des Sachverhal­
tes und der zu beurteilenden Rechtsfragen wird diesbezüglich auf die Ein­
zelfalldarstellung verwiesen. 

Das im Neunten Bericht der VA an den Nationalrat von der VA von Amts 
wegen aufgegriffene Problem der umsatzsteuerlichen Belastung bei Waren­
käufen durch Bedienstete von österreichischen Vertretungsbehörden im 
Ausland konnte auch im Berichtszeitraum noch keiner Lösung zugeführt 
werden. Da die diesbez.üglichen V ~rhandlungen derzeit n~ch behängen, 
kann daher elt1e abschlIeßende BerIchterstattung erst zu elt1em späteren 
Zeitpunkt erfolgen. 

Einzelfälle 

1.1 Mangelhafte und säumige Durchführung eines Disziplinarverfahrens 
VA 5 - AA/84 BM ZI. 1270/10-VI.l/87 

Dr. F. Z. aus Wien brachte in seiner Beschwerde an die VA vor, daß gegen 
ihn in seiner Eigenschaft als leitenden Beamten des Bundesministeriums für 
Auswärtige Angelegenheiten rechtswidrig ein Disziplinarverfahren eingelei­
tet worden sei, das äußerst mangelhaft und schleppend durchgeführt 
werde. Diesem Disziplinarverfahren seien ressortinterne Erhebungen vor­
angegangen, die weder verfahrensrechtlich gedeckt gewesen wären noch 
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von zuständigen Organen vorgenommen worden seien. Die bei der Füh­
rung des Disziplinarverfahrens unterlaufenen Mängel hätten dieses nicht 
nur mit formeller, sondern auch mit materieller Rechtswidrigkeit belastet. 
Zwar sei das Verfahren gegen ihn schließlich mit Einstellungsbeschluß der 
Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Auswärtige Angele­
genheiten vom 22. April 1987 beendet worden, doch habe die formale Ver­
fahrenseinsteIlung nicht bewirkt, daß seine volle berufliche Rehabilitierung 
erfolge. Hierin erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen wird auf das Beschwerdevor­
bringen im einzelnen bei der Darlegung des von der VA als erwiesen ange­
nommenen Sachverhaltes und seiner Beurteilung aus rechtlicher Sicht nä­
her eingegangen. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten ein, nahm Einsicht in 
die Verwaltungsakten und stellte folgendes fest: 

1. Wenn vom Beschwerdeführer zunächst darüber Beschwerde geführt 
wird, daß vor Einleitung des Disziplinarverfahrens gegen ihn ressortin­
terne Erhebungen durchgeführt worden seien, die weder über eine ver­
fahrensrechtliche Deckung verfügt hätten noch von den zuständigen 
Organen vorgenommen worden seien, so wird diesbezüglich auf die 
Ausführungen des Berichtes der gemäß § 8 Bundesministeriengesetz 
eingesetzten Kommission vom 14. November 1984, Seite 5 bis 8, ver­
wiesen, denen die VA bei der Beurteilung der im Vorfeld des Diszipli­
narverfahrens gegen den Beschwerdeführer gelegenen Maßnahmen zu 
folgen vermag. Im besonderen wird auch die Schlußfolgerung der 
Kommission geteilt, daß sich diese dem Disziplinarverfahren gegen den 
Beschwerdeführer vorgelagerten Vorgänge "als komplex darstellen ... 
und durch den Mangel an praktischen Erfahrungen mit der erst zu Be­
ginn des Jahres in Kraft getretenen Kontroll- und Revisionsordnung 
und die sich in der Praxis ergebende nicht völlig geklärte verfahrens­
rechtliche Problematik im Verhältnis zwischen KRO und anderen ein­
schlägigen Verfahrensvorschriften beeinflußt erscheinen" . Es mag da­
hingestellt bleiben, ob die gegenständlichen Untersuchungen zunächst 
aufgrund einseitiger Berichtsdarstellungen und ohne Wahrung des Ge­
hörs des Beschwerdeführers in der Absicht betrieben worden seien, 
dem Beschwerdeführer dienstrechtliche Nachteile zuzufügen - wie es 
dieser in seiner Beschwerde behauptete - da derartige Maßnahmen 
nicht aufgrund bloß interner Prüfungen oder Revisionen, sondern aus­
schließlich aufgrund eines verurteilenden strafgerichtlichen Urteiles 
oder Disziplina!:erkenntnisses gesetzt werden können, wenn derartige 
ressortinterne Uberprüfungen das Vorliegen disziplinär oder straf­
rechtlich zu ahndender Tatbestände hervorkommen ließen. 

Wenngleich aufgrund der Aktenlage und insbesondere auch des Kom­
missionsberichtes vom 14. November 1984 die in der Beschwerde geäu­
ßerten Vorwürfe nicht vollständig zu widerlegen sind, so ist dieser Um­
stand für das gegenständliche Prüfungsverfahren der VA nicht von ent­
scheidender Relevanz, da der Beschwerdeführer in dem folgenden Dis­
ziplinarverfahren jedenfalls die Gelegenheit hatte, alle zu seiner Entla­
stung dienenden Umstände im Rahmen dieses Verfahrens förmlich vor­
zubringen. 
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2. Hinsichtlich der vom Beschwerdeführer behaupteten schleppenden 
Führung des Disziplinarverfahrens bis zur Entscheidung der Diszipli­
narkommission beim Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei­
ten vom 28. März 1986 ist festzuhalten, daß die lange Verfahrensdauer 
nicht ausschließlich der zuständigen Disziplinarbehörde erster Instanz 
anzulasten ist, da entsprechend der Empfehlung der gemäß § 8 Bundes­
ministeriengesetz eingesetzten Kommission eine Prüfung der noch 
nicht untersuchten Phasen des Bauprojektes Budapest durch den Rech­
nungshof veranlaßt worden und überdies gegen den Beschwerdeführer 
Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wien wegen Verdachtes nach 
§§ 302 ff StG erstattet worden war, wobei sowohl der Bericht des 
Rechnungshofes zu Zahl 3000-1/1185 der Disziplinarkommission erst 
im Jahre 1985 zur Verfügung stand, als auch die Zurücklegung der ge­
gen den Beschwerdeführer erstatteten Strafanzeige erst am 6. Dezem­
ber 1985 durch die Staatsanwaltschaft Wien erfolgte. Darüber hinaus 
muß der Disziplinarkommission zugebilligt werden, daß zur U ntersu­
chung stehende komplexe Sachverhalte wie im vorliegenden Fall einer 
zeitaufwendigen Verfahrensführung bedürfen, auch wenn die Grund­
sätze des Disziplinarverfahrens im Interesse des Beschuldigten, aber 
auch im Interesse der Dienstbehörde eine möglichst rasche Entschei­
dungsfindung erheischen. 

3.1 Der Beschwerdeführer brachte weiters vor, daß das schließlich mit Ein­
stellungsbeschluß der Disziplinarkommission beim Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten vom 22. April 1987 beendete Diszipli­
narverfahren gegen ihn in seiner Gesamtheit mit schweren formellen 
und materiellen Rechtsmängeln behaftet sei. 

Im einzelnen erachtete sich der Beschwerdeführer dadurch als be­
schwert, daß die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten nicht in der Lage gewesen sei, in ihrem 
Verhandlungsbeschluß vom 6. Feber 1986 die gegen ihn bestehenden 
Anschuldigungen in der erforderlichen Form inhaltlich zu konkretisie­
ren, sondern sich lediglich auf allgemein gehaltene Ausführungen hin­
sichtlich der ihm zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen be­
schränkt habe, daß die von ihm eingewendete Verjährung einzelner 
Anschuldigungspunkte nicht berücksichtigt worden sei und nach 
Durchführung einer mündlichen Verhandlung über ihn mit dem Diszi­
plinarerkenntnis vom 28. März 1986 der Disziplinarkommission beim 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten dennoch in zwei 
Punkten die Disziplinarstrafe des Verweises verhängt worden sei, ob­
wohl auch aufgrund des Verhandlungsergebnisses ein konkreter Ver­
stoß gegen Dienstpflichten nicht habe erwiesen werden können. 

3.2 Darüber hinaus brachte der Beschwerdeführer vor, daß sich auch das 
Disziplinarerkenntnis der Disziplinaroberkommission beim Bundes­
kanzleramt vom 13. Oktober 1986 als rechtswidrig erweise, weil es zu 
Unrecht das angefochtene Erkenntnis der Disziplinarkommission beim 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten gemäß § 66 Abs. 2 
A VG 1950 in Verbindung mit § 105 BDG 1979 behoben und die Ange­
legenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde erster 
Instanz zurückverwiesen habe, anStatt ihn im Hinblick auf die dem 

87 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)88 von 278

www.parlament.gv.at



88 

Verhandlungsbeschluß anhaftenden unbehebbaren Mängel freizuspre­
chen. 

3.3 Schließlich wendet sich der Beschwerdeführer auch gegen den Einstel­
lungsbeschluß der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten vom 22. April 1987, der insoweit mangel­
haft sei, als die Begründung der Einstellung mit einem "reinen Formge­
brechen" nicht der Rechtslage entspreche. Durch diese rechtswidrige 
Begründung sei ihm auf sein Ersuchen um volle Rehabilitierung mit 
Schreiben des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten vom 
13. Mai 1987 mitgeteilt worden, daß eine solche im Hinblick auf den 
Verlust des disziplinarrechtlichen Strafanspruches bloß wegen eines 
Formgebrechens nicht gerechtfertigt erscheine, zumal auch die Diszi­
plinar<?b~rkomI?ission gege~ .den .Schuldspruch d~rch die Diszipli~ar­
kommissIOn beim Bundesmmlstenum für Auswärtige Angelegenheiten 
in zwei Punkten keine meritorischen Einwendungen erhoben habe. Er 
habe daher nicht nur den Nachteil zu tragen, daß er durch die seiner­
zeitige Abberufung von seiner Funktion als Sektionsleiter im Bundes­
ministerium für Auswärtige Angelegenheiten erhebliche finanzielle 
Einbußen habe hinnehmen müssen, sondern er werde trotz Einstellung 
des Disziplinarverfahrens gegen ihn auch in weiterer Zukunft benach­
teiligt. Auch· hierin liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA stellte zunächst fest, daß das zu Punkt 3 ausgeführte Beschwerde­
vorbringen im wesentlichen mit der Aktenlage übereinstimmt. 

4. Im einzelnen ging die VA dabei von folgenden Grundlagen aus: 

4.1 Mit Einleitungsbeschluß vom 15. März 1985 und ergänzendem Einlei­
tungsbeschluß vom 25. November 1985 wurde gegen den Beschwerde­
führer von der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten ein Disziplinarverfahren eingeleitet. 

Am 6. Feber 1986 wurde von der Disziplinarkommission im Bundesmi­
nisterium für Auswärtige Angelegenheiten hinsichtlich des Beschwerde­
führers folgender Verhandlungsbeschluß gefaßt: 

,,1. 

Gesandter Dr. F. Z. wird aufgrund des Einleitungsbeschlusses vom 
15. März 1985 . .. und des ergänzenden Einleitungsbeschlusses vom 
25. November 1985 ... nachstehender Dienstpflichtverletzungen be­
schuldigt: 

1. Administrierung des Bauwesens 

Nach erfolgter Kündigung bis dahin tätig gewesener Architekten habe 
sich der Beschuldigte alle größeren Bauvorhaben vorbehalten und diese 
gemeinsam mit dem Leiter des Baureferates, dem Zweitbeschuldigten, 
auch nach Auflösung des Baureferates, im Widerspruch zu haushalts­
rechtlichen Vorschriften und den Vergaberichtlinien administriert bzw. 
derartige Handlungen des Zweitbeschuldigten geduldet. Es habe da-
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durch seine Dienstpflicht im Sinne des § 43 BOG 1979 verletzt und 
seine Aufsichtspflicht gemäG § 45 BOG 1979 vernachlässigt. 

So sei die vorerst mündliche Vergabe von Aufträgen auch sehr groGen 
Umfangs durch den Zweitbeschuldigten, von der der Beschuldigte 
wuGte oder hätte wissen müssen, von ihm geduldet worden. Er habe 
dadurch seine Aufsichtspflicht gemäG § 45 BOG 1979 vernachlässigt. 

Er habe substantielle Streichungen am Offert durch den Zweitbeschul­
digten beim Umbau der Österreichischen Botschaft B. geduldet und 
dadurch sowie durch Duldung der vom Zweitbeschuldigten durchge­
führten Einrechnungen (Verbuchung von Leistungen unter anderem 
Titel), die den Nachvollzug des Baugeschehens erschwert oder unmög­
lich gemacht haben, seine Dienstaufsichtspflicht gemäß § 45 BOG 1979 
verletzt. 

1.2 Der Bes~huldigte habe durch Überschreitungen im Vergabeverfahren 
bei der Osterreichischen Botschaft B. die Anordnung des Bundesmini­
sters vom 8. September 1982 und die Weisung des Bundesministers, 
die Österreichische Botschaft P. beschränkt neu auszuschreiben, miG­
achtet, und dadurch seine Dienstpflichten gemäß § 44 BOG 1979 \Tr­
letzt. 

1.3 I.~ speziellen habe der Beschuldigte den Bauauftrag beim Umbau der 
Osterreichischen Botschaft B. eigenmächtig bzw. trotz wesentlicher 
Änderung des Projektumfanges ohne neuerliche Ausschreibung 
(= freihändig) vergeben und dadurch seine Dienstpflicht gemäß § 43 
Abs. 1 BOG 1979 verletzt. 

1.4 Obwohl im Jahr 1984 schwere organisatorische und administrative 
Mängel im Bereich der Sektion VI und insbesondere im Bauwesen auf­
getreten sind, habe der Erstbeschuldigte keinerlei Initiativen gesetzt, 
um diese Mängel zu beheben. 

1.5 Nach Auflösung des Bautenreferates per 1. Jänner 1985 (ErlaG vom 
21. Dezember 1984) und trotz strikter Weisung des Bundesministers 
habe der Beschuldigte geduldet, daG der Zweitbeschuldigte weiterhin 
mit Firmen verhandelt und konkrete Anweisungen erteilt habe (1. 4 
und 1. 5). Er habe dadurch seine Dienstpflicht im Sinne des § 43 BOG 
1979 verletzt und seine Aufsichtspflicht gemäG § 45 BOG 1979 ver­
nachlässigt. 

1.6 Laut Mitteilung des Rechnungshofes habe der Beschuldigte im Zusam­
menhang mit direkten Beauftragungen an die Elektrofirma H. T. au­
Gerhalb des Generalunternehmervertrages durch den Zweitbeschuldig­
ten die Ressortleitung über diese weitere erhebliche Kostensteigerung 
nicht informiert und die Firmenforderung auch dem Ressortchef ge­
genüber im Einführungsgesprüch im Feber 1985 und in der Folge ver­
schwiegen. Er habe dadurch seine Dienstpflicht im Sinne des § 43 
Abs. 1 BOG 1979 verletzt. 

1.7 AnläGlich der Beurlaubung des Zweitbeschuldigten habe dieser ein For­
derungsschreiben der Firma W. & W. vom 8. Dezember 1984 über 
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497 068 S für Leistungen im Zusammenhang mit Renovierungsarbeiten 
des Botschaftsgebäudes in P. hinterlassen, über die keine Unterlagen ei­
ner vorherigen Genehmigung vorliegen; es handle sich daher bei die­
sem Anspruch um einen offensichtlich eigenmächtig vergebenen Auf­
trag, für den die beiden Beschuldigten verantwortl!ch seien. Auch diese 
namhafte Forderung wurde durch den Beschuldigten gegenüber der 
Ressortleitung verschwiegen. Er habe damit die Dienstpflichten gemäß 
§§ 43, 44 und 45 BDG 1979 verletzt. 

2. Leistungen in der Villa von Gesandten Dr. Z. 

2.1 Der Beschuldigte habe in seiner Privatvilla Firmen, die öffentliche Auf­
träge des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten erhiel­
ten und die über Vermittlung des Zweitbeschuldigten "Entgegenkom­
men" bei der Preisgestaltung zeigen sollten, ... beschäftigt bzw. das 
Auftragsverhältnis nicht baldmöglich beendet. Er habe in seiner Privat­
villa unter anderem die Tischlerfirma N . W., die öffentliche Aufträge 
erhielt, beschäftigt, was ... an sich bedenklich ist und im Zusammen­
hang mit günstiger Kostengestaltung überdies den Verdacht der Ge­
schenkannahme begründe. Er habe dadurch seine Dienstpflichten im 
Sinne der §§ 43 Abs . 1 und 2 und § 59 Abs. 1 BDG 1979 verletzt. 

2.2 

2.3 

Der Beschuldigte habe den Zweitbeschuldigten auch während der 
Dienstzeit in der Privatvilla beschäftigt und diesen dadurch seinen 
dienstlichen Obliegenheiten entzogen. Er habe somit seine Dienst­
pflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 verletzt. 

Der Beschuldigte habe geduldet, daß der Zweitbeschuldigte bei öffent­
lichep Aufträgen Einreichnungen zur teilweisen. Abgeltl.~ng der. Privat­
arbeiten durchgeführt habe. Er habe dadurch seme AufSichtspflicht ge­
mäß § 45 BDG 1979 und seine Dienstpflicht gemäß § 59 BDG 1979 
verletzt. 

3. Allgemeine Dienstpflichtverletzungen 

3.1 Die Versehung eines Aktenstückes nach Entscheidung über die Beur­
laubung mit einer Weisung stelle eine unzulässige Handlung und damit 
eine Dienstpflichtverletzung gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 dar. 

3.2 Der Beschuldigte habe durch häufiges Nichteinhalten der Dienstzeit 
bzw. ungerechtfertigte Abwesenheit vom Dienst Dienstpflichtverlet­
zungen gemäß §§ 48 Abs. 1, 51 Abs. 1 BDG 1979 begangen sowie 
durch Einkaufsreisen in östliche Nachbarstaaten seine Standes- und 
Meldepflichten gemäß § 43 Abs. 1 BDG 1979 verletzt". 

Nach durchgeführter Disziplinarverhandlung wurde sodann mit Erkennt­
nis der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Auswärtige An­
gelegenheiten der Beschwerdeführer hinsichtlich der unter Punkte I, 
Punkt 2.1 und I Punkt 2.2 sowie I 1.1.1 des Verhandlungsbeschlusses für 
schuldig erkannt und über ihn wegen Verletzung von Dienstpflichten ge­
mäß § 43 Abs. 1 und 2 und 45 BDG 1979 die Strafe des Verweises gemäß 
§ 92 und § 93 BDG 1979 ausgesprochen. 
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Hinsichtlich der übrigen Punkte des Verhandlungsbeschlusses erfolgte ein 
Freispruch. 

Gegen dieses Erkenntnis der Disziplinarkommission beim Bundesministe­
rium für Auswärtige Angelegenheiten erhoben sowohl der Beschwerdefüh­
rer als auch der Disziplinaranwalt Berufung an die Disziplinaroberkomrnis­
sion beim Bundeskanzleramt. Hinsichtlich des Berufungsvorbringens beider 
Parteien wird zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen auf die Ausfüh­
rungen des Erkenntnisses der Disziplinaroberkommission beim Bundes­
kanzleramt, Seite 1 bis 38 veru:iesen. 

4.2 Mit Erkenntnis der Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt 
vom 13. Oktober 1986 wurde das angefochtene Erkenntnis gemäß § 66 
Abs. 2 A VG 1950 in Verbindung mit § 105 BOG 1979 behoben und die :\n­
gelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Be­
scheides an die Behörde erster Instanz verwiesen. 

Die Disziplinaroberkof!1mission beim Bundeskanzleramt gll1g hiebe i \"on 
folgenden rechtlichen Uberlegungen aus: 

Dem sowohl vom Erst- als auch vom Zweitbeschuldigten (unter dem Erst­
beschuldigten ist der Beschwerdeführer zu \"erstehen) in ihren Berufungs­
ausführungen erhobenen Einwand, der Formulierung der einzelnen im an­
gefochtenen Erkenntnis enthaltenen Schuldsprüche fehle es an der erfor­
derlichen Präzisierung, kommt Berechtigung zu. Gleichfalls ist der Ansicht 
der Berufungswerber beizutreten, daß es die Disziplinarkommission schon 
im Verhandlungsbeschluß unterlassen hat, das inkriminierte Verhalten der 
Beamten konkret anzuführen. 

Der Rechtsmeinung des Verwaltungsgerichtshofes folgend, hat der Spruch 
des Disziplinarerkenntnisses - im wesentlichen nicht anders als dies § 44 a 
lit. a und b VStG 1950 vorsieht - die als erwiesen angenommenen Taren 
und die für die rechtliche Wertung als Verletzung von Dienstpflichten 
maßgebenden Vorschriften und den Disziplinartatbestand zu enthalten 
(vgl. VwGH, 26. September 1984, Zahl 83/09/0225, zuletzt auch VwGH, 
13. November 1985, lahlen 84/09/0151,84/09/0152). Diese Ansicht fin­
det in den Bestimmungen des § 126 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 124 
Abs.2 BOG 1979 ihre Grundlage. Die erstgenannten Gesetzesstellen nor­
mieren, daß das Disziplinarerkenntnis nur auf das Rücksicht zu nehmen 
hat, was in der mündlichen Verhandlung vorgekommen ist, sO\vie, da!; das 
Disziplinarerkenntnis auf Schuld- oder Freispruch zu lauten und im Fall ei­
nes Schuldspruches, abgesehen von den Fällen des § 95 Abs. 3 bzw. § 115 
BOG 1979, die Strafe festzusetzen hat. Gemä!; § 124 Abs. 2 BOG 1979 sind 
im Verhandlungsbeschlu!; die Anschuldigungspunkte bestimmt anzuführen. 
Hieraus ergibt sich, daß über eine dem Beschuldigten zur Last gelegte 
Dienstpflichtverletzung, die nicht unter Beachtung der Bestimmungen des 
§ 124 Abs. 2 BOG 1979 im Verhandlungsbeschluß bezeichnet wurde, die 
daran gebundenen Disziplinarbehörden nicht urteilen dürfen (vgl. VwGH, 
28. Oktober 1982, Zahl 82109/0C46). 

Wie aus dem für das gegenständliche Verfahren maßgeblichen Verhand­
lungsbeschluß der Disziplinarbehörde erster Instanz vorn 6. Feber 1986, der 
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bereits eingangs in seinem gesamten Umfang wiedergegeben wurde, zu er­
sehen ist, entspricht keiner der darin enthaltenen Anschuldigungspunkte 
den Erfordernissen des § 124 Abs. 2 BDG 1979. Die den Beschuldigten zur 
Last gelegten Taten erschienen hierin keineswegs mit allen jenen Merkma­
len bezeichnet, die zu ihrer Individualisierung und Konkretisierung erfor­
derlich wären. Es handelt sich hiebei vielmehr zum Teil um sehr allgemein 
gehaltene Vorwürfe, in dem die Tathandlungen selbst weder ausreichend 
umschrieben noch präzise Feststellungen über die Zeit und - wo von Be­
deutung - über den Ort der Begehung getroffen. Da das Disziplinarrecht 
die einzelnen Handlungen, die als Dienstvergehen in Betracht kommen, 
nicht abschließend aufzählt, gehört es zu den Grundsätzen jedes Diszipli­
narverfahrens, daß die zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen so ein­
deutig umschrieben werden, daß kein Zweifel darüber bestehen kann, wo­
für die Beamten disziplinär zu bestrafen sind, und daß die Möglichkeit aus­
geschlossen wird, daß sie etwa wegen derselben Pflichtverletzung nochmals 
zur Verantwortung gezogen werden könnten (vgl. VwGH, 28. April 1982, 
Zahl 82/09/0004). 

Aus den dargelegten Gründen erachtete die Disziplinaroberkommission 
den zitierten Verhandlungsbeschluß als in keiner Weise den zwingenden 
Bestimmungen des § 124 Abs. 2 BDG 1979 entsprechend. Da einerseits der 
Verhandlungsbeschluß die Grundlage für die mündliche Verhandlung bil­
det, in dem er den Gegenstand des Verfahrens eindeutig abzugrenzen hat 
und die Disziplinarbehörden in dieser Hinsicht bindet, andererseits im Er­
kenntnis ausschließlich auf das Rücksicht zu nehmen ist, was in der mündli­
chen Verhandlung vorgekommen ist (§ 126 Abs. 1 BDG 1979), erscheint 
auch das Erkenntnis selbst mit jener Mangelhaftigkeit belastet, die bereits 
dem Verhandlungsbeschluß innewohnt. Eine Abänderung des Verhand­
lungsbeschlusses durch die Disziplinarkommission kam aufgrund der An­
ordnung des § 124 Abs. 1 BDG 1979, wonach dessen Fassung der Diszipli­
narkommission vorbehalten ist, nicht in Betracht, sodaß das angefochtene 
Erkenntnis schon deshalb zu beheben und die Angelegenheit an die Diszi­
plinarbehörde erster Instanz zurückzuverweisen war. 

Was die übrigen Berufungsausführungen zu den einzelnen Anschuldi­
gungspunkten anlangt, war hie!-u die grunds~tzliche Fest~tellung zu treffen, 
daß - trotz Durchführung emes umfangreichen Beweisverfahrens durch 
die Erstinstanz - für die Entscheidung wesentliche Sachverhalte keine 
vollständige KlarsteIlung erfahren haben. 

Die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt hielt die den An­
schuldigungspunkte~ zugrundelieg.ende ~achve~haltsermit~lung fü.r derart 
mangelhaft, daß es Ihr - auch bel Vorltegen emes den emschläglgen Be­
stimmungen ~ntsprechenden Verhandlungsb~schlusses - ni~ht möglich g~­
wesen wäre, m der Sache selbst zu entscheiden, weshalb die RückverweI­
sung an die Disziplinarbehörde erster Instanz erfolgte. Nach Ansicht der 
Disziplinaroberkommission war es ihr jedoch verwehrt, die Mängel des 
Verfahrens von sich aus zu beheben, zumal eine Abänderung des Verhand­
lungsbeschlusses durch die Disziplinaroberkommission nach den Bestim­
mungen des § 124 Abs. 1 BDG 1979 ausgeschlossen ist und sie im Hinblick 
auf die Mangelhaftigkeit des Verhandlungsbeschlusses die Ergänzung des 
Beweisverfahrens nicht hätte selbst vornehmen können. 
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Gegen dieses Erkenntnis erhob der Beschwerdeführer eine Beschwerde an 
den Verwaltungsgerichtshof, die er jedoch in weiterer folge wieder zu­
rückzog, sodag das Erkenntnis der Disziplinaroberkommission beim Bun­
deskanzleramt vom 13. Oktober 1986 in Rechtskraft erwachsen ist. 

4.3 In Entsprechung der Rechtsanschauung der Disziplinaroberkommission 
beim Bundeskanzleramt wurden im Hinblick auf die beanstandeten Verfah­
rensmängel von der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten ergänzende Ermittlungen durchgeführt. 

Am 3. Dezember 1986 stellte der Beschwerdeführer einen Antrag auf Ein­
stellung des Disziplinarverfahrens, dem die Diszipl inarkommission beim 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten mit Beschlug vorn 
22. April 1987 entsprach. 

Im Spruch des Einstellungsbeschlusses wird die Stattgebung des Einstel­
lungsantrages auf § 118 Abs. 1 BOG 1979 gestützt. 

In der Begründung dieses Beschlusses wird zunächst ausgeführt, dag die 
Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Auswärtige Angele­
genheiten zwar nach wie vor die Ansicht vertrete, daß der von ihr gefaßte 
Verhandlungsbeschluß der Forderung des § 124, die Anschuldigungspunkte 
bestimmt anzuführen, entsprochen habe, doch sei sie diesbezüglich an die 
Rechtsanschauung der Disziplinaroberkommission gebunden. Bei Prüfung 
der Sach- und Rechtslage habe sie davon auszugehen, daß dem Verhand­
lungsbeschluß Bescheidcharakter zukomme und eine amtswegige Abände­
rung im Sinne des § 68 A VG nicht in Frage komme. Auch eine allfällige Er­
gänzung komme nicht in Betracht, da nach Einleitung des Disziplinarver­
fahrens gegen den Beschwerdeführer weitere ihn treffende Dienstpflicht­
verletzungen nicht angezeigt worden seien. Auch die ergänzenden Ermitt­
lungen hätten nur erbracht, dag alle Anschuldigungselemente bereits im 
Verfahren berücksichtigt wurden, sodag weitere Veranlassungen nicht ziel­
führend erschienen. Im weiteren wird in der Entscheidung wörtlich folgen­
des ausgeführt: 

"Sie (die Disziplinarkommission) stimmt zwar mit der Disziplinaroberkom­
mission überein, daß es höchst unbefriedigend erscheint, wenn der diszipli­
narrechtliche Strafanspruch wegen eines reinen Formgebrechens zur Gänze 
verloren geht, zum al im vorliegenden Fall nach dem von der Disziplinar­
oberkommission anerkannten umfassenden Beweisverfahren neben zahlrei­
chen Freisprüchen in je zwei Punkten ein Schuldspruch gefällt wurde, ge­
gen den auch die Disziplinaroberkommission keine meritorischen Einwen­
dungen erhoben hat. Diese unbefriedigende Konsequenz eines Formgebre­
chens bildet jedoch nach Ansicht des Senats keine ausreichende Rechts­
grundlage für eine Abänderung des in Rechtskraft erwachsenen Verhand­
lungsbeschlusses und wäre nur durch eine wünschenswerte Novellierung 
des BOG zu beseitigen". 

Auf Seite 4 des Beschlusses wird schließlich abschließend ausgeführt: 

"Angesichts der Unmöglichkeit einen neuen oder ergänzenden Verhand­
lungsbeschluß zu fassen, sieht sich der Senat gezwungen, das Verfahren aus 
formellen Gründen einzustellen." 
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Auf diese Ausführungen des Einstellungsbeschlusses bezieht sich sodann 
das Schreiben des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten vom 
13 . März 1987, in dem auf Seite 2 darauf hingewiesen wird, daß im Diszi­
plinarverfahren zu gewichtigen meritorischen Fakten keine entsprechende 
KlarsteIlung und daher auch keine volle Rehabilitierung des Beschwerde­
führers erbracht werden konnte. 

5. Die VA hat hierüber erwogen : 

5.1 Gemäß § 123 Abs. 1 BDG 1979 hat der Vorsitzende der Disziplinarkom­
mission nach Einlangen der Disziplinaranzeige die Disziplinarkommission 
zur Entscheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durch­
zuführen ist. Notwendige Ermittlungen sind von der Dienstbehörde im 
Auftrag der Disziplinarkommission durchzuführen. 
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Nach Abs. 2 leg. cit. ist der Beschluß über die Durchführung eines Diszipli­
narverfahrens dem beschuldigten Beamten, dem Disziplinaranwalt und der 
Dienstbehörde zuzustellen . Gegen die Einleitung des Disziplinarverfahrens 
ist kein Rechtsmittel zulässig. 

Nach § 124 Abs. 1 BDG 1979 ist nach Durchführung der notwendigen Er­
mittlungen und ausreichender Klärung des Sachverhaltes von der Diszipli­
narkommission die mündliche Verhandlung anzuberaumen (Verhandlungs­
beschluß), zu der die Parteien und die in Betracht kommenden Zeugen und 
Sachverständigen zu laden sind. Gemäß Abs. 2 leg. cit. sind im Verhand­
lungsbeschluß die Anschuldigungspunkte bestimmt anzuführen. Ein 
Rechtsmittel gegen den Verhandlungsbeschluß ist nicht zulässig. 

Abs. 6 leg. cit. enthält die Bestimmungen über die Beweisaufnahme, wobei 
bestimmt wird, daß gegen im Zusammenhang mit gestellten Beweisanträ­
gen ergangene Entscheidungen des Vorsitzenden bzw. des Senates kein ab­
gesondertes Rechtsmittel zulässig ist. Die folgenden Absätze 7 bis 10 regeln 
den weiteren Verfahrensablauf. 

Nach § 124 Abs. 11 hat sich der Senat nach Schluß der mündlichen Ver­
handlung zur Beratung zurückzuziehen und nach Abs. 12 ist unmittelbar 
nach der Beschlußfassung des Senates das Erkenntnis samt den wesentli­
chen Gründen mündlich zu verkünden. 

Die ob zitierten gesetzlichen Bestimmungen lassen einen dreistufigen Ver­
fahrensaufbau des Disziplinarverfahrens erkennen, wobei jeder einzelne 
Verfahrensabschnitt durch Erlassung eines eigenen Bescheides gekenn­
zeichnet ist. 

So steht es nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes außer Zweifel, 
daß es sich beim Einleitungsbeschluß um einen Bescheid handelt (vgl. etwa 
das Erkenntnis des VwGH vom 17. Dezember 1979, Zahl 2054/79, und die 
bezüglichen Ausführungen bei Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht 
der Beamten, Seite 532 ff). 

Auch an der Rechtsnatur des Verhandlungsbeschlusses als Bescheid besteht 
in Lehre und Rechtsprechung kein Zweifel (vgl. Kucsko-Stadlmayer aaO 
Seite 544 ff und das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, Slg.76151 
1975). 
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Schliegjich stellt auch das das Beweisverfahren abschließende Disziplinarer­
kenntnis einen Bescheid im Sinne der §§ 56 und 58 A VG 1950 dar. 

Die Relation dieser Bescheide zueinander wird durch das Beamtendienst­
rechtsgesetz 1979 eindeutig bestimmt. Zunächst ist im Sinne des § 123 
BDG 1979 zu klären, ob überhaupt die Voraussetzungen für die Einleitung 
eines Disziplinarverfahrens gegeben sind. Dem Einleitungsbeschluß sind 
daher die zur Beurteilung dieser Frage notwendigen Ermittlungen, die im 
Wege der Dienstbehörde durchzuführen sind, vorgelagert. 

In gleicher Weise ist es Voraussetzung für die Erlassung des Verhandlungs­
beschlusses nach § 124 Abs. 1 BOG 1979, daß - im Sinne einer schrittwei­
sen Konkretisierung des Verfahrens - Ermittlungen durchzuführen sind, 
um den Sachverhalt ausreichend zu klären und die Anschuldigungspunkte 
bestimmt anführen zu können. Ergibt der festgestellte Sachverhalt keinen 
Hinweis auf ein Dienstvergehen bzw. können trotz. eingehender Sachver­
haltsermittlungen die Anschuldigungspunkte nicht in einer dem § 124 
Abs.2 BOG entsprechenden Weise konkretisiert werden oder liegen ande­
ren in § 118 BDG 1979 angeführten Einstellungsgründe vor, so ist das Dis­
ziplinarverfahren mit Bescheid einzustellen. Liegen daher die Vorausset­
zungen für die Erlassung eines Verhandlungsbeschlusses nach § 124 BOG 
1979 nicht vor, so darf ein solcher nicht gefaßt werden. 

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist bei der Prüfung, ob 
die Voraussetzungen des § 124 BDG 1979 vorliegen, ein strenger Maßstab 
anzulegen, um zu verhindern, daß die Möglichkeit bestehen bleibt, daß 
etwa ein Beamter wegen derselben Pflichtverletzung nochmals zur Verant­
wortung gezogen werden könnte (vgl. zB das Erkenntnis des Verwaltungs­
gerichtshofes vom 28. April 1982, 7ahl 82/09/0004). 

Bei der Beurteilung des gegenständlichen Verhandlungsbeschlusses folgt 
die VA der Rechtsmeinung der Disziplill3roberkommission beim Bundes­
kanzleramt, daß dem Erfordernis des § 124 Abs. 2 BDG 1979 nach einer 
hinreichenden Konkretisierung und Ind'ividualisierung der Anschuldigungs­
punkte gegenüber dem Beschwerdeführer nicht entsprochen worden ist. 
Die VA schließt sich daher auch den diesbezüglichen Ausführungen auf 
Seite 40 des Erkenntnisses der Disziplinaroberkommission beim Bundes­
kanzleramt an, auf deren Wiedergabe zur Vermeidung von Wiederholun­
gen verzichtet wird. 

Konnte aber durch die Disziplinarkommission trotz offenkundiger einge­
hender Ermittlungen in keinem einzigen Anschuldigungspunkte die vom 
Gesetz gebotene Konkretisierung der gegen den Beschwerdeführer erhobe­
nen Anschuldigungen bewerkstelligt werden, so hätte sie den in Be­
schwerde gezogenen Verhandlungsbeschluß nicht fassen dürfen. In der 
rechtswidrigen Erbssung des Verhandlungsbeschlusses liegt nach Ansicht 
der VA schon deshalb kein bloßer Formalmangel, weil durch diesen Be­
scheid nicht nur die dem Beamten zur Last gelegten Dienstverfehlungen 
einwandfrei zu bestimmen sind, sondern weil dadurch auch das Thema und 
der Umfang des Beweisverfahrens bestimmt wird. Nach § 126 BDG 1979 
hat wiederum die Disziplinarkommission bei der Beschlußfassung über das 
Disziplinarerkenntnis nur darauf Rücksicht zu nehmen, was in der mündli­
chen Verhandlung vorgekommen ist. Durch den Verhandlungsbeschluß 
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wird daher letztlich die Entscheidung der Disziplinarkommission bestimmt, 
während sich die formalrechtliche Bedeutung des Verhandlungsbeschlusses 
dagegen nur in der Einlei~ung der zweiten V erfah~ensstufe des Disziplinar­
verfahrens erschöpft. Bel bloßer Betrachtung dieses formalen Aspektes 
würde der oben angeführte rechtsgestaltende Charakter des Verhandlungs­
beschlusses unberücksichtigt bleiben, was nicht den wesentlichen Grundsät­
zen des Disziplinarverfahrens entspräche. 

Die Bedeutung, die dem Verhandlungsbeschluß (früher Verweisungsbe­
schluß) im Disziplinarverfahren zukommt, wird auch vom Verfassungsge­
richtshof in seiner Rechtsprechung zum Ausdruck gebracht. Auch der Ver­
fassungsgerichtshof differenziert zwischen dem prozessualen Charakter des 
Verhandlungsbeschlusses (Verweisungsbeschlusses), wenn er etwa im Er­
kenntnis, Slg. 342211958, ausführt, daß durch diesen prozessualen Verwal­
tungsakt nicht die Zuständigkeit der Disziplinarkommission zur Verhän­
gung eines Schuldspruches und zur Verhängung einer Disziplinarstrafe erst 
begründet werde und daher die Mangelhaftigkeit eines Verweisungsbe­
schlusses keine Verletzung des Rechtes auf den gesetzlichen Richter be­
wirke. 

Wohl aber werde dadurch - wie im Erkenntnis, Slg. 4557/1963, zum Aus­
druck gebracht wird - der Inhalt der Entscheidung durch die Disziplinar­
kommission in der Weise vorherbestimmt, daß nicht von einem den gesetz­
lichen Erfordernissen entsprechenden Verweisungsbeschluß erfaßte Um­
stände der Kognition der Disziplinarkommission entzogen sind. 

Die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt ist daher in ihrem 
Erkenntnis vom 13. Oktober 1986 im vorliegenden Beschwerdefall zu 
Recht davon ausgegangen, daß durch die Fassung eines gesetzwidrigen 
Verhandlungsbeschlusses das gesamte weitere Verfahren mit einem wesent­
lichen Mangel behaftet wird, der sich auch im Unvermögen der Diszipli­
narkommission niedergeschlagen hat, den Spruch ihres Erkenntnisses in ei­
ner den gesetzlichen Erfordernissen hinreichenden Weise zu konkretisie­
ren. 

5.2 Wenn jedoch die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt in ih­
rem Erkenntis vom 13. Oktober 1986 vermeint, daß aufgrund des in allen 
Anschuldigungspunkten nicht den gesetzlichen Erfordernissen entsprechen­
den Verhandlungsbeschlusses und die damit bewirkte Mangelhaftigkeit des 
weiteren Verfahrens die Angelegenheit gemäß § 66 Abs. 2 AVG 1950 in 
Verbindung mit § 105 BDG 1979 zu beheben und an die Disziplinarbe­
hörde erster Instanz zurückzuverweisen gewesen wäre, so kann dem von 
der VA nicht gefolgt werden. 
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Aus § 66 Abs. 1 AVG 1950 im Zusammenhang mit Abs. 4 resultiert die Ver­
pflichtung der Behörde, grundsätzlich keine kassatorische Entscheidung zu 
treffen, sondern reformatorisch vorzugehen (zur reformatorischen Funk­
tion der Berufungsbehörde, vgl. auch die Ausführungen bei Mannlicher­
Quell, Das Verwaltungsverfahren, Seite 358 f) . 

Dabei ist auch zu beachten, daß der in § 66 AVG 1950 zum Ausdruck kom­
mende Grundsatz der vollen Berufung durch die Bestimmungen des BDG 
1979 über das Disziplinarverfahren inhaltlich eingegrenzt wird, weil - wie 
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noch näher auszuführen sein wird - eine inhaltliche Bindung an den Y l'r­

handlungsbeschluß besteht. 

Nach § 66 Abs. 2 AVG 1950 kann die Berufungsbehörde den angefochte­
nen Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung 
und Erlassung eines neuen Bescheides an die Behörde erster Instanz ver­
weisen, wenn der der Berufungsbehörde vorliegende Sachverhalt so man­
gelhaft ist, daß die Durchführung oder Wiederholung einer mündlichen 
Verhandlung unvermeidlich erscheint. 

Gemäß § 105 BDG 1979 sind auf das Disziplinarverfahren, soweit im dies­
bezüglichen Abschnitt des BDG 1979 nichts anderes bestimmt ist, die Be­
stimmungen des A VG 1950 mit Ausnahme der in Ziff. 1 angeführten Be­
stimmungen anzuwenden. § 66 Abs. 2 A VG ist in dieser Aufzählung der 
nicht anwendbaren Verfahrensnormen des A VG 1950 nicht enthalten. 

Daraus folgt, daß der Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt 
in ihrer Rechtsauffassung - entgegen der Meinung des Beschwerdeführers 
und den Ausführungen bei Kucsko-Stadlmayer, aaO Seite 566, - insoweit 
beizutreten ist, als sie vermeint, daß § 66 Abs. 2 A VO 1950 grundsätzlich 
auch im Berufungsverfahren über ein Disziplinarerkenntnis herangezogen 
werden könne und es nicht zutreffe, daß außerhalb des Falles der Zurück­
weisung einer Berufung die Disziplinaroberkommission in jedem Falle eine 
Sachentscheidung zu treffen habe. 

Es kann nämlich durchaus Fälle geben, in denen das Beweisverfahren nach 
§ 124 Abs. 6 BDG 1979 aufgrund eines den gesetzlichen Erfordernissen 
entsprechenden Verhandlungsbeschlusses so mangelhaft geblieben ist, daß 
die Zurückverweisung nach § 66 Abs. 2 A VG 1950 geboten erscheint. Dies 
kann sich nach Ansicht der VA aber nur auf solche Fälle beziehen, in denen 
zumindest in einem Anschuldigungspunkt ein den gesetzlichen Bestimmun­
gen entsprechender Verhandlungsbeschluß zugrunde liegt. 

Anders verhält es sich in solchen Fällen, in denen der dem Disziplinarver­
fahren zugrunde liegende Verhandlungs beschluß seinem gesamten Umfang 
nach mit Rechtswidrigkeit belastet ist. 

Die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt geht zwar zutref­
fenderweise davon aus, daß auch sie an den rechtswidrigen Verhandlungs­
beschluß der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Auswär­
tige Angelegenheiten gebunden sei, begründet dies aber im wesentlichen 
nur damit, daß nach § 124 Abs. 1 BDG 1979 die Fassung des Verhand­
lungsbeschlusses ausschließlich der Disziplinarbehörde erster Instanz vor­
behalten sei. Dabei handelt es sich jedoch um bloß einen Aspekt der Bin­
dungswirkung eines Verhandlungsbeschlusses. 

Viel wesentlicher erscheint es der VA im Lichte der unter Punkt 5.1 gege­
benen Darstellung der Rechtslage, daß es sich bei dem Verhandlungsbe­
schluß um einen Bescheid handelt, der durch ein Rechtsmittel nicht be­
kämpfbar ist. Da gemäß § 105 Abs. 1 Ziff. 1 BDG 1979 die Bestimmungen 
des § 68 Abs. 2 und 3 AVG 1950 im Disziplinarverfahren keine Anwendung 
finden, folgt daraus, daß ein rechtswidriger, aber rechtskräftiger Verhand­
lungsbeschluß grundsätzlich nicht behebbar oder abänderbar ist. 

97 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)98 von 278

www.parlament.gv.at



Auch der bei Schwab-Chilf in Anmerkung 4 zu § 124 herangezogene Fall 
einer nachträglichen Erweiterung des Verhandlungsbeschlusses stellt nur 
eine scheinbare Ausnahme von diesem Grundsatz dar, weil Voraussetzung 
dafür ist, daß nach Einleitung des Disziplinarverfahrens weitere Dienst­
pflichtverletzungen angezeigt werden. Auch in diesem Fall bleibt aber der 
ursprünglich gefaßte Verhandlungsbeschluß unangetastet und treten nur 
neue disziplinär zu ahndende Umstände hinzu, durch die im Falle einer 
entsprechenden Anzeige der ursprüngliche Verhandlungs beschluß ergänzt 
werden kann . 

Daß der Gesetzgeber die Unabänderbarkeit des Verhandlungsbeschlusses 
in eindeutiger Weise geregelt hat, erhellt aber auch noch aus einem anderen 
Umstand. Wäre es nämlich Absicht des Gesetzgebers gewesen, auch den 
Verhandlungsbeschluß in vollem Umfang der Kognition der Berufungsbe­
hörde zu unterwerfen, so hätte er - wie in § 124 Abs. 6 BDG 1979 hin­
sichtlich des Beweisverfahrens - normieren müssen, daß gegen den Ver­
handlungsbeschluß ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig ist. 

Im Hinblick darauf erscheint es auch nicht zulässig, im Rahmen des durch 
den Verhandlungsbeschluß eingeleiteten Beweisverfahrens die Anschuldi­
gungspunkte im Sinne des § 124 Abs. 2 BDG 1979 nachträglich näher zu 
konkretisieren, wenn dies bei Erlassung des Verhandlungsbeschlusses un­
terlassen wurde. 

Aus der aus § 68 Abs. 1 in Verbindung mit § 105 BDG erfließenden Unab­
änderlichkeit eines Verhandlungsbeschlusses ergibt sich aber nach Ansicht 
der VA zwingend, daß dann, wenn ein Verhandlungsbeschluß zur Gänze 
mit Rechtswidrigkeit belastet ist, auch eine Zurückverweisung nach § 66 
Abs. 2 A VG nicht stattfinden kann, weil auch die Disziplinarbehörde erster 
Instanz in gleicher Weise der Bindung an den Verhandlungsbeschluß unter­
liegt. 

Es könnte daher auch in der neuerlichen Verhandlung der Disziplinarkom­
mission nur die Ergänzung des Beweisverfahrens nach § 124 Abs. 6 BDG 
1979 vorgenommen werden, nicht aber eine Ergänzung des Verhandlungs­
beschlusses selbst. 

Es ist daher im Ergebnis dem Beschwerdeführer beizustimmen, wenn er 
vermeint, daß im gegenständlichen Fall bei gänzlicher Rechtswidrigkeit des 
Verhandlungsbeschlusses mit einem Freispruch gemäß § 126 BDG 1979 
vorzugehen gewesen sei, zumal zu dem hier allein maßgeblichen Zeitpunkt 
der Entscheidung der Berufungsinstanz keine ~nz~ige über weitere Dienst­
verfehlungen des Beschwerdeführers vorlag, dIe eme Ergänzung des Ver­
handlungsbeschlusses ermöglicht hätte. 

5.3 Im Hinblick auf die in Rechtskraft erwachsene Berufungsentscheidung der 
Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt vom 13. Oktober 1986 
hat die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Auswärtige An­
g~legenheiten.aufgrund des Antrages des Beschwerdefü~rers ~n ~indung <l:n 
dIe RechtsansIcht der Oberbehörde nach ergänzenden (Im Hmbllck auf dIe 
unter 5.2 angeführten rechtlichen Gesichtspunkte allerdings entbehrlichen) 
Erhebungen das Disziplinarverfahren gegen den Beschwerdeführer mit Be­
schluß vom 22. April 1987 eingestellt. 
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Die Einstellung wird spruchgemäß auf § 118 Abs. 1 BOG 1979 gestützt, 
ohne allerdings zu begründen, welchen der in den Ziffern 1 bis 4 von § 11 S 
Abs. 1 BOG 1979 angeführten Einstellungstatbestände sie zugrundegelegt 
hat. Auch aus der Begründung des Einstellungsbeschlusses ist hiezu nichts 
zu gewinnen, weil die Disziplinarkommission beim Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten lediglich auf einen Formmangel (offenbar ge­
meint ist die Unbehebbarkeit des rechtswidrigen Verhandlungsbeschlusses) 
Bezug nimmt, der aber in den Ziffern 1 bis 4 des § 118 Abs. 1 BOG 1979 
nicht als Einstellungsgrund enthalten ist. 

Bei näherer Betrachtung können zunächst die unter Ziffer 3 und 4 genann­
ten Einstellungstatbestände im konkreten Fall ausgeschieden werden. 

Nach § 118 Abs. 1 Ziff. 3 BOG 1979 hat die Disziplinarkommission das 
Disziplinarverfahren mit Bescheid einzustellen, wenn Umstände vorliegen, 
die die Verfolgung ausschließen. Darunter ist nach dem Rundschreiben des 
BKA, Zahl 921020/3-11/1/81, die eingetretene Verfolgungsverjährung 
oder das Entgegenstehen der Immunität zu verstehen. Hinsichtlich der 
Verfolgungsverjährung wurde im Disziplinarverfahren zu Recht erkannt, 
daß eine solche nicht eingetreten sei. Eine Immunität des Beschwerdefüh­
rers besteht nicht. 

Gemäß § 118 Abs. 1 Ziff. 4 ist das Disziplinarverfahren einzustellen, wenn 
die Schuld des Beamten gering ist, die Tat keine oder nur unbedeutende 
Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten 
ist, um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten abzuhal­
ten oder der Verletzung von Dienstpflichten durch andere Beamte entge­
genzuwirken. Für diesen Einstellungstatbestand bietet das gesamte Diszipli­
narverfahren gegen den Beschwerdeführer keinen Anhaltspunkt. 

Es verbleiben somit die Einstellungstatbestände nach § 118 Abs. 1 Ziff. 1 
und Ziff. 2 BOG 1979. 

Gemäß § 118 Abs. 1 Ziff. 1 BOG 1979 hat die Disziplinarkommission das 
Disziplinarverfahren einzustellen, wenn der Beschuldigte die ihm zur Last 
gelegten Dienstpflichtverletzungen nicht begangen hat oder Umstände vor­
liegen, die die Strafbarkeit ausschliegen. Unter den Strafausschließungs­
gründen sind nach dem obzitierten Rundschreiben des Bundeskanzleramtes 
der Mangel der Zurechnungsfähigkeit, unverschuldete Unkenntnis der 
Verwaltungsvorschriften, unverschuldeter Irrtum, Notstand und Notwehr 
zu verstehen. Daß sich die Einstellung des gegenständlichen Verfahrens auf 
einen Strafausschließungsgrund stützen könnte, wurde weder vom Be­
schwerdeführer behauptet noch von der Disziplinarkommission als erwie­
sen angenommen noch sind im Disziplinarverfahren darauf hinweisende 
Umstände hervorgekommen. 

Gemäß § 118 Abs. 1 Ziff. 2 BOG 1979 ist das Disziplinarverfahren einzu­
stellen, wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen 
werden kann oder keine Dienstpflichtverletzung vorliegt. 

Zusammenfassend verbleibt daher als Rechtsgrundlage des Einstellungsbe­
schlusses der Disziplinarkommission beim Bundesministerium für Auswär­
tige Angelegenheiten vom 22. April 1987 nur der Umstand, daß der Be-
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schwerdeführer die ihm angelasteten Dienstpflichtverletzungen nicht be­
gangen hat ode~ diese keine Dienstpflichtverletzungen darstelle~ oder ~er 
Umstand, daß die dem Beschwerdeführer zur Last gelegte Tat nicht erwie­
sen werden konnte. Bei all den verbleibenden Einstellungsgründen handelt 
es. si~h abe~ - entgege~ ger ~echtsirrigen Ans~hauung der Dis~iplinark?m­
miSSIOn beim Bundesmmlstenum für Auswäruge Angelegenheiten - nicht 
um formale Einstellungskriterien, sondern um materiell determinierte Tat­
bestände, die die Disziplinarbehörde vom Gesetz her zur Einstellung ver­
pflichten. Dies trifft auch für den in § 118 Abs. 1 Ziff. 2 genannten Einstel­
lungstatbestand zu. Bringt es nämlich die Disziplinarbehörde nicht zu­
stande, in einem aufwendigen Verfahren die für einen den Bestimmungen 
des § 124 Abs. 2 BDG 1979 entsprechenden Verhandlungsbeschluß erfor­
derlichen Sachverhaltsfeststellungen zu treffen und die dem Beschuldigten 
zur Last gelegten Dienstpflichtverletzungen inhaltlich so zu konkretisieren, 
daß sie zur Grundlage eines mangelfreien Disziplinarverfahrens herangezo­
gen werden können, so kann dieser Umstand keineswegs dem Beschuldig­
ten zur Last fallen, zum al nach der ständigen Judikatur des Verfassungsge­
richtshofes (vgl. zB die Entscheidung, Slg. 6764/1972) bloße Verdachtsmo­
mente und allgemeine Anschuldigungen ohne entsprechende Begründung 
nicht als Grundlage für eine disziplinäre Ahndung herangezogen werden 
dürfen. 

Die VA hat daher der Beschwerde des Dr. F. Z. hinsichtlich der in Punkt 3 
umschriebenen Beschwerdepunkte Berechtigung zuerkannt. 

Das Ergebnis des Prüfungsverfahrens wurde sowohl dem Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten als auch dem Beschwerdeführer zur 
Kenntnis gebracht und seitens der VA festgestellt, daß unter Zugrundele­
gung ihrer. Rec~tsans~hauung einer vollen Rehabilitierung des Beschwerde­
führers kem Hmdernls entgegenstünde. 

Dies ergebe sich sc~o~ d~raus, daß lediglich der Spruch de~ Ein.stellu~gsbe­
schlusses für das Dlszlplmarverfahren der Rechtskraft fähig sei und 10 der 
globalen Verweisung auf § 118 BDG 1979 nicht geschlossen werden könne 
und dürfe, daß es sich um keinen Fall des § 118 Abs. 1 Ziff. 2 BDG 1979 
handle. 

Im fortgesetzten Prüfungsverfahren der VA wurde sodann vom Bundesmi­
nister für Auswärtige Angelegenheiten mit Erledigung vom 13. Mai 1987 
nochmals Stellung genommen und ausgeführt, daß im Hinblick auf die Be­
gründung des Einstellungsbeschlusses der Disziplinarkommission beim 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten eine Rehabilitierung 
des Beschwerdeführers in vollem Umfang nicht möglich erscheine. 

Im Hinblick auf die von der VA als Ergebnis ihres Prüfungsverfahrens ge­
z.ogen~ rechtliche B~urteilll:ng der Eins~ellung. im vo~liegenden Fall ~rwe~st 
sich diese Rechtsmemung Jedoch als nicht suchhälug. Auch der Hmwels, 
daß die Disziplinaroberkommission beim Bundeskanzleramt keine merito­
rischen Einwände gegen den Schuldspruch des Beschwerdeführers in zwei 
Punkten in ihrem Disziplinarerkenntnis erhoben habe, geht nach Ansicht 
der VA ins Leere, weil sich die Disziplinaroberkommission beim Bundes­
kanzleramt mit der Entscheidung der Disziplinarbehörde erster Instanz 
überhaupt nicht meritorisch auseinandergesetzt hat, sondern wegen der 
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von ihr festgestellten Verfahrensmängel lediglich eme kassatorische Ent­
scheidung getroffen hat. 

In einem weiteren Schreiben des Bundesministers für Auswärtige Angele­
genheiten, das am 17. August 1988 bei der VA einlangte, wurde der Res­
sortstandpunkt zu dem beschwerdegegenständlichen Disziplinarverfahren 
noch einmal zusammengefaßt, ohne daß allerdings den von der VA getrof­
fenen rechtlichen Überlegungen hinsichtlich einer vollen Rehabilitierung 
des Beschwerdeführers nähergetreten worden wäre. 

Der Beschwerdeführer hat zwar zwischenzeitig eine seiner dienstrechtli­
chen Stellung entsprechende Auslandsverwendung erhalten, doch scheinen 
damit jene für das Ansehen des Beschwerdeführers abträglichen Folgen des 
gegen ihn mangelhaft und rechtswidrig durchgeführten Disziplinarverfah­
rens nach Ansicht der VA nicht vollständig behoben. 

1.2 Aufwendiges Beglaubigungsverfahren bei Einladung sowjetischer Staatsbür-
ger 
VA 7 - AA./88 BM für Justiz Zl. 45.03912-Pr 3/88 

Dr. E. R. aus Wien brachte in seiner Beschwerde an die VA folgendes vor: 

Er sei seit einiger Zeit bemüht, eine Einladungsbeglaubigung für eine 50-

~jetische Staatsbürgerin zu erreichen, die zu einem Kurzaufenthalt nach 
Osterreich einreisen wolle. Als er sich hinsichtlich der näheren Modalitäten 
beim Außenamt erkundigt habe, sei er an das Landesgericht für Zivilrechts­
sachen verwiesen worden, dieses habe ihn schließlich an einen Notar ver­
wiesen. Nach Auskunft des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegen­
heiten bestehe das sowjetische Konsulat auf einer dreifachen Beglaubigung. 
Ihm sei allerdings vom sowjetischen Konsulat mitgeteilt worden, daß an 
sich eine einfache Beglaubigung, wenn diese durch das Außenministerium 
vorgenommen würde, ausreiche. 

Offenbar habe er von einer der beteiligten Stellen eine unzutreffende Aus­
kunft erhalten. Im übrigen halte er das derzeit für erforderlich erachtete 
System der Dreifachbeglaubigung nicht nur wegen den damit verbundenen 
persönlichen Mühen für unzumutbar, sondern auch deshalb, weil durch die 
dreifache Belaubigungskette auch mehrfach Kosten zu entrichten seien. Er 
ersuche daher die VA, diesen nach seiner Meinung einen Mißstand darstel­
lenden Bürokratismus bei der Beglaubigung zu prüfen und gegebenenfalls 
abzustellen. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesminis~ers . für Auswärtige Angelegenheiten sowie des Bundesmini­
sters für JUStiZ em und stellte folgendes fest: 

Die sowjetischen Vertretungsbehärden bestehen bei Einladungen an So­
wjetbürger auf einer Beglaubigung der Unterschrift des Einladenden; sie 
lehnen jedoch eine direkte Beglaubigung (das heißt: ohne Vorbeglaubigung 
durch das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten) ab. 

Die Beglaubigungsstelle des Bundesministeriums für Auswärtige Angele­
genheiten ist ihrerseits aufgrund der ästerreichischen Rechtslage zu keiner 
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Erstbeglaubigung befugt, weil hiezu ausschließlich die Bezirksgerichte und 
Notare zuständig sind . 

Da Österreich zwar Mitglied einiger multilateraler und bilateraler Überein­
kommen ist, wonach eine Befreiung von Beglaubigungen oder eine Erleich­
terung .pei Beglaubigungen vorgesehen ist, die Sowjetunion aber keinem 
dieser Ubereinkommen angehört und auch kein bilaterales Abkommen mit 
der Sowjetunion auf diesem Gebiet besteht, ist in derartigen Fällen die Be­
glaubigungkette Bezirksgericht (oder Notar) - Landesgericht (bzw. Kreis­
gericht) - Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten erforder­
lich. 

Es trifft zwar zu, wie der Beschwerdeführer behauptete, daß für die sowje­
tischen Vertretungsbehörden die Beglaubigung durch das Bundesministe­
rium für Auswärtige Angelegenheiten die ausschlaggebende sei, doch ist 
dieses nach der österreichischen Rechtslage nicht zu einer Erstbeglaubi­
gung befugt. 

Das Ergebnis des Prüfungsverfahrens wurde dem Beschwerdeführer mit 
dem Bemerken zur Kenntnis gebracht, daß zwar kein Mißstand im Bereich 
der Verwaltung festgestellt werden konnte, daß aber der durch die Mehr­
fachbeglaubigung entstehende Verwaltungsaufwand einerseits und die da­
mit verbundenen Belastungen für den Betroffenen andererseits einer Kor­
rektur im Wege der Gesetzgebung oder durch entsprechenden Abschluß 
zwischenstaatlicher Vereinbarungen bedürfte. 

1.3 Mangelhafte Hilfestellung durch den österreichischen Honorargeneralkon­
sul in Saloniki 
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VA 10 - AA/87 BM Zl. 69-VA-GS/88 

H. E. aus Laxenburg, Niederösterreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor: 

Am 30. August 1987, zu Beginn ihres Griechenlandurlaubes, sei ihr Boot in 
der Nähe von Saloniki ausgebrannt. Dadurch seien sowohl ihre als auch die 
Kleidungsstrücke ihres Mannes, sämtliche persönliche Habe, Papiere, Geld 
und Flugtickets verlorengegangen. Aufgrund dieses Vorfalles habe ihr die 
griechische Marinepolizei ein Papier ausgestellt, das sie zur Ausreise aus 
GriechenlaI).d berechtigt habe. Man habe ihr aber erklärt, daß sie zur Ein­
reise nach Osterreich ein entsprechendes Papier einer österreichischen Be­
hörde benötige. 

Sie habe sich daher an die österreichische konsularische V e~~retung in Salo­
niki gewendet, wobei ihr zunächst auf die Bitte nach einer Ubersetzung des 
griechischen Berichtes für die österreichische Grenzbehörde bedeutet wor­
den sei, daß dies unmöglich wäre. Auf die telefonische Bitte, einen Termin 
zur Klärung der Situation zu vereinbaren, habe der Honorarkonsul in Salo­
niki erklärt, daß er am nächsten Tag wahrscheinlich keine Zeit habe. In 
weiterer Folge sei es dann tatsächlich nic~~ möglich gewesen, ein entspre­
chendes Dokument für die Einreise nach Osterreich zu erhalten. 

In der Vorgangsweise des österreichischen Honorarkonsuls in Saloniki er­
blicke sie einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 
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Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten ein und stellte fest, 
daß das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den T:ltsachen entsprach. 
Geringfügige Divergenzen traten lediglich bei der zeitlichen Einordnung 
zweier Telefongespräche auf; daß diese geführt wurden und deren Inhalt 
im wesentlichen von der Beschwerdeführerin auch zutreffend wiedergege­
ben wurde, wurde auch in der Stellungnahme des österreichischen Hono­
rargeneralkonsuls in Saloniki nicht bestritten. 

Die VA nahm aufgrund der eingeholten Stellungnahmen nach Eim·er­
nahme der Beschwerdeführerin folgenden Sachverhalt als erwiesen an: 

Am Sonntag, dem 30. August 1987, kam es zu dem in der Beschwerde dar­
gestellten Unfallereignis; am folgenden Montag, dem 31. August 1987, 
wurden von der Beschwerdeführerin und ihrem Mann zunächst alle Forma­
litäten mit der Marinepolizei geregelt. Von dieser erhielt die Beschwerde­
führerin auch Adresse und Telefonnummer des österreich ischen Honorar­
generalkonsulates in Saloniki mit der EfI.1pfehlung, sich an dieses wegen ei­
ner Grenzübertrittsbescheinigung nach Osterreich zu wenden. Diesen Kon­
takt stellte die Beschwerdeführerin am Montag, .31. August 1987, unmittel­
bar nach ihren Verhandlungen bei der Marinepolizei zunächst telefonisch 
her, wobei die telefonisch her.~ngetragene Bitte um eine übersetzte Amtsbe­
stätigung zur Einreise nach Osterreich abgelehnt \vurde. Das von der Be­
schwerdeführerin gerügte unwirsche Verhalten wird selbst in der Stellung­
nahme des Honorargeneralkonsuls nicht bestritten, der den Anruf aller­
dings fälschlicherweise an einem Samstag während der Siesta zeitlich ein­
stufte. 

In der Folge wurde ein Termin für den Montag Nachmittag zu einer per­
sönlichen Aussprache in Aussicht genommen, an läßlich eines zweiten Anru­
fes der Beschwerdeführerin am selben Tag jedoch auf den folgenden 
Dienstag verschoben. Auch dieser Termin ist nicht zustande gekommen 
und wurde eine Vorsprache für den folgenden Mittwoch in Aussicht ge­
nommen, der dann ebenfalls nicht zustande gekommen ist. An diesem Tag 
erfolgte aber bereits die Heimreise der Beschwerdcführcrin und ihres Man­
nes. 

Fest steht nach den eingesehenen Aktenstücken, daß der österreichische 
Honorargeneralkonsul in Saloniki jegliche Amtsbestätigung. im Zusammen­
hang mit dem Verlust des Bootes und der Einreise nach Osterreich abge­
lehnt hat. Dies ist dem Bericht vom 3. September 1987 an das Bundesmini­
sterium für Auswärtige Angelegenheiten zu entnehmen. Auch wird nicht 
bestritten, daß das in der Sache geführte Telefongespräch seitens des öster­
reichischen Honorargeneralkonsuls durch Auflegen des Hörers beendet 
wurde. Auch die Terminverschiebungen stehen außer Streit. 

Bei der VA sind keine Zweifel daran entstanden, daß auch das übrige Ver­
halten des österreichischen Honorargeneralkonsuls in Saloniki gegenüber 
der Beschwerdeführerin von Unhöflichkeit und mangelnder Kooperations­
bereitschaft getragen war, zumal in seiner schriftlichen Stellungnahme der 
österreichische Honorargeneralkonsul in Saloniki selbst ausführt, er "wei­
gere sich absolut, mit Individuen dieser Sorte irgendwelchen Kontakt zu 
haben" . 
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Die VA erkannte der Beschwerde sowohl hinsichtlich des unkorrekten Ver­
ha�tens als auch hinsichtlich der inhaltlich falschen Auskünfte Berechtigung 
zu. 

Es trifft zwar zu, daß das österreichische Honorargeneralkonsulat in Salo­
niki nicht mit Paßbefugnis ausgestattet und auch nicht ermächtigt ist, eine 
Garantieerklärung gegenüber den griechischen Zollbehörden nach dem 
Verlust oder Diebstahl. von Kraftfahrzeugen, Motorbooten un? dergl~i­
chen zu übernehmen. Dies wurde aber von der Beschwerdeführenn und Ih­
rem Gatten auch nicht begehr~. Es wäre daher lediglich die Frage z~ klären 
gewesen, welche Vorgangswelse nach der Sachlage des Falles für .. eme kor­
rekte Einreise der Beschwerdeführerin und ihres Mannes nach Osterreich 
zu wählen gewesen wäre. 

N ach der Lage des Falles wäre es wahrscheinlich ausreichend gewesen, die 
Beschwerdeführerin darüber .. zu informieren, daß gemäß § 3 Abs. 1 letzter 
Satz des Paßgesetzes einem Osterreicher, der über kein gültiges Reisedoku­
ment verfügt, jedoch seine St3:!ltsbürgerschaft und Identität glaubhaft ma­
chen kann, die Einreise nach Osterreich nicht versagt werden darf. 

Da der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten sein Bedauern über 
den in Beschwerde gezogenen Vorfall zum Ausdruck brachte und organisa­
torische Verbesserungen beim Honorargeneralkonsulat in Saloniki in Aus­
sicht stellte, war vorerst eine weitere Veranlassung durch die VA entbehr­
lich. 

2 Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

104 

(Im Umfang des Ressortbereiches des früheren Bundesministers für Bauten 
und Technik) 

Allgemeines 

Aus dem Ressortbereich des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegen­
heiten wurden, das frühere Bautenressort betreffend, im Berichtszeitraum 
64 Beschwerden an die VA herangetragen. Der Großteil davon bezog sich 
- wie auch in den vorangegangenen Berichtszeiträumen - auf die Her­
stellung von Bundesstraßen. Dabei standen Probleme der Entschädigungs­
bemessung bei Inanspruchnahme von Fremdgrundstücken, unzureichende 
Schadensabgeltung bei im Zuge von Bundesstraßenbaumaßnahmen einge­
tretenen Schäden, unzureichende Lärmschutzmaßnahmen und die Nichtab­
geltung betrieblicher Ertragsminderungen als Folge der Errichtung oder 
des Ausbaues von Bundesstraßen im Vordergrund. Auch Anrainereinwen­
dungen gegen die Trassenführung bei der Neuherstellung oder Umlegung 
von Bundesstraßen wurden im Berichtszeitraum bei der VA anhängig ge­
macht. Darüber hinaus wurde auch die Nichtanerkennung von Rücküber­
eignungsansprüchen an für Bundesstraßenzwecke eingelösten, in der Folge 
aber nicht benötigten Grundstücken und Grundinanspruchnahmen ohne 
vorherige Schaffung eines tauglichen Rechtstitels in Beschwerde gezogen. 

Eine weitere Gruppe von Beschwerden bezog sich wieder auf die Anwen­
dung der Sonderbestimmungen der §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz 
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und die sich daraus ergebenden verfahrensrechtlichen und materiellrechtli­
chen Nachteile für die Betroffenen. 

Die dritte wesentliche Gruppe von Beschwerden bezog sich auf Angelegen­
heiten, die in den Wirkungsbereich der Bundesbaudirektion fallen, wie 
etwa behauptete Mißstände bei Heizkostenabrechnungen in Bundesgebäu­
den, die Unterlassung baupolizeilieh erforderlicher Sanierungsarbeiten an 
Bundesgebäuden, die Materialverwaltung und dienstrechtliche Belange der 
im Bereich der Bundesbaudirektion beschäftigten Personen. 

Die restlichen Beschwerden betrafen Fragen der Wohnbauförderung, InS­

besondere die vorzeitige Fälligstellung von Darlehen, die ~ichtberücksich­
tigung \"orzeitiger Rückzahlungsbegehren und die Umwandlung ursprüng­
lich umerzinslich gewährter Wohnhaus-Wiederaufbaudarlehen in verzins­
liche. 

Bundesstraßen 

Zu der zuletzt im Zehnten Bericht der VA an den Nationalrat behandelten 
Problematik des Abschlusses rechtsgültiger Übereinkommen in einem bun­
desstraßenrechtlichen Enteignungsverfahren ist eingangs festzuhalten, daß 
auch im Berichtszeitraum keine neuen Beschwerden wegen Stellung eines 
Antrages auf Neufestsetzung d~.r Entschädigung bei Gericht nach behaup­
tetem Zustandekommen eines U~ereinkommens im Enteignungsverfahren 
erhoben worden sind. Durch die Anderung der Judikatur des Obersten Ge­
richtshofes, durch die nunmehr klargestellt ist, daß bei jedem Neufestset­
zungsantrag das angerufene Gericht die für die behördliche Feststellung 
der Enteignungsentschädigung normierte Negativ"oraussetzung des Feh­
lens einer vor oder nach Fällung des Enteignungsbescheides wirksam zu­
~tande gekommenen Parteienübereinkunft zu prüfen hat und eine solche 
Ubereinkunft auch schlüssig durch Anerkennung des amtlichen Schätzgut­
achtens und Leistungserfüllung durch beide Parteien zustande kommen 
kann, wurde eine im Interesse der Rechtssicherheit wesentliche KlarsteI­
lung herbeigeführt. Auch die im Erlaßwege durch den Bundesminister für 
Bauten und Technik g~!roffenen Regelungen hinsichtlich der Vorgangs­
weise bei Abschluß von Ubereinkommen haben offensichtlich zu einer Ver­
besserung der Übereinkommenspraxis im Bereich der Bundesstraßenver­
waltung beigetragen. 

Auch durch die Verkürzung der Frist für die Stellung eines Neufestset­
zungsantrages bei Gericht vom einem Jahr auf drei Monate durch die Bun­
desstraßengesetz-Novelle 1986, BGBI. N r. 165, ist nach Ansicht der VA das 
Auftreten von Konfliktsfällen bei Ablöse von Grundstücken für Bundesstra­
ßenzwecke wesentlich erschwert worden, weil die für den Betroffenen zur 
Verfügung stehende Zeit für Ersatzdispositionen mit der erhaltenen Ent­
schädigungssumme in der Mehrzahl der Fälle nicht ausreichen wird, sodaß 
zumindest weitgehend das Auftreten solcher Beschwerdefälle vermieden 
wird, in denen der Betroffene während der Neufestsetzungsfrist nach § 20 
Abs. 3 Bundesstraßengesetz über die erhaltene Entschädigungssumme be­
reits disponiert und Ersat?.ßrundstücke oder Ersatzobjekte angekauft hat. 
Aus rechtssystematischen Uberlegungen hält die VA allerdings an ihrer im 
Vorbericht (Seite 110 f) dargelegten Auffassung fest, daß auf eine nach­
trägliche Neufestsetzung der Entschädigungssumme bei Gericht in den der-
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zeit von § 20 Abs. 3 Bundesstraßengesetz erfaßten Fälle~ überhaupt ver­
zichtet werden kann, weil einerseits ohne Vorliegen eines Ubereinkommens 
eine Anfechtungsmöglichkeit ohnedies ausgeschlossen ist, andererseits für 
jene Fälle, auf die sich die Bundesstraßenverwaltung zur Begründung der 
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des § 20 Abs. 3 Bundesstraßengesetz 
bezieht, wie das Vorliegen eines Irrtums und dergleichen, ohnedies der or­
dentliche Rechtsweg zur Verfügung steht. 

Dazu kommt noch, daß aufgrund der derzeit bestehenden Regelung Neu­
festsetzungsanträge durch die Finanzprokuratur gestellt werden, ohne daß 
nach Ansicht der VA die Antragslegitimation gegeben ist, wie dies der unter 
2.3 der Einzelfälle dargestellte Beschwerdefall aufze.i.gt. Diesem noch vor 
der Bundesstraßengesetz-Novelle 1986 und vor der Anderung der Judika­
tur des Obersten Ge!ichtshofes abgeschlossen~n Entschädi~ungsfall lag die 
Annahme des amtlichen Schätzgutachtens Im Entschädigungsverfahren 
durch den Beschwerdeführer zugrunde, der die nach dem Schätzgutachten 
festgesetzte und vorbehaltslos geleistete Entschädigung zum Ankauf v~)O 
Ersatzgrundstücken verwendete. Knapp vor Ablauf der damals noch ein­
jährigen Anfechtungsfrist nach § 20 Abs. } Bundesstraßengesetz stellte die 
Finanzprokuratur namens der Republik Osterreich, Bundesstraßenverwal­
tung, über Auftrag des Bundesministers für Bauten und Technik im Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen den Antrag auf gerichtliche 
Neufestsetzung. Dabei wurde außer acht gelassen, daß durch die Delega­
tionsverordnung nach Art. 104 B-VG die im Bereich der Privatwirtschaft 
des Bundes zu besorgenden Aufgaben der Bundesstraßenverwaltung an den 
Landeshauptmann von Tirol übertragen wurden. Wie der Verfassungsge­
richtshof in einem gleichgelagerten Fall in seinem Erkenntnis zu 
Zahl B 564/83 vom 20. Juni 1985 festgestellt hatte, bewirkt eine solche De­
legation nach Art. 104 B-VG, daß bis zur Aufhebung der diesbezüglichen 
Delegationsverordnung die übertragenen Aufgaben zur Gänze an das dele­
gierte Organ übergegangen sind und es daher in einem solchen Fall wäh­
rend des aufrec.hten Bestandes .der Delegati0!1s.verordnung an e!ner Kom­
petenz des an sich sachzuständlgen BundesmlOisters mangelt. Die VA ver­
trat daher im vorliegenden Beschwerdefall die Rechtsmeinung, daß man­
gels einer Beauftragung der Finanzprokuratur durch den zuständigen Lan­
deshauptmann von Tirol das gerichtliche Neufestsetzungsverfahren mit ei­
nem wesentlichen !-1angel behaftet gewesen sei, der es rechtfertige, auf den 
von der Republik Osterreich geltend gemachten Rückforderungsanspruch 
zu verzichten, zumal auch in der Sache selbst aufgrund der vorbehaltslosen 
Leistung der Entschädigung und Annahme .l;lnd Weiterverwendung durch 
den Beschwerdeführer vom Vorliegen eines Ubereinkommens ausgegangen 
werden müsse. Da der Bundesminister für Bauten und Technik diese 
Rechtsauffassung der VA nicht teilte, wurde im Wege des Bundesministers 
für Justiz ein Antrag auf Nichtigerklärung des Gerichtsverfahrens nach 
§ 42 Jurisdiktionsnorm beim Obersten Gerichtshof eingebracht, der aller­
dings aussc}:lließlich mit der Unzulässigkeit des Rechtsweges wegen Vorlie­
gens eines Ubereinkommens begründet worden war. Hinsichtlich der Frage 
der Antragslegitimation ging der Bundesminister für Justiz davon aus, daß 
die Finanzprokuratur im Rahmen ihrer im Prokuratursgesetz umschriebe­
nen Zuständigkeit zum Einschreiten berechtigt gewesen sei und es eines 
ausdrücklichen Auftrages und einer Vollmachtsvorlage nicht bedurft habe. 
Aus diesem Grund wurde der Umstand der von der VA gerügten mangeln­
den Antragslegitimation im Verfahren nach § 42 Jurisdiktionsnorm vom 
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Obersten Gerichtshof auch nicht geprüft, der in weiterer Folge mit dem Be­
schluß vom 24. Mirz 1988 zu Zahl 6 N 505/88 den Antrag des Bundesmi­
nisters für Justiz auf Nichtigerklirung mangels Rechtsschurzinteresses zu­
rückwies. 

Die VA hilt an ihrer Rechtsansicht fest, daß im vorliegenden Fall eine An­
tragslegitimation für die Stellung eines Neufestsetzungsantrages der Ent­
schidigung nicht gegeben war. 

Gemiß §§ 1 f Prokuratursgesetz ist die Finanzprokuratur unter anderem 
dazu berufen, die Republik Österreich, insoweit diese als Partei vor den 
Gerichten auftritt, "zu YCrtreten". Nach der vom Bundesminister für Justiz 
geäußerten Rechtsansicht sei für die Vertretung des Bundes durch die Fi­
nanzprokuratur ginzlich unbeachtlich, ob das sachlich zustindige Verwal­
tungsorgan ein Einschreiten wünsche oder die finanzprokuratur zum Ein­
schreiten beauftragt und ermichtigt habe. Dem ist allerdings das obzitierte 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes entgegenzuhalten, aus dessen Be­
gründung erhellt, daß es nach der Zuständigkeitsveneilung gemiß An. 104 
B-VG in Verbindung mit der Bestimmung des Art. 19 Abs. 1 B-VG einen 
schweren Verstoß gegen das geltende V erfassu ngsrecht bilden würde, 
wolle man die Vertretungsbefugnisse der Finanzproku ratur gemäß §§ 1 f 
Prokuratursgesetz als Ermichtigung zum beliebigen Einschreiten interpre­
tieren. Durch ein solches Einschreiten würden die Geschifte der obersten 
Bundesverwaltung nicht mehr durch die von Verfassungs wegen berufenen 
obersten Organe des Bundes, sondern durch eine Dienststelle des Bundes­
ministers für finanzen besorgt werden. Einem so umfassenden Kompetenz­
anspruch gegenüber erscheint auch die auf Art. IV EGZPO zurückgehende 
Ausnahme des Bundes und einer Reihe durch Verordnung begünstigter 
Rechtstriger von den allgemeinen Regeln der Prozeßvertretung nicht sach­
lich gerechtfertigt und daher gleichheits- und kom·entionswidrig. Nach An­
sicht der VA kann die Ermächtigung, sachlich zustindige Verwaltungsor­
gane vor den Gerichten "zu vertreten", nicht als Zustindigkeitsverschie­
bung verstanden werden. Die §§ 1 f Prokuratursgesetz haben nimlich nicht 
die Bedeutung, daß die Finanzprokuratur anstelle der zustindigen Organe 
entscheidet, ob in einem bestimmten Fall - wie etwa im Beschwerdefall -
gemäß § 20 Abs. 3 Bundesstraßengesetz das Gericht angerufen werden soll 
oder nicht. Vielmehr ist unter Vertretung nach Ansicht der VA zu verste­
hen, daß die Finanzprokuratur nur nach Maßgabe der Auftr~ge der jeweils 
sachlich zustindigen Verwaltungsorgane für die Republik Osterreich ein­
zuschreiten hat (§ 2 Abs. 1 Prokuratursverordnung), \\obei auch von einer 
"Gefahr in Verzug" bei einer Einjahresfrist nicht gesprochen werden 
konnte. Die mit dem Prokuratursgesetz erlassene Erste Prokuratursverord­
nung, Staatsgesetzblatt 1945/183, setzt Auftrag und Ermichtigung voraus 
und kann die Ressortzustindigkeit ebensowenig beschrinken wie die nur 
prozeßuale Ausnahmeregel, daß die finanzprokuratur keine Vollmacht zu 
legen hat. Die VA vertritt daher die Auffassung, daß bei einer \"erfassungs­
konformen Interpretation schon im Hinblick :llIf die verfassungs rechtlich 
festgelegte Ministerverantwonlichkeit das Prokuratursgesetz nicht so aus­
gelegt werden darf, daß es der Finanzprokuratur ginzlich freigestellt wäre, 
ob sie gemäß § 20 Abs. 3 Bundesstraßengesetz einen Antrag auf Neufestset­
zung der Entschädigung stellt. Vielmehr ist davon auszugehen, daß ihr Ein­
schreiten namens eines Ressorts erfolgt und ausschließlich über dessen Er­
mächtigung und Auftrag zulässig ist. Die VA vertritt daher ungeachtet des 
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obzitierten Zurückweisungsbeschlusses des Obersten Gerichtshofes, der 
hinsichtlich der Frage der Antragslegitimation nicht präjudiziell ist, die 
Auffassung, daß der von ihr gerügte Vertretungsmangel den von der VA 
angeregten Forderungsverzicht des Bundes rechtfertigen würde. 

Unabhängig davon erscheint der VA aber auch die Frage nicht hinreichend 
geklärt, ob die letztlich im Neufestsetzungsverfahren gerichtlich bestimmte 
Entschädigung~.summe auch als Rechts.!itel für die Einforderung der von 
der Republik Osterreich behaupteten Uberzahlung darstellen kann. Hin­
sichtlich dies~r Frage wird das gegenständli~~e Prüfungsverf~~ren von der 
VA noch weitergeführt, da nach dem derzeitigen Stand der Uberlegungen 
bei einer allenfalls gerichtlichen Geltendmachung des Differenzbetrages 
zwischen ursprünglich ausbezahlter und nunme.~r gerichtlich festgesetzter 
Entschädigung die Frage des Vorliegens eines Ubereinkommens nicht un­
beachtlich sein kann. 

Zu grundSätzlichen Bemerkungen zur Übereinkommenspraxis der Bundes­
straßenverwaltung gibt auch der unter 2.7 der Einzelfälle dargestellte Be­
schwerdefall Anlaß. Nach dem zugrundeliegenden Sachverhalt wurde der 
Beschwerdeführer im Zuge der Umlegung einer Bundesstraße zur Grund­
abtretung verpflichtet und die hiefür zu leistende Entschädigung mit 
25 S/ m~ errechnet. Im Zuge der bunde~stra.ßenrechtlichen Verhandlung er­
klärte sich der Beschwerdeführer bereit, die nach Umlegung der Straßen­
trasse für Bundesstraßenzwecke entbehrlich gewordenen Grundflächen von 
der Bundesstraßenverwaltung zu erwerben . Dieses Offert wurde angenom­
men, ohne allerdings bei der Verhandlung den dafür zu entrichtenden 
Kaufpreis ziffern mäßig zu bestimmen. Vielmehr wurde davon ausgegan­
gen, daß von einem "Tauschverhältnis 1 :1" - bezogen auf die vom Be­
schwerdeführer eingebrachten Grundstücke - auszugehen sei, sodaß der 
Beschwerdeführer nach Ansicht der VA zu Recht annehmen konnte, daß 
auch bei einem Flächenmehrerwerb durch ihn der Schätzpreis für die Be­
messung des Kaufpreises zur Anwendung gelange, der ihm selbst als Ent­
schädigung für seine Grundstücke angeboten worden war. Zwar konnte im 
Prüfungsverfahren der VA im Einzelfall eine Behebung des Beschwerde­
grundes dadurch erreicht werden, daß die Bundesstraßenverwaltung letzt­
lich für den Mehrerwerb an Grundflächen durch den Beschwerdeführer 
den seinerzeitigen Schätzpreis zugrunde legte, die .i:iber den Einzelfall hin­
ausreichende Problematik beim Abschluß solcher Ubereinkommen könnte 
aber in ähnlich gelagerten Fällen wieder zutage treten. Die:. VA regt daher 
an, bei derartigen Vereinbarungen zwischen der Republik Osterreich, Bun­
desstraßenverwaltung, und einem zu entschädigenden Grundeigentümer 
bereits in der Verhandlung in eindeutiger Weise klarzustellen, nach wei­
chen Gesichtspunkten und unter Zugrundelegung welcher Schätzungsbe­
träge derartige Vereinbarungen seinerzeit erfüllt werden sollen. Sollte dies 
- was im Einzelfall durchaus möglich ist, weil der Zustand der Grund­
stücke nach Entfernung der Straßendecke im Zuge der bundesstraßenbe­
hördlichen Verhandlung nicht hinreichend beurteilt werden kann - zum 
Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung nicht möglich sein, so wäre in 
der Vereinbarung festzuhalten, daß die für einen Tausch in Betracht kom­
menden Flächenverhältnisse oder die zu leistenden Kaufpreiszahlungen 
nach Abschluß der Arbeiten und Schätzung durch einen Sachverständigen 
einvernehmlich festzulegen wären. 
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Liegenschaftsteilungsgesetz 

Wie die VA bereits in ihrem Neunten Bericht an den Nationalrat 
(Seite 75 f) in eingehender Weise dargelegt hat, bringt die Anwendung der 
Sonderbestimmungen für die Verbücherung von Straßen-, Weg-, Eisen­
bahn- und Wasserbauanlagen durch die §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsge­
setz für die Betroffenen Nachteile mit sich, die allein mit den für die gegen­
~~ändlichen Sonderbestimmungen maßgeblichen verfahrensökonomischen 
Uberlegungen nach Ansicht der VA nicht gerechtfertigt werden können. 

Die wohl am schwersten wiegende Folge des vereinfachten Verfahrens 
nach den Bestimmungen der §§ 15 und 16 Liegenschaftsteilungsgesetz liegt 
darin, daß - wie der in der Einzelfalldarstellung unter 2.2 dargelegte Be­
schwerdefall zeigt - auch bei einer Fehlerhaftigkeit des Anmeldungsbo­
gens über die aus dem Gutsbestand eines Betroffenen abzuschreibenden 
Grundstücksteile eine Restitution der ursprünglichen Eigentumsverhält­
nisse nach grundbücherlicher Abschreibung nicht mehr möglich ist, weil 
nach der ständigen Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofes (vgl. zB 
die Entscheidung SZ. 47/144) der Eigentumserwerb kraft Verbücherung 
des Anmeldungsbogens nach den §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz vom 
tatsächlichen Eigentum des bücherlichen Vormannes unabhängig ist und 
originärer Eigentumserwerb eintritt, für den auch Gutgläubigkeit nicht ge­
fordert wird. Wird daher, wie im vorliegenden Fall, ein Trennstück irrtüm­
lich im Anmeldungsbogen aus dem Gutsbestand des betroffenen Eigentü­
mers abgeschrieben und zugunsten eines Dritten verbüchert, besteht keine 
Korrekturmöglichkeit durch Rückübertragung an den Geschädigten. 

Dazu kommt noch, daß auch die Geltendmachung des im Liegenschaftstei­
lungsgesetz vorgesehenen Entschädigungsanspruches in Geld häufig des­
halb unterbleibt, weil die etwa im Zuge von Straßenkorrekturen notwendig 
werdenden Zu- und Abschreibungen von Trennstücken in den Grund­
buchsbeschlüssen zwar aufscheinen, die den Betroffenen zugestellt werden, 
daß aber derartige Grundbuchsbeschlüsse mit Zu- und Abschreibungsaufli­
stungen auf 50 und mehr Seiten für den Betroffenen eintretende Verände­
rungen am Gutsbestand ohne Rechtskenntnisse und akribische Bcfassung 
häufig nicht sofort erkennen lassen, sodaß die geänderten Eigentumsver­
hältnisse oft erst nach Jahren, nach Baufertigstellung und Endvermessung, 
für den Betroffenen tatsächlich offenbar werden. Zu diesem Zeitpunkt ist 
aber die dreijährige Fallfrist für die Geltendmachung von Entschädigungs­
ansprüchen in Geld nach dem Liegenschaftsteilungsgesetz meist schon ab­
gelaufen. Auch auf diesen Umstand hat die VA in ihrem Neunten Bericht 
an den Nationalrat bereits hingewiesen. Aus diesem Grund hält die VA 
nach wie vor an ihrer im Neunten und Zehnten Bericht an den Nationalrat 
getroffenen Anregung fest, Überlegungen dahingehend anzustellen, auf 
welche Weise unter Wahrung der Interessen der öffentlichen Verwaltung 
und der Verfahrensökonomie dem zweifelsfrei bestehenden gravierenden 
Rechtsschutzdefizit beim Betroffenen begegnet werden kann. 

Bundesbaudirektion 

Anlaß zur Beanstandung durch die VA bot im Berichtszeitraum auch die 
l)axis der Bundesbaudirektion (früher Bundesgebäudeverv.-altung) bei der 
Uberlassung von Altmaterial an ihre Bediensteten. 
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Wie dem unter 2.6 der Einzelfälle dargestellten amtswegigen Prüfungsfall 
entnommen werden kann, war das im Zuge der Renovierung des Palais 
Rottal ausgebaute Barock-Uhrwerk samt Original-Zifferblatt und Zeigern 
einem Bediensteten der Bundesgebäudeverwaltung lohne vorherige Schät­
zung zum Altmaterialpreis von 100 S überlassen worden. In dem aufgrund 
dieses Vorfalles eingeleiteten Prüfungsverfahren der VA hinsichtlich der 
generellen Praxis bei Veräußerung von "Altmaterial" wurde vom Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten, auf den die Agenden des frü­
heren Bundesministeriums für Bauten und Technik übergegangen sind, im 
Wege stichprobenartiger Erhebungen festgestellt, daß auch in anderen Fäl­
len Veräußerungen von Gegenständen ohne vorherige Schätzung an Be­
dienstete des Hauses erfolgten. Wie der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten in seiner Stellungnahme selbst zugestehen mußte, ist die 
Veräußerung des gegenständlichen Uhrwerkes, aber auch einer Fotoka­
mera und dergleichen unter dem Titel "Altmaterial" nicht zu rechtfertigen, 
wozu noch kommt, daß in diesen Fällen auch die erforderliche Schätzung 
unterblieben ist. 

Aufgrund der Beanstandung der VA im amtswegigen Prüfungsverfahren 
wurde vom Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten eine Neu­
fassung der Materialverwaltungsbestimmungen für den Bereich der Bun­
desbaudirektion angeordnet. Die VA wird den gegenständlichen Problem­
bereich in Evidenz halten und gegebenenfalls nach Vorlage der neu ausge­
arbeiteten Materialverwaltungsbestimmungen hierüber neuerlich berichten. 

Einzelfälle 

2.1 Rückgang einer Quellschüttung durch den Bau des Plabutschtunnels 
(A 9 Phyrn-Autobahn) 
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VA 46 - BT/84 BM Zl. 890.080/31-VI/1l-88 

F. P . und E. P. aus Graz, Steiermark, hatten sich bereits im September 1984 
mit folgender Beschwerde an die VA gewendet: 

Ihr Wohngrundstück sei auf dem Plabutsch-Massiv gelegen und sie hätten 
zur Wasserversorgung einen 13 m tiefen Brunnen durch Felsgestein gegra­
ben, der immer ein ausreichendes Wasserdargebot geliefert habe. 

Seit im Auftrage der Bundesstraßenverwaltung Sprengarbeiten zur Herstel­
lung des Plabutschtunnels der A 9 Phyrn-Autobahn vorgenommen würden, 
sei der Brunnen versiegt, sodaß sie sich mit Regenwasser für Wirtschafts­
zwecke begnügen und ständig Trinkwasser zuführen lassen müßten. 

Von der Bundesstraßenverwaltung werde ein Zusammenhang mit den Tun­
nelbaumaßnahmen bestritten, obwohl die Sprengarbeiten unter dem 
Grundstück der Beschwerdeführer erfolgten und sie die Sprengungen stän­
dig hören und die Erschütterungen verspüren konnten. 

Die Beschwerdeführer betrachteten es als Mißstand in der Verwaltung, daß 
ihnen von der Bundesstraßenverwaltung eine Ersatzleistung für den ver­
siegten Brunnen abgelehnt werde. Die VA hat darüber ein Prüfungsverfah­
ren eingeleitet. 
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Der damals zuständige Bundesminister für Bauten und Technik bezog zu 
dem Vorbringen dahingehend Stellung, daß die auf der Liegenschaft der 
Beschwerdeführer aufgetretene Wasserverknappung nicht auf den Bau des 
Plabutschtunnels zurückzuführen sei. 

Die Liegenschaft befinde sich im Höhenzug des Plabutsch-Massives in ei­
ner Höhenlage, in welcher aufgrund der geologischen Verhältnisse keine 
eigentlichen Grundwasserhorizonte bestünden. Diese wären laut Auskunft 
der Geologen wesentlich tiefer gelegen. Eine gesicherte dauernde Wasser­
versorgung durch Hausbrunnen sei daher in dieser Gegend niemals mög­
lich gewesen, was durch Anrainerbefragungen auch bestätigt worden wäre. 
In der Nachbarschaft befänden sich Anwesen, \velche aufgrund dieser Si­
tuation seit Jahren ausschließlich aus Zisternen mit Wasser versorgt werden 
müßten. Im beschwerdegegenständlichen Brunnen habe eine Beobach­
tungsmessung im )Jovember 1983 bei einer Tiefe von 13,n m einen Was­
serstand von 5 cm ergeben. Die Wasserversorgung wäre dort im höchsten 
Maß von der Ergiebigkeit der jüngsten Niederschläge abhängig und die 
Wasserknappheit nicht durch den Bau des Plabutschtunnels verursacht. Die 
Behauptung, daß der Brunnen bis zum Baubeginn immer genügend Wasser 
geführt habe, sei durch die angestellten Erhebungen nicht bestätigt worden. 
Infolge des unbewiesenen Zusammenhanges zwischen dem Rückgang der 
Brunnenschüttung und der Tunnelherstellung könne eine Ersatzleistung für 
die behauptete Beeinträchtigung der Wasserversorgung aus Mitteln der 
Bundesstraßenverwaltung nicht erfolgen. 

Die VA hat diesen Standpunkt des Bautenressorts den Beschwerdeführern 
zur Kenntnis gebracht und diese eingeladen, alle zweckdienlichen Beweis­
mittel zur Verfügung zu stellen, mit welchen die Behördenstellungnahme 
entkräftet werden könnte. 

Die Beschwerdeführung wurde von F. P. und E. P. daraufhin nicht mehr 
fortgesetzt, jedoch haben sie in der Folge weitere Verhandlungen mit der 
Bundesstraßenverwaltung geführt. 

Im April 1988 erfolgte eine neuerliche Eingabe an die VA. 

Wie aus den Beilagen dazu ersehen werden konnte, hatte die Bundesstra­
ßenverwaltung, da kein Pumpversuch zur Feststellung der Brunnenergie­
bigkeit vorlag, im Juni 1985 die Beschwerdeführer eingeladen, Personen zu 
benennen, die unter Eid Angaben über das Wasserdargebot in einem länge­
ren Zeitraum vor dem Tunnelbaubeginn im Jahre 1979 machen könnten. 
Obwohl Zeugen mit so weitreichenden DetailkenntnisseI:. offenbar nicht 
beigebracht werden konnten, wurde eine sachverständige Uberprüfung der 
Situation in die Wege geleitet. 

Die VA hat zunächst erwogen, daß der Verlust einer Hauswasserversor­
gung eine ?chwerwiegende Notlage bei den Betroffenen verursacht, und die 
Prüfung dIeser Beschwerde aus folgenden Gründen WIeder aufgenommen: 

Mit der Bundesstraßengesetz-Novelle, Bundesgesetzblatt 1986/165, wurde 
dem Nachbarn einer Bundesstraße der Anspruch auf Schadenersatz gegen 
den Bund bei einer Beeinträchtigung der Wasserversorgung durch den 
Bundesstraßenbau auch dann eingeräumt, wenn Organe des Bundes daran 
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kein Verschulden trifft. Da es sich bei den Hausbrunnen auf dem Plabutsch 
nicht um wasserrechtlich genehmigte Versorgungsanlagen handelt, war 
diesbezüglich die Einschaltung der Wasserrechtsbehörde im Zusammen­
hang mit der Tunnelerrichtung nicht vorgesehen. Die Beurteilung, ob eine 
Beeinträchtigung dieser Brunnen erwartet werden mußte, lag somit allein 
bei der Bundesstraßenverwaltung. Es war daher zu prüfen, ob dieser ein 
Fehlverhalten durch ungenügende Sorgfalt dadurch vorzuwerfen war, nur 
die allgemeinen geologischen Verhältnisse berücksichtigt zu haben. Kon­
troll messungen an Wasservorkommen wurden nämlich nur bei geländemä­
ßig tiefer gelegenen Brun.':len in der Zone vorgenommen, in welcher aus all­
gemeinen geologischen Uberlegungen ein Grundwasserhorizont vermutet 
wurde. Gerade bei schwierigen Verhältnissen der Wasserversorgung kön­
nen jedoch bereits geringfügige Beeinträchtigungen zum Verlust des Was­
servorkommens führen. Uberdies muß von Sprengarbeiten eine beträchtli­
che Auswirkung erwartet werden und ein in der Felszone gelegener Brun­
nen kann dabei gerade die nachträglich behauptete, ausschließliche Wir­
kung als Zisterne durch Rißbildungen verlieren, was offensichtlich eine Be­
weissicherung erfordert hätte. Der von der Bundesstraßenverwaltung ein­
gesetzte Sachverständige für Wasserwirtschaft kam im Mai 1988 gutacht­
lich zu der Annahme, daß durch die Errichtung des Plabutschtunnels die 
Wasserwegigkeit insgesamt verändert und Brunnen beeinträchtigt wurden. 
Wenngleich die vorher betriebene Anlage der Beschwerdeführer zwar nicht 
geeignet war, dauernd eine einwandfreie Trinkwasserqualität zu gewährlei­
sten, konnte im Prüfungsverfahren der VA aber doch die von den Be­
schwerdeführern behauptete und vom Bundesminister für Bauten und 
Technik zunächst in Abrede gestellte nachteilige Auswirkung auf die Was­
serversorgungsanlage der Beschwerdeführer erwiesen werden. Der Be­
schwerde kam daher Berechtigung zu. Noch im Zuge des Prüfungsverfah­
rens der VA wurde von der Bundesstraßenverwaltung die Ausarbeitung ei­
nes Projektes zur Ersatzwasserversorgung unter teilweiser Verwendung be­
stehender Anlagenteile veranlaßt und eine Ersatzleistung der Bundesstra­
ßenverwaltung in Form einer Kostenbeteiligung im Ausmaß von 40 bis 
50 % zu einer Sammeleinrichtung der Dachwässer einschließlich eines 
Grobfilters zur Herstellung eines Rohwasserbeckens und zu einer Wasser­
aufbereitungsanlage mit Filtration im Gesamtwert von 200 000 S errechnet. 

Zuletzt konnte den Beschwerdeführern mitgeteilt werden, daß der Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten laut Schreiben vom 8. Septem­
ber 1988 den Landeshauptmann von Steiermark als Bundesstraßenverwal­
tung ermächtigt habe, ihnen eine Entschädigungszahlung für die Beein­
trächtigung ihrer Wasserversorgungsanlage in Höhe von 200000 S anzu­
bieten. 

Mit der Annahme dieser Entschädigungsleistung durch die Beschwerdefüh­
rer war der Beschwerdegrund behoben und eine weitere Veranlassung der 
VA entbehrlich. 

2.2 Irrtümliche Abschreibung von Liegenschaftsteilen anläßlich der Errichtung 
eines Güterweges 
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VA 3 - BT/86 

J. und A. R. aus Schwarzenbach, Niederösterreich, brachten bei der VA 
folgende Beschwerde vor: 
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Sie seien Eigentümer des Grundstückes 239, EZ. 107, Katastralgemeinde S. 
Im Zuge der Neutrassierung des Güterweges H. seien aus ihrem Gutsbe­
stand Grundstücksteile benötigt worden. Im Zuge einer am 1 S. Mai 19S 1 
durchgeführten Verhandlung durch das Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung, Abteilung B/6, hätten sie sich bereit erklärt, die für den 
Güterwegebau benötigten Grundflächen an das öffentliche Gut abzutreten, 
wenn sie nicht mit den Kosten der Neuvermessung nach Abschlug der Bau­
arbeiten und mit den Auslagen für die Herstellung der Grundbuchsord­
nung belastet würden. 

Sie seien anläßlich der in der Natur vorgenommenen Auspflockung der 
Güterwegtrasse davon ausgegangen, dag durch den Wegebau ein in ihrem 
Eigentum stehendes Trennstück, das sie immer als Holzlagerplatz benützt 
hätten, unberüht bleibe. In weiterer Folge hätten sie nach Abschluß des We­
gebaues auch ihr Holz - wie bisher - auf diesem Grundstück gelagert. 
Dieser Grundstücksteil sei Bestandteil der Grundparzelle 237/1 gewesen, 
die zur Gänze ebenfalls in ihrem Eigentum stehe. 

Im Jahre 1985 seien sie von den Ehegatten P. auf Räumung geklagt wor­
den, da dieser Grundstücksteil, auf dem sie ihr Holz lagerten, angeblich seit 
dem Güterwegebau im Eigentum der Ehegatten P. stehe. Das diesbezügli­
che Gerichtsverfahren sei noch anhängig. 

Den Beschwerdeführern wurde zunächst mitgeteilt, daß im Hinblick auf 
die Präjudizialität des anhängigen gerichtlichen Verfahrens hinsichtlich der 
Eigentumsfrage ein Prüfungsverfahren erst nach Vorliegen der gerichtli­
chen Entscheidung durchgeführt werden könne. 

Mit Urteil des Bezirksgerichtes Wiener Neustadt vom 15. Jänner 19S7 
wurde der Räumungsklage der Ehegatten P. stattgegeben und die Be­
schwerdeführer zur Räumung des gegenständlichen Grundstücksteiles ver­
pflichtet. Die Gegenklage der Beschwerdeführer auf Löschung einer ungül­
tigen Grundbuchseintragung wurde vom Bezirksgericht Wiener Neustadt 
mit Urteil vom 21. September 1987 abgewiesen. 

Die Beschwerdeführer traten daher am 4. November 1987 neuerlich an die 
VA heran und führten aus, daß im Gerichtsverfahren zutage getreten sei, 
daß das gegenständliche Trennstück im Zuge des Güterwegebauverfahrens 
im vereinfachten Verfahren nach dem Liegenschaftsteilungsgesetz aus ih­
rem Gutsbestand abgeschrieben und offenbar irrtümlich den Ehegatten P. 
zugeschrieben worden sei, sodaß diese bücherliehe Eigentümer werden 
konnten. Dieser Umstand sei maßgeblich für den Prozeßverlust gewesen. 
In der Fehlerhaftigkeit des Verfahrens nach den Bestimmungen der §§ 15 
und 16 Liegenschaftsteilungsgesetz erblickten sie einen Migstand im Be­
reich der Verwaltung. 

Die VA führte in der Folge ein Prüfungsverfahren durch und stellte folgen­
des fest: 

Im Zuge der Errichtung des Güterweges H. erfolgte am 18. Mai 1981 die 
Grenzziehung im Beisein der Beschwerdeführer. Die Nachbarn P. waren 
trotz Ladung nicht erschienen. Der Teilungsplan des Gütenveges H. wurde 
durch den Ingenieurkonsulenten Prof. Dipl.-Ing. G. erstellt und wurden 
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dabei die beschwerde gegenständlichen Trennflächen 2 und 5 aus der Kata­
stralmappe lagemäßig übernommen, da bei der Grenzverhandlung die Fest­
legung und Kennzeichnung in der Natur wegen der Abwesenheit der 
Grundeigentümer P. nicht möglich war. Irrtümlich wurden in diesem Tei­
lungsplan die Trennstücke 2 und 5 sodann mit dem Grundstück 243, 
KG. S., vereinigt. Die Verbücherung der Weganlage erfolgte gemäß den 
Sonderbestimmungen der §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz durch das 
Bezirksgericht Wiener Neustadt mit Grundbuchsbeschluß vom 28 . Dezem­
ber 1983. Dabei wurden die Trennstücke von der Liegenschaft der Be­
schwerdeführer, 237/1, EZ. 170, abgeschrieben und der EZ.107 zuge­
schrieben. Dieser Grundbuchsbeschluß wurde auch den Beschwerdeführern 
zugestellt, von diesen aber nicht bekämpft. 

Es erwies sich somit als zutreffend, daß das Anmeldungsverfahren nach 
dem Liegenschaftsteilungsgesetz - wie die Beschwerdeführer ausgeführt 
hatten - mit einem Fehler behaftet war. 

Die VA hatte aber von den rechtskräftigen gerichtlichen Feststellungen aus­
zugehen, daß die Ehegatten P. rechtmäßige Eigentümer der irrtümlich ab­
geschriebenen Trennflächen 2 und 5 geworden sind, weil nach der ständi­
gen Rechtsprechung (vgl. zB OGH, SZ.47/144) der Eigentumserwerb 
kraft Verbücherung des Anmeldungsbogens nach §§ 15 ff Liegenschaftstei­
lungsgesetz vom tatsächlichen Eigentum des bücherlichen Vormanns unab­
hängig ist und originärer Eigentumserwerb eintritt, für den Gutgläubigkeit 
nicht gefordert wird. 

Bei dieser Sach- und Rechtslage konnte daher auch im Prüfungsverfahren 
der VA eine Restitution des Eigentums der Beschwerdeführer nicht mehr 
erreicht werden. Es war aber auch nicht mehr möglich, die nach § 20 Lie­
genschaftsteilungsgesetz vorgesehene Entschädigung anzusprechen, da die 
dreijährige Fallfrist ab Zustellung des Grundbuchsbeschlusses zwischenzei­
tig verstrichen war. 

Die VA erkannte aufgrund des fehlerhaften Anmeldungsverfahrens der Be­
schwerde Berechtigung zu, eine weitere Veranlassung im Rahmen ihrer Zu­
ständigkeit konnte jedoch nicht erfolge!):. Der gegenständliche Fall wird 
aber zum Anlaß genommen, neuerlich Uberlegungen auf der Ebene der 
Gesetzgebung hinsichtlich der Sonderbestimmungen der §§ 15 ff Liegen­
schaftsteilungsgesetz anzuregen. 

2.3 Teilrückforderung einer Entschädigungsleistung nach dem Bundesstraßen­
gesetz 

114 

VA 18 - BT/86 BM Zl. 890.080/1-VI/11-88 
BM für Justiz Zl. 707.579/8-1 8/88 

F. G. aus Zell/Ziller, Tirol, brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Für den Ausbau der B 169 Zillertal Straße, Baulos "Umfahrung Zell/Ziller 
Mitte", seien aus seinem Gutsbestand Grundflächen benötigt worden. Im 
Jahre 1974 seien die diesbezüglichen Verhandlungen mit ihm abgeschlossen 
und von ihm das Schätzgutachten des Amtssachverständigen akzeptiert 
worden, der als Gesamtentschädigung einen Betrag von rund 4 Millionen 
Schilling errechnet habe. Diese Entschädigungssumme sei ihm auch im Ent-
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eignungsbescheid vom 29. Juli 1974 vom Landeshauptmann von Tirol zu­
gesprochen worden. 

Im Vertrauen auf die Rechtsgültigkeit dieser Entschädigungsleistung habe 
er die Grundstücke übergeben und in der Folge den Entschädigungsbetrag 
zum Ankauf von Ersatzgrundstücken verwendet. 

Nunmehr werde vom Bundesminister für Bauten und Technik eine Teil­
rückzahlung der Entschädigungsleistung in Höhe von annähernd 1,2 Mil­
lionen Schilling begehrt, weil die Finanzprokuratur unmittelbar vor Ablauf 
der im Bundesstraßengesetz vorgesehenen Anfechtungsfrist, von der er 
erstmals durch das Rückforderungsschreiben Kenntnis erlangt habe, einen 
gerichtlichen Neufestsetzungsantrag gestellt habe. 

In dieser gegen Treu und Glauben verstoßenden Vorgangsweise erblicke er 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung, zumal er im Hinblick auf die 
Einigung in der bundesstraßenrechtlichen Verhandlung über Preis und Ge­
genleistung und die tatsächliche Erfüllung durch Anweisung der Entschädi­
gungssum.!lle davon ausgegangen sei, daß er mit der Bundesstraßenverwal­
tung ein Ubereinkommen abgeschlossen habe. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Bauten und Technik sowie des Bundesministers für 
Justiz ein, nahm Einsicht in die Verwaltungsakten, zog Univ.-Prof. Dr. Jo­
sef Kühne als Konsulenten bei und stellte folgendes fest: 

Im Jahre 1974 stellte die Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch den 
Landeshauptmann von Tirol, den Antrag auf Enteignung unter anderem 
auch von Grundstücken des Beschwerdeführers für den Ausbau der Ziller­
tal Bundesstraße 169 im Bereich der Gemeinde Zell/Ziller. 

Mit Bescheid vom 29. Juli 1974 sprach der Landeshauptmann von Tirol als 
zuständige Bundesstraßenbehörde gemäß § 19 Bundesstraßengesetz die 
Enteignung der nach dem Projekt erforderlichen Grundflächen aus. In die­
sem Bescheid wurde auch gemäß § 20 Bundesstraßengesetz die Höhe der 
Entschädigung spruchmäßig wie folgt festgelegt: 

"Die angeführten Flächenausmaße sind aufgrund des vorliegenden Projek­
tes erstellt worden. Das endgültige Ausmaß der enteigneten Grundflächen 
wird aufgrund des Ergebnisses der nach Fertigstellung des Bauvorhabens 
durchzuführenden Vermessung festgestellt. Die gesondert zugewiesenen 
Zuschläge sind Bestandteile des Grundpreises (Verkehrswert). 

Die Auszahlung der einvernehmlich festgesetzten Entschädigung für die 
eingelösten Grundflächen hat mit 90 % des Betrages bis längstens 30. Sep­
tember 1974 zu erfolgen; der Restbetrag ist ohne Verzug nach Vermessung 
zu entrichten. Entschädigungen für gesamte Parzellen, für Obstbäume so­
wie Pauschalentschädigungen sind zur Gänze bis längstens 30. September 
1974 zu leisten. Vom Tage der Inanspruchnahme an bis zur tatsächlichen 
Auszahlung sind die Entschädigungsbeträge bzw. Restbeträge mit dem ge­
setzlichen Zinsfuß zu verzinsen." 
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Der Ausspruch über die Enteignung ist seitens des Beschwerdeführers un­
angefochten geblieben und der Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol 
vom 29. Juli 1974 in Rechtskraft erwachsen. Die Höhe der Entschädigung 
ist laut Bescheid "einvernehmlich festgesetzt" vom Beschwerdeführer ange­
nomm~n worden, w:obei unter Berücksichtigung der Verkehrswertminde­
rung elOe Entschädigung von 2 319 044 S festgestellt wurde. In der Be­
schwerde ging der Beschwerdeführer offenbar vom Gesamtentschädigungs­
preis des aber nur in seinem Hälfteeigentum stehenden Grundstückes aus. 

Hinsichtlich der nach dem bundesstraßenbehördlichen Bescheid einver­
nehmlich festgesetzten Entschädigung wurde an den Beschwerdeführer 
durch die zuständige Bezirksbauleitung fristgerecht ~is zur endgültigen 
Flächenverrechnung der um 10 % gekürzte Entschädigungsbetrag vorbe­
haltslos ausbezahlt und ~om Beschwerdeführer vorbehalts los ang~nommen 
und verwendet. Zum Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens waren die Grund­
stücke übergeben und von der Bauverwaltung projektsgemäß verbaut wor­
den. 

Am 30. Juli 1975 stellte die Finanzprokuratur im Zusammenhang mit dem 
Bescheid des Landeshauptmannes von Tirol vom 29. Juli 1974 gemäß § 20 
Abs. 3 Bundesstraßengesetz beim dafür zuständigen Bezirksgericht Zell/ 
Ziller den Antrag auf gerichtliche Neufestsetzung der Entschädigungshöhe. 

Mit Beschluß vom 29;.Jänner 1986 gab das Bezirksgericht Zell/Ziller dem 
Antrag der Republik Osterreich, Bundesstraßenverwaltung, vertreten durch 
die Finanzprokuratur, statt und setzte für den Beschwerdeführer die Ent­
schädigung neu mit 1660895,35 S fest, wobei das Gericht davon ausging, 
daß eine Entschädigung wegen Verkehrswertverminderung nicht zustehe. 

Es erfolgte daher im Gerichtswege eine Minderfestsetzung der Enteig­
nungsentschädigung um 652 068,65 S gegenüber der vor zwölf Jahren erst­
bestimmten und bezahlten Entschädigungsleistung. Dieser Beschluß des Be­
zirksgerichtes Zell/Ziller ist ohne Ergreifung des Rechtsmittels des Rekur­
ses durch den Beschwerdeführer in Rechtskraft erwachsen. 

Der zunächst um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Bauten und 
Technik teilte der VA im Prüfungsverfahren mit, daß auf die Rückzahlung 
der Entschädigung nach Rücksprache mit dem Bundesminister für Finan­
zen nicht verzichtet werden könne, daß jedoch die Möglichkeit einer Ra­
tenzahlung geprüft werde. 

In ihrem neuerlichen Stellungnahmeersuchen an den Bundesminister für 
Bauten und Technik vom 7. Oktober 1986 führte die VA aus, daß die Fi­
nanzprokuratur im gegenständlichen Fall zur AntragsteIlung beim Bezirks­
gericht Zell/Ziller im Hinblick auf die Delegationsverordnung nach 
Art. 104 B-VG nicht zuständig gewesen sei, da sie über Auftrag des Bun­
desministers für Bauten und Technik eingeschritten sei, die Angelegenhei­
ten der Bundesstraßenverwaltung jedoch zur Gänze an den Landeshaupt­
mann von Tirol übergegangen seien. Wie der Verfassungsgerichtshof in sei­
nem Erkenntnis zu Zahl B 564/83 vom 20. Juni 1985 festgestellt habe, habe 
eine Delegation nach Art. 104 B-VG zur Folge, daß bis zur Aufhebung der 
diesbezüglichen Delegationsverordnung die übertragenen Aufgaben zur 
Gänze an das delegierte Organ übergegangen sind und es daher in einem 
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solchen Fall an einer Kompetenz des an sich sachzuständigen Bundesmini­
sters mangle. 

Die VA vertrat daher in ihrem Schreiben die Auffassung, daß dieser Um­
stand allein es :echtfertige, auf den R.ückforderungsanspruch zu verzichten, 
da dIe ~enchthche Neufestsetzung mcht ordnungsgemäß zustande gekom­
men se!. 

In seiner Antwort hierauf teilte der Bundesminister für Bauten und Technik 
mit Schreiben vom 23. Dezember 1986 mit, daß er eine Nichtigerklärung 
des gegenständlichen Gerichtsverfahrens für unzulässig erachte, jedoch be­
reit sei, den Rückerstattungsbetrag in sieben gleichen Jahresraten unter 
Verzicht auf Stundungszinsen anzunehmen. 

Mit Schreiben vom 30. Jänner 1987 ersuchte die VA den Bundesminister 
für Justiz unter Sachverhaltsdarlegung und unter Hinweis auf die fehlende 
Antragslegitimation um Stellungnahme und regte an, insbesondere im 
Wege der Unzulässigkeit des Rechtsweges eine Nichtigerklärung des Be­
schlusses des Bezirksgerichtes Zell/Ziller beim Obersten Gerichtshof in Er­
wägung ~u ziehen. Der Bundesminister für Justiz teilte hierauf der VA mit, 
daß er ell1e Aufhebung oder Abänderung des rechtskräftIgen Genchtsbe­
schlusses auch im Wege des § 42 Jurisdiktionsnorm ON) als ausgeschlossen 
erachte, da die Finanzprokuratur zum Einschreiten gemäß § 20 Bundesstra­
ßengesetz jedenfalls berechtigt gewesen sei und im Verfahren außer Streit­
sachen eine AntragsteIlung nach § 42 Abs. 2 JN nicht vorgesehen sei. ]\'ach 
eingehender Beratung mit dem Konsulenten der VA, Univ.-Prof. 
Dr. Kühne, wurde dem Bundesminister für Bauten und Technik und dem 
Bundesminister für Justiz ein umfangreiches Rechtsgutachten zu der gegen­
ständlichen Problematik unterbreitet und neuerlich die Einleitung eines 
Nichtigerklärungsverfahrens angeregt. 

In der Folge stellte der Bundesminister für Justiz beim Obersten Gerichts­
hof den Antrag, den Beschluß des Bezirksgerichtes Zell/Ziller vom 29. Jän­
ner 1986 sowie das diesem Besch~uß vorangegangene Verfahren als nichtig 
aufzuheben. Begründet ~urde dIeser Antrag 1m wesentlIchen damIt, daß 
zwischen der Republik Osterreich, Bundesstraßem'erwaltung, als Enteig­
nungswerberin und dem Beschwerdeführer ein Entschädigungsüberein­
kommen, verbunden mit einem schlüssigen Verzicht auf die Anrufung des 
Gerichtes, zustande gekommen sei, sodaß Unzulässigkeit des Rechtsweges 
vorliege. Dieser Antrag des Bundesministers für Justiz wurde mit Beschluß 
des Obersten Gerichtshofes vom 24. März 1988 zu Zahl 6 ]\; SOS/HH zu­
rückgewiesen. Der Oberste Gerichtshof begründete seinen Zu rück \vei­
sungsbeschluß damit, daß nur dann gemäß § 42 Abs. 2 JN die Nichtigkeit 
eines gerichtlichen Verfahrens auszusprechen sei, wenn erst nach dessen 
rechtskräftigem Abschluß offenbar wird, daß die anhängig gewordene 
Rechtssache der inländischen Gerichtsbarkeit oder den ordentlichen Ge­
richten entzogen ist. Zwar sei die Bestimmung des § 42 Abs. 2 der Jurisdik­
tionsnorm auch im Verfahren außer Streitsachen anzuwenden, doch liege 
keine Nichtigkeit des gerichtlichen Verfahrens vor, weil in diesem Verfah­
ren die Möglichkeit bestanden hätte, bei Einwendung des Abschlusses einer 
Vereinbarung zwischen dem Beschwerdeführer und der Bundesstraßenver­
waltung den dennoch gestellten Neufestsetzungsantrag wegen mangelnden 
Rechtsschutzinteresses zurückzuweisen. Es handle sich daher um keinen 
Fall der Unzulässigkeit des Rechtsweges. 
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Die VA hält nach wie vor daran fest, daß der Beschwerde Berechtigung zu­
kommt und daß das Neufestsetzungsverfahren mit einem wesentlichen 
Rechtsmangel behaftet ist, der allerdings - wie der nunmehr vorliegende 
Beschluß des Obersten Gerichtshofes erkennen läßt - nicht mehr repara­
bel ist. Es wird allerdings im fortgesetzten Prüfungsverfahren noch zu klä­
ren sein, inwieweit die Festsetzung einer neuen Entschädigungssumme als 
Leistungstitel für das Rückforderungsbegehre~ h~rangezogen. werden 
kann. Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird die VA neuerlich über 
den gegenständlichen Beschwerdefall berichten. 

2.4 Sicherheitsgefährdender Zustand eines Schulgebäudes - Säumnis bei der 
Sanierung 
VA 2 - BT/87 BM Zl. 790.304/1-V/10/9/87 

Aufgrund einer Zeitungsmeldung vom 27. Dezember 1986 über den desola­
ten Bauzustand des Gymnasiums Wien-Landstraße, der auch die Sicherheit 
der Schüler und Lehrpersonen nicht mehr gewährleistet erscheinen lasse, 
hat die VA von Amts wegen ein Prüfungsverfahren eingeleitet, da gemäß 
Art. 148 Abs . 2 B-VG vermutet werden konnte, daß in der Säumnis bei der 
Ergreifung von Abhilfemaßnahmen ein Mißstand im Bereich der Verwal­
tung gelegen sein könnte. 

Die VA holte daher eine Stellungnahme des Bundesministers für wirtschaft­
liche Angelegenheiten ein, der noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der 
VA mitteilte, daß der schlechte Bauzustand des Schulgebäudes unmittelbar 
nach Einleitung des Prüfungsverfahrens zum Anlaß dafür genommen wor­
den sei, mit Vertretern des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport, des Stadtschulrates für Wien und mit dem neuen Direktor der An­
stalt anläßlich einer Begehung verschiedene Sanierungsmaßnahmen festzu­
legen. Für das Jahr 1987 würden neben den für die Sanierung des Turnsaa­
les, die bereits in Angriff genommen worden sei, zur Verfügung stehenden 
2 Millionen Schilling noch weitere Mittel in Höhe von 1 Million Schilling 
zur Verfügung gestellt, womit vorerst für die Behebung der wichtigsten 
Schäden das Auslangen gefunden werden könne. 

Es konnte daher derzeit eine weitere Veranlassung der VA unterbleiben. 

2.5 Berichtigung der Staatsgrenze - Säumnis bei der vertraglich vereinbarten 
Naturalentschädigung 
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VA 3 - BT/87 BM Zl. 95 014/21-IX/5/88 

Die Agrargemeinschaft S. aus Stillfried, Niederösterreich, brachte durch ih­
ren Obmann E. K. folgende Beschwerde bei der VA vor: 

Im Zuge der Marchregulierung und der damit im Zusammenhang stehen-
9.en Neufestlegung der gemeinsamen Staatsgrenze zwischen der Republik 
Osterreich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik habe 
die Agrargemeinschaft Grundstücke abtreten müssen, die an die eS SR 
übertragen worden seien. Anläßlich der Grundeinlöseverhandlung sei mit 
dem damaligen Bundesstrombauamt (nunmehr Wasserstraßendirektion) 
am 25. Juni 1970 vereinbart worden, daß die Agrargemeinschaft nach Ab­
schluß der zwischenstaatlichen Verhandlungen aus den im Zuge der Regu­
lierung zugefallenen Grundstücken einen flächengleichen Ersatz mit glei­
cher Nutzungsmöglichkeit erhalten sollte. 
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Seit Vertragsabschluß seien mehr als 16 Jahre vergangen, während derer 
eine Nutzung nicht möglich gewesen sei. Nun seien die der Agrargemein­
schaft vertraglich zugesicherten Grundstücke zwar dem Bund übertragen 
worden, während sie sich im Eigentum des Bundes befunden hätten, seien 
sie jedoch von der Niederösterreichischen Landesregierung zum Vollnatur­
schutzgebiet erklärt worden, wodurch jegliche Bewirtschaftung unmöglich 
gemacht werde. Zu der.~iesbezüglichen naturschutzbehördlichen Verhand­
lung sei die Republik Osterreich als Grundeigentümerin geladen worden, 
habe es aber unterlassen, in diesem Verfahren entsprechende Einwendun­
gen zu erheben, um ihre vertraglich eingegangenen Verpflichtungen sicher­
zustellen. 

Sowohl in der Verfahrensdauer - die gegenständlichen Grundflächen 
seien der Agrargemeinschaft nach wie vor nicht übereignet - als auch in 
der Säumnis des Bundes im Unterschutzstellungsverhhren liege ein Miß­
stand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Bauten und Technik (später des Bundesministers für wirt­
schaftliche Angelegenheiten) sowie des Landeshauptmannes von Nieder­
österreich ein und stellte fest, daß das Beschwerdevorbringen im wesentli­
chen den Tatsachen entsprach. 

Wie im Prüfungsverfahren der VA festgestellt werden konnte, war die Rea­
lisierung des Kaufvertrages im wesentlichen über lange Zeiträume hin 
durch zwischenstaatliche Verhandlungen behindert. Der Vertragsabschluß 
mit der Agrargemeinschaft S. bereits am 25. Juni 1970 erfolgte schon meh­
rere Jahre vor Abschluß des .?,-wischenstaatlichen Grenzbereinigungsvertra­
ges zwischen der Republik Osterreich und der Tschechoslowakischen So­
zialistischen Republik, der am 21. Dezember 1973 erfolgte, um dann ohne 
Zeitverzug die notwendigen Korrekturmaßnahmen durchführen zu kön­
nen. Aufgrund des obzitieJten Vertrages erfolgten im Jänner 1975 Kahl­
schlägerungen der an die CS?R fallenden Altarminseln, während jene Alt­
arminseln, die der Republik Osterreich übertragen wurden, nicht geschlä­
gert und mit voller Bestockung übergeben wurden. Der am 21. Dezember 
1973 abgeschlossene Vertrag trat am 24. Juni 1975 in Kraft, sodaß bis zu 
diesem Datum die durch die Regulierung abgetrennten Gebietsteile der Alt­
arminseln noch immer tschechoslowakisches Hoheitsgebiet waren und erst 
ab diesem Zeitpunkt eine grundbücherliehe Behandlung möglich \vurde. 
Das Ausmaßfeststellungsverfahren, die ParzelIierung und die grundbücher­
liehe Durchführung nahmen einen Zeitraum von sieben Jahren in An­
spruch, bis am 16. Juli 1982 der abschließende Grundbuchsbeschluß erlas­
sen wurde. Diese außergewöhnlich lange Verfahrensdauer wurde mit 
schwierigen Vermessungen, aber auch mit zwischenstaatlichen Problemen 
begründet. Die VA ging daher davon aus, daß die V.~rfahrensdauer bis zur 
Einverleibung des Eigentumsrechtes der Republik Osterreich an den ver­
traglich der beschwerdeführenden Agrargemeinschaft zu übertragenden 
Grundflächen überwiegend durch Umstände bedingt war, die der Republik 
Osterreich als Vertragspartnerin nicht angelastet werden können. 

Hinsichtlich der weiteren Verhandlungsführung erachtete die VA aller­
~ings den in der Beschwerde erhobenen Vorwurf der Säumnis für berech­
tigt. 
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Es trifft zwar zu, daß am 26. März 1985 die Niederösterreichische Landes­
regierung durch Verordnung die "Angerner und Dürnkruter Marchschlin­
gen" zum Naturschutzgebiet erklärt habe und auch Flurbereinigungsmaß­
nahmen durch die Agrarbezirksbehörde im gegenständlichen Bereich ge­
plant w~~en. Dies schließt aber nach Ansicht der VA nicht aus, daß die Re­
publik Osterreich die ihr aus § 4 des Kaufvertrages .. der Agrargemein­
schaft S. erfließende Verpflichtung der unverzüglichen Ubertragung des Ei­
gentums an den gegenständlichen Grundstücken nachgekommen wäre, wo­
bei auch zu bedenken ist, daß die Beschwerdeführerin den seinerzeit ver­
einbarten Kaufpreis von 106920,55 S spätestens im Jahre 1974 entrichten 
mußte. 

Der Vorwurf, daß die Republik Österreich keine verfahrensmäßigen Ein­
wendungen gegen die Erklärung des Gebietes zum Vollnaturschutzgebiet 
erhoben habe, geht hingegen ins L<:~re, weil im diesbezüglichen Verfahren 
eine ParteisteIlung der Republik Osterreich mit subjektiven öffentlichen 
Rechten nicht gegeben war. Es stellen sich daher die aus der Unterschutz­
steIlung erfließenden Nutzungsbeschränkungen des Kaufgegenstandes als 
ein von der Verkäuferin unbeeinflußbares Ereignis dar, das aber in der 
Form zu kompensieren ist, daß nach den Bestimmungen des Niederöster­
reichischen Naturschutzgesetzes für die mit der UnterschutzsteIlung ver­
bundenen Bewirtschaftungsbesch-!".änkungen ein Entschädigungsanspruch 
eingeräumt ist und die Republik Osterreich schon seinerzeit nach 1nkraft­
treten der Unterschutzstellungsverordnung einen diesbezüglichen Entschä­
digungsantrag eingebracht hat, sodaß der Vorwurf der Erfüllungsvereite­
lung zu Unrecht erhoben wurde. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA konnte die Übertragung der 
beschwerdegegenständlichen Grundflächen an die Agrargemeinschaft S. 
grundbücherlich durchgeführt werden; die Höhe der wegen der Bewirt­
schaftun&sbeschränkunge!1 durch das Voll~at~rschu~zgebiet zu leistenden 
Entschädigung wurde zWIschen der Repubhk Osterreich und der beschwer­
deführenden Agrargemeinschaft im Vergleichswege bereinigt, sodaß eine 
weitere Veranlassung der VA entbehrlich war. 

2.6 Überlassung eines Barock-Uhrwerkes zum Altmaterialpreis an emen Be­
diensteten der Bundesbaudirektion 

120 

VA 20 - BT/87 BM Zl. 12.940/65-1/15/87 

Die VA leitete von Amts wegen zu folgendem Sachverhalt ein Prüfungsver­
fahren ein : 

Am 1. April 1987 erschien in der Direktion der VA Dipl.-1ng. J. M. und er­
klärte, er habe seinerzeit als Bediensteter der Bundesgebäudeverwaltung 
das alte Uhrwerk des Palais Rottal, Singerstraße 17, gekauft und wolle es 
nun abholen. Er wies sich mit einem Schreiben der ehemaligen Bundesge­
bäudeverwaltung I Wien vom 17. Oktober 1982 aus, worin von einem Ver­
kauf von Altmaterial im Wert von 100 S die Rede war. Da kein Beweis vor­
lag, daß es sich bei diesem ,,Altmaterial" um das alte Barock-Uhrwerk des 
Palais Rottal handelt, wurde Dipl.-1ng. M. die Abholung des Uhrwerkes 
nicht gestattet. Die VA ging dabei davon aus, daß das alte Barock-Uhrwerk 
samt dem originalen Zifferblatt einen hohen historischen Wert repräsen­
tiere und daher nicht als Altmaterial behandelt worden sein könne. 
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Aufgrund dieses Vorfalles hat die VA allerdings in ihrer kollegialen Sitzung 
am 1. April 1987 einstimmig den Beschluß gefaßt, das in ihrem Gewahrsam 
befindliche Uhrwerk an niemanden herauszugeben und in Ausübung der 
amtswegigen Kompetenz nach An. 148 a Abs. 2 B-VG ein Prüfungsverfah­
ren darüber einzuleiten, wie es möglich sein konnte, ein historisches Uhr­
werk - sollte dieses tatsächlich in dem oben angeführten Schreiben ge­
meint gewesen sein - als "Altmaterial" an einen Bediensteten der Bundes­
gebäudeverwaltung zu veräußern, und darüber hinaus zu prüfen, welche 
Verkäufe an Bedienstete des Hauses unter dem Titel "Altmaterial" sonst 
noch vorgenommen wurden. 

Der um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten teilte der VA hiezu mit, daß er nach einer Untersuchung im Be­
reich der Bundesbaudirektion festgestellt habe, daß das Dienststück, das 
yon Dipl.-Ing. J. M. in der Direktion der VA als Nachweis des Kaufes eines 
"Uhrengetriebes" vorgelegt worden sei, sich tatsächlich auf das im Dachge­
schoß Singerstraße 17 ~~findliche alte Uhrwerk samt Zifferblatt und Zeiger 
bezogen habe. Bei der Uberprüfung durch das Bundesministerium für wirt­
schaftliche Angelegenheiten seien erhebliche Formalmängel bei der Ab­
wicklung der Verwertung der nicht mehr funktionsfähigen Giebeluhr zu­
tage getreten. Insbesondere wurde es seinerzeit unterlassen, das alte Uhr­
werk hinsichtlich seines kulturhistorischen Wertes zu schätzen. Er habe da­
her veranlaßt, daß eine Schätzung des Uhrwerkes durch einen Sachverstän­
digen vorgenommen werde. Für den Fall, daß der Wert wesentlich über 
dem Kaufpreis liege, werde über die weitere Verwendung neuerlich ent­
schieden. 

In weiterer Folge teilte der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen­
heiten der VA mit, daß es sich bei dem gegenständlichen Uhrwerk tatsäch­
lich um ein solches von historischem Wert handle und es daher im Sachgü­
te raus tausch dem Technischen Museum überlassen worden ist. Damit war 
im Einzelfall der Grund für die Beanstandung behoben. 

Hinsichtlich der generellen Praxis der Veräußerung von Altmaterial teilte 
der Bundesminister fü~. wirtschaftliche Angelegenheiten der VA mit, daß 
eine stichprobenweise Uberprüfung ergeben habe, daß derartiges Altmate­
rial überwiegend an Bedienstete der Dienststelle abgegeben werde. Dies sei 
damit zu erklären, daß vorrangig Bedienstete der Bundesbaudirektion von 
der Ausscheidung der Altmaterialposten Kenntnis erlangten. In den über­
wiegenden Fällen handle es sich dabei um angefallenes Altholz, Altmetall, 
Kabelstücke und dergleichen, die für eine weitere Vel\\'endung im Bundes­
hochbau unbrauchbar sind und auch nur mehr einen sehr geringen bis gar 
keinen Ha~~elswert besitzen. Gelegentlich habe jedoch bei der stichpro­
benweisen Uberprüfung der Altmaterialveräußerungen festgestellt werden 
müssen, daß "problematische Einzelposten" unter diesem Titel veräußert 
wurden, wie das gegenständliche Uhrwerk oder eine Fotokamera. 

Aufgrund der im Anlaßfall zutage getretenen Mängel wurde vom Bundes­
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten eine Neufassung der Material­
verwaltungsbestimmungen für den Bereich der Bundesbaudirektion Wien 
angeordnet, sodaß auch diesbezüglich eine weitere Veranlassung der VA 
entbehrlich erscheint. 
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2.7 ~ichterfüllung eines mit der Bundesstraßenverwaltung abgeschlossenen 
lJbereUikommens 

122 

VA 36 - BT/87 BM Zl. 890.080/41-VI/11-87 

F. W. aus Wartberg/Krems, Oberösterreich, brachte bei der VA folgende 
Beschwerde vor : 

Im Zuge des Ausbaues der Pyhrnstraße B 138 im Gebiet der Gemeinde 
Schlierbach seien auch Liegenschaften aus seinem Gutsbestand in Anspruch 
genommen worden und wäre die Enteignung mit Bescheid des Landes­
hauptmannes von Oberösterreich vom 14. August 1975 erfolgt. Weiters 
seien von ihm Grundflächen zum Zweck der Herstellung der durch den 
Bundesstraßenbau nötig gewordenen neuen Verkehrsverbindungen im Ge­
meindegebiet von Schlierbach in Anspruch genommen worden. Im Zuge 
der mündlichen Verhandlung im letztgenannten Verfahren habe er sich be­
reit erklärt, diejenigen Grundflächen im Bereich seines Anwesens, welche 
durch die Neuherstellung der öffentlichen Verkehrsverbindungen entbehr­
lich werden, zu erwerben. Die Bundesstraßenverwaltung habe damals im 
Einvernehmen mit der G~meinde Schlierbach zugesagt, ~ntbehrlich gewor­
dene Flächen des öffentlichen Gutes als Tauschflächen Im Zuge der End­
vermessung im Tauschverhältnis 1:1 an .. die Grundeigentümer zu übertra­
gen . Nach seiner Meinung sei somit ein Ubereinkommen zwischen ihm und 
der Bundesstraßenverwaltung zustande gekommen. 

Für die von ihm beanspruchten Flächen sei die Entschädigung mit 25 S/m2 

festgelegt worden. 

Bei der im Vorjahr durchgeführten Endabrechnung wären ihm jedoch für 
die Ersatzflächen 60 S/m2 in Rechnung gestellt worden. Darin erblicke er 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung, da seinerzeit von einem Wert­
verhältnis 1:1 ausgegangen worden sei und darüber hinaus die Ersatzflä­
chen - wie sich aus einem Gutachten der Bezirksbauernkammer Kirch­
dorf/Krems vom 16. September 1982 ergebe - eine äußerst schlechte Bo­
nität aufwiesen. 

Die VA führte ein Prüfungsverfahren durch, holte eine Stellungnahme des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten ein und stellte fest, 
daß das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Wie den Verwaltungsakten entnommen werden konnte, wurde v~r Ankauf 
einer Gesamtfläche von 4 465 m2 Grundflächen der Republik Osterreich 
durch den Beschwerdeführer eine Kontrollschätzung durch das Bundesmi­
nisterium für Finanzen vorgenommen. Bei dieser Kontrollschätzung wur­
den bis auf die vom Beschwerdeführer beanstandeten 251 m2 die übrigen 
Flächen unter Berücksichtigung der mangelnden Kultivierung, der Lage, 
der Form und ihrer Verwertbarkeit mit 25 S bis 30 S/m 2 bewertet. 

Die in Beschwerde gezogenen Grundflächen wurden bei der Kontrollschät­
zung wegen der unmittelbaren Hofnähe mit 60 S/m2 bewertet, da sie als 
Manipulationsfläche für die Landwirtschaft des Beschwerdeführers dien­
ten. 
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für die Beurteilung des gegenständlichen Beschwerdcfalles war es von we­
sentlicher Bedeutung, ob bei der seinerzeitigen Grundablöse tatsächlich ein 
Übereinkommen mit dem Beschwerdeführer zustande gekommen war. In 
einem solchen Fall wäre nämlich die gegenständliche Kontrollschätzung 
überhaupt entbehrlich gewesen. Diese frage war aber bis zur Einleitung 
des Prüfungsverfahrens der VA im Bereich des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Angelegenheiten gar nicht geprüft worden. Im Zuge des 
Prüfungsverfahrens der VA gelangte der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten zwar zu dem .~rgebnis, daß über den gegenständlichen 
Grundtausch bzw. Kauf kein Ubereinkommen zustande gekommen sei, 
daß aber im Hinblick auf die bei anderen Grundstückseigentümern gegebe­
nen Vergleichswerte im Sinne einer Gleichbehandlung auch der in Be­
schwerde gezogene Grundstücksteil mit 25 S/m 2 vom Beschwerdeführer 
erworben werden könne. 

Damit war der Grund der Beschwerde behoben. Die VA sieht sich aller­
dings veranlaßt, anzuregen, daß zur Vermeidung gleichartiger Fälle in Hin­
kunft bei Tausch- bzw. Kaufvereinbarungen über aufgelassenen Straßen­
grund schon anläßlich der diesbezüglichen Verhandlung die Bedingungen 
eindeutig festgelegt werden. Na~h Ansicht der VA ist nämlich im gegen­
ständlichen Fall sehr wohl ein Ubereinkommen zustande gekommen, da 
nach der neueren Judikatur des Obersten Gerichtshofes hiefür keine aus­
drückliche Erklärung vorliegen mu0.' sondern aus dem gesamten Handeln 
beider Vertragspartner ein solches Ubereinkommen erschließbar sein muß 
(vgl. zB OGH, ZI. 1 Ob 598/85, vom 16. September 1985). 

Kann der Wert der vereinbarungsgegenständlichen Grundstücke zum Zeit­
punkt des Abschlusses der Vereinbarung noch nicht festgelegt werden, weil 
etwa der Bonitätszustand nach Abschluß der Straßenbauarbeiten noch 
nicht vorhersehbar ist, so muß nach Ansicht der VA ausdrücklich darauf 
hingewiesen werden, daß der Preis erst künftig nach Fertigstellung der Ar­
beiten ermittelt wird. Andernfalls könnte - wie im vorliegenden Fall -
schlüssig davon ausgegangen werden, daß für den Erwerb dieselben Bedin­
gungen hinsichtlich der Kaufpreishöhe zu gelten haben wie bei der Grund­
abtretung für den Straßenbau. 

3 Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Land- und forstwirtschaft be­
treffend, wurden im Berichtszeitraum 123 Beschwerden an die VA heran­
getragen. 

Der weitaus überwiegende Teil der Beschwerden betraf - wie auch in den 
früheren Berichtszeiträumen - Angelegenheiten des Wasserrechtes. 

Neben diesen den Anwendungsbereich des Wasserrechtes betreffenden Be­
schwerden, die rund 80 % des Gesamtanfalles aus dem Ressortbereich dar­
stellten, wurden auch Angelegenheiten des Forstrechtes und der Marktord­
nung an die VA herangetragen und Härtefälle aus dem Bereich des land­
wirtschaftlichen Förderungswesens anhängig gemacht. 
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Darüber hinaus ist auch festzustellen, daß der Gesamtanteil an Beschwer­
den, der auf den Bereich der agrarischen Operationen entfällt, beim Ge­
samtbeschwerdeanfall der VA eine eher steigende Tendenz aufweist. Diese 
Beschwerden sind allerdings zum überwiegenden Teil nicht im Bericht der 
VA an den Nationalrat dargestellt, da in diesen Bericht entsprechend der 
verfassungsrechtlichen Kompetenzverteilung und der agrarbehördlichen 
Sondernormen nur jene Fälle Eingang finden, die den beim Bundesminister 
fü!" Lan~- und Fors.twirtschaft a':lgesiedelten Obersten Agrarsenat betr.effe~. 
DIe übrIgen, agrarIsche Operationen betreffenden Beschwerdefälle smd m 
den Berichten an die jeweiligen Landtage jener Länder dargestellt, die die 
VA auch mit der Prüfung ihrer Landes- und Gemeindeverwaltung betraut 
haben. Im Berichtszeitraum sind auf diesem Gebiet für den Bericht der VA 
an den Nationalrat keine eine zusätzliche Einzeldarstellung rechtfertigen­
den Beschwerden angefallen, die behängenden Beschwerdefälle zeigen aber 
auch im Berichtszeitraum überwiegend einen Verfahrensverlauf, der - von 
seiner Dauer her betrachtet - nicht den Bestimmungen der Menschen­
rechtskonvention entspricht. Die VA hält daher an ihrer auch schon im 
Zehnten Bericht an den Nationalrat vertretenen Auffassung fest, daß es le­
gislativer Maßnahmen bedarf, um das Verfahren in Angelegenheiten der 
Bodenreform den durch die Konvention vorgezeichneten Grundsätzen ei­
nes fairen Verfahrens anzupassen, wobei eine über Gebühr lange Verfah­
rensdauer infolge des Schwebezustandes der Eigentumsverhältnisse und des 
faktischen Entzuges des bisherigen Eigentums nach der Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofes einem Eigentumsentzug gleichzusetzen ist 
(vgl. insbesondere die Entscheidung Sporrong und Lönnroth). 

Die VA vertritt auch nach wie vor die Auffassung, daß im Lichte der Ent­
wicklung der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes die derzeitige 
Konstruktion der Landesagrarsenate und des Obersten Agrarsenates, der 
allerdings in den überwiegenden Fällen inappellabel ist, lediglich unter der 
nachprüfenden Kontrolle des Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshofes 
nicht den in Art. 6 der Konvention enthaltenen Grundsätzen entsprechen 
wird. Auf die diesbezüglichen Ausführungen im Zehnten Bericht der VA an 
den NationalraqSeite 129 f) wird daher nochmals hingewiesen. Es scheint 
daher geboten, Uberlegungen in der Richtung anzustellen, wie die derzeit 
regelmäßig auftretenden Verzögerungen bei der Durchführung von Ver­
fahren über agrarische Operationen reduziert werden können und wie an­
dererseits durch strukturelle Organisationsänderungen unter Beibehaltung 
des Grundsatzes der gemischten Senate eine Neustrukturierung der Ent­
scheidungsträger im agrarbehördlichen Bereich gefunden werden kann, die 
zweifelsfrei den Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonven­
tion sowohl im Hinblick auf die vertretbare Verfahrensdurchführung als 
auch im Hinblick auf die Zusammensetzung entsprechen. 

Wasserrecht 

Wie auch in den Vorberichten stehen bei den Beschwerden auf dem Ge­
biete des Wasserrechtes die Säumnisfälle im Vordergrund (vgl. die 
Fälle 3.1,3.2,3.3,3.6,3.13,3.14 und 3.16). Die VA sieht sich daher neuer­
lich veranlaßt, ihre Ausführungen im Achten, Neunten und Zehnten Be­
richt an den Nationalrat zu wiederholen, wobei die im Berichtszeitraum an­
gefallenen Säumnisfälle zeigen, daß nicht nur - wie in den vorangegange­
nen Berichtszeiträumen - die lange Verfahrensdauer, die Unterlassung 
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der Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes und die Mißachtung wasser­
rechtlich normierter Aufsichtspflichten zu Beschwerden Anlaß gaben, son­
dern auch lange dauernder Leistungsverzug im wasserrechtlichen Entschä­
digungsverfahren. Neben diesen Leistungsstörungen bot das wasserrechtli­
che Enteignungs- und Entschädigungsverfahren im Berichtszeitraum noch 
mehrfachen Anlaß für die Erhebung von Beschwerden bei der VA, die es 
angezeigt erscheinen lassen, von seiten der VA hiezu grundsätzlich Stellung 
zu nehmen: 

Zunächst muß in Prüfungsverfahren der VA immer wieder festgestellt wer­
den, daß sich wasserrechtliche Entscheidungen entweder im Spruch über­
haupt nur auf die Niederschrift der wasserrechtlichen Bewilligungsverhand­
lung beziehen und diesen Hinweis zur Umschreibung des Projektes und 
der mit der Bewilligung verknüpften Auflagen und Bedingungen heranzie­
hen. Andererseits finden sich im Spruch wasserrechtlicher Bescheide häufig 
Auflagen, deren Inhalt nicht so konkret gefaßt ist, daß sie gegebenenfalls 
einer Vollstreckung zugänglich wären. Gelegentlich werden in Form sol­
cher Auflagen oder unter Verweisung auf die zu berücksichtigenden Forde­
rungen der Parteien in der wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung 
Verpflichtungen zu Lasten Dritter begründet, wodurch ebenfalls das Auf­
treten von Leistungsstörungen im Entschädigungsverfahren begünstigt wer­
den kann. 

Nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes sind die mit 
der Erteilung einer Bewilligung auferlegten Auflagen bzw. Verpflichtungen 
in den Spruch des Bescheides aufzunehmen. Ein Hinweis auf die Verhand­
lungsschrift und die niederschriftlich festgehaltenen Ausführungen bzw. 
Einwendungen und Forderungen der Beteiligten reicht nicht aus, wenn sie 
in Form eines bloßen Verweises zum Inhalt des Spruches eines Bescheides 
gemacht wird (vgl. zB das Erkenntnis des VwGH, Slg. 9345 A/1977). Es 
sind daher im Einzelfall die von den Sach\'erständigen für notwendig 
erachteten Maßnahmen im Spruch des Bescheides einzeln anzuführen und 
so zu formulieren, daß sie nötigenfalls auch vollstreckt werden können. Ein 
Bescheidausspruch, durch den eine Verpflichtung auferlegt wird, muß näm­
lich nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes so bestimmt gefaßt 
sein, daß seine Durchsetzung im Wege der Zwangsvollstreckung möglich 
ist (vgl. zB das Erkenntnis, Sig. 8793 AI 1975). 

Andererseits ist durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes auch 
klargestellt, daß durch eine Auflage ausschließlich der Konsenswerber ver­
pflichtet werden kann, es aber unzulässig ist, in einer solchen Auflage Ver­
pflichtungen Dritter zu begründen oder die Erfüllung zu Lasten eines Drit­
ten vorzusehen, dessen Einverständnis hiezu nicht vorliegt und gegen den 
auch ~,ein die Maßnahme ermöglichendes Zwangsrecht einger~umt ist. Auf 
diese Uberlegungen ist auch beim Abschluß wasserrechtlicher Ubereinkom­
men Bedacht zu nehmen, wenn etwa das in der wasserrechtlichen Verhand­
lung für eine juristische Person mit Vertretungsmacht auftretende Organ 
im Innenverhältnis die erforderliche Ermächtigung nicht besitzt oder ihr 
Handeln von einer nachträglichen Genehmigung durch ein anderes Organ 
abhängig ist (vgl. zB das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
12, November 1987, ZI. 85/0710290). 
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Unter diesen Überlegungen sind beispielsweise die Fälle 3.1 und 3.9 zu se­
hen. Im ersten Fall war es unterlassen worden, über die Einwendungen der 
Beschwerdeführerin ge&en ein Regulierungsprojekt? da~ die Beanspruchung 
von Grundstücken aus Ihrem Gutsbestand vorsah, In einer der Rechtskraft 
fähigen Weise abzusprechen. Zwar ging die zuständige Wasserrechtsbe­
hörde aufgrund der Erklärungen der Beschwerdeführerin im wasserrechtli­
chen Bewilligungsverfahren für das Regulierungsvorhaben zutreffend da­
von aus, daß sie gegen das Projekt selbst und somit auch gegen die Inan­
spruchnahme ihres Eigentums keine Einwände erhebe, sodaß die Begrün­
dung eines Zwangsrechtes unterbleiben konnte, sie hat es aber in weiterer 
Folge verabsäumt, über die von der Beschwerdeführerin gestellten Entschä­
digungs- bzw. Kompensationsanträge für die Inanspruchnahme ihres Ei­
gentums bescheid mäßig abzusprechen. Vielmehr wurde unzulässigerweise 
in der Begründung des Bescheides lediglich darauf hingewiesen, daß den 
Forderungen der Beschwerdeführerin in einem k~nftigen agrarbe~ördli­
chen Verfahren Rechnung getragen würde. Durch diese Vorgangswelse hat 
die Wasserrechtsbehörde ihre Entscheidung mit inhaltlicher Rechtswidrig­
keit behaftet, weil sie die von der Beschwerdeführerin zutreffenderweise im 
wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren erhobenen Forderungen nicht me­
ritorisch erledigt hat. Dieser Mangel konnte auch im nachhinein nicht mehr 
behoben werden, da nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgerichts­
hofes die nachträgliche Einräumung von Zwangsrechten dann nicht mög­
lich ist, wenn der Eigentumseingriff mit Zustimmung des Betroffenen voll­
zogen wurde und die Baurnaßnahmen abgeschlossen sind, es aber zu keiner 
entsprechenden Festlegung der Gegenleistung für den Eigentumseingriff 
gekommen ist (vgl. zB das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
4. April 1963, Zl. 596/62). Es wäre daher zu überlegen, ob nicht für derar­
tige Fälle von Leistungsstörungen, die in der Praxis des öfteren auftreten, 
die gesetzliche Möglichkeit begründet werden sollte, auch im nachhinein 
noch die unterlassene Entschädigungsbestimmung im Behördenweg vor­
nehmen zu können. 

Im zweitgenannten Fall ist es eb~!lfalls zu einer unbehebbaren Leistungsstö­
rung gekommen. Die Republik Osterreich, Wildbach- und Lawinenverbau­
ung, hatte im Zusammenhang mit einem Regulierungsprojekt bisher unein­
geschränkt benützte Verkehrswege beeinträchtigt, sodaß im wasserrechtli­
chen Verfahren für deren Ersatz zu sorgen war. Die Betroffenen erklärten 
sich mit einer Ersatzlösung einverstanden, die ohne Wiedererrichtung einer 
bisher bestandenen Brücke die Bewirtschaftung ihrer Grundstücke ermögli­
chen würde. In weiterer Folge wurde die Ersatzzufahrt auch ü~~r Jahre 
hindurch unbeanstandet genutzt. Im Zuge des wasserrechtlichen l!.berprü­
fungsverfahrens sollte sodann durch Abschluß entsprechender Uberein­
kommen diese Ersatzzufahrt rechtlic.~ abgesichert werden. In der hierüber 
stattgefun~enen wasserrechtlichen Uberprüfungsverhandlung schloß die 
Republik Osterreich, Wildbach- und Lawinenverbauung, aber Benutzungs­
übereinkommen ab, die - wohl um Schwierigkeiten mit einem Mitbesitzer 
aus dem Wege zu gehen - wesentliche Nutzungseinschränkungen gegen­
über dem vorher bestandenen Zustand vorsahen. Richtigerweise wäre von 
der Wass~rrec~tsbe.hörde bei Abg~ng einer. gütli<::hen Einigung über d!e 
Nutzung 1m blshengen Umfang ein bescheidmäßIger Abspruch über die 
Einräumung einer zwangsweisen Dienstbarkeit gegen den widerstrebenden 
Mite~gentümer vorzunehmen gewesen. Tatsächlich hat sich hier die Repu­
blik Osterreich, Wildbach- und Lawinenverbauung, einer bescheidmäßigen 
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Verpflichtung der Wasserrechtsbehörde dadurch entledigt, daß sie im 
Übereinkommensweg Vereinbarungen als Konsensträgerin mit den Grund­
eigentümern zu Lasten der Nutzungsberechtigten am Ersatzweg abge­
schlossen hat. Auch hier fehlte es im Prüfungsverfahren der VA an einer 
Korrekturmöglichkeit, weil der durch die Beschränkung begünstigte Mitei­
gentümer sich zu einer einvernehmlichen Lösung nicht bereit erklärt hatte. 

Ein weiteres grundsätzliches Problem betrifft den Ersatz von Vertretungs­
kosten im wasserrechtlichen Verfahren (vg1. Fall 3.12). Bisher stand ein Er­
satz der notwendigen Vertretungskosten im Enteignungsverfahren nur 
dann zu, wenn die Regelung des § 44 Eisenbahnenteignungsgesetz im Ent­
eignungs- und Entschädigungsverfahren anzuwenden war (vg1. die Ent­
scheidung des Obersten Gerichtshofes vom 19. Dezember 1986, Z1. 60b-
647/84). Im wasserrechtlichen Verfahren bestand nun bisher kein eigenes 
vom Bewilligungsverfahren rechtlich abgesetztes Entschädigungsverfahren 
unter Einschaltung der Gerichte, sondern es war hierüber ausschließlich im 
Administrativwege von der Wasserrechtsbehörde zu entscheiden. Der Ver­
waltungsgeri.chtshof vertrat daher in sündiger Rechtsprechung die Auffas­
sung, daß die Sondernorm des § 123 Wasserrechtsgesetz über Kostener­
sätze im Wasserrechtsverfahren nicht die Abgeltung der rechtsfreundlichen 
~ ertretungskosten ~rfas.se,. weil Bewilligungs-, EnteignTungs- und Entschä­
digungsverfahren eIn eInZiges zusammenhängendes verfahren darstellen 
würden. Dadurch, daß aufgrund des Erkenntnisses des Verfassungsge­
richtshofes vom 24. Juni 1980, Z1. G 1188, die diesbezüglichen Entschädi­
gungsbestimmungen des Wasserrechtsgesetzes als verfassungswidrig aufge­
hoben wurden und durch die W asserrechtsgesetz- Novelle 1988, 
BGB1. Nr. 693/1988, eine Neuregelung in der Form einer sukzessiven Zu­
ständigkeit getroffen wurde, scheint auch die Kostenersatzproblematik ge­
löst, da nun nicht mehr von der Einheitlichkeit von Bewilligungs-, Enteig­
nungs- und Entschädigungsverfahren ausgegangen werden kann. 

Die Leistungsstörungen bei der Erfüllung von Entschädigungsansprüchen 
können - wie die Fälle 3.13 und 3.16 zeigen - auch darin begründet sein, 
daß von seiten der Wasserrechtsbehörde die Erfüllung aller anlißlich der 
Bewilligung vorgesehenen Auflagen und Verpflichtungen in weiterer Folge 
nicht hinreichend überwacht wird. Nur so kann es - wie etwa im Fall 3.16 
- dazu kommen, daß Entschädigungsansprüche, über die rechtskräftig 
entschieden wurde, nach mehr als zwölf Jahren noch immer nicht erfüllt 
waren. Dazu kommt noch, daß bei den mit der Begründung von Zwangs­
rechten befaßten Wasserrechtsbehörden noch immer gelegentlich die Auf­
fassung vertreten wird, es sei bei der Einräumung von Leitungsdienstbarkei­
ten lediglich eine Entschädigung für den Flurschaden und sonstige im Zu­
sammenhang mit den Baurnaßnahmen eingetretene Schäden eine Abgel­
tung zuzusprechen, nicht aber für die Einräumung der Leitungsdienstbar­
keit selbst. Häufig wird die Einräumung der Leitungsdienstbarkeit auch nur 
mit einem symbolischen Betrag abgegolten. Eine derartige Vorgangsweise 
entspricht aber nicht den Grundsätzen einer angemessenen Schadloshal­
tung, weil durch die Einräumung derartiger Leitungsdienstbarkeiten jeden­
falls eine Wertminderung eintritt, die nach der Judikatur des Obersten Ge­
richtshofes schon allein darin besteht, daß im Zweifel bei gleicher Lage und 
Bonität eines Grundstückes ein Käufer jeweils dem unbelasteten Grund­
stück den Vorzug geben würde. Abgesehen davon können derartige Lei­
tungsführungen auch noch andere Nachteile mit sich bringen, wie etwa 
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Einschränkungen bei der Bebaubarkeit oder sonstigen Benutzung. Es ist 
daher nach Ansicht der VA in allen diesen Fällen unter Heranziehung eines 
Sachverständigen die Verkehrswertminderung durch die Einräumung der 
Leitungsdienstbarkeit zu ermitteln und in entsprechender Weise zu ent­
schädigen. Nur bei einer solchen Vorgangsweise wird sichergestellt, daß 
der Vermögensstand des Betroffenen vor und nach der Enteignung gleich 
ist und damit dem Gebot der angemessenen Schadloshaltung entsprochen 
wird . 

Grund zur Beanstandung durch die VA gibt auch nach wie vor die Praxis 
der Wasserrechtsbehörden bei Ausscheidung von Grundstücken aus dem 
öffentlichen Wassergut. Nach der derzeitigen Regelung des § 4 Abs.7 
WRG können Grundstücke aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden 
werden, wenn sie nicht zwingend einer Zweckbestimmung durch das öf­
fentliche Wassergut zugeführt werden sollen. Voraussetzung für eine sol­
che Ausscheidung ist nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsge­
richtshofes (vgl. zB das Erkenntnis vom 19. Juni 1976, Zl. 1945/75), daß 
vor dem Ausscheidungsverfahr~n ein Rechtstitel über den Erwerb des 
Grundstückes mit der Republik Osterreich als Eigentümerin zustande kom­
men muß. Ein solcher Titel kann in einem Vorvertrag, aber auch in einem 
durch die öffentlich-rechtliche Ausscheidung bedingten Kaufvertrag ge­
schehen. Bloße Zusicherungen und Absprachen reichen dagegen nicht aus. 
Wie der vorliegende Beschwerdefall 3.8 zeigt, werden diese Gesichtspunkte 
bei der Ausscheidung von öffentlichem Wassergut häufig nicht beachtet. In 
der Praxis kommt es dann zu Mehrfachausscheidungen ein und desselben 
Grundstückes, wodurch es zu Mehrfachverkäufen kommen kann. Derar­
tige Fehlleistungen werden noch durch die Heranziehung der Bestimmun­
gen der §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz bei Abschreibung derartiger 
Grundstücke begünstigt, wenn sie - wie im vorliegenden Fall - von einer 
Gemeinde zum Zwecke der Straßenerweiterung erworben werden . Der VA 
erscheint es im Hinblick auf die immer wieder auftretenden Unklarheiten 
bei der Ausscheidung und Verwertung von Grundstücken aus dem öffentli­
chen Wassergut geboten, das Ausscheidungsverfahren einer Neuregelung 
zu unterziehen. Diese Neuregelung sollte einerseits in eindeutiger Weise 
die Voraussetzungen festlegen, die für eine solche Ausscheidung erforder­
lich sind, andererseits aber auch präzisieren, bei welchen Verwendungs­
möglichkeit~n im öffentlichen Int~I'ess~ eine s<?lche Ausscheidung ausge­
schlossen sem soll. Zunehmend zeigt sich nämlich, daß Grundflächen des 
öffentlichen Wassergutes zwar nicht unbedingt für wasserwirtschaftliche 
Zielset~ungen, sehr wohl. aber zur Sch.aff~ng oder Be~behaltung b.estil:nmter 
ökologischer Gegebenheiten notwendig smd. Des weiteren wäre m emdeu­
tiger Weise zu regeln, wer in einem solchen Ausscheidungsverfahren die 
ParteisteIlung beanspruchen kann und es wäre auch zwingend eine Mitwir­
kung des wasserwirtschaftlichen Planungsorgans vorzusehen, damit nicht 
sinnvollerweise im öffentlichen Interesse liegende Bestandteile des öffentli­
chen Wassergutes unwiederbringlich an Dritte abgegeben werden. Im übri­
gen scheint nach Ansicht der VA bei der derzeitigen Behördenzuständig­
keit im Ausscheidungsverfahren eine Interessenskollision nicht ausgeschlos­
sen, da zuständige Wasserrechtsbe~örde über Anträge ~uf ~~sscheidung 
von Grundstücken aus dem öffentlichen Wassergut der Jeweilige Landes­
hauptmann ist, der andererseits aber auch mit der Verwaltung des öffentli­
chen Wassergutes im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung betraut ist. 
Die in den Vorentwürfen einer Wasserrechtsnovelle in dieser Richtung ent-
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haltenen Anderungsvorschbge sind im derzeitigen Entwurf einer Wasser­
rechtsnovelle mit Stand September 1988 nicht mehr enthalten. Die VA regt 
daher an, bei der beabsichtigten Novellierung des Wasserrechtsgesetzes 
auch die Problematik des öffentlichen Wassergutes und insbesondere des 
Ausscheidungsverfahrens in die Überlegungen miteinzubeziehen. 

Einen weiteren Problembereich, der nach der derzeitigen Rechtslage nicht 
mehr den tatsächlichen Bedürfnissen der Wasserwirtschaft entsprechend 
geregelt ist, bildet der Bereich der wasserwirtschaftlichen Selbstverwaltung 
in der Form von Wasserverbänden und Wassergenossenschaften. Die VA 
hat bereits in ihrem Vierten und Siebenten Bericht an den Nationalrat an­
geregt, auf legislativer Ebene eine Änderung hinsichtlich der Wahlvorgänge 
und der Willensbildung im Bereich der wasserwinschaftlichen Selbstverwal­
tung herbeizuführen. Dabei handelt es sich allerdings nur um Teilbereiche, 
die Konstruktion der wasserwirtschaftlichen Selbstverwaltung in ihrer der­
?eit bestehenden Form bedürfte nach Ansicht der VA einer generellen 
Uberarbeitung. Wie der unter Punkt 3.5 dargestellte Einzelfall zeigt, sind 
die Vollzugsdefizite im wasserwirtschaftlichen Selbstverwaltungsbereich 
nicht nur auf die ungenügenden derzeitigen Rechtsgrundlagen zurückzu­
führen, sondern auch auf den Umstand, daG in vielen wasserwirtschaftli­
chen Selbstverwaltungsorganisationen der derzeitige Rechtsbestand noch 
nicht zur Kenntnis g~nommen wurde und die Anpassungsfristen für die 
Satzungen nach den Ubergangsregelungen des Wasserrechtsgesetzes nicht 
ausgeschöpft worden sind. Nach Ansicht der VA ist es daher einerseits not­
wendig, im Wege der Aufsicht über die Wassergenossenschaften und Was­
serverbände eine Aktualisierung der inneren Verfassung dieser wassel\virt­
schaftlichen Selbstverwaltungsorgane herbeizuführen; darüber hinaus 
scheint es im Hinblick auf die technische und wirtschaftliche Entwicklung 
geboten, von den rigiden Zweckbestimmungen, die das Wasserrechtsgesetz 
derzeit für Wassergenossenschaften und Wasserverbände vorsieht, abzuge­
hen und durch Umwandlung in eine demonstrative Aufzählung der für 
Wasserverbände und Wassergenossenschaften möglichen Zielsetzungen 
eine stärkere Flexibilität zu erreichen, die im Interesse der wasserwirtschaft­
lichen Entwicklung gelegen i~t. Auch hinsichtlich der OrganisaIionsstruktu­
ren sollten reformatorische Uberlegungen angestellt werden. Die ab einer 
gewissen Größenordnung des Projektes nahezu zwingend in Betracht kom­
mende Form des Wasserverbandes beschränkt die Mitgliedschaft auf die 
Gebietskörperschaften, die Wassergenossenschaften, die zur Erhaltung öf­
fentlicher Verkehrswege Verpflichteten (Eisenbah n-, Straßen-, Wasser­
wege), bei Reinhaltungsverbänden unter Einbeziehung der Verunreiniger, 
wenn ihr Ausmaß an der Beeinträchtigung der Beschaffenheit von Gewäs­
sern nicht bloß geringfügig ist. Sowohl im Hinblick auf die förderungs­
rechtlichen Bestimmungen als auch auf die Bestimmungen des Assozia­
tionswesens scheint der derzeit vom Wasserrechtsgesetz eingegrenzte Kreis 
potentieller Mitglieder eines Wasserverbandes als zu eng bestimmt. Auch 
die Zweckbindung mit dem Verweis auf die für Wassergenossenschaften 
möglichen Aufgaben entspricht nicht dem wasserwirtschaftlichen Entwick­
lungsstand, stellt doch gerade die Deponierung von wassergefäh:denden 
Stoffen oder dIe Verwertung der Klärschlemme elI1e Zweckbesnmmung 
dar, die mit den derzeit bestehenden Regelungen auch über die Umwegs­
konstruktion eines verbandsmäßigen Nebenzweckes nur unzureichend faß­
bar erscheint. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, daß etwa 
das Abfallbeseitigungswesen - soferne es sich nicht um Sonderabfall han-
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delt - durch landesgesetzliche Bestimmungen geregelt wird. Diese Be­
trachtungsweise läßt nämlich außer acht, daß die wesentliche negative Aus­
wirkung der Deponierung von Abfall in seiner nachhaltigen Störung der 
wasserwirtschaftlichen Ordnung, insbesondere des Grundwasserhaushaltes, 
besteht. Es muß nach Ansicht der VA daher ein vordringliches Anliegen der 
Novellierung des Wasserrechtsgesetzes sein, in verstärktem Ausmaß die In­
gerenzmöglichkeiten der Wasserrechtsbehörde in diesem Bereich zu ver­
bessern und im Sinne einer dezentralisierten Verwaltungsführung das Kon­
zept der wasserwirtschaftlichen Selbstverwaltung auch durch eine größere 
Flexibilität der Zweckbestimmungen an die aktuelle Problemlage anzupas­
sen. Darüber hinaus schiene es auch erwägenswert, die wasserwirtschaftli­
che Selbstverwaltung auch in die Altlastensanierung miteinzubeziehen. Der 
derzeit vorliegende Entwurf einer Wasserrechtsnovelle mit Stand Septem­
ber 1988 enthält zwar für das Bewilligungsverfahren, für die Anpassung be­
stehender Anlagen an die wasserwirtschaftliche Entwicklung und für die 
Aufsicht grundsätzlich neue verfahrensrechtliche Möglichkeiten, die eine 
Dynamisierung des Anwendungsbereiches des Wasserrechtsgesetzes mit 
sich bringen sollen und in wesentlichen Bereichen auf den jeweiligen Stand 
der Technik abstellen,,,eine Einbeziehung der wasserwirtschaftlichen Selbst­
verwaltung in diese Uberlegungen erfolgt aber im Entwurf der Wasser­
rechtsgesetz-Novelle nicht. Im Hinblick auf die Bedeutung, die den Orga­
nisationen der wasserwirtschaftlichen Selbstverwaltung und ihren Aufgaben 
zukommt, scheint es der VA notwendi&t auch die entsprechenden Korrek­
tive in diesem Bereich im Wege einer Anderung der gesetzlichen Bestim­
mungen vorzusehen. 

Das derzeit bestehende Konzept des Wasserrechtsgesetzes erfordert aber 
nach Ansicht der VA auch noch andere Korrektive, die im Interesse einer 
effektiven Handhabung umweltschutzrechtlicher Normen angebracht er­
scheinen. In diesem Zusammenhang sei auf die Punkte 3.2, 3.4 und 3.14 der 
Einzelfälle hingewiesen. Einerseits ist - wie Fall 3.4 zeigt - die Erfassung 
und Koordinierung von wasserwirtschaftlich sensiblen Maßnahmen in un­
terschiedlichen Vollzugsbereichen nach der derzeitigen Rechtslage nur un­
zureichend faßbar. Durch die Aufsplitterung der Umweltschutzkompetenz 
auf den Bund und die Länder und die Verweisung von dem Art. 118 B-VG 
entsprechenden Aufgaben in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden 
erweist es sich in der Praxis als nahezu unmöglich, Summationseffekte, die 
durch Maßnahmen in verschiedenen Vollzugsbereichen herbeigeführt wer­
den und eine negative Auswirkung auf die wasserwirtschaftliche Entwick­
lung ausüben, rechtlich in den Griff zu bekommen. Zwar bieten die Bestim­
mungen über die Verfahrenskonzentration sowohl im Wasserrechtsgesetz 
als auch in einzelnen Landesmaterien Möglichkeiten für ein informell koor­
diniertes Vorgehen, in der Praxis scheitern die Bestimmungen der Verfah­
renskonzentration im Regelfall dann, wenn Behörden verschiedener Orga­
nisationsstufen für die Durchführung eines Verfahrens in erster Instanz zu­
ständig sind. Während die Handhabung der Verfahrenskonzentration in 
Angelegenheiten, die sowohl in Bundes- als auch in Landessache in erster 
Instanz den Bezirksverwaltungsbehörden obliegen, noch einigermaßen ef­
fektiv erfolgen kann, erweist sich die Verfahrenskonzentration in Berei­
chen, in denen etwa der Landeshauptmann als Wasserrechtsbehörde erster 
Instanz, die Bezirkshauptmannschaft jedoch als Forst- und Naturschutzbe­
hörde erster Instanz einzuschreiten hat - unabhängig von den damit ver­
bundenen raumordnungsrechtlichen Problemen - , als kaum lösbar, wozu 
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noch kommt, daß eine effektive Verfahrenskonzentration häufig an den 
über lange Zeit hin ausgebuchten Sachverständigenterminen scheitert. 

Nach Ansicht der VA müßten daher zur Erreichung von übergreifenden 
Zielsetzungen, wie sie Querschnittmaterien wie etwa der Umweltschutz be­
dingen, in erhöhtem Ausmaß Koordinations- und Kooperationsmechanis­
men in die gesetzlichen Regelungen aufgenommen werden. Einen Ansatz­
punkt dafür könnte nach Ansicht der VA das wasserwinschaftliche Pla­
nungsorgan bieten, dessen Aufgaben auch auf die Mitberücksichtigung an­
derer, zwar nicht dem Wasserrecht unterliegender, wohl aber wasserwirt­
schaftlich relevanter Gesichtspunkte ausgedehnt werden sollten. Nach An­
sicht der VA könnten gegen eine solche Kompetenzerweiterung im Lichte 
der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes (vor allem unter Heranziehung 
der Bedachtnahmetheorie) keine verfassungsrechtlichen Einwände erhoben 
werden. 

Die dargestellten Einzelfälle zeigen aber auch, daß nicht nur Summations­
effekte, die durch Maßnahmenkumulation aus verschiedenen V ollzugsbe­
reichen eintreten, Probleme aufwerfen, sondern daß auch der Summations­
effekt etwa im Bereich verschiedener dem Wasserrechtsgesetz unterliegen­
der Nutzungen über die Bestimmungen über das öffentliche Interesse in 
§ 105 Wasserrechtsgesetz nur schwer faßbar ist. 

Auch die ~uldung. wasserwirt~chaftliche: Ordnungsstörungen über einen 
langen Zeitraum hll1 durch die zuständigen Wasserrechtsbehörden stellt 
sich letztlich als eine Folge der unzureichenden rechtlichen Bestimmungen 
des Wasserrechtsgesetzes im Hinblick auf die Anpassung rechtskräftig be­
willigter Wasseranlagen und Einwirkungen auf die Gewässer dar. Die der­
zeit geltende Bestimmung des § 33 Abs. 2 WRG 1959 ermöglicht lediglich 
eine schrittweise Anpassung an die wasserwirtschaftlichen Verhältnisse un­
ter Bedachtnahme auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unterneh­
mens, sieht aber beispielsweise nicht vor, daß einem zur Einwirkung auf die 
Gewässer befugten Unt.~rnehmen die Vorlage eines Projektes zur Sanie­
rung der aufgetretenen Ubelstände aufgetragen werden darf. Nach der der­
zeitigen Rechtslage ist auch die Verwirkung eines Wasserrechtes nur dann 
möglich, wenn wiederholt Verstöße gegen den Wasserrechtskonsens und 
die damit verbundenen Auflagen von der Wasserrechtsbehörde beanstandet 
wurden und auf den Umstand der Löschensfolgen hingewiesen wurde. 
Nach Ansicht der VA scheinen daher auch in dieser Richtung Überlegun­
gen notwendig, eine Korrektur der derzeit bestehenden wasserrechtlichen 
Regelungen herbeizuführen, wobei in dieser Frage das mit Stand Septem­
ber 1988 vorliegende Konzept einer Wasserrechtsgesetz-Novelle ausrei­
chend erscheint. 

Forstrecht 

Im Berichtszeitraum sind aus dem Ressortbereich des Bundesministers für 
Land- und Forstwirtschaft, aber auch Beschwerden auf dem Gebiete des 
Forstrechtes angefallen, die der VA Anlaß zu grundsätzlichen Überlegun­
gen bieten. 

Zunächst zeigt der unter Punkt 3.10 der Einzelfälle dargestellte, von Amts 
wegen aufgegriffene Prüfungsfall, daß nach den derzeit bestehenden ge-
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setzlichen Bestimmungen ein Spannungsverhältnis zwischen den Grundsät­
~~n einer möglichst optimalen und wirtschaftlichen Waldnutzung durch die 
Osterreichischen Bundesforste im Bundesforstegesetz einerseits besteht, 
während andererseits in zunehmendem Umfang ökologische Interessen mit 
den wirtschaftlichen in Widerstreit treten. In dem zugrundeliegenden Prü­
fungsverfahren der VA 'Y.ar ein zum Teil mit Schutzwaldcharakter ausge­
statteter Wald von den Osterreichischen Bundesforsten sowenig pfleglich 
behandelt worden, daß es aus einer speziellen Durchforstung (Räumung 
über Verjüngung) zu einem im forstwirtschaftlichen Sinn nicht wünschens­
werten Kahlschlag gekommen ist. Abgesehen davon, daß die strukturellen 
Gegebenheiten eines Waldes in der Kampfzone in einem Lawinenstri~~ we­
sentlich nachhaltig verändert worden sind, zeigt das Vorgehen der Oster­
reichischen Bundesforste eine auffallende Sorglosigkeit bei der WaIdbe­
wirtschaftung, die nach Ansicht der VA in anderen gleichgelagerten Fällen 
sofort zu einem massiven Ei~schreiten der Forstbehörde geführt hätte. Die 
VA verkennt nicht, daß die Osterreichischen Bundesforste als selbständiger 
Wirtschaftskörper als gewinnorientierter Betrieb von Gesetzes wegen ein­
gerichtet sind und daher von einer auch gesetzlich festgelegten Nutzungs­
optimierung auszugehen haben. Eine solche Nutzungsoptimierung kann 
aber nach Ansicht der VA nicht dazu führen, daß die forstgesetzlichen Be­
stimmungen außer acht gelassen oder "großzügig" gehandhabt werden und 
ökologische Interessen gröbli~h mißachtet werden. Vor allem im Hinblick 
auf die Vorbildfunktion der Osterreichischen Bundesforste im Bereich der 
gesamtstaatlichen Forstwirtschaft wird es sich daher nach Ansicht der VA 
als notwe!1dig erweisen.' dies~s Spannungsve~häl~nis zwischen. wirtschaftli­
cher Betnebsführung emerselts und BerücksIchtigung ökologIscher Gege­
benheiten andererseits auch durch legislative Maßnahmen einer Bereini­
gung zuzuführen. 

In einem anderen Fall mußte die VA feststellen, daß die etwa bei Konflikt­
situationen zwischen Walderhaltung und Siedlungswirtschaft stets kompro­
mißlos an der Walderhaltung festhaltenden Forstbehörden in Einzelfällen 
die forstgesetzlich auferlegten Verpflichtungen zur Walderhaltung und Si­
cherung des Waldes außer acht lassen, wie dies etwa der unter Fall 3.15 
aufgezeigte Einzelfall vor Augen führt, in dem die Forstbehörde durch ihr 
säumiges Einschreiten bei der Herbeiführung eines Interessensausgleiches 
zwischen Walderhaltung und -sicherung und Schotterabbau zuließ, daß 
während der Anhängigkeit und schließlich auch nach Vollstreckbarkeit ei­
nes forstbehördlichen Bescheides weitere Maßnahmen unterblieben sind, 
wodurch es in der Folge zu zusätzlichen Schadensereignissen kam. Hätte 
die zuständige Forstbehörde die ihr nach dem Forstgesetz zustehenden 
Handhaben entsprechend ausgenützt, wären im Einzelfall zusätzliche Auf­
wendungen vermeidbar gewesen. 

Einzelfälle 

3.1 Entschädigungslose Grundinanspruchnahme für die Regulierung eines Wild­
baches sowie Unterlassung von Rekultivierungsmaßnahmen 
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M. A. J.us BJ.d Mitterndorf, SteiermJ.rk, brJ.chte bei der VA folgende Be­
schwerde vor: 

Sie sei Eigentümerin der Grundstücke 2149 und 2173, KJ.tJ.strJ.lge­
meinde P., gewesen. 

Im Jahre 1968 habe die BezirkshJ.uptmannschJ.ft Liezen, Politische Exposi­
tur Bad Aussee, der Gemeinde Pichl die wasserrechtliche Bewilligung für 
die Regulierung des Krobaten- und BergerbJ.ches erteilt. Sie habe an dieser 
wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung teilgenommen und im Rahmen 
ihrer Einwendungsmöglichkeiten als Partei begehrt, daß sie eine NaturJ.l­
entschädigung für den nicht mehr zugänglichen Teil ihrer Grund­
stücke 2173 und 2147 erhalte. Auch sei der durch die Errichtung des neuen 
Bachbettes verlorengegangene Grund aufgrund einer Schätzung durch 
Sachverständige der Bezirkskammer für LJ.nd- und Forstwirtschaft zu ent­
schädigen. Die verrohrte Strecke des BergerbJ.ch.es sei etwa auf eine Länge 
von 50 m auf der Grundparzelle 2149 situiert. Uberdies würde durch die 
neue Bachtrasse ihre Drainagierungsanlage durchschnitten. Auch hiefür 
seien Kompensationsmaßnahmen erforderlich und seien im übrigen nach 
Auflassung des alten Bachbettes entsprechende Rekultivierungsmaßnahmen 
vorzusehen. 

Ihre Einwendungen seien zwar in der Verhandlungsschrift vom 14. März 
1968 protokolliert, doch sei im wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid der 
Politischen Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen vom 18. März 
1968 über diese Einwendungen in der Sache nicht J.bgesprochen worden. 
Lediglich in der Begründung dieses Bescheides finde sich der Hinweis, daß 
sie sich mit ihren Ansprüchen an das nachfolgende Grundzusammenle­
gungsverfahren halten solle, in dem im Zuge von Grundabtauschungen eine 
Lösung gefunden werden könnte. Zu einer solchen Lösung sei es aber im 
Zusammenlegungsverfahren nicht gekommen. Auch von der Wasserrechts­
behörde habe sie keine weitere Unterstützung erfahren und sei ihr mitge­
teilt worden, daß im Hinblick auf die RechtskrJ.ft des wasserrechtlichen Be­
willigungsbescheides und die .. zwischenzeitig ebenhlls rechtskräftig abge­
schlossene wasserrechtliche Uberprüfung des Regulierungsvorhabens ein 
nachträglicher Abspruch über Entschädigungsleistungen und Rekultivie­
rungsmaßnahmen nicht mehr möglich sei. 

In der rechtswidrigen Vorgangsweise der Wasserrechtsbehörde, die es un­
terlassen habe, ihren gerechtfertigt erhobenen Einwendungen im wasser­
rechtlichen Bewilligungsverfahren über die Regulierung des Krobaten- und 
Bergerbaches Rechnung zu tragen, erblicke sie einen Mißstand im Bereich 
der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein, nahm Einsicht in 
die Verwaltungsakten, führte einen OrtsJ.ugenschein durch und stellte 
schließlich fest, daß das Beschwerdevorbringen den T J.tsJ.chen entsprach. 

Die VA ging von folgendem, im Prüfungsverfahren festgestellten Sachver­
halt aus: 
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Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Liezen, Politische Expositur Bad 
Aussee, vom 18. März 1968 wurde der Gemeinde Pichl bei Aussee die was­
serrechtliche Bewilligung für die Regulierung des Krobaten- und Bergerba­
ches nach dem im Sachverhalt dargestellten Befund und den vorgelegten 
Plänen und technischen Beschreibungen unter Vorschreibung der Einhal­
tung verschiedener Auflagen erteilt. 

In der diesem Bescheid zugrundeliegenden V erhandlung~~chrift, die auf 
Seite 5 des Bescheides wiedergegeben wird, finden sich die Außerungen der 
Beschwerdeführerin. In ihrer Stellungnahme zum Verfahrensergebnis hatte 
sie eine Entschädigung für den nicht mehr zugänglichen Teil ihres Grund­
stückes in natura verlangt. Weiters hatte sie. hinsichtlich ?es verlorengega,:­
genen Grundes durch das neue Bachbett eine Entschädigung aufgrund ei­
ner Schätzung durch Sachverständige begehrt. In der Begründung dieses 
B~scheides wurden diese Anträge an die Agrarbezirksbehörde Stainach ver­
wiesen. 

Anläßlich eines Verfahrens der Agrarbezirksbehörde Stainach wurde am 
16. Oktober 1979 in Knoppen eine Niederschrift aufgenommen, aus der 
hervorgeht, daß ein Versuch einer Entschädigungslösung für die Beschwer­
deführerin unternommen worden war. Zu einer endgültigen Lösung kam es 
jedoch bei dieser Verhandlung deshalb nicht, weil kein Vertreter der Ge­
meinde Pichl als Konsensträgerin des beschwerdegegenständlichen Regu­
lierungsvorhabens teilgenommen hatte. Aus dieser Niederschrift ergibt sich 
auch, daß eine nachträgliche Aufnahme in das Projekt der Wasserbauver­
waltung nicht mehr möglich war, da alle Verwaltungsvorgänge einschließ­
lich der Projektsabrechnung mit den För?erungsstellen rechtskräfti~ abge­
schlossen waren. Der Beschwerdeführenn wurde daher geraten, sich be­
züglich der Grundentschädigung unmittelbar mit dem Konsensträger der 
Regu~ierung, der G.emeinde. Pichl, i,: V ~rbi~dung zu setzen, wobei als Basis 
für eine Entschädigungsleistung hlnslchthch des ca. 980 m2 verlorenen 
Grundes ein Pauschalpreis von 50 SI m2 vorgeschlagen wurde. 

Da seitens der Gemeinde Pichl keine weitere Veranlassung erfolgte, bean­
tragte die Beschwerdeführerin in weiterer Folge die Durchführung eines 
wasserrechtlichen Verfahrens sowie die bescheidmäßige Anerkennung ihrer 
Entschädigungsansprüche. Die Politische Expositur Bad Aussee der Be­
zirkshauptmannschaft Liezen führte hierauf am 25. Februar 1981 eine Ver­
handlung durch, deren Zielsetzung es war, eine einvernehm~iche Lösung 
der Entschädigungsfrage zu erreichen. Der Abschluß eines Ubereinkom­
mens scheiterte aber daran, daß der Vertreter der Gemeinde Pichl unter 
Hinweis darauf, daß der seinerzeitige wasserrechtliche Bewilligungsbe­
scheid in Rechtskraft erwachsen sei und dieser die Gemeinde zu keinen Er­
satzleistungen verpflichte, den Abschluß eines gütlichen Übereinkommens 
verweigerte. Mit Bescheid vom 2. Juni 1981 wurde der Antrag der Be­
schwerdeführerin, aufgrund der Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 
das Verfahren wegen der Entschädigungsansprüche fortzusetzen und über 
diese Ansprüche bescheidI?-äßig abzusprechen, abgewiesen; Der daßegen 
von der Beschwerdeführenn erhobenen Berufung wurde mit Bescheid des 
Landeshauptmannes von Steiermark vom 24. M~i 1982 keine Folge gege­
ben, weil einerseits kein beurkundungsfähiges Ubereinkommen im Sinne 
des § 111 Abs. 3 Wasserrechtsgesetz (WRG) 1959 zustande gekommen sei 
und andererseits im Hinblick auf die mehr als drei Jahre zurückliegende 
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Rechtskraft des Bescheides auch eine allfällige Nichtigerklärung nicht mehr 
in Betracht komme und mit Rücksicht auf das rechtskräftig abgeschlossene 
Kollaudierungsver~~hren auch eine Entschädigungsfestsetzung im Zuge der 
wasserrechtlichen Uberprüfung nicht mehr möglich sei. 

Die VA mußte im Hinblick auf die Bestimmungen des Wasserrechtsgeset­
zes und die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes feststellen, daß die Ab­
weisung der nachträglich von der Beschwerdeführerin bei der Wasser­
rechtsbehörde gestellten Anträge zu Recht erfolgte. Sie gelangte aber im 
Hinblick auf die Bestimmungen des Sechsten Hauptstückes des Wasser­
rechtsgesetzes unter Zugrundelegung der Regelungen der §§ 117 und 11 S 
WRG 1959 zu der Auffassung, daß die seinerzeit lediglich in der Begrün­
dung vorgenommene Verweisung der Beschwerdeführerin mit ihren An­
sprüchen auf ein zukünftig durchzuführendes Agrarverfahren gesetzwidrig 
war. Die von der Beschwerdeführerin im wasserrechtlichen Bewilligungs­
verfahren abgegebene Erklärung läßt sich dahin deuten, daß von ihr grund­
sätzlich gegen das Projekt kein Einwand erhoben wurde, sodaß es einer 
Einräumung von Zwangsrechten nicht bedurfte. Die zuständige Wasser­
rechtsbehörde wäre aber verpflichtet gewesen, über die Entschädigungsfor­
derungen der Beschwerdeführerin entweder bereits in dem das wasserrecht­
liche Bewilligungsverfahren über das Regulierungsvorhaben abschließen­
den Bescheid unter Zugrundelegung eines Sachverständigengutachtens ab­
zusprechen oder diese Entscheidung einem Nachtragsbescheid vorzubehal­
ten. Durch die Nichterledigung der von der Beschwerdeführerin gestellten 
Entschädigungsanträge ist das wasserrechtliche Bewilligungsverfahren der 
Politischen Expositur der Bezirkshauptmannschaft Liezen, Bad Aussee, mit 
einem wesentlichen Mangel behaftet, der allerdings - wie im wasserrecht­
lichen Folgeverfahren zutreffend festgestellt wurde - nachträglich mit 
rechtlichen Mitteln nicht mehr behoben werden kann. 

Bei der Einsichtnahme in die Verwaltungsakten stellte die VA fest, daß alle 
übrigen betroffenen Grundeigentümer ihre für die Regulierungszwecke be­
nötigten Grundstücke kostenlos der Gemeinde Pi chi zur Verfügung gestellt 
hatten, wobei die Vereinbarung getroffen worden war, daß für die durch 
die Abwendung der Hochwassergefahr eintretenden Vorteile keine Interes­
sentenbeiträge zu dem Regulierungsvorhaben vorgeschrieben würden. 
Diese bei Regulierungsvorhaben häufig gehandhabte Verwaltungspraxis 
dient einer Verfahrensvereinfachung, da erfahrungsgemäß der mit einer 
Regulierungsmaßnahme eintretende Nutzen für jene Liegenschaften, von 
denen künftig Gefahren abgewendet werden, in etwa dem Wert der für die 
Regulierungsmaßnahmen in Anspruch genommenen Grundflächen ent­
spricht, ja diesen sogar häufig übersteigt. Im gegenständlichen Fall hätten 
daher der Beschwerdeführerin Interessentenbeiträge für ihre Vorteilsflä­
chen vorgeschrieben werden können. Eine entsprechende Vorteilsbewer­
tung und eine Gegenüberstellung mit der für die Grundinanspruchnahme 
zu leistenden Entschädigung war in den seinerzeit durchgeführten Verfah­
ren nicht vorgenommen worden. 

Die VA erkannte aufgrund der von ihr getroffenen Feststellungen der Be­
schwerde Berechtigung zu und regte die Erstellung einer Vorteils-Nach­
teils-Analyse durch einen Sachverständigen an, um im Wege der Differenz­
berechnung darauf hinzuwirken, daß der Beschwerdeführerin der Diffe­
renzbetrag zwischen Entschädigungsanspruch und vorzuschreibendem In-
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teressentenbeitrag in bar abgegolten wird. Noch im Zuge des Prüfungsver­
fahrens wurde eine derartige Analyse erstellt, die zu dem Ergebnis führte, 
daß unter Berücksichtigung der Valorisierung der zustehenden Entschädi­
gungsleistung auf den Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtens im Februar 
1.987 der dl:lrch ~ie Regulierung erlangte Vorteil bewertungsmäßig wesen~­
IIch höher Ist. Dieses Gutachten wurde über Veranlassung der VA von ei­
nem Sachverständigen der Universität für Bodenkultur überprüft und für in 
Ordnung und schlüssig befunden, sodaß weitere Veranlassungen der VA 
im Hinblick auf einen an die Beschwerdeführerin zu leistenden Entschädi­
gungsbetrag als Differenz zwischen dem erlangten Vorteil und dem durch 
den Grundverlust bewirkten Nachteil unterbleiben mußten. Davon nicht 
betroffen war allerdings die von der Beschwerdeführerin erhobene Forde­
rung, den alten Bachlauf entlang der Südgrenze des Grundstückes 
Nr. 2173/2 (neu) entsprechend zu rekultivieren und durch Einebnung des 
noch immer offenen Grabens und entsprechende Humusaufbringung einen 
wirtschaftlich nutzbaren Zustand herzustellen. Die Gemeinde Pichl er­
klärte sich bereit, diese noch ausstehenden Arbeiten in eines ihrer nächsten 
Bauprogramme aufzunehmen, sodaß diesbezüglich der Beschwerdegrund 
als behoben angesehen werden konnte. 

3.2 Sanitäre Mißstände am Römersee - Säumnis der Wasserrechtsbehörde 
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VA 89 - LF/85 BM Zl. M 2632/87 

E. A. aus Wien, mit Zweitwohnsitz in Wiesen, Burgenland, brachte in ihrer 
Beschwerde an die VA folgendes vor: 

Sie habe im Jahre 1976 von M. P. als Eigentümerin und Verwalterin des 
"Wohnparks Römersee" ein Objekt am Römersee erworben, mit dem auch 
das Nutzungsrecht am Privatgewässer Römersee als Badeteich verbunden 
war. Im Zuge des weiteren Ausbaues des Wohnparks Römersee sei es dann 
zu unzumutbaren Gewässerbelastungen und hygienischen Gegebenheiten 
gekommen, weil der Römersee mit 390 Mobilheimen sowie 40 Seehäusern 
verbaut worden sei und auch ein öffentliches Schwimmbad angelegt wor­
den sei, das sehr stark in Anspruch genommen werde. 

Für die große Anzahl der dort anwesenden und badenden Personen fehle 
es an jeglichen Sanitäreinrichtungen, außer einem Einzel-Hydro-Klosett, 
und würden auch die Abwässer nicht widmungsgemäß entsorgt, sodaß es 
zu einer starken Verschrnutzung des Römersees durch Fäkalien und andere 
Schadstoffe gekommen sei. Obwohl dieser Zustand der Wasserrechtsbe­
hörde bekannt sei und die erweiterte Verwendung im übrigen gar nicht be­
willigt sei, komme es durch die Säumnis der Wasserrechtsbehörde, aber 
auch der Gemeinde Wiesen zur Perpetuierung eines rechtswidrigen Zustan­
des, der schon deshalb nicht hingenommen werden könne, weil er eine Ge­
sundheitsgefährdung der Anrainer mit sich bringe. 

In der Unterlassu':lg der notwendigen Sanierungsmaßnahmen, insb~sondere 
der Herstellung .elOe~ geordn~ten En~sorgung der Fäkal- und .sonstlgen Ab­
wässer, werde elO MIßstand Im Bereich der Verwaltung erblickt. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und nahm Einsicht 
in die Verwaltungsakten. 
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Die von der VA im Zuge des Prüfungsverhhrens durchgeführten Ermitt­
lungen ergaben, daß der Beschwerde Berechtigung zukam. Insbesondere 
stellte die VA fest, daß der Badebetrieb am Ostufer des Römersees nicht be­
\villigt war und daß hiefür weder die notwendigen Sanitär- und Nebenanb­
gen vorhanden waren noch entsprechende Verhhren im Sinne des Wasser­
rechtsgesetzes, der Gewerbeordnung und des Bäderhygienegesctzes durch­
geführt worden waren. Weiters ging aus der ersten Stellungnahme des Bun­
desministers für Land- und Forstwirtschaft hervor, daß am Römersee zum 
Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung noch keine biologische Abwasserbesei­
tigungsanlage bestand, sondern lediglich Klärteiche vorhanden waren. 
Diese Klärteiche konnten aber nicht als endgültige Lösung für das Problem 
der Abwasserentsorgung betrachtet werden. In einem von der VA im Prü­
fungsverfahren eingesehenen Gutachten des Amtes der Burgenländischen 
Landesregierung, Abteilung XIIII3-Gewässeraufsicht, wurde festgestellt, 
daß der vorhandene Vorfluter schon bei einer mittleren Niederwasserfüh­
rung zu schwach sei, um den - wenn auch durch die Teiche gereinigten -
Schmutzwasseranfall aufzunehmen. Im übrigen würden Einzebbwasserrei­
nigungsanlagen von Feriensiedlungen ebenfalls nicht de.!! ständig erforderli­
chen Reinheitsgrad gewährleisten. Die festgestellten Ubelstände könnten 
nur unter Anbindung an die Anlagen des Abwasserverbandes Wulkatal ei­
ner technisch einwandfreien Lösung zugeführt werden, wobei nicht nur der 
Wohnpark Römersee, sondern auch die Wohnsiedlung Keltenberg und die 
nicht mehr entsprechende Gemeindekläranlage der Gemeinde Sauerbrunn 
in das Sanierungskonzept einbezogen werden sollten. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde als erster Schritt zur Behe­
bung der sanitären Mißstände beim Badebetrieb am Ostufer des Römersees 
die Gemeinde Pöttsching verhalten, entsprechende Sanitäranbgen bereit­
zustellen. Auch die Gemeinde Wiesen stellte sicher, daß die von ihr bewil­
ligten sanitären Baulichkeiten bis zum Beginn der Sommersaison 1987 be­
triebsbereit sein würden. 

Im fortgesetzten Prüfungsverfahren teilte der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft der VA mit, daß von der Gemeinde Wiesen ein Projekt 
über die Reinigung der in der Siedlung Römersee anfallenden Abwässer 
und die Einleitung der geklärten Abwässer in den Edelbach zur wasser­
rechtlichen Bewilligung eingebracht worden sei. Im Hinblick auf die nega­
tive Beurteilung dieses Projektes aus sachverständiger Sicht habe der Lan­
deshauptmann von Burgenland mit Bescheid vom 21. Mai 1986 den wasser­
rechtlichen Bewilligungsantrag abgewiesen, wogegen die Gemeinde Wiesen 
Berufung erhoben habe. Auch aufgrund der Begutachtung durch die Amts­
sachverständigen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft er­
wies sich das von der Gemeinde Wiesen vorgelegte Sanierungsprojekt als 
wasserrechtlich nicht genehmigungsfähig. Es wurde daher der Berufung 
der Gemeinde Wiesen mit Bescheid des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft vom 11. Mai 1987 keine Folge gegeben. 

In ihrer Stellungnahme zum bisherigen Verfahrensverlauf wies die VA im 
Zuge des Prüfungsverfahrens gegenüber den befaßten Wasserrechtsbehör­
den nachdrücklich darauf hin, daß ihrer Ansicht nach die beste Möglichkeit 
z.ur ~auerhaften Beseitigung der sanitären Mißstände der Anschluß der Fe­
nensledlung Römersee an das Kanalnetz des Abwasserverbandes Wulkatal 
sein dürfte. Sollte sich die Gemeinde Wiesen nicht bereit finden, unter Ein-

137 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)138 von 278

www.parlament.gv.at



bindung der Eigentümerin der Anlage die Konsensträgerschaft für ein sol­
ches Projekt zu übernehmen, wäre nach Meinung der VA die Gründung ei­
ner Wassergenossenschaft mit Beitrittszwang gemäß § 74 lit. b des Wasser­
rechtsgesetzes möglich und könnte dadurch das Anschlußprojekt nach den 
Bestimmungen des Wasserbautenförderungsgesetzes weitgehend öffentlich 
gefördert werden. Aufgrund dieser Stellungnahme der VA forderte der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft den Landeshauptrriann von 
Burgenland als zuständige Wasserrechtsbehörde nachdrücklich auf, unver­
züglich für eine Behebung des konsenswidrigen Zustandes Sorge zu tragen, 
da die wasserrechtliche Bewilligung für die belüfteten Abwasserteiche 
durch Fristablauf mit Ende 1979 erloschen war und es durch nahezu acht 
Jahr.e nicht möglic~ gewesen war, entsprec~e!1de Sanierungsmaßnahmen.zu 
erreichen. Im übngen legte der BundesmInister für Land- und Forstwirt­
schaft der Burgenländischen Landesregierung noch die verbindliche Klä­
rung weiterer Fragen auf, die in den Zuständigkeits bereich des Landes­
~auptmannes von Burgenland bzw. der Burge~ländisch~n Lan~esregierung 
fielen. Insbesondere wurde bemängelt, daß die GemeInde Wiesen weder 
eine Umwidmung vorgenommen noch Maßnahmen zur Herstellung des 
gesetzmäßigen Zustandes getroffen hatte und auch die Gemeinde Pött­
sching Umwidmungen vorgenommen hatte, obwohl die Abwasserfrage 
nicht gelöst gewesen war. Weiters seien Bewilligungen nach dem Burgen­
ländisc~en ~ampingplatz&esetz e~teilt worden, oh!1e die Abw~sserfrage zu 
berücksichtigen, und es finde seit Jahren auch eIn Badebetneb entgegen 
den Vorschriften des Bäderhygienegesetzes statt. 

Mit Schreiben vom 31. August 1988 teilte der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft der VA mit, daß nunmehr ein positiv begutachtetes 
Projekt des Anschlusses des Römersees an die Abwasserbeseitigungsanlage 
des Wasserverbandes Wulkatal mit der Gemeinde Wiesen als Konsensträ­
gerin vorliege. Die schon seinerzeit dem Abwasserverband Wulkatal verlie­
hene wasserrechtliche Bewilligung zur Errichtung des Abwasserkanals 
Edelbachtal wurde in weiterer .. Folge auf die Gemeinden Wiesen und Pött­
sching übertragen und diese Ubertragung wasserrechtlich genehmigt. Am 
1. Juli 1988 wurde mit den Baurnaßnahmen zur Herstellung des Anschlus­
ses begonnen, sodaß in absehbarer Zeit mit einer Behebung der im Prü­
fungsverfahren zutage getretenen Mißstände gerechnet werden kann. Eine 
weitere Veranlassung der VA erweist sich daher vorerst als entbehrlich. 

3.3 Konsenslose Errichtung von Fischteichen - Anrainereinwendungen 
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VA 143 - LF/85 BM ZI. 347a/86 

K. R. aus St. Valentin, Oberösterreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor: 

Er sei Eigentümer des Grundstückes Nr. 844, Katastralgemeinde A. Auf 
den Nachbargrundstücken befände sich eine Fischteichanlage, die im Ei­
gentum von F. M. stehe. Da es seit einigen Jahren zum Abfließen von 
Teichwässern auf seine Grundstücke gekommen sei und sich große übelrie­
chende Tümpel gebildet hätten, habe er sich veranlaßt gesehen, diese Um­
stände der Bezirkshauptmannschaft Amstetten als Wasserrechtsbehörde er­
ster Instanz anzuzeigen. Bei einer im November 1983 durchgeführten 
mündlichen Verhandlung sei festgestellt worden, daß für die Fischteichan­
lage keine wasserrechtliche Bewilligung vorliege. Bei gleichem Anlaß wäre 
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auch hervorgekommen, daß für eine von seinem Rechtsyorgänger auf dem 
Grundstück N r. 844 errichtete Verrohrung keine wasserrechtliche Bewilli­
gung vorliege. 

In der folge sei sowohl ihm als auch dem Nachbarn M. mit Bescheiden der 
Bezirkshauptmannschaft Amstetten vom 20. Dezember 1983 vorgeschrie­
ben worden, für die Verrohrung bzw. für die Fischteichanlage um nach­
trägliche wasserrechtliche Bewilligung einzukommen oder die konsenslo­
sen Herstellungen zu beseitigen. Mit Bescheid vom 10. Oktober 1984 hätte 
die Bezirkshauptmannschaft Amstetten der Familie M. die wasserrechtliche 
Bewilligung für die Errichtung der Fischteichanlage unter Vorschreibung 
zahlreicher Auflagen erteilt. Gegen diesen Bewilligungsbescheid habe er als 
betroffener Nachbar Berufung erhoben, eine Entscheidung der Berufungs­
behörde stehe aber nach mehr als einem Jahr noch aus. 

Auch gegen den ihn treffenden Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Am­
stetten vom Frühjahr 1984 im Zusammenhang mit der Sanierung der auf 
seiner Liegenschaft befindlichen Verrohrung habe er ein Rechtsmittel ein­
gebracht, das ebenfalls noch nicht erledigt worden sei. 

In der Dauer der anhängigen Berufungsverfahren erblicke er einen Miß­
stand in der Verwaltung. Weiters liege ein Mißstand darin, daß nach seiner 
Ansicht die im Bescheid über die Sanierung der Verrohrung vorgesehenen 
Auflagen ungerechtfertigt und zu kostspielig seien. 

Trotz mehrfacher Betreibung des gegenständlichen Verfahrens durch die 
VA wurde ohne hinreichende Rechtfertigung die wasserrechtliche Beru­
fungsverhandlung erst für den 24. Juni 1987 anberaumt. Die VA vertrat bei 
Prüfung des Verfahrensverlaufes die Auffassung, daß die vierjährige Dauer 
des Berufungsverfahrens, die sachlich nicht gerechtfertigt werden konnte, 
dem Beschwerdeführer nicht zuzumuten ist und ein Fehkerhalten im Be­
reich der Verwaltung des Bundes darstellt, das es rechtfertigte, der Be­
schwerde Berechtigung zuzuerkennen. 

Eine weitere Veranlassung durch die VA war entbehrlich, da durch die Er­
lassung des ausstehenden Berufungsbescheides am 14. August 1987 der Be­
schwerdegrund behoben wurde. 

3.4 Erhöhung der Überflutungs gefahr durch konsenslose Drainagierungsmaß­
nahmen 
VA 24 - LF/86 BM ZI. BM 296/86 und M 2644/87 

J. P. aus Hinterstoder, Oberösterreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor: 

Er besitze eine Liegenschaft mit landwirtschaftlichem Betrieb am Fuße der 
sogenannten Bärenalm. Seit die Bärenalm-Seilbahn und in diesem Zusam­
menhang Schipisten errichtet worden seien, bestehe dauernd die Gefahr, 
daß sein Anwesen von Schmelzwässern überflutet werde. Zum ersten Mal 
sei im Jahre 1976 an seiner Landwirtschaft ein erheblicher Schaden entstan­
den, als das Schmelzwasser seine landwirtschaftlich bewirtschafteten Flä­
chen überflutet habe. Dieser Schaden sei von der Bärenalm-Seilbahn AG 
ersetzt worden. 
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Etwa im Jahre 1983 seien jedoch auf einer Niederalm von den Gebrü­
dern A. konsenslose Drainagierungs- und Bohrungsmaßnahmen durchge­
führt worden. Aufgrund dieser ohne wasserrechtliche Bewilligung erfolgten 
Maßnahmen sei der in der Folge durch Schmelzwasser entstandene Scha­
den um ein Vielfaches größer gewesen als bisher. Obwohl er eine Anzeige 
an die zuständige Wasserrechtsbehörde erstattet habe, die auch einen Lo­
kalaugenschein durchgeführt habe, sei eine Herstellung des gesetzmäßigen 
Zustandes nicht erfolgt. 

Etwa zur gleichen Zeit sei von der H . W. Gutsverwaltung, die ebenfalls ein 
Gehöft am Fuße der Bärenalm habe, ein Gerinne verlegt und später ein 
Erdwall aufgeschüttet worden. Auch für diese Arbeiten sei eine wasser­
rechtliche Bewilligung nicht eingeholt worden und trage der konsenslos ge­
schaffene Zustand ebenfalls wesentlich dazu bei, daß die Schmelzwasser­
schäden erheblich angestiegen seien. 

Im Nichteinschreiten der zuständigen Wasserrechtsbehörde gegen den 
konsenslosen Zustand erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwal­
tung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft und ein Sachverständi­
gengutachten ein, nahm Einsicht in die Verwaltungs akten und führte einen 
Lokalaugenschein d~rch. Aufgrund der von der VA im Prüfungsverfahren 
durchgeführten ErmIttlungen konnte folgendes festgestellt werden: 

Nach einer Beurteilung durch den Amtssachverständigen für Wasserbau­
technik der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf an der Krems wurden die 
Abflußverhältnisse im betroffenen Einzugsgebiet durch zwei Maßnahmen 
besonders starken Veränderungen unterworfen. Einerseits war ein Quer­
graben unmittelbar oberhalb der Hochhauserwiese entfernt worden, der ei­
nen breitflächigen Geländeabfluß zu einem punktuellen Ausfluß zusam­
menführte. Darüber hinaus wurde eine Dammschüttung am östlichen Rand 
der Hochhauserwiese vorgenommen, die einen Oberflächenabfluß aus dem 
oberhalb liegenden Waldbereich in einen rechtsseitig abziehenden Graben 
lenkte, wodurch der Abfluß der Oberflächenwässer für den Beschwerde­
führers negativ beeinflußt wurde. Darüber hinaus haben nach den Feststel­
lungen des Sachverständigen auch zahlreiche Einzelrnaßnahmen (Boden­
versiegelungen durch Errichtung von Parkplätzen, Verbauungsmaßnahmen 
und dergleichen mehr). di~ Abflußverhältnisse im Einzugsgebiet entsch~i­
dend verändert, wobeI dIe den Beschwerdeführer treffenden NachteIle 
hauptsächlich auf die Summenwirkung der Veränderungen zurückzufüh­
ren seien. Es sei daher auch nicht möglich, aus fachtechnischer Sicht die 
Verursachensfrage eindeutig zu lösen. Aufgrund dieses Gutachtens und er­
gänzender, im Wege des Bundesministers für Land- und ForstwirtSchaft 
durchgeführter Erhebungen wurde der VA berichtet, daß die vom Be­
schwerdeführer gerügten Veränderungen der Abflußverhältnisse nur durch 
ein wasserbautechnisches Gesamtprojekt bereinigt werden könnten, zu des­
sen Realisierung aber mangels der eindeutigen Verschuldenszuweisung nie­
mand verpflichtet werden könne. 

Im fortgesetzten Prüfungsverfahren der VA wurde eine neuerliche Stel­
lungnahme zur Frage einer Verbesserung der Schmelzwassersituation im 
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Bereich der landwirtschaftlichen Grundstücke des Beschwerdeführers ange­
fordert. Hierauf wurde der VA berichtet, daß im Zusammenhang mit einer 
projektierten Kunstschnee-Erzeugungsanlage eine Verbesserung der Ober­
flächenabwässerbeseitigung für den Beschwerdeführer erzielt werden 
könne, wenn im Bereich der Grundstücke des Beschwerdeführers eine grö­
ßere Dimensionierung des Ableitungsstranges gewählt werde, wodurch 
auch ein Großteil der beschwerdegegenständlichen Schmelzwässer schad­
los abgeführt werden könnte. Die VA holte hiezu ein Gutachten von Univ.­
Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ferdinand Kastanek vom Institut für Wassef\virtschaft 
an der Universität für Bodenkultur ein, der nach Studium der Projektsun­
terlagen zu dem Schluß gelangte, daß durch die projektsgegenständlichen 
Maßnahmen zwar eine Verbesserung der bestehenden Verhältni?se für den 
Beschwerdeführer zu erwarten sei, daß aber dadurch künftige Uberflutun­
gen im Bereich des Anwesens des Beschwerdeführers nicht gänzlich verhin­
dert werden könnten. 

Durch Vorschreibung zusätzlicher Auflagen durch das vom Beschwerde­
führer angerufene Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft als Be­
rufungsbehörde konnte eine weitere Verbesserung der Oberflächenwässer­
beseitigung im Bereich des Anwesens des Beschwerdeführers herbeigeführt 
werden. 

Weitere Veranlassungen waren der VA aufgrund der dargestellten Sach­
und Rechtslage nicht möglich, zumal eine Zurechnung der schadenskausa­
len Maßnahmen auch im Prüfungsverfahren nicht möglich war. 

Die VA sieht sich aber veranlaßt, aus Anlaß des gegenständlichen Be­
schwerdefalIes darauf hinzuweisen, daß bei bodenversiegelnden Maßnah­
men mit größerer Sorgfalt auf die Veränderung der Oberflächenwässerbe­
seitigung Bedacht genommen werden müßte und daher insbesondere bei 
der Anlegung großflächiger Schipisten, Parkplätze und dergleichen ent­
sprechende Kompensationsmaßnahmen hinsichtlich der Verschlechterung 
der Abflußverhältnisse vorgesehen werden müßten. Der vorliegende Be­
schwerdefall zeigt aber auch, daß dem negativen Summationseffekt einer 
Kumulation derartiger Maßnahmen nicht hinreichend Aufmerksamkeit ge­
schenkt wurde. In eine solche Betrachtung sind nach Ansicht der VA nicht 
nur die wasserwirtschaftlichen Aspekte bodenverdichtender Maßnahmen 
miteinzubeziehen, sondern auch die Auswirkungen auf die Waldstruktur 
im Zusammenhang mit dem bestehenden inneren Zusammenhang des Was­
serkreislaufes. 

Nach Ansicht der VA würden die derzeit bestehenden Regelungen des 
Wasserrechtsgesetzes, des Forstgesetzes und der Raumordnungsgesetze bei 
ordnungsgemäßer Vollziehung und wechselseitiger Bedachtnahme eine 
Vermeidung negativer Auswirkungen, wie sie im vorliegenden Beschwerde­
fall zutage getreten sind, sicherstellen. Es wird daher angeregt, in verstärk­
tem Umfang auf die Einrichtung der Verfahrenskonzentration Bedacht zu 
nehmen und - gegebenenfalls auch unter gleichzeitiger Kompetenzerwei­
terung - das wasserwirtschaftliche Planungsorgan miteinzubinden, um in 
Hinkunft derartige durch Summationseffekte auftretende Störungen der 
wasserwirtschaftlichen Ordnung zu vermeiden. 
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3.5 Strittige Beitragspflicht im Rahmen einer Wassergenossenschaft - organi­
satorische Mißstände 

142 

VA 83 - LF/86 BM Z1. BS 178/86 und BS 212186, 
BS 212a/86 und BS 2120/86, 

M 1079/87 

E. T . aus Wien, mit Zweitwohnsitz in Oberschützen, Burgenland, hat, auch 
im Namen ihrer Mutter K. T., folgende Beschwerde bei der VA erhoben: 

Ihre Mutter sei Eigentümerin des Anwesens Willersdorf Nr. 38, das sie von 
K. K. geerbt habe. Diese Liegenschaft sei in die Wassergenossenschaft W. I 
einbezogen worden, wobei der Wasserbehälter der Genossenschaft auf dem 
Grundstück Nr. 405 im bücherlichen Eigentum der Mutter der Beschwer­
deführerin, die Rohrleitungen auf den Grundstücken 404, 405, 417 und 418 
ebenfalls auf deren Eigentum gelegen seien. Die Wasserwerksgenossen­
schaft W. I sei mit Bescheid des Amtes der Burgenländischen Landesregie­
rung vom 17. Oktober 1956 anerkannt worden. In den Satzungen für diese 
Wassergenossenschaft sei in § 14 bestimmt, daß die Kosten der genossen­
schaftlichen Arbeiten, soweit sie nicht durch Unterstützungen aus öffentli­
chen Mitteln gedeckt sind, nach Maßgabe des in der Genossenschaftsver­
sammlung beschlossenen Voranschlages auf die Genossenschaftsmitglieder 
nach dem Verhältnis des Wasserverbrauches aufzuteilen seien. In der Nie­
derschrift der Bezirkshauptmannschaft Oberwart vom 14. Mai 1983 sei im 
Zusammenhang mit der Kollaudierungsverhandlung festgehalten, daß das 
Grundstück, auf dem sich der Hochbehälter der Genossenschaft befinde, 
gegen entsprechende Entschädigung abgelöst worden sei und sich im au­
ßerbücherlichen Eigentum der Genossenschaft befinde. Welcher Art diese 
Ablöse gewesen sein soll, habe bis heute nicht festgestellt werden können. 
Die Mutter der Beschwerdeführerin habe jedenfalls von ihrer Rechtsvor­
gängerin, die den Grund für den Hochbehälter zur Verfügung gestellt und 
auch die Leitungsführung auf den Parzellen 404 und 405 gestattet habe, in 
Erfahrung gebracht, daß als Gegenleistung die Freiheit des Anwesens von 
allen zukünftigen, allenfalls eintretenden Zahlungen für den darauf entfal­
lenden Wasserverbrauch sowie für Instandhaltungskosten und dergleichen 
vereinbart worden sei. Da es sich aber offenbar nur um eine mündliche 
Vereinbarung gehandelt habe, sei nach dem Tod der Vorbesitzerin K. ein 

. Beweis nur sehr schwer zu führen. 

Nun schreibe die Genossenschaft laufend Zahlungen vor und habe auch 
s~hon die Exekuti~n von Instandhaltungsbeit~ägen ein.geleitet, obwo.hl d.ie 
Liegenschaft nach Ihrer Auffassung von sämtlichen Leistungen befreit seI. 

Selbst ~enn man ~ber di~se Auffassung ~icht verträte, dann fä,nden die vor­
geschnebenen Beiträge Jedenfalls auch 10 den Satzungen kelOe Deckung, 
da der Wasserverbrauch auf dem Anwesen, das nicht bewirtschaftet werde, 
null sei und daher auch keine Kosten anfallen könnten. 

In der rechtswidrigen Vorschreibung von Gebühren und Beitragsleistun­
gen, in der rechtswidrigen Ausstellung von Rückstandsausweisen und in der 
schikanösen Exekutionsführung durch die Wassergenossenschaft W. I, die 
im Rahmen der Selbstverwaltung behördliche Aufgaben besorge, liege ein 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. Ein Mißstand werde aber auch darin 
erblickt, daß die Wasserrechtsbehörde bisher keine Veranlassungen in Aus-
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übung ihres Aufsichtsrechtes getroffen habe, um die beanstandeten Miß­
stände zu beheben. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein und nahm Einsicht in die be­
zughabenden Verwaltungsakten. 

Die von der VA im Prüfungsverfahren durchgeführten Ermittlungen erga­
ben, daß der Beschwerde Berechtigung zukommt. Die VA ging dabei von 
folgenden Überlegungen aus: 

In der im Wege des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft vorge­
legten Stellungnahme des Landeshauptmannes von Burgenland wird die 
Auffassung vertreten, daß die in Beschwerde gezogenen Vorschreibungen 
sich auf einen Beschluß der Genossenschaftsversammlung der Wasserge­
nossenschaft W. I nach § 4 lit. d der genehmigten Satzungen stützen. Wie 
dem Protokoll der 33. außerordentlichen Sitzung dieser Genossenschaft zu 
entnehmen sei, sei der Antrag der Beschwerdeführerin, die sich offensicht­
lich auf §§ 14 f. der Satzungen berufe, mehrheitlich abgelehnt worden, wo­
bei nach Ansicht der Aufsichtsbehörde diese Ablehnung zu Recht erfolgt 
seI. 

Eine Beitragsfreiheit sei aufgrund der glaubwürdigen Aussage des Obman­
nes, des Kassiers und weiterer fünf Genossenschaftsmitglieder als nicht ein­
geräumt anzusehen. 

Diesen Ausführungen in der Stellungnahme hielt die VA folgende rechtli­
che Beurteilung entgegen: 

Nach der Systematik der Satzungen stellt § 4 lediglich eine Kompetenz­
norm dar, in der taxativ aufgezählt ist, welche Angelegenheiten der Be­
schlußfassung durch die Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Die Be­
stimmung enthält aber keinen Aufteilungsschlüssel für den Maßstab der 
Kosten, sondern legt in lit. d nur unsystematisch fest, nach welchen Grund­
sätzen bei der Festlegung eines Kostenaufteilungsschlüssels vorgegangen 
werden kann. 

Der Kostenaufteilungsschlüssel selbst ist hingegen in den §§ 14 und 15 ent­
halten. 

§ 14 regelt die Kosten für die Ausführung des Unternehmens. Nach dieser 
Satzungsbestimmung sind die Kosten der genossenschaftlichen Arbeiten, 
soweit sie nicht durch Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln gedeckt 
sind, nach Maßgabe des in der Genossenschaftsversammlung beschlossenen 
Voranschlages auf die Genossenschaftsmitglieder nach dem Verhältnis des 
Wasserverbrauches aufzuteilen. 

Im Verhältnis beider Bestimmungen zueinander, nämlich des § 4 lit. d und 
des § 14, bedeutet dies, daß es in die Zuständigkeit der Mitgliederversamm­
lung der Genossenschaft fällt, einmalige Anschlußgebühren bzw. Bauko­
stenbeiträge festzulegen und damit einen bestimmten Aufbringungsmodus 
verbindlich festzulegen. Wie aber die Umlegung dieser Beiträge auf die ein­
zelnen Genossenschaftsmitglieder erfolgen soll, ist in § 14 Abs. 3 geregelt. 
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Verträte man nämlich die Auffassung, daß bereits in § 4 lit. d der Satzun­
gen auch die Kostenaufteilung auf die einzelnen Mitglieder mitumfaßt 
wäre, so wäre die Regelung des § 14 Abs. 3 vollkommen entbehrlich, weil 
es dann in jedem einzelnen Fall beim Auftreten von Herstellungskosten der 
Genossenschaft obläge, ad hoc eine Kostenaufteilung zu beschließen. Mißt 
man der Satzungsbestimmung des § 4 lit. d eine solche Bedeutung bei, so 
läge darin ein Verstoß gegen die zwingenden Bestimmungen des Wasser­
rechtsgesetzes, sodaß eine gesetzeskonforme Interpretation nur in dem 
oben angeführten Sinn möglich erscheint. 

Dafür spricht auch, daß § 15 als Ergänzung zum Aufteilungsschlüssel hin­
sichtlich der Mittelaufbringung für die Herstellungskosten einen Kosten­
aufteilungsschlüssel für die Instandhaltungskosten der Anlage festlegt. 

Wenn schließlich in der Stellungnahme des Landeshauptmannes von Bur­
genland auch darauf verwiesen wird, daß die Beschwerdeführerin an das 
Schiedsgericht der Wassergenossenschaft zu verweisen wäre, so bestehen 
gegen § 18, in welchem dieses Schiedsgericht geregelt ist, einerseits Beden­
ken der VA aus verfassungsrechtlicher Sicht, da der Verfassungsgerichtshof 
die Einrichtung derartiger Schiedsgerichte im Verwaltungsbereich für un­
zulässig erklärt hat, andererseits ist die in § 18 der Satzungen gewählte 
Schiedsgerichtskonstruktion auch mit den bezüglichen Bestimmungen des 
Wasserrechtsgesetzes nicht in Einklang zu bringen, da gegen Entscheidun­
gen des Schiedsgerichtes ein weiterer Rechtszug ausdrücklich ausgeschlos­
sen ist. Ein solcher Ausschluß ist aber auch dann nicht gesetzeskonform, 
wenn man die Auffassung verträte, daß das Schiedsgericht als Schlichtungs­
stelle im Sinne der wasserrechtlichen Bestimmungen anzusehen wäre, da je­
denfalls nach § 85 Abs. 1 Wasserrechtsgesetz die zuständige Wasserrechts­
behörde über alle aus dem Genossenschaftsverhältnis und den Verpflich­
tungen der Genossenschaft entspringenden Streitfälle zu entscheiden hat, 
die nicht im Wege der Schlichtungsstelle beigelegt werden können. 

Bei der VA sind aber auch noch Bedenken gegen andere Satzungsbestim­
mungen entstanden, wie beispielsweise die Regelung der Mehrheitsverhält­
nisse bei Abstimmungen, da die nach dem Wasserrechtsgesetz zwingend 
vorgeschriebenen erhöhten Konsensquoren nicht berücksichtigt sind. Vor 
allem scheint auch die Drittelbeschränkung nach dem Wasserrechtsgesetz 
nicht auf. 

Eine Gesamtüberprüfung der vorgelegten Satzungen durch die VA hat er­
geben, daß die Wassergenossen~~haft W. I es bisher unterlassen hat, ihre 
Satzungen - entsprechend der Ubergangsregelung im Wasserrechtsgesetz 
- den Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes 1959 anzupassen. 

Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens .Maßnahmen zur Sanierung der 
Satzungen eingeleitet wurden und eine Uberprüfung der beanstandeten 
Vorgänge bei der Wassergenossenschaft W. I durch die zuständige Wasser­
rechtsbeh.örde erfolgte, diese dar.übe~ auch ~esch~idmäßig ab~esproc.hen 
und damit der Beschwerdeführenn die Möglichkeit zur Ergreifung emes 
Rechtsmittels eingeräumt hat, war vorerst eine weitere Veranlassung der 
VA in der gegenständlichen Beschwerdesache entbehrlich. 
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3.6 Konsenslose Absenkung des Grundwasserspiegels - Säumnis der Wasser­
rechtsbehörde 
VA 105 - LF/86 BM Zl. BS 737/86 

Dipl.-Ing. H. St. aus Tribuswinkel, Niederösterreich, brachte in seiner Be­
schwerde an die VA folgendes vor: 

Die Stadtgemeinde Traiskirchen habe im Zuge der Errichtung der Ortska­
nalisation eigenmächtig mittels einer Drainage den Grundwasserspiegel auf 
6 bis 7 m Tiefe abgesenkt. Durch diese Maßnahme, die weder mit den An­
rainern abgesprochen noch von einer wasserrechtlichen Bewilligung getra­
gen sei, seien seine beiden Hausbrunnen zum Versiegen gebracht worden. 
Seit mehr als zehn Jahren habe er vergeblich versucht, die Stadtgemeinde 
Traiskirchen zur Wiederherstellung einer ordentlichen Wasserversorgung 
zu verhalten, wobei er sich damit zufrieden gegeben hätte, wenn auf Ko­
sten der Gemeinde Traiskirchen ein Brunnen wieder voll funktionsfähig 
hergestellt worden wäre. Obwohl der rechtswidrige Zustand von der Stadt­
gemeinde Traiskirchen herbeigeführt worden sei, habe ihm diese wieder­
holt mitgeteilt, daß sie eine Schadensbehebung nur dann durchführen 
würde, wenn sie dazu gerichtlich verurteilt würde. 

Obwohl die gegenständliche Angelegenheit auch bei der Wasserrechtsbe­
hörde aktenkundig sei, habe diese keine zielführenden Maßnahmen ergrif­
fen, um Abhilfe zu schaffen. In der Säumnis der Wasserrechtsbehörde bei 
der Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes liege ein Mißstand im Be­
reich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens zunächst eine Stellung­
nahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein. Während 
der Anhängigkeit des Prüfungsverfahrens teilte der Beschwerdeführer der 
VA mit, daß die Stadtgemeinde Traiskirchen - offenbar aufgrund des Ein­
schreitens der VA - Sanierungsmaßnahmen versuche, indem sie in einem 
Kontrollschacht eine eineinhalb Meter hohe Schwelle eingebaut habe, um 
den Grundwasserentzug teilweise abzuschließen. Diese Maßnahme erweise 
sich aber nicht als zielführend. 

In seiner ersten, mehr als ein halbes Jahr nach Einleitung des Prüfungsyer­
fahre~s abg~gebenen StellungnahfT!e führte der Bundesminister .für Land­
und ForstwIrtschaft aus, daß er Im Wege des Amtes der NIederöster­
reichischen Landesregierung die Einholung eines hydrogeologischen Amts­
sachverständigengutachtens veranlaßt habe, das jedoch noch nicht vorliege. 
Aus dem schließlich mit einem weiteren Vorlagebericht übermittelten Gut­
achten des hydrogeologischen Amtssachverständigen stellte die VA fest, 
daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. Nach den Aus­
führungen im Gutachten hatte die Stadtgemeinde Traiskirchen in den Jah­
ren 1975 bis 1976 den Stadtteil Tribuswinkel in das städtische Kanalnetz 
einbezogen und dabei die Kanalstränge mit Begleitdrainagen ver.~ehen, um 
eine Grundwasserüberstauung der Kanalstränge zu verhindern. Uber diese 
Begleitdrainagen würden etwa 30 bis 35 I Wasser/Sekunde abgeführt und 
östlich von Tribuswinkel in die Schwechat eingeleitet. Durch diese Maß­
nahmen seien die beiden Brunnen auf der Liegenschaft des Beschwerdefüh­
rers trockengefallen. Durch die Verlegungstiefe des Ortskanales auf 3,5 bis 
3,8 m und die parallel geführten Begleitdrainagen sei massiv in das Grund-
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wasserverhalten und in den Grundwasserhaushalt des Ortsraumes Tribus­
winkel eingegriffen worden, was zu einer Grundwasserspiegelabsenkung 
im fraglichen Ortsraum vom ursprünglichen Stand von 0,3 bis 0,8 munter 
Geländeoberkante auf nunmehr rund 4 munter Geländeoberkante geführt 
habe. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen Grundwasserverhältnisse 
sei aus technischer Sicht ohne Entfernung der errichteten Anlagen nicht 
möglich, zumal durch die grundwasserabsaugende Wirkung der Kanalbe­
gleitdrainagen der gesamte bevorzugt wegsame Schotterkörper trockenge­
legt worden sei. 

Ein Tieferschlagen des Schachtbrunnens des Beschwerdeführers würde 
zwar die Herstellung des ursprünglichen Brunnenwasserstandes von rund 
3 m wieder ermöglichen, ohne allerdings dadurch das ursprüngliche Zu­
laufpotential zum Brunnen auch nur annähernd zu erreichen, weil das 
Grundwasser beim vertieften Brunnen nicht wie früher über den bevorzugt 
wegsamen Schotterkörper, sondern über den weitaus geringer wegs amen 
basalen Tegel in den Brunnen gelange. Anders als bei dem begutachteten 
Schachtbrunnen würde sich eine Situationsverbesserung für den Schlag­
brunnen ermöglichen lassen, wenn man für diesen eine Sohltiefe von etwa 
7 m vorsehe. 

Aufgrund der im Prüfungsverfahren getroffenen Feststellungen erkannte 
die VA der Beschwerde Berechtigung zu. Zur Behebung des Beschwerde­
grundes wurde noch im Zuge des Prüfungsverfahrens die Stadtgemeinde 
Traiskirchen vom Landeshauptmann von Niederösterreich als zuständiger 
Wasserrechtsbehörde gemäß § 138 Abs.2 Wasserrechtsgesetz 1959 ver­
pflichtet, entweder innerhalb einer bestimmten Frist die konsenslos verleg­
ten Begleitdrainagen im Bereich der Orts kanalisation im Ortsteil Tribus­
winkel zu entfernen oder hiefür unter Vorlage eines Projektes nachträglich 
um die wasserrechtliche Bewilligung anzusuchen. 

In diesem nachträglichen wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren wurde 
für den Beschwerdeführer die Möglichkeit eröffnet, im Rahmen seiner Par­
teistellung Maßnahmen zur Beseitigung des von der VA festgestellten Miß­
standes durchzusetzen. 

Eine weitere Veranlassung durch die VA erwies sich daher vorerst als ent­
behrlich. 

3.7 Beeinträchtigung eines Wasserschutzgebietes durch Bauvorhaben der Ge­
meinde Peilstein 

146 

VA 112 - LF/86 BM ZI. M 2673/87 und M 1727/87 

R. H. aus Peilstein, Oberösterreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor: 

Zugunsten seiner Wasserversorgungsanlage sei mit Bescheid der Bezirks­
hauptmannschaft Rohrbach vom 4. Februar 1982 ein Wasserschutzgebiet 
festgelegt worden. Im Spruchabschnitt II dieses Bescheides seien Verbote 
im Schutzgebiet festgelegt worden. So seien dauernde Aufgrabungen ver­
boten, ebenso die Durchleitung und Versickerung von Abwässern, die ani­
malische Düngung, die Viehweide, die Lagerung von Schmutzstoffen oder 
sonstigen, die Gesundheit gefährdenden Stoffen. Dieses bescheidmäßig 
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festgelegte Schutzgebiet beziehe sich insbesondere auf den gesamten süd­
westlichen Teil der Parzelle Nr. 247/2 der Katastralgemeinde K. 

Er habe nun erfahren, daß auf dieser Grundparzelle Nr. 247/2, KG. K., 
von der Gemeinde Peilstein die Errichtung einer Garage für ein Pistengerät 
und entsprechender Sanitäranlagen mit Kanalanschluß geplant sei. Hiefür 
sei angeblich auch eine Baubewilligung erteilt worden, doch sei er der Bau­
verhandlung nicht beigezogen worden. Wegen der befürchteten Beein­
trächtigung seines Schutzgebietes habe er sich daher an die zuständige Be­
zirkshauptmannschaft Rohrbach gewendet, von der ihm zwar mündlich 
versichert worden sei, es würden zusätzliche Vorkehrungen zum Schutze 
seines Wasserschutzgebietes getroffen werden, eine schriftliche, bescheid­
mäßige Erledigung sei aber niemals ergangen. Er befürchte daher durch die 
beabsichtigten Maßnahmen der Gemeinde Peilstein eine Beeinträchtigung 
der Gewässergüte der seine Wasserversorgungsanlage speisenden Quellen; 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung sehe er darin, daß die zustän­
dige Wasserrechtsbehörde die bescheidmäßige Festlegung von Schutzmaß­
nahmen für seine Wasserversorgung unterlasse. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein und nahm Einsicht in die be­
zughabenden Aktenteile. Die im Prüfungsverfahren durchgeführten Ermitt­
lungen ergaben, daß das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsa­
chen entsprach. 

Die VA ging dabei von folgendem Verfahrensverlauf aus: 

Aufgrund der Anzeige des Beschwerdeführers wurde am 29. Juli 1986 ein 
Ortsaugenschein vorgenommen und nach gutächtlicher Beurteilung durch 
den wasserbautechnischen Amtssachverständigen mit Schreiben vom 
30. Juli 1986 an die Marktgemeinde Peilstein Vorschläge erstattet und mit­
geteilt, daß die Erlassung eines Bescheides vorgesehen sei, mit welchem zu­
sätzliche Schutzmaßnahmen zum Schutze der Wasserversorgungsanlage 
des Beschwerdeführers vorgeschrieben werden sollten. In dem über die 
wasserrechtliche Verhandlung aufgenommenen Aktenvermerk findet sich 
die Feststellung, daß der von der Marktgemeinde Peilstein geplante Ausbau 
des alten Schiliftgebäudes, die Schaffung eines Abstellraumes für ein Pisten­
gerät und Herstellung von Sanitäranlagen in der beabsichtigten Form aus 
wasserrechtlicher Sicht nicht zulässig sei, sondern derartigen Maßnahmen 
nur zugestimmt werden könne, wenn eine flüssigkeitsdichte Bodenabdek­
kung im gesamten fraglichen Bereich hergestellt werde und auch die zur 
Entsorgung dienende Kanalanlage flüssigkeitsdicht und entsprechend um­
mantelt hergestellt würde. 

Da in weiterer Folge von der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach keine be­
scheidmäßigen Veranlassungen getroffen wurden, brachte der Beschwerde­
führer einen Antrag nach § 138 Wasserrechtsgesetz (WRG) 1959 ein und 
begehrte die Beseitigung der eigenmächtig durch die Marktgemeinde Peil­
stein vorgenommenen Neuerungen, worauf die Bezirkshauptmannschaft 
Rohrbach mit Bescheid vom 14. Oktober 1986 in teilweiser Stattgebung der 
~nträge des B.eschwerdeführers der Marktgemein?e Peilstein aufgrund d~s 
Im Schutzgebiet verfügten Verbotes der Durchleitung von Abwässern die 
Entfernung des Kanales auftrug, im übrigen aber die Anträge abwies. Auch 
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ein neuerlicher Antrag des Beschwerdeführers an die Bezirkshauptmann­
schaft Rohrbach,.die Marktgemeinde Peilstein zur.Beseitigung der dauern­
den Aufgrabung Im Ausmaß von ca. 100 m3 Erdreich auf dem Grundstück 
Nr. 247/2, KG. K., und zur Wiederherstellung des früheren Zustandes un­
ter Aufbringung einer mindestens 20 cm Humusschicht zu verhalten, wurde 
von der Bezirkshauptmannschaft negativ beschieden. 

Aufgrund eines in weiterer Folge vorgelegten Privatsachverständigengut­
achtens wurde erstmals auch von der Wasserrechtsbehörde zur Kenntnis 
genommen, daß die Befürchtungen des Beschwerdeführers zutreffend wa­
ren. Der Amtssachverständige schloß sich der Begutachtung des Privatgut­
achters insoferne an, als er eine Gefahr in der Versickerung verschmutzter 
Oberflächenwässer im Einzugsgebiet der Quellfassung annahm. Außerdem 
bilde das in der Garage eingestellte Pistengerät eine dauernde Gefahr für 
die Wasserqualität. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde daher die Bezirkshauptmannschaft 
Rohrbach als zuständige Wasserrechtsbehörde im Wege der Aufsicht ange­
wiesen, die zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustandes erforderlichen 
Veranlassungen im Wege eines Auftrages nach § 138 Abs. 1 WRG 1959 
vorzusehen. 

Noch vor Inangriffnahme weiterer Behördenmaßnahmen konnte der Be­
schwerdegrund durch eine Einigung zwischen dem Beschwerdeführer und 
der Marktgemeinde Peilstein behoben werden, wobei sich die Marktge­
meinde Peilstein bereit erklärte, dem Beschwerdeführer Ersatzwasser in 
Form einer neuen Quellfassung zur Verfügung zu stellen. 

Eine weitere Veranlassung durch die VA erwies sich daher als entbehrlich. 

3.8 Gesetzwidrige Ausscheidung von Grundstücken aus dem öffentlichen Was­
sergut 

148 

VA 150 - LF/86 BM Zl. BS 1198/86 und V-AP 127/86 

H . H. aus Frankenburg, Oberösterreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor : 

Er habe im Jahre 1981 den Antrag auf Ausscheidung einer Teilfläche des 
Grundstückes Nr.2214/11, Katastralgemeinde F., aus dem öffentlichen 
Wassergut beantragt. Hierauf habe ihm der Landeshauptmann von Ober­
österreich mit Schreiben vom 9. April 1981 mitgeteilt, daß diese Teilfläche 
bereits über Antrag von L. W. bzw. dessen Besitznachfolger W. H. mit Be­
scheid der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vom 5. Juni 1962 aus dem 
öffentlichen Wassergut ausgeschieden worden sei. Es sei allerdings nicht 
bekannt, ob diese Parzellen dann auch käuflich erworben worden seien. 

Aus diesem Grund habe er sich in weiterer Folge an die Finanzlandesdirek­
tion für Oberösterreich gewendet, die ihm mitgeteilt habe, daß die ausge­
schiedene Teilfläche der Parzelle 2214/11, KG. F., mit Kaufvertrag vom 
22. November 1967 bereits von W . H. erworben worden sei. Unter einem 
sei ihm mitgeteilt worden, daß die neuangelegte Fläche des Grundstückes 
Nr. 2214/12 weder aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden noch 
von W. H. erworben worden sei. Vielmehr habe im Zusammenhang mit 
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Kanalbauarbeiten und der Verbreiterung der Badstrage die Marktge­
meinde Frankenburg die Parzelle 221413, KG. F., erworben und sei grund­
bücherlieher Eigentümer der gesamten fläche geworden, die auch das 
Grundstück 2214/11 umfasse. 

Daraus ergebe sich für ihn, dag die streitgegenständliche Teilfläche des 
Grundstückes 2214/11, KG. F., offenbar zweimal verkauft worden sei, und 
zwar einmal an seinen Rechtsvorgänger W. H. und einmal an die Marktge­
meinde Frankenburg. Im übrigen habe er nicht eindeutig klären können, ob 
die gegenständliche Grundfläche tatsächlich rechtskräftig aus dem öffentli­
chen Wassergut ausgeschieden sei. In der mangelhaften Verfahrensdurch­
führung, im Zuge derer es zu einem Doppelverkauf gekommen sei, wo­
durch er einen Schaden am Gutsbestand erleide, erblicke er einen Migstand 
im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren Stellungnahmen des Bundesministers 
für Land- und Forstwirtschaft sowie des Bundesministers für Finanzen ein, 
nahm Einsicht in die bezughabenden Aktenteile und stellte fest, dag das Be­
schwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Aufgrund des von der VA durchgeführten Prüfungsverfahrens war von fol­
genden Feststellungen auszugehen: 

Mit dem Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vom 5. Juni 
1962 wurde über Antrag des Rechtsvorgängers des Beschwerdeführers, 
W. H., eine Teilfläche des Grundstückes Nr. 221413, KG. F., im Ausmag 
von 150 m2 unter der aufschiebenden Bedingung aus dem öffentlichen 
Wassergut ausgeschieden, dag diese Teilfläche käuflich erworben werde. 

Mit Kaufvertrag vom 22. November 1967 wurde die im Teilungsplan des 
Dipl.-Ing. B. als neu es Grundstück Nr. 2214/11 ausgewiesene Teilfläche 
des Grundstückes Nr. 221413, KG. F., zum Kaufpreis von 5285 S von der 
Republik Österreich an den Rechtsvorgänger des Beschwerdeführers veräu­
gert. Anlämich des Kaufabschlusses wurde vereinbart, dag die Verbüche­
rung des Kaufvertrages durch die Käufer zu veranlassen sei, was in der 
Folge unterblieb. 

Es wurde daher aufgrund dieses Kaufvertrages lediglich augerbücherliches 
Eigentum erworben. Eine grundbücherliehe Veranlassung erfolgte nicht, 
sodag die Veräugerung der Teilfläche des Grundstückes Nr. 221413, die 
im Teilungsplan mit der Nummer 2214/11 bezeichnet ist, grundbücherlieh 
nicht ersichtlich war und auch ein Rangordnungs\"ormerk oder die Anmer­
kung der beabsichtigten Veräugerung grundbücherlieh nicht vorhanden 
war. 

Über Antrag der Marktgemeinde Frankenburg wurde mit Bescheid der Be­
zirkshauptmannschaft Vöcklabruck vom 3. August 1984 der übrige, für 
Zwecke des öffentlichen Wassergutes entbehrliche Teil des Grundstückes 
Nr. 221413, KG. F., aus dem öffentlichen Wassergut ausgeschieden und 
mit Kaufvertrag vom 25. März 1986 unter Zugrundelegung des im Grund­
stücksverzeichnis aufscheinenden Ausmages von 5 065 m2 an die Marktge­
meinde Frankenburg verkauft. Die Verbücherung erfolgte mittels Anmel­
dungsbogen des Vermessungsamtes Vöcklabruck vom 2. Juni 1986 gemäg 
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§§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz, sodaß die Marktgemeinde Franken­
burg grundbücherliche Eigentümerin des gesamten Grundstückes 
Nr. 2214/3, KG. F., geworden ist, da vorher eine bücherliche Teilabschrei­
bung der im Teilungsplan gebildeten Parzelle Nr. 2214/11 nicht erfolgt 
war. 

Daß die Teilfläche im Ausmaß von 151 m2 bereits vorher vom Rechtsvor­
gänger des Beschwerdeführers käuflich erworben worden war, wurde erst 
im Zuge der Baurnaßnahmen zum Zwecke der Kanalverlegung und Stra­
ßenverbreiterung durch die Marktgemeinde Frankenburg festgestellt. 

Die VA ging bei ihrer rechtlichen Beurteilung von folgenden Überlegungen 
aus: 

Was zunächst die ~uss~heidung aus dem öffen.tlichen Wasse.rgut betrifft, i.st 
festzuhalten, daß In belden Fällen, sowohl bel der Ausscheidung der Teil­
fläche zugunsten des Rechtsvorgängers des Beschwerdeführers als auch bei 
der Ausscheidung zugunsten der Gemeinde Frankenburg, die diesbezügli­
chen Bestimmungen des Wasserrechtsgesetzes verletzt wurden. Nach der 
ständige~. Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist die Voraussetzung 
für die Ubertragung des Eigentums an Liegenschaften des öffentlichen 
Wassergutes ein der hoheitsrechtlichen Ausscheidung vorgelagerter Rechts­
titel für den Erwerb der fraglichen Grundflächen. 

Um daher gemäß § 4 Abs. 7 Wasserrechtsgesetz (WRG) 1959 bescheidmä­
ßig die Ausscheidung einer Grundfläche aus dem öffentlichen Wassergut 
aussprechen zu können, ist Voraussetzung, daß der Antragsteller dem Lan­
deshauptmann als für die Ausscheidung zuständiger Wasserrechtsbehörde 
einen zivilrechtlichen Vertrag oder Vorvertrag oder einen sonstigen geeig­
neten Nachweis über die Zustimmung des Eigentümers zur Rechtsübertra­
gung vorlegt. Fehlen diese Voraussetzungen, so ist der Antrag auf Aus­
scheidung aus dem öffentlichen Wassergut von der Wasserrechtsbehörde 
zurückzuweisen (vgl. insbesondere das Erkenntnis des Verwaltungsge­
richtshofes vom 19. Juni 1976, Zl. 1945/75). 

Eine Ausscheidung unter der aufschiebenden Bedingung, daß zu einem spä­
teren Zeitpunkt der Grunderwerb nachgewiesen werde, ist im Wasser­
rechtsgesetz nicht vorgesehen und es waren daher schon aus diesem Grund 
beide Ausscheidungsvorgänge rechtswidrig. 

Da aber sowohl der Ausscheidungsbescheid gegenüber dem Rechtsvorgän­
ger des Beschwerdeführers als auch der Ausscheidungsbescheid gegenüber 
der Marktgemeinde Frankenburg in Rechtskraft erwachsen sind und aus 
diesen Bescheiden auch Dritten Rechte entstanden sind, war eine Aufhe­
bung oder Abänderung dieser Bescheide im Rahmen des § 68 Abs. 2 oder 3 
nicht möglich, es fehlte aber auch an einer Voraussetzung für eine Nichtig­
erklärung nach § 68 Abs. 4 A VG 1950, weil Mängel im Ausscheidungsver­
fahren nicht ausdrücklich mit Nichtigkeit bedroht sind. 

Die VA hat daher hinsichtlich der Ausscheidungsbescheide, die von der Be­
zirkshauptmannschaft Vöcklabruck aufgrund einer Delegation durch den 
Landeshauptmann von Oberösterreich erlassen worden sind, zwar ein be­
hördliches Fehlverhalten festgestellt und diesbezüglich auch der Be-
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schwerde Berechtigung zuerkannt, doch ist dieses Fehlverhalten im Hin­
blick auf die Rechtskraft der gegenständlichen Bescheide nicht mehr sanicr­
bar. 

Hinsichtlich der Übertragungsvorgänge selbst ging die VA von folgenden 
Überlegungen aus: 

Dadurch, daß es vom Rechtsvorgänger des Beschwerdeführers verabsäumt 
worden war, die grundbücherliche Durchführung des Kaufvertrages über 
die Teilfläche Nr. 2214/11 grundbücherlich ersichtlich zu machen bzw. in 
der Folge grundbücherlich einverleiben zu lassen, ist lediglich außerbücher­
liches Eigentum entstanden, sodaß im Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches ein rechtskräftiger Eigentumsübergang mit Außenwirkung 
für Dritte nicht eingetreten ist. 

Durch die nach den §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz nach der Ausschei­
dung zugunsten der Marktgemeinde Frankenburg erfolgte grundbücherli­
che Einverleibung des Eigentumsrechtes an der gesamten Grundfläche 
Nr. 2214/3 ist die Marktgemeinde frankenburg rechtmäßige Grundeigen­
tümerin der Gesamtfläche geworden, da bei ihr zum Erwerbstitel (Kaufver­
trag) auch der für die Außenwirkung erforderliche Modus (grundbücherli­
che Einverleibung) hinzugetreten ist. 

Wenngleich die Nichtdurchführung des Erwerbes der Grundfläche 
Nr. 2214/11 im Grundbuch dem Rechtsvorgänger des Beschwerdeführers 
angelastet werden muß, hätten doch die beteiligten Verwaltungsbehörden 
bei gehöriger Sorgfalt feststellen müssen, daß aus dem Grundstück 
Nr. 2214/3 bereits vor dem Kaufansuchen der Marktgemeinde Franken­
burg eine Teilfläche abverkauft wurde, zumal ja hinsichtlich dieser Teilflä­
che ein bescheidmäßiger Ausscheidungsabspruch durch die Bezirkshaupt­
mannschaft Vöcklabruck als delegierter Behörde vorliegt. Die VA hat da­
her auch in diesem Punkt der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. 

Eine weitere Maßnahme im Verwaltungsweg war der VA jedoch vef\vehrt, 
da - wie bereits ausgeführt - weder die rechtswidrigen Ausscheidungs­
akte behebbar sind noch es rechtlich möglich ist, Behebungsmaßnahmen im 
Rahmen der §§ 15 ff Liegenschaftsteilungsgesetz zu setzen. Dies ergibt sich 
schon daraus, daß selbst bei grundbücherlicher Ersichtlichmachung des 
Erstverkaufes vom Eigentümer die Zuschreibung des Gesamtgrundstückes 
für Zwecke einer Straßenanlage rechtlich nicht zu verhindern gewesen 
wäre. In diesen Fällen steht nämlich nach § 20 des Liegenschaftsteilungsge­
setzes dem Eigentümer, Buchberechtigten oder sonstigen Beteiligten, die 
aus Anlaß der bücherlichen Durchführung der durch die Anlage verursach­
ten Veränderungen erhoben werden, lediglich ein Schadenersatzanspruch 
nach den Grundsätzen des Privatrechtes zu, der längstens innerhalb von 
drei Jahren von dem Tag, an dem der Grundbuchsbeschluß aufgrund des 
Anmeldungsbogens erlassen wurde, geltend gemacht werden kann. 

Zusammenfassend stellt sich daher die Rechtslage für die VA so dar, daß 
der Beschwerdeführer, wenn er mit der Marktgemeinde Frankenburg zu 
keinem gütlichen Ubereinkommen gelangen würde, lediglich beim zustän­
digen Gericht einen Schadenersatzantrag stellen könne, wobei das Gericht 
den Entschädigungsbetrag in Geld festzulegen hätte. Diese Maßnahmen 
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müßten jedoch vom Beschwerdeführer selbst in die Wege geleitet werden, 
da der VA im Bereich der Gerichtsbarkeit eine Ingerenzmäglichkeit nicht 
zukommt. 

3.9 Mangelhafte Erfüllung einer wasserrechtlichen Bescheidauflage durch die 
Wildbach- und Lawinenverbauung 

152 

VA 164 - LF/86 BM Zl. M 46/87 

M. D. aus Oberwang, Oberästerreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor : 

Am 8. und 9. September 1966 sei die Verhandlung zur Regulierung und 
Verbauung der Wangauer-Ache durchgeführt worden. Im Zuge der was­
serrechtlichen Bewilligungsverhandlung sei unter Punkt 15 festgehalten 
worden, daß bei Grundstückszerschneidungen eine geeignete Zufahrt 
(Brücke, Wege oder Fahrtrechte) sicherzustellen sei. Dieser Punkt habe 
auch als Auflage in den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid vom 
24. August 1967 Eingang gefunden. 

Nach Erlassung des wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides durch die 
Bezir~shauptmannschaft Väcklabruck sei die Konsenswerberin, die Repu­
blik Osterreich, Wildbach- und Lawinenverbauung, an die betroffenen 
Landwirte herangetreten und habe eine Neuregelung der Zufahrtsverhält­
nisse angestrebt. Dabei sollte die Wiederherstellung einer kostspieligen 
Brücke unterbleiben. Diese Brücke, die von den Grundstückseigentümern 
ohne jegliche Einschränkung benützt worden sei, hätte das Projekt mit 
Mehrkosten v~n einigen hunderttausend Schilling belastet. Als Ersatz habe 
die Republik Osterreich, Wildbach- und Lawinenverbauung, die ca. 200 m 
oberhalb gelegene, sogenannte "Plaickingerbrücke" angeboten. Außerdem 
habe das Anbot die Anlegung eines neuen Zufahrtsweges entlang der ver­
bauten Wangauer-Ache umfaßt, der während des Baues als Zubringer für 
die Verbauung diente und in Zukunft als Ersatzweg für die entfallene Ver­
kehrsverbindung dienen sollte. Mit dieser Ersatzläsung seien alle Betroffe­
nen, auch er selbst, einverstanden gewesen und habe diese Zufahrtsrege­
lung auch bis zum 24. März 1985 klaglos funktioniert. An diesem Tag habe 
der Grundbesitzer K. den Weg mit einer Tafel "Privatgrund - Be~-!,eten 
verboten" versehen. Am 4. November 1985 habe die wasserrechtliche Uber­
prüfungsverhandlung stattgefunden, in der auch die Aufstellung der Tafel 
durch K. zur Sprache gebracht worden sei. Die Verhandlung habe bis in 
die späten AbendstundeI,l; gedauert und es seien mit den einzelnen Grundei­
gentümern schriftliche Ubereinkommen zur Festlegung der seinerzeit be­
reits mündlich g~troffenen Absprachen abgeschlossen worden. Er habe 
zwar an dieser Uberprüfungsverhandlung teilgenommen und die Benüt­
zungsregelung für das ihn treffende W eg~~ück unterschrieben, sei aber der 
Auffassung gewesen, daß die R~publik Osterreich, Wildbach- und Lawi­
nenverbauung, bei Abschluß des Ubereinkommens gleiche vertragliche Re­
gelungen vereinbart habe. Er habe sich daher vor Schluß der Verhandlung 
entfernt. 

Als er den wasserrechtlichen Überprüfungsbescheid am 26. Februar 1986 
zugestellt erhalten habe, habe er feststellen müssen, daß für den Grundbe­
sitzer K. eine Sonderregelung getroffen worden sei und die Benützung des 
über seinen Grund führenden Wegstückes nicht uneingeschränkt, sondern 
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mit der Einschränkung auf landwirtschaftliche Fahrzeuge im Übereinkom­
men geregelt worden sei. Er könne daher nunmehr mit seinem PKW seine 
Grundstücke nicht mehr erreichen. Dies sei aber unbedingt notwendig, um 
regelmäßige Kontrollen durchführen und den Fruchtstand überprüfen zu 
können. Sowohl er als auch die übrigen Betroffenen hätten bei der Wasser­
rechtsbehörde Einsprüche erhoben, doch seien diese nicht berücksichtigt 
worden. Er werde daher dafür, daß er zunächst ein .J;:ntgegenkommen ge­
zeigt habe, bestraft, weil die begünstigte Republik Osterreich, Wildbach­
und Lawinenverbauung, im wasserrechtlichen Verfahren die unbeschränkte 
Zufahrt zu seinen Grundstücken nicht sichergestellt habe. Darin erblicke er 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und nahm Einsicht 
in die Verwaltungsakten. Das Prüfungsverfahren ergab, daß das Beschwer­
devorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Die VA ging dabei von folgenden Feststellungen aus: 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck vom 24. August 
1967 wurde der Republik Österreich, Wildbach- und Lawinel1\'erbauung, 
vertreten durch die Gebietsbauleitung Seewalchen am Attersee, die wasser­
rechtliche Bewilligung für die Regulierung und Verbauung der Wangauer­
Ache in den Gemeinden Innerschwand und Oberwang von hm 9,12 bis 
81,60 unter Erfüllung der im Bescheid umschriebenen Bedingungen und 
Auflagen erteilt. 

Auflage 15 dieses Bescheides lautete: 

"Bei Grundstücken, die durch die Regulierung durchschnitten werden, ist 
zu trachten, die dadurch auftretenden Wirtschaftserschwernisse durch 
Grundtausch zu beseitigen. Soweit dies nicht möglich ist, sind für die abge­
trennten Grundstücksteile geeignete Zufahrten, Wege oder Fahrtrechte si­
cherzustellen. Umwege sind nach den Richtsätzen der Oberöster­
reichischen Landwirtschaftskammer zu vergüten." 

Der Beschwerdeführer ist unter anderem Eigentümer der Grundstücke 
Nr. 2281(4,94/5,94/4, die teils als Wald, teils landwirtschaftlich genutzt 
werden. Uber Ersuchen der Republik Osterreich, Wildbach- und Lawinen­
verbauung, erklärten sich der Beschwerdeführer und die anderen betroffe­
nen Grundeigentümer bereit, daß die durch die gegenständliche Regulie­
rungsmaßnahme notwendig gewordene Auflassung einer Brücke über die 
Wangauer-Ache nicht durch Herstellung einer Ersatzbrücke kompensiert 
werden solle, sondern eine Ersatzzufahrt etwa 300 m weiter westlich unter 
Anbindung über die dort über die Wangauer-Ache führende Brücke ge­
schaffen werden solle. Der Beschwerdeführer stimmte dieser Regelung -
wie sich aus den vorhandenen Aktennotizen ergibt - damals unter der Be­
dingung zu, daß sein Fahrtrecht so wie bisher uneingeschränkt ausgeübt 
werden könne. 

In der Folge wurde die im Zuge der Bauausführung hergestellte Wegver­
bindung, die auch für die Herstellung der Regulierungsmaßnahmen be­
nützt wurde, als provisorische Ersatzzufahrt für die betroffenen Landwirte 
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zugelassen und unter anderem vom Beschwerdeführer bis März 1985 un­
eingeschränkt benützt. 

Diese im Zuge einer Projektsänderung vereinbarte prC?yisorische Zufahrts­
regelung war auch Gegenstand des wasserrechtlichen Uberprüfungsverfah­
rens durch die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck, das mit Bescheid 
vom 26. Februar 1986 abgeschlossen wurde. In diesem Bescheid wurde un­
ter Spruchabschnitt I festgestellt, daß die mit Bescheid vom 24. August 1967 
wasse~rechtlich ge~ehmigte Regulierung und Verbauung de~ Wangauer­
Ache 10 den GemelOden Innerschwand und Oberwang bescheIdgemäß aus­
geführt worden ist. 

In einem zweiten Abschnitt des Überprüfung~.bescheides wurden während 
des wasserrechtlichen Verfahrens getroffene Ubereinkommen, abgeschlos­
sen zwischen den Grundeigentümern M. Sch., R. Sch., J. K., A. St., F. St., 
F. H. und dem Beschwerdeführer, beurkundet. 

In der Niederschrift der wasserrechtlichen Yberprüfungsverhandlung vom 
4. November 1985 wurde den einzelnen Ubereinkommen zunächst eine 
gleichlautende Fassung zugrunde gelegt. Im Übereinkommen mit dem 
Grundeigentümer J. K. wurde bei der Benützungsregelung des Zufahrtswe­
ges über seinen Grundstücksteil handschriftlich der maschinschriftliche Ur­
t~xt ergänzt und di~ Besc~ränkung "mit landwirtsch~ftlichen Fahrzeugen" 
elOgefügt. Wann dIese ElOfügung erfolgte, konnte Im Prüfungsverfahren 
der VA nicht festgestellt werden. Der Beschwerdeführer behauptete, daß 
dies jedenf~lIs ~icht während seiner Anwesenheit bei der Verhandlung g~­
schehen seI. DIe UJ!l Stellungnahme ersuchte Behörde führte aus, daß dIe 
Beurkundung des Ubereinkomm~ns in der Textierung erfolgt sei, wie sie 
während der wasserrechtlichen Uberprüfungsverhandlung festgelegt wor­
den sei. Es konnte von der VA nicht festgestellt werden, wer den ergänzen­
den Vermerk eingefügt hat, der mit dem Schriftbild anderer Ausbesserun­
gen nicht übereinstimmt. 

Auf die diesbezüglichen Vorhalte hin teilte der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft der VA mit, 4.aß aus rechtlicher Sicht keine Möglich­
keit bestünde, ein beurkundetes Ubereinkommen im nachhinein abzuän­
dern. Aus diesem Grund habe der Landeshauptmann von Oberösterreich 
~.u Recht die Berufufo1g des Bes~hwerdeführers gegen den wasserrechtlich~n 
Uberprüfungsbescheld der BezIrkshauptmannschaft Vöcklabruck ~pgewle­
sen. Ein in einer wasserrechtlichen Verhandlung beurkundetes Uberein­
kommen könne nicht durch einen hoheitsrechtlichen Gestaltungsakt einsei­
tig abgeändert werden, die Wasserrechtsbehörde sei lediglich zur Ausle­
gung der getroffenen Vereinbarung zuständig, womit im vorliegenden Fall 
jedoch keine Klärung herbeigeführt.:werden könne. Eine Abänderung des 
in der Verhandlung geschlossenen Ubereinkommens sei daher nur durch 
eine übereinstimmende Willenserklärung beider Vertragsteile möglich. 

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft gab zwar die Verwen­
dungszusage für die Herbeiführung einer gütlichen Regelung der gegen­
ständlichen Angelegenheit ab, doch kam es zu einer solchen infolge der 
Weigerung des Grundeigentümers J. K. nicht. 
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Auch die VA konnte im gegenständlichen Fall im Hinblick auf die eindeu­
tige Bestimmung des § 111 Abs.3 Wasserrechtsgesetz 1959 keine Abhilfe 
schaffen. Sie hat alle.:dings der Beschwerde Berechtigung zuerkannt und 
ging dabei von der Uberlegung aus, daß die Republik Osterreic\l, Wild­
bach- und Lawinenverbauung, bei Abschluß der gegenständlichen Uberein­
kommen über die Regelung des künftigen Benützungsrechtes 30m Ersatzzu­
fahrtsweg nicht den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprochen hat. 
In der einseitigen Einfügung einer Ausnahme zugunsten eines Grund­
stückseigentümers zu Lasten aller anderen Betroffenen, die bisher über un­
beschränkte Zufahrten verfügten, liegt eindeutig ein Fehlverhalten, das 
umso schwerer ins Gewicht fällt, als die dann letztlich fehlerhaft zustande 
g.ekommene Ersatzlösung über ausdrücklichen Wunsch der Republik 
Osterreich als Konsenswerberin verwirklicht wurde und nur durch das Ent­
gegenkommen des Beschwerdeführers und der übrigen Betroffenen zufolge 
ihres Verzichtes auf eine Ersatzbrücke möglich war. 

Vielmehr wäre es Aufgabe der Republik Österreich, Wildbach- und Lawi­
nenverbauung, als Konsenswerberin gewesen, im vorliegenden Fall mangels 
Herstellbarkeit einer gleichwertigen Ersatzzufahrt im gütlichen Wege bei 
der Wasserrechtsbehörde die Einräumung eines Zwangsrechtes zu begeh­
ren, um die allgemeine und gleiche Benützbarkeit für alle Betroffenen in 
demselben Umfang, wie sie früher bestanden hat, zu gewährleisten. 

Durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes ist allerdings zweifels­
frei klargestellt, daß in derartigen Fällen die nachträgliche Begründung ei­
nes Zwangsrechtes nicht mehr möglich ist, sodaß auch die Abweisung des 
Berufungsbegehrens des Beschwerdeführers zu Recht erfolgte und von der 
Wasserrechtsbehörde zu Recht die Auffassung vertreten wird, daß ihr eine 
weitere Einflußnahme in der gegenständlichen Angelegenheit nicht mehr 
möglich ist. Da vergleichbare Fälle in der Praxis des öfteren auftreten und 
auch schon mehrere ähnlich gelagerte Fälle an die VA herangetragen wur­
den, erscheint es erwägenswert, inwieweit nicht durch eine Anderung des 
Wasserrechtsgesetzes unter bestimmten Voraussetzungen eine nachträgli­
che Zwangsrechtsbegründung ermöglicht werden sollte. Dies erscheint der 
VA schon deshalb gerechtfertigt, weil in Fällen wie dem \·orliegenden we­
der das Notwegerecht geltend gemacht werden kann noch auch im Wege 
der Einräumung eines landwirtschaftlichen Bringungsrechtes Abhilfe ge­
schaffen werden kann, weil die diesbezügliche Benützbarkeit des Weges ja 
gegeben ist. 

Was schließlich die Durchführung des wasserrechtlichen Cberprüfungsver­
fahrens betrifft, ist seitens der VA festzuhalten, daß auch dieses nicht den 
Grundsätzen einer serviceorientierten Verwaltung entsprechend durchge­
führt worden ist. Abgesehen von dem Umstand, daß nicht mehr klärbar 
war, wie die handschriftliche Änderung des Übereinkommenstextes zu­
stande gekommen ist, hätte .. die Wasserrechtsbehörde von sich aus bei Prü­
fung der abgeschlossenen Ubereinkommen erkennen und die Verfahrens­
parteien im Rahmen der Manuduktionspflicht auch darauf hinweisen müs­
sen, daß die nunmehr vereinbarte Benützung des Ersatzweges umfänglich 
nicht der bisherigen Benützbarkeit der durch die Regulierung untergegan­
genen Zufahrtsmöglichkeit entspricht. 
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Nach Ansicht der VA ist es in der Manuduktionspflicht begründet, die Ver­
fahrensparteien auch über alle rechtswesentlichen Umstände aufzuklären, 
die zu einer Schmälerung ihres bisherigen Rechtsbestandes führen können. 
Dies hat die Wasserrechtsbehörde im vorliegenden Fall unterlassen. Nach 
Ansicht der VA erscheint es daher erforderlich, im Erlaßwege in entspre­
chender Weise den Umfang der Manuduktionspflicht klarzulegen. 

3.10 Konsenslose Schlägerung eines Schutzwaldes durch die Österreichischen 
Bundesforste 
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VA 9 - LF/87 BM ZI. M 12/87 

Durch einen der VA zu gegangenen Aktenvc::rmerk wurde sie auf konsens­
lose Schlägerungsmaßnahmen durch die Osterreichischen Bundesforste 
aufmerksam gemacht. In dem gegenständlichen Schreiben wurde die Abtei­
lung Straßenbau davon in Kenntnis gesetzt, daß durch einen Großkahlhieb 
(geschätzte Fläche zwischen zwei und drei Hektar) seitens der Oster­
reichischen Bundesforste die Lawinenbahn der sogenannten Pflegerturmla­
wine so ausgeholzt worden sei, daß nunmehr Großlawinen (vor allem 
Staublawinen) die Pyhrnpaß-Bundesstraße bedrohen bzw. erreichen könn­
ten. Außerdem liege im südlichen Randbereich der Lawine ein Wochenend­
haus und die Bushaltestelle Pflegerteich. 

Die gegenständliche Problematik wurde auch in mehreren Zeitungsartikeln 
in der Zeitschrift "Kurier" am 10. Jänner und am 16. Jänner 1987 behan­
delt. 

Die VA holte im amtswegig eingeleiteten Prüfungsverfahren eine Stellung­
nahme des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein, in der zu­
nächst die Behauptungen in den Zeitungsmeldungen, da~. die Sperre der 
Pyhrnpaß-Bundesstraße wegen der Schlägerungen der Osterreichischen 
Bundesforste habe verhängt werden müssen, widerlegt werden. Vielmehr 
seien die sogenannten Bosrucklawin~n in einem seit jeher bes.teh~nden! 
auch durch den Wald führenden Lawillengraben abgegangen, wie dies bel 
höherer Schneelage bereits wiederholt vorgekommen sei. Die Lawine sei, 
wie auch bei früheren Abgängen in diesem Bereich, wegen der Geländever­
flachung oberhalb eines Forstweges in einer Entfernung von ca. 150 m von 
der Bundesstraße zum Stehen gekommen. Die Straßensperre sei daher 
nicht wegen der Schlägerung der Bundesforste, sondern wegen der allge­
meinen Lawinengefahr angeordnet worden. 

Das Zutreffen dieser Stellungnahme konnte von der VA durch Einsicht­
nahme in die Verwaltungs akten bestätigt gefunden werden. 

Die VA stellte allerdings im Zug~. der amtswegigen Prüfung fest, daß die 
zuständige Forstverwaltung der Osterreichischen Bundesforste es verab­
säumt hatte, rechtzeitig einen Fällungsplan zur Genehmigung bei der zu­
ständigen Forstbehörde einzureichen. In dem erst am 28. November 1983 
eingereichten Fällungsprogra!llm für die restlichen, !m Jahr 1983 noch ge~ 
planten Nutzungen waren die prüfungsgegenständhchen Maßnahmen bel 
der Auflistung an die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf nicht enthalten, 
da die Forstverwaltung die Auffassung vertreten hatte, es handle sich hiebei 
um keine nach dem Forstgesetz 1975 genehmigungspflichtigen Fällungen. 
Tatsächlich wurde die Schlägerung im Pyhrngebiet jedoch in einer Weise 
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vorgenommen, daß auch der Jungwuchs nachhaltig beschädigt wurde. Es 
kam daher letztlich zu einem genehmigungspflichtigen Kahlhieb und nicht 
zu einer (bewilligungsfreien) Räumung über Verjüngung. Dieses Vorgehen 
der Österreichischen Bundesforste wurde von der VA im amtswegigen Prü­
fungsverfahren beanstandet. 

Weiters wurde von der VA festgestellt, daß aufgrund der für die gegen­
ständlichen Waldflächen bestehenden forstfachlichen, hydrologischen und 
hydrogeologischen Gutachten eine Bannlegung anzustreben wäre, da die 
derzeit - und zwar ebenfalls nur teilweise - bestehende SchutzwaIdei­
genschaft nicht ausreicht, um den einzigen noch vorhandenen natürlichen 
Lawinenschutz im fraglichen Gebiet zu gewährleisten. 

Der gegenständliche Fall zeigte aber auch die Diskrepanz zwischen der 
nach dem gegenwärtigen Bundesforstegesetz anzustrebenden N utzungsop­
timierung und darüber hinausgehenden ökologischen Gesichtspunkten auf, 
denen nach Ansicht der VA der Vorzug einzuräumen wäre. Der um Stel­
lungnahme ersuchte Bunde?minister für Land- und Forstwirtschaft teilte 
der VA mit, daß er für eine Anderung der diesbezüglichen gesetzlichen Be­
stimmungen besorgt sein werde, um eine stärkere Berücksichtigung ökolo­
gischer Gegebenheiten zu ermöglichen. 

3.11 Entschädigungslose Grundinanspruchnahme im Zuge eines Verbauungspro­
jektes für den Palüdbach 
VA 29 - LF/87 BM ZI. M 1016/87 und M 2332/87 

Vom Vorarlberger Landesvolksanwalt wurde der VA die Beschwerde von 
J. M. aus Hard, Vorarlberg, zuständigkeitshalber abgetreten. Der Be­
schwerdeführer führte in seiner Eingabe aus, daß entgegen den Bestimmun­
gen des Punktes A 3 des wasserrechtlichen Bescheides vom 6. September 
1971 im Zusammenhang mit der Verbauung des Palüdbaches in Brand es 
unterlassen worden sei, das Einvernehmen mit ihm herzustellen und ihn für 
die aus seinem Gutsbestand beanspruchte Grundfläche schadlos zu halten. 
Darin erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das 
Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Die VA ging dabei von folgenden Feststellungen aus: 

Die Bezirkshauptmannschaft Bludenz hatte mit Bescheid vom 6. September 
1971 der Gebietsbauleitung Wal gau der Wildbach- und Lawinenverbauung 
die wasserrechtliche Bewilligung zur Regulierung des Palüdbaches in 
Brand unter Vorschreibung verschiedener Auflagen erteilt. Hiebei wurde 
unter anderem auch vorgeschrieben, daß beim Wegbau bei der Absteckung 
mit den einzelnen Anrainern das Einvernehmen herzustellen sei. Besonders 
sei auch auf die Zu- und Abfahrten auf den einzelnen Grundstücken zu 
achten und es seien solche, wo notwendig, h~rzustellen. Aus dieser Auflage 
geht zweifelsfrei hervor, daß die Republik Osterreich, Wildbach- und La­
winenverbauung, die Rechtspflicht gehabt hätte, sich vor den angeführten 
Maßnahmen mit den einzelnen Anrainern in Verbindung zu setzen. In der 
Unterlassung dieser Vorsorge hat daher die VA einen Mißstand im Bereich 
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der Verwaltung festgestellt. Dieser Mißstand ist der für die Überwachung 
der Bescheidauflagen zuständigen Bezirkshauptmannschaft Bludenz als 
Wasserrechtsbehörde deshalb nicht zur Kenntnis gelangt, weil der Be­
schwerdeführer nicht bei ihr vorstellig geworden ist, sondern sich unmittel­
bar an den Landesvolksanwalt gewendet hatte. Die VA hat daher die Be­
zirkshauptmannschaft Bludenz von der Beanstandung des Beschwerdefüh­
rers in Kenntnis gesetzt un? wurde in w~iterer Folg.e .von ihr als zuständi­
ger Wasserrechtsbehörde em Augenschem unter BeizIehung von Organen 
der Wildbach- und Lawinenverbauung und des Beschwerdeführers ange­
ordnet, um den festgestellten Mißstand einer Behebung zuzuführen . 

Im Zuge dieser Überprüfung stellte sich heraus, daß aus dem Gutsbestand 
des Beschwerdeführers tatsächlich für Ausbauarbeiten am Weg entlang des 
Palüdbaches aus der Grundparzelle 36115, Katastralgemeinde B., ein 
Grundstücksteil im Ausmaß von 51 m2 ohne seine Zustimmung in Anspruch 
genommen worden war. Die Behebung des Beschwerdegrundes erfolgte im 
Vereinbarungsweg, sodaß eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich 
war. 

3.12 Abweisung eines Antrages auf Ersatz von Vertretungskosten im wasser­
rechtlichen Entschädigungsverfahren 
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VA 30 - LF/87 BM Zl. M 1007 a/87 

P. M. aus Hörbranz, Vorarlberg, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Er sei Eigentümer unter anderem des Grundstückes 1023/2, Katastralge­
meinde H., das für die Regulierung des Ziegelbaches durch die Gemeinde 
Hörbranz benötigt worden sei. Er sei von Anfang an mit einer unentgeltli­
chen Grundabtretung unter der Voraussetzung einverstanden gewesen, daß 
eine schmale Bachverbauung vorgenommen würde. Für die letztlich reali­
sierte breitere Variante, der sein Ufergehölz zum Opfer gefallen sei, habe 
er keine Zustimmung. erteilt, sodaß es zu einem wa~ser~echtlichen Enteig~ 
nungs- und Entschädigungsverfahren gekommen seI. Dieses Verfahren sei 
seit 1977 anhängig und habe der Verwaltungsgerichtshof die Entschädi­
gungsfestsetzung bereits dreimal aufgehoben. Sein Grundstück liege auf 
drei Seiten von Bauland umgeben, etwa drei Minuten vom Ortskern von 
Hörbranz entfernt. Aufgrund der vollwertigen Erschließung und der 
ringsum erfolgten Umwidmungen habe er den Preis für Bauerwartungsland 
gefordert. Nunmehr sei der vierte Ersatzbescheid ergangen, ohne daß sich 
die zuständige Wasserrechtsbehörde bereit erklärt hätte, sich die Situation 
an Ort und Stelle anzusehen und eine gerechte Entschädigungsleistung zu­
zuerkennen. Beschwerde werde einerseits über die unzureichende Entschä­
digungsleistung und die mehr als zehnjährige Verfahrensdauer geführt, wo­
rin für sich allein schon ein Mißstand im Bereich der Verwaltung gelegen 
sei, andererseits werde der Umstand gerügt, daß seinem Antrag auf Zuer­
kennung eines Kostenersatzes für die rechtsfreundliche Vertretung nicht 
stattgegeben werde. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein~ nahm Einsicht in die bezugha­
benden Akten und gelangte zu dem Ergebllls, daß der vom Beschwerdefüh­
rer dargelegte Sachverhalt den Tatsachen entsprach. 
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Die VA ging bei. der Beurteilung des Beschwerdefalles von folgenden Fest­
stellungen und Uberlegungen aus: 

Die Regulierung des Ziegelbaches in Hörbranz war zur Gewährleistung ei­
nes ausreichenden Hochwasserschutzes für die angrenzenden Liegenschaf­
ten und Objekte ein wichtiges öffentliches Anliegen, das auch die Heran­
ziehung der Bestimmungen über die Zwangsrechte im Sechsten Hauptstück 
des Wasserrechtsgesetzes rechtfertigte. Für das im Jahr 1977 zur wasser­
rechtlichen Verhandlung eingereichte Regulierungsprojekt haben alle be­
troffenen Grundeigentümer mit Ausnahme des Beschwerdeführers den er­
forderlichen Grund kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Gegen den Beschwerdeführer mußte ein Zwangsrechtsbegründungsverfah­
ren eingeleitet werden, das von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz erst 
nach mehr als zweijähriger Dauer mit Bescheid vom 28. Dezember 1979 
erstinstanzlieh abgeschlossen wurde. Abgesehen von dieser, nach den Ver­
fahrensakten nicht gerechtfertigten Säumnis der Erstbehörde ist die Dauer 
des weiteren Verwaltungsverfahrens durch die mehrmalige Befassung des 
Verwaltungsgerichtshofes nach vorangegangener Ausschöpfung des admi­
nistrativen Instanzenzuges bedingt. Im Zuge dieser Verfahren wurde zu­
nächst die Grundsatzfrage einer Klärung zugeführt, inwieweit eine Mehr­
grundinanspruchnahme für eine ökologisch sinnvolle, naturnahe Verbau­
ung erfolgen darf, ohne den Grundsatz der Eingriffsminimierung im Sinne 
des Artikel 5 Staatsgrundgesetz zu verletzen. Weiters mußte im verwal­
tungsgerichtlichen Verfahren auch letztlich KlarsteIlung darüber geschaf­
fen werden, welche Projektsvariante als tatsächlich genehmigt anzusehen 
war, um zu einer eindeutigen Feststellung des vom Beschwerdeführer bean­
spruchten Grundes und der dafür zu leistenden Entschädigung zu gelan­
gen. Die Bestimmung der Entschädigungshöhe und die Zulässigkeit der 
Enteignung wurden zwischenzeitig gelöst, wobei die VA in ihrem Prü­
fungsverfahren von der rechtlichen Beurteilung durch den Verwaltungsge­
richtshof auszugehen hatte. 

In der Frage des Ersatzes der für die Rechtsverteidigung notwendigen Ko­
sten blieben unterschiedliche rechtliche Beurteilungen durch den Bundesmi­
nister für Land- und Forstwirtschaft und durch die VA bestehen, wobei sich 
die VA von folgenden Erwägungen leiten ließ: 

Bis auf das wasserrechtiiche Verfahren sehen die verwaltungsrechtlichen 
Bestimmungen für Enteignungs- und Entschädigungsverfahren im Sinne 
des Artikel 13 Verwaltungsentlastungsgesetz regelmäßig die Anwendbar­
keit der Bestimmungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes vor. § 44 Eisen­
bahnenteignungsgesetz trifft eine Regelung der Partei kosten in der Weise, 
daß die Kosten des Enteignungsverfahrens vom Enteigner zu tragen sind. 
Aufgrund eines Plenissimarbeschlusses des Obersten Gerichtshofes aus dem 
Jahre 1902 wurden aber bisher aufgrund dieser Bestimmung keine Kosten 
anerkannt, die dem Enteigneten im Zuge seiner notwendigen Rechtsverfol­
gung durch die Beiziehung eines Rechtsbeistandes erwachsen sind. Mit 
dem nunmehr ergangenen Beschluß eines verstärkten Senates des Obersten 
Gerichtshofes vom 19. Dezember 1986, 71. 6-0b-647/84, wurde erstmals 
ausgesprochen, daß im Anwendungsbereich des § 44 Eisenbahnenteig­
nungsgesetz zu den vom Enteigner zu ersetzenden Kosten des gerichtli­
chen Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung auch die Kosten der 
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Vertretung des Enteignete~ durch einen berufsmäßigen Parteie~vertreter 
zählen. Gestützt wurden diese Ausführungen des Obersten Genchtshofes 
auf die kontroversielle Auseinandersetzung mit der Kostenfrage im Ent­
schädigungsverfahren in der Literatur, aber auch auf Artikel 6 der Europäi­
schen Menschenrechtskonvention, aus dem ein solcher Kostenersatzan­
spruch unmittelbar ableitbar sei. 

Ein Überblick über die Judikatur des Europäischen Gerichtshofes zu Arti­
kel 6 Menschenrechtskonvention zeigt, daß der Ersatz der Parteikosten im 
Entschädigungsverfahren zutreffend auf Artikel 6 der Konvention gestützt 
wird. Dafür sind zwei Gesichtspunkte maßgeblich : Einerseits würde es den 
materiellen Entschädigungsgr~ndsätzen wide~sprechen, we~n die als ange­
messen festgesetzte Entschädigung vom Enteigneten um die Rechtsvertre­
tungskosten vermindert werden müßte, weil er dann nicht mehr "angemes­
sen" entschädigt ist, zum anderen gebietet es der in Artikel 6 der Konven­
tion verankerte Grundsatz des fairen Verfahrens, daß der verfahrensmä­
ßige Weg zur Erlangung einer angemessenen Entschädigung nicht mit Hin­
dernissen rechtlicher oder tatsächlicher Art behindert werden darf. Die 
Tragung eines ungewissen Kostenrisikos stellt sich nach der Judikatur des 
Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte als ein solches tatsächli­
ches Hemmnis für die Rechtsverfolgung dar. 

Die derzeitige Konstruktion des Wasserrechtsgesetzes differenziert nicht 
zwischen Bewilligungs-, Enteignungs- und Entschädigungsverfahren, so­
daß sie nicht Artikel 6 der Konvention zu entsprechen scheint. Seit dem Ur­
teil des Europäischen Gerichtshofes im Fall Albert et Le Compte ist auch 
klargestellt, daß der Verwaltungsgerichtshof nicht als "tribunal" im Sinne 
der Konvention anzusehen ist, weil er mit Ausnahme der Säumnisbe­
schwerde lediglich kassatorisch zu entscheiden hat. Es erkennt daher der­
zeit über Entschädigungsfragen im Wasserrecht kein "tribunal" im Sinne 
der Konvention. 

§ 123 Abs. 1 Wasserrechtsgesetz 1959 sieht einen Ersatz von Parteikosten 
für das Bewilligungsverfahren einschließlich der Einräumung von Zwangs­
rechten nicht vor. 

Der Verwaltungsgerichtshof vertritt in ständiger Rechtsprechung die Auf­
fassung, daß die Festsetzung der Entschädigung notwendiger Bestandteil 
des Bewilligungsverfahrens sei und daher ein Anspruch auf Vertretungsko­
sten für den Enteigneten im Wasserrechtsverfahren nicht bestünde. Durch 
den Gesetzeswortlaut selbst wird allerdings eine solche Kostentragungs­
pflicht des Enteigners nicht ausdrücklich ausgeschlossen, sodaß bei verfas­
sungskonformer Interpretation im Hinblick auf Artikel 6 der Konvention 
nach Ansicht der VA ein solcher Anspruch nicht von vornherein auszu­
schließen ist. 

Darüber hinaus vertritt die VA im gegenständlichen Fall die Auffassung, 
daß zu überlegen sei, ob nicht durch eine entsprechende Anpassung der 
Rechtslage eine eindeutige Klärung herbeigeführt werden solle. Dies er­
scheint schon im Hinblick auf die sachliche Gleichbehandlung aller Enteig­
neten im Administrativverfahren wünschenswert, da derzeit die rechtliche 
Position des Enteigneten nur in jenen Verwaltungsverfahren, in denen das 
Eisenbahnenteignungsgesetz in vollem Umfang sinngemäß anzuwenden ist, 
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nach der derzeitigen Judikatur auch den Ersatz der Parteikosten mitum­
faßt, soweit diese zur zweckmäßigen Rechtsverfolgung notwendig waren, 
während dies für einen nach den wasserrechtlichen Vorschriften Enteigne­
ten nicht zutrifft. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurden die maßgeblichen Bestim­
mungen des Wasserrechtsgesetzes wegen Verstoßes gegen Artikel 6 Men­
schenrechtskonvention als verfassungswidrig aufgehoben (vg1. das Erkennt­
nis des Verfassungsgerichtshofes vom 24. Juni 1988, Z1. G 1/88). Die vom 
Parlament beschlossene Neuregelung sieht in § 117 Abs. 4 bis 7 nunmehr 
auch für den Bereich des Wasserrechtes eine sukzessive Gerichtszuständig­
keit vor (Wasserrechtsgesetz-Novelle 1988, BGB1. Nr. 693/1988), die nicht 
nur bei allen Entschädigungen für die Einräumung von Zwangsrechten gel­
ten soll, sondern, worauf in den Erläuternden Bemerkungen zur Regie­
rungsvorlage (762 der Beilagen) ausdrücklich hingewiesen wird, auch für 
sonstige Ersätze, Beiträge und Kosten nach dem Wasserrechtsgesetz. 
Wenngleich die Bestimmung des § 123 Wasserrechtsgesetz bei der demon­
strativen Aufzählung der Anwendungsfälle in der Regierungsvorlage nicht 
ausdrücklich angeführt ist, so kann doch kein Zweifel daran bestehen, daß 
auch die in dieser Bestimmung normierten Kostenersätze in den Anwen­
dungsbereich der sukzessiven Zuständigkeit fallen. Es wird nun abzuwarten 
sein, inwieweit durch diese Kompetenzänderung ein Abgehen von der bis­
her restriktiven Kostenersatzpraxis erfolgen wird. Sie scheint jedenfalls 
schon deshalb angezeigt, weil die vom Verwaltungs gerichtshof bisher ver­
tretene Einheit des Enteignungs- und Entschädigungsverfahrens im Was­
serrecht nicht mehr besteht. Die VA wird diesem Problem jedenfalls auch 
weiterhin ihr Augenmerk schenken. 

Im vorliegenden Beschwerdefall wurde zwischenzeitig die Beschwerde von 
der Europäischen Kommission für Menschenrechte in Straßburg für zuläs­
sig erklärt; derzeit finden Verhandlungen des Beschwerdeführers mit dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft zur einvernehmlichen 
Regelung statt, die ein weiteres Einschreiten der VA vorerst entbehrlich 
machen. 

3.13 Grundabtretung für die Leitharegulierung - Säumnis bei der Ersatzgrund­
beistellung 

11 

VA 33 - LF/87 BM Z1. M 1908/87 

K. Sch. aus Gerhaus, Niederösterreich, brachte bei der VA folgende Be­
schwerde vor: 

Für die Leitharegulierung im Abschnitt Rohrau-Pachfurth seien im Jahr 
1979 Waldflächen der Parzellen 3849, 3908 und 3909, Katastralge­
meinde P., sowie der Parzellen 218, 219 und 277 der Katastralgemeinde G. 
benötigt worden. Die letzteren Parzellen stünden in seinem Eigentum. Im 
Bewilligungsverfahren für diese Regulierung sei ihm eine Entschädigung in 
der Weise zugesagt worden, daß entweder eine Auszahlung eines einmali­
ge~ Entschädigungsbetrages e~folge od.er Ersatzgrund ber~itgestellt würde. 
Seit der Grundabtretung für dieses PrOjekt hätte er aber keme angemessene 
Grundentschädigung erhalten, obwohl in der Zwischenzeit acht Jahre ver­
gangen seien. Ihm seien dadurch vermögensrechtliche Nachteile entstan­
den, wie Nutzungsentgang, Hiebsunreife und Randschäden, die ebenfalls 
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nicht in entsprechender Weise abgegolten würden. In der Säumnis der 
Wasserrechtsbehörde erblicke er einen Mißstand im Bereich der Verwal­
tung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen in den wesentlichen Punkten den Tatsachen entsprach. 

Wie sich aus der Aktenlage ergab, wurden dem Beschwerdeführer zwar am 
14. April 1986 Ersatzflächen für die durch die Leitharegulierung in An­
spruch genommenen Grundstücksteile übergeben, ein vollständiger Wert­
ausglei~h und eine e.ntsprechend~ Gesamtber~inigun~ ist jedoch dadurch 
noch nIcht erfolgt. Eme Entschädigung für HIebsunreife und erhöhte Auf­
arbeitungskosten für die in Anspruch genommenen Waldparzellen wurde 
dem Beschwerdeführer 1981 zur Auszahlung gebracht, sodaß sein diesbe­
zügliches Vorbringen sich als nicht berechtigt erwies . 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens konnte bei einer Verhandlung an 
Ort und Stelle mit dem Beschwerdeführer eine einvernehmliche Lösung 
hi~sichtlich der noch. offenen ~ntschädigungsfragen getroffen w:erden,.wo­
mit der Grund für die berechtigte Beschwerde behoben war. Eme weitere 
Veranlassung der VA erwies sich somit als entbehrlich. 

3.14 Unzureichende Abwasserbeseitigung bei einem Gewerbebetrieb - Säumnis 
der Wasserrechtsbehörde 

162 

VA 66 - LF/87 BM Zl. M 2596/87 

S. T. aus Klagenfurt brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Sie sei Anrainerin der Firma L. AG im Ortschaftsteil Peratschitzen der Ge­
meinde St. Kanzian. Durch die Abwässer der Betriebsanlage der Firma 
würde seit einigen Jahren der Peratschitzenbach stark verunreinigt und 
seien bereits anläßlich eines Ortsaugenscheines am 1. April 1985 unzumut­
bare Zustände von der Wasserrechtsbehörde festgestellt worden; insbeson­
dere seien im Verlauf des Peratschitzenbaches deutliche Sedimentationen 
von Mineralöl ab der Einleitung des sogenannten Reinwasserkanales der 
Firma in den Vorfluter festzustellen gewesen. Die amtlich gezogenen Was­
serproben aus dem Vorfluter hätten gezeigt, daß das Wasser in unzumutba­
rer Weise mit Bitumenemulsion belastet werde. 

Seit sie von diesen Vorfällen Kenntnis erlangt habe, habe sie in zahlreichen 
Eingaben an die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und an die zustän­
digen Fachabteilungen des Amtes der Kärntner Landesregierung Anzeigen 
und Wahrnehmungsberichte gerichtet und darauf hingewiesen, daß die Ab­
wasserbeseitigung durch den genannten Gewerbebetrieb äußerst mang~l­
haft erfolge. Bereits vor zwei Jahren hätte die Firma L. den Einbau von 01-
abscheidern in Aussicht gestellt, doch sei den Anrainern nicht mitgeteilt 
worden, ob dieser Einbau tatsächlich durchgeführt worden sei. Eine we­
sentliche Verbesserung der Wasserqualität sei jedenfalls nicht festzustellen. 
N ach wie vor würden Fische und Wasservögel im Vorfluter verenden und 
träten auch durch den zweifellos sanierungsbedürftigen Zustand des KanaI­
netzes erhebliche Geruchsbelästigungen auf. 
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Obwohl der zuständigen Wasserrechtsbehärde die Problematik seit langem 
bekannt sei, habe sie keine zweckentsprechenden Abhilfemaßnahmen ge­
setzt; darin liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte folgendes 
fest: 

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Kärnten vom 10. November 
1975 wurde die Einleitung verunreinigter Produktionsabwässer durch die 
Firma L. in den Vorfluter mit Beginn des kommenden Jahres untersagt und 
unter einem Maßnahmen zur Reinigung der Produktionsabwässer vorge­
schrieben. Dieser Bescheid wurde in weiterer Folge nicht vollstreckt, son­
dern im Verhandlungswege versucht, die Beseitigung der bescheidmäßig 
festgestellten Mißstände zu erreichen. Mit 31. August 1987 wurde - wie 
der Aktenlage zu entnehmen ist - verläßlich die Vorlage eines Projektes 
durch die Firma L. zugesagt. Auch diese Frist wurde von dem Unterneh­
men jedoch nicht genützt. Daraufhin teilte der Landeshauptmann von 
Kärnten als zuständige Wasserrechtsbehörde dem Unternehmen mit, daß 
mit Beginn des Folgejahres (1988) der Bescheid vom 10. November 1975 
vollstreckt werde. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde der Wasserrechtsbehörde ein 
Sani~!"ungsprojekt vorgelegt, über das zurzeit die wasserrechtliche vorLiu­
fige Uberprüfung zur Beurteilung der Frage stattfindet, ob das Konzept im 
Hinblick auf die Beeinträchtigung öffentlicher Interessen sowie Interessen 
Dritter als zur wasserrechtlichen Behandlung ausreichend erscheint. Als 
Endtermin für den Abschluß der Sanierungsmaßnahmen wurde behördli­
cherseits jedenfalls rechtskräftig der 31. Dezember 1991 festgelegt. 

Die VA erkannte aufgrund des dargestellten Verfahrensablaufes der Be­
schwerde Berechtigung zu. Selbst bei einer großzügigen Auslegung des Be­
griffes der "wirtschaftlichen Zumutbarkeit" im § 33 Abs. 2 Wasserrechtsge­
setz (WRG) 1959 erscheint es nicht vertretbar, daß ein im Jahre 1975 erlas­
sener Bescheid, der unzumutbare Zustände im Hinblick auf die Gewässer­
qualität des Vorfluters festgestellt hatte, bis zur Einbringung der Be­
schwerde im Jahre 1987 nicht einmal ansatzweise vollstreckt wurde. 

Wenngleich nach den Grundsätzen des Wasserrechtsgesetzes in jedem fall 
einer einvernehmlichen Lösung der Vorzug einzuräumen ist, so darf doch 
dabei d~r <?rundgeda!lke des Wasserrechtsgesetzes nicht hinta~gestellt :ver­
den, die Im öffentlIChen Interesse anzustrebende wasserwtrtschaftllche 
Ordnung zu sichern oder herbeizuführen. 

Die VA verkennt freilich nicht, daß die Bestimmung des § 33 Abs. 2 Rechts­
probleme aufwirft, die durch den Gesetzgeber einer eindeutigen KLirung 
zugeführt werden sollten. Abgesehen von den Auslegungsschwierigkeiten 
bei der Interpretation des Begriffes der "in zumutbarem Umfang und gege­
benenfalls schrittweise" möglichen Anpassungsmaßnahmen erweist sich die 
Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes einer praxisgerechten Handha­
bung durch die Wasserrechtsbehörden als hinderlich. § 33 Abs.2 WRG 
1959 ermöglicht es nämlich na~h der Judikatur d~s Verwaltungsgerichtsho­
fes der Wasserrechtsbehörde mcht, die Vorlage ellles vom betroffenen Un­
ternehmen auszuarbeitenden Sanierungsprojektes zu verlangen. 
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Wie d~r Verwaltungs gerichtshof in ständiger Rechtsprechung ausführt, er­
gäbe sich aus dem Wortlaut des § 33 Abs. 2 WRG 1959, daß es Sache der 
Wasserrechtsbehörde sei, von Amts wegen zu prüfen, ob die zur Reinhal­
tung getroffenen Vorkehrungen schon seinerzeit unzulänglich waren oder 
nunmehr im Hinblick auf die technische und wasserwirtSchaftliche Ent­
wicklung nicht mehr ausreichend seien; weiters, welche Vorschreibungen 
dem Wasserberechtigten zugemutet werden können. Die Bedeutung dieser 
Bestimmung liege nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes darin, daß 
sie die Behörde ermächtige, unabhängig von der Rechtskraft von Beschei­
den zusätzliche Vorkehrungen zur Reinhaltung der Gewässer anzuordnen. 
Inhalt eines auf diese Gesetzesstelle gegründeten Bescheides könne daher 
nicht der Auftrag zur Vorlage eines Projektes sein, sondern nur ein Auftrag 
zur Durchführung bestimmter Maßnahmen im Interesse der Reinhaltung 
der Gewässer. Ein solcher Auftrag sei eine Vollziehungsverfügung (ein 
Polizeibefehl), weil durch ihn die Behörde in die Lage versetzt werden 
solle, den vom Gesetz gewollten Zustand erforderlichenfalls mit den Mit­
teln des Verwaltungs zwanges herzustellen (vgl. insbesondere die Erkennt­
nisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 5. Mai 1952, Slg. 2525, und vom 
28. April 1966, Slg. 6912). 

Die Vorschreibung von auf ein bestimmtes Unternehmen abgestellten Sa­
nierungsschritten kann aber häufig deshalb nicht erfolgen, weil zeit- und 
kostenaufwendige Ermittlungen durchgeführt werden müssen, die - wenn 
es an der entsprechenden Kooperationsbereitschaft des Unternehmens fehlt 
- nicht erfolgreich abgeschlossen werden können . Dabei müßte es im In­
teresse des betroffenen Unternehmens liegen, das seine Produktionstechni­
ken und die Zusammensetzung der im Betrieb anfallenden Abwässer genau 
kennt, von sich aus jene Sanierungsschritte mitzubestimmen, die auch am 
ehesten den Produktionsverhältnissen und dem Produktionsablauf adäquat 
sind. Nach Ansicht der VA sollte daher die Möglichkeit zur Erlassung was­
serpolizeilicher Aufträge zur Anpassung an die wasserwirtschaftlichen Ver­
hältnisse auch die Verpflichtung zur Vorlage von Sanierungsprojekten ein­
schließen. Die Nichtbeachtung sollte mit dem Erlöschen des Wasserrechtes 
verbunden werden. Dadurch könnte nach Ansicht der VA eine Verstärkung 
der Bereitschaft des Konsensträgers zur Zusammenarbeit mit der Wasser­
rechtsbehörde bei wasserwirtschaftlichen Anpassungsmaßnahmen sicherge­
stellt werden. 

3.15 Säumnis der Forstbehörde bei Kompensationsmaßnahmen nach einer Wald­
verwüstung 
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VA 71 - LF/87 BM Zl. M 2243/87 

G. L. aus Thalgau, Salzburg, brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Er sei Anrainer der Grundparzelle 1903/1 (Wald) der Katastralge­
meinde E., auf der die T.-A. AG eine unbefugte Rodung und einen an­
schließenden Schotterabbau vorgenommen habe; hiedurch sei die Produk­
tionskraft des Waldbodens wesentlich geschwächt bzw. in weiten Teilen 
gänzlich vernichtet worden und es sei der Waldboden einer offenbaren 
Rutsch- und Abtragungsgefahr ausgesetzt. Auch die rechtzeitige Wiederbe­
waldung sei durch diese Maßnahmen unmöglich gemacht worden. 
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Aufgrund seiner Anzeigen an die Forstbehörde habe die Bezirkshaupt­
mannschaft Salzburg-Umgebung nach Durchführung eines Lokalaugen­
scheines der T-A. AG als Verursacherin der Waldverwüstung mit Bescheid 
vom 11. Oktober 1985 bestimmte Sanierungsmaßnahmen aufgetragen. Ins­
besondere sei zur sicheren Hintanhaltung einer Rutschung bzw. Abtragung 
und zur Wiederherstellung des Waldbodens eine Anschüttung der beim 
Schotterabbau entstandenen Böschung mit aufforstungsfähigem Material 
vorgeschrieben worden. Weiters sei eine Aufforstung mit standortgemäßen 
Forstpflanzen im Einvernehmen mit der Bezirksforstinspektion angeordnet 
worden. Die forstbehördlichen Auflagen seien jedoch trotz mehrfacher 
Vorsprache bei der Forstbehörde bis zum Zeitpunkt der Erhebung der Be­
schwerde am 23. Juni 1987 nicht erfüllt. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Land- und Forstwirtschaft ein, nahm Einsicht in die Verwal­
tungsakten, führte einen Lokalaugenschein durch und stellte fest, daß das 
Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Die VA ging dabei von folgendem Sachverhalt aus: 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung vom 
11. Oktober 1985 wurden der Firma T-A. AG als Verursacherin der Wald­
verwüstung nach § 16 Abs. 3 Forstgesetz 1975 die eingangs umschriebenen 
Maßnahmen ~ur Sanierung der .Waldverwüstung vorgeschrieben. Gegen 
dlesen Bescheld wurde von der Flrma T-A. Berufung an dle Forstbehörde 
zweiter Instanz erhoben. Am 12. Dezember 1985 wurde eine Berufungsvcr­
handlung durchgeführt, in der die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen 
auf sachverständiger Basis bestätigt wurden. In der Folge erklärte sich der 
anwesende Vertreter der Firma T-A. zu einer entsprechenden Sanierung 
bereit und zog die Berufung gegen den Bescheid der Bezirkshauptmann­
schaft Salzburg-Umgebung vom 11. Oktober 1985 zurück, wodurch der 
ursprüngliche Sanierungsbescheid in Rechtskraft erwuchs. 

Die Schotterabbaufirma hat allerdings in der Folge die Durchführung der 
zugesagten Maßnahmen unterlassen, wodurch es zu einer weiteren Schädi­
gung des Waldbestandes des Beschwerdeführers kam, die mit den seinerzeit 
angeordneten Maßnahmen im vollstreckbaren Bescheid \'om 11. Oktober 
1985 nicht mehr zu beheben war. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde sodann \"on der von der 
Firma T-A. mit der Rekultivierung betrauten Baufirma im Bereich der auf­
getretenen Rutschungen eine Holzkrainerwand eingebaut. Die Wasseraus­
tritte im oberen Drittel der Böschung führten jedoch Mitte Dezember 1987 
neuerlich zu einer Rutschung des Hanges. Nach Einholung eines hydrolo­
gischen Amtssachverständigengutachtens wurde ein Konzept für die Fas­
sung und Ableitung der Grundwässer im oberen Hangdrittel erarbeitet, um 
nach deren Fassung und schadloser Ableitung eine dauerhafte Instandset­
zung der Krainerwand zu ermöglichen. Weiters wurde eine zusätzliche 
Steinschlichtung im unteren Teil des Hangausschnittes zur Festigung des 
Hangfußes vorgesehen. Diese Maßnahmen fanden auch die Zustimmung 
des Beschwerdeführers, sodaß noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der 
Beschwerdegrund behoben werden konnte. Eine weitere Maßnahme der 
VA erwies sich daher vorerst als entbehrlich. 
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3.16 Entschädigungslose Einräumung einer Wasserleitungsservitut 

166 

VA 96 - LF/87 BM Zl. M 2822/87 

A. P. aus Stübing, Steiermark, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 4. Juli 1975 sei 
der Grazer Stadtwerke AG die wasserrechtliche Bewilligung zur Grund­
wasseranreicherung durch Versickerung des Stübingbaches für das Wasser­
werk Friesach erteilt worden. Im Zusammenhang mit der Realisierung die­
ses Projektes habe sich eine Leitungsführung über die Grundstücke Nr. 8/1 
und 10, Katastralgemeinde F.-St. S., in seinem Eigentum als erforderlich er­
wiesen. In der Verhandlungsschrift vom 30. Oktober 1985 sei festgehalten, 
daß neben der Entschädigung des Flurschadens auch eine Entschädigung 
für die Servitutseinräumung von ihm beansprucht werde. Diese Forderung 
habe auch in den obzitierten Bescheid Eingang gefunden und wäre dieser 
Forderung nach Einholung eines Gutachtens der Landwirtschaftskammer 
zu entsprechen gewesen. 

Zwar sei ihm von der konsenswerbenden Grazer Stadtwerke AG eine Ent­
schädigung für die verursachten Flurschäden im Ausmaß von 32 669 S an­
geboten worden, doch hätte er sich bei Annahme dieser Summe rechtsver­
bindlich und unwiderruflich als abgefunden betrachten müssen. Da in die­
ser Summe jedoch die Entschädigung für die Einräumung der Leitungs­
d!enstbarkeit selbst nicht enthalten gewesen sei, habe er die Entschädig~ng 
DIcht angenommen. In der Folge habe er nahezu zwölf Jahre vergeblich 
versucht, auch unter Mithilfe der zuständigen Wasserrechtsbehörde die ihm 
gebührende Entschädigungsleistung zu erhalten, die sich aus der Entschädi­
gung für Flurschäden und aus der Entschädigung für die Einräumung der 
Leitungsdienstbarkeit zusammensetze. Eine Bereinigung sei jedoch bis zur 
Erhebung der Beschwerde am 31. August 1987 nicht möglich gewesen. In 
der Säumnis der Wasserrechtsbehörde bei der Festsetzung der ihm zuste­
henden Entschädigungsleistungen erblicke er einen Mißstand im Bereich 
der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und nahm Einsicht 
in die Verwaltungsakten. 

Nach den im Prüfungsvedahren getroffenen Feststellungen erwies sich das 
Beschwerdevorbringen als berechtigt. Die VA ging bei ihrer Würdigung 
von folgenq~m festgestellten Sachverhalt und den darauf gegründeten 
rechtlichen Uberlegungen aus: 

Mit Bescheid des Landeshauptmannes von Steiermark vom 4. Juli 1975 
wurde der Grazer Stadtwerke AG, Wasserversorgung, unter anderem die 
wasserrechtliche Bewilligung für die Errichtung einer Stauanlage am Stü­
bingbach mit Entnahme des Bachwassers im Höchstausmaß von 400 IISe­
kunde unter Vorbehalt der späteren Vorschreibung zusätzlicher Maßnah­
men erteilt. Für die Verlegung der Transportleitung für die Wasserversor­
gung wurden unter anderem auch die Grundstücke Nr. 8/1, 9, 10, 11 und 
12, KG. F.-St. S., in Anspruch genommen, die im Eigentum des Beschwer­
deführers und seiner Ehegattin stehen. Die Transportleitung besteht aus 
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Rohren mit einem Durchmesser von 700 mm und berührt die Grundstücke 
in einer Gesamtlänge von 262 m mit einer Überschüttung von mindestens 
1,5 m. 

Im Zuge der seinerzemgen wasserrechtlichen Bewilligungsverhandlung 
stimmte der Beschwerdeführer bzw. seine Gattin der Leitungsführung über 
die genannten Grundstücke zu und wurde im wasserrechtlichen Bewilli­
gungsbescheid gemäß § 111 Abs. 4 Wasserrechtsgesetz (WRG) 1959 festge­
stellt, daß mit der Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung die erforder­
lichen Dienstbarkeiten als eingeräumt anzusehen sind. 

Überdies wurde in diesen Bewilligungsbescheid der Vorbehalt der Festset­
zung der Entschädigung mit gesondertem Bescheid aufgenommen und 
wurden die Parteien dieses Verfahrens in der Begründung darauf aufmerk­
sam gemacht, daß die Abgeltung der entstandenen Flurschäden und der 
Dienstbarkeiten durch die Grazer Stadtwerke AG im Einvernehmen mIt 
den Grundeigentümern nach Schätzung durch die Bezirkskammer für 
Land- und Forstwirtschaft erfolgen solle. 

Da die Grazer Stadt~,:,erke AG, Wasserversorgung, mit dem Beschwerde­
führer kein gütliches Ubereinkommen hinsichtlich der Festsetzung der Ent­
schädigung für die Flurschäden und die Einräumung der Dienstbarkeit er­
zielen konnte, wurde durch die zuständige Wasserrechtsbehörde ein nach­
trägliches Entschädigungsverfahren eingeleitet. Im Zuge dieses Verfahrens 
wurden am 30. Oktober 1985 sowie am 30. Juni 1987 mündliche Verhand­
lungen durchgeführt. 

Erst mit dem im Zuge des Prüfungsverfahrens ergangenen Bescheid des 
Landeshauptmannes von Steiermark vom 22. September 1987 wurde die 
vom Beschwerdeführer beantragte Entschädigung festgesetzt. 

Die VA erkannte der Beschwerde unter anderem deshalb Berechtigung zu, 
weil das Entschädigungsverfahren selbst einen unzumutbar langen Verlauf 
genommen hat. Die Festsetzung einer Entschädigung für eine Leitungs­
dienstbarkeit, ohne daß es weiterer zeitaufwendiger Sachverständigenun­
tersuchungen bedurfte, hat immerhin einen Zeitaufwand von nahezu zwei 
Jahren in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus hat es die Wasserrechtsbehörde verabsäumt, trotz der dies­
bezüglichen Anzeigen des Beschwerdeführers, daß die Konsenswerberin es 
verabsäumt habe, mit ihm im gütlichen Wege ein Übereinkommen über die 
Entschädigungshöhe abzuschließen, entsprechende wirksame Schritte zur 
Erfüllung des seinerzeitigen wasserrechtlichen Bewilligungsbescheides ein­
zuleiten. 

Im übrigen war die nachträgliche Festsetzung der Entschädigungsleistun­
gen in einem gesonderten Bescheid an die strengen Voraussetzungen des 
§ 117 Abs. 2 WRG 1959 gebunden, nach welcher Gesetzesstelle ein Nach­
tragsbescheid über die Festsetzung der zu leistenden Entschädigung nur 
dann zulässig war, wenn die Festsetzung der Entschädigung nicht schon in 
dem über das Ansuchen ergehenden Bescheid möglich war. Aus den Ver­
fahrensakten ergibt sich kein Hinweis darauf, womit die Behörde den Vor­
behalt des Nachtragsbescheides begründet hat, zumal die Wertverminde-
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rung eines Grundstückes durch eine Leitungsführung der beschriebenen 
Art jederzeit auf sachverständiger Basis feststellbar ist. Nach Ansicht der 
VA hätte daher lediglich die Frage der Flurschäden allenfalls einer geson­
derten Entscheidung vorbehalten werden dürfen, wobei aufgrund der bis­
herigen Ertragsverhältnisse nach den Richtlinien der zuständigen Landwirt­
schaftskammer eine Bestimmung der Entschädigung im voraus jedenfalls 
nicht unmöglich gewesen wäre. 

Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens durch den letztlich erlassenen 
Entschädigungsbescheid eine Behebung des Beschwerdegrundes erfolgte, 
war eine weitere Veranlassung der VA entbehrlich. 

4 Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

168 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport 
betreffend wurden im Berichtszeitraum 29 Beschwerden an die VA heran­
getragen. Der Großteil dieser Beschwerden betraf im Berichtszeitraum An­
gelegenheiten der Schul- und Heimbeihilfen, schulorganisatorische Maß­
nahmen sowie Angelegenheiten des Dienst- und Besoldungsrechtes von 
Bundeslehrern sowie von Bediensteten des Ressorts und sein~n nachgeord­
neten Dienststellen. 

Wie in den vergangenen Berichtsjahren fielen auch Beschwerden über das 
Vergabesystem für Karten im Bereich der Bundestheaterverwaltung, insbe­
sondere die Vergabe von Premierenkarten an. Im Hinblick auf die noch bei 
der VA behängenden und im Berichtszeitraum anhängig gewordenen 
neuen Beschwerdefälle wurde zwischenzeitig eine amtswegige Prüfung der 
generellen Vergabepraktiken eingeleitet, über deren Ergebnis dem N atio­
nalrat seinerzeit zu berichten sein wird . 

Eine weitere Gruppe von Beschwerden betraf auch wieder die Leistungsbe­
urteilungen von Schülern im Rahmen des Schulunterrichtsgesetzes (vgl. zB 
Fall 4.1) sowie die säumige Verfahrensführung durch das Kultusamt beim 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport (vgl. zB Fall 4.5). 

Aus dem Bereich des Dienst- und Besoldungsrechtes bietet vor allem die 
unter Punkt 4.2 .~er Einzelfälle dargestellte Beschwerde über die Herein­
bring~!lg eines Ubergenusses von einem Schularzt l\nlaß zu grundsätzli­
chen Uberlegungen der VA. Nach dem von der VA Im Prüfungsverfahren 
erhob~nen Sachverhalt ist davon auszugehen, daß der in Beschwerde gezo­
gene Ubergenuß durch organisatorische Mängel im B~.reich des Stadtschul­
rates für Wien eingetreten ist. Der Entstehung des Ubergenusses lag zu­
nächst der Umstand zugrunde, daß der Beschwerdeführer als Schularzt 
nicht nur an einer Schule verwendet wurde, sondern er auch die dislozierte 
~xpositur. dies~r Schule schulärztli~h zu .betreuen hatte. Darüber hinaus 
nchtete sich die Abgeltung der Dienstleistungen des Beschwerdeführers 
auch danach, welche Schüler in der Normalform und den Sonderformen 
der Schule betreut wurden. Die für die Bemessung der vom Beschwerde­
führer zu erbringenden Wochenstundenleistung wurde von seiner Schule 
im Einvernehmen mit ihm jeweils für das Schuljahr festgelegt und dem 
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Stadtschulrat für Wien anhand des vom Direktor der Schule erstellten 
Dienstplanes unter Angabe der tatsächlichen Schüleranzahl, der Dienst­
stunden und der Betreuungsart in zweifacher Ausfertigung gemeldet. Diese 
Meldung erfolgte aufgrund des Erlasses des Stadtschulrates für Wien vom 
30. August 1983, dem lediglich zu entnehmen ist, daß die entsprechenden 
Mitteilungen in zweifacher Ausfertigung dem Präsidium des Stadtschulra­
tes für Wien zu übermitteln sind. 

Obwohl dies<:. Meldungen erlaßgemäß erfolgten, entstand beim Beschwer­
deführer ein Ubergenuß dadurch, daß die dem Präsidium des Stadtschulra­
tes für Wien übermittelten Meldungen der Schuldirektion, die das tatsächli­
che Beschäftigungsausmaß des Beschwerdeführers widergaben, ausschließ­
lich dem schulärztlichen Referenten des Stadtschulrates zur Verfügung ge­
stellt wurden, aber nicht zum Anlaß genommen wurden, die daraus resul­
tierenden besoldungsrechtlichen Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die 
Anweisung des Entgeltes an den Beschwerdeführer erfolgte daher aufgrund 
der seinerzeit erstatteten Meldung, ohne die zwischenzeitig eingetretenen 
Verände~ung~n zu berücksichtigen, die zu einer Reduktion der schulärztli­
chen Tätigkeit des Beschwerdeführers geführt hatten. 

Der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport vertrat in seiner Stel­
lungnahme im Prüfungsverfahren der VA die Auffassung, daß die Direk­
tion der Schule auch einen entsprechenden Beschäftigungsausweis im Per­
sonalreferat des Stadtschulrates für Wien hätte voriegeI?-. müssen. Durch das 
Unterbleiben dieser gesonderten Meldung sei der Ubergenuß des Be­
schwerdeführers entstanden. 

Die VA mußte im Prüfungsverfahren zunächst feststellen, daß .~s dem 
Stadtschulrat für ~ien nac~ der Fests~ellung des. Vorli~gens eines U.ber!?e­
nusses zunächst mcht möglich war, die Höhe dieses Ubergenusses In eIn­
wandfreier Weise zu ermitteln. Vielmehr wurden - wie sich aus der Fall­
darstellung ergibt - noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA mehrfa­
che Korrekturen erforderlich, bis es unter Berücksichtigung der tatsächli­
chen und gemeldeten Schülerzahlen und der Betreuu~gsart nach Normal­
form und Sonderform schließlich möglich war, den Ubergenuß abschlie­
ßend festzustellen. In der Stellungnahme des Bundesministers für Unter­
richt, Kunst und .. Sport wird demgegenüber ausgeführt, daß der Beschwer­
deführer seinen Ubergenuß durch eine leichte Rechenoperation hätte selbst 
feststellen können, wenn er jeweils unter Zugrundelegung der von ihm tat­
sächlich erbrachten Leistungen die ihm überwiesene Abgeltung überprüft 
hätte. Es wurde daher die Annahme eines gutgläubigen Verbrauches, der 
die Rückforderung ausgeschlossen hätte, nicht angenommen. Vielmehr ver­
wies der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport auf die ständige 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes, wonach für die .. Frage der 
Gutgläubigkeit ausschließlich die objektive Erkennbarkeit des Ubergenus­
ses maßgeblich sei, von der im vorliegenden Fall auszugehen gewesen sei. 

Nach Ansicht der VA zeigt aber gerade der gegenständliche Beschwerde­
fall, daß es der Dienstbehörde selbst nur unter größten Schwierigkeiten und 
nach ausgede4!lten Erhebungen und mehrfachen Neuberechnungen mög­
lich war, den Ubergenuß des Beschwerdeführers festzustellen . Umso weni­
ger kann es nach Meinung der VA vom Beschwerdeführer, der weder 
rechts kundig noch Fachmann auf dem Gebiet des Besoldungswesens ist, er-
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wartet werden, daß er bloß aufgrund der ihm angewiesenen Beträge in der 
Lage .. gewesen wäre, "durch eine leichte Rechenoperation" das Vorliegen 
des Ubergenusses selbst festzustellen . Dazu kommt noch, daß der Be­
schwerdeführer im guten Glauben auf die Berücksichtigung der von ihm 
unterzeichneten und von der Schuldirektion abgegebenen Meldungen der 
Schülerzahlen und der Betreuungsart davon ausgehen konnte, daß von der 
Dienstbehörde die für die Bemessung seiner Abgeltung erforderlichen be­
soldungsrechtlichen Veranlassungen getroffen würden. Auf diesen Um­
stand wurde im zugrundeliegenden Verfahren auch von der Schuldirektion 
hingewiesen. 

Des weiteren stellt~. die VA im Prüfungsverfahren fest, daß die ratenweise 
Einbehaltung des Ubergenusses bereits zu einem Zeit}~~nkt erfolgte, zu 
dem der Beschwerdeführer vom Vorhandensein eines Ubergenusses und 
dessen Höhe noch nicht in Kenntnis gesetzt war. Erst aufgrund einer tele­
fonischen Anfrage des Beschwerdeführer, unter welchem Titel von seiner 
Ab gel.tung .~in Sonderabzug einbehalten werde, wurde er über das Vorlie­
gen emes Ubergenusses aufgeklärt. 

Nach Ansicht der VA liegt es in der Fürsorgepflicht des öffentlichen 
Dienstgebers begründet, durch entsprech~nde organisatorische Maßnah­
men dafür Sorge zu tragen, daß derartige Ubergenüsse möglichst von vorn­
herein unterbleiben, wenn sie aber eingetreten sind, von diesem Umstand 
sofort den Betroffenen zu verständigen. Beides ist im vorliegenden Fall 
nicht geschehen. Die VA ging daher bei ihrer Beurteilung des Falles von 
der Auffassung aus, daß nach der im Prüfun~sverfahren festgestellten Sach­
lage zu Unrecht der Ausschluß des gutgläublgen Verbrauches angenommen 
worden sei. Durch die einvernehmliche Bereinigung des Einzelfalles war al­
lerdings eine weitere Veranlassung aufgrund dieser Beschwerde seitens der 
VA entbehrlich. Die VA wird aber aus Anlaß des Beschwerdefalles weitere 
Über:~egungen hinsichtlich der generellen Praxis bei der Hereinbringung 
von Ubergenüssen anstellen und darüber seinerzeit dem Nationalrat neuer­
lich berichten, wenn nicht im Verwaltungsbereich durch strukturelle Maß­
nahmen Abhilfe geschaffen werden kann. 

Eine im Berichtszeitraum an die VA herangetragene Beschwerde betraf die 
Abgeltung der Tätigkeit als Fachberater im Beirat für die ungarische Volks­
gruppe (vgl. Fall 4.4 der Einzelfälle). Der Beschwerde lag der Umstand zu­
grunde, daß die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Fachberater der Leh­
rer für den Ungarisch-Unterricht im Bereich des Landesschulrates für Bur­
gen land nur durch eine Einrechnung in die Lehrverpflichtung im Ausmaß 
von vier Wochenstunden möglich war. Die Zuerkennung einer anderen 
Vergütung wurde mangels gesetzlicher Grundlagen abgelehnt, da weder 
§ 23 des Volksgruppengesetzes in Betracht kam, da sich dessen Anwen­
dungsbereich nur auf solche Bundesbedienstete bezieht, die bei einer Be­
hörde oder Dienststelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziff. 3 beschäftigt sind, und 
die ungarische Volksgruppe im Burgenland nicht in einer aufgrund der vor­
zitierten Bestimmung erlassenen Verordnung enthalten ist. Auch eine Be­
rücksichtigung im Wege schulaufsichtsbehördlicher Einrichtungen war 
nicht möglich, da eine Verpflichtung zur Schaffung derartiger Einrichtun­
gen nach Art. 7 Abs. 2 des Staatsvertrages von 1955 ausschließlich nur für 
die slowenischen und kroatischen Schulen festgelegt ist. 
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Es fehlt daher derzeit die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung eines 
solchen fachberaters unter Präzisierung seines Aufgabenbereiches und der 
Abgeltung seiner Tätigkeit. Abgesehen davon, daß schon das Bundeskanz­
leramt-Verfassungsdienst eine entsprechende Regelung aus volksgruppen­
politischer Sicht für geboten erachtet hat, scheint nach Ansicht der VA die 
Anregung auf eine entsprechende gesetzliche Regelung auch aus dem Man­
gel einer entsprechenden Schulaufsicht gerechtfertigt. 

Einzelfälle 

4.1 Mangelhafte Leistungsbeurteilung durch das BRG Zell am See 
VA 52 - UK/85 ZI. 27.65218-III/9/87 

E. R. aus Kaprun, Salzburg, brachte in Vertretung seines Sohnes E. R. ju­
nior bei der VA vor, E. R. junior habe das Schuljahr 1984/85 wegen einer 
negativen Benotung im Pflichtgegenstand Deutsch nicht positiv abgeschlos­
sen. Bei der Leistungsbeurteilung am BRG Zell am See sowie bei der 
Durchführung der Wiederholungsprüfung und der im Zusammenhang mit 
diesen Prüfungen stehenden Rechtsmittelverfahren seien gravierende Män­
ge.1 unterlaufen, die als Mißstand im Bereich der Verwaltung anzusehen 
selen. 

Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen wird auf die einzelnen Vor­
würfe in der Darstellung der VA eingegangen, die das Prüfungsverfahren 
nach Einholung mehrerer Stellungnahmen des Bundesministers für Unter­
richt, Kunst und Sport und Einsichtnahme in die Verwaltungsakten mit fol­
genden Feststellungen abschloß: 
1. Was zunächst die Leistungsbeurteilung durch das BRG Zell am See im 

Pflichtgegenstand q~utsch für das Schuljahr 1984/85 betrifft, ging die 
VA von folgenden Uberlegungen aus: 
Maßgebliche Beurteilungsgrundlage ist die Verordnung des Bundesmi­
nisters für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974, BGBI. Nr. 371, 
über die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie mittleren und hö­
heren Schulen in der geltenden Fassung (im folgenden "LBVO 1974" 
genannt). Zentrale Bestimmung ist § 20 LBVO 1974, wonach den Be­
urteilungen der Leistungen eines Schülers in einem Unterrichtsgegen­
stand für eine ganze Schulstufe alle vom Schüler im betreffenden Un­
terrichtsjahr erbrachten Leistungen zugrundezulegen sind, wobei dem 
zuletzt erreichten Leistungsstand das größte Gewicht zuzumessen ist. 
Die im Sinne dieser Bestimmung erforderliche Leistungsfeststellung hat 
gemäß § 2 LBVO 1974 möglichst gleichmäßig über den Beuncilungs­
zeitraum verteilt zu erfolgen. 
Nach § 3 LBVO 1974 ist in die Leistungsfeststellung die ständige Beob­
~.chtung der Mitarbeit, die Auswertung mündlich.er Prüfungen und 
Ubungen sowie der Schularbeiten und schriftlicher Uberprüfungen ein­
zubeziehen. Schriftliche Leistungsfeststellungen wie Schularbeiten dür­
fen gemäß § 3 Abs. 3 LBVO 1974 nie für sich allein oder gemeinsam al­
leinige Grundlage einer Semester- bzw. Jahresbeurteilung sein. 
§ 4 LBVO 1974 regelt schließlich die Verpflichtung zur führung von 
Aufzeichnungen über die Leistungsfeststellungen. 
Aus den im Prüfungsverfahren eingesehenen Verwaltungsakten des 
BRG Zell am See geht nun hervor, daß die vorzitierten Bestimmungen 
der LBVO 1974 bei der Leistungsbeurteilung von E. R. junior für das 
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Schuljahr 1984/85 im Pflichtgegenstand "Deutsch" in mehrfacher 
Hinsicht mißachtet worden sind. 
Bei der Leistungsbeurteilung durch Beobachtungen im Unterricht sind 
für den 9. Oktober 1984 und für den 8. März 1985 Zwischennoten 
festgehalten, die nach der LBVO 1974 nicht zulässig sind. Gleiches gilt 
für die Beurteilung der Hausübungen vom 7. Dezember 1984, vom 
7. März 1985 und vom 15. März 1985. 
Über die mündliche Mitarbeit liegen überhaupt keine eine Leistungsbe­
urteilung ermöglichenden Aufzeichnungen vor. 
Des weiteren wurden die zur Auswertung der Erfassung aufgegebener 
Haus~bungen durchgeführ.ten schriftlichen. Tests nic.ht ausgewert~t 
und die letzte Hausübung Im 2. Semester nIcht beurteilt, sondern mit 
der verbalen Beurteilung, welche einem "Nichtgenügend" entsprach, 
zurückgegeben. Wie sich aus einem Aktenvermerk des Schulleiters er­
gibt, wurden auch andere Arbeiten, die positiv beurteilt waren, nach 
Kenntnis der Absicht einer Beschwerde ohne einer der LBVO 1974 
entsprechenden Bewertung zurückgegeben. 
Von zentraler Bedeutung für die Leistungsbeurteilung von E. R. junior 
war jedoch sicher die Fehlbeurteilung der 4. Schularbeit vom 1. Juni 1985 
sowie die Durchführung der mündlichen Prüfung am 17. Juni 1985. 
Hinsichtlich der 4. Schularbeit wurde durch Akteneinsicht festgestellt, 
daß sie zum überwiegenden Teil wörtlich mit der Arbeit zur gleichen 
ThemensteIlung eines Schülers der Parallelklasse übereinstimmte und 
somit keine eigene Aufbereitung der ThemensteIlung durch E. R. ju­
nior darstellte. Diese. mit "I;Jich~genügend" beurteilte Schularbeit h~tte 
als vorgetäuschte Leistung Im Smne des § 11 Abs. 4 LBVO 1974 nIcht 
beurteilt werden dürfen und wäre so zu behandeln gewesen, als ob 
E. R. junior die Schularbeit versäumt hätte. 
Ein noch gravierenderes Fehlverhalten stellt allerdings die Durchfüh­
rung der mündlichen Feststellungsprüfung am 17. Juni 1985 dar. 
Die mündliche Prüfung aus dem Pflichtgegenstand "Deutsch" war ur­
sprünglich für Samstag, dem 15. Juni 1985, festgesetzt worden. An die­
sem Tag erschien E. R. junior nicht zum Unterricht. 
Gemäß § 21 Abs. 5 LBVO 1974 ist die Uhrzeit des Beginnes einer sol­
chen Prüfung spätestens eine Woche vor dem Tag der Prüfung nach­
weislich bekanntzugeben. Der tatsächliche Beginn der Prüfung darf 
nicht später als 60 Minuten nach dem bekanntgegebenen Termin erfol­
gen. 
Im vorliegenden Fall verlangte die Klassenlehrerin im Pflichtgegen­
stand "Deutsch" am darauffolgenden Montag, dem 17. Juni 1985, als 
E. R. junior wieder anwesend war, die Abnahme der mündlichen Lei­
stungsfeststellungsprüfung. Im Hinblick auf die mangelnden formellen 
Voraussetzungen hat E. R. junior daraufhin gerechtfertigt von seinem 
Entschlagungsrecht Gebrauch gemacht. Da der Schulleiter an diesem 
Tag nicht anwesend war, schlug ihm die beurteilende Lehrkraft, die 
nach wie vor auf der Durchführung der Prüfung beharrte, vor, sich 
diesbezüglich beim Direktor der HAK Zell am See zu erkundigen, da 
ihrer Meinung nach der Verzicht gleichbedeutend mit einem "Nichtge­
nügend" auf die Prüfung wäre. Daraufhin legte E. R. junior dennoch 
nach dem Ende der Deutschstunde in der 5. Unterrichtsstunde die Prü­
fung ab. Da die Voraussetzungen für die Abnahme dieser Prüfung 
nicht vorlagen, wäre diese Prüfung im Sinne des § 11 LBVO 1974 als 
nichtig anzusehen gewesen. 
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Darüber hinaus wurde verabsäumt, die vorgesehenen Leistungsfeststel­
lungsaufzeichnungen zu führen, sodaß der Verlauf dieser Prüfung we­
der für die VA noch für die im Rechtsmittelweg befaßte Schulbehörde 
nachvollziehbar war. Insbesondere konnte auch nicht die wesentliche 
Frage geklärt werden, ob gemäß § 21 Abs. 7 LBVO 1974 die im Laufe 
des betreffenden Unterrichtsjahres beurteilten Leistungen in die Prü­
fung miteinbezogen worden sind. 
Die letztlich vom BRG Zell am See für E. R. junior für das Schuljahr 
1984/85 getroffene Leistungsbeurteilung aus dem Pflichtgegenstand 
"Deutsch" mit der Note "Nichtgenügend" beruhte daher auf mangel­
haften Grundbgen, sodaß die VA im Hinblick auf die gravierenden 
Verletzungen der Bestimmungen der LBVO diesbezüglich der Be­
schwerde Berechtigung zuerkannte. 

2. Hinsichtlich des Rechtsmittelverfahrens bei den Schulbehörden erster 
und zweiter Instanz im Zusammenhang mit der Benotung im Pflichtge­
genstand "Deutsch" und mit der letztlich getroffenen Feststellung, daß 
E. R. junior zum Aufsteigen in die 8. Klasse nicht geeignet sei, ergibt 
sich aus der Aktenbge folgender Verfahrensverlauf : 
E. R. junior war aufgrund der Leistungsbeurteilung im Schuljahr 
1984/85 gemäß § 23 des Schulunterrichtsgesetzes berechtigt, zu Be­
ginn des Schuljahres 1985/86 aus zwei Pflichtgegensranden (Deutsch 
und Französisch) Wiederholungsprüfungen abzulegen. 
Am 10. Dezember 1985 trat E. R. jun. zur Wiederholungsprüfung aus 
"Französisch" an, wobei seine Leistung mit "Genügend" beurteilt 
wurde. Die Anberaumung einer Wiederholungsprüfung aus "Deutsch" 
zu diesem Zeitpunkt entsprach nicht der Rechtslage, da er am Antreten 
zur Wiederholungsprüfung aus "Deutsch" infolge des damals noch 
bufenden Berufungsverfahrens gegen die Entscheidung der Kbssen­
konferenz vom 24. Juni 1985 gehindert war. Die Entscheidung der 
Kbssenkonferenz des BRG Zell am See vom 24. Juni 1985, daß er zum 
Aufsteigen in die 8. Klasse im Hinblick auf die zwei "Nichtgenügend" 
in den Pflichtgegensranden "Deutsch" und "Französisch" nicht be­
rechtigt sei, wurde nämlich am 27. Juni 1985 mit Berufung bekämpft. 

Gegenstand dieser Berufung war ausschließlich die Jahresnote "Nicht­
genügend" im Pflichtgegenstand "Deutsch" der 7 b-Kbsse des BRG 
Zell am See und nicht - wie in Verkennung der Rechtslage zunächst 
die Schulbehörde erster Instanz annahm - die Entscheidung der Kbs­
senkonferenz schlechthin. Dieser Mangel konnte jedoch im Berufungs­
verfahren behoben werden. 
Nachdem mit Bescheid des Landesschulrates für Salzburg vom 10. Juli 
1985 zunächst die vorhandene Beurteilung aus dem Pflichtgegenstand 
"Deutsch" aufrechterhalten worden war, weil E. R. junior zu der vom 
Landesschulrat angeordneten kommissionellen Prüfung nicht angetre­
ten war, wurde in Stattgebung der Berufung vom Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Sport mit Verfügung vom 14. August 1985 
E. R. junior gemäß § 71 Abs.4 Schulunterrichtsgesetz zu einer kom­
missionellen Prüfung zugelassen. Eine derartige kommissionelle Prü­
fung ist dann vorgesehen, wenn die Unterlagen zur Feststellung einer 
auf "Nichtgenügend" lautenden Beurteilung unrichtig waren oder 
nicht ausreichen, um eine einwandfreie Beurteilung treffen zu können. 
Die Berufungsbehörde schloß sich damit im Ergebnis auch der Beurtei­
lung durch die VA an, die die für die Leistungsbeurteilung herangezo-
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genen Beurteilungsgrundlagen als mangelhaft festgestellt hat. Die 
Durchführung einer Prüfung nach § 71 Abs. 4 Schulunterrichtsgesetz 
ersetzt die Beurteilung durch die Schule und bildet sodann die alleinige 
Grundlage für die Leistungsbeurteilung. Die angeordnete kom~issio­
nelle Prüfung wurde am 9. September 1985 durchgeführt und mit dem 
Prüfungsergebnis "Nichtgenügend" abgeschlossen. 
Mit Bescheid des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport 
vom 25. September 1985 wurde daraufhin gemäß § 71 Abs. 6 Schulun­
terrichtsgesetz die ~e~ufung unter Zugrundelegung der B~u~teilung 
der PrüfungskommissIOn nach Durchführung der kommiSSIOnellen 
Prüfung abgewiesen. Diese Entscheidung wurde dem Beschwerdefüh­
rer nachweislich am 8. Oktober 1985 zugestellt. 
Erst jetzt, somit nach dem Abschluß des Prüfungsverfahrens und zu ei­
n~m Z~itpunkt während des Schuljahres .1985/86, konnte für E. R. jun. 
die WIederholungsprüfung aus dem Pflichtgegenstand "Deutsch" an­
beraumt werden. 
Gemäß § 22 Abs. 10 LBVO 1974 ist einem Schüler, der am Antreten zu 
einer Wiederholungsprüfung berechtigterweise gehindert ist, unverzüg­
lich nach Wegfall des Hinderungsgrundes ein neuer Termin zu setzen. 
Der neue Termin darf nicht nach dem auf das zu beurteilende Unter­
richtsjahr fallenden 30. November liegen. Fällt der Prüfungstermin in 
das auf das zu beurteilende Unterrichtsjahr folgende Unterrichtsjahr, 
so ist der Schüler gemäß § 23 Abs. 11 LBVO 1974 bis zu diesem Ter­
min zur Teilnahme am Unterricht der Schulstufe berechtigt, die er bei 
positivem Prüfungsergebnis besuchen dürfte. Für das neue Unterrichts­
jahr erhaltene Leistungsbeurteilungen haben jedoch für das vorange­
gangene Unterrichtsjahr keine Auswirkung. 
In Entsprechung dieser Vorschrift wurde es E. R. junior gestattet, vor­
erst die 8. Klasse besuchen zu dürfen. Die Anberaumung der Wieder­
holungsprüfung aus dem Pflichtgegenstand "Deutsch" erfolgte mit Er­
laß des Schulleiters vom 2. Oktober 1985, somit zu einem Zeitpunkt, in 
dem der Beschwerdeführer von der Berufungsentscheidung des Bun­
desministers für Unterricht, Kunst und Sport vom 25. September 1985 
noch keine Kenntnis hatte, da ihm der diesbezügliche Bescheid erst am 
8. Oktober 1985 zugestellt wurde. Zu der für den 10. Oktober 1985 
anberaumten Wiederholungsprüfung ist E. R. junior im wesentlichen 
mit der Begründung nicht angetreten, daß das Rechtsmittelverfahren 
über seine Leistungsbeurteilung aus dem Pflichtgegenstand "Deutsch" 
n.och ~ehänge. Die weiters geltend gema~hte Befangenheit einer Lehre­
nn, die ebenfalls als Grund für das NIchtantreten geltend gemacht 
wurde, kann hiebei außer Betracht bleiben, weil die LBVO für derar­
tige Fälle besondere Verfahrensvorschriften vorsieht (§ 22) und die an­
geführten Befangenheitsgründe nach der Judikatur des Verwaltungsge­
richtshofes nicht als solche zu werten waren. 
Der Verantwortung, es sei zum Zeitpunkt der Wiederholungsprüfung 
am 10. Oktober 1985 das Berufungsverfahren noch nicht abgeschlossen 
gewesen, kann im Hinblick auf die Bescheidzustellung am 8. Oktober 
1984 nicht beigetreten werden. Wenn die kurzfristige Anberaumung 
der Prüfung in der ~eschwer?e gerügt wird, so ist dara~f hinzuweis~n, 
daß nach der ständigen Judikatur des Verwaltungsgenchtshofes eme 
kurzfristige Ansetzung (auch über einen Tag) nicht rechtswidrig ist (so 
etwa das Erkenntnis vom 9. März 1981, ZI. 10/3420/80). Auch der 
Verwaltungsgerichtshof geht nämlich von der Überlegung aus, daß ein 
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Schüler, der eine kommissionelle Prüfung oder eine Wiederholungs­
prüfung abzulegen habe, diesen Umstand seit seiner negativen Beurtei­
lung durch die Klassenkonferenz wisse und sich daher entsprechend 
vorbereitet zu halten habe. 
Auch nach Ansicht der VA konnte im vorliegenden Fall beim Nichtan­
treten am 10. Oktober 1985 nicht von einem im § 22 Abs. 10 LBVO 
1974 geregelten gerechtfertigten Hinderungsgrund ausgegangen wer­
den, der die Setzung eines neuen Termines für die Wiederholungsprü­
fung erfordert hätte. 
Da im Hinblick auf die Bestimmungen der LBVO 1974 eine zu Un­
recht verweigerte Wiederholungsprüfung nicht wiederholt werden 
darf, blieb die aufgrund der kommissionellen Prüfung im Berufungs­
verfahren erfolgte Leistungsbeurteilung vom 9. September 1985 mit 
"Nichtgenügend" aufrecht. 
Gemäß § 71 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes ist gegen die Entschei­
dung, daß der Schüler zum Aufsteigen nicht berechtigt ist (Entschei­
dung gemäß § 20 Abs. 6, Entscheidung nach Ablegung von ein oder 
zwei Wiederholungsprüfungen jeweils in Verbindung mit § 25), Beru­
fung an die Schulbehörde erster Instanz zulässig. Die obzitierten Be­
stimmungen - Entscheidung nach einer oder zwei Wiederholungsprü­
fungen - bedeuten, daß nach Ablegung von zwei Wiederholungsprü­
fungen, deren Ergebnis in einem Gegenstand "Nichtgenügend" und in 
dem anderen "Genügend" ist, erneut eine Entscheidung gemäß § 25 
Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes zu treffen ist. 
Da es im vorliegenden Fall im Schuljahr 1985/86 keine Klassenkonfe­
renz des vergangenen Schuljahres mehr gibt, ist nach der ständigen Ju­
dikatur des Verwaltungsgerichtshofes in derartigen Fällen der Schullei­
ter kraft seiner Generalkompetenz gemäß § 56 Abs. 2 zur Entschei­
dung berufen. 
Eine solche Entscheidung war schon deshalb zu treffen, weil es E. R. 
junior mit nur einem "Nichtgenügend", nämlich dem im Pflichtgegen­
stand "Deutsch", durchaus möglich gewesen wäre, in die 8. Klasse auf­
zusteigen, wenn die Voraussetzungen des § 25 Abs. 2 lit. c des Schulun­
terrichtsgesetzes vorgelegen wären. Nach dieser Bestimmung ist ein 
Schüler auch dann zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe be­
rechtigt, wenn er zwar in einem Pflichtgegenstand die Noten "Nicht­
genügend" erhält, aber festgestellt wird, daß der Schüler aufgrund sei­
ner Leistungen in den übrigen Pflichtgegenständen die Voraussetzun­
gen zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht der nächsthöheren 
Sc~ulstufe im Hinblick auf die Aufgabe der betreffenden Schulart auf­
weist. 
Aufgrund des Leistungsbildes von E. R. junior hat der Schulleiter des 
BRG Zell am See mit Entscheidung vom 10. Oktober 1985 einen nega­
tiven Bescheid erlassen und festgestellt, daß die Berechtigung zum Auf­
steigen in die nächsthöhere Schulstufe nicht vorliegt. 
Aufgrund der dagegen erhobenen Berufungen wurde in einem aufwen­
digen Rechtsmittelverfahren das Leistungsbild von E. R. junior analy­
siert und letztlich die Entscheidung des Schulleiters bestätigt. Hinsicht­
lich dieses Verfahrens ist auch für die VA kein Fehlverhalten zutage 
getreten, das ihr eine andere Beurteilung ermöglicht hätte. 

4.2 Hereinbringung eines Übergenusses von einem Schularzt 
VA W 77 - UK/85 Zl. 27.60912-III/9/88 

175 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)176 von 278

www.parlament.gv.at



176 

Dr. W . G. aus Breitenfurt, Niederösterreich, brachte bei der VA folgende 
Beschwerde vor: 

Er sei seit sieben Jahren Schularzt an einer Bundeshandelsakademie in 
Wien. Jedes Jahr zu Beginn des Schuljahres werde die Anzahl der Schüler 
vom Sekretariat festgestellt, worauf eine Meldung an den Stadtschulrat 
Wien erfolge, die vom Direktor und von ihm unterzeichnet werde. Bis 
Ende des Jahres 1982 sei er auch an einer Expositur dieser Schule schul­
ärztlich tätig gewesen, doch habe er diese Tätigkeit mit Jahresende 1982 
eingestellt. Uber Ersuchen des zuständigen Landesschulinspektors habe er 
sich aber bereit erklärt, bis zum Ende des Schuljahres 1982/83 eine andere 
Bundeshandelsakademie schulärztlich mitzubetreuen, da während des lau­
fende~ Jahres kein neuer Schularzt einges~ellt w~rden sollte .. Zu Beginn der 
Schuljahre 1983/83 und 1984/85 habe dIe für Ihn zuständIge Stammbun­
deshandelsakademie jeweils die Schülerzahl schriftlich dem Stadtschulrat 
für Wien gemeldet. Anläßlich einer Durchsicht seines Gehaltsauszuges im 
März 1985 sei ihm ein Sonderabzugsposten von 1 150 S aufgefallen. Er 
habe daher beim Stadtschulrat um Aufklärung ersucht und sei darüber in­
~9rmiert worden, daß es sich um einen vom Stadtschulrat berichtigten 
Ubergenuß im Ausmaß von etwa 170.000 S handle, der im Gehalts~bzugs­
weg reingebracht werde. Vorher habe er vom Vorhandensein eines Uberge­
nusses keine Kenntnis gehabt und sei von seiner J?ienstbehörde auch nie­
mals darauf aufmerksam gemacht worden. Der Ubergenuß sei offenbar 
deshalb zustandegekommen, weil im Jahre 1983 von der Schule keine Mel­
dung über die Schülerzahl erfolgt sei und man offenbar beim Stadtschulrat 
angenommen habe, daß die Schülerzahl gleichgeblieben sei. Für eine solche 
Annahme habe es keinerlei Grund gegeben und hätte diese auch durch ei­
nen einfachen Anruf sofort wiederlegt werden können. Er habe daher den 
Eindruck, daß der Vorwurf ihm gegenüber, er hätte die entsprechenden 
Veränderungen an seinem Bezug wahrnehmen müssen, nur deshalb erho­
ben werde, um Fehler bei der Abrechnung des Stadtschulrates zu verschlei­
ern. Im übrigen liege ein Mißstand im ~ereich der Verwaltung schon darin, 
daß man ihm von einem angeblichen Ubergenuß, dessen gen aue Höhe im 
übrigen noch gar nicht bekanntgegeben worden sei, erst anl.~ßlich seiner 
Anfrage aufgeklärt habe, anstatt ihm bei der Feststellung des Ubergenusses 
sofort zu informieren. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Stellungnahmen 
des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport ein und stellte fest, 
daß das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Im einzelnen stellte die VA folgendes fest: 

Der Beschwerdeführer wurde mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 1979 zu­
nächst vertretungsweise und sodann auf Dauer an der Bundeshandeslaka­
demie W. bestellt. Von ihm waren auch die Schüler der Expositur dieser 
Schule in H . zu betreuen. Nach Verselbständigung dieser Expositur wurde 
mit Beginn des Schuljahres 1983/84 für diese neue Schule ein eigener 
Schularzt bestellt. Dadurch sank die vom Beschwerdeführer an der Bundes­
handelsakademie W. zu betreuende Schüleranzahl von bisher 1480 auf 
1038 und damit die Dienstverpflichtung von 25 auf 18 Wochenstunden. 
Diese Schülerzahl und die daraus resultierende Dienst- und Anwesenheits­
verpflichtung wurde dem Beschwerdeführer vom Direktor zu Beginn des 
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Schuljahres bekanntgegeben. Im Einvernehmen mit dem Beschwerdeführer 
wurde dann auch vom Direktor ein entsprechender Dienstplan erstellt und 
die tatsächliche Schüleranzahl und die Dienststunden des Schularztes dem 
Präsidium des Stadtschulrates für Wien gemeldet. 

Wie der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport in seiner Stellung­
nahme ausführt, dient aber diese Meldung lediglich zur Information des 
schulärztlichen Referenten des Stadtschulrates für Wien, jedoch nicht auch 
für die weiteren zu treffenden besoldungsrechtlichen Maßnahmen. Die Di­
rektion der Schule hätte daher einen entsprechenden Beschäftigungsaus­
weis auch dem Personalreferat des Stadtschulrates für Wien vorlegen müs­
sen. Mangels Vorlage dieses Beschäftigungsausweises sei dem Beschwerde­
führer weiterhin das Entgelt für 25 Wochenstunden angewiesen worden, 
obwohl er tatsächlich nur 18 Wochenstunden Dienst versehen habe. 

Wie sich aus der Aktenlage ergibt, wurde auch im September [984 von der 
Schuldirektion die neue Schüleranzahl, nämlich 1006 und die daraus resul­
tierende Dienstverpflichtung von 17 Wochenstunden bekanntgegeben. 
Auch diese Meldung erfolgte nur an das Präsidium des Stadtschulrates für 
Wien, weshalb auch weiterhin die Anweisung des Entgeltes für 25 Wochen­
stunden erfolgte. Erst über Anforderung des Personalreferates des Stadt­
schulrates für Wien wurden von der Direktion die Beschäftigungsausweise 
für die Schuljahre 1983/84 und 1984/85 am 17. Jänner 1985 vorgelegt und 
dabei der Übergenuß des Beschwerdeführers festgestellt. Aufgrund dieser 
Beschäftigungsausweise wurde das Entgelt des Beschwerdeführers rückwir­
kend berichtigt, woraus sich für die Zeit von September 1983 bis inklusive 
Feber 1985 ein Nettoübergenuß von 170301 S ergab. Vom Bundesrechen­
amt wurde gemäß der im computerisierten Besoldungsprogramm vorgese­
henen ratenweisen Einbehaltung von Bezugsübergenüssen im März 1985 
eine Rückzahlungsrate von 5 % des Bruttobezuges, das waren I 150 S, ein­
behalten. Erst in weiterer Folge wurde der Beschwerdeführer von dieser 
Gehaltskürzung von seiner Dienstbehörde in Kenntnis gesetzt. 

Aufgrund einer telefonischen Anforderung des zuständigen Personalrefe­
renten des Stadtschulrates für Wien übermittelte die Schuldirektion am 
21. März 1985 eine neuerliche Meldung über die Schülerzahlen im Schul­
jahr 1983/84 und im Schuljahr 1984/85. Diese Meldung enthielt nunmehr 
die Schülerzahl der Normalform und der Sonderformen der Schule. Auf­
grund dieser Vergleichszahlen stellte si~h sodann heraus, daß vom Stadt­
schulrat für Wien bei Errechnung des Ubergenusses angenommen worden 
war, daß der Beschwerdeführer auch die Schüler der Sonderformen be­
treue, was aber tatsäs;hlich nicht der Fall gewesen sei. Es wurde daher die 
Berechnung des Ubergenuss~~ neuerlich vorgenommen und auf 
141 823,30 S berichtigt. Dieser Ubergenuß wurde vom Beschwerdeführer 
laufend von den Bezügen hereingebracht. 

Aufgrund eines Berichtes der Schuldirektion vom 25. September 1985 an 
den Stadtschulrat für Wien stellte sich in der Folge heraus, daß der Be­
schwerdeführer bisher immer nur die Schülerzahlen der Normalformen be­
kanntgegeben und auch nur diese Schüler betreut hatte. Dies erforderte 
eine neuerliche rückwirkende Richtigstellung der Schülerzahlen ab 5. Sep­
tember 1983, sodaß sich der ursprünglich ermittelte Übergenuß von 
170 301 S als richtig erwies. 
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Allerdings wurde im ~!lsammenhang mit diesem Verfahren ab 15. März 
1985 ein neuerlicher Ubergenuß festgestellt, da statt der 1066 Schüler 
(Normalform-Sonderformen), die als Besoldungsgrundlage angenommen 
wurden, weniger, nämlich nur die Schüler der Norm'!-Jform, vom Beschwer­
deführer betreut wurden. Die Höhe dieses weiteren Ubergenusses war zum 
Zeitpunkt der Erstattung der Stellungnahme durch den Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport noch nicht bekannt. 

Die VA vertritt in der gegenständlichen Beschwerdesach~ die Auffassung, 
daß der Beschwerde Berechtigung zukam. Wie aus der umfangreichen 
Sachverhaltsdarstellung zu entnehmen ist, war nicht einmal die Dienstbe­
hörde in der Lage, die für die Abgeltung der Tätigkeit des Beschwerdefüh­
rers heranzuziehenden Ansätze in einwandfreier Form klarzustellen. Umso 
weniger kann es nach Ansicht der VA dem Beschwerdeführer zugemutet 
werden, wenn er - was aktenkundig ist - eine richtige Meldung bei der 
Direktion seiner Schule abgege~en hat, bloß aufgrund der Ausweisungen 
auf seinem Gehaltszettel einen Ubergenuß zu erkennen, der noch dazu -
bei entsprechender Sorgfalt der befaßten Dienststellen - niemals hätte ein­
treten können. 

Wenn der Bundesminister für Unter~~cht, Kunst und Sport in seiner Stel­
lungnahme darauf hinweist, daß der Ubergenuß in erster Linie durch einen 
Irrtum der Schuldirektion über die Vorlage der Beschäftigungsausweise so­
wie über den Umfang der schulärztlichen Tätigkeit zurückzuführen ist, so 
ist dieser Feststellung von der VA entgegenzuhalten, daß die Direktion der 
Bundeshandelsakademie W. entsprechend den Erlässen des Stadtschulrates 
für Wien vorgegangen ist. Wenn im Stadtschulrat für Wien nicht durch ent­
sprechende organisatorische Maßnahmen sichergestellt ist, daß die einlan­
genden Meldungen allen - im Stadtschulrat damit befaßten - Abteilun­
gen zur Kenntnis gelangen so müßte auf das Erfordernis einer Mehrfach­
meldung unter Angabe der zuständigen Abteilungen ausdrücklich hinge­
wiesen werden, da aus dem zugrundeliegenden Erlaß des Stadtschulrates 
für Wien vom 30. August 1983, ZI. 000001113/83, lediglich ersichtlich ist, 
daß die entsprechenden Meldungen mittels der beiliegenden Formulare in 
zweifacher Ausfertigung dem Präsidium des Stadtschulrates für Wien zu 
übermitteln sind. Diesem Erlaß ist die Direktion der Bundeshandelsakade­
mie W. nachgekommen und hat der Beschwerdeführer auch auf diesen 
Meldungen deren Richtigkeit durch seine Unterschrift bestätigt. Wenn da­
her diese Meldungen innerhalb des Stadtschulrates für Wien zunächst nicht 
besoldu~gsrechtlich ausge~e~tet wurden, so is~ dieses Versäumnis entgegen 
der Ansicht des BundesmInisters für Unterricht, Kunst und Sport dem 
Stadtschulrat für Wien anzulasten. 

Die VA teilte auch nicht die Auffassung des Bundesministers für Unter­
richt, Kunst und Sport, daß im gegenständ.1.ichen Fall beim Beschwerdefüh­
rer kein guter Glaube beim Empfang des Ubergenusses angenommen wer­
den könne, der eine Rückforderung ausschließe. Wenn der Bundesminister 
für Unterricht, Kunst und Sport meint, daß es ~~r den Beschwerdeführer 
objektiv erkennbar gewesen sein müsse, daß ein Ubergenuß entstanden sei, 
so ist dem entgegenzuhalten, daß nicht einmal die bezugs liquidierende 
Stelle - trotz der entsprechenden Meldungen der Schule - bis zum Jahre 
1985 die Unrichtigkeit der Auszahlungen feststellen konnte. 
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Da in der Zwischenzeit entsprechefl:~e Vorkehrungen organisatorischer Art 
getroffen wurden, um gleichartige Ubergenüsse in Hinkunft zu vermeiden, 
und der Beschwerdeführer im Vereinbarungsweg klaglos gestellt wurde, 
war eine weitere Veranlassung der VA aufgrund der dargestellten Be­
schwerde entbehrlich. 

4.3 Verhängung eines Hausverbotes für das TGM und Nichterledigung einer 
Aufsichtsbeschwerde 
VA 8 - UK/87 Z1. 27.614/3-III/4/87 

F. H. aus Klagenfurt, Kärnten, brachte in seiner Beschwerde an die VA vor, 
daß er von 1981 bis 1984 Schüler am TGM gewesen sei. Im Herbst 1984 sei 
er aus der Schülerliste gestrichen worden und habe in weiterer Folge meh­
rere Beschwerden an das TGM und an das Bundesministerium für Unter­
richt, Kunst und Sport gerichtet. Unter anderem sei im Jahre 1985 über ihn 
ein Hausverbot verhängt worden, und es seien auch persönliche Gegen­
stände aus seinem Besitz nach wie vor in der Schule und würden ihm nicht 
ausgefolgt. Er habe diesbezüglich auch eine Aufsichtsbeschwerde an das 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport gerichtet, die bis zum 
Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde bei der VA am 13. März 1987 
trotz mehrfacher Urgenzen nicht erledigt worden sei. 

In der Nichterledigung der Aufsichtsbeschwerde, aber auch in der von ihm 
beanstandeten Vorgangsweise der Direktion des TGM erblicke er einen 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Unterricht, Kunst und Sport ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen in der Sache selbst sich als nicht berechtigt erwies. Al­
lerdings mußte die VA im Zuge des Prüfungsverfahrens feststellen, daß der 
Beschwerde insoweit Berechtigung zukam, als die vom Beschwerdeführer 
an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport im Zusammen­
hang mit dem Hausverbot und den weiteren in Beschwerde gezogenen 
Vorgängen bezüglich der erhobenen Aufsichtsbeschwerde tatsächlich nicht 
erledigt worden war. 

Wie im Prüfungsverfahren festgestellt werden konnte, war diese Aufsichts­
beschwerde im hausinternen Aktenlauf in Verstoß geraten. Noch im Zuge 
des Prüfungsverfahrens wurde die vom Beschwerdeführer begehrte Erledi­
gung nach Rekonstruktion des Aktes vorgenommen, sodaß eine weitere 
Veranlassung der VA entbehrlich war. 

4.4 Entlohnung der Tätigkeit als Fachberater 1m Beirat für die ungarische 
Volksgruppe 
VA 18 - UK/87 BM Z1. 27.659/1-III/9/87 

Prof. L. S. aus Oberschützen, Burgenland, brachte bei der VA vor, daß er 
als "Fachberater" im Beirat für die ungarische Volksgruppe tätig gewesen 
sei. Diese Tätigkeit sei ihm jedoch nicht entsprechend den Bestimmungen 
des Gehaltsgesetzes abgegolten worden. Insbesondere seien ihm Zulagen in 
Aussicht gestellt worden, die dann nicht angewiesen worden seien. Auch sei 
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seinerzeit sein Aufgabenbereich nicht hinreichend festgelegt worden, wor­
aus sich die ~chwierigkeiten bei der Festlegung seiner Entlohnung und 
nach seinem Ubertritt in den Ruhestand bei der Feststellung der ruhege­
nußfähigen Bezüge ergäben. 

Eine Möglichkeit, schulaufsichtsbehördlich Abhilfe zu schaffen, bestünde 
für ihn nicht, da die ungarischen Schulen diesbezüglich nicht berücksichtigt 
würden. Auch sonst sei seine Rechtsstellung nicht entsprechend abgesi­
chert, woraus er eine Benachteiligung der ungarischen Volksgruppe ableite. 
Schon allein darin liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport ein und stellte folgendes 
fest : 

Mit Bescheid des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport vom 
4. November 1985 wurde dem Beschwerdeführer im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen für seine 
Tätigkeit als Fachberater der Lehrer für den Ungarisch-Unterricht im Be­
reich des Landesschulrates für Burgenland mit Wirksamkeit vom 25. April 
1983 bis zum Ende des Schuljahres 1985/86 gemäß § 9 Abs. 3 BLVG eine 
Einrechnung in die Lehrverpflichtung von vier Wochenstunden gewährt. 

Die Zuerkennung einer anderen als der bescheidmäßig zuerkannten Vergü­
tung wurde mangels gesetzlicher Grundlagen abgelehnt. 

In diesem Zusammenhang wurde untersucht, ob eine Vergütung auf 
Grundlage des § 23 des VolksgruFpengesetzes in Betracht käme, doch 
wurde auch dies mit Hinweis darau verworfen, daß sich diese Bestimmung 
nur auf solche Bundesbedienstete bezieht, die "bei einer Behörde oder 
Dienststelle im Sinne des § 2 Abs. 1 Ziff. 3 des Volksgruppengesetzes be­
schäftigt sind". Solche Behörden und Dienststellen sind durch Verordnun­
gen gemäß § 2 Abs. 1 des Volksgruppengesetzes festzulegen. Eine derartige 
Festlegung ist aber für das Burgenland bzw. die ungarische Volksgruppe 
bisher nicht geschehen. 

Da der Beschwerdeführer mit 30. Oktober 1985 in den Ruhestand versetzt 
worden war, waren mit diesem Zeitpunkt auch die aus dem aktiven Dienst­
stand erfließenden Rechte und Pflichten einschließlich auch jene der Funk­
tion eines Fachberaters erloschen. 

Im einzelnen wurden von der VA folgende, für die Beurteilung der Be­
schwerde wesentliche Sachverhaltselemente erhoben und beurteilt : 

Der Volksgruppenbeirat für die ungarische Volksgruppe hatte mit Schrei­
ben vom 3. Jänner 1983 an den Landesschulrat für Burgenland folgenden 
Antrag gestellt: "Der Volksgruppenbeirat bittet den Landesschulrat für 
Burgenland, einen Pädagogischen Berater mit den Befugnissen eines Fach­
inspektors für den Ungarisch-Unterricht im Burgenland einzusetzen. Zu 
der AufgabensteIlung des Pädagogischen Beraters soll die Förderung und 
Unterstützung des Ungarisch-Unterrichtes in pädagogischer und didakti­
scher Hinsicht gehören.". 
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Am 18. Jänner 1983 fand eine Besprechung zwischen dem Bundeskanzler­
amt-Verfassungsdienst, dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport, dem Landesschulrat für Burgenland und Vertretern des Volksgrup­
penbeirates für den Ungarisch-Unterricht statt, in deren Verlauf das Bun­
desministerium für Unterricht, Kunst und Sport die Einrichtung eines -
teilweise freigestellten - fachberaters für den Ungarisch-Unterricht für 
alle Schultypen anbot. Dies wurde vom Beirat angenommen. Der genaue 
Aufgabenbereich des Fachberaters wurde in dieser Besprechung nicht erör­
tert. 

Das diesbezügliche Beschwerdevorbringen erweist sich daher als zutref­
fend. 

Wenn der Beschwerdeführer allerdings Zulagenansprüche geltend macht, 
die weder im Gehaltsgesetz noch sonst geregelt sind, so kann die VA in der 
Nichtgewährung keinen Mißstand im Bereich der Verwaltung erblicken. 
Eine gesetzliche Grundlage für die Gewährung einer Zulage an einen Fach­
berater besteht nämlich nicht. Dazu kommt noch, daß weder verfassungs­
rechtlich noch im Bundesschulaufsichtsgesetz oder im Burgenlindischen 
Landesschulgesetz 1937 die Institution eines Fachberaters für den Unga­
risch-Unterricht verankert ist. Die Einrichtung erfolgte vielmehr auf 
Wunsch des Volksgruppenbeirates außerhalb der gesetzlichen Regelungen 
und wurde in der einzig möglichen rechtlichen Form der Einrechnung in 
die Lehrverpflichtung abgegolten. 

Was die vom Beschwerdeführer aufgeworfene hage der schulaufsichtsbe­
hördlichen Einrichtungen betrifft, gelangte die VA zu der Auffassung, daß 
aus Art. 7 Abs. 2 des Staatsvertrages von 1955 eindeutig abzuleiten ist, daß 
ausschließlich nur für slowenische und kroatische Schulen schulaufsichtsbe­
hördliche Einrichtungen geschaffen werden müssen. Die Nichtberücksich­
tigung von ungarischen Schulen (bzw. der ungarischen Volksgruppe) er­
scheint daher weder im Hinblick auf die Bestimmungen des Staatsvertrages 
noch im Hinblick auf das in Art. 7 BVG verankerte Gleichheitsgebot be­
denklich, weil die Bestimmungen des Staatsvertrages von Wien ausdrück­
lich unterschiedliche Regelungen für die ei nzelnen Volksgruppen festlegen. 

Wenngleich aufgrund der bestehenden Rechtslage für die VA ein Mißstand 
im Bereich der Verwaltung nicht feststellbar war, so kann doch dem Anlie­
gen des Beschwerdeführers, das weit über sein persönliches Interesse hin­
ausreicht, von der VA nur in der Weise Rechnung getragen werden, daß 
sich die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Einrichtung eines 
Fachberaters unter Präzisierung seines Aufgabenbereiches schon im Sinne 
eines wohlverstandenen Minderheitenschutzes als unabdingbar erweist. 

Die VA unterstützt in diesem Zusammenhang die Anregung des Bundes­
kanzleramtes-Verfassungsdienst, daß eine positive Erledigung des Wun­
sches der Volksgruppe aus volksgruppenpolitischer Sicht absolut geboten 
sei. Sie gibt darüber hinaus auch noch zu bedenken, daß eine derartige Ein­
richtung schon aus dem Mangel einer entsprechenden Schulaufsicht zu ver­
treten ist und nach Ansicht der VA auch die Erhaltung des kulturellen Er­
bes einer unterstützenden Förderung - etwa in Form der vorgeschlagenen 
Einrichtung - bedarf. Die VA regt daher an, dem derzeit bestehenden Re­
gelungsdefizit in entsprechender Weise durch legislative Maßnahmen zu 
begegnen. 
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4.5 Säumnis des Kultusamtes bei Entscheidung über den Vermögensübergang 
einer aufgelösten Israelitischen Kultusgemeinde 

182 

VA 19 - UK/87 BM Zl. 27.572/1-III/9/87 

P. G. wandte sich namens der Israelitischen Kultusgemeinde W. mit folgen­
der Beschwerde an die VA: 

Im Grundbuch der EZ 11, Katastralgemeinde L., des Grundbuches o. 
scheine als Eigentümer von 10/13 Anteilen der gegenständlichen Liegen­
schaft noch immer die Israelitische Kultusgemeinde in L. auf. Diese Kultus­
gemeinde bestehe jedoch nicht mehr, sondern sei aufgrund der Verordnung 
des Bundesministeriums für Unterricht vom 29. Februar 1956 unter ande­
rem auch - wie der gesamte politische Bezirk O. - dem Sprengel der Is­
raelitischen Kultusgemeinde W . zugewiesen worden. 

Mit Kauf- und Dienstbarkeitsvertrag vom 20. März 1985 habe die Israeliti­
sche Kultusgemeinde W. die gegenständlichen 10/13 Anteile der ehemali­
gen I~raelitisc~en Kultusgemeind.e in L. dem "Verein Zigeunerfriedhof L.': 
übereignet. Bel der grundbücherlichen Durchführung des Kaufvertrages sei 
jedoch festgestellt worden, daß grundbücherlich nach wie vor als Eigentü­
mer die nicht mehr existente Israelitische Kultusgemeinde L. aufscheine 
und der Kaufvertrag daher solange nicht bücherlich durchgeführt werden 
kÖ':lne, als ~ich~ der Yermögensübergang auf d~e Israel.itische Kultl:'sge­
memde W. m emdeutIger und verbücherungsfählger Welse nachgewiesen 
werden könne. 

In der Folge habe sich noch im Jahre 1985 die Israelitische Kultusge­
meinde W. an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, 
Kultusamt, gewendet und um Ausstellung einer Amtsbescheinigung er­
sucht, aus der die Rechtsnachfolge eindeutig hervorgehe. Obwohl nach § 5 
des Gesetzes vom 21. Jänner 1980 bei Auflösung oder Untergang einer 
Kultusgemeinde oder eines Kultusverbandes im Verwaltungswege eine Ent­
scheidung über das Vermögen derselben zu treffen sei, sei bisher ein derar­
ti~er ~bspruch unterblieben . und die Israelitische Kultusgemeinde W. da~er 
nicht m der Lage, den von Ihr abgeschlossenen Kaufvertrag gegenüber Ih­
ren Vertragspartnern zu erfüllen. 

Trotz mehrfacher Urgenzen beim Kultusamt sei dieses nach wie vor mit 
seiner Entscheidung säumig. Darin liege ein Mißstand im Bereich der Ver­
waltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurden vom Bundesminister für 
Unterricht, Kunst und Sport jedoch Veranlassungen zum verzögerungs­
freien Verlauf des gegenständlichen Verfahrens getroffen und die eingetre­
tene Verfahrensverzögerung bedauert. Durch das Einschreiten der VA 
konnte erreicht werden, daß in weiterer Folge das Verfahren verzögerungs­
frei durchgeführt wurde und insbesondere unter Beiziehung des Beschwer-

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 183 von 278

www.parlament.gv.at



deführers die verbücherungshindernden Rechtsfragen einer Klärung im 
Einvernehmen zugeführt werden konnten; mit der Durchführung der ge­
richtlichen Verbücherung in nächster Zeit kann daher gerechnet werden. 

Eine weitere Veranlassung der VA war daher somit entbehrlich. 

5 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
betreffend, wurden im Berichtszeitraum 29 Beschwerden an die VA heran­
getragen. 

Die Beschwerden bezogen sich, wie auch in den Vorberichtszeiträumen, 
überwiegend auf behauptete Mißstände im Bereich der Studienförderung, 
aber auch auf die Anerkennung und Nostrifizierung gleichwertiger, im 
Ausland zurückgelegter Studien oder erworbener Studienabschlüsse. Dar­
über hinaus wurde auch über die ungenügende Ausgestaltung von Rechts­
mitteln im Bereich von Hochschulstudien Beschwerde erhoben. Auch orga­
nisatorische Mißstände, wie etwa die Nichtgenehmigung von Lehrveran­
staltungen, die Kürzung von Lehraufträgen und die Nichtzulassung zu 
Hochschülerschaftswahlen, bildeten in Einzelfällen Anlaß zur Erhebung 
von Beschwerden an die VA. Der restliche Anteil von Beschwerden betraf 
Angelegenheiten des Dienst- und Besoldungsrechtes von Bediensteten des 
Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung und seiner nachge­
ordneten Dienststellen. 

Auch im Bereich des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung stan­
den Säumnisfälle im Berichtszeitraum im Vordergrund, die nach den einge­
brachten Beschwerden hauptsächlich Nostrifikationsverfahren und Verfah­
ren auf Gewährung von Maßnahmen nach dem Studienförderungsgesetz 
betrafen. 

Bezüglich der Nostrifikationsverfahren hält die VA an ihrer auch in den 
Vorberichten zum Ausdruck gebrachten Ansicht fest, daß das Nostrifika­
tionsverfahren in der Weise umgestaltet werden sollte, daß der Verfahrens­
aufwand und damit auch die Bearbeitungsdauer von Nostrifikationsansu­
chen vermindert wird. Im übrigen scheint es der VA geboten, unter Wah­
rung der Autonomie der Universitäten und Hochschulen die Grundsätze 
für die Anrechnung von Studien oder akademischen Graden zu vereinheit­
lichen und mit den im EG-Raum bestehenden Vorschriften abzustimmen, 
womit nach Ansicht der VA ebenfalls eine Vereinfachung des Verfahrens 
erzielt werden könnte. Auch würde dadurch das Entstehen einer unter­
schiedlichen Spruchpraxis - wie dies Fall 5.1 zeigt - weitgehend vermie­
den werden können. 

Die im autonomen Bereich der Universitäten durchzuführenden Verfahren 
unter Anwendung des Allgemeinen Hochschulstudiengesetzes haben im 
Berichtszeitraum auch noch in anderer Weise Anlaß zu grundsätzlichen Be­
merkungen der VA geboten. Wie etwa Fall 5.4 zeigt, wurde entgegen der 
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klaren Bestimmung des § 28 AHStG an einigen Universitäten die Ablegung 
der Universitätssprachprüfung einer lebenden Sprache von Vorstudien ab­
hängig gemacht. Im Erlaßwege konnte durch den Bundesminister für Wis­
senschaft und Forschung klargestellt werden, daß die Zulassung zu diesen 
Sprachprüfungen nicht an den Umstand der Inskription an der betreffen­
den Universität gebunden ist. Es ist daher zu erwarten, daß gleichartige 
Fälle in Hinkunft nicht mehr auftreten werden. 

Ein weiterer Fall betraf die Festlegung einer Reprobationsfrist, die vom 
Prüfer mit zwei Monaten bestimmt worden war. Für die Berufungsent­
scheidung benötigte der Akademische Senat der Universität Innsbruck na­
hezu vier Monate. Bei einer solchen Vorgangsweise ist nach Ansicht der 
VA die Einrichtung eines Rechtsmittels völlig sinnlos, wenn man von der 
allgemeinen Frist für die Geltendmachung der Entscheidun~spflicht in § 73 
AVG von sechs Monaten ausgeht. Es wäre daher nach AnsIcht der VA zu 
erwägen, in diesen Fällen entweder eine Rechtsmittelbefugnis überhaupt 
ni~ht .vorzusehen oder die Entscheidungsfrist entsprech~nd zu verkürzen, 
wIe dIes etwa auch für Verfahren nach dem Schulunternchtsgesetz gesche­
hen ist. Darüber hinaus zeigte der gegenständliche Beschwerdefall, daß 
auch Unklarheiten über die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Fest­
setzung derartiger Reprobationsfristen bestanden. Erst im Berufungsverfah­
ren beim Bundesminister für Wissenschaft und Forschung konnte geklärt 
werden, daß im Lichte der Bestimmung des § 43 Abs. 2 AHStG der Akade­
mische Senat zuständige Berufungsinstanz war, der im vorliegenden Fall je­
doch seine Unzuständigkeit erklärt hatte und von einer Entscheidungszu­
ständigkeit des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ausgegan­
gen war, wodurch der Beschwerdeführer in seinem Recht auf das Verfah­
ren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden ist. Es erscheint daher 
nicht nur ei~e ~eugestalt~ng des Re~htsmittelverfahrens ang~zeigt, so~­
dem auch eme Jeden ZweIfel ausschheßende Fassung über dIe EntscheI­
dungszuständigkeit für Rechtsmittelentscheidungen, wenn solche in derar­
tigen Verfahren weiterhin möglich sein sollen. 

Ebenfalls derzeit nicht durch entsprechende gesetzliche Regelungen erfaßt 
ist die Befugnis zur Berechtigung der Führung eines im Ausland ehrenhal­
ber verliehenen Berufstitels (vgl. Fall 5.7). Bedingt durch das derzeit beste­
hende Regelungsdefizit konnte im Prüfungsverfahren nach Einholung von 
Stellungnahmen des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung und 
der Präsidentschaftskanzlei im Anlaßfall klargestellt werden, daß die Füh­
rung des Titels eines Universitätsprofessors ad honorem unter Beisetzung 
der Universität, die ihn verliehen hat, zulässig ist. Eine Führung ausländi­
scher Berufstitel und ähnlicher Bezeichnungen wäre nur dann ungerecht­
fertigt, wenn eine Verwechslungsgefahr mit einem vom Bundespräsidenten 
zu verleihenden Berufstitel oder einem akademischen Grad bestünde. Das 
im Prüfungsverfahren zutage getretene Regelungsdefizit veranlaßt die VA 
aber anzuregen, die Gesetzeslücke in der Weise zu schließen, daß eine Re­
gelung analog zu § 39 AHStG in der Fassung BGBI. Nr. 332/1981 getrof­
fen wird. 

Die übrigen, aus dem Ressortbereich des Bundesministers für Wissenschaft 
und Forschung anhängig gemachten Beschwerden betrafen Verzögerungen 
von Studienbeihilfenverfahre~. (vgl. etwa Fall 5.8), ungerechtfertigte Her­
einbringungsmaßnahmen bei Ubergenüssen nach den studienförderungsge-
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setz lichen Bestimmungen (vg1. Fall 5.5) sowie Angelegenheiten des Dienst­
und Besoldungsrechtes des Bundesministeriums für Wissenschaft und For­
schung und seiner nachgeordneten Dienststellen. Neben zutage getretenen 
Fehlleistungen bei der Berücksichtigung des Werbekostenpauschales für 
Universitätsassistenten (Fall 5.2) schei~t der VA die Problematik der Nicht­
anrechnung von Vordienstzeiten bei Ubernahme vom Landes- in den Bun­
desdienst, wie sie in Fall 5.3 der Einzelfälle dargestellt ist, von Bedeutung. 
Nach der derzeitigen Rechtslage sind Zeiten im Landesdienst, die zwar 
hinsichtlich der besoldungsrechtlichen Stellung zur Gänze angerechnet 
werden, bei Zuerkennung der Abfertigung an Vertragsbedienstete nicht zu 
berücksichtig~n, weil derzeit keine bundesgesetzlichen Ausführungsbestim­
mungen bei Ubernahme eines Bediensteten in einen anderen Personalstand 
bestehen. Die VA vertritt die Auffassung, daß dieser Umstand nicht den Be­
troffenen angelastet werden darf und durch diese Regelung unbillige Här­
tefälle eintreten, die einer Regelung auf der Ebene der Gesetzgebung be­
dürften. 

Einzelfälle 

5.1 Verzögerung eines Nostrifikationsverfahrens 
VA 35 - WF/86 BM Z1. 56 10218-14/87 

A. M. aus Bludenz, V orarlberg, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Er habe mit Schreiben vom 8. März 1983 beim Fakultätskollcgium der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Innsbruck die 
Nostrifizierung seines ausländischen akademischen Grades, den er an der 
Hochschule St. Gallen erworben habe, beantragt. Mit Bescheid vom 
28. Dezember 1983 sei die Nostrifizierung seines an der Hochschule 
St. Gallen erworbenen akademischen Grades eines "licentiatus oecono­
miae" von der Ablegung der Diplomprüfung aus Soziologie abhängig ge­
macht worden. Gegen diesen Bescheid habe er am 11. Jänner 1984 Beru­
fung erhoben, über die bis zum Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde 
bei der VA am 22. Dezember 1986 nicht entschieden worden sei. 

Er habe zwar zwischenzeitig mehrfach eine Erledigung bei der Universität 
Innsbruck urgiert und im Dezember 1985 auch eine Säumnisbeschwerde 
beim Bundesminister für Wissenschaft und Forschung erhoben, doch hätten 
alle diese Schritte nicht zu einer raschen Erledigung des Berufungsverfah­
rens geführt. 

In der säumigen Behandlung seines Nostrifizierungsansuchens erblicke er 
einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde der versäumte Berufungsbe­
scheid durch den Akademischen Senat der Universität Innsbruck am 
22. Mai 1987 erlassen, der Berufung des Beschwerdeführers stattgegeben 
und der von ihm an der Hochschule St. Gallen erworbene akademische 
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Grad als gleichwertig mit dem österreichischen akademischen Grad "Magi­
ster der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften" nostrifiziert. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu, weil sie die Auffassung 
vertritt, daß es für einen Betroffenen unzumutbar ist, bei Absolvierung ei­
nes Studiums im Ausland einen Zeitraum von fast viereinhalb Jahren für 
das Nostrifizierungsverfahren in Kauf nehmen zu müssen. Die für den Be­
troffenen eintretenden Nachteile liegen ja nicht nur darin, daß er im Inland 
nicht den entsprechenden gleichwertigen inländischen akademischen Grad 
zu führen vermag, sondern vielmehr in dem Umstand, daß eine Berufsaus­
übung durch die innerstaatliche Gesetzgebung vielfach an den Nachweis ei­
nes Stu?ienabschlusses .und die Erlan&ung eines ak~demischen Grades ge­
knüpft Ist und daher die Aufnahme emer der Ausbildung entsprechenden 
Berufstätig~eit bei St~?ien.abschluß. im Ausland in vielen Fällen erst. mit 
rechtskräftiger NostnfIkat~on des Im Ausland. zu~ückge~egten Studl.ums 
bzw. erworbenen akademischen Grades möglich Ist. Mit der säumigen 
Durchführung der Nostrifikationsverfahren, die von der VA auch schon in 
den Vorberichten beanstandet wurde, sind daher auch einschneidende wirt­
schaftliche Nachteile für den Nostrifikationswerber verbunden, die drin­
gend eine Abhilfe erfordern. Die VA weist daher nochmals darauf hin, daß 
es bei der internationale~ Verflechtu.ng der wissenschaftlichen Ausbildun~ 
und dem annähernd gleichen AusbIldungsstandard an den westeuropäi­
schen Universitäten durchaus möglich sein müßte, ohne allzu zeitaufwen­
dige Verfahren und Einholung von Fachgutachten die Gleichwertigkeit von 
Studienabschlüssen mit inländischen Studien festzustellen, soferne nicht oh­
nedies bereits durch bilaterale Abkommen vereinfachte Anerkennungsre­
geln für Studienabschluß und akademische Grade geschaffen wurden. 

Auch der um Stellungnahme ersucht~ Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung teilte im Ergebnis diese Uberlegungen der VA und führte aus, 
daß er aus Anla.ß dieses Prüfungsverfahrens bei den Universitäten und 
Hochschulen in Osterreich bereits geeignete organisatorische Maßnahmen 
in die Wege geleitet habe, um die Bearbeitungszeiten von Nostrifizierungs­
ansuchen zu verkürzen. Wie der Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung darüber hinaus mitteilte, werde er in seinem Ressort zu erreichen 
versuchen, daß eine Vereinfachung des Nostrifizierungsverfahrens durch 
geeignete Information. der viel~n zuständigen Stellen der Uni~ersitäte~ .u~d 
Hochschulen künstlenscher Richtung, durch Schulung der mit Nostnflzle­
rung befaßten Mitarbeiter sowie durch Bildung von gesamtösterreichischen 
Nostrifizierungskommissionen erzielt werden sollte. 

Von den weiteren diesbezüglichen Veranlassungen wird sich die VA zum 
gegebenen Zeitpunkt au~.h unter Beachtung des Aspektes, der sich aus ei­
nem möglichen Beitritt Osterreichs zur Europäischen Gemeinschaft erge­
ben könnte, informieren lassen. 

Vorerst erwies sich eine weitere Maßnahme durch die VA als entbehrlich. 

5.2 Fehlerhafte Gehaltsabrechnung eines Hochschullehrers 
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VA 36 - WF/86 BM Zl. 175.832114-110A/87 

Univ.-Doz. Dr. D. S. aus Wien brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 
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Sie sei seit 1. Jänner 1972 Universitätsassistentin an der Universität Wien. 
Als solche komme ihr die sogenannte "Hochschullehrerklausel" zugute. 
Diese betrage nach § 1 Abs. 1 Ziff. 4 der Verordnung des Bundesministers 
für Finanzen vom 17. November 1975 über die Aufstellung von Durch­
schnittssätzen für Werbungskosten von Angehörigen bestimmter Berufs­
gruppen 10 % der laufenden Bezüge (höchstens jedoch 3 600 S monatlich 
bzw. 43200 S jährlich). Gemäß § 1 Abs.2 der genannten Verordnung sei 
dieser Werbekostenpauschalbetrag vom Arbeitgeber vor Anwendung des 
Lohnsteuertarifes in Abzug zu bringen, ohne daß es einer Eintragung auf 
der Lohnsteuerkarte bedürfe. Wie sie am 16. Juni 1986 von der Personalab­
teilung der Universitätsquästur erfahren habe, sei bei ihr seit 1976 (bis da­
hin sei die Hochschullehrerbegünstigung durch Eintragung auf der Lohn­
steuerkarte geltend zu machen gewesen) die Hochschullehrerklausel nicht 
in den Computer eingegeben und daher auch nicht bei ihrer Lohnsteuer be­
rücksichtigt worden. Die Folge davon sei gewesen, daß sie von 1976 bis 
1982 (bevor sie zur Einkommensteuer veranlagt worden sei) zuviel Lohn­
steuer entrichtet habe, weil sie durch das erhöhte Einkommen aus unselb­
ständiger Arbeit in eine höhere Steuerkategorie eingereiht worden sei. 

In diesem Fehlverhalten erblicke sie einen Mißstand im Bereich der Verwal­
tung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ein und stellte fest, daß 
das Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Die Beschwerdeführerin wurde mit 1. Jänner 1972 erstmals zum Hoch­
schulassistenten bestellt. In der Zeit bis zur Dezentralisierung der Bundes­
besoldung im Hochschulbereich im Jahre 1981 oblag die Besoldungsab­
wicklung für das Universitätspersonal dem damaligen Zentralbesold ungs­
amt bzw. späteren Bundesrechenamt. Generell wurde in dieser Zeit der Ab­
setzbetrag jeweils vom Zentralbesoldungsamt selbst berücksichtigt, wobei 
das Zentralbesoldungsamt nach der Umstellung von der ursprünglichen 
Geltendmachung durch Eintragung auf der Lohnsteuerkarte auf die gene­
relle Berücksichtigung aller anspruchsberechtigten Personen überging und 
automatisch bei allen Bediensteten, die im Bezug bestimmter nur für Hoch­
schullehrer vorgesehener Nebengebühren standen, den erhöhten Wer­
bungskostenabsetzbetrag berücksichtigte. Dies ist bei der Beschwerdeführe­
rin aus nicht mehr feststellbaren Ursachen unterblieben. Dadurch hat die 
Beschwerdeführerin finanzielle Nachteile erlitten, deren Behebung aber -
wie ein im Ressortbereich des Bundesministers für finanzen durchgeführtes 
Prüfungsverfahren der VA ergab - nicht mehr möglich war. 

Nach der Übernahme der Besoldungsagenden .. im Jahre 1981 durch die 
Quästur der Universität gab es eine generelle Uberprüfung in Bezug auf 
das Hochschullehrer-Werbungskostenpauschale. 

~ie die Ermittlungen der VA ergeben haben, wurden aber anläßlich dieser 
Uberprüfung nicht alle Hochs~hullehrer-Dienstverhältnisse berücksichtigt, 
sondern es wurden lediglich Uberprüfungen in der Richtung vorgenom­
men, ob nicht anspruchsberechtigte I?ersonen im Bezug dieses Pauschales 
standen. Durch diese unzureichende Uberprüfung wurde der seinerzeit un­
terlaufene Fehler auch in weiterer Folge nicht aufgedeckt, sodaß es auch 
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nach der Umstellung zu weiteren für die Beschwerdeführerin negativen fi­
nanziellen Auswirkungen gekommen ist. 

Die VA hat aufgrund der festgestellten Fehlleistungen der Beschwerde Be­
rechtigung zuerkannt. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens veranlaßte der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung, daß bei Erst- bzw. Weiterbestellung von Uni­
versitäts- und Hochschulassistenten entsprechende Vorkehrungen gegen 
eine irrtümliche Nichtberücksichtigung des Werbekostenpauschales getrof­
fen werden. Darüber hinaus wurden im Erlaßwege die Universitätsquästu­
ren im einzelnen besonders auf diese Problematik hingewiesen. Wenngleich 
durch diese organisatorischen Maßnahmen künftig gleichartige Fälle mini­
miert bzw. überhaupt zur Gänze vermieden werden können, sieht sich die 
VA doch veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß bei einer entsprechenden 
Wahrnehmung der Fürsorgepflicht des Dienstgebers und einer ordnungsge­
mäßen Ubernahme der Besoldungsagenden das in Beschwerde gezogene 
Fehlverhalten nicht hätte eintreten dürfen. 

5.3 Nichtanrechnung von Vordienstzeiten bei Übernahme vom Landes- in den 
Bundesdienst 
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VA 1 - WF/87 BM Zl. 124.214/14-110B/87 

A.-M. M. aus Graz, Steiermark, brachte bei der VA folgende Beschwerde 
vor: 

Sie sei als Vertragsbedienstete zunächst beim Land Steiermark tätig g,ewe­
sen und sei dann in den Bundesdienst übernommen worden. Diese Uber­
nahme sei in der Weise erfolgt, daß sie ihr Vertragsdienstverhältnis zum 
Land Steiermark habe auflösen müssen; anläßlich dieser Auflösung sei ihr 
eine Abfertigung nicht zuerkannt worden. Sie habe mit 28. Februar 1987 
ihr Dienstverhältnis zum Bund einverständlich gelöst und sei ihr eine Abfer­
tigung in der Höhe des neunfachen letzten Monatsbezuges zuerkannt wor­
den. Bei der Zuerkennung der Abfertigung seien nun die Dienstzeiten von 
rund dreizehn Jahren, die sie beim Land Steiermark zurückgelegt habe, 
nicht berücksichtigt worden, obwohl ihr diese Zeiten hinsichtlich der besol­
dungsrechtlichen Stellung zur Gänze angerechnet worden seien. 

Hierin erblicke sie einen Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Wissenschaft und Forschung ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Zur Vorgangsweise selbst führte der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung folgendes aus: 

Die Beschwerdeführerin sei seinerzeit als Vertrags bedienstete des Landes 
Steiermark zuletzt am ehemaligen Landeskonservatorium in Graz beschäf­
tigt gewesen. Da dieses Konservatorium durch die Kunstakademiegesetz­
Novelle 1962 in eine bundesstaatliche Akademie umgewandelt worden war, 
mußte auch das Die.nstverhältnis d~r Beschwerdeführerin entsprechend ab­
geändert werden. Dies konnte nur 10 der Form erfolgen, daß die Beschwer-
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dcführerin ihr Dienstverhältnis zum Land auflöste und sodann ihre Auf­
nahme mit I. März 1965 in den Bundesdienst erfolgte. Da keine Vereinba­
rung über eine Abfertigung getroffen worden sei, seien allfällige seinerzei­
tige Ansprüche auch für die Berücksichtigung im späteren Bundesdienstver­
hältnis erloschen. Dies sei den Bestimmungen des § 35 Abs. 2 Ziff. 3 und 7 
sowie Abs. 5 Ziff. 2 des VBG 1948 zu entnehmen. Wenngleich das Bundes­
verfassungsgesetz den öffentlichen Bediensteten die Möglichkeit des 
Dienstwechsels zwischen den Gebietskörperschaften einräume, habe dieser 
Dienstwechsel vom Land Steiermark in den Personalstand des Bundes nicht 
in Form einer Übernahme stattfinden können, weil hiefür die gesetzliche 
Grundlage fehle. Derzeit be?tünden nämlich keine bundesgesetzlichen Aus­
führungsbestimmungen bei Ubernahme eines Bediensteten in einen anderen 
Personalstand. 

Die VA vertrat im Prüfungsverfahren die Auffassung, daß dieser Umstand 
nicht der Beschwerdeführerin angelastet werden dürfe, zumal auch von sei­
ten des Bundeskanzleramtes im Einsichtsverfahren von einem unbilligen 
Härtefall ausgegangen worden war. 

Da noch im Zuge des Prüfungsverfahrens die Abfertigungsleistung an die 
Beschwerdeführerin im Vergleichswege geregelt wurde, war eine weitere 
Veranlassung der VA entbehrlich. 

Die VA sieht sich aber veranlaßt, darauf hinzuweisen, daß das im vorlie­
genden Fall zutage getretene Regelungsdefizit ehestmöglich durch entspre­
chende legislative Maßnahmen beseitigt werden sollte, um in Zukunft das 
Auftreten gleichgelagerter Härtefälle von vornherein zu verhindern. 

5.4 Nichtzulassung zur Universitätssprachprüfung aus lebenden Sprachen an 
der Universität Linz und Salzburg 
VA 5 - WF/87 BM ZI. 64 55211-15/87 

E. D. aus St. Pölten, Niederösterreich, brachte in seiner Beschwerde an die 
VA folgendes vor: 

Er habe sich Ende Februar und Anfang März 1987 zur Universitätssprach­
prüfung aus Englisch an der Universität Linz bzw. Salzburg angemeldet, sei 
jedoch mit der Begründung abgewiesen worden, daß die beiden genannten 
Universitäten nur inskribierte Studenten zur Prüfung zuließen, was im Wi­
derspruch zu § 28 AHStG stünde. 

Er erblicke daher in der ungerechtfertigten Weigerung, ihn zur Universi­
tätssprachprüfung aus lebenden Sprachen zuzulassen, einen Mißstand im 
Bereich der Verwaltung. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ein und stellte im übrigen 
fest, daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde dem Beschwerdeführer vom 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung mitgeteilt, daß Vorstudien 
von Kandidaten, die sich zur Universitätssprachprüfung nach § 28 AHStG 
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anmelden, nicht gefordert werden dürfen. Weiters wurde dem Beschwerde­
führer mitgeteilt, daß diese Kandidaten auch nicht Studierende der Univer­
sität sein müssen, an der die jeweilige lebende Sprache von einem Universi­
tätslehrer im Rahmen seiner Lehr- bzw. Unterrichtsbefugnis angeboten 
wird. Vielmehr sei durch § 28 AHStG klargestellt, daß alle Meldungen von 
Kandidaten zur Ablegung der Universitätssprachprüfung von den Universi­
tätslehrern, zu deren Lehr- bzw. Unterrichtsbefugnis eine lebende Sprache 
gehört, zu berücksichtigen sind und diese zur Abnahme und Durchführung 
der Prüfung verpflichtet sind. Durch diese KlarsteIlung des Bundesmini­
sters für Wissenschaft und Forschung konnte in weiterer Folge der Grund 
für die berechtigte Beschwerde behoben werden. Eine weitere Veranlas­
sung der VA war vor allem im Hinblick darauf, daß die entsprechenden 
rechtlichen Klarstellungen den einzelnen Universitäten übermittelt wurden, 
entbehrlich. 

5.5 Unzulässige Exekutionsführung durch die Studienbeihilfenbehörde 
VA 8 - WF/87 

190 

G. S. aus Wien brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Sie sei Bezieherin einer Studienbeihilfe. Ohne ihr Verschulden sei es zu ei­
nem Übergenuß von 17040 S gekommen, der von ihr bescheidmäßig zu­
rückgefordert worden sei. Nach Erschöpfung des Instanzenzuges habe sie 
eine Beschwerde an den Verfassungs- und an den Verwaltungsgerichtshof 
erhoben, beide Beschwerden seien abgewiesen worden. Sie habe daher am 
7. Juli 1983 den geschuldeten B~trag .mit dem i~r von der Studienbeihilfen­
behörde zugesandten ErlagscheIn zeltgerecht eIngezahlt. 

Diese Rückzahlung sei aber offenbar von der Studienbeihilfenbehörde 
nicht zur Kenntnis genommen worden, sondern habe diese vielmehr im 
Jahre 1986 die Finanzprokuratur mit der Hereinbringung dieses Betrages 
beauftragt, wo~it für sie rufschädi~ende Eintreibungshandlu~g~n verbun­
den gewesen selen. So habe etwa Im Jänner 1987 durch KrImInalbeamte 
eine Aufenthaltsermittlung sowohl an ihrer alten Anschrift wie auch an ih­
rer derzeitigen Anschrift stattgefunden, obwohl sie ihren Wohnsitzwechsel 
1984 polizeilich gemeldet habe. Erst durch diese Ausforschungshandlungen 
habe sie von dem gegen sie anhängigen Exekutionsverfahren erfahren. 
Nach Vorlage ihres Einzahlungsbeleges habe zwar das Exekutionsgericht 
die Vollstreckung eingestellt, es seien ihr jedoch die Kosten dieses Verfah­
rens angelastet worden. Zusätzlich seien ihr Porto- und Einschreibspesen 
entstanden, sodaß ihr letztlich durch die ungerechtfertigte Exekutionsfüh­
rung ein Schaden von 700,50 S entstanden sei. 

In der ungerechtfertigten Exekutionsführung und in der Weigerung, den 
ihr entstandenen Schaden abzugelten, liege ein Mißstand im Bereich der 
Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Wissenschaft und Forschung ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 
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Auch der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung vermochte die 
im Prüfungsverfahren zutage getretene Fehlleistung, die offenbar auf orga­
nisatorische Mißstände zurückzuführen war, nicht zu rechtfertigen. Er hat 
daher noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA veranlaßt, daß der Be­
schwerdeführerin der von ihr geltend gemachte Schadensbetrag gutge­
schrieben wurde. Da im übrigen der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung der Beschwerdeführerin gegenüber sein Bedauern über den V or­
fall ausdrückte und zur Vermeidung gleichartiger Fehlleistungen organisa -
torische Vorkehrungen traf, war der Grund für die von der VA als berech­
tigt festgestellte Beschwerde behoben und eine weitere Veranlassung ent­
behrlich. 

5.6 Unzumutbare Verzögerung eines Berufungsverfahrens bei Festsetzung einer 
Reprobationsfrist 
VA 13 - WF/87 BM 21. 64 552/2-15/87 

G. Sch. aus Hall, Tirol, brachte bei der VA folgende Beschwerde vor: 

Er studiere Rechtswissenschaften in Innsbruck und sei im Verlallfe seines 
Studiums Anfang Jänner 1987 zur Diplomteilprüfung aus Strafrecht ange­
treten. Da er den schriftlichen Teil der Prüfung nicht positiv abgeschlossen 
habe, habe er zur mündlichen Prüfung nicht antreten können und sei eine 
Reprobationsfrist von zwei Monaten festgesetzt worden. Dagegen habe er 
gemäß § 43 Abs. 2 AHStG am 5. Februar 1987 fristgerecht Berufung erho­
ben. 

Am 5. März 1987 sei ihm vom Praeses der Prüfungskommission nahegelegt 
worden, seine Berufung zurückzuziehen, zumal die Reprobationsfrist am 
13. März 1987 ablaufe. Zu diesem Schreiben habe er eine Stellungnahme 
abgegeben und seine Berufung aus grundsätzlichen Erwägungen aufrecht­
erhalten. Am 10. Mai 1987 habe er eine Einladung zur Sitzung des Akade­
mischen Senates für den 14. Mai 1987 erhalten. In dieser Sitzung sei seine 
Berufung behandelt worden, doch sei der Akademische Senat zu der Auf­
fassung gelangt, daß er zur Entscheidung über die Berufung nicht zustän­
dig sei, sondern hiezu der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
berufen sei. Es sei daher die Berufung an die zuständige Stelle weitergelei­
tet worden. 

In der Folge erließ der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung am 
3. Juli 1987 einen Bescheid, mit welchem seine Berufung wegen Unzustän­
digkeit des Bundesministers zurückgewiesen wurde, wogegen ihm kein wei­
teres ordentliches Rechtsmittel mehr zur Verfügung gestanden sei. 

Seiner Meinung nach liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung einer­
seits darin, daß bei einer Reprobationsfrist von zwei Monaten das Rechts­
mittelverfahren ein halbes Jahr gedauert habe; andererseits liege ein Miß­
stand im Auftreten des negativen Kompetenzkonfliktes zwischen dem Bun­
desminister für Wissenschaft und Forschung und dem Akademischen Senat 
der Juridischen Fakultät der Universität Innsbruck. Durch die Unkenntnis 
über die Rechtslage sei er um seine Möglichkeit gebracht worden, im Ver­
waltungsverfahren eine Sachentscheidung zu erhalten. 
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Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Wissenschaft und Forschung ein, nahm Einsicht in die bezugha­
benden Verwaltungsakten und stellte fest, daß das Beschwerdevorbringen 
den Tatsachen entsprach. 

Im einzelnen ging die VA von folgenden Feststellungen und Überlegungen 
aus : 

Dem Beschwerdeführer wurde zur Wiederholung der Diplomteilprüfung 
aus Strafrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Innsbruck durch Anschlag vom 29. Jänner 1987 eine Reprobationsfrist von 
zwei Monaten auferlegt. Dagegen wurde von ihm fristgerecht das Rechts­
mittel der Berufung eingebracht. Diese Berufung wurde erst am 5. Mai 
1987, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Reprobationsfrist bereits abge­
laufen war, vom Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Univer­
sität Innsbruck an den Rektor der Universität Innsbruck mit der Bitte um 
geschäftsordnungsgemäße Behandlung vorgelegt. Der Akademische Senat 
gelangte in seiner Sitzung vom 14. Mai 1987 in Verkennung der Rechtslage 
zu dem Ergebnis, daß nicht er, sondern der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung über die Berufung zu entscheiden habe. Wie aus den 
Verwa~tungsakten hervorgeht, wurde nämlich die Reprobationsfrist von ei­
nem Emzelprüfer festgelegt. 

Gemäß § 43 Abs. 2 AHStG ist gegen Bescheide von Einzelprüfern oder 
Prüfungskommissionen, mit denen die Zulassung zu einer Prüfung verwei­
gert, eine Prüfung für ungültig erklärt, eine Entscheidung gemäß § 29 
Abs. 3 AHStG oder eine Verfügung gemäß § 30 Abs. 3 AHStG getroffen 
wird, die Berufung an das oberste Kollegialorgan zulässig. Die Festsetzung 
einer Reprobationsfrist stellt eine "Verfügung gemäß § 30 Abs. 3 AHStG" 
dar. Da diese Verfügung, die dem Aushang zu entnehmen war, von einem 
Ein~elprüfer getroffen worden war, stand zweifelsfrei fest, daß n~ch ?er 
Bestimmung des § 43 Abs. 2 AHStG der Akademische Senat der Umversltät 
Innsbruck zuständige Berufungsinstanz war und seine Zuständigkeit zu 
Unrecht abgelehnt hat, wodurch der Beschwerdeführer in seinem Recht auf 
das Verfahren vor dem gesetzlichen Richter verletzt worden ist. 

Die VA gelangte daher zu dem Ergebnis, daß sowohl die schleppende Be­
handlung des vom Beschwerdeführer eingebrachten Rechtsmittels als auch 
die zu Unrecht erfolgte Verweigerung einer Sachentscheidung durch den 
Akademischen Senat der Universität Innsbruck als Fehlleistungen anzuse­
hen sind, sodaß die VA der Beschwerde in vollem Umfang Berechtigung 
zuerkannte. 

Abschließend sieht sich die VA zu der Bemerkung veranlaßt, daß es ihrer 
Meinung nach nicht dem Sinn des durch § 43 Abs. 2 AHStG eröffneten 
Rechtsmittelverfahrens entsprechen kann, wenn derartige Rechtsmittel erst 
zu einem Zeitpunkt behandelt werden, zu dem eine Entscheidung über das 
Rechtsmittel keine rechtsgestaltende Wirkung mehr zu entfalten vermag. 
Wenn der Gesetzgeber - wie im vorliegenden Fall - auch gegen die Fest­
setzung einer Reprobationsfrist ein Rechtsmittel zuläßt, so setzt dies vor­
aus, daß die zuständige Berufungsbehörde dieses Rechtsmittel so zeitge­
recht zu behandeln hat, daß der mit der Berufung verfolgte Zweck - näm­
lich die Verkürzung der Reprobationsfrist - erreicht werden kann. Die 
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VA regt daher an, durch entsprechende organisatorische Maßnahmen V 01'­

kehrungen dafür zu treffen, daß in gleichgelagerten fällen die Rechtsmit­
telverfahren unverzüglich durchgeführt und abgeschlossen werden. 

5.7 Unklarheit über die Berechtigung zur Führung eines im Ausland ehrenhal­
ber verliehenen Berufstitels 
VA 24 - WF/87 BM Zl. 56 096/19-14/H7 

Dr. G. G. aus Wien brachte bei der VA vor, daß ihm vom Akademischen 
Senat der Universität Salamanca der Titel eines Universitätsprofessors ad 
honorem dieser Universität verliehen worden sei. Er sei auf diese sehr sel­
tene Auszeichnung sehr stolz und wolle diesen Titel auch im Inland führen. 
Nach den von ihm eingeholten Auskünften sei dies aber nicht möglich. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Wissenschaft und Forschung ein und stellte fest, daß die Frage, in 
welcher Weise die Führung eines im Ausland ehrenhalber verliehenen Be­
rufstitels zu erfolgen hat, derzeit gesetzlich nicht geregelt ist. Im Zuge einer 
Erörterung der gegenständlichen Problematik mit dem Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung wurde im Anlaßfall klargestellt, daß die 
Führung des Titels unter Beisetzung der Universität, die ihn verliehen hat, 
zulässig sei. Eine Führung auslälldischer Berufstitel und ähnlicher Bezeich­
nungen wäre nur dann ungerechtfertigt, wenn eine Verwechslungsgcfahr 
mit einem vom Bundespräsidenten zu verleihenden Berufstitel oder einem 
akademischen Grad besteht. 

Das im gegenständlichen Fall aufgetretene Regelungsdefizit veranlaßt die 
VA, anzuregen, die Gesetzeslücke in der Weise zu schließen, daß eine Re­
gelung analog zu § 39 AHStG in der Fassung BGBI. Nr. 332/1981 getrof­
fen wird. 

5.8 Verfahrensverzögerung bei Behandlung eines Studienbeihilfenantrages 
VA 27 - WF/87 BM ZI. 56.034/4-17/88 

H. E. aus Wien führte in ihrer Beschwerde an die VA aus, daß sie als Stu­
dentin der Akademie für Sozialarbeit der Gemeinde Wien am 11. Mai 19H7 
den Antrag auf Gewährung von Studienbeihilfe gestellt habe. Trotz mehr­
maliger Crgenzen sei eine Erledigung dieses Antrages bis zur Erhebung der 
Beschwerde am 10. Dezember 1987 nicht erfolgt. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren eine Stellungnahme des Bundesmini­
sters für Wissenschaft und Forschung ein und stellte fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. Ein Grund für die lange 
Verfahrensdauer ist der Stellungnahme des Bundesministers für Wissen­
schaft und Forschung nicht zu entnehmen. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu, konnte aber von einer 
weiteren Veranlassung absehen, da der versäumte Bescheid noch am 
14. Dezember 1987 der Beschwerdeführerin zugestellt wurde. 

5.9 Säumnis der Universität Wien bei Ausstellung einer Lohnbestätigung 
VA 30 - WF/87 
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Ing. D. D. aus Oberstinkenbrunn, Burgenland, brachte bei der VA folgende 
Beschwerde ein: 

Seine Tochter C. D. sei Bürolehrling an der Universität Wien im ersten 
Lehrjahr. Er selbst sei Bundesbeamter und habe die Buchhaltung seines Mi­
nisteriums von ihm eine Lohnbestätigung für das erste Lehrjahr seiner 
Tochter verlangt. Er habe erstmals am 28 . Oktober 1987 bei der Besol­
dungsstelle der Universität Wien um die Ausstellung einer solchen Bestäti­
gung. ersuc.ht. ~rotz .vier~alige~ Urg~nzen und einer Aufsichtsbeschw~rde 
an die Umversltätsdlrekuon sei es bis zum 14. Dezember 1987 zu einer 
Ausstellung der von ihm benötigten Bestätigung nicht gekommen. Hierin 
liege ein Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Aufgrund der vorgelegten Unterlagen stellte die VA fest, daß das Be­
schwerdevorbringen den Tatsachen entsprach und erkannte der Be­
schwerde Berechtigung zu . 

Nach einer fernmündlichen Kontaktaufnahme der VA mit der Universitäts­
direktion der Universität Wien wurde dem Beschwerdeführer die Lohnbe­
stätigung am 28. Dezember 1987 zugestellt, wodurch der Beschwerdegrund 
behoben war. 
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Aufgabenbereich des Volks anwalte s 
Dipl.-Vw. Helmuth Josseck: 

Dem Volksanwalt Dipl.-Vw. Helmuth Josseck oblagen: 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach in den Wirkungs­
bereich nachstehender Bundesminister fallen: 

Bundesminister für Finanzen; 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (im Umfang des Res­
sortbereiches des früheren Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu­
strie) ; 

Bundesminister für Inneres; 

Bundesminister für Justiz; 

Bundesminister für Landesverteidigung. 

1 Bundesminister für Finanzen 

Allgemeines 

Im Jahr 1987 wurden diesem Bereich 359 Beschwerden zugeordnet, was 
gegenüber dem Durchschnitt der Vorjahre einen leichten Rückgang bedeu­
tet. 

Auffällig ist die besonders große Anzahl von Vorbringen, in denen sich der 
Beschwerdeführer im wesentlichen auf die Darstellung eines Sachverhaltes 
oder die Zusendung von Unterlagen beschränkt. Die Formulierung eines 
behaupteten Mißstandes ist dann eher sehr vage gehalten oder es kommt 
überhaupt nur zu dem Ersuchen, eine bestimmte Vorgangsweise auf ihre 
Gesetzmäßigkeit hin zu prüfen. Die Abgabengesetzgebung und die darin 
vorgesehenen Besteuerungsverfahren sind also bereits so undurchsichtig ge­
worden, daß sich die Steuerpflichtigen in vielen Fällen auf die Feststellung 
beschränken, ein bestimmter Vorgang sei ihrem Eindruck nach nicht in 
Ordnung. So mag es nicht überraschen, daß die Prüfung dieser Fälle - ge­
messen an einem rechtmäßigen Verwaltungshandeln - meistens keinen 
Mißstand in der Verwaltung ergibt, was die Notwendigkeit nach sich zieht, 
im Rahmen der verfassungsrechtlich vorgesehenen Mitteilung des Prü­
fungsergebnisses auch eine kurze Information über die Gesetzeslage abzu­
geben. Die Auskunftserteilung, die - geht man von den der VA übertrage­
nen Aufgaben aus - allenfalls eine untergeordnete Nebentätigkeit sein 
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sollte, wird so gegenüber dem Bürger, der sich mit einer unüberschaubaren 
Menge an Steuergesetzen konfrontiert sieht, zu einer Hauptfunktion. 

Das im Berichtszeitraum beschlossene Auskunftspflichtgesetz sieht nun vor, 
daß die Behandlung von Anfragen Aufgabe aller Bundesorgane ist, in deren 
Wirkungsbereich sie fallen. Werden danach Auskunftsbegehren schriftlich 
einge.bracht, so unter!iegen sie einer E.ingabengebühr von 120 S, weil ~ei­
nerlel GebührenbefreIUng vorgesehen Ist. Der Bürger muß also, wenn Ihn 
betreffende Normen oder Vollzugsakte nicht die erforderliche Klarheit ha­
ben, auch noch dafür bezahlen, daß er sich diese Klarheit verschaffen will, 
obwohl er unbestritten von vornherein darauf Anspruch hätte. Die VA regt 
deshalb an, solche Auskunftsbegehren, ähnlich wie die Eingaben an die VA 
selbst, von der Stempelgebühr zu befreien. 

Gebühren: 

Bei den Beschwerden, die zu diesem Bereich vorgebracht werden, gab es -
wie auch schon in den Vorjahren - vor allem ein Hauptthema: Die 50%ige 
Erhöhung, die dann vorzuschreiben ist, wenn eine Gebührenentrichtung in 
Stempelmarken nicht oder nicht vorschriftsgemäß erfolgt und deshalb ein 
Bescheid erlassen werden muß. Diese Regelung, die bis dahin völlig unein­
geschränkt war, wurde im Jahr 1986 vom Verfassungsgerichtshof aufgeho­
ben. Das Höchstgericht hatte bemängelt, daß die Erhöhung starr sei und 
jede Möglichkeit einer Entschuldigung ausschließe, was bei den der Höhe 
nach unbegrenzten Wechselgebühren eine exzessive Reaktion auf die Un­
terlassung des Abgabepflichtigen sei. Ohne nun die Hinweise auf das Feh­
len einer Obergrenze oder von Entschuldigungsgründen zu beachten, 
wurde bei der Neufassung der scheinbar einfachste Weg gewählt: Im Fall 
von Wechselgebühren kann jetzt überhaupt keine 50%ige Erhöhung mehr 
vorgeschrieben werden. Damit wurde eine Verfassungswidrigkeit durch 
eine andere ersetzt. Denn es gibt keine sachliche Rechtfertigung dafür, daß 
nun bei der nicht vorschriftsgemäßen Entrichtung von Wechselgebühren 
überhaupt keine als Verwaltungskostenbeitrag gedachte Erhöhung vorge­
nommen werden kann. Der Gleichheitsgrundsatz verpflichtet aber den Ge­
setzgeber dazu, an gleiche Tatbestände gleiche Rechtsfolgen zu knüpfen! 

In den Fällen, mit denen die VA befaßt ist, handelt es sich im übrigen nie 
um solche Erhöhungen, die wegen ihrer Höhe unangenehm auffallen. In 
den problematischen Fällen geht es fast immer darum, daß die Abgaben­
schuldner an ihrer. Gebührenv~rfehlung nur ein gering.es oder gar kein Ver­
schulden haben (siehe dazu die Ausführungen auf Seite 184 f des Zehnten 
Berichtes der VA) . Der Vergleich mit anderen Verfahrensbereichen zeigt 
durchaus das Anerkennen von Entschuldigungsgründen bei der Verhän­
gung von Zuschlägen oder Kostenbeiträgen : 
So ist der für die nicht fristgerechte .Einreichung von Abgabene~k1ärungen 
vorgesehene Verspätungszuschlag nicht zu verhängen, wenn die Verspä­
tung entschuldbar ist. Der Pauschalkostenbeitrag im Finanzstrafverfahren 
setzt, da er von der Höhe der Strafe abhängig ist, natürlich überhaupt 
schuldhaftes Verhalten .. voraus. Dem Argument, daß man diese Bereiche 
wegen der leichteren Uberwachungsmöglichkeiten mit dem Bereich der 
Stempelgebühren nicht vergleichen könne, ist zu entgegen, daß dieser Um­
stand bereits durch die wesentlich höheren Prozentsätze der vorgesehenen 
Erhöhungen berücksichtigt wird. 
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Der oben genannte Pauschalkostenbeitrag luch dem finanzstrafgesetz ist 
nun nach Ansicht der VA ein durchaus brauchbares Vorbild für eine Neu­
gestaltung des § 9 Gebührengesetz. Er setzt - wie bereits erwähnt - eine 
Bestrafung voraus und ist mit 10% der verhängten Geldstrafe betragsnügig 
festzusetzen. Eine solche Strafbestimmung existiert aber auch im § 9 Ge­
bührengesetz. Bei ihrer Verhängung ist auf verschiedene Milderungs- und 
Erschwerungsgründe zu achten; ihr Höchstausmag liegt beim Doppelten 
der verkürzten Gebühr. Wäre nun die zusätzliche Erhöhung für den Ver­
waltungsmehraufwand von dieser Strafe abhängig, so hätte man damit 
zweierlei erreicht: Die völlig schuldlosen Gebührenschuldner wären mit 
keinerlei Erhöhung konfrontiert. Bei den anderen würde sich der Kllsten­
beitrag nach dem Grad des Verschuldens und der Höhe der verkürzten Ge­
bühr richten. Da die Straferhöhung derzeit maximal das Vierfache der Er­
höhung für den Verwaltungsaufwand ausmachen kann, scheint der VA 
eine zusätzliche Erhöhung um 25% der Erhöhung nach dem derzeitigen § 9 
Abs. 2 Gebührengesetz als ausreichend. Könnte man sich dann noch zur 
Festsetzung einer Höchstgrenze für jede eine oder mehrere Gebühren­
pflichten auslösende Handlung entschliegen (diese beträgt zB beim Pau­
schalkostenbeitrag des Finanzstrafgesetzes 5000 S), so könnte auch getrost 
wieder die Wechselgebühr miteinbezogen werden. 

Abgesehen von diesem Hauptproblem muß die VA mitunter feststellen, daß 
auch die auf ihren besonderen Aufgabenbereich spezialisierten Finanzämter 
für Gebühren und Verkehrssteuern nicht immer die notwendige Kenntnis 
von ihren Arbeitsunterlagen haben. 

So hat in einem Fall eine Gruppe von fünf Personen eine Aufsichtsbe­
schwerde bei einer Bezirkshauptmannschaft eingebracht. Diese einheitliche 
Beschwerde wurde von einem Finanzamt als fünffache Eingabe angesehen 
und deshalb der fünffachen Eingabengebühr unterworfen. Selbst dem in 
Gebührenangelegenheiten nicht sonderlich versierten Beschwerdeführer 
fiel dieser Umstand auf und er wandte sich deshalb an die VA. Im Prü­
fungsverfahren stellte sich dann heraus, daß es einen Erlag des Bundesmini­
sters für Finanzen gibt, nach dem ein Exemplar einer Eingabe, mit dem ein 
einheitliches Begehren gestellt wird, auch dann nur der einfachen Einga­
bengebühr unterliegt, wenn es von mehreren Personen unterschrieben wird. 
Dieser Erlaß war vom Finanzamt nicht beachtet worden. Es ist nun zwar si­
cher manchmal unvermeidbar, daß ein neuartiges Rechtsproblem von einer 
nachgeordneten Dienststelle anders beurteilt wird als dann später, zB im 
Zuge eines Rechtsmittelverfahrens oder im Erlaß weg von der Oberbe­
hörde. Liegt aber im Zeitpunkt der Entscheidung bereits ein Erlaß vor, so 
darf nicht übersehen werden, daß es sich dabei um eine generelle Weisung 
handelt, deren Kenntnis unerläßlich ist (VA 216 - f1l87, V-AP 18/88). 

Grunderwerbsteuer: 

Hier trat der seltene Glücksfall ein, daß der Verfassungsgerichtshof einen 
der wichtigsten Anwendungsbereiche des sehr reformbedürftigen Grunder­
werbsteuergesetzes 1955 aufhob, weil die Fülle der Befreiungsregelungen 
auch durch die Beseitigung einzelner Befreiungstatbestände nach seiner 
Ansicht nicht mehr in eine dem Gleichheitsgrundsatz entsprechende form 
zu bringen war. Die Chance wurde genützt, indem ein neues Grunderwerb­
steuergesetz geschaffen wurde, das eine Senkung des Steuersatzes im Aus-
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tausch gegen den Wegfall fast aller Befreiungsregelungen vorsieht. Die Er­
fahrungen der VA mit dem neuen Gesetz zeigen nun, was auf den ersten 
Blick erstaunlich klingen mag, was aber - betrachtet man die Probleme im 
Zusammenhang mit dem alten Grunderwerbsteuergesetz - zu erwarten 
war: 
Ein Gesetz ohne Befreiungsregelungen ruft weniger Beschwerden hervor, 
als eines mit zu vielen und unklaren Befreiungen. Die an die VA herange­
tragenen Fälle betrafen neben Anfragen im Zusammenhang mit der Aufhe­
bung durch den Verfassungsgerichtshof nahezu ausschließlich die Nichtan­
wendung von Befreiungsregelungen des G~underwerbsteuergese.t~es 1955. 
Obwohl Beschwerdeführer sonst regelmäßIg durchaus auch Kritik an ge­
setzlichen Regelungen selbst vorbringen, gab es noch keine einzige Be­
schwerde in bezug auf die Verringerung der Befreiungstatbestände. 

Von einem leitenden Beamten des Bundesministeriums für Finanzen war in 
diesem Zusammenhang bei einer Vorstellung des neuen Grunderwerbsteu­
ergesetzes zu erfahren, daß bereits lange vor der Aufhebung durch den 
Verfassungsgerichtshof ein Entwurf für eine Neugestaltung des Grunder­
werbsteuerrechtes vorgelegen sei. Eine Verwirklichung sei aber regelmäßig 
am Widerstand von Ve~retern jener .Gruppen gescheitert, die ~urch Befr~i­
ungsregelungen begünstigt waren. DIe Erfahrungen der VA zeIgen aber Im 
Gegenteil, daß Steuerpflichtige eine Abgabenbelastung sehr wohl akzeptie­
ren, wenn sie klar genug gestaltet ist und wenn Befreiungen nicht von un­
absehbaren Umständen abhängen. So gesehen ist jede Reform, die solche 
Unsicherheiten beseitigt - mag dies auch für manche mit gewissen Nach­
teilen verbunden sein -, für die überwiegende Mehrheit jedenfalls von 
Vorteil. 

Abgabenverfahren : 

Das Verfahrensrecht ist, da es b~i der Festsetzung und Ei~he~ung je~er Ab­
gabe zur Anwendung kommt, elO zentrales PrüfungsgebIet Im BereIch des 
Bundesministers für Finanzen. Vor allem die Dauer von Berufungsverfah­
ren gab Anlaß zu Beschwerden. Bei der Beurteilung von behaupteten Ver­
fahrensverzögerungen steht die VA allerdings vor einem Problem: Säum­
nisbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof kann erhoben werden, wenn 
die oberste, in einem Verfahren zuständige Verwaltungsbehörde binnen 
sechs Monaten nicht entschieden hat. Da die Erledigung einer Berufung 
immer Aufgabe der Abgabenbehörde zweiter (und dabei gleichzeitig letz­
ter) Instanz ist, wäre jeder Beschwerde wegen einer mehr als sechsmonati­
gen Dauer eines B~rufungsverfah~ens ohne weiteres Berechtigung zuzuer­
kennen. AndererseIts darf aber mcht übersehen werden, daß es nach der 
Regelung über die Säumnisbeschwerde keine Rolle spielt, ob das halbe 
Jahr, das zur Verfügung steht, von der Behörde für das Vorantreiben des 
Verfahrens intensiv genutzt wurde oder nicht bzw. ob nicht die Partei 
selbst einen Teil des Zeitraumes für sich in Anspruch nahm (zB zur Beant­
wortung von Vorhalten oder zur Beibringung von Beweismitteln). Objektiv 
gesehen gibt es eben einfache und komplizierte Rechtsmittelverfahren. Bei 
ersteren kann eine Verschleppung schon vor dem Ablauf der Sechsmonats­
frist gegeben sein, bei le~zteren wird T?an der Abßabenbehörd~ mitu~lter zu­
gestehen müssen, daß dIese starre Frist auch beIm besten Wtllen mcht zur 
Erledigung ausgereicht hätte. Die Bundesabgabenordnung wird dieser not-
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wendigen Unterscheidung gerecht, indem sie alle Abgabenbehörden ver­
pflichtet, über Parteienvorbringen ohne unnötigen Aufschub zu entschei­
den. 

Verschärft wird die Situation schließlich durch den unzureichenden Perso­
nalstand in den Berufungsbehörden. Immer wieder geht der Bundesminister 
für Finanzen in seinen Stellungnahmen gar nicht einmal auf die Schwierig­
keiten eines konkreten, einer Prüfung unterzogenen Verfahrens ein, son­
dern er weist von vornherein auf das ungünstige Verhältnis zwischen den 
anfallenden Rechtsmitteln und den bearbeitenden Bediensteten hin. Des­
halb werden die Rechtsmittelverfahren nicht sofort, sondern erst nach einer 
gewissen "Wartezeit" ihrer chronologischen Reihenfolge gemäß in Angriff 
genommen, wodurch zusätzliche Zeit verstreicht. 

Die VA ist der Ansicht, daß bis zu einer durchgreifenden Verbesserung der 
Lage (vor allem durch Organisationsänderungen und durch Personal auf­
nahmen) dem Anliegen der Rechtsuchenden nur über die neu geschaffene 
Möglichkeit einer Aussetzung der Einhebung Rechnung getragen werden 
kann. Während bisher nämlich das Rechtsmittelverfahren vom Verfahren 
zur Einhebung einer Abgabe strikt getrennt war, besteht nun die Möglich­
keit, unter Hinweis auf ein erfolgversprechendes (also nicht nur mutwillig 
eingebrachtes) Rechtsmittel einen Aufschub der Zahlungsverpflichtung zu 
erlangen. Diese Maßnahme steht nicht im Ermessen der Abgabenbehörde, 
sondern ist bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen jedenfalls zu 
gewähren. Da sich nun die meisten Steuerpflichtigen durch die lange Dauer 
eines Berufungsverfahrens nicht aus prinzipiellen Gründen beschwert füh­
len, sondern weil sie trotz der nach ihrer Ansicht unrichtigen Festsetzung 
einer Abgabe zur Entrichtung angehalten werden, kann durch eine Ausset­
zung unmittelbare Abhilfe geschaffen werden. Voraussetzung dafür ist 
aber, daß zumindest die diesbezüglichen Anträge relativ rasch und im 
Zweifel zugunsten des Antragstellers erledigt werden. 

Akteneinsicht wird von der VA zur Prüfung einer Verfahrensdauer vor al­
lem nach Abschluß eines Verfahrens genommen, da es sonst zu einer zu­
sätzlichen Verlängerung käme. Dabei können dann aber mitunter unzurei­
chende oder zu langsame Reaktionen auf von einem Berufungswerber ein­
gewendete gravierende Bescheidmängel beobachtet werden. 

So wurden einem Beschwerdeführer mit einem Zollamtsbescheid Eingangs­
abgaben vorgeschrieben. Er erhob dagegen Berufung und begründete dies 
damit, daß der Inhalt des Bescheides nicht ihn, sondern eine andere Person 
mit dem gleichen Familiennamen betreffe. Dieser Hinweis, dessen Richtig­
keit immerhin bedeutet hätte, daß die Abgaben einem Unbeteiligten vorge­
schrieben wurden, veranlaßte das Zollamt jedoch keineswegs, der Berufung 
irgendeine besondere Bedeutung beizumessen. Der Beschwerdeführer, der 
wohl damit gerechnet hatte, daß seine - wie sich später zeigte - leicht 
überprüfbare Behauptung zu einer schnellen Beseitigung des fehlerhaften 
Bescheides führte, verabsäumte es, gleichzeitig mit der Berufung ein Stun­
dungsansuchen einzubringen. Deshalb machte sich das Zollamt getreu dem 
Grundsatz, daß ein Berufungsverfahren keinen Einfluß auf die Einhebung 
der Abgaben hat, vorerst zügig an die Betreibung des Exekutionsverfah­
rens. Innerhalb eines kurzen Zeitraumes kam es bereits zur Pfändung eines 
Farbfernsehgerätes. Der Berufung wurde schließlich erst nach fünf Mona-
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ten vollinhaltlich stattgegeben. In seiner Stellungnahme wies der Bundesmi­
nister für Finanzen nur auf die der VA ohnehin bekannten Verfahrensrege­
lungen hin, äußerte sich aber überhaupt nicht zur Dauer des Berufungsver­
fahrens. Da die VA der Ansic~t war, daß in diesem s~eziellen Fall die Ver­
fahrensdauer nur zu rechtfertigen wäre, wenn für die Prüfung des Beru­
fungsvorbringens ein beträchtlicher Zeitaufwand benötigt wurde, nahm sie 
Einsicht in die entsprechenden Verwaltungsakten. Hier zeigte sich, daß mit 
Ausnahme eines Blickes in ein Telefonbuch keinerlei Verfahrensschritte im 
Akt festgehalten waren. Da eine behauptete Namensverwechslung natür­
lich auch keine schwierigen Rechtsprobleme hervorruft, wurde dieser Be­
schwerde wegen eines unnötigen Aufschubes Berechtigung zuerkannt, ob­
wohl die Frist zur Einbringung einer Säumnis beschwerde noch nicht abge­
laufen war (VA 50 - FII87, V-AP 33 und 51/87). 

Bezeichnend ist auch ein Fall, in dem eine Person, die schon seit Jahren von 
der Kraftfahrzeugsteuer befreit war, weil sie ihr Fahrzeug zur persönlichen 
Fortb~wegung benö.tigte, zum Beibringen einer neuerliche~ a~tsärztlic~en 
Bestätigung über diesen Umstand aufgefordert wurde. Dies Ist natürhch 
nur dann sinnvoll, wenn es sich um eine Körperbehinderung handelt, bei 
der ihrer Natur nach eine Besserung eintreten könnte. Bei der Oberschen­
kelamputation, um die es sich in diesem Fall handelte und die von den Vor­
anträgen her aktenkundig war, kommt eine solche Besserung natürlich 
nicht in Betracht. Dem Beschwerdeführer waren somit unnötige Kosten 
und Mühen verursacht worden. Befriedigend war hier der Umstand, daß 
sich die Abgabenbehörden bereit erklärten, die Kosten der amtsärztlichen 
Untersuchung zu ersetzen (VA 26 - FII87, V-AP 9/87). 

Leider mußte die VA feststellen, daß auch die Stellungnahmen des Bundes­
ministers für Finanzen nicht immer die Grundlagen bieten, die für eine Be­
urteilung. ein~s Beschv.:erdevorbringens notwendig .sind. So w~ndte sich ein 
Steuerpfhchuger an die VA und gab an, er hätte Im Zuge semer Veranla­
gung zur Einkommensteuer die Berücksichtigung von Werbungskosten be­
antragt, was ihm ohne Angabe von Gründen vom Finanzamt abgelehnt 
worden sei. Dies wurde dem Bundesminister für Finanzen mit dem Ersu­
chen, dazu Stellung zu nehmen, mitgeteilt . . Der daraufhin abgegebenen 
Stellungnahme war nur zu entnehmen, daß die vom Beschwerdeführer gel­
tend gemachten Werbungskosten im Rahmen einer Wiederaufnahme des 
Verfahrens berücksichtigt wurden. So erfreulich dieses Ergebnis für den 
Beschwerdeführer letztlich war, so wenig wurde die VA dadurch darüber 
informiert, wieso es nicht schon bei der Erlassung der Erstbescheide zu ei­
nem den Tatsachen entsprechenden Ergebnis gekommen war, ob diese 
Erstbescheide tatsächlich keine Begründung enthielten und welche neuen 
Erkenntnisse die Abgabenbehörde schließlich zu einer Wiederaufnahme 
veranlaßt hatten. Die VA ist in solchen Fällen gezwungen, wenn sie eine 
derartige Stellungnahme nicht von vornherein als Zugeständnis einer Ver­
fehlung der Finanzverwaltung ansehen will (Verfehlungen des Beschwerde­
führers werd~n näml!ch eher ausführlich. dargestellt), zur Klär.ung der offe­
nen Fragen eme zweite Stellungnahme emzuholen, was natürlich unökono­
misch ist (VA 244 - FI/87, V-AP 1/88). 

Im Bereich des Verfahrens zur Durchführung des amtswegigen Jahresaus­
gleiches ist eine deutlich erkennbare Ent~pannung ~ingetreten. Während i~ 
früheren Jahren Fälle bekannt wurden, m denen mnerhalb kürzester Zelt 
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die Nachforderungsbeträge von bis zu vier Jahren vorgeschrieben wurden, 
kam es im Berichtszeitraum kaum mehr zu Beschwerden über eine derar­
tige Kumulierung von Jahresausgleichsverhhren. In den verbleibenden, we­
niger gravierenden Fällen wird den Beschwerdeführern zumeist geraten, 
den dabei entstehenden finanziellen Problemen durch ein Zahlungserleich­
terungsansuchen zu begegnen. Da die VA daraufhin bum über Fälle von 
Abweisungen informiert wird, ist zu vermuten, daß die Finanzämter bei den 
Ratenbewilligungen durchaus auf die wirtschaftliche Lage der Steuerpflich­
tigen eingehen. 

Problematisch ist in diesem Bereich vor allem, daß der Jahresausgleich ganz 
allgemein von vielen Betroffenen als Nachforderung wegen eines für sie 
nicht erkennbaren Versäumnisses bei der Lohnsteuerentrichtung oder sogar 
als Bestrafung hiefür angesehen wird. Dies macht regelmäßig eine Aufklä­
rung über das Wesen .. des Jahresausgleiches notwendig und beschäftigt die 
VA derzeit mit der Uberlegung, wie eine gezielte Information schon bei 
Zusendung der Jahresausgleichserklärungen oder spätestens bei Zustellung 
des Jahresausgleichsbescheides gegeben werden kann. 

Zollverfahren, Eingangsabgaben : 

Im Bereich des Zollverfahrens war auch im Berichtszeitraum wieder ein in­
teressantes Phänomen zu beobachten: 
Während sonst Bedienstete der Abgabenverwaltung von Beschwerden be­
züglich eines unhöflichen oder barschen Verhaltens auch in den Bereichen, 
in denen es einen umfangreichen Parteienverkehr gibt, eher selten betroffen 
sind, richten sich derartige Beschwerden häufig gegen uniformierte Zollbe­
amte. Die VA, die jeder dieser Beschwerden nachgeht, stellt regelmäßig 
fest, daß die betroffenen Beamten die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu­
rückweisen. Da damit dann Aussage gegen Aussage steht, kann ohne nä­
here ~ndizien k~um festgestel!t werden, wi~ sich ein strittiger Vorgang tat­
sächltch abgespIelt hat. Was Immer nun diese merkwürdIge Häufung von 
einschlägigen Beschwerden verursachen mag (möglicherweise rufen die 
Uniformierung oder der Umstand, daß man bei einem Grenzübertritt kon­
trolliert wird, von vornherein eine gereizte Stimmung hervor), jedenfalls 
zeigt sich dabei, daß eine entsprechende psychologische Schulung jener Be­
amten, die mit Grenzkontrollen betraut sind, besonders wichtig ist. Nur so 
kann gewährleistet werden, daß ein aufgebrachtes, unsachliches oder "un­
wirsches" Verhalten eines Grenzüberschreitenden nicht mit gleicher 
Münze zurückgezahlt wird. 

Sonstiges: 

Abgesehen von den bisher dargestellten Problemkreisen, denen schon we­
gen der großen Anzahl der zu ihnen eingehenden Beschwerden erhöhtes 
Augenmerk geschenkt werden muß, kamen immer wieder Mängel zum 
Vorschein, die nur Einzelfallbedeutung haben. Mitunter zeigt sich im Prü­
fungsverfahren auch, daß Abgabenbehörden sich zwar an die geltenden 
Gesetze gehalten haben, daß dies aber trotzdem ein höchst unbefriedigen­
des Ergebnis zur Folge hatte. Die VA sieht es als ihre Aufgabe an, auch auf 
solche im Gesetz festgeschriebene Härten hinzuweisen. 
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So wandte sich ein blinder Beschwerdeführer an die VA und bemängelte 
eine Ungleichbehandlung zwischen sehenden und blinden Konsumenten im 
Umsatzsteuerrecht. Tatsächlich mußte im Prüfungsverfahren der VA dann 
eine solche SchlechtersteIlung im Bereich der einem begünstigten Steuer­
satz unterliegenden Gegenstände festgestellt werden. Zu solchen, derzeit 
mit nur 10 % Umsatzsteuer belasteten Wirtschaftsgütern zählt nämlich -
offensichtlich aus kultur- und bildungspolitischen Erwägungen - ein 
Großteil der Waren des Buchhandels und der Erzeugnisse des grafischen 
Gewerbes. Während sonst im allgemeinen Druckwerke für Sehende und in 
Blindenschrift gleichgestellt sind, kommt es im Bereich der Landkarten und 
Globen zu einer Abweichung. Wenngleich natürlich auch hier die Verwen­
dung von Blindenschrift möglich ist, ist für die Darstellung gewisser Land­
schaftsmerkmale die Reliefform für Blinde sicher ein wertvolles Hilfsmittel. 
Gedruckte Karten und Globen unterliegen nun zwar dem ermäßigten Um­
satzsteuersatz, nicht aber, obwohl bei der Verwendung durch Blinde für sie 
dieselben Begünstigungsmotive ausschlaggebend sein müßten, Karten und 
Globen in Reliefform. Hier handelt es sich nach Ansicht der VA um eine 
Härte des Umsatzsteuergesetzes, die noch dazu eine ohnehin benachteiligte 
Gruppe trifft und deshalb umso eher gemildert werden sollte 
(VA 201 - FII87, V-AP 2/88) . 

In einem anderen Fall ging es um die ~aftfahrzeugsteuer bei Verwendung 
eines Wechselkennzeichens. Das Kraftfahrzeugsteuergesetz sieht für diesen 
Fall vor, daß nur die Abgabe für das höher zu versteuernde Fahrzeug zu 
entrichten ist. Das andere Fahrzeug, das im gleichen Zulassungsschein er­
faßt sein muß, ruft also keine weitere Kraftfahrzeugsteuerpflicht hervor. 
Wird nun ein Kraftfahrzeug mit höherem Hubraum auf dasselbe Kennzei­
chen zugelassen, das vorher schon für ein Kraftfahrzeug mit niedrigerem 
Hubraum ausgestellt wurde, so ergeben sich keine Probleme, wenn dies zu 
Anfang eines Kalendermonates geschieht. Anders verhält es sich während 
eines Kalendermonates: 

Hier entsteht zu Monatsbeginn zuerst die Steuerschuld ~ür das ursprüngli­
che Fahrzeug; ab der Verwendung des Doppelkennzeichens kommt für 
den erSten Monat die volle Kraftfahrzeugsteuer für das zweite Fahrzeug 
nach dem oben dargestellten Grundsatz hinzu. Trotz der eindeutigen Be­
freiungsregelung (die darauf hinausläuft, daß nur einmal Kraftfahrzeug­
steuer zu zahlen ist, wenn zwei Kraftfahrzeuge nicht gleichzeitig verwen­
det werden können) gibt es nun. keine Möglichke!t, die urspr~nglich en~­
standene Steuerschuld rückgängig zu machen. Die VA vertritt dazu die 
Auffassung, daß es sich hier um einen Sonderfall handelt, der bei der Ge­
sta.ltung des Geset~es ni~ht berücksichtigt wurde u.nd für den ~s nur deshalb 
keme Regelung gibt. Die VA regt deshalb an, diese Lücke Im Kraftfahr­
zeugsteuergesetz zu schließen (VA 193 - FI/88). 

Auch im Bereich der Einkommensteuer gibt es eine unsystematische Rege­
lung, die im Berichtszeitraum nicht zum ersten Mal zu Beschwerden ge­
führt hat. Die Anerkennung einer außergewöhnlichen Belastung, die zu ei­
ner Senkung der Steuerbemessungsgrundlage führt, hängt unter anderem 
auch von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen ab. 
Eine solche außergewöhnliche Belastung stellt unter gewissen Vorausset­
zungen auch eine Erhöhung des Hauptmietzinses dar. Eine Mietzinsbeihilfe 
als pauschale Abgeltung wird aber nur gewährt, wenn die wirtschaftli-
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che Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigt ist. 
Dies hängt von seinem Jahreseinkommen ab. Während aber bei den ande­
ren außergewöhnlichen Belastungen folgerichtig das Einkommen im Jahr 
dieser speziellen Aufwendungen herangezogen wird, greift man bei der 
Mietzinsbeihilfe auf das Einkommen des Vorjahres bzw. bei veranlagten 
Steuerpflichtigen auf den Durchschnitt der drei letzten Jahre zurück. Dies 
kann natürlich zu Härtefällen führen. 

So berichtete eine Beschwerdeführerin, daß sie im Jahr 1987 gleichzeitig 
von einer Erhöhung des Hauptmietzinses und von Arbeitslosigkeit betrof­
fen war. Als sie nun einen Antrag auf Mietzinsbeihilfe stellte, wurde das 
Einkommen des Jahres 1986 (in dem sie noch in einem Dienstverhältnis 
stand) herangezogen. Dieses bereits aber längst nicht mehr aktuelle Ein­
kommen erwies sich als für eine wesentliche Beeinträchtigung zu hoch, 
weshalb der Antrag abgelehnt werden mußte. Nun ist aber bekannt, daß in 
anderen Bereichen (zB bei den Freibetragseintragungen) die Berechnung 
des Einkommens eines noch nicht beendeten Jahres durchaus keine unüber­
brückbaren Schwierigkeiten bietet. Es ist deshalb nicht einzusehen, warum 
eine solche Vorgangsweise zumindest bei nicht veranlagten Personen nicht 
auch bei der Mietzinsbeihilfe gesetzlich festgelegt werden soll 
(VA 309 - FII87). 

Aus dem Bereich der Mietzinsbeihilfe stammt schließlich auch der abschlie­
ßende Fall, der zeigt, daß mitunter auch die Betroffenen selbst (oder deren 
Interessenvertretungen) konkrete und verwertbare Vorschläge zur Bewälti­
gung eines Problemes m::t.chen. So berichtete der Obmann des Zentralver­
bandes der Pensionisten Osterreichs, daß Pensionisten mit der Erfüllung ei­
ner bei Gewährung der Mietzinsbeihilfe entstehenden Meldepflicht Schwie­
rigkeiten haben. Diese Meldepflicht sieht vor, daß jemand, der aufgrund ei­
ner konkreten Einkommensberechnung Mietzinsbeihilfe erhält, dem Fi­
nanzamt bekanntgeben muß, wenn sich dieses "wirtschaftliche Einkom­
men" um mehr als 20% erhöht. Nun ist zum einen dieses wirtSchaftliche 
Einkommen weder mit dem allgemein gebräuchlichen Begriff des Brutto­
noch dem des Nettoeinkommens ident und somit für einen Laien auf dem 
Gebiet des Steuerrechtes nur unter Schwierigkeiten zu ermitteln. Zum an­
deren wird die Mietzinsbeihilfe befristet gewährt und bei Verlängerungsbe­
scheiden wird auf zwischenzeitliche Einkommenserhöhungen solange 
keine Rücksicht genommen, bis ebenfalls die oben erwähnte 20 %-Über­
schreitung eintritt. Trotzdem entsteht hier manchmal der Eindruck, daß ein 
Verlängerungsbescheid vom aktuellen Einkommen ausgeht und daß eine 
20o/cige Erhöhung dieses Einkommens daher noch in weiter Ferne ist. Alles 
in allem führen diese Umstände in manchen Fällen dazu, daß die maßgebli­
che Einkommenserhöhung übersehen wird, daß das Finanzamt erst ge­
raume Zeit später davon erfährt und dann für einen größeren Zeitraum die 
zu viel ausbezahlte Mietzinsbeihilfe zurückfordert. Da dies bei der gerin­
gen finanziellen Leistungsfähigkeit der Mietzinsbeihilfenempfänger in den 
meisten Fällen zu enormen wirtschaftlichen Engpässen führen kann, bedarf 
keiner näheren Erläuterung. Die VA äußerte nun dem Zentralverband ge­
genüber ihre Bedenken, für die Mietzinsbeihilfe vom gesetzlich festgelegten 
Begriff des wirtschaftlichen Einkommens abzuweichen, da dieser die ein­
zige gerechte Beurteilung der Leistungsfähigkeit ermöglicht. Der Obmann 
des Zentralverbandes meinte dazu, daß seiner Ansicht nach eine Gesetzes­
änderung gar nicht notwendig wäre, sondern daß eine verbesserte Formu-
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largestaltung genüge und machte dazu konkrete Vorschläge. Diese Vor­
schläge wurden von der VA geprüft und dann dem Bundesminister für Fi­
nanzen zur Stellungnahme übermittelt. Dieser erklärte sich grundSätzlich 
bereit, die Anregungen, die im wesentlichen auf eine bessere Information 
bezüglich der Meldepflicht hinauslaufen, bei der nächsten Umgestaltung 
des Formulares für die Mietzinsbeihilfenbescheide zu berücksichtigen. Ob 
der erwartete Erfolg durch eine Verbesserung der Information tatsächlich 
eintreten wird, muß abgewartet werden. Die Finanzverwaltung wird die 
Auswirkungen jedenfalls am Rückgang der Nachforderungsverfahren, die 
VA an der Verringerung der diesbezüglichen Beschwerden erkennen kön­
nen (VA 217 - FII87, V-AP 27/88). 

Einzelfälle 

1.1 Exekution und Vorschreibung von Nebengebühren ohne vorhergehende Be­
scheidzustellung 
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VA 184 - FII87 V-AP 38/88 

Dr. H. W. aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, daß gegen ihn 
Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt worden wären, ohne daß er über 
die zugrundeliegende Abgabenforderung einen Bescheid oder eine Mah­
nung erhalten hätte. 

In seiner Stellungnahme führte der Bundesminister für Finanzen zum Ver­
fahrensablauf aus, daß der betreffende Erbschaftssteuerbescheid zuerst an 
eine Adresse geschickt wurde, die dem Akt über das Verlassenschaftsver­
fahren entnommen worden war. Diese Adresse war, für das Finanzamt vor­
erst unerkennbar, objektiv falsch. Da nun die Zustellung ohne Zustellnach­
weis erfolgte und weder das erste Schriftstück noch ein später an die glei­
che Adresse gesendeter Bescheid über einen Säumniszuschlag an das Fi­
nanzamt zurückgeschickt wurden, ging die Abgabenbehörde weiterhin von 
der Richtigkeit der Adresse und dementsprechend von einer rechtswirksa­
men Zustellung aus. In weiterer Folge wurde auch die Vollstreckbarkeit der 
Abgabenforderung angenommen; es kam zu einer Exekution, bei der die 
Steuerschuld, der Säumniszuschlag und eine Vollstreckungsgebühr 
zwangsweise eingebracht wurden. Bei dieser Exekution war es allerdings 
dem Finanzamt bereits gelungen, die richtige Adresse auszuforschen. 

Die VA nahm mangels gegenteiliger Behauptungen des Bundesministers für 
Finanzen an, daß an der rechtsunwirksamen Zustellung der Schriftstücke 
kein Zweifel bestehe und daß es deshalb zu einer Neuzustellung des Erb­
schaftssteuerbescheides sowie zu einer Abschreibung der Nebengebühren 
kommen müsse. 

Als die VA jedoch nach einiger Zeit vom Beschwerdeführer die Nachricht 
erhielt, es sei noch immer keine Neuzustellung des Erbschaftssteuerbeschei­
des an seiner richtigen Adresse erfolgt, und auch der Säumniszuschlag und 
die Vollstreckungsgebühr seien ihm nicht wieder gutgeschrieben worden, 
wurde das Prüfungsverfahren fortgesetzt. Erst dann, sechs Monate, nach­
dem der Bundesminister für Finanzen die VA über die Fehlerhaftigkeit des 
Verfahrens informiert hatte, kam es endlich zu einer Berichtigung. 

Die VA hat dazu erwogen: 
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Solange weder der Steuerbescheid noch die als Mahnung zu wertende Last­
schriftanzeige von der Post als unzustellbar bezeichnet wurden, konnte das 
Finanzamt noch immer zu Recht von einer normalen Zustellung ohne Zu­
stellnachweis ausgehen. Die erste Unstimmigkeit zeigte sich jedoch in dem 
Zeitpunkt, in dem der Vollstreckungsbeamte an der richtigen Adresse Voll­
streckungsmaßnahmen durchführte und diese Adresse auch in seiner Quit­
tung festhielt, ohne daß wegen der im Rückstandsausweis aufscheinenden 
falschen Adresse Zweifel an der Fälligkeit und Vollstreckbarkeit der Abga­
benschuld auftauchten. 

Völlig unverständlich wird aber die Verhaltensweise der Abgabenbehörde, 
nachdem die VA ausdrücklich darauf aufmerksam machte, welche die rich­
tige Adresse des Beschwerdeführers ist und daß er keinen Erbschaftssteuer­
bescheid erhalten hat. Obwohl nämlich das Zustellgesetz die Beweislast für 
die ordnungsgemäße Zustellung eines ohne Zustellnachweis versendeten 
Schriftstückes eindeutig der Abgabenbehörde auferlegt, wurde danach dem 
Beschwerdeführer weder ein Abgabenbescheid ausgehändigt noch wurden 
die Nebengebühren, denen damit ja die Rechtsgrundlage entzogen war, 
wieder gutgeschrieben. Erst auf einen nochmaligen Hinweis der VA hin 
wurde dieses Versäumnis nachgeholt. Die Beschwerde hat sich damit als 
völlig berechtigt herausgestellt. 

1.2 Verhängung einer zu hohen Ordnungsstrafe 
VA 63 - FI/87 V-AP 25/87 

A. S. aus Wien legte gegen den Bescheid eines Finanzamtes, in dem es um 
eine Lohnsteuerkarteneintragung ging, Berufung ein. In dieser Berufung 
waren folgende Passagen enthalten: 

,,1. Es ist für mich als steuerpflichtige Staatsbü rgerin auszuschließen, daß 
zur Ausstellung eines Dokumentes, das mein Einkommen derart lang­
jährig berührt, von der Behörde ungebildete, minderqualifizierte Kräfte 
eingesetzt werden und daher inhaltlich anzuzweifeln sind." 

,,2. Würde die Behörde dazu übergehen, nicht ungebildete Kreuzclschrei­
ber zu solch verantwortungsvoller Tätigkeit heranzuziehen, sondern 
solche die entweder 'ein', 'zwei' oder 'kein' in Worten zu schreiben im­
stande sind, so würde es solche Härtefälle nicht geben." 

Wegen dieser TextsteIlen wurde über die Beschwerdeführerin eine Ord­
nungsstrafe von 1 000 S verhängt. Aus diesem Grund wandte sie sich an die 
VA. 

In seiner Stellungnahme wies der Bundesminister für finanzen darauf hin, 
daß nach seiner Ansicht eine beleidigende Schreibweise vorliegt. Was die 
Höhe der Ordnungsstrafe betrifft, so müsse bei der Beschwerdeführerin als 
pensionierter Magistratsbeamtin wegen einer ähnlichen Bestimmung im 
Allgemeinen Verwaltungverfahrensgesetz vorausgesetzt werden, daß ihr 
die Strafbarkeit ihres Verhaltens bewußt gewesen sei. 

Eine Rechtswidrigkeit des Bescheides, die zu einer Aufhebung durch die 
Oberbehörde führen könnte, liege daher nicht vor, es könne aber bezüglich 
der Strafe eine Nachsicht gewährt werden, wenn ein entsprechender An­
trag eingebracht würde. 
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Die VA hat dazu folgendes erwogen: 
Nach den Regelungen der Bundesabgabenordnung kann gegen Personen, 
die sich in schriftlichen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise bedie­
nen, eine Ordnungsstrafe bis zu einer Höhe von 2 000 S verhängt werden. 
Nun leitete die Beschwerdeführerin die erste der beiden von der Finanzver­
waltung gerügten Passagen damit ein, daß für sie etwas auszuschließen sei. 
Die Finanzlandesdirektion verkannte aber die sprachliche Aussage dieser 
TextsteIle und nahm fälschlicherweise an, daß das, was die Beschwerdefüh­
rerin ausgeschlossen hatte, von ihr als vorhanden angesehen werde. Für die 
VA ist es daher auszuschließen, daß mit der erSten der beiden Passagen ir­
gendeine Beleidigung verbunden war. 

Anders verhält es sich bei der zweiten Passage. Hier geht die Beschwerde­
führerin eindeutig davon aus, daß bei einer Behörde "ungebildete KreuzeI­
schreiber" beschäftigt sind. Der Vorwurf mangelnder Bildung kann nach 
der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes als Beleidigung angese­
hen werden, sodaß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verhängung 
einer Ordnungsstrafe gegeben sind. 

Nach Ansicht der VA ist aber das Ausmaß der Strafe bei weitem überhöht. 
Wenn man bedenkt, daß die Höchststrafe für diesen Fall 2 000 S ist und 
daß mit diesem Betrag auch die krassesten sprachlich ausdrückbaren Belei­
digungen abgedeckt werden müssen, stellen 1 000 S Strafe für die Verwen­
dung des Ausdruckes "ungebildete Kreuzelschreiber" eine bei weitem über­
triebene Reaktion dar. Ins Leere geht auch das Argument, daß sich die Be­
schwerdef~hrerin als ehemalige Magistratsbeamtin der Folgen ih~es Tu~s 
bewußt sem müßte. Zwar kann trotz des Grundsatzes, dag Unwissenheit 
vor Strafe nicht schützt, ein mangelndes Unrechtsbewußtsein einen Milde­
rungsgrund darstellen; niemals darf aber Gesetzeskenntnis, die um eine 
funktionierende Rechtsordnung sicherzustellen schließlich bei jedem Bür­
ger vorausgesetzt werden muß, als erschwerend angesehen werden. Der Er­
messensspielraum, den die Abgabenbehörde bei Festsetzung der Ordnungs­
strafe hat, ist damit bei weitem überschritten worden. Der Beschwerde 
wurde deshalb Berechtigung zuerkannt. 

So sehr es nun für einen Betroffenen erfreulich ist, daß er im Wege einer 
Nachsicht um die finanzielle Belastung einer Geldstrafe herumkommt, so 
unbefriedigend ist es für die VA, daß die Abgabenverwaltung zur Beseiti­
gung der von ihr offensichtlich erkannten Exzessivität einen Weg wählt, 
der die Entrichtung von Stempelgebühren und ein von vielen als "Gnaden­
bitte" empfundenes Ansuchen voraussetzt, obwohl eine Aufhebung des Be­
scheides durch die Oberbehörde wegen inhaltlicher Rechtswidrigkeit (Er­
messensüberschreitung) möglich gewesen wäre. 

t.3 Zurücknahme eines Angebotes zur Aufnahme in den ZoUdienst 
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VA 358 - FI/87 V-AP 8/88 

K. N . aus Dornbirn, Vorarlberg, wandte sich wegen der Art und Weise, wie 
seine Aufnahme in den Zollwachdienst verweigert wurde, an die VA und 
gab dazu folgenden Sachverhalt an: Der Beschwerdeführer interessierte 
sich für eine Tätigkeit bei der Zollwache und absolvierte deshalb eine 
schriftliche Aufnahmeprüfung, ein Aufnahmegespräch und eine Dienst­
tauglichkeitsuntersuchung. Am 27. November 1987 erhielt er von der Fi­
nanzlandesdirektion für Vorarlberg ein Telegramm, mit folgendem Inhalt: 
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"Sie werden um sofortige Bekanntgabe (fernmündlich oder telegr:tfisch) 
gebeten, ob sie mit der Aufnahme als Zollwachebeamter zum 1. Jinner 
1988 einverstanden sind und ob sie den Dienst zu diesem Zeitpunkt auch 
tatsichlich antreten können." 

Daraufhin hätte die Mutter des Beschwerdeführers in dessen Auftrag mit 
einem Bediensteten der Finanzlandesdirektion gesprochen und dabei das 
Einverständnis ihres Sohnes mit dem Eintrittsdatum mitgeteilt. Sie hitte 
auch darauf hingewiesen, daß ihr Sohn zu dieser Zeit in einem aufrechten 
Dienstverhältnis stand, das er zum 1. Jänner 1988 kündigen werde. Der Be­
amte hätte darauf hingewiesen, daß dies in Ordnung sei und daß der Be­
schwerdeführer noch Nachricht erhalten werde, welche Gegenstände er für 
die Ausbildung nach Wien mitnehmen müsse. 

Am 16. Dezember 1987 teilte die Finanzlandesdirektion dem Beschwerde­
führer telegrafisch mit, daß das Bundesministerium für Finanzen der Er­
nennung auf eine Planstelle des Zollwachdienstes nicht zugestimmt hat. 

Der Beschwerdeführer hatte in der Zwischenzeit die Kündigung seines 
Dienstverhältnisses ausgesprochen, der Arbeitsplatz war neu besetzt wor­
den und abgesehen von den Sc~wierigk~ite?-, einen neuen Arbeitsplatz zu 
suchen, mußte wegen der Kündigung mit emem Verlust der ArbeItSlosen­
unterstützung gerechnet werden. 

Der Bundesminister für Finanzen wies in seiner Stellungnahme darauf hin, 
daß die Frage nach dem Einverständnis mit einer Aufnahme zum 1. Jinner 
1988 aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit gestellt 
wurde. Alle Bewerber seien in Kenntnis gesetzt worden, daß eine Auf­
nahme nur durch das Bundesministerium für Finanzen erfolgen kann und 
daß eine endgültige Zusage daher erst nach der Entscheidung durch diese 
Zentralstelle erfolgen könne. Von keinem der Angehörigen der Finanzlan­
desdirektion für Vorarlberg sei eine Zusage für eine Aufnahme zum 1. Jin­
ner 1988 gemacht worden. 

Die VA hat dazu erwogen: 
Im Telegramm vom 27. November 1987 wurde der Besch\verdeführer aus­
drücklich gefragt, ob er zu einem Zeitpunkt, der ca. fünf Wochen voraus­
lag, seinen Dienst tatsächlich antreten könne. Jedem halbwegs mit Rechts­
problernen des Alltagslebens vertrauten Menschen müßte klar sein, daß 
diese Frist zur Beendigung eines Arbeitsverhältnisses äußerst knapp, wenn 
nicht sogar (zB bei vertraglichen Sondervereinbarungen) zu kurz bemessen 
ist. Selbst wenn man von der Grundregelung des § 20 Angestelltengesetz 
ausgeht, müßte ein Dienstnehmer praktisch gleichzeitig mit seiner Antwort 
auf dieses Telegramm sein Dienstverhältnis lösen, um den Termin 1. Jänner 
halten zu können. Die VA bezweifelt nicht, daß die Bewerber bei den vor 
der Zusendung dieses Telegrammes geführten Gesprichen darauf aufmerk­
sam gemacht wurden, daß die Entscheidung über die Aufnahme vom Bun­
desministerium für Finanzen zu treffen ist. Es ist aber für einen mit den 
dienstrechtlichen Kompetenzen in der Verwaltung nicht besonders vertrau­
ten Menschen sicher nicht erkennbar, daß das Telegramm vom 27. Novem­
ber 1987 nicht auf Weisung oder nach vorhergehender Absprache mit dem 
Bundesministerium für Finanzen verfaßt wurde. Auch das darauf folgende 
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Telefongespräch der Mutter des Beschwerdeführers mit einem Beamten der 
Finan~landesdirektion war, selbst wenn dabei ~ieder keine fixe Zusage 
über eme Aufnahme gemacht wurde, bestens geeignet, den Beschwerdefüh­
rer in seinem Irrtum zu bestärken. 

Die Finanzverwaltung hat nach Ansicht der VA gegen den zweifelsfrei im 
öffentlichen Recht gültigen Grundsatz von Treu und Glauben offensicht­
lich verstoßen, wodurch dem Beschwerdeführer nachweislich wirtschaftli­
che Nachteile entstanden sind. Die VA erachtet den mit der Befassung 
mehrerer Behördenebenen zwangsläufig verbundenen Zeitablauf als mitur­
sächlich für den Eintritt der dargestellten Unzukömmlichkeiten. 

1.4 Entlastung alkoholfreier Getränke von der Getränkesteuer 
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VA 24 - FI/87 V -AP 10/87 

C. T . aus Feldkirch, Vorarlberg, wandte sich mit ihrer Initiative zur preisli­
chen Entlastung alkoholfreier Getränke über eine Ausnahme von der Ge­
tränkesteuer vorerst an den Landesvolksanwalt von Vorarlberg. Dieser un­
tersuchte die Möglichkeiten der Landesgesetzgebung und -vollziehung und 
stellte dabei fest, daß aufgrund der Gesetzeslage die Gemeinden zwar frei­
willig bestimmte Getränke aus der Getränkesteuerpflicht herausnehmen 
können, daß aber eine zwingende Regelung nur über die Bundesgesetzge­
bung möglich ist. Er informierte deshalb die VA über diese Anregung. 

Die VA stellte nun zwar fest, daß in diesem Fall die geforderte Neurege­
lung des Getränkesteuerrechtes nicht aus einem behaupteten Mißstand ab­
geleitet werden konnte, hielt aber die Idee, alkoholfreie Getränke von ih­
rem Preis her attraktiver zu machen, für unterstützungswürdig und er­
suchte deshalb den Bundesminister für Finanzen, seine Ansicht zu dieser 
Frage bekanntzugeben. 

Dabei zeigte sich nun, daß die Chancen, eine Preisreduktion bei alkohol­
freien Getränken über eine Entlastung von der Getränkesteuer sicherzustel­
len, eher pessimistisch beurteilt werden. Da die Getränkesteuer über die 
Kalkulation eines Unternehmens auf den Verbraucher überwälzt wird, 
könnte es nämlich durchaus sein, daß die Entlastung bei alkoholfreien Ge­
tränken nicht weitergegeben wird, sondern daß der dadurch entstehende 
Spielraum für eine Preisreduktion bei Alkoholika genützt wird. Abgesehen 
davon sei natürlich auch das Interesse der Gemeinden an einem gleichblei­
benden Steueraufkommen zu beachten, da der Bund derzeit nicht in der 
Lage sei, den Gemeinden einen Ausfall an Getränkesteuereinnahmen über 
d~n Finanzausgleich. abzug~lten .. Gleic~zeitig wies der Bundesmi~ist~r für 
Fmanzen aber auf die Möghchkelten hm, daß es durchaus auch die emzel­
nen Länder sein könnten, die im Interesse der Volksgesundheit den Ge­
meinden den freiwilligen Verzicht auf einen Teil ihrer Getränkesteuerein­
nahmen durch Transferzahlungen erleichtern könnten. Auf bundesgesetzli­
chem Wege sei eine zwangsweise Preissenkung am ehesten über eine Preis­
regelung erreichbar. 

Das Problem wurde nun durch eine ab 1. Jänner 1989 gültige Neuregelung 
der Gewerbeordnung erheblich gemildert, nach der Gastgewerbetreibende 
kalte nichtalkoholische Getränke anzubieten haben, die nicht teurer sind 
als die entsprechende Menge des billigsten kalten alkoholischen Getränkes. 

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 209 von 278

www.parlament.gv.at



2 Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

14 

(im Umbng des Ressortbereiches des früheren Bundesministers für Han­
del, Gewerbe und Industrie) 

Allgemeines 

Im Jahr 1987 wurden 140 Beschwerden bei der VA eingebracht, die dem 
Vollziehungsbereich des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Indu­
strie bzw. ab 1. April 1987 jenem des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hinsichtlich der im Teil 2 der Anlage zum Bundesministe­
riengesetz 1986 in der geltenden Fassung BGBI. Nr. 78/1987 in lit C Z 1 
bis 20, 26 und 28 zuzuordnen sind. Gegenüber den beiden vorangegange­
nen Berich.tsjahren ?edeutet dies eine Verringerung der Beschwerdefälle. 
Der überwIegende 1 ed der Beschwerden betraf - wIe Immer - dIe gewer­
berechtlichen Bestimmungen über das Betriebsanlagenrecht, also Probleme 
mit Nachbarschaftsbelästigungen. In rechtlicher Hinsicht wurden - völlig 
unverändert zu den vorangegangenen Berichtsjahren - in diesen Angele­
genheiten Mißstände in der Verwaltung in der Säumigkeit der Gewerbebe­
hörde bei der Herstellung des rechtmäßigen Zustandes und bei der Durch­
führung der Betriebsanlageverbhren behauptet. Die drei anfallsstärksten 
Bundesländer waren diesmal Wien, Niederösterreich und die Steiermark, 
wobei die Betriebsanlagenbeschwerden aus diesen drei Bundesländern be­
reits die Hälfte aller im Berichtszeitraum angefallenen Beschwerden aus­
machte. Ein Großteil der Beschwerden aus dem Betriebsanlagenbereich 
kann nicht innerhalb eines Berichtsjahres abgeschlossen werden, sodaß ne­
ben den jeweils im laufenden Jahr anfallenden auch noch zahlreiche Prü­
fungsverfahren aus den vorangegangenen Anbllsjahren durchgeführt bzw. 
fortgesetzt werden müssen. 

Verbhrensverzögerungen durch 
Untätigkeit der Behörde: 

Im Zusammenhang mit den langdauernden Betriebsanlagenverbhren 
mußte die Feststellung gemacht werden, daß die Erstellung von Gutachten 
durch Amtssachverständige einen wesentlichen Verzögerungsbktor dar­
stellt. Die VA weiß natürlich um die Probleme der Praxis, die verstärkt auf 
ihre personellen und finanziellen Engpässe hinweist. sieht sich aber trotz­
dem gerade im Bereich des gewerblichen Betriebsanlagenrechtes immer 
wieder veranlaßt, die Verzögerungen als Vollzugsdefizit zu beanstanden. 
Für den einzelnen Beschwerdeführer muß vermehrt der Eindruck entste­
hen, daß der Staat zwar ausreichende gesetzliche Bestimmungen geschaffen 
hat, aber nicht mehr in der Lage ist, diese innerhalb der selbstgesetzten zeit­
lichen und rechtlichen Schranken zu vollziehen. Es geht nach Auffassung 
der VA gerade im sensiblen Umweltbereich nicht an, sich darauf zu be­
schränken, Schutzbestimmungen für den Einzelnen zu schaffen und diese 
mit einem strengen Prozeßrecht zu ummanteln, aber keine oder nur unzu­
reichende flankierende Maßnahmen für den Bereich der Vollziehung zu 
setzen. Die Probleme der Praxis zeigen, daß die Verwaltung vor immer 
größeren organisatorischen Schwierigkeiten bei der Bewältigung ihrer Auf­
gaben steht und somit dem Gesetzesauftrag sowohl in materieller als auch 
in formeller Hinsicht immer schwerer nachkommen kann. Der rechtsunter­
worfene und beschwerdeführende Nachbar einer gewerblichen Betriebsan­
lage muß aber verstärkt die Erfahrung machen, daß der Staat als Gesetzge-
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ber sich ihm gegenüber zwar als Wahrer und Schützer seiner Interessen 
präsentiert, es aber gleichzeitig zuläßt, daß der gesetzlich gewährleistete 
Schutz überhaupt nicht mehr, nur unzureichend oder mit erheblicher Ver­
zögerung tatsächlich durchgesetzt werden kann. Die VA konnte im Bereich 
des gewerblichen Be~riebsanlagenrecht~s im Berichtszei~raum imm~r häufi­
ger feststellen, daß die Fülle der gesetzlichen SchutzbestImmungen In Anse­
hung der sich ständig verknappenden Ressourcen der Verwaltung ein für 
den Einzelnen erkennbares effektives Handeln des Staates vermehrt abneh­
men läßt. Die VA kann sich zwar bei Kenntnis der einzelnen Probleme der 
Verwaltung bei der Vollziehung der Betriebsanlagenbestimmungen immer 
weniger dem fin~nziellen bzw. person~llen Argument ~ei Verfahrens.verzö­
gerungen verschließen, doch geht es nIcht an, daß damit überhaupt die Um­
gehung der gesetzlichen Richtlinien gerechtfertigt wird . 

Wie schon eingangs erwähnt, kommt es bei Beschwerden gerade aus die­
sem Re~sort häufig vor, daß Prüfungsverf~hren von der VA übe~ mehrere 
Jahre hInweg geführt werden müssen. In diesem Zusammenhang Ist neuer­
lich auf jenen Beschwerdefall hinzuweisen, der bei der VA seit dem Jahr 
1978 anhängig ist (VA Zl. 18 Z-2I78) und der im Rahmen des Zehnten Be­
richtes (Seite 199) dargestellt wurde. Dieses Prüfungsverfahren, das eine 
Nachbarschaftsbeschwerde über die Untätigkeit der Bezirkshauptmann­
schaft Hermagor als Gewerbebehörde hinsichtlich eines konsenslosen Ma­
nipulationsplatzes zum Gegenstand hat, ist noch immer anhängig. Das Ge­
nehmigungsansuchen des Gewerbetreibenden vom August 1978 wurde 
nach zwei behebenden Erkenntnissen des Verwaltungsgerichtshofes im No­
vember 1988 zum dritten (!) Mal vom Bundesministerium für wirtschaftli­
che Angelegenheiten mit der Begründung abgewiesen, daß ansonsten ge­
su.ndheitsgefährdende Beeinträchtigungen für den. Nac~barn entstünd.en. 
Dieser. behauptet gegenüber der VA, d~ß der ~anIpulationsplatz aber 1IT~­
mer wieder verwendet würde. Zum Benchtszeltpunkt hatte der Bundesmi­
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten dem Landeshauptmann von 
Kärnten eine neuerliche Weisung auf ehebaldigsten Abschluß eines anhän­
gigen Strafverfahrens bzw. eines Verfahrens zur Vorschreibung sofortvoll­
streckbarer Zwangsmaßnahmen erteilt. Eine weitere Beschwerde, die ein 
fünf jähriges Prüfungsverfahren der VA nach sich zog, ist unter 2.1 als Ein­
zelfall dargestellt. 

Ein weiteres solches Prüfungsverfahren (VA Zl. 138-HGII84), das sich 
über einen Zeitrau~ v0I?- beinahe vier Jahren hinzog, hatte ~en berechtigten 
Vorwurf der Säumigkeit der Gewerbebehörde sowohl bel der Durchfüh­
rung. des Genehmigungsverfahrens als auch bei der Herstellung des recht­
mäßigen Zustandes zum Gegenstand und wurde aus Anlaß von Nachbar­
schaftsbelästigungen durch ein Zahntechnikerlabor in Wien an die VA her­
angetragen. Zum Zeitpunkt der Einbringung der Beschwerde im Jahr 1984 
brachte die Einschreiterin vor, daß das Zahntechnikerlabor seit vier Jahren 
ohne Betriebsbewilligung betrieben werde und sie seither unzumutbaren 
Beeinträchtigungen ausgesetzt sei. Ursache für die Belästigung sei der Um­
stand, daß es das Zahntechnikerlabor bisher unterlassen habe, eine im Er­
richtungsgenehmigungsbescheid aufgetragene Trittschalldämmung für den 
Fußboden anzubringen. Das Betriebsbewilligungsverfahren zog sich allein 
vor der zweiten Instanz über einen Zeitraum von zwei Jahren hin, wobei 
die lange Dauer dieses Verfahrens mit dem technisch anspruchsvollen Er­
mittlungsverfahren und mit einem Schaden an einem Meßgerät begründet 
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wurde, dessen Reparatur einen längeren Zeitraum in Anspruch nahm, weil 
ein Ersatzteil aus dem Ausland angefordert werden mußte. Ein gleichzeitig 
bei der Berufungsbehörde anhängiges Verfahren zur Verhängung von 
Zwangsmaßnahmen gemäß § 360 Abs. 1 Gewerbeordnung wurde zunächst 
mit der Begründung nicht abgeschlossen, daß im gleichzeitig bei derselben 
Instanz anhängigen Betriebsbewilligungsverfahren "für die Beurteilung der 
Auswirkungen des Betriebes, dessen Aufrechterhaltung notwendig ist". 
Acht Monate später war das Betriebsbewilligungsverfahren bereits bei der 
dritten Instanz anhängig und das Amt der Wiener Landesregierung begrün­
dete die zu diesem Zeitpunkt bereits über eineinhalb Jahre währende Dauer 
des Verfahrens gemäß § 360 Abs. 1 leg. cit. mit der Notwendigkeit zur Ein­
holung weiterer Gutachten. Nachdem das Genehmigungsverfahren vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie abgeschlossen und 
die Betriebsbewilligung erteilt wurde, teilte das Amt der Wiener Landesre­
gierung schließlich mit, "daß der Bescheid, mit dem das Magistratische Be­
zirksamt für den 15. Bezirk die Schließung des Betriebes gemäß § 360 
Abs. 1 GewO 1973 verfügt hat, im Hinblick auf die Entscheidung des Bun­
desministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie ersatzlos zu beheben 
sein wird". 

Die VA vertrat die Auffassung, daß die während der Dauer des Betriebsbe­
willigungsverfahrens von der zweiten Instanz aufgetretenen technischen 
Probleme keine Rechtfertigung für eine Verfahrensdauer von über zweiein­
halb Jahren darstellen können. Die Gewerbebehörde zweiter Instanz traf 
der Vorwurf der Säumigkeit aber auch insofern, als sie auch das Verfahren 
zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes gemäß § 360 
Abs. 1 GewO 1973 verzögert hat. Diese Verzögerung wiegt umso schwe­
rer, als die Einschreiterin während des gesamten Zeitraumes N achbar­
schaftsbelästigungen ausgesetzt war. Die VA teilte dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten mit, daß der Beschwerde sowohl wegen 
Säumigkeit der Gewerbebehörde zweiter Instanz bei der Durchführung des 
Betriebsbewilligungsverfahrens als auch bei der Herstellung des rechtmäßi­
gen Zustandes Berechtigung zuzuerkennen war. In der Folge lud der Bun­
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten den Landeshauptmann von 
Wien ein, Maßnahmen zu setzen, um künftighin eine gesetzeskonforme 
Vollziehung der Gewerbeordnung zu gewährleisten. Das Prüfungsverfah­
ren wurde abgeschlossen, nachdem die rechtskräftigen Auflagen erfüllt und 
der Beschwerdegrund behoben werden konnte. 

Eine der zahlreichen Beschwerden betraf die Säumigkeit einer Gewerbebe­
hörde bei Nachbarschaftsbelästigungen durch eine Lackiererei (VA 
Zl. 85-HGl/87). Der Beschwerdeführer gab gegenüber der VA an, bereits 
seit sechs Jahren bei der zuständigen Bezirkshauptma~nschaft Bruck an der 
Mur Anzeigen erstattet zu haben, ohne daß sich eine Anderung bzw. Besse­
rung der Situation ergeben hätte. Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA 
stellten sich dann gravierende Versäumnisse der Gewerbebehörde erster In­
stanz heraus. So ergab sich zB, daß ein nicht unmaßgeblicher Teil der Be­
triebsanlage, nämlich die Spritzlackierbox, zum Zeitpunkt der Einleitung 
des Prüfungsverfahrens der VA bereits seit neun Jahren ohne gewerbebe­
hördliche Betriebsbewilligung betrieben wurde; im März 1978 erließ die 
Gewerbebehörde erster Instanz zwar einen Errichtungsgenehmigungsbe­
scheid, behielt aber die Betriebsbewilligung vor. Anläßlich einer Uberprü­
fungsverhandlung, die dann aufgrund des Einschreitens der VA stattfand, 
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stellte sich heraus, daß der Betrieb in seinem derzeitigen Ausmaß auf die­
seI? Standort ~berhaupt gänzlich unzuläs~ig sei; die rä~mlich~n Gegeben­
heiten waren viel zu eng geworden und nicht mehr geeignet, eine Fortfüh­
rung des Unternehmens an diesem Standort zuzulassen. Der vom Ein­
schreiter erhobene Vorwurf der Säumigkeit der Gewerbebehörde war 
selbstverständlich berechtigt, weil es die Bezirkshauptmannschaft Bruck an 
der Mur während mehrerer Jahre unterlassen hatte, für die Herstellung des 
rechtmäßigen Zustandes zu sorgen. Eine Lösung konnte im gegenständli­
chen Fall überhaupt nur mehr durch eine Absiedelung des Betriebes erfol­
gen. Der Gewerbetreibende hat sich beim Land Steiermark um Förderungs­
mittel für die Verlegung seines Standortes bemüht. Die VA nahm in diesem 
Fall von weiteren konkreten Veranlassungen Abstand, läßt sich aber über 
den Fortgang der Betriebsumsiedelung berichten. 

Zwei weitere Fälle (VA Zl. 145-HGI/85, 139-HGII87), in denen sich eine 
Lösung durch eine Betriebsabsiedelung abzeichnete, seien ebenfalls er­
wähnt. So hat ein Transportunternehmen im Sprengel der Bezirkshaupt­
mannschaft SpittallDrau, dessen jahrelanger konsens loser Betrieb erhebli­
che Nachbarschaftsbelästigungen verursachte, seinen Standort verlegt. 

Ganz besonders sei auf den nächsten Fall hingewiesen, in dem für den 
Nachbarn der nicht unberechtigte Eindruck entstand, die Gewerbebehörde 
würde wegen der bloßen Aussicht auf eine Betriebsabsiedelung ausrei­
chende Maßnahmen gegen den jahrelangen konsenlosen Betrieb am alten 
Standort und die dadurch auftretenden Beeinträchtigungen unterlassen. 

Dieser Beschwerdefall aus dem Bundesland Niederösterreich hatte den 
Vorwurf zum Inhalt, daß der Magistrat der Stadt Waidhofen/Ybbs als Ge­
werbebehörde einen konsenslosen Zimmereibetrieb dulde und keine dauer­
haft wirksamen Maßnahmen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes 
ergreife. Die VA unterzog dieses Beschwerdevorbringen bereits in früheren 
Berichtsjahren einem Prüfungsverfahren und schloß dieses im Juli 1985 in 
der damals berechtigten Annahme ab, daß der Beschwerdegrund behoben 
werden konnte. 

Im November 1987 kam der Einschreiter zu einem Sprechtag der VA und 
gab an, daß das Problem noch immer nicht dauerhaft gelöst sei und die Be­
triebsanlage nach wie vor konsenslos betrieben werde. Im Zuge dieses neu­
erlichen Prüfungsverfahrens schien sich eine endgültige Lösung durch eine 
Betriebsabsiedlung anzubahnen. Der Magistrat der Stadt Waidhofen/Ybbs 
führte ein Betriebsanlageverfahren hinsichtlich des neuen Standortes durch, 
der Bescheid wurde nicht beeinsprucht und erwuchs in Rechtskraft. Die 
Durchführung des baurechtlichen Verfahrens stand bevor und die VA hatte 
neuerlich den berechtigten Grund zur Annahme, daß der Beschwerdegrund 
in absehbarer Zeit behoben ist. Ein halbes Jahr später stellte sich aber her­
aus, daß sich an der Situation nichts geändert hätte. Der Einschreiter gab 
an, daß die benachbarte Betriebsanlage mehrmals in der Woche genutzt 
werde und es dadurch unverändert zu Beeinträchtigungen käme. Wenn­
gleich das Prüfungsverfahren ~um Ber.ichtszeitpunkt noch nicht abgeschlos­
sen werden konnte, so hält die VA diesen Beschwerdefall aber schon des­
wegen für erwähnenswert, weil der rechtswidrige Zustand insgesamt zehn 
Jahre andauerte und - abgesehen von Verwaltungsstrafen - keine wirk­
samen Maßnahmen zur dauernden Behebung des Beschwerdegrundes ge­
setzt wurden. 
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Zwei konkrete Beschwerden über Verfahrensverzögerungen seien noch er­
wähnt (VA ZI. 135-HGIIS7, 116-HGI/86). In einem Betriebsanlageverfah­
ren hat sich die Erlassung des Berufungsbescheides durch das Bundesmini­
sterium für wirtschaftliche Angelegenheiten deswegen verzögert, weil die 
Wahrung des Parteiengehörs mehrere Monate in Anspruch genommen h:lt. 
Bei den Erhebungen der VA stellte sich heraus, daß die im Rahmen der 
Amtshilfe in Anspruch genommene Bezirkshauptmannschaft Wien-Umge­
bung zunächst erst die Vertretungs- bzw. Vollmachtsverhältnisse der betei­
ligten Parteien klären mußte. Aus den von der dritten Instanz vorgelegten 
Unterlagen ging dies nämlich nicht eindeutig hervor. Die VA hat den Bun­
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten auf ihre Auffassung hinge­
wiesen, daß gerade bei den langwierigen Betriebsanlageverfahren jede un­
nötige Verzögerung vermieden werden muß. 

Der weitere berechtigte Vorwurf einer Verfahrensverzögerung durch die 
Gewerbebehörde wurde von einem Beschwerdeführer erhoben, der bei der 
Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck ein Ansuchen um Bestellung zum 
Geschäftsführer für einen Gastgewerbebetrieb eingebracht hatte. Die Ge­
werbebehörde ging dabei von der unrichtigen Annahme aus, daß über das 
Vermögen des Antragstellers der Konkurs eröffnet worden sei, obwohl die­
ser betonte, daß nicht er sondern sein namensgleicher Sohn vom Konkurs­
verfahren betroffen sei. 

Unzureichende Stellungnahmen und 
Maßnahmen der Aufsichtsbehörden : 

Zwar nimmt der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie bzw. 
für wirtschaftliche Angelegenheiten das Einschreiten der VA zumeist zum 
Anlaß, dem jeweils zuständigen Landeshauptmann eine Weisung dahinge­
hend zu erteilen, das Beschwerdevorbringen des Einschreiters zu überprü­
fen und erforderlichenfalls den der Rechtsordnung entsprechenden Zu­
stand herzustellen, doch muß leider immer wieder die Erfahrung gemacht 
werden, daß konkrete Maßnahmen der Gewerbebehörde erster Instanz un­
terbleiben oder sich so verzögern, daß dies für den Nachbarn, der während 
dieser Zeit von Belästigungen betroffen ist, einer Rechtsverweigerung 
gleichkommen muß. In solchen Prüfungsverfahren, in denen der Bundesmi­
nister eine entsprechende Weisung an den Landeshauptmann und gleichzei­
tig den Auftrag erteilt, der VA die ersuchten Informationen in direktem 
Wege zukommen zu lassen, fällt zumeist auf, daß sich das jeweilige Amt 
der Landesregierung bei seinem Bericht an die VA auf die inhaltliche Wie­
dergabe eines Berichtes der Bezirksverwaltungsbehörde beschränkt. So 
wird zumeist insbesondere nicht mitgeteilt, ob und in welchem Ausmaß der 
Landeshauptmann als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung der Wei­
sung des obersten Verwaltungsorganes folge leistet und insbesondere ob 
und in welchem Ausmaß er eine solche Weisung an die Bezirksverwaltungs­
behörde weitergibt. Zusätzlich gewinnt die VA den äußerst unbefriedigen­
den Eindruck, daß - wenngleich die Bezirksverwaltungsbehörde für die 
Ergreifung konkreter Maßnahmen zuständig ist - der Behördenapparat 
beim Amt der Landesregierung Verzögerungen von gewerblichen Verfah­
ren der ersten Instanz erheblich mitverursacht ; solche Verzögerungen tre­
ten insbesondere in jenen Fällen ein, in denen von der Gewerbebehörde er­
ster Instanz Gutachten von den Amtssachverständigen beim Amt der Lan­
desregierung angefordert werden. Auch in diesen fällen beschränkt sich 
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das Antwortschreiben des Amtes der Landesregierung häufig auf die Wie­
dergabe des Berichtes der Gewerbebehörde erster Instanz, der im wesentli­
chen in der Mitteilung besteht, daß auf die Erstellung eines Gutachtens seit 
längerer Zeit gewartet werden müsse. Die VA weist in diesen Fällen selbst­
verständlich auf die unzureichenden Antworten hin und ersucht zur Verzö­
gerung um neuerliche Stellungnahme. Aus dieser oberflächlichen Bearbei­
tung der Schreiben an die VA muß geschlossen werden, daß auf der Ebene 
des Landeshauptmannes weder aufsichtsbehördliche Maßnahmen erfolgen 
noch die ihm obliegenden Aufgaben wahrgenommen werden. 

Insgesamt sind daher unzureichende und häufig auch verzögerte Beantwor­
tungen ersuchter Stellungnahmen durch die jeweiligen Landeshauptleute 
leider keine Seltenheit. 

Anläßlich der Gewerbereferententagung 1987 hat das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Angelegenheiten zwar Vorsorge gegen zeitliche Verzö­
gerungen getroffen, damit blieb und bleibt aber das Problem der VA mit 
den häufig nur unzureichenden Antworten ungelöst. In einem Fall 01 A 
ZI. 19-HGII85) hat die VA die Frage nach den Maßnahmen der Gewerbe­
behörde zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes in insgesamt sechs an 
den für Gewerbeangelegenheiten zuständigen Bundesminister gerichteten 
Schreiben gestellt. Dieser Fragenkomplex blieb bis zuletzt unbeantwortet. 
Es versteht sich, daß die VA dieses beharrliche Schweigen der Gewerbebe­
hörde dahingehend interpretiert hat, daß sie dieser gesetzlichen Pflicht 
überhaupt nicht nachgekommen ist. Die VA hat der Beschwerde daher Be­
rechtigung zuerkannt und dies dem Bundesminister für wirtschaftliche An­
gelegenheiten mitgeteilt. 

In einem Beschwerdefall (VA ZI. 39-HGI/87) mußte die VA feststellen, 
daß die Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Mur als Gewerbebehörde 
die Nachbarschaftsbeschwerden zwar zum Anlaß für die Erteilung zusätzli­
cher Auflagen genommen, doch keinerlei Veranlassungen in Richtung der 
tatsächlichen Erfüllung dieser Auflagen getroffen hat. Trotz wiederholter 
Anzei~en hat die Gewerbebehör~e übe.r ~in Jahr ~berh~upt nicht reagiert 
und SIch gegenüber der NachbarIn ledIglIch auf dIe WIedergabe der vom 
Gewerbetreibenden erklärten Absicht auf Verlegung des Standortes be­
schränkt. Erst über Einschreiten der VA hat die Gewerbebehörde eine Ver­
waltungsstrafe rechtskräftig verhängt, worauf der Gewerbetreibende inner­
halb kürzester Zeit die noch offenen Auflagenpunkte vollinhaltlich erfüllt 
hat. 

In zahlreichen Fällen ergaben die Erhebungen der VA, daß den nachbarli­
chen Beschwerden über Belästigungen durch &ewerbli~he Betriebsanlagen 
nur sehr zögernd nachgegangen wurde. Häufig hat dIe Gewerbebehörde 
erst nach Einschreiten der VA Verwaltungs strafverfahren eingeleitet, ob­
wohl die Verwaltungsübertretung bereits seit längerer Zeit aufgrund von 
Beschwerden bekannt war. Allerdings war auch in diesem Berichtszeitraum 
zu beobachten, daß selbst bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Verhängung von einstweiligen Zwangsmaßnahmen, diese Verpflich­
tung nur sehr eingeschränkt bzw. sehr zögernd wahrgenommen wird. 

Negativer Kompetenzkonflikt 
zwischen Bundesministerien : 

In ihrem Achten Bericht wies die VA auf den negativen Kompetenzkonflikt 
zwischen dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie und 
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dem Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr bei der Be­
triebsanlagengenehmigung einer Kunstschnee-Erzeugungsanlage hin, die 
gemeinsam mit einem Schlepplift betrieben wurde. Dieser Zuständigkeits­
streit ergab sich aus Anlaß eines konkreten Verfahrens, in dem über Beru­
fung eines Nachbarn die dritte Instanz angerufen wurde und beide genann­
ten Ressorts die Zuständigkeit ablehnten. Der betreffende Einzelfall wurde 
danach durch Berufungsbescheid des Bundesministeriums für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr abgeschlossen, wobei aber der Ressortchef gegen­
über der VA betonte, daß sein Ressort die Zuständigkeit lediglich im vorlie­
genden Einzelfall im Interesse der Parteien zur Vermeidung weiterer Ver­
zögerungen, aber ohne präjudizielle Auswirkungen für künftige Fälle wahr­
genommen habe. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Indu­
strie stellte zur ungeklärten Kompetenzfrage im Jahr 1985 eine Lösung im 
Rahmen einer Novellierung der Gewerbeordnung in Aussicht. Entgegen 
dieser Zusage wurde das Problem aber keiner gesetzlichen Lösung zuge­
führt, es blieb diese Frage vielmehr auch weiterhin offen. In der Folge er­
langte die VA von einem weiteren Fall Kenntnis (VA Zl. 14-HGII88), dem 
dasselbe kompetenzrechtliche Problem zugrunde lag. Ein Einschreiter 
wandte sich an die VA, weil er gegen den zweitinstanzlichen Bescheid des 
Landeshauptmannes von Salzburg vom 18. Dezember 1986 Berufung ein­
gebracht hatte, ihm ein Jahr später vom Bundesministerium für wirtschaftli­
che Angelegenheiten mitgeteilt worden sei, daß bisher erfolglos der in sei­
nem Fall bestehende negative Kompetenzkonflikt zu lösen versucht worden 
sei. Sein Rechtsmittel sei aber letztlich mit Bescheid des Bundesministe­
riums für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 12. November 1987 wegen 
Unzuständigkeit zurückgewiesen worden. Der negative Kompetenzkon­
flikt war daher Ende 1987, also weit mehr als zehn Jahre nach Inkraftreten 
der Gewerbeordnung, noch immer nicht behoben. Die kompetenzrechtli­
che KlarsteIlung erfolgte schließlich durch Erkenntnis des Verwaltungsge­
richtshofes vom 17. Mai 1988, Zl. 88/04/0011-9. Der Verwaltungsgerichts­
hof wies die Beschwerde gegen den zurückweisenden Bescheid des Bundes­
ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten mit der Begründung ab, 
daß mit Rücksicht auf die Einheitlichkeit der Betriebsanlage die Kunst­
schnee-Erzeugungsanlage in rechtlicher Hinsicht dem Schlepplift zuzu­
rechnen sei. Da unter "Angelegenheiten des Betriebes von Schleppliften" 
mangels einer anders lautenden einschränkenden gesetzlichen Differenzie­
rung die Gewerbeordnung auch die mit der Betriebsanlagengenehmigung 
für einen derartigen Schlepplift im Zusammenhang stehenden Agenden im 
Sinne der Bestimmungen über die Betriebsanlagen verstehe, sei für die Be­
triebsanlagengenehmigung solcher Kunstschnee-Erzeugungsanlagen das 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zuständig. Auch 
in formeller Hinsicht sei die Zurückweisung der Berufung durch den Bun­
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten nicht rechtswidrig gewe­
sen, sondern mit den Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfah­
rensgesetzes im Einklang gestanden. 

Wenngleich diese Formalentscheidung des Verwaltungsgerichtshofes die 
notwendige Klärung der Zuständigkeitsfrage herbeiführte, kann die VA 
nicht umhin, Kritik an der Verwaltung zu üben. Nach Auffassung der VA 
ist es wohl kaum mit einer funktionierenden Verwaltung in Einklang zu 
bringen, wenn diese - so wie im vorliegenden Fall - ihre Kompetenzfra­
gen auf dem Rücken und auf Kosten des Einzelnen klären läßt. Die Tatsa­
che, daß das Rechtsmittel des Einschreiters letztlich lediglich formal behan-
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delt und überhaupt keiner inhaltlichen Beurteilung unterzogen wurde, ist 
umso unbefriedigender, als es sich um einen bereits seit Jahren bekannten 
negativen Kompetenzkonflikt handelte und von der Verwaltung offenbar 
nur unzureichende Versuche gesetzt wurden, die offene Frage endgültig zu 
klären. Der betreffenden Beschwerde war daher insofern Berechtigung zu­
zuerkennen, als der Beschwerdeführer keine Sachentscheidung erhalten 
konnte, aber einen erheblichen finanziellen Aufwand tragen mußte, um den 
verwaltungsinternen negativen Kompetenzkonflikt zu lösen. 

Unzureichende Aufsichtspflicht 
des Bundesministers : 

Einzelne Beschwerden betrafen Probleme mit den beruflichen Interessens­
vertretungen, wobei in diesen Fällen konkret über die unzureichende 
~ahrnehmung der. Aufsichtspflicht des Bundesministerium~ für wirtschaft­
liche Angelegenheiten Beschwerde geführt wurde. In emem Fall (VA 
Zl. 140-HGII87) wandte sich der Zentralbetriebsrat eines Unternehmens 
an die VA und führte Beschwerde darüber, daß eine solche Aufsichtsbe­
schwerde im Dezember 1986 eingebracht worden, im Dezember des Jahres 
1987 aber noch immer nicht erledigt war. Die Aufsichtsbeschwerde richtete 
sich gegen einen Bescheid der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für 
Wien, mit dem das Unternehmen der Sektion Gewerbe und innerhalb die­
ser der Fachgruppe der Kunststoffverarbeiter zugeordnet wurde. Der von 
der VA befaßte Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten er­
klärte die entstandene Verzögerung mit der diffizilen Rechtslage im gegen­
ständlichen Fall und mit dem Umstand, daß sowohl der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft als auch dem beschwerdeführenden Zentralbe­
triebsrat qelegenheit zu mehrere~ ausführlic~en Stellu.ngnahmen ge~oten 
worden sei. Der Ressortchef kündigte aber seme abschließende Erledigung 
innerhalb der nächsten Wochen an, tatsächlich erging sie ca. zweieinhalb 
Monate nach dieser Ankündigung, wobei der in Beschwerde gezogene Be­
scheid der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien wegen Mangel­
haftigkeit des Verfahrens aufgehoben wurde. Die VA schloß das Prüfungs­
verfahren gegenüber dem beschwerdeführenden Zentralbetriebsrat ab und 
teilte diesem mit, daß seine Beschwerde wegen der insgesamt mehr als ein­
einvierteljährigen Verfahrensdauer nicht unberechtigt war. 

Einzelfälle 

2.1 Unzureichende gewerbebehördliche Maßnahmen gegen konsenslos betrie­
bene Lüftungsanlage 
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VA 3 - HGII84 BM Zl. 307.30S/10-III-3/88 

M. Z., Klagenfurt, brachte im Jänner 1984 bei der VA vor, daß seit Ablauf 
eines behördlich genehmigten Probebetriebes die für ein Kaufhaus und eine 
Autogarage gemeinsamen Lüftungsanlagen konsenslos betrieben würden 
und sie dadurch Belästigungen ausgesetzt sei. Der im Dezember 1983 er­
teilte Betriebsbewilligungsbescheid des Magistrates Klagenfurt sei infolge 
ihrer Berufung nicht in Rechtskraft erwachsen. Die Einschreiterin behaup­
tete eine Untätigkeit des Magistrates Klagenfurt Gewerbebehörde und ei­
nen Mißstand im Bereich der Verwaltung darin, daß trotz des konsenslosen 
Betriebes keine Maßnahmen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes 
ergriffen würden. 
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Das fünf jährige J'rüfungsverfahren der VA zeichnete sich durch Ver7öge­
rungen bei der Ubermittlung von Antwortschreiben bei gleichzeitig inhalt­
lich unzureichenden Informationen aus. Die Stellungnahmen wurden vom 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie bzw. \'Om Bundesmini­
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten eingeholt. Die VA ist in dieser An­
gelegenheit auch mehrmals an den Landeshauptmann \on Kärnten heran­
getreten und stellte - nach Einsicht in einen Verwaltungsstrafakt im Mai 
1988 - erstmals auch den direkten Kontakt mit dem Bürgermeister von 
Klagenfurt her. 

Als Ergebnis der Erhebungen der VA sei vorweg festgehalten, daß die Ge­
werbebehörde den jahrelangen konsenslosen Zustand zum Anlaß für die 
Verhängung zweier geringer Verwaltungsstrafen nahm, wobei die ausrei­
chende Herstellung des rechtmäßigen Zustandes vom Bürgermeister von 
Klagenfurt bewußt verzögert bzw. behindert wurde. Im einzelnen ist fol­
gendes festzuhalten : 
Im Jahr 1982 wurde die Errichtung der Klima- und Lüftungsanlagen für 
das Kaufhaus bzv.··. die Tiefgarage gewerbebehördlich rechtskräftig geneh­
migt und ein Probebetrieb in der Dauer von einem Jahr für zulässig erklärt. 
Nach Ablauf des genehmigten Probebetriebe\ erteilte der Magistrat Kla­
gen furt am 27. Dezember 1983 die Betriebsbewilligung unter Vorschrei­
bung von weiteren Auflagen. Diese Entscheidung wurde von der Einschrei­
terin beeinsprucht. Zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer Beschwerde an die 
VA war das Genehmigungsverfahren daher beim Amt der Kärntner Lan­
desregierung anhängig. Am 22. April 1985 erging der Berufungsbescheid 
des Land<;>.shauptmannes von Kärnten, mit dem ergänzende Auflagen erteilt 
wurden. Uber die weitere Berufung der Einschreiterin entschied das Bun­
desministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten am 29. Dezember 1987. 
Die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof wurde mit Erkenntnis vom 
28. Juni 1988 abgewiesen. 

Das im Jänner 1984 von der VA an den Bundesminister für Handel, Ge­
werbe und Industrie gerichtete Ersuchen um Mitteilung der gewerbebe­
hördlichen Maßnahmen zur Herstellung des der Rechtsordnung entspre­
chenden Zustandes blieb bis März 1985 unbeantwortet. Zwar gingen der 
VA bis zu diesem Zeitpunkt zwei Antwortschreiben vom Ressortchef zu, 
doch waren diesen zum einen lediglich Informationen über den Stand des 
Betriebsbewilligungsverfahrens beim Amt der Kärntner Landesregierung 
und zum anderen die Mitteilung zu entnehmen, daß der Landeshauptmann 
von Kärnten aufgefordert worden sei, nunmehr ehestens den der Rechts­
ordnung entsprechenden Zustand herzustellen und über das Veranlaßte zu 
berichten. Erst im März 1985 erhielt die VA ein ausführliches Schreiben 
vom Landesamtsdirektor von Kärnten, aus dem insbesondere hervorging, 
daß dem Magistrat Klagenfurt zwar bereits mehrere Weisungen auf Her­
stellung des rechtmäßigen Zustandes im Hinblick auf den konsenslosen Be­
trieb der Lüftungsanlagen erteilt worden seien, dieser jedoch die Auffas­
sung vertrete, daß sein erstinstanzlicher Betriebsbewilligungsbescheid vom 
Dezember 1983 trotz der Berufung der Einschreiterin rechtskräftig gewor­
den sei und der Betrieb der Lüftungsanlagen daher rechtmäßig erfolge. In 
rechtlicher Hinsicht bezog sich der Magistrat Klagenfurt dabei auf die Be­
stimmung des § 356 Abs. 4 Gewerbeordnung 1973, mit der dem Nachbarn 
einer Betriebsanlage im Beriebsbewilligungsverfahren nur dann eine Partei-
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stellung eingeräumt wird, wenn die erste Instanz in ihrer Betriebsbewilli­
gung andere oder zusätzliche Auflagen erteilt. Der Magistrat Klagenfurt 
vertrat die Auffassung, daß die in seinem Bescheid enthaltenen Auflagen..1e­
diglich als KlarsteIlung im Interesse des Anrainerschutzes und nicht als An­
derung zu den bereits rechtskräftig vorgeschriebenen Auflagen anzusehen 
seien. Aus diesem Grund habe die Einschreiterin gar keine ParteisteIlung 
erlan~en können un? d~e erstinstanzliche Betriebs~ewil.ligu~g s~i rechts­
kräftig geworden. Mit diesen Argumenten wurde die Nichtemleltung von 
Verwaltungs strafverfahren wegen konsenslosen Betreibens begründet. 
Gleichzeitig wurde mitgeteilt, daß die Gewerbebehörde erster Instanz im 
August 1984 ein Strafverfahren eingeleitet habe. 

Die VA mußte um ergänzende Stellungnahme ersuchen, weil weder die zur 
Last gelegte Verwaltungsübertretung noch der genaue Zeitpunkt der Ein­
leitung dieses Verwaltungsstrafverfahrens und die Art und der Zeitpunkt 
der Erledigung bzw. der Stand dieses Verfahrens bekanntgegeben wurde. 
Erst nach Einholung einer wei~eren Stellungnahme stellte sich he~aus, daß 
das erwähnte Strafverfahren mcht wegen des konsenslosen Betnebes der 
Lüftungsanlagen, sondern wegen Nichteinhaltung einer Auflage des Er­
richtungsgenehmigungsbescheides aus dem Jahr 1982 eingeleitet wurde. 
Der B.etrieb b}ieb we~te.rhin ungeahndet. ~rst nach der Berufungsentschei­
dung im Betnebsbewilhgungsverfahren, mit der ergänzende Auflagen vor­
geschrieben wurden, hat die zuständige Abteilung des Magistrates Klagen­
furt ein Verwaltungsstrafverfahren eingeleitet. Im Oktober 1985 - also zu 
einem Zeitpunkt, wo das Betriebsbewilligungsverfahren bereits seit einem 
halben Jahr bei der dritten Instanz anhängig war - ersuchte die VA um In­
formationen über die Fortsetzung des eingeleiteten Verwaltungsstrafver­
fahrens. Diese Anfrage der VA wurde neuerlich nicht beantwortet und 
nach einer weiteren Urgenz entschuldigte sich der Bundesminister für Han­
del, Gewerbe und Industrie im Juni 1986 für die Verzögerung und gab als 
Begründung dafür an, daß der Akt infolge eines Versehens vorübergehend 
außer Evidenz geraten war. 

Nach weiteren Urgenzen wurde die VA im Juli 1987 vom Landesamtsdi­
rektor von Kärnten schriftlich davon informiert, daß im Feber 1986 ein 
Straferkenntnis des Magistrates Klagenfurt erging, mit dem über den da­
maligen Geschäftsführer des Kaufhauses eine Verwaltungsstrafe wegen des 
konsenslosen Betriebes der Be- und Entlüftu~gsanlagen und Klimaanlagen 
verhängt wurde. Dem Ersuchen der VA um Ubersendung einer Ablichtung 
dieses Verwaltungsstraferkenntnisses wurde zunächst nicht entsprochen, 
wobei als Ursache dafür vom Amt der Kärntner Landesregierung im Juli 
1987 mitgeteilt wurde, daß der Magistrat Klagenfurt zwar vom Ersuchen 
der VA unmittelbar in Kenntnis gesetzt wurde, aber trotz mehrmaliger Er­
innerung, der Weisung ehestens zu entsprechen, bisher nicht geantwortet 
habe. Die VA trat daher direkt an den Bürgermeister von Klagenfurt heran 
und ersuchte ihn wegen der von ihm verursachten Verzög!,:rung bei der Be­
antwortung der Anfragen der VA einerseits um direkte Ubermittlung der 
Informationen über die weiteren Maßn.~hmen zur Herstellung des rechtmä­
ßigen Zustandes und andererseits um Uberlassung einer Ablichtung des im 
Feber 1986 ergangenen Straferkenntnisses. Der Magistrat Klagenfurt über­
sandte zwar der VA eine Bescheidablichtung, im Antwortschreiben fanden 
sich aber keinerlei Hinweise darauf, ob und in welcher Form weitere Maß­
nahmen zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes ergriffen wurden. 
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Die unzulängliche Antwort veranlaßte die VA, den Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten neuerlich um die Ergreifung aufsichtsbehördli­
cher Maßnahmen zu bitten. 

Erst zu einem späteren Zeitpunkt - nämlich aufgrund einer Akteneinsicht 
im Mai 1988 - konnte die VA feststellen, daß der Bürgermeister von KIa­
genfurt zum Zeitpunkt des direkten Antwortschreibens des Magistrates, 
also im August 1987, die Fortführung zweier zur Herstellung des rechtmä­
ßigen Zustandes eingeleiteter Strafverfahren behinderte, indem er die Ak­
ten an sich zog und diese erst wieder nach einem Jahr der Strafabteilung 
zur Verfügung stellte. Erst diese Akteneinsicht ergab, daß sich der Bürger­
meister von Klagenfurt - die entsprechende Weisung erging, nachdem 
sich im Akt darüber keine schriftlichen Unterlagen fanden, offenbar münd­
lich - die Akten mit Schreiben des Magistrates Klagenfun vom 6. März 
1987 vorlegen ließ. Erst nahezu ein Jahr später, nämlich am 5. Feber 1988 
- also zu einem Zeitpunkt, wo das Betriebsbewilligungsverfahren bereits 
von der dritten Instanz abgeschlossen war - stellte der Bürgermeister die 
beiden Strafakten wieder der zuständigen Abteilung zur Verfügung. 

Die VA hat in einem neuerlichen direkten Schreiben an den Bürgermeister 
von Klagenfurt ihr Befremden darüber zum Ausdruck gebracht, daß sich 
zum Zeitpunkt der Frage nach den Maßnahmen zur Herstellung des recht­
mäßigen Zustandes bzw. nach dem damaligen Stand des anhängigen Ver­
waltungsverfahrens im Juli 1987 die bei den Verwaltungsstrafakten bereits 
seit mehreren Monaten bei ihm befanden, er somit über den damaligen 
Stand des Verfahrens genauestens Bescheid wußte, er aber über die von 
ihm verursa~.hte Verfahrensverzögerung keinerlei Aussagen traf, sondern 
sich auf die Ubermittlung eines in seinem Auftrag ergangenen unzureichen­
den Antwortschreibens beschränkte. Das diesbezügliche Schreiben an den 
Bürgermeister brachte die VA sowohl dem Landeshauptmann von Kärnten 
als Organ der mittelbaren Bundesverwaltung als auch dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten als oberste Aufsichtsbehörde in Gewer­
beangelegenheiten zur Kenntnis. Der Bürgermeister von Klagenfun recht­
fertigte sich dem Grunde nach mit dem Hinweis auf die Bestimmungen des 
Klagenfurter Stadtrechtes und die Geschäftsordnung des Magistrates. Hin­
sichtlich der Dauer der Akteneinsicht teilte er mit, daß er die Venvaltungs­
strafakten deswegen bis zur drittinstanzlichen Entscheidung im Betriebsbe­
willigungsverfahren an sich gezogen habe, weil die Schließung des Kauf­
hauses und der Tiefgarage gedroht hätte, wenn vor Abschluß des Bewilli­
gungsverfahr.~ns dieses Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen worden 
wäre. Diese Uberlegungen seien der Grund gewesen, daß er erst nach Ent­
scheidung der dritten Instanz im Betriebsbewilligungsverfahren die bei ihm 
befindlichen Strafakten zur weiteren Erledigung durch die zuständige Ma­
gistratsabteilung dieser wieder übergeben habe. 

Die VA ging bei der Beurteilung des Beschwerdefalles von der Überlegung 
aus, daß die Gewerbebehörde mit der Verhängung der Verv,·altungsstrafen 
zwar insgesamt Maßnahmen zur Herstellung des rechtmäßigen 7ustandes 
ergriffen hat, doch war das Vorgehen weder in formeller noch in materiel­
ler Hinsicht geeignet, den Bestimmungen der Gewerbeordnung Genüge zu 
tun. Der Beschwerde war insgesamt Berechtigung zuzuerkennen, wobei 
nach Auffassung der VA ganz besonders schwer wog, daß der Bürgerrnei­
ster von Klagenfurt die von der zuständigen Abteilung eingeleiteten Ver-
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fahren bewußt verzögerte und deren Fortführung behinderte, obwohl er 
mehrmals von der VA mit konkreten Fragen nach den Maßnahmen zur 
Herstellung des rechtmäßigen Zustandes konfrontiert wurde. Die Vor­
gangsweise des Bürgermeisters von Klagenfurt vermochte bei der VA aber 
auch deswegen den Eindruck eines gesetzmäßigen Vorgehens nicht zu hin­
terlassen, weil er die von ihm verursachte Behinderung gegenüber der VA 
verschwieg, diese trotz Einschreitens der VA nicht aufgab und eine Klärung 
dessen überhaupt erst durch die spätere Akteneinsicht erfolgen konnte. Das 
Prüfungsverfahren der VA w~rde abgeschlos~en, nachdem mitgeteilt wor­
den war, daß alle rechtskräftigen Auflagen elOgehalten werden und ange­
nommen werden durfte, daß der Bürgermeister von Klagenfurt im Rahmen 
des Aufsichtsrechtes auf seine unkorrekte Vorgangsweise neuerlich hinge­
wiesen wurde. 

2.2 Unzureichende Erhebungen vor Bewilligung einer weiteren Betriebsstätte 
(Bestatter) ; 
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redaktionelles Versehen des Gesetzgebers der Gewerbeordnung 1973 
VA 66 - HGII87 BM ZI. 310.620/1-III/5/88 

Gemeinderat G. W . aus St. L., Niederösterreich, wandte sich mit folgender 
Beschwerde an die VA: 

Obwohl sich die Gemeinde St. L. im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen 
Anhörungsrechtes einstimmig dagegen ausgesprochen hätte, sei J. H ., Lei­
chenbestatter in G., eine bescheidmäßige Bewilligung einer weiteren Be­
triebsstätte in der Gemeinde St. L. erteilt worden. Wenn die gesetzlichen 
Bestimmungen ein solches Anhörungsrecht vorsehen, sei es nicht einsichtig, 
wenn die bescheiderIassende Behörde das abgegebene Gutachten völlig 
mißachte und die Bewilligung trotz ausdrücklicher negativer Stellung­
nahme erteile. 

Die VA unterzog das Vorbringen des Einschreiters einer gewerberechtli­
cher Prüfung, holte dabei mehrere Stellungnahmen des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten ein und nahm Einsicht in den bezughaben­
den Verwaltungs akt. Folgender Sachverhalt konnte festgestellt werden: 

J. H., Inhaber einer Bestatterkonzession, suchte im August 1986 um die Be­
willig,:ng für die ~rri.chtung einer weit.eren Betriebsstätte in St. L. beim Amt 
der NIederösterreichischen Landesregierung an. Im September 1986 wurde 
sowohl der Standortgemeinde als auch der zuständigen Gliederung der 
Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft das im Gesetz vorgesehene 
Anhörungsrecht eingeräumt. Noch im selben Monat übersandte die Inter­
essensvertretung ein positives Gutachten; im Oktober 1986 übergab die Ge­
meinde die Abschrift einer Gemeinderatssitzung, in der einstimmig ein ne­
gatives Gutachten abgegeben und - allerdings ohne nähere Begründung 
- zum Ausdruck gebracht wurde, daß für das Bestattergewerbe in St. L. 
kein Bedarf bestünde. Ohne weitere Ermittlungen erging am 15. Jänner 
1987 der Bescheid des Landeshauptmannes von Niederösterreich, mit dem 
- ebenfalls ohne weitere Begründung - dem Ersuchen stattgegeben und 
J. H. die Bewilligung für eine weitere Betriebsstätte in der Gemeinde St. L. 
erteilt wurde. 
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Die Beschwerde gab AnbG zu rechtlichen Erwägungen in zweierlei Hin­
sicht. Zum einen war das Vorgehen des Landeshauptmannes von Nieder­
österreich als Entscheidungsorgan zu beurteilen, zum anderen hatte eine 
kritische Auseinandersetzung mit der gesetzlichen Grundlage in der Ge­
werbeordnung zu erfolgen. 

GemäG § 238 Abs. I Gewerbeordnung 1973 ist eine der Voraussetzungen 
für die Erteilung der Konzession für das Gewerbe der Bestatter das Vorlie­
gen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbeausübung. Naeh § 238 
Abs. 2 leg. eit. ist bei der Prüfung des Bedarfes insbesondere darauf Be­
dacht zu nehmen, ob durch die Gemeinde für die Bestattung ausreichend 
Vorsorge getroffen ist. 

Die Bestimmung des § 342 Abs. 2 leg. cit. sieht vor, daG bei Gewerben, für 
die eine Konzession nur erteilt werden darf, wenn ein Bedarf nach der be­
absichtigten Gewerbeausübung besteht, vor der Erteilung der Konzession 
oder der besonderen Bewilligung für die Errichtung einer weiteren Be­
triebs stätte jedenfalls die zuständige Gliederung der Landeskammer der ge­
werblichen Wirtschaft und die Gemeinde des Standortes aufzufordern sind, 
ein Gutachten zur frage des Bedarfes abzugeben. Die Bestimmung des 
§ 242 Abs. 1 leg. cit. räumt der Gemeinde ein Berufungsrecht gegen einen 
Bescheid, mit dem eine Konzession für das Gewerbe der Bestatter erteilt 
worden ist, dann ein, wenn die Entscheidung ihrem fristgerecht abgegebe­
nen Gutachten widerspricht oder wenn sie nicht gemäE § 342 Abs. 2 
leg. cit. gehört worden ist. 

Da die Marktgemeinde St. L. selbst keine Konzession für das Bestatterge­
werbe besitzt, sich aber im Gutachten ohne Begründung gegen die Ertei­
lung der Bewilligung einer weiteren Betriebsstätte ausgeprochen hat, lagen 
dem Landeshauptmann von Niederösterreich die zur Bescheiderbssung 
notwendigen Aussagen zur Bedarfserhebung nicht vor. 

Aus den oben zitierten Bestimmungen der Gewerbeordnung geht hervor, 
daG die Frage des Bedarfes auch im Verfahren zur Bewilligung der Aus­
übung des Bestattergewerbes in einer weiteren Betriebsstätte geprüft hätte 
werden müssen. Hier beschränkte sich allerdings die bescheiderIassende Be­
hörde lediglich auf die Einholung der Gutachten von der Gemeinde auf der 
einen und von der Kammer auf der anderen Seite. Der Landeshauptmann 
von I\"iederösterreich begründete die Abstandluhme von weiteren Erhe­
bungen zur Frage des Bedarfes im Prüfungsverfahren der VA damit, dag 
die Marktgemeinde St. L. keine Konzession für das Bestattergewerbe be­
sitze und das Gutachten der Gemeinde daher jeder Begründung entbehrt 
hätte. Im übrigen habe die Fachgruppe Bestattung der Kammer der ge­
werblichen Wirtschaft für Niederösterreich das Vorliegen eines Bedarfes 
positiv begutachtet. 

Demgegenüber vertrat die VA übereinstimmend mit dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten die Auffassung, daG das Amt der Nie­
derösterreichischen Landesregierung gerade wegen des negativen Gutach­
tens der Gemeinde verpflichtet gewesen wäre, Erhebungen zur Frage des 
Bedarfes durchzuführen. Hier wäre insbesondere die Zahl der Sterbefälle 
in den letzten Jahren in der Gemeinde St. L. und die Entfernungen von 
dem für die Ausübung des Bestattergewerbes in einer weiteren Betriebs-
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stätte angestrebten Standort in St. L. zu den nächstgelegenen Hauptbe­
triebsstätten oder bewilligten weiteren Betriebsstätten eines Bestattungsun­
ternehmens zu erheben gewesen wären. Weiters wäre festzustellen gewe­
sen, welche Bestattungsunternehmen bisher in der Gemeinde St. L. von der 
Bevölkerung in Anspruch genommen worden sind. Erst die Ergebnisse die­
ser Erhebungen hätten dem Amt der Niederösterreichischen Landesregie­
rung die Beurteilung ermöglicht, ob ein Bedarf nach der Ausübung des Be­
stattergewerbes in einer weiteren Betriebsstätte in St. L. vorliegt oder nicht. 

Der zweite Aspekt dieses Prüfungsverfahrens betraf die gesetzlichen 
Grundlagen in der Gewerbeordnung, wobei durch das Einschreiten der VA 
aus Anlaß dieser Beschwerde eine Lücke in der Gewerbeordnung 1973 auf­
gezeigt werden konnte. Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammen­
hang die Tatsache, daß diese erst aus Anlaß dieser Beschwerde nach mehr 
als zehn Jahren Geltungsdauer der Gewerbeordnung entdeckt wurde und 
aufgezeigt werden konnte. 

F~r die Erte~lung der Be~illigung ~ü.r die Erri.chtung einer weiteren Be­
tnebsstätte sieht zwar die oben ZItierte Bestimmung des § 342 Abs. 2 
leg. cit. ebenso wie im Konzessionsverfahren die Einholung von Gutachten 
zur Frage des Bedarfes sowohl von der Kammer als auch von der Ge­
meinde vor, doch fehlen in der Gewerbeordnung 1973 Regelungen, mit de­
nen der Kammer bzw. der Gemeinde auch in diesem Verfahren ein Rechts­
mittel eingeräumt wird, wenn sie - so wie in der vorliegenden Beschwer­
desache zumindest im Falle der Gemeinde - ein negatives Gutachten ab­
geben. 

Nachdem es für die VA nicht einsichtig war, daß in diesem Verfahren keine 
analoge ~e~elung zum. Konzes~ionserteilungsverf~hren best.and, wurde der 
Bundesminister für wlrtschafthche Angelegenheiten zu dieser Gesetzes­
lücke um Stellungnahme gebeten. Der Ressortchef pflichtete der VA bei, 
daß es unlogisch sei, wenn bei Konzessionserteilungen derartige Berufungs­
rechte bestünden, bei der Bewilligung weiterer Betriebsstätten, für die ja die 
selben Vorschriften für die Konzessionserteilungen gelten, hingegen keine 
solchen statuiert seien. Die Gesetzesmaterialien zur Gewerbeordnung 1973 
gaben keinen Anlaßpunkt dafür, warum der zuständigen Kammergliede­
rung und der Standortgemeinde nur bei Konzessionserteilungen für be­
darfsgebundene Gewerbe, nicht aber bei Bewilligungen weiterer Betriebs­
stätten, ein Berufungsrecht für den Fall eingeräumt wurde, daß die behörd­
liche Entscheidung ihren fristgerecht abgegebenen Gutachten zur Frage des 
Bedarfes nach der Gewerbeausübung widerspricht. Als Ursache für das 
Fehlen einer entsprechenden Regelung konnte daher nur ein Versehen an­
läßlich der Endredaktion der Regierungsvorlage in Betracht gezogen wer­
den. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat der VA mitge­
teilt, daß im Rahmen der Beratungen zur Gewerberechtsnovelle 1988 zwar 
vorgesehen sei, der zuständigen Kammergliederung auch in den Verfahren 
zur Bewilligung einer weiteren Betriebsstätte ein Berufungsrecht einzuräu­
men, für die Gemeinden hingegen sei eine analoge Novellierung nicht be­
absichtigt. Der Ressortchef hat aus Anlaß des Beschwerdefalles der VA ver­
sichert, daß im Zuge der parlamentarischen Beratungen über diese Novelle 
darauf geachtet werde, daß eine Gleichbehandlung von Handelskammeror-
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ganisatIon und Gemeinde ermöglicht werde. Dies erschien ihm ausdrück­
lich "auch deswegen gerechtfertigt, weil wirtschaftlich gesehen der Betrieb 
einer weiteren Betriebsstätte bei bedarfsgebundenen Gewerben die gleichen 
Wirkungen hat wie der Betrieb am Standort einer Konzession". 

Entgegen dieser Zusage ist in der zum Berichtszeitpunkt bereits verabschie­
deten Gewerberechtsnovelle 1988 die Gleichbehandlung der Gemeinden 
unterblieben, hinsichtlich der Handelskammerorganisation wurde das Be­
rufungsrecht - wie angekündigt - erweitert. 

Die VA hält ihre Forderung nach gesetzlicher Bereinigung unverändert 
aufrecht und hat in diesem Sinne auch den Bundesminister für wirtschaftli­
che Angelegenheiten nach Kundmachung der Gewerberechtsnovelle 1988 
neuerlich verständigt. 

Der Beschwerdeführer wurde über diese Hintergründe schon deswegen in­
formiert, weil die Gemeinde St. L., die ein Rechtsmittel gegen die Bewilli­
gung zwar nicht eingebracht hatte, von der Gesetzeslücke aber doch zu­
mindest mittelbar betroffen war. Der konkreten Beschwerde wurde Berech­
tigung zuerkannt, weil das Ermittlungsverfahren vor Bescheiderlassung nur 
unzureichend durchgeführt wurde. 

Über Einschreiten der VA hat der Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten dem Landeshauptmann von Niederösterreich eine entspre­
chende Rechtsbelehrung erteilt, sodaß ein künftiges ordnungsgemäßes 
V orgehen gewährleistet erscheint. 

2.3 Verzögerung bei der Abfertigung einer Gebührenvorschreibung des Patent­
amtes; 
kurze Legisvakanz bei Gebührenerhöhung 
VA 10 - HGl/88 

A. L., Wien, trat mit einer Beschwerde über eine Gebührenvorschreibung 
des Patentamtes an die VA heran. L. gab an, daß ihm mit Verfügung vom 
30. November 1987 die Entrichtung einer Schutzdauergebühr für seine 
Markenanmeldung in der Höhe von 1 910 S vorgeschrieben worden sei. 
Diese Verfügung hätte er aber erst im Jänner des darauffolgenden Jahres 
zugestellt erhalten. Die Verzögerung bei der Zustellung habe eine Verteue­
rung der Gebühren bewirkt, weil mit 1. Jänner 1988 eine Erhöhung der Pa­
tent- und Markengebühren in Kraft getreten sei und diese Erhöhung sich 
auch in seinem Fall auswirkte. Der Einschreiter äußerte den Verdacht einer 
bewußten Verzögerungstaktik des Patentamtes auf seine Kosten. 

Die VA holte in dieser Beschwerdesache eine Stellungnahme des Bundes­
ministers für wirtschaftliche Angelegenheiten ein und konnte sich im Zuge 
dessen von der Richtigkeit der Sachverhaltsdarstellung des Einschreiters 
überzeugen. Die Vorschreibung der Schutzdauergebühr des Patentamtes 
wurde am 30. November 1987 verfügt, aber erst im Wege der Hinterlegung 
mit Wirkung vom 14. Jänner 1988 zugestellt. Der Bundesminister für wirt­
schaftliche Angelegenheiten betonte aber gegenüber der VA, daß die einge­
tretene Verzögerung nicht absichtlich vom Patentamt herbeigeführt wor­
den, sondern - abgesehen von den Feiertagen im Dezember und Jänner -
in der Personalknappheit des Patentamtes begründet gewesen sei. Der Res-
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sortchef fügte in diesem Zusammenhang hinzu, daß hier leider auch für die 
Zukunft keine Besserung erwartet werden könne, da eine Lockerung der 
restriktiven Aufnahmepolitik im Bundesdienst bis auf weiteres nicht zu er­
warten sei. 

Zu der vom Einschreiter behaupteten Verteuerung ist in rechtlicher Hin­
sicht von der VA anzumerken, daß die Erhöhung der Markengebühren 
vom Nationalrat am 16. Dezember 1987 beschlossen und am 29. Dezember 
1987 im Bundesgesetzblatt, BGBL Nr. 653/1987, kundgemacht wurde. Die 
Novelle zum Markenschutzgesetz trat bereits mit 1. Jänner 1988 in Kraft. 
Die neue Regelung des Gesetzgebes sah und sieht vor, daß die neuen Be­
stimmungen auf alle Zahlungen Anwendung zu finden ~aben, die nach dem 
Inkrafttreten - also nach dem 1. Jänner 1988 - gelelstet werden. Nach­
dem der Einschreiter die Vorschreibung erst nach Inkrafttreten der Gebüh­
ren-Novelle erhalten hat, war die Höhe der vorgeschriebenen Gebühr be­
reits zum Zeitpunkt der Zustellung überholt. 

Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten schilderte die Hin­
tergründe der kurzen Legisvakanz ausführlich und gab bekannt, daß der 
Entwurf der .Patent- ~nd Markengebührennovelle 1987 ursprünglich einen 
größeren Zeitraum bls zum Inkrafttreten vorsah, um den von der Gebüh­
renerhöhung Betroffenen Gelegenheit zu geben, sich entsprechend darauf 
einzustellen. Dies hätte auch den von den Interessensvertretungen vorge­
brachten Wünschen entsprochen. Die vom Spätherbst bis Jahresende unver­
hältnismäßig starke parlamentarische Belastung habe die Beschlußfassung 
der Novelle ständig verzögert, und es sei zeitweilig sogar unsicher gewesen, 
ob es überhaupt noch zu einer Beschlußfassung im Dezember 1987 kom­
men würde. Um aber die Auswirkungen der Gebührenerhöhung für das 
Budget 1988 sicherzustellen, sei auf eine Legisvakanz verzichtet und die 
Gebührennovelle mit 1. Jänner 1988 in Kraft gesetzt worden. Das Patent­
amt habe unmittelbar nach der Kundmachung der Gebührennovelle im 
Bundesgesetzblatt am 29. Dezember 1987 allen Amtsschreiben entspre­
chende Listen mit den geänderten Gebühren beigelegt, um auf die neue Ge­
bührensituation aufmerksam zu machen. 

Wenngleich sich die VA zwar der Rechtfertigung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten hinsichtlich der langen Dauer bei der Zu­
stellung der Gebührenvorschreibung nicht völlig verschließen konnte, 
wurde der Beschwerde Berechtigung zuerkannt. Die VA vertritt die Auffas­
sung, daß verwaltungsinterne Personalknappheiten schon gar nicht dann zu 
Lasten der Rechtsunterworfenen gehen dürfen, wenn der Einzelne - wie 
im vorliegenden Fall - nur als Gebührenzahler in Erscheinung tritt und 
ihn eine zusätzliche Verteuerung durch den Gesetzgeber trifft, weil die öf­
fentliche Verwaltung ihren Aufgaben nicht ohne Verzögerung nachkom­
men kann. Die VA hält es aber auch deswegen für notwendig, auf diesen 
Beschwerdefall hinzuweisen, weil überdies den Gesetzgeber ein Vorwurf 
trifft. Es geht nämlich nach Auffassung der VA nicht an, die Verzögerung 
bei der Beschlußfassung einer Novelle auf eine starke parlamentarische Ar­
beitsbelastung zurückzuführen, wenn mit dieser Novelle Mehreinnahmen 
für ein künftiges Budget sichergestellt werden sollen und diese Mehrein­
nahmen zusätzlich vergrößert werden, indem der Kreis derjenigen erhöht 
wird, der bereits die höheren Gebühren zu leisten hat. Die Verabschiedung 
des zitierten Bundesgesetzes am 16. Dezember 1987 und dessen Kundma-
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chung am 29. Dezember 1987 räumt jedenfalls weder der zur Vollziehung 
berufenen Verwaltung noch dem davon betroffenen Bürger einen ausrei­
chenden zeitlichen Spielraum ein, wenn die Anwendbarkeit der neuen hö­
heren Gebühren auf alle jene Fälle ausgedehnt wird, in denen die Zahlun­
gen nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes geleistet werden. 

2.4 Willkürlicher Eingriff in private Rechte durch gemeinde eigenes Elektrizi­
tätswerk 

15 

VA St 109 - HGI/86 Präs-71 Scho 4-87/2 

R. u. E. Sch., Wien, wandten sich mit einem Schreiben an die VA und führ­
ten darin in einer elektrizitätsrechtlichen Angelegenheit betreffend ihre Lie­
genschaft in 0., Stmk., Beschwerde. Die Einschreiter gaben an, daß das 
Elektrizitätswerk der Gemeinde Neuberg an der Mürz zur Stromversor­
gung einer benachbarten Liegenschaft ohne ihr Wissen und ohne ihr Ein­
verständnis sowie ohne Einholung einer elektrizitätsbehördlichen oder ge­
richtlichen Bewilligung im September 1986 Grabungs- und Kabelverle­
gungsarbeiten auf ihrer Liegenschaft vorgenommen hätte. Im willkürlichen 
Eingriff in ihre privaten Rechte behaupteten die Beschwerdeführer einen 
Mißstand im Bereich der Verwaltung. 

Die VA ist mit diesem Beschwerdefall an den Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie bzw. den Bundesminister für wirtschaftliche Ange­
legenheiten, den Landeshauptmann von Steiermark und den Bürgermeister 
der Gemeinde Neuberg an der Mürz herangetreten. 

Im Zuge der von der VA durchgeführten Erhebungen haben sich die Anga­
ben der Einschreiter bestätigt. Das E-Werk vertrat gegenüber der VA die 
Auffassung, daß ihre Vorgangsweise deswegen rechtlich gedeckt gewesen 
sei, weil die Einschreiter vor der Durchführung der Arbeiten schriftlich da­
von in Kenntnis gesetzt wurden. Mit diesem Schreiben seien sie auf jenen 
Punkt in den "Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit elektri­
scher Energie aus dem Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungs­
unternehmens" hingewiesen worden, wonach sie zur Duldung der Fortlei­
tung der elektrischen Energie über ihr Grundstück verpflichtet seien. Mit 
dieser Verständigung, auf die die Einschreiter im übrigen nicht reagiert hät­
ten, hätte das E-Werk die Berechtigung für sein Vorgehen erreicht. Entge­
gen diesen Ausführungen vertritt die VA übereinstimmend mit dem Bun­
desminister für Handel, Gewerbe und Industrie bzw. dem Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten in rechtlicher Hinsicht folgende Auf­
fassung: 

Es ist richtig, daß nach den Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung 
mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz des Elektrizitätsver­
sorgungsunternehmens (EVU) - die die vertragliche Grundlage für das 
Verhältnis zwischen EVU und Stromkunden darstellen - der Abnehmer 
verpflichtet ist, falls er zugleich Grundstückseigentümer ist, die Zu- und 
Fortleitung elektrischer Energie über seine Grundstücke zu dulden. Sollte 
ein Grundstückseigentümer mit diesen Maßnahmen nicht einverstanden 
sein, steht dem EVU die Durchsetzung der Allgemeinen Bedingungen vor 
den Zivilgerichten offen. Im vorliegenden Fall hätte daher das EVU vor 
Durchführung der Arbeiten auf der Liegenschaft der Einschreiter deren 
Zustimmung abwarten bzw. eine Einigung mit ihnen herbeiführen müssen. 
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Wenn eine solche außergerichtliche Einigung nicht möglich gewesen wäre, 
weil die Einschreiter ihre Zustimmung verweigern, wäre vom EVU ein ge­
richtlicher Exekutionstitel auf Grund der Allgemeinen Bedingungen einzu­
holen gewesen. 

~n:vorgreiflich einer Beurteilung der für di~s~ Frage zuständige~ Gerichte 
Ist Jedoch auch festzuhalten, daß das ElektnzItätswerk der GemeInde Neu­
berg an der Mürz auch eine durch das Verwaltungsrecht gegebene Mög­
lichkeit zur Durchsetzung seines Vorhabens gehabt hätte. Gemäß § 3 
Abs. 2 des für diesen Fall in Frage kommenden Steiermärkischen Stark­
stromwegegesetz.es 197~ sind nämlich. ele~trische Leitungsanlagen ~is 
1000 V, sofern hlefür keIn Zwangsrecht Im SInne der §§ 10 oder 17 leg. Clt. 
in Anspruch genommen wird, von der Bewilligungspflicht ausgenommen. 
Unter Zwangsrechten versteht man Leitungsrechte bzw. die Enteignung. 
Mit dem Antrag auf Einräumung von Zwangsrechten hätte das EVU im 
vorliegenden Fall eine weitere Möglichkeit zur rechtlichen Durchsetzung 
seines unbestritten notwendigen Bauvorhabens gehabt. 

Da das Elektrizitätswerk der Gemeinde Neuberg an der Mürz weder von 
der privatrechtlichen noch von der gerichtlichen bzw. öffentlich rechtlichen 
Möglichkeit der Interessensdurchsetzung Gebrauch gemacht hat, sondern 
vielmehr eine faktische Realisierung ihres Vorhabens unter Umgehung des 
Rechtsweges gewählt hat, war der Beschwerde Berechtigung zuzuerken­
nen. 

Obwohl der Gemeinde Neuberg an der Mürz die übereinstimmende 
Rechtsauffassung der VA und des Bundesministers für wirtschaftliche An­
gelegenheiten bekannt war, beharrte sie - in völliger Verkennung der 
Rechtslage - auf der Rechtmäßigkeit ihres Vorgehens. Die VA verfügt 
über keine rechtliche Möglichkeit, weitere Schritte zu unternehmen. Die 
Angelegenheit wurde aber im Fünften und Sechsten Bericht an den Steier­
märkischen Landtag behandelt und dort gleichlautend aufgezeigt. 

3 Bundesminister für Inneres 
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Allgemeines 

Im Vollzugsbereich des Bundesministers für Inneres war im Berichtszeit­
raum ein leichter Rückgang der Zahl der Beschwerden auf 177 zu verzeich­
nen. Eine Abnahme hinsichtlich der Schwere bzw. Bedeutsamkeit der Fehl­
leistungen war jedoch nicht zu beobachten. 

Wie in den bisherigen Berichten muß auch diesmal wiederum die Feststel­
lung getroffen werden, daß Fehlleistungen im Bereiche der Exekutive (und 
hier insbesondere bei der Bundespolizei) in besonders sensiblen und schüt­
zenswerten Rechtsbereichen, wie jenen der persönlichen Freiheit und der 
körperlichen Unversehrtheit erfolgt sind. Die VA, die im vorangegangenen 
Bericht mit besonderer Deutlichkeit auf die, ein derartiges Fehlverhalten 
begünstigende unzureichende Handhabung der Dienstaufsicht hingewiesen 
hat, trifft eine derartige Feststellung auch für diesen Berichtszeitraum. 
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Eine solche Haltung dieser zur Dienstaufsicht berufenen Organe zieht in 
zweierlei Hinsicht ausgesprochen negative Folgen nach sich. So wird durch 
das Unterbleiben rascher und konsequenter Maßnahmen weder eine spe­
zial- noch eine generalpräventive Wirkung erzielt, weshalb sowohl bei den 
unmittelbar betroffenen Beamten als auch bei deren Kollegen offenbar der 
Eindruck entsteht, das zur Beschwerde Anlaß gebende Verhalten werde zu­
mindest inoffiziell gebilligt. 

Die zweite Folge dieser unzureichenden Dienstaufsicht ist ein Vertrauens­
verlust bei der Bevölkerung. Ihr wird doch regelmäßig durch Medienbe­
richte bekannt, daß nach spektakulären Vorfällen zwar strenge U ntersu­
chungen angekündigt werden, die betreffenden Beamten ungeachtet der je­
weiligen Verdachts lage jedoch weiterhin unverändert ihren Dienst verse­
hen. Selbst nach nicht unbedeutenden strafgerichtlichen Verurteilungen 
verbleiben die Beamten oftmals in ihrer ursprünglichen verantwortungsvol­
len dienstlichen Funktion. 

Zwei derartige, von der VA amtswegig aufgegriffene Vorfälle sind unter 
3.2 und 3.4 dargestellt. Beiden Fällen ist gemeinsam, daß ohne das mehr 
oder weniger zufällige Zustandekommen eindeutiger Beweismittel (Fotose­
rie im ersteren, Videoaufnahme im zweiten Fall) die betroffenen Bürger 
wohl kaum eine Chance besessen hätten, daß ihrer Darstellung Glauben ge­
schenkt worden wäre. In beiden Fällen kam noch hinzu, daß diese Bürger 
infolge der mit mangelnder Objektivität durchgeführten polizeilichen Er­
mittlungen bereits strafgerichtlich angeklagt waren und mit erheblichem 
Aufwand ihre Unschuld beweisen mußten. 

In dem unter 3.4 dargestellten Fall wird auch die Vermutung der VA über 
den Bestand eines falsch verstandenen Korpsgeistes eindrucksvoll erwiesen. 
So hat nicht nur der Begleiter des einen, außer Dienst befindlichen Polizei­
beamten (ebenfalls ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamter) eine un­
richtige Darstellung des Verlaufes der tätlichen Auseinandersetzung gege­
ben, weswegen er wegen falscher Zeugenaussage verurteilt worden ist, son­
dern auch ein weiterer "Kollege" hat sich einer durchaus einseitigen Vor­
gangsweise befleißigt. Dieser mit der Verfassung eines Berichtes über den 
Inhalt der Videoaufzeichnung beauftragte Polizist hat nämlich eine Dar­
stellung geliefert, die in den wesentlichsten Teilen zugunsten des Kollegen 
ausgefallen ist. Es ist lediglich dem Strafgericht zuzuschreiben, daß es die­
sen Bericht nicht ungeprüft übernommen hat, sondern die Videoaufzeich­
nung se!bst angesehen hat. Wenn auch eiI!e strafrechtlich relevante Absicht 
des Benchtverfassers auf Verfälschung mcht beWeisbar war, so ISt für dIe 
VA doch auch hierin das Vorhandensein eines in derartigen Fällen wohl 
völlig ungerechtfertigten Korpsgeistes erkennbar. 

Diese Tendenz des Deckens eines Fehlverhaltens um nahezu "jeden Preis" 
ist im vorliegenden Fall aber weit über den unmittelbaren Kollegenbereich 
hinausgegangen. Das Generalinspektorat der Sicherheitswache der Bundes­
polizeidirektion Wien hat sich nämlich massiv und mit rechtlich völlig un­
haltbaren Argumenten dagegen zur Wehr zu setzen versucht, daß die VA 
amtswegig den Umfang der Maßnahmen der Dienstaufsicht prüft. Der 
Bundesminister für Inneres ist dieser Haltung erst über entsprechenden 
Hinweis der VA entgegengetreten und hat den zur Handhabung der un­
mittelbaren Dienstaufsicht berufenen Beamten eine Rechtsbelehrung erteilt. 
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In einem anderen, amtswegig eingeleiteten Prüfungsverfahren (Zl. 
VA 158-I187) wurde deutlich, daß eine rasche Reaktion seitens der Dienst­
aufsicht sehr wohl möglich ist. Ein Beamter der Bundespolizeidirektion Vil­
lach, der Ergebnisse der von ihm vorgenommenen Alkotestuntersuchungen 
zu Ungunsten der Fahrzeuglenker verfälscht haben soll, wurde nach Be­
kanntwerden der Verdachtsmomente und noch vor Abschluß der straf­
rechtlichen und disziplinären Verfahren von seiner bisherigen Dienstgruppe 
abgezogen und hat nun im Polizeigefangenenhaus Villach Dienst zu verse­
hen. 

Der Vergleich mit dem unter 3.4 beschriebenen Einzelfall spricht wohl für 
sich, wenn dort selbst nach rechtskräftiger strafgerichtlicher Verurteilung 
wegen Verleumdung bzw. falscher Zeugenaussage die betroffenen Beamten 
unverändert weiterhin exekutiven Außendienst versehen. 

Verletzung der persönlichen Freiheit: 

Weiterhin gaben freiheitsentziehende Amtshandlungen Anlaß zu .~eilweise 
erheblichen Beanstandungen. So wurde in einem Falle (Zl. VA NO 131-I1 
86) nach Verhängung einer Verwaltungsstrafe in der Höhe von 5 000 S der 
Vollzug der Ersatzarreststrafe angeordnet, obwohl die für eine derartige 
Anordnung notwendige Voraussetzung, nämlich die U neinbringlichkeit der 
Geldstrafe, nicht festgestellt war. 

Auch eine - zunächst offenbar rechtmäßige - Verhaftung einer Frau, die 
des Ladendiebstahles verdächtig war, führte zu einer Verletzung des verfas­
sungsmäßig garantierten Rechtes auf persönliche Freiheit. Durch Fehllei­
stungen, die nachträglich nicht genau rekonstruiert werden konnten, mußte 
diese. Frau ~ac~ Abschluß ?er Vernehmungen z.umindes~ weitere drei Stun­
den im Po!tzeiarrest zubnngen, obwohl für diesen Zeitraum Haftgründe 
nicht mehr bestanden haben (Zl. VA 172-I18 7). 

Eine weitere unzulässig lange Haftdauer wurde bei dem unter 3.3 darge­
stellten Einzelfall vorgefunden. 

Eine erhebliche Verletzung des verfassungsmäßig garantierten Rechtes auf 
persönliche Freiheit lag auch bei dem unter 3.1 dargestellten Einzelfall vor, 
wo die zwangsweise Einlieferung einer Person durch die Gendarmerie in 
eine psychiatrische Klinik als Mißstand festgestellt worden ist. Auch hier 
begnügte sich der Bundesminister für Inneres damit, eine verstärkte Be­
rücksichtigung dieses Themas bei künftigen Schulungen anzukündigen und 
fand im übrigen eine vorhandene "Vorschrift" des Amtes der Niederöster­
reichischen Landesregierung als ausreichend. Der Inhalt dieser behördenin­
ternen "Vorschrift" stand der VA nicht zur Verfügung, sodaß über deren 
Qualität nic~ts ausge.sagt werden kann. Bei y erletzung. vo~ klar formulier­
ten V orschnften bleibt es aber unverständ!tch, daß die eme solche Vor­
schrift verletzenden Organe mit keinen Sanktionen rechnen müssen; haben 
allerdings diese Vorschriften infolge Unklarheit oder Unvollständigkeit erst 
diese fehlerhafte Amtshandlung herbeigeführt bzw. begünstigt und dadurch 
dem amtshandelnden Organ gegenüber entschuldbar gemacht, so würde 
der Bundesminister für Inneres jedenfalls mit Herausgabe einer (ergänzen­
den) Dienstanweisung reagieren müssen. Auch diese unklare und zurück­
haltende Art des obersten zuständigen Organes wird als unzureichende 
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Handhabung des Aufsichtsrechtes beanstandet, wobei sowohl die betroffe­
nen Bürger wie auch die dem Bundesminister für Inneres unterstellten Be­
amten Nachteile erleiden. 

Im gleichen Rechtsbereich wurde anläßlich eines amtswegig durchgeführ­
ten Prüfungsverfahrens (Zl. VA 177-1185) bekannt, daß die Qualität der 
zur Ausstellung e~nes Parer.es f~hrenden amt;,ärztl~chen Untersuchung. se~r 
zu wünschen übng läßt. EIne In ("normaler ) SpItalsbehandlung befindli­
che Frau war mit anderen Patienten in Streit geraten und wurde auch dem 
Pflegepersonal gegenüber tätlich, sodaß die Uberstellung in die geschlos­
sene Abteilung der psychiatrischen Klinik verfügt wurde. Der davon ver­
ständigte Polizeiamtsarzt konnte mit der Patientin keinen unmittelbaren 
Kontakt aufnehmen, weil sie unter der Einwirkung von Psychopharmaka 
stand. Somit hat der Amtsarzt das Parere lediglich aufgrund der Kranken­
geschichte und der Angaben des diensthabenden Spitalsarztes ausgefertigt. 
Wenn auch der Bundesminister für Inneres eine Rechtswidrigkeit dieser 
Vorgangsweise verneint hat, so ist ihm doch entgegenzuhalten, daß die (al­
lerdings nach diesem Vorfall ergangene) Rechtsprechung des Verwaltungs­
gerichtshofes (Zl. 84/0111112 vom 19. November 1986) Gegenteiliges aus­
sagt. 

Hausdurchsuchung: 

Eine allgemeine Behebung eines Beschwerdegrundes konnte von der VA 
unter Zahl VA 63-1/86 in Angelegenheit einer nach den Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung vorgenommenen Hausdurchsuchung erreicht werden. 
Eine wegen eines strafrechtlichen Deliktes verdächtige Person wurde in ih­
rer Wohnung verhaftet und eine Hausdurchsuchung vorgenommen, bei der 
nichts Verdächtiges ermittelt wurde. Ohne Wissen dieser Person haben die 
Kriminalbeamten den bestehenden Hausdurchsuchungsbefehl zu einer 
zweiten Hausdurchsuchung benützt, wobei sie ein Kleidungsstück als mög­
liches Beweismittel sicherstellten. Von dieser Beschlagnahme wurde der 
Verhaftete "aus kriminaltaktischen Gründen" .. nicht in Kenntnis gesetzt, 
denn es sollte der Untersuchungsrichter den Uberraschungseffekt nützen 
können, wenn er dieses Beweisstück bei der Einvernahme vorzeigen könne. 
Polizeilicherseits unterblieb aber in der Anzeige ein derartiger Hinweis, so­
daß seitens des Gerichtes angenommen wurde, der Verhaftete sei von der 
Beschlagnahme ohnehin in Kenntnis. 

Da die VA zwar der grundsätzlichen Überlegung beipflichtete, daß ein 
richterlicher Hausdurchsuchungsbefehl mit einer einmaligen Durchsu­
chungshandlung nicht "konsumiert" sein muß, andererseits aber eine miß­
bräuchliche Handhabung nicht ausgeschlossen werden konnte, hat der 
Bundesminister für Inneres nach Kontaktaufnahme mit dem Bundesmini­
sterium für Justiz eine erlaßmäßige Regelung getroffen. 

Verletzung der körperlichen Unversehrtheit: 

Diejenigen Fälle, in denen Personen bei Amtshandlungen der Exekutive 
Körperverletzungen erlitten haben, führen zu Prüfungen in verschiedener 
Richtung. Es wird darauf geachtet, daß die sicherheitsbehördlichen Ermitt­
lungen ohne unnötigen Aufschub und in ausreichendem Umfang einsetzen 
und ob die als erforderlich erachteten dienstrechtlichen Maßnahmen ergrif-
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fen werden. Auch wird die Amtshandlung dahingehend geprüft, ob dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprochen wird. 

In einem Falle (Zl. VA 70-I187) kam eine schwere Verletzung einer zum 
Vollzug einer Ersatzarreststrafe vorgeführten Person genau in dem Mo­
ment zustande, als diese Person und ein einziger Polizeibeamter ohne Be­
obachtungsmöglichkeit durch andere zusammen waren. Bei einem Sturz 
konnte der so Gefesselte sich mit den Händen nicht entsprechend abstützen 
und erlitt einen Bruch der Elle und eine Verstauchung des Knöchels. 
Grund dieser Amtshandlung war eine als uneinbringlich erachtete Verwal­
tungsstrafe in der Höhe von 12000 S; wegen vermuteter Fluchtgefahr wa­
ren dem Betroffenen Handfesseln angelegt worden. 

Wenn auch nach den strafgerichtlichen Feststellungen eine Mißhandlung 
durch den Polizeibeamten (insbesondere durch die vom Beschwerdeführer 
behaupteten Fußtritte) nicht erwiesen werden konnte und daher der Poli­
zeibeamte im Zweifel freigesprochen wurde, so zeigt doch ein Detail, wie 
das gesetzliche Gebot, mit möglichster Schonung der Person und der Ehre 
des Festgenommenen vorzugehen, völlig sanktionslos mißachtet wird. Sei­
tens der Polizei wurde nämlich das Fallen des Beschwerdeführers mit einem 
Ausrutschen infolge schneeglatter Schuhsohlen in Beziehung gesetzt. Das 
Strafgericht hingegen ist davon ausgegangen, daß der Festgenommene bei 
seiner Verhaftung keine Gelegenheit erhalten hatte, die Schuhe vollständig 
und ordnungsgemäß anzuziehen, sondern es seien entweder die Schuhbän­
der nicht zugeknotet gewesen oder die Schuhe seien gar nicht vollständig 
über die Füße gestreift gewesen. 

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit war in einem anderen Falle (Zl. 
VA 106-I186) überhaupt nicht gewahrt worden. Ein Radfahrer, der das 
Verkehrszeichen "Halt" bei einer Kreuzung mißachtet hatte, wurde von ei­
nem Sicherheitswachebeamten beanstandet und die Bezahlung einer Or­
ganstrafverfügung vorgeschlagen. Infolge des Nichtmitführens von Geld 
und Ausweis wurde der Radfahrer festgenommen und erlitt, da er sich ge­
gen die ihm unverständlich scheinende Festnahme zur Wehr gesetzt hatte, 
verschiedene Verletzungen. Die gesamte Amtshandlung hielt sich zwar in 
den Grenzen des gesetzlich Erlaubten, jedoch ist eine Festnahme unter Ge­
waltanwendung, die zu Körperverletzungen führt, im Hinblick auf den 
eher geringfügigen Anlaß der Amtshandlung bedenklich. 

Die VA will aber nicht den Eindruck erwecken, das Ziel aller Maßnahmen 
der Dienstaufsicht solle ausschließlich in strengen disziplinären Maßnah­
men liegen. So ist in dem bereits erwähnten Einzelfall 3.5 bekanntgewor­
den, daß der Verfassungsgerichtshof die zwangsweise Blutabnahme bei ei­
ner verhafteten Person zur Gewinnung eines Beweismittels betreffend 
Suchtgiftmißbrauch als Verletzung. e!nes verfassungsmäßig gewährle~steten 
Rechtes erkannt hat. Der BundesmInister für Inneres hat es für ausreIchend 
erachtet, lediglich dieses höchstgerichtliche Erkenntnis allen Sicherheitsbe­
hörden zugänglich zu machen. 

Eine von den Sicherheitsorganen sicherlich gewünschte KlarsteIlung, wel­
che Ermittlungsmethoden seitens der Aufsichtsbehörde als zulässig erachtet 
würden, unterblieb, sodaß offenbar die Verantwortung für die Wahl der 
zulässigen Erhebungsmethoden dem einzelnen Beamten zugeschoben wird. 
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Dies kann nur zu leicht zu einer uneinheitlichen Vorgangsweise in den ein­
zelnen Dienststellen, aber auch zur Verunsicherung der Beamten führen. 

Fremdenpolizei- und Asylrecht: 

Erwähnenswert sind auch Beschwerden, die den Bereich des Fremdenpoli­
zei- und Asylrechtes betreffen. Wenn auch hier von gesetzgeberischer Seite 
eine allmähliche Anpassung im Hinblick auf die Bestimmungen der Euro­
päischen Menschenrechtskonvention zu beobachten ist, so sind doch viele 
behördliche Maßnahmen in diesem Bereich von ungeheuer einschneidender 
Wirkung auf höchstpersönliche Lebensbereiche. Hier muß die VA den je­
weiligen Beschwerdeführer oft darauf hinweisen, daß die getroffene be­
hördliche Maßnahme, wie sie zB die Verhängung eines Aufenthaltsverbotes 
oder gar die Abschiebung darstellt, zwar für den Betroffenen übermäßig 
hart aussieht, jedoch gesetzeskonform ist. In einigen der VA bekanntge­
wordenen Fällen ist jedoch eine nicht mehr zu rechtfertigende behördliche 
Vorgangsweise festgestellt worden. In dem unter 3.6 dargestellten Einzel­
fall (hier hat die VA das Prüfungsverfahren ebenfalls amtswegig durchge­
führt) konnte erreicht werden, daß die Schub haft über ausländische Fami­
lien aufgehoben wurde, weil diesen Familien auch Klein- und Kleinstkinder 
angehört haben. Wenn auch der Bundesminister für Inneres in diesen Fäl­
len die Weisung auf Beendigung der Schubhaft aus humanitären Gründen 
gegeben hat, so regt die VA aus Anlaß dieses Prüfungsverfahrens an, bei 
der gesetzlichen Neuregelung der Schubhaft die Frage zu überdenken, ob 
diese Schubhaft wirklich für alle Personen, unabhängig von deren Lebens­
alter, Geltung haben soll. 

In einem weiteren Fall wurde über eine Fremde ein Aufenthaltsverbot in 
der Dauer von fünfzehn Jahren verhängt, weil sie eine Bestrafung wegen 
Verletzung des Meldegesetzes aufwies und wegen zweier Verwaltungs­
übertretungen (Lärm erregung, Ordnungsstörung) zur Anzeige gebracht 
worden war. Diese Reaktion seitens der Fremdenpolizei wurde im Prü­
fungsverfahren der VA (Z1. VA 47 -I187) als unangemessen erkannt und 
vom Bundesminister für Inneres die Aufhebung dieses Aufenthaltsverbotes 
in Aussicht gestellt. 

In einem anderen Falle wurde über einen Fremden ein unbefristetes Aufent­
haltsverbot ausgesprochen, wobei das Fehlen einer geregelten Beschäfti­
gung, die Verletzung der Unterhaltspflicht für sein uneheliches Kind sowie 
der Umstand, daß vier Verwaltungsstrafen vorgemerkt seien, die Grund­
lage boten. Da eine derartige Entscheidung auch eine nachvollziehbare Be­
gründung darüber enthalten muß, weshalb die Behörde nicht mit einem 
zeitlich befristeten Aufenthaltsverbot das Auslangen gefunden hat, diese 
Begründung aber im gegenständlichen Falle gefehlt hat, beanstandete die 
VA diesen Bescheid (Z1. VA 139-I187). Eine weitergehende Maßnahme 
schien aufgrund der seit Erlassung des Aufenthaltsverbotes neu bekanntge­
wordenen Umstände nicht erforderlich. 

Waffengesetz : 

Die Prüfung einer Beschwerde im Zusammenhang mit einem Waffenverbot 
(Z1. VA 173-1/87) bot der VA die Möglichkeit, eine allgemeine Verbesse­
rung der Verwaltungspraxis zu erzielen. Der Beschwerdeführer gab an, 
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nach dem im Jahre 1983 über ihn verhängten Waffenverbot seine Waffen 
der Behörde ordnungsgemäß abgeliefert zu haben. Bis zum Beschwerde­
zeitpunkt (Ende 1987) sei ihm nicht mitgeteilt worden, was mit diesen Waf­
fen geschehe. Die VA ermittelte, daß inzwischen ein Bescheid ergangen 
war, in welchem dem Beschwerdeführer eine Entschädigung für die einge­
zogenen Waffen zugesprochen wurde. Wenn auch dieser Bescheid mangels 
entsprechender Beschwerde nicht in die Prüfung einbezogen wurde, so fiel 
doch auf, daß eine Besonderheit des Waffenrechtes dem Beschwerdeführer 
nicht bekanntgegeben worden war und dadurch überhaupt erst die Be­
schwerde ausgelöst hat. 

Der Ausspruch eines Waffenverbotes bewirkt nämlich (anders als in sonsti­
gen Rechtsbereichen) ex lege den sofor~igen Ver~all der im Eigentun: des 
Betroffenen stehenden Waffen, das heißt der EIgentumsübergang fmdet 
ohne gesonderten, für den Betroffenen erkennbaren Vorgang, statt. Wei­
ters wird eine im Verwaltungswege festzusetzende Entschädigung für die 
verfallenen Waffen lediglich über Antrag gewährt. 

Die VA regte an, einen Hinweis sowohl über den sofortigen Verfall der 
Waffen wie auch über das Erfordernis eines Antrages zur Entschädigungs­
leistung künftig in Waffenverbotsbescheide aufzunehmen. Damit wäre das 
im Beschwerdefall zutage getretene Mißverständnis, die Waffen seien le­
diglich vorläufig sichergestellt und ein Eigentumsübergang habe noch nicht 
stattgefunden, zu verhindern gewesen. Der Bundesminister für Inneres hat 
in Entsprechung dieser Anregung einen diesbezüglichen Erlaß an die Si­
cherheitsdirektionen und Bundespolizeidirektionen herausgegeben. 

Meldegesetz : 

Im Bereiche des Meldewesens wurde aus einer zunächst dem Ressort "So­
ziales" zugeordneten Beschwerde bekannt, daß der Bürgermeister einer 
burgenländischen Gemeinde als Meldebehörde erster Instanz die Anmel­
dung einer Person nicht zur Kenntnis genommen habe, weil "die Unter­
kunftnahme der Beschwerdeführerin ohne Zustimmung der Hauseigentü­
merin erfolgt und zudem eine Untervermietung dieser Wohnung nicht zu­
lässig sei". Im Prüfungsverfahren (ZI. VA 25-1187) wies der Bundesminister 
für Inneres den Bürgermeister auf die geltende Rechtslage hin, wonach aus­
schließlich die tatsächliche Unterkunftnahme die Meldepflicht bewirkt und 
die vorgebrachten Argumente für den Anmeldevorgang nicht rechtserheb­
lich seien. Mit der an den Bürgermeister erteilten Weisung, die Anmeldung 
entgegenzunehmen, konnte der Beschwerdegrund als behoben gelten. 

Eine von der VA als problematisch erkannte Auslegung einer Bestimmung 
des Meldegesetzes ergibt sich aus dem unter 3.7 dargestellten Einzelfall, 
worin die VA auch eine legistische Anregung gibt. 

Zivildienstgesetz : 

Eine erhebliche Verfahrensverzögerung wurde bei Prüfung der Beschwerde 
eines Zivildienstleistenden (ZI. VA 137-1187) festgestellt. Er hatte am 
1. Oktober 1986 seinen Zivildienst angetreten und am 5. November 1986 
einen Antrag auf WohnkostenbeihilfelWohnkostenersatz eingebracht. Er 
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wandte sich im Oktober 1987 - somit bereits nach Ende seines Zivildien­
stes - an die VA, weil dieser Antrag nur sehr schleppend bearbeitet werde 
und der Sinn der beantragten Geldleistungen (Ermöglichung der Beibehal­
tung der Wohnung während des Zivildienstes) durch eine derartige Verfah­
rensdauer ad absurdum geführt werde. Die VA konnte zwar in kurzer Zeit 
den Verfahrensabschluß erreichen, findet diesen Fall aber vor allem deswe­
gen berichtenswert, weil eine Sonderbestimmung in dem hier sinngemäß 
anzuwendenden Heeresgebührengesetz die Behörde zu einer Entscheidung 
binnen zwei, äußerstenfalls aber binnen vier Wochen verpflichtet, und daß 
die vorliegende Verfahrensdauer nahezu ein ganzes Jahr betragen hat. 

Einzelfälle 

3.1 Einweisung in Psychiatrische Klinik ohne vorhergehende amtsärztliche Un­
tersuchung 
VA 140 - I/87 BM ZI. 3705/92-11/4/88 

H. W., Brunn am Gebirge, führte bei der VA Beschwerde, daß sie von Be­
amten des Gendarmeriepostens Brunn am Gebirge ohne jede Untersuchung 
gegen ihren Willen in eine psychiatrische Krankenanstalt gebracht und dort 
wochenlang angehalten worden sei. Erst nachdem eine Gerichtskommis­
sion ihre Anhaltung für unzulässig erklärt habe, sei sie entlassen worden. 
Durch die Vorgangsweise der Gendarmerie sei sie in ihrem Recht auf per­
sönliche Freiheit verletzt worden. 

In der im Prüfungsverfahren von der VA eingeholten Stellungnahme führte 
der Bundesminister für Inneres aus, daß die Beschwerdeführerin zwei An­
zeigen beim Gendarmeriepostenkommando Brunn am Gebirge erstattet 
habe, deren Inhalt vermuten ließ, daß die Frau an Verfolgungswahn leide. 
Bei der zuletzt am 17. Juni 1987 versuchten Anzeigeerstattung habe sie an­
gegeben, daß sie sich beobachtet fühle und überdies ein Einbruchsversuch 
in ihre Wohnung erfolgt sei. 

Bereits nach der ersten Anzeige am 9. Juni 1987 habe der Gendarm eine 
amtsärztliche Untersuchung angeregt, die aber nicht erfolgt sei. Anläßlich 
der zweiten Anzeige habe der Gendarmeriebeamte sodann erfolglos ver­
sucht, den zuständigen Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Mödling zu 
erreichen. Die daraufhin telephonisch kontaktierte Vertreterin, die Amts­
ärztin der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen, habe nach Schilderung 
des Falles die Einweisung in das Landeskrankenhaus Klosterneuburg-Gug­
ging angeordnet. 

Der Bundesminister für Inneres räumte ein, daß sich die Beschwerdeführe­
rin geweigert habe, in den Krankenwagen einzusteigen, sodaß sie von zwei 
Gendarmeriebeamten begleitet werden mußte. 
Am 6. Juli 1987 wurde H. W. schließlich aus der Anstalt entlassen. 

Die VA hat dazu erwogen: 
Die gesetzliche Grundlage für die Einweisung in eine Krankenanstalt für 
Geisteskranke bildet das Krankenanstaltengesetz, in dessen § 49 die V or­
aussetzungen für die Aufnahme, Anhaltung und Entlassung von Geistes­
kranken geregelt sind. Gemäß Abs. 1 dieser Bestimmung darf eine Person 
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nur dann zwangsweise in eine solche Krankenanstalt aufgenommen wer­
den, wenn für sie eine Bescheinigung (Parere) beigebracht wird, "wonach 
anzunehmen ist, daß die aufzunehmende Person infolge einer Geistes­
krankheit ihre oder die Sicherheit anderer Personen gefährdet." Eine sol­
che Bescheinigung ist vom zuständigen Amtsarzt auszustellen und darf 
nicht älter als eine Woche sein. 

Im gegenständlichen Fall hatte H . W. am 9. Juni 1987 beim Gendarmerie­
postenkommando Brunn am Gebirge Anzeige gegen unbekannte Täter we­
gen bei ihr st~ttgef~ndener Einbrüche erstattet. Da die dara~ffolgenden .Er­
hebungen keinerlei Spuren erbrachten und das Gespräch mit der Anzelge­
rin beim Gendarmeriebeamten den Eindruck erweckte, daß sie verwirrt sei, 
verfaßte dieser am 10. Juni 1987 einen Bericht an den Amtsarzt der Be­
zirkshauptmannschaft Mödling und ersuchte um die amtsärztliche Untersu­
chung der Betroffenen. 

Am 17. Juni 1987 zeigte H. W . neuerlich - und zwar beim selben Beamten 
- einen bei ihr stattgefundenen Einbruch an. In diesem Gespräch verdich­
tete sich offenbar der Eindruck beim Beamten, daß die Anzeigerin verwirrt 
sei, worauf er versuchte, den zuständigen Amtsarzt telephonisch zu errei­
chen, da auf den Bericht vom 10. Juni keine dem Gendarm bekannte Reak­
tion erfolgt war. Da der Amtsarzt nicht erreichbar war, verständigte der 
Beamte dessen Vertretung, die Amtsärztin der Bezirkshauptmannschaft 
Neunkirchen, worauf diese fernmündlich die Einweisung der Frau W. in 
das Landeskrankenhaus Klosterneuburg-Gugging anordnete. 

W:e~er den eingesehe~en ~nte~lage~ noch der Stellungnahme des ~undes­
ministers für Inneres Ist ein Hinweis darauf zu entnehmen, daß eine Ge­
fährdung der Sicherheit entweder der Anzeigerin selbst oder anderer Per­
sonen befürchtet worden war, noch sonst eine Begründung, die zur tele­
phonischen Anweisung geführt hatte. Jedenfalls kam der Beamte dieser An­
weisung nach und brachte H. W. gegen ihren Willen in das Krankenhaus. 

Auf Gru~~ des geschilderten Sac~verhaltes und der Stellungnahme des 
Bundesministers für Inneres muß die VA davon ausgehen, daß der Beamte 
offenbar in dem Glauben war, die fernmündliche Anweisung komme dem 
vom Gesetz geforderten Parere gleich. Dieser Auffassung vermag sich die 
VA nicht anzuschließen. Nach Meinung der VA kann die Bescheinigung 
über den Gesundheitszustand einer Person im Sinne des § 49 Abs. 1 Kran­
kenanstaltengesetz nur nach vorausgegangener Untersuchung ausgestellt 
werden, in welcher der Amtsarzt den Verdacht gewonnen hat, daß infolge 
einer Geisteskrankheit die Sicherheit des Kranken selbst oder einer anderen 
Person gefährdet ist. In diesem Zusammenhang scheint der VA auch die Ju­
dikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht unbeachtlich, nach welcher ein 
Par~re als rechtswidrig gilt, wenn diesem nicht eine U~tersuchung mit p.er­
sönhcher Kontaktaufnahme vorangeht. Schon gar nicht kann aber eine 
mündliche Anordnung, wobei im übrigen nicht einmal der Inhalt bezie­
hungsweise Wortlaut des Gespräches festgehalten ist, das vom Gesetz ge­
forderte Parere ersetzen. Fest steht somit, daß die Voraussetzungen für 
eine zwangsweise Aufnahme in die Krankenanstalt gemäß § 49 Abs. 1 KAG 
nicht vorlagen. 
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Obwohl der Bundesminister für Inneres darauf in seiner Stellungnahme 
nicht Bezug nimmt, hat die VA aber auch das Vorliegen sonstiger Um­
stände geprüft, die eine sofortige zwangsweise Aufnahme in ~ine Kranken­
anstalt zulässig machen. Gemäß § 49 Abs. 4 KAG kann nämltch eme sofor­
tige zwangsweise Aufnahme oder Bescheinigung im Sinne des Abs. 1 erfol­
gen, wenn es "der Krankheitszustand und die besonderen Umstände" er­
fordern. In diesem Fall hat allerdings der ärztliche Leiter der Krankenan­
stalt die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde binnen 24 Stunden zu ver­
ständigen, worauf die aufgenommene Person binnen 48 Stunden vom 
Amtsarzt zu untersuchen ist. Der Amtsarzt hat sodann über die Untersu­
chung eine Bescheinigung auszustellen, andernfalls die aufgenommene Per­
son unverzüglich zu entlassen ist. 

Da diese gesetzliche Bestimmung eine Ausnahmesituation regelt, sind na­
turgemäß jedenfalls jene Voraussetzungen erforderlich, die bereits im 
Abs. 1 gefordert werden, nämlich die Gefährdung der eigenen Sicherheit 
oder der einer anderen Person. Darüber hinaus müssen besondere Um­
stände vorliegen, die das Einholen eines Pareres im Augenblick unmöglich 
machen. Bei der Beurteilung dieser Umstände ist - entsprechend den all­
gemeinen Rechtsgrundsätzen Ausnahmeregelungen betreffend - überdies 
ein strenger Maßstab anzulegen. 

Im vorliegenden Fall konnte weder aus den Unterlagen noch aus der Stel­
lungnahme des Bundesministers irgendein Hinweis entnommen werden, 
der auf eine Sicherheitsgefährdung schließen lassen hätte können. Ebenso 
wurden keine besonderen Umstände dargetan, warum die Einholung eines 
Pareres nicht möglich war. Somit kann auch § 49 Abs. 4 nicht als Grund­
lage für die zwangsweise Einlieferung herangezogen werden. 

Da die zwangsweise Einlieferung in die Krankenanstalt sich somit als 
rechtswidrig und damit als unzulässige Einschränkung der persönlichen 
Freiheit erwies, hat die VA in der behördlichen Vorgangsweise einen Miß­
stand festgestellt. 

Ob auch das Verhalten der für das Krankenhaus verantwortlichen Organe 
sowohl bei der Aufnahme wie auch bei der doch lange dauernden Anhal­
tung Anlaß zur Beanstandung durch die VA gibt, wird sich erst im fortge­
setzten Prüfungsverfahren zeigen, das im Berichtszeitraum noch nicht ab­
geschlossen war. 

Der Verlauf des dargestellten Prüfungsverfahrens zeigt auch eine Beson­
derheit auf, die nicht unerwähnt bleiben soll. Der Bundesminister für Inne­
res hat in seiner an die VA gerichteten Stellungnahme nur den Ablauf der 
Amtshandlung geschildert, jedoch nicht zu erkennen gegeben, ob er die in 
Beschwerde gezogene Amtshandlung billigt bzw. für rechtmäßig erachtet. 

Erst nach Zustellung des Beschlusses der VA über die Mißstandsfeststel­
lung hat er hinsichtlich der erwiesenen Verletzung des Rechtes auf persön­
liche Freiheit "sein Bedauern zum Ausdruck gebracht" und die Landesgen­
darmeriekommanden zur eingehenden Schulung der von den Sicherheits­
behörden zum Komplex des § 49 KAG ergangenen Weisungen angehalten. 
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Dieses zunächst völlig passive Verhalten des zuständigen obersten Verwal­
tungsorganes läßt - wie auch im Allgemeinen Teil zu diesem Ressort aus­
geführt - eine unzureichende Beachtung der Verpfli<:~tungen, die die Auf­
gaben der Dienstaufsicht mit sich bringen, vermuten. Uberdies hat eine der­
artige Haltung auch nachteilige Folgen für die einzelnen Sicherheitsorgane, 
die durch das Untätigbleiben der Dienstaufsicht den Schluß auf die Rich­
tigkeit ihres Handelns ziehen könnten. 

3.2 Ungerechtfertigte Verhaftung und Mißhandlung durch die Polizei 
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VA 60 - I/86 BM Zl. 51.193/125-11/2/86 

Die VA hat aufgrund von Pressemitteilungen Kenntnis davon erlangt, daß 
ein Kriminalbeamter des Staatspolizeilichen Büros der Bundespolizeidirek­
tion Wien eine Demonstrationsteilnehmerin verhaften wollte und sie dabei 
mit dem Funkgerät auf den Kopf geschlagen haben soll. Dieser Vorfall sei 
photographisch dokumentiert und habe zu gerichtlichen Untersuchungen 
geführt. 

Die VA hat zunächst mit dem Bundesminister für Inneres, in weiterer Folge 
aber auch mit dem Bundesminister für Justiz, Kontakt aufgenommen und 
nach Einsichtnahme in die strafgerichtlichen Akten sowie unter Zugrunde­
legung des in dieser Angelegenheit ergangenen Erkenntnisses des Verfas­
sungsgerichtshofes folgenden Sachverhalt als erwiesen angenommen. 

Die Beschwerdeführerin war T eilnehmerin einer angemeldeten Demonstra­
tion' im Zuge derer es zu Ausschreitungen derart gekommen ist, daß mit 
Farbe gefüllte Behälter gegen abgestellte Fahrzeuge und gegen Gebäude 
geworfen wurden. Der in Zivilkleidung dienstversehende Gruppeninspek­
tor H . S. nahm wahr, wie ein Kollege eine andere Demonstrationsteilneh­
merin, die er beim Verschütten von Farbe angetroffen hatte, festnahm. Die­
ser Kollege soll in weiterer Folge von mehreren anderen Demonstrations­
teilnehmern, unter anderem auch von der Beschwerdeführerin, tätlich ange­
griffen worden sein. Nach dem Anzeigetext war der Kollege zu Boden ge­
schlagen worden, als Gruppeninspektor S. die Amtshandlung gegen die Be­
schwerdeführerin begann. 

Die über diesen Vorfall bestehenden Photos ergeben jedoch keinen Hin­
weis auf eine derartige tumultartige Szene, sondern erhärten die Angaben 
der Betroffenen, sie sei von rückwärts brutal zusammengeschlagen worden. 

Die einzelnen, diesen Vorfall betreffenden Verfahren hatten folgenden 
Ausgang: 
Die Betroffene wurde vom Landesgericht für Strafsachen Wien sowohl hin­
sichtlich des Vorwurfes der Körperverletzung als auch der Sachbeschädi­
gun~ rec~tskräftig freiges~rochen und es wurde ihr überdies ,:,on diesem 
Gencht eme Haftentschädigung zugesprochen. Ebenso wurde Ihr der Er­
satz von Verteidigerkosten zugesprochen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 26. Feber 1987 ausge­
sprochen, daß die Betroffene im verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf Unterlassung unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
verletzt worden sei. Ebenso sei sie im verfassungsgesetzlich gewährleisteten 
Recht auf persönliche Freiheit verletzt worden. 
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Das gegen Gruppeninspektor H. S. geführte strafgerichtliche Verfahren 
wegen Körperverletzung endete mit einem Freispruch "im Zweifel". 

Von allfälligen dienstrechtlichen (disziplinären) Maßnahmen gegen diesen 
Beamten hat der Bundesminister für Inneres im Prüfungsverfahren der VA 
keine Angaben gemacht. 

Auch die vom Verfassungsgerichtshof als rechtswidrig festgestellte Haft hat 
offenkundig nicht dazu geführt, daß irgendwelche Konsequenzen gegen 
die hiefür verantwortlichen Beamten gezogen worden sind. 

Auch dieser Fall zeigt in vielen Einzelheiten, daß sowohl bei den Aussagen 
der Kollegen des involvierten Beamten als auch bei den dienst- und auf­
sichtsbehördlichen Reaktionen eine teilweise nicht mehr als objektiv zu be­
zeichnende Haltung zu bemerken war. 

Für bedeutsam hält die VA aber auch den Umstand, daß der Bundesmini­
ster für Inneres jede Beurteilung der Zweckmäßigkeit der zu den ganzen 
Weiterungen führenden Amtshandlung von Gruppeninspektor H. S. ver­
mieden hat. 

Wie sich aus den polizeilichen Unterlagen ergibt, bestanden massive An­
haltspunkte dafür, daß eine größere Zahl von Demonstrationsteilnehmern 
bestimmten Gruppierungen angehört haben. Auch ohne eingehende Aus­
einandersetzung mit den Grundregeln der Polizeitaktik kann es als offen­
kundig angesehen werden, daß eine in Zivilkleidung befindliche Person, die 
Hand an eine andere Person legt und diese offenbar aus der Menschen­
gruppe herauszerren will, zu Hilfsreaktionen der übrigen Gruppe geradezu 
herausfordert. 

Die Amtshandlung begann ja nicht in der Art, daß ein einzelner Polizeibe­
amter unvorhergesehen Zeuge einer strafbaren Handlung geworden ist, 
sondern es war eine Vielzahl von Polizisten, teils in Zivil und teils in lJ ni­
form, zur Überwachung der Demonstration anwesend. Nach Aufassung 
der VA wäre in einer derartigen Situation ziel führender gewesen, das Ab­
führen einzelner Personen aus der Demonstrantengruppe durch unifor­
mierte Exekutivorgane vornehmen zu lassen, da damit jeder Anschein einer 
Auseinandersetzung zwischen Privatpersonen, die das Hinzutreten \veiterer 
Privatpersonen förderte, vermieden worden wäre. 

Wenn auch die wesentlichsten Vorgänge bereits durch Gerichte beurteilt 
sind, so hat doch die VA nicht nur in der Amtshandlung an sich sondern 
auch in der dem Vorfall nicht adäquaten Haltung der Aufsichtsbehörde 
eine Beanstandung ausgesprochen. 

3.3 Unzulässig lange Haftdauer nach polizeilicher Verhaftung 
VA 190 - 1/85 BM Zl. 51.193/104-II/2/86 

P. W., Gastwirt in Fischamend, wandte sich an die VA, da er seiner Mei­
nung nach ohne ausreichende Gründe von der Polizei verhaftet, mit Hand­
schellen abgeführt und unzumutbar lange in Haft angehalten worden sei. 
Die Ursache dieser polizeilichen Amtshandlung vermutete der Beschwerde­
führer entweder in einer falschen Anschuldigung eines Lokalgastes oder 
aber in einer Personenverwechslung. 
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Auch wurde die Beschwerde noch in einigen weiteren Punkten, wie z.B. 
Benehmen der an der Amtshandlung beteiligten Polizeibeamten oder der 
Zustand der Arrestzelle, ausgeführt. 

Die VA hat nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers für 
Inneres nachstehenden Sachverhalt als erwiesen angenommen: 

Die Besatzung einer Funkstreife wurde wegen Verdachtes der Körperver­
letzung zum Einsatzort beordert und es ergab eine Befragung der anwesen­
den Zeugen, daß der nunmehrige Beschwerdeführer verdächtig war, im 
Zuge einer Auseinandersetzung einer anderen Person mit einer Flasche ei­
nen Schlag auf den Kopf versetzt zu haben. Die Besatzung zweier weiterer 
Funkstreifenwagen forschte den Beschwerdeführer als mutmaßlichen Täter 
aus und nahm dessen Verhaftung vor. Der Beschwerdeführer, der der VA 
gegenüber angegeben hatte, im gegenständlichen Streit lediglich einen 
Schlichtungsversuch unternommen zu haben, widersetzte sich der Fest­
nahme, sodaß die Beamten ihm Handschellen anlegten und ihn zum Funk­
wagen trugen. 

Nach dieser um 0.25 Uhr erfolgten Verhaftung ist der Beschwerdeführer 
erst nach relativ langer Zeit einvernommen und um 12.00 Uhr desselben 
Tages entlassen worden. 

Im weiteren Ermittlungsverfahren hat sich herausgestellt, daß derselbe 
Zeuge, der zunächst den Beschwerdeführer als Täter bezeichnet hat sowie 
auch eine weitere (ursprünglich offenbar nicht befragte) Person, nun zwei 
andere Personen als mögliche Täter vermuteten. Nachdem auch diese bei­
den Tatverdächtigen verhaftet worden waren, ermöglichte eine Gegenüber­
stellung mit der verletzten Person die Identifizierung des tatsächlichen Tä­
ters und es stellte sich die Schuldlosigkeit des Beschwerdeführers heraus. 

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungstätigkeit konnte die Ursache für 
die Widersprüchlichkeiten bei der Bezeichnung des vermutlichen Täters 
keiner Klärung zugeführt werden. 

Zu Berichtszwecken scheint der VA die Bekanntgabe der Beurteilung eines 
Beschwerdepunktes von besonderer Bedeutung zu sein. Ist nämlich einer­
seits die Verhaftung an sich nach der ursprünglich gegebenen Verdachts­
lage noch nicht als unrechtmäßig zu bezeichnen gewesen und die Anwen­
dung von Körpergewalt nur aus der Sicht des Beschwerdeführers als unzu­
lässig empfunden worden und konnte weiters hinsichtlich der Behandlung 
des Beschwerdeführers während der Haft keine verläßliche beweiskräftige 
Feststellung getroffen werden, so ist jedenfalls eine wesentliche rechtswid­
rige Vorgangsweise hervorgekommen, die den Bundesminister für Inneres 
auch zu einer Verbesserungsmaßnahme veranlaßt hat. 

Wie bei der Sachverhaltsdarstellung erwähnt, dauerte die Haft des Be­
schwerdeführers nahezu 12 Stunden. Im Rahmen dieses Prüfungsverfah­
rens ist auch festgestellt worden, daß die beiden weiteren verdächtigen Per­
sonen, die erst später verhaftet worden sind, über 14 Stunden in Haft zu­
bringen mußten. 
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Da nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofes auch eine rechtmäßig 
begonnene Anhaltung in Haft dann das Recht auf persönliche Freiheit ver­
letzt, wenn die Dauer dieser Anhaltung das unumgänglich notwendige Aus­
maß übersteigt, wurde im vorliegenden Fall auf die Ursachen dieser Haft­
dauer besonderes Augenmerk gelegt. Beim Beschwerdeführer wurde die 
Haftdauer bereits vom Bundesminister für Inneres als nicht gerechtfertigt 
festgestellt, da eine Vernehmung schon kurze Zeit nach der Einlieferung in 
den Polizeiarrest möglich gewesen wäre. Im Bereic~. der Bundespolizeidi­
rektion Wien entsprach es offenbar herrschender Ubung, Einvernahmen 
verhafteter Personen zur Nachtzeit nur in besonders gelagerten Ausnahme­
fällen vorzunehmen und ansonsten diese Einvernahme während der norma­
len Amtsstunden durchzuführen. 

Diese Vorgangsweise, die bereits wiederholt in den Berichten der VA an 
den Nationalrat kritisch aufgezeigt worden ist, führte nun zur Ausarbei­
tung einer Dienstanweisung im Bereich der Bundespolizeidirektion Wien, 
mit der die den Zentraljournaldienst versehenden rechtskundigen Beamten 
nachdrücklich angehalten werden, nach Maßgabe der vorhandenen perso­
nellen materiellen Mittel sowie des psychischen Zustandes eines Festge­
nommenen auch während der Nachtstunden Vernehmungen durchzufüh­
ren. 

Wie weitere Beschwerdefälle, die zum Teil auch nach dem Berichtszeit­
raum liegen, aufzeigen, bedarf die Einhaltung dieser Dienstanweisung einer 
besonders rigorosen Kontrolle, da Haftzeiten von 12 Stunden und darüber 
selbst bei den nach den Bestimmungen des Verwaltungs strafgesetzes erfolg­
ten Festnahmen keinesfalls zu den Ausnahmefällen gezählt werden können. 

Im vorliegenden Fall wurde nach der Verhaftung lediglich die übliche 
"Priorierung" durchgeführt, zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt 
eine amtsärztliche Untersuchung vorgenommen und der Inhalt einer Ein­
vernahme protokolliert, wobei der Text der Aussage insgesamt acht 
Schreibmaschinenzeilen umfaßt. 

Es liegt daher auf der Hand, daß für derartige Vorgänge ein Zeitraum von 
nahezu 12 Stunden nicht erforderlich gewesen sein konnte, sodaß der Be­
schwerdeführer jedenfalls durch einen Teil der Anhaltung in Haft in sei­
nem verfassungsmäßig geschützten Recht auf persönliche Freiheit verletzt 
war. 

Vergleichbare Feststellungen waren auch amtswegig hinsichtlich der Haft­
dauer der beiden anderen tatverdächtigen Personen zu treffen. 

Da die Folgen der festgestellten Rechtsverletzung nicht mehr rückgängig 
gemacht werden konnten, der Bundesminister für Inneres die Rechtswidrig­
keit des Vorganges bestätigt und letztlich Maßnahmen ergriffen hat, die 
eine Wiederholung derartiger Vorgänge vermeiden sollen, hat die VA au­
ßer der Feststellung der Berechtigung dieser Beschwerde keine weitere Ver­
anlassung getroffen. 

3.4 Mangelnde Dienstaufsicht betreffend zwei wegen Verleumdung und falscher 
Zeugenaussage verurteilter Sicherheitswachebeamter 
VA 187 - 1186 BM Zl. 51.193/299-11/2187 
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Die VA hat aufgrund von Pressemeldungen Kenntnis davon erlangt, daß 
gegen drei Sicherheitswachebeamte der Bundespolizeidirektion Wien straf­
gerichtlich wegen des Verdachtes der falschen Zeugenaussage, der Ver­
leumdung und des Amtsmißbrauches ermittelt werde. Nach weiteren Pres­
seberichten sollen sodann zwei der drei angeklagten Polizeibeamten wegen 
dieser Delikte verurteilt worden sein. Die VA nahm auf Grund dieser Me­
dienberichte das amtswegige Prüfungsverfahren mit der Zielrichtung auf, 
einerseits die Rechtmäßigkeit einer nach den Bestimmungen der Strafpro­
zeßordnung erfolgten Festnahme zu prüfen und andererseits die im Bereich 
der Dienstaufsicht getroffenen Maßnahmen auf Zweckmäßigkeit und Voll­
ständigkeit zu untersuchen. Im Zuge dieses amtswegigen Prüfungsverfah­
rens hat die VA Stellungnahmen des Bundesministeriums für Inneres einge­
holt und in die Aktenunterlagen der Saatsanwaltschaft, des Landesgerichtes 
für Strafsachen und der Disziplinarkommission beim Bundesministerium 
für Inneres Einsicht genommen. Nachfolgender Sachverhalt steht fest und 
wird von der VA zur Grundlage ihrer Beurteilung genommen : 

Zwei außer Dien~t befindliche und Zivilkleidung tragen?e Sich~rheitswa­
chebeamte haben In den frühen Morgenstunden des 8. JulI 1985 eIn Gastlo­
kal aufsuchen wollen und sind vom dort anwesenden Portier wegen Alko­
holisierungsverdachtes nicht eingelassen worden. Beide Beamte zogen sich 
zunächst zurück, versuchten aber kurz darauf neuerlich, Einlaß in das 
Gastlokal zu erhalten, wobei es in der Folge zu einer tätlichen Auseinan­
dersetzung zwischen einem Beamten und dem Portier gekommen ist. 
Nachdem einer der am Raufhandel beteiligten Beamte Verletzungen erlit­
ten hatte, erstattete dieser im nächstgelegenen Wachzimmer Anzeige und 
führte den ihn begleitenden Kollegen als Zeuge für diesen Vorfall an. So­
mit war der Portier zunächst glaubwürdig eines Vergehens beschuldigt, 
was in weiterer Folge zu dessen Verhaftung geführt hat. Auf Grund der 
Angaben des verletzten Polizeibeamten und dessen Begleiter erstattete die 
Bundesp'olizeidirektion W!en Strafanz~ige an die St~atsanwalts~haft und. es 
führte diese zunäc~St zu ~Ine: VerurteIlung des Portlers. In der Infolge EIn­
spruches gegen dle genchtlIche Strafverfügung anberaumten Hauptver­
handlung brachte der Portier als Beweis für seine Unschuld vor, der Vorfall 
sei von einer über dem Lokaleingang befindlichen Videokamera aufge­
zeichnet worden und aus dieser Videoaufzeichnung ergebe sich, daß nicht 
der Portier den Polizisten sondern genau umgekehrt der Polizist den Por­
tier tätlich angegriffen habe. Auf Grund dieses Beweises wurde der Portier 
vom Vorwurf der Körperverletzung freigesprochen und die sich daraus er­
gebenden Verdachtsmomente wegen Verleumdung und falscher Zeugen­
aussage zum Anlaß einer weiteren Untersuchung gemacht. 

Der unmittelbar an dem Raufhandel beteiligte Beamte wurde schließlich 
rechtskräftig wegen Verleumdung verurteilt, weil er den Portier einer von 
Amts wegen zu verfolgenden mit Strafe bedrohten Handlung, nämlich des 
Vergehens der Körperverletzung, falsch verdächtigt hatte, wobei er wußte, 
daß die Verdächtigung falsch war. Die Bestrafung erfolgte mit 180 Tages­
sätzen zu je 200 S; überdies wurde dem Portier, der sich als Privatbeteilig­
ter angeschlossen hatte, der Betrag von 21 260 S zugesprochen. 

Der den Raufhandel beobachtende Polizeibeamte wurde schuldig erkannt, 
bei seiner förmlichen Vernehmung als Zeuge vor einer Verwaltungsbe­
hörde falsch ausgesagt zu haben. Er wurde mit 140 Tagessätzen zu je 100 S 
bestraft. 
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Ein weiterer Polizeibeamter stand ebenfalls in strafgerichtlicher Untersu­
chung, wurde jedoch von dem gegen ihn erhobenen Vorwurf des Amtsmiß­
brauches freigesprochen. Gegenstand dieses Verdachtes war der Umstand, 
daß dieser dritte Beamte in Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben den als 
Beweismittel geführten Videofilm anzusehen und über den Inhalt einen Be­
ricin zu verfassen hatte. Dieser Bericht ist letztlich insofern tatsachenwidrig 
ausgefallen, als der Verlauf des Raufhandels zu Gunsten des Polizisten und 
zu U ngunsten des Portiers dargestellt worden ist und in weiterer Folge das 
Strafgericht nach eigenem Ansehen dieser Videoaufnahmen zur gegenteili­
gen Uberzeugung gekommen ist. Ausreichende Beweise für ein deliktspezi­
fisches Verhalten dieses berichterstattenden Beamten bestanden jedoch 
nicht, sodaß strafrechtlich nicht weiter gegen ihn vorzugehen war. 

Disziplinär ist gegen die beiden gerichtlich verurteilten Beamten insofern 
vorgegangen worden, als gegen den erstgenannten Beamten eine Geldbuße 
in der Höhe von 10% des Monatsbezuges (unter Ausschluß der Haushalts­
zulage) ausgesprochen worden ist; gegen den zweiten Beamten, der wegen 
falscher Zeugenaussage verurteilt worden ist, erfolgte ein Schuldspruch 
ohne Strafe. 

Beide Beamte wurden von ihrer ursprünglichen Verwendung als Sicher­
heitswachebeamte auf G rund dieses Vorfalles nicht abgezogen und es ver­
sieht ein Beamter weiterhin als Sicherheitswachebeamter, der zweite im 
Kriminalbeamteninspektorat aufrecht Dienst. 

Die VA hat diesen Fall deswegen zur berichtmäßigen Darstellung ausge­
wählt, weil daraus einige exemplarische Schlußfolgerungen, insbesondere 
hinsichtlich der Qualität der Dienstaufsicht, gezogen werden können. 

Feststeht, daß die strafgesetzwidrigen Handlungen der Beamten nicht im 
Rahmen ihrer Dienstausübung begangen worden sind, sodaß seitens der 
Dienstaufsicht sorgfältig zu prüfen war, ob zunächst überhaupt eine 
schuldhafte Verletzung der Dienstpflichten bestanden hat und zutreffen­
denfalls, ob sich diese Dienstpflichtverletzung in der Verwirklichung des 
strafbaren Tatbestandes erschöpft. Adererseits hätte aber auch umgehend 
geprüft werden müssen, ob durch die Art der Dienstpflichtverletzungen das 
Ansehen des Amtes oder wesentliche Interessen des Dienstes gefährdet wa­
ren, weil dann zwingend die Suspendierung nach § 112 des Beamten­
Dienstrechtsgesetzes zu verfügen gewesen wäre. 

Es wäre auch zu erwägen gewesen, inwieweit eine nicht bis zur Suspendie­
rung führende, mit Mitteln der inneren Diensteinteilung mögliche Maß­
nahme zu setzen sei, wodurch das Ansehen des Amtes oder wesentliche In­
teressen des Dienstes nicht mehr gefährdet wären. Es bedarf wohl kaum ei­
ner näheren Erörterung, daß zB ein Kassenbeamter, der eines privat began­
genen Scheckbetruges verdächtigt ist, sofort vom Kassendienst abgezogen 
und einer anderen Verwendung zugefüh.~t wird, bis über die Verdachtsmo­
mente ausreichende Klarheit herrscht. Ahnliches dürfte wohl im Bereich 
der Sicherheitswache billigerweise verlangt werden können, wenn die Tat­
sachen bereits so weit offenkundig sind, daß infolge des Verdachtes auf 
Verleumdung und falscher Zeugenaussage eine Privatperson beinahe un­
schuldig strafgerichtlich verurteilt worden wäre und sie dieser Verurteilung 
nur durch einen mehr oder weniger glücklichen Zufall entgehen konnte. Es 
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steht außer Zweifel, daß b.~ide st!afge~etzwid-:igen ~andlungen geeignet 
waren, das Vertrauen der OffenthchkeIt zur StcherheItswache zu erschüt­
tern. 

Ist im Fall der Verleum1ung als allfälliges Motiv persönliche Rachsucht 
oder das Ausspielen der Uberlegenheit, als "Polizist" über mehr rechtliche 
Mittel zu verfügen, denkbar, so ist im Fall der falschen Zeugenaussage ent­
weder die weitestreichende persönliche Unfähigkeit vorhanden gewesen, 
sich den Ablauf eines (für einen Polizeibeamten gar nicht so selten zu beob­
achtenden) Raufhandels zu merken und dann wiederzugeben oder es ist 
eine völlig bewußte falsche Darstellung des Vorganges aus dem Grund ge­
geben worden, aus falsch verstandener Kollegialität die Aussagen bewußt 
einseitig belastend zu machen. Für alle diese gedanklichen Variationen gilt 
aber, daß sie den Anforderungen, die an ein geschultes Sicherheitswacheor­
gan gestellt werden, völlig zuwiderlaufen. 

Die Beamten, die infolge der Öffentlichkeit der strafgeric.~t1ichen Prozesse 
sowohl vom Aussehen her als auch namentlich in der Offentlichkeit be­
kannt sein konnten, waren durch die Belassung in ihrem bisherigen dienstli­
chen Aufgabenbereich in die Lage versetzt, weiterhin beweiskräftige Aussa­
gen über den Verlauf diverser von ihnen dienstlich wahrgenommener Rauf­
händel vorzunehmen. Ebenso zählten Ermittlungen, zB im Zusammenhang 
mit dem Verdacht von falschen Zeugenaussagen, weiterhin zu ihrem Auf­
gabengebiet. 

Bei diesem offenkundigen Untätigbleiben der Dienstaufsicht darf es daher 
nicht verwundern, wenn bei der Bevölkerung der Eindruck entsteht, es 
mangle der Sicherheitsbehörde an Objektivität. 

Die von der VA immer wieder festgestellte mangelnde Bereitschaft zu ra­
schen, zumindest vorläufigen Konsequenzen, ist im vorliegenden Fall gleich 
durch zwei völlig verschiedene Tatsachen deutlichst dokumentiert. 

Die VA hat bei Einleitung des Prüfungsverfahrens am 4. Dezember 1986, 
als ihr lediglich wenige Fakten aus den Medien bekannt gewesen sind, den 
Bundesminister für Inneres neben Bekanntgabe des maßgeblichen Sachver­
haltes auch ersucht, mitzuteilen, in welchem Bereich die in Frage kommen­
den Beamten gegenwärtig Dienst versehen. In seiner am 5. Oktober 1987 
erstatteten Stellungnahme fehlte jedoch die diesbezügliche Antwort, sodaß 
sich die VA genötigt sah, nochmals auf die Beantwortung dieser Frage zu 
dringen. Erst am 15. Dezember 1987 hat die VA die Mitteilung erhalten, 
daß ein Beamter dem Kriminalbeamteninspektorat zugeteilt sei, während 
der zweite Beamte weiterhin als Sicherheitswachebeamter tätig ist. 

Mag dieser Umstand seine Erklärung in einem bloßen Versehen finden, so 
ist eine weitere Tatsache keinesfalls mehr als Versehen abzutun. 

Die VA erhielt durch die vorgenommene Akteneinsicht Kenntnis davon, 
daß das Generalinspektorat der Sicherheitswache der Bundespolizeidirek­
tion Wien in Kenntnis der rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung 
und in Kenntnis der zum damaligen Zeitpunkt anhängigen Disziplinarver­
fahren zur Prufungstätigkeit der VA folgenden Standpunkt vertreten hat: 
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"Handelt es sich bei der vorliegenden Beschwerde um eine fiirmlichc 
Prüfung eines behaupteten Mißstandes in der Yer\\ :dtung gCllüE 
Art. 148a B-VG, so ist dem entgegenzuhalten, daß t\1. und C. :ds Pri­
vatpersonen die gerichtlich stratbare Handlung begangen haben und 
sie auch vom Gericht als Privatpersonen \erurteilt wurdcn (daher 
§§ 288, 297 Strafgesetzbuch und nicht § 302 ff Strafgesetzbuch). Die 
Voraussetzung für eine förmliche Prüfung der \-.-\,cheint in dincm 
Fall nicht gegeben zu sein, da nach ho. i\nsicht kein J\liEstand in der 
Verwaltung sondern lediglich eine pri,-ate Verfehlung \011 Bedicn,rc­
ten der Bundespolizeidirektion Wien vorliegt. Und eh, ab rein pri\ at 
zu wertende Verhalten eines Bediensteten der I)undespolizeiditektioll 
Wien sicher nicht den im B-VG vorgesehenen lJberprüfung durch die 
VA unterliegt. 

Sollte es sich jedoch nicht um eine förmliche Prüfung durch die V:\ 
sondern lediglich um eine Anfrage des Volksanwaltes Diplomvolks­
wirt Helmuth JOSSECK handeln, muß auf die, auch Beamten zu­
kommenden Persönlichkeitsrechte des Datenrechtes und des Privatle­
bens hingewiesen werden." 

Der Bundesminister für Inneres hat sich zunächst nicht veranlaf\t gcsehen, 
auf diese, rechtlich verfehlte Auffassung der Bundespolizeidirektion Wien 
zu reagieren. Erst über ausdrückliches Ersuchen der VA veranlagte er einc 
entsprechende Rechtsbelehrung der in Frage kommenden Bcamten. 

Die VA sprach daher in Erledigung des amtswegig eingeleiteten Prü fu ng ,­
verfahrens eine an den Bundesminister für Inneres gerichtete Beanstandung 
aus, wobei diese Beanstandung keinesfalls das Verhalten der hier erwähn­
ten Sicherheitswachebeamten in ihrer Privatsphäre umbEt hal, sondem 
ausschließlich die unzureichende Handhabung der gesamten Dienstaufsicht 
betrifft. 

3.5 Rechtswidrige Verhaftung wegen Verdachtes des Drogenmißbrauches ; un­
zulässige Blutabnahme durch Polizeiamtsarzt 
VA 103 - !l85 BM 71. 51.ISnl3)lJ-1I/.YSS 

K. B. aus Innsbruck gab bei der VA an, sie sei auf offener Suaf)c \on einem 
Kriminalbeamten grundlos zur Ausweisleistung aufgefordcrt, \crhaitcl und 
wegen Verdachtes des Drogenmißbrauches \erhört \\orden. Gegell ihrcil 
Willen sei eine Blutabnahme durch den Polizeiamtsarzt \orgenol11111cl1 \\Ut­
den und es habe diese völlig unberechtigte Amtshandlung in weiterer Folge 
auch dazu geführt, daß das Jugendamt die Erziehungsbcrechtigung betref­
fend ihren dreijährigen Sohn in Zweifel zog. 

Mit dieser letztgenannten Möglichkeit sei sie bereits während des Polizei­
verhörs unter Druck gesetzt worden und es sei dieses Verhör auch ,omt in 
einer Art geführt worden, das dem gesetzlichen Erfordernis auf möglichste 
Schonung der Person nicht entsprochen habe. 

Schließlich sei die widerrechtlich abgenommene Blutprobe auf mntcriöse 
Weise verschwunden, sodaß der absolute Beweis über die Haltlosigkeit der 
Verdächtigung auf Drogenmißbrauch dadurch \ereitelt worden sei. 
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In der gesamten Amtshandlung vermutete die Beschwerdeführerin das Vor­
liegen eines Mißstandes in der Verwaltung. 

Die VA, die eine Prüfung des der Landesverwaltung zuzuzählenden Vor­
gehens des Jugendamtes Innsbruck mangels Kompetenz unterlassen mußte, 
stellte hinsichtlich des polizeilichen Vorgehens folgenden Sachverhalt fest: 

K. B. wurde laut Bericht des Kriminalbeamten H. St. der Bundespolizeidi­
rektion Innsbruck am 12. Juni 1986 von diesem vor einer Apotheke bei der 
Einnahme einer größeren Zahl von Tabletten beobachtet und hat auf die­
sen Beamten auch einen verwirrten Eindruck gemacht. Der Beamte sprach 
daraufhin wegen Verdunkelungsgefahr die Verhaftung aus und veranlaßte 
nach Einlieferung bei der Polizeibehörde die amtsärztliche Untersuchung. 
Diese Untersuchung, die übrigens im Gegensatz zu den Angaben des Kri­
minalbeamten keinerlei Verwirrtheitszeichen, wie sie der Kriminalbeamte 
beschrieben hatte, ergab, umfaßte auch das Verlangen nach Abgabe einer 
Harnprobe und Abnahme einer Blutprobe. 

Die Harnuntersuchung ließ keine Rückschlüsse auf Suchtgiftkonsum zu; 
die abgenommene Blutprobe ist einer Untersuchung nicht zugeführt wor­
den. 

D~r Vorfall gelangte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck nicht zur An­
zeige. 

Nach Einholung von Stellungnahmen des Bundesministers für Inneres und 
des Bundesministers für Justiz sowie nach Einsichtnahme in die einschlägi­
gen strafgerichtlichen Unterlagen und unter Berücksichtigung des in dieser 
Angelegenheit ergangenen Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
vom 26. September 1986 hat die VA der Beschwerde weitestgehend Berech­
tigung zuerkannt. 

Die Rechtswidrigkeit der Verhaftung der Beschwerdeführerin wurde be­
reits durch den Verfassungsgerichtshof festgestellt, der die vorliegenden 
Verdachtsmomente betreffend Suchtgiftmißbrauch als nicht ausreichend 
angesehen hat. Zur Veranschaulichung der Qualität der polizeilichen 
Wahrnehmungen führt die VA an, daß im ersten Bericht des Kriminalbe­
amten beschrieben ist, die Beschwerdeführerin habe vor einer Apotheke 
eine nicht bekannte Menge Tabletten verschluckt. Sie sei dabei in Beglei­
tung von zwei, nicht näher bekannten Männern gewesen. 

In einer nachfolgenden Darstellung desselben Beamten wird der Grund des 
Einsatzes mit einem vertraulichen Hinweis auf Drogenhandel angegeben 
und es sei die Frau in Begleitung von zwei Männern aus der Apotheke ge­
kommen. Wörtlich heißt es sodann, "die Begleiter der Frau nahmen den In­
halt von je einer Phiole Tabletten zu sich. Die Frau fiel durch ihren tau­
melnden Gang und offenbar unbegründetes lautes Lachen auf und war auf­
grund ihres äußeren Erscheinungsbildes einem bestimmten Personenkreis 
der Innsbrucker Suchtgiftszene zuzuordnen." 

Dieser offenkundige Widerspruch, wer denn nun die Tabletten tatsächlich 
eingenommen hatte, wie auch viele andere Ungereimtheiten führten nicht 
nur zur erwähnten Feststellung des Verfassungsgerichtshofes sondern letzt-

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 245 von 278

www.parlament.gv.at



lich auch zu einem strafgerichtlichen Verfahren gegen den Kriminalbeam­
ten. 

Ebenfalls vom Verfassungsgerichtshof wurde die Blutabnahme als rechts­
widrig festgestellt. Besonders erwähnenswert ist zunächst, daß der diese 
Blutabnahme durchführende Polizeiamtsarzt in seinem Untersuchungsbe­
fund zweimal die Feststellung aufgenommen hatte, die untersuchte Person 
sei mit der Blutabnahme einverstanden. Der Verfassungsgerichtshof, der 
davon ausgeht, eine verdächtige Person sei keinesfalls verpflichtet, ihren 
Körper für medizinische Eingriffe, somit als Beweismitel (gegen sich selbst) 
zur Verfügung zu stellen, hat zu diesem Vorfall ausgesprochen scharfe Kri­
tik geübt. Die Polizeibehörde habe sich über diesen envähnten Grundsatz 
mit besonderer Leichtigkeit, somit willkürlich, hinweggesetzt, wenn sie die 
ohne zureichende Verdachtsgründe in Haft genommene Beschwerdeführe­
rin zur Duldung einer ärztlichen Untersuchung zwecks Blutabnahme ein­
zig und allein deswegen imperativ veranlaßte, weil sie ihr auf diese Weise 
die Verübung eines Suchtgiftdeliktes nachweisen wollte. 

Die VA hatte im gesamten Prüfungsverfahren den Eindruck, sowohl die 
Bundespolizeidirektion Innsbruck als auch der Bundesminister für Inneres 
seien an einer vollständigen objektiven Aufklärung des Sachverhaltes nicht 
interessiert. Dieser Eindruck ergab sich aus einer Vielzahl von Einzelhei­
ten, deren markanteste wie folgt erwähnt werden. 

So wurde die erste Stellungnahme des Bundesministers für Inneres der VA 
erst nach über einem halben Jahr zur Verfügung gestellt, wobei zwar der 
Verlauf der Amtshandlung geschildert, jedoch wesentliche weitere Infor­
mationen unterlassen worden sind. So wurde der VA nicht bekanntgege­
ben, daß ein Verfahren beim Verfassungsgerichtshof anhängig sei; auch das 
"Verschwinden" der Blutprobe wird lediglich anmerkungsweise bestätigt, 
ohne daß diesbezüglich weitergehende Ermittlungen eingesetzt hätten. 

In weiterer Folge wurde vom Bundesministers für Inneres auf mehrere ge­
richtliche Untersuchungen und Strafverfahren hingewiesen, die jedoch kei­
nen sachlichen Bezug zum Beschwerdefall hatten. 

Die behördliche Gegenschrift, die im Verfahren vor dem Verfassungsge­
richtshof erstattet worden ist, läßt auch bei den offenkundigsten Fehllei­
stungen immer nur die behördlichen Bemühungen erkennen, Rechtferti­
gungsgründe heranzuziehen. Ob diese Versuche ihre Grundlage im bloßen 
Verkennen der Rechtslage haben oder aber vom Bestreben getragen sind, 
eine möglicherweise vorhandene Behördenpraxis zu rechtfertigen, vermag 
die VA nicht eindeutig zu beurteilen. 

Deutlicher läßt sich allerdings ein anderes aufsichtsbehördliches Verhalten 
im vorliegenden Beschwerdefall interpretieren. Die VA hat beim Bundesmi­
nister für Inneres angeregt, die höchstgerichtliche Entscheidung hinsicht­
lich der Unzulässigkeit der Blutabnahme zum Anlaß einer Weisung an alle 
Sicherheitsbehörden zu nehmen, um eine Wiederholung, 2.B. im Bereich ei­
ner anderen Behörde, hintanzuhalten. Wenn der Bundesminister daraufhin 
der VA erklärt, es habe sich vorliegendenfalls lediglich um einen Einzelfall 
gehandelt und es fehle überdies eine generelle gesetzliche Norm für die si­
cherheitsbehördliche Anordnung einer Blutabnahme bei Suchtgiftdelikten, 
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sodaß eine derartige Weisung entbehrlich sei, ist obige Vermutung gerecht­
fertigt. Es wurde außer Acht gelassen, daß offenbar alle verantwortlichen 
Organe der Bundespolizeidirektion Innsbruck, die bei Verfassung der Ge­
genschrift an den Verfassungsgerichtshof mitgewirkt haben, von der Zuläs­
sigkeit dieser ~a~nahme ausgegangen sind. Es is~ ~aher nicht einsi~htig, 
daß ohne koordinierende Maßnahme des Bundesministers für Inneres Jeder 
ei~ze~ne Exekut!vbeamte die nunmehrige Anschauung über die U~z.ulässig­
kelt emer derartigen Maßnahme kennt. Auch läßt es der Bundesminister für 
Inneres an jeder praktischen Hilfe insoferne fehlen, als keine Direktiven 
über die als erlaubt anzusehenden Ermittlungsmethoden gegeben wurden. 

3.6 Fremdenpolizeigesetz - Schubhaft auch für Kleinkinder 

246 

VA 141 - 1/87 BM Zl. 79.083/6-11/14/87 

Die VA hat aufgrund mehrerer Zeitungsl1leldungen die fremden polizeiliche 
Vorgangsweise der Bezirkshauptmannschaft L. amtswegig geprüft und fol­
genden Sachverhalt festgestellt. 

Eine iranische Staatsangehörig~ ist mit ihren drei Kindern im Alter von 16, 
14 und 6 Jahren illegal nach Osterreich eingereist und es wurde über die 
gesamte Familie am 10. August 1987 die Schubhaft verhängt. 

Weiters hatte am 21. September 1987 eine iranische Staatsangehörig~ mit 
vier Kindern im Alter von 14, 11, 7 und 4 Jahren die Grenze nach Oster­
reich mit einem verfälschten Reisedokument betreten und es wurde aus die­
sem Grunde ebenfalls über die gesamte Familie die Schubhaft verhängt. 
Beide Familien sind in das Polizeigefangenenhaus G. überstellt worden. 

Da die Öffentlichkeit Kenntnis erlangt hatte, daß sogar Kleinkinder meh­
rere Wochen oder sogar Monate in Arrestzellen verbringen müssen, sah 
sich der Bundesminister für Inneres veranlaßt, die Aufhebung der Schub­
haft in den beiden angeführten Fällen zu verfügen. Die Entlassung aus der 
Schubhaft erfolgte für die erstgenannte Familie am 10. Oktober 1987 und 
für die zweitgenannte Familie am 12. Oktober 1987. 

Der Bundesminister für Inneres hat der VA gegenüber zwar angegeben, 
daß das Fremdenpolizeigesetz bezüglich des Alters von Personen, über die 
die Schubhaft verhängt werden kann, keine einschränkenden Bestimmun­
gen en~hält; jedoch hält er ?ie Inhaftierung von Kindern schon allein aus 
humanitären Gründen für nicht vertretbar. 

Er hat daher zur Vermeidung weiterer derartiger Fälle alle Sicherheitsbe­
hörden angewiesen, von der Verhängung der Schubhaft gegen Unmündige 
grundsätzlich Abstand zu nehmen und auch die Notwendigkeit der Schub­
haft über die betroffenen erwachsenen Personen einer besonders kritischen 
Prüfung zu unterziehen. 

Die VA hält das Aufzeigen dieses exemplarischen Einzelfalles deswegen für 
erforderlich, weil eine derartige bloße erlaßmäßige Einschränkung der Ver­
hängung der Schubhaft zwar kurzfristig den Erfordernissen entsprechen 
mag, jedoch eine dauerhafte Lösung dieser Problematik von gesetzgeberi­
scher Seite erwartet werden dürfte. 
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3.7 Unklare Bestimmung im Meldegesetz 
VAI-1/87 BM Z1. 346.952/4-II/13/87 

Ein Rechtsanwalt regte an, die Möglichkeit zu schaffen, Auskünfte über 
Meldedaten auch auf telefonischem Wege erhalten zu können. Während 
Anwälte, die ihren Kanzleisitz in der Nähe der Meldebehörde hätten, 
durch persönliche Vorsprache diese Meldeauskünfte nicht nur rasch, son­
dern auch kostengünstig erhalten könnten, bliebe dem "auswärtigen" An­
walt nur die schriftliche Anfrage. Abgesehen von der hiebei anfallenden 
Stempelgebühr für die schriftliche Eingabe (120 S) sei auch der Zeirauf­
wand sowohl für den Auskunftswerber wie auch für die Behörde ein größe­
rer. 

Zur Beseitigung dieser Ungleichbehandlung sowie zwecks Verwaltungsver­
einfachung solle die VA dafür Sorge tragen, dag Meldeauskünfte auch tele­
fonisch erteilt werden. 

Während einige der vom Bundesminister für Inneres im Prüfungsverfahren 
bekanntgegebenen Gründe, die gegen eine derartige Vorgangsweise spre­
chen, plausibel waren, so ist doch auch ein Problem aufgetaucht, das seine 
Wurzel offenkundig bloß in der Art der Formulierung einer bestimmten 
Gesetzesstelle hat. 

Der Bundesminister für Inneres hat nämlich argumentiert, daß der § 12 
Abs. 1 des Meldegesetzes die Meldebehörde verpflichtet, bei Erteilung von 
Meldeauskünften zu prüfen, ob die Meldedaten "eine andere als diejenige 
Person betreffen, die diese Auskunft begehrt". Auch dies sei ein Grund, te­
lefonisch keine Meldeauskünfte zu geben, weil der Behörde die Verpflich­
tung auferlegt sei, die Nicht-Identität zwischen Auskunftswerber und ange­
fragter Person festzustellen. 

Diese vom Bundesminister für Inneres vorgenommene Auslegung würde 
aber letztlich zu dem Ergebnis führen, dag eine Person im Wege der Mel­
deauskunft grundsätzlich über ihre eigenen Meldedaten keine Meldeaus­
kunft erhalten kann; jedoch wird genau diese Auskunft jeder beliebigen an­
deren Person gegeben, wobei der Grund dieser Anfrage unerheblich ist. Bei 
der von der VA vorgenommenen Interpretation, daß es sich bei dem "An­
gefragten" aue h um eine vom Auskunftswerber verschiedene Person han­
deln kann, würde diese Schwierigkeit ohne Gesetzesänderung behoben sein 
bzw. gar nicht auftreten, jedoch wird eine derartige Interpretation \vohl 
nicht von jeder Meldebehörde erwartet werden dürfen. 

Da insbesondere der Bundesminister für Inneres seine aufsichtsbehördliche 
Funktion nicht dazu benützt, allen Meldebehörden eine einheitliche V or­
gangsweise zu empfehlen, sondern trotz des letztlich unverständlichen Er­
gebnisses an der wörtlichen Auslegung dieser Gesetzesstelle festhält, ist auf 
Verwaltungsebene keine Lösung zu erwarten. Die VA geht nämlich davon 
aus, daß viele Meldebehörden von sich aus eine Auslegung derart vorneh­
men werden, wie sie die VA oben dargestellt hat. Diejenigen MeIdebehör­
den aber, die eine wörtliche Auslegung vornehmen, handeln konform zur 
Rechtsauffassung der obersten Behörde und es könnte deren Vorgangs­
weise im Beschwerdefall wohl kaum beanstandet werden. 
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Da eine derartige ungleiche Behandlung nicht aufrechterhalten werden 
sollte und der Bundesminister für Inneres im Rahmen seiner Möglichkeiten 
zu einer Bereinigung entweder nicht bereit ist oder aber keine Notwendig­
keit sieht, regt die VA daher an, auf legistischer Ebene eine diesbezügliche 
KlarsteIlung zu treffen. 

4 Bundesminister für Justiz 

248 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 601 Beschwerden und sonstige Eingaben, das 
Ressort des Bundesministers für Justiz betreffend, an die VA herangetra­
gen. Ein hoher Prozentsatz dieser Eingaben betrifft Ersuchen um Rechts­
a.uskunft. in privatrechtl~chen bz~. strafrechtli~hen Angelegenheite~. Dies 
flOdet selOen Ausdruck lO zahlreIchen RechtshIlfeersuchen, anhängIge Ge­
richtsverfahren, wie überhaupt privatrechtliche Auseinandersetzungen be­
treffend, sowie in Beschwerden über richterliche Entscheidungen. In allen 
Fällen, in welchen sich die VA für unzuständig erklären muß, versucht sie 
jedoch, durch einfache Rechtsaufklärungen weiterzuhelfen bzw. an die zu­
ständigen Stellen und Einrichtungen zu verweisen. 

Verfahrensverzögerung : 

Der überwiegende Teil jener Beschwerden, für deren Prüfung die VA zu­
ständig ist, betraf, wie auch in den vorangegangenen Berichtszeiträumen, 
Beschwerden über die Dauer von Verfahren. Als eine der Hauptursachen 
für die oft überlange Dauer von Gerichtsverfahren war in zahlreichen von 
der VA geprüften Fällen wieder die Tätigkeit von Sachverständigen und die 
Dauer der Gutachtenserstellung festzustellen. So ist die Notwendigkeit der 
Einholung eines oder mehrerer Sachverständigengutachten in der Praxis 
bereits eng verbunden mit einer nennenswerten Verlängerung der Verfah­
rensdauer, wobei dies dem Gericht oft insofern nicht angelastet werden 
kann, als dieses im Rahmen seiner Möglichkeiten mittels Urgenzen ver­
sucht, die Arbeit des Sachverständigen jeweils zu beschleunigen. Eine Ablö­
sung des säumigen Sachverständigen ist darüber hinaus nur in den selten­
sten Fällen zielführend, da die Bestellung eines anderen Sachverständigen 
- wie schon in früheren Berichten ausgeführt wurde - erfahrungsgemäß 
annähernd gleich zeitaufwendig ist wie das Abwarten der Erfüllung des er­
sten Auftrages. 

In einem besonderen Fall wurde Beschwerde über ein seit Anfang 1986 an­
hängiges Verfahren beim Arbeits- und Sozialgericht Wien geführt. Der VA 
gegenüber wurde die lange Dauer dieses Verfahrens allein auf Verzögerun­
gen im Bereich der Orthopädischen Universitätsklinik Wien zurückgeführt. 
So befanden sich die Akten dort vom 4. August 1986 bis zum 22. Juli 1987 
zur stationären Untersuchung der Beschwerdeführerin und mußten am 
30. September 1987 zur Erstattung eines ergänzenden orthopädischen Gut­
achtens neuerlich übermittelt werden. Erst am 18 . Mai 1988 langten die 
Akten nach ingesamt neun Urgenzen wieder bei Gericht ein. 

In diesem Zusammenhang teilte der Bundesminister für Justiz der VA mit, 
daß diese Verzögerung bei einer stationären Untersuchung kein Einzelfall 
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sei. Versuche des Gerichtes, sowohl im Wege der Dienstaufsicht beim Bun­
desministerium für Wissenschaft und Forschung als auch beim Amtsführen­
den Stadtrat für Gesundheitswesen der Stadt Wien Abhilfe zu schaffen, 
hätten lediglich dazu geführt, daG sich die jeweilige Klinik geweigert habe, 
\veitere Gutachten und Untersuchungen durchzuführen. Auf die Mitwir­
kung der Universitäts kliniken seien die Gerichte aber insbesondere bei sta­
tionären Untersuchungen angewiesen. 

In Verfolgung dieses alarmierenden Berichtes befragte die VA den Bundes­
minister für Wissenschaft und forschung, welche Möglichkeiten er sehe, 
die betreffenden Ärzte zur verzögerungsfreien Ausübung ihrer Tätigkeit zu 
veranlassen. Die VA wies auch ausdrücklich darauf hin, daG derartige Ver­
zögerungen bei stationären Untersuchungen und die dadurch verursachte 
unzumutbar lange Dauer von Gerichts\erfahren allein zu Lasten der einzel­
nen rechtssuchenden Staatsbürger gingen. 

In seiner Stellungnahme nahm der Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung zunächst auf den konkreten Beschwerdefall Bezug, wonach für 
die Verzögerung der stationären Gutachten der O~~hopädischen Universi­
tätsklinik Wien die extreme Bettennot und der Arztemangel ursächlich 
seien. In diesem Zusammenhang wurde auch auf die allgemein langen War­
tezeiten, die behandlungsbedürftige Patienten an der Orthopädischen Uni­
versitätsklinik haben, hingewiesen. 

Als Lösungsmöglichkeit des vorliegenden Problemes wurde vom Bundesmi­
nister für Wissenschaft und Forschung mitgeteilt, daG mit Bundesgesetz 
vom 26. Mai 1988 das Krankenanstaltengesetz dahingehend geändert 
wurde, daß nunmehr auch Personen, die ein Gericht im Zusammenhang 
mit einem Verfahren über Leistungssachen zum Zweck einer Befundung 
oder einer Begutachtung in die Krankenanstalt einweist, als anstaltsbedürf­
tig gelten. Die stationäre Befundung bzw. Begutachtung gehöre daher nun­
mehr zu den Dienstpflichten, die an einer Krankenanstalt bzw. Universi­
tätsklinik wahrzunehmen sind. Eine Verweigerung dieser Aufgabe sei da­
her in Zukunft nicht möglich. Ist die sofortige Aufnahme im Hinblick auf 
den Zweck der Krankenanstalt mit dem Umfang der Anstaltseinrichtungen 
nicht möglich, werde weiters dem Vorstand der betreffenden U niversitäts­
klinik empfohlen, dem ersuchenden Arbeits- und Sozialgericht umerzüg­
lich mitzuteilen, wann mit der Befundung zu rechnen sei, um diesem die 
Möglichkeit zu geben, eine andere Krankenanstalt zu betrauen. 

In diesem Zusammenhang wurde noch darauf hingewiesen, daß nicht der 
Bund, sondern die Gemeinde Wien Rechtsträger der Krankenanstalten und 
für die entsprechende Ausstattung der Kliniken zuständig ist. Dem Bund 
obliegt wohl die Zuteilung des ärztlichen Personals, doch sei im Hinblick 
auf die angespannte Budget- und Personalsituation eine sofortige Verbesse­
rung der Situation nicht möglich. Im Hinblick auf das zu erwartende An­
steigen der Arbeits- und Sozialgerichtsfälle werde die Universitätsklinik der 
Orthopädie weiters veranlaGt, diese fälle in Evidenz zu führen; dies soll 
dem Bundesministerium für Wissenschaft und forschung die Möglichkeit 
geben, im Wege des Bundesministeriums für Justiz um eine gleichmäGige 
bzw. adäquate Auslastung der Krankenanstalten vorstellig zu werden 
(VA 567 - J/87). 
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Die VA wird der Lösung des oben genannten Problemes ihr besonderes 
Augenmerk zuwenden und es ist daran gedacht, mit den zuständigen Bun­
desministern ein Einvernehmen zur möglichst für alle Beteiligten befriedi­
genden Lösung herbeizuführen . 

In zahlreichen Eingaben wird von Beschwerdeführern eine Verfahrensver­
z?geru~g darin erblickt, daß die ~erfahrensschritte vom jew.eili~en Richt~r 
nIcht zIelführend und zweckmäßig gesetzt werden. Im Hmbhck auf die 
Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit steht der VA eine derartige Beurtei­
lung nicht zu. Die VA möchte in diesem Zusammenhang jedoch auf einen 
Beschwerdefall hinweisen, in welchem ein Verfahrensfortsetzungsantrag 
vom 20. Juli 1987 mit einem Beschluß des Landesgerichtes Linz vom 
23. Juli 1987 des Inhaltes beantwortet wurde, daß dem Antrag derzeit lei­
der nicht entsprochen werden könne, da durch die Neuübernahme der be­
treffenden Gerichtsabteilung erhebliche Rückstände aus den Jahren 1985 
und 1984 aufzuarbeiten seien und einem Entlastungsantrag des Richters in­
folge Personalmangels bisher nicht entsprochen worden sei. Im Zuge des 
betreffenden Prüfungsverfahrens der VA wurde zunächst erreicht, daß ab 
dem 1. September 1987 alle Planstellen des betreffenden Landesgericht~s 
besetzt waren, es mußte aber festgestellt werden, daß der Grund f~r die 
Rückstände in der genannten Gerichtsabteilung in erster Linie in der Uber­
forderung des bisherigen Leiters gelegen war, der mit 1. März 1987 auf 
eine andere Planstelle ernannte wurde (VA 387 - ]/87) . 

In einem anderen Beschwerdefall wurde gegen die zuständige Richterin 
wegen der schleppenden Verfahrensführung in zahlreichen Verfahren ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet und auch eine Disziplinarstrafe verhängt 
(Einzelfall 4.1). 

In einem Fall traten .in der Bearbeitung e!nes Be.suchsrechtsa~trag.es Verzö­
gerungen dadurch em, daß vom zuständigen Richter fälschhch die Rechts­
ansicht vertreten wurde, daß zur Entscheidung hierüber ein anderes Be­
zirksgericht zuständig sei. Da die Beurteilung dieser Frage aber in den Be­
reich der unabhängigen Rechtsprechung fällt, mußte die VA ihre Tätigkeit 
darauf beschränken, wenigstens nach Aufklärung dieses Irrtums eine Be­
schleunigung dieser Angelegenheit zu erreichen (VA 133 - J/87). 

In einem anderen Fall wurde mit Beschluß des Landesgerichtes für Strafsa­
chen Wien die Beschlagnahme von beim gutgläubigen Erwerber verwahr­
ten gestohlenen Gegenständen angeordnet, nachdem das Strafverfahren 
wegen Unauffindbarkeit des Täters abgebrochen worden war. Im Prü­
fungsverfahren der VA stellte sich die dem zugrundeliegende Rechtsmei­
nung der zuständige!! Richterin als nicht. richtig heraus. Die Ri~hterin 
wurde auch vom Präsidenten des Landesgenchtes für Strafsachen Wien auf 
ihre verfehlte Rechtsmeinung hingewiesen und es konnte im gegenständli­
chen Fall insofern eine Klärung der Angelegenheit herbeigeführt werden, 
als zwischen dem Bestohlenen und dem gutgläubigen Verwahrer der ge­
stohlenen Gegenstände eine Vereinbarung zustande kam (VA 538 - ]/86). 

In einem Verfahren beim Arbeitsgericht Wien wurde Beschwerde darüber 
geführt, daß eine Verhandlung laut Ladung bereits um 10.00 Uhr hätte be­
ginnen sollen, tatsächlich aber erst um 11.00 Uhr begonnen habe, weil der 
Richter zu spät gekommen sei. Um 13.00 Uhr habe wieder vertagt werden 
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müssen, weil für diesen Zeitpunkt bereits eine Verlnndlung mit einer ande­
ren Rechtssache anberaumt war. Der verspätete Verhandlungsbeginn 
wurde der VA gegenüber mit einem Mißverständnis erklärt und es wurde 
neben einer Entschuldigung bei den Prozeßparteien der zuständige Richter 
auch ausdrücklich ersucht, die Beginnzeiten der Verlundlungen genau zu 
überwachen, um einen pünktlichen Beginn sicher?ustellen (VA 612 - J 1 
86 ). 

Schließlich seien noch in diesem Zusammenhang die Beschwerden envähnt, 
die sich gegen Verzögerungen bei der Urteilsausfertigung richten. So sind 
Zeiträume von der letzten Verhandlung bis zur endlichen Ausfertigung und 
Zustellung von Urteilen in der Dauer von einem halbet~l Jahr keine Selten­
heit. In all diesen Fällen wird die Verzögerung mit der Uberlastung der zu­
ständigen Richter bzw. Schreibabteilungen begründet (VA 15 - J/87 und 
376 - J/87). 

Mangelhafte Sorgfalt der Gerichte: 

In die Beschwerdegruppe, die die mangelnde Sorgfalt bei der Behandlung 
von Akten zum Gegenstand hat, gehört auch ein Fall, in welchem sich der 
Beschwerdeführer einem Strafverfahren als Privatbtteiligter angeschlossen 
hatte. Nach der Hauptverhandlung, in welcher er seinen Schaden mit 
11 000 S beziffert hatte, richtete er am 27. Oktober 1 n4 eine Anfrage an 
das zuständige Gericht, welche mit Verfügung des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien vom 8. November 1984 dahingehend beantwortet wurde, 
daß im Strafverfahren eine Verurteilung erfolgt, dagegen aber Berufung 
eingelegt worden sei. Der Zuspruch des vom Beschwerdeführer verlangten 
Betrages sei erfolgt und es werde ein Urteil nach der endgültigen Entschei­
dung an den Beschwerdeführer zugestellt. Am 21. April 1986 wandte sich 
der Beschwerdeführer neuerlich mit einer Anfrage an das zuständige Ge­
richt und ersuchte, ihm das Urteil mit dem Zuspruch seiner Forderungen 
zuzusenden, wie es aus der Verfügung vom 8. November 1 n4 zu entneh­
men sei. Daraufhin erging die Verfügung ebenfalls des Landesgerichtes für 
Strafsachen Wien vom 24. April 1986, wonach im gegenständlichen Stra­
fakt ein Privatbeteiligtenzuspruch an den Beschwerdeführer nicht auf­
scheine. Im Prüfungsverfahren der VA mußte festgestellt \\erden, daß die 
dem Beschwerdeführer zugegangene Verständigung vom 8. November 
1984 des Landesgerichtes für Strafsachen Wien nicht der Aktenlage ent­
sprochen hat. Da aus den überprüften Strafakten etwaige vorangegangene 
Erwägungen zum Inhalt der unrichtigen Antwort vom 8. November 1984 
nicht ersichtlich waren, mußte daher angenommen werden, daß dem Rich­
ter diesbezüglich offenbar im Hinblick auf die größere Zahl \'On im Urteil 
enthaltenen Privatbeteiligtenzusprüchen bei der Beantwortung der ersten 
Anfrage des Beschwerdeführers ein Fehler unterlaufen war (VA 434 - JI 
86 ). 

In einem anderen Fall führte mangelnde Sorgfalt sogar zum ungerechtfer­
tigten Freiheitsentzug (Einzelfall 4.4). 

U nterhaltsbevorschussungen: 

Im Zusammenhang mit der Gewährung von Unterhaltsvorschüssen nach 
dem Unterhaltsvorschußgesetz wurden an die VA Beschwerden des Inhal-
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tes herangetragen, daß zwar Unterhaltsvorschuß während der Strafhaft des 
Unterhaltsschuldners gewährt und ausbezahlt werde, nach der Haftentlas­
sung, in welcher Zeit erfahrungsgemäß ebenfalls mit keinen Einkünften 
und keiner Unterhaltszahlung zu rechnen ist, aber eine sofortige Einstel­
lung der Gewährung von Unterhaltsvorschüssen erfolgt. Den diesbezügli­
chen Beschwerden ist vollkommenes Unverständnis darüber zu entnehmen, 
daß diese Unterhaltspflichtigen Sozialhilfe in oft größerem Umfang erhal­
ten als seinerzeit als Unterhaltsvorschuß gewährt worden ist. Betroffene ei­
ner solchen unbefriedigenden Situation seien lediglich die Kinder bzw. die 
Kindesmutter, der nunmehr die alleinige Last zur Aufziehung der ehelichen 
Kinder aufgebürdet werde. In all diesen Fällen mußte die Unzuständigkeit 
der VA mitgeteilt werden, da es sich bei den diesbezüglichen Einstellungs­
beschlüssen um Akte der unabhängigen Rechtsprechung handelt, die über­
dies im Einklang mit den geltenden Bestimmungen des Unterhaltsvorschuß­
gesetzes stehen. 

Hauptanliegen des Unterhaltsvorschußgesetzes war, bei konkret bestehen­
den Unterhaltspflichten auf den gesetzlichen Unterhalt Vorschüsse zu ge­
währen. Mit einer Ausnahme ist daher Voraussetzung für die Bewilligung 
des Unterhaltsvorschusses eine festgestellte oder durch die Aktenlage nicht 
ausgeschlossene konkrete Unterhaltspflicht, die eine gewisse Leistungsfä­
higkeit des Unterhaltspflichtigen zur Vorbedingung hat. Die Ausnahme be­
traf zunächst nur den wegen Verletzung der Unterhaltspflicht in Strafhaft 
angehaltenen Unterhaltspflichtigen, gilt aber seit der Novelle 1980 
(BGBl.Nr. 278/1980) für alle Freiheitsstrafen. 

Die VA stimmt durchaus damit überein, daß das Unterhaltsvorschußgesetz 
• an dem dem österreichischen Unterhaltsrecht immanenten Grundsatz, daß 

der Unterhaltsberechtigte an den guten oder schlechten finanziellen Um­
ständen des Unterhaltsverpflichteten teilhaben soll, nichts geändert hat. 
Wenn die steigende Arbeitslosigkeit dazu führt, daß immer mehr grund­
s~tzlich unterhaltspflichtig~ Persone~ infolge fehlen~er oder ganz geringer 
Emkünfte zu UnterhaltsbeIträgen Olcht mehr verpflIchtet werden können, 
stellt sich nach geltendem Recht nicht mehr die Frage, ob geschuldete Un­
terhaltsleistungen zu bevorschussen sind, da der leistungsunfähige Unter­
haltspflichtige keine Unterhaltsleistungen schuldet. Es erhebt sich dann 
vielmehr die Frage, wer anstelle der grundsätzlich Unterhaltspflichtigen -
das sind ja nicht nur die Eltern - Leistungen zu erbringen hat, die die Le­
bensbedürfnisse von Kindern sichern. Diese Aufgabe geht sicher über die 
Zielsetzung des Unterhaltsvorschußgesetzes hinaus. 

Auch wenn einesteils begrüßenswert ist, daß Unterhaltsvorschüsse ausbe­
zahlt werden, wenn sich der Unterhaltsverpflichtete in Strafhaft befindet, 
bleibt doch andernteils ein Unbehagen, daß diese Wohltat der Unterhalts­
vorschüsse als Ausnahme von der Regel eben nur solchen Kindern gewährt 
wird, bei denen der Unterhaltsverpflichtete in Haft ist. In diesem Zusam­
menhang darf auf das Protokoll der 38. Sitzung zur XV. Gesetzgebungspe­
riode des Nationalrates vom 18. Juni 1980 verwiesen werden, in welchem 
von verschiedenen Abgeordneten in der Novelle 1980 eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes erblickt worden ist. Jedenfalls ist es für den Betrof­
fenen schwer einsehbar, daß dann, wenn der Unterhaltsschuldner sich in 
Haf~ befindet, ein Anspruch auf die Gewährupg von Unter~altsvorschüssen 
vorlIegt, während nach der Haftentlassung, m welcher ZeIt erfahrungsge-
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maß ebenfalls mit keinen Einkünften und keiner Unterh:1ltszahlung zu 
rechnen ist, eine sofortige Einstellung der Gewahrung von Unterh3.lts\or­
schüssen erfolgt. Insbesondere könnte in den Betroffenen der Wunsch ent­
stehen, d3.ß der Unterh3.ltsschuldner sol3.nge wie möglich in H3.ft 3.ngeh3.l­
ten wird, d3.mit d3.nn wenigstens der notwendige Unterl13.lt in der Form der 
Gewahrung von Unterhaltsvorschüssen gesichert bleibt (VA 142 - ]187 
und 276 - J/87). 

Exekutionsverfahren : 

Auch in diesem Zeitraum betrafen zahlreiche Eing3.ben den Fxekutionsvoll­
zug, wobei immer wieder darüber Beschwerde geführt wurde, d3.ß die Exe­
kution 3.n einer falschen Adresse, namlich beim Nichn'erpflichteten, geführt 
wurde. Wie bereits in früheren Berichten :1n den N:1tion3.lr:1t :1usgeführt, 
h3.ndelt es sich dabei um die Folge der einschligigen Bestimmungen der 
Exekutionsordnung, wonach d3.s Gericht bei der Bewilligung des Exeku­
tionsantr3.ges und vor dem Vollzug der Exekution nicht verpflichtet ist zu 
prüfen, ob der Verpflichtete tatsachlich 3.n der im Exekutions3.ntr3.g 3.nge­
gebenen Anschrift wohnt. Sogar eine womöglich in einer 3.nderen Exeku­
tions- oder sonstigen Gerichtssache vorliegende Mitteilu ng, d3.ß der Ver­
pflichtete 3.n einer anderen Anschrift als im ExekutioI1S3.ntr3.g 3.ngegeben 
wohnt, würde bei einer neuerlichen falschen Adressen3.ng3.be durch die be­
treibende P:1rtei keine Pflicht des Gerichtes zu Erhebungen begründen, 
weil im Einleitungsverfahren reiner P3.rteienbetrieb herrscht, 3.mtswegige 
Erhebungen daher nicht vorgeschrieben sind. Auch ist über einen Exeku­
tionsantrag ohne Anhörung der Gegenseite zu entscheiden, wie überh3.upt 
eine Kontaktnahme mit dem Verpflichteten durch das Gericht vor dem 
Exekutionsvollzug verboten ist. So sinnvoll diese Bestimmung einerseits ist, 
kann es doch andererseits bei falscher Adressen3.ngabe durch die betrei­
bende Partei aufgrund einer Namensverwechslung zu für alle Beteiligten 
unangenehmen Verwechslungen kommen. 

So wurde ein Beschwerdeführer aufgrund einer N3.mensverwechslung für 
eine Schuld des tatsachlich Verpflichteten bei einer Versicherungsgesell­
schaft exekutiert und hatte nach seinen Ang3.ben bei einer d3.raufhin 3.bge­
h3.ltenen Gerichtsverh3.ndlung den Irrtum ger3.de noch 3.ufkliren können. 
D3.nach hatte er von der betreffenden Versicherungsgesellscf13.ft eine neu­
erliche Z3.hlungs3.ufforderung erh3.lten und es W3.r in der folge trotz eines 
sofortigen 3.ufklarenden Telefon3.ts zu einem neuerlichen Exekutionsvoll­
zug gekommen. Nachdem sich der Beschwerdeführer d3.r3.uf an d3.s zustan­
dige Bezirksgericht gewendet und neuerlich auf die offensichtliche N3.­
mensverwechslung hingewiesen hatte, konnte 3.ufgrund des Protokol!J.ran­
trages des Beschwerdeführers auf ElI1stellung der ExekutIon dIese Angele­
genheit erledigt werden. 

Im gegenstand lichen Fall wurde gegenüber der VA vom Bundesminister für 
Justiz auch erklärt, daß eine a-priori Verhinderung der:1rtigcr Fälle nicht 
möglich ist. Es wird auch zugegeben, d:1ß im vorliegenden bll dem Be­
schwerdeführer vollkommen unverschuldet Un3.nnehmlichkeiten entstan­
den sind, die jedoch nicht verhindert werden könnten. Die Identität lasse 
sich erst beim Vollzug feststellen, weil erst d:1nn der Verpflichtete vom Exe­
kutionsverfahren erfährt. Im vorliegenden Fall h:1be der Gerichtsvollzieher 
auch vermerkt, daß der Beschwerdeführer angab, mit dem tatsächlich Ver-
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pflichteten nicht identisch zu sein. Auch wenn das Gericht aufgrund der 
Gesetzeslage am gegenständlichen Fall kein Verschulden treffen kann, hält 
die VA die.~en Zustand doch für äußerst unbefriedigend . Die Entscheidung 
über eine Anderung der Gesetzeslage in der Richtung, daß die Interessen 
von Dritten, die mit Verpflichteten namensgleich sind, durch legislative 
Maßnahmen besser berücksichtigt werden können, liegt aber letztendlich 
beim Gesetzgeber selbst. 

In einem anderen Fall wurden Gegenstände in der Wohnung einer Be­
schwerdeführerin gepfändet und abgeholt, weil die tatsächlich verpflichtete 
Partei nach ihrem Umzug in die Bundesrepublik Deutschland einen Post­
nachsendeauftrag an die Adresse der Beschwerdeführerin gestellt hatte. Im 
Prüfungsverfahren der VA wurde festgestellt, daß zunächst ordnungsge­
mäß an der Adresse der tatsächlich verpflichteten Partei ein Exekutionsvoll­
zug durchgeführt worden war, bei dem Gegenstände der Beschwerdeführe­
rin, die sich bei der Verpflichteten befunden hatten, gepfändet worden sind. 
Zumindest zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Pfändung rechtmäßig, weil 
nach § 25~, Abs. 1 Exe~utionsordnung alle körperlic~en Sachen in der "Ge~ 
wahrsame des Verpflichteten der Pfändung unterliegen. Es kommt dabei 
auf die tatsächlichen Umstände und nicht auf das Eigentum an. Gehören 
die Gegenstände nicht dem Verpflichteten, so muß ein Dritter - im gegen­
ständlichen Fall die Beschwerdeführerin - sein Eigentumsrecht mit einer 
Exszindierungsklage nach § 37 EO geltend machen. Der Beschwerdeführe­
rin war die Einbringung einer solchen Klage offenbar deshalb nicht mög­
lich, weil sie von der Verpflichteten über die Pfändung nicht informiert 
worden war. 

Auf Aptrag der betreibenden Par.tei sollten die gerfän~eten Sachen sodann 
versteigert werden und konnte die dafür notwendige Uberstellung von der 
Adresse der verpflichteten Partei nicht mehr durchgeführt werden, weil 
~iese zu diesem Zeitpunkt bereits verzogen war. Da sie dem Gericht eine 
Anderung ihrer Adresse nicht mitgeteilt hatte, wurden aufgrund des von ihr 
gegebenen Nachsendeauftrages von der Adresse der Beschwerdeführerin 
die in ihrem Eigentum stehenden, bereits bei der verpflichteten Partei ge­
pfändeten Gegenstände abgeholt, nachdem ein Schlosser die Wohnung auf­
gesperrt hatte. Zu diesem Zeitpunkt hat aber keine Gewahrsame der ver­
pflichteten Partei an den gepfändeten Gegenständen mehr bestanden. Auf­
grund der von der Beschwerdeführerin danach durchgeführten Bemühun­
gen konnte die Versteigerung ihres Eigentums gerade noch verhindert wer­
den und kam es aufgrund des Antrages der betreibenden Partei auch zur 
Einstellung der Exekution. 

Da die gepfändeten und verwahrten Gegenstände an die Verpflichtete aus­
zufolgen sind und das Eigentum der Beschwerdeführerin an den gepfände­
ten Sachen im gegenständlichen Fall nicht in einem Exszindierungsprozeß 
festgestellt worden war, mußte die Beschwerdeführerin, um eine Ubergabe 
der Gegenstände bei Gericht zu erreichen, sogar noch eine Vollmacht der 
verpflichteten Partei vorlegen . Ihr gegenüber der VA geäußerter verständli­
cher Wunsch, ihr das irrtümlich gepfändete Eigentum mit einer schriftli­
chen Richtigstellung wieder in ihre Wohnung rückzuerstatten, wurde vom 
Gericht abgelehnt, da die Exekutionsordnung selbst bei einem gesetzwidri­
gen Vollzug nicht vorsieht, daß die Gegenstände zurückzubringen sind. 
Ein allfälliger Schaden (zB die Kosten des Rücktransportes) könnte nur in 
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einern Verfahren nach dem Amtshaftul1gsgesetz begehrt werden 
(VA 447 - J/87 und 503 - J/87 sowie 52 - J/87). 

Im Zusammenhang mit dem Exekutionsvollzug wurden auch Beschwerden 
aus der Sicht der betreibenden Partei geführt. In einern Fall wandte sich ein 
Beschwerdeführer an die VA und erklärte, daß er einern Schmuckhjndler 
verschiedene Schmuckgegenstjnde in Kommission gegeben habe, Monate 
danach aber habe feststellen müssen, daß das betreffende Goldfachgeschjft 
verkauft worden war und der neue Besitzer von dieser Angelegenheit nichts 
wußte. In der Folge sei es zwar zu Gerichtsentscheidungen gegen den ehe­
maligen Schmuckhjndler gekommen, doch könne dieser nicht gephndet 
werden, weil er als mittellos gelte, keiner geregelten Arbeit nachgehe und 
auch keinen festen Wohnsitz habe. 

Grundsätzlich hat ein Gläubiger, der im Besitz eines gültigen Exekutionsti­
tels ist, bei nicht freiwilliger Bezahlung der Schuld die Möglichkeit, dies auf 
dem Exekutionsweg geltend zu machen. In der Regel ergeben sich dabei 
auch keinerlei Schwierigkeiten für den Gläubiger als betreibende Partei. 
Wenn aber, wie im vorliegenden Fall, ein Schuldner offenbar sämtliche ihm 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausnützt, um der Exekution, 
manchmal auch eines vergleichsweise geringen Geldbetrages, zu entgehen 
- wobei oft auch für den Schuldner etwa an Rechtsanwaltskosten höhere 
Betdge erwachsen können als die eigentliche Schuld ausmacht -, so Sto­

ßen die Möglichkeiten der Eintreibung einer Schuld auf dem Exekutions­
weg an ihre Grenzen. Die VA verkennt aber nicht, daß Maßnahmen des 
Gesetzgebers lediglich auf derartige Einzelhlle bezogen nicht unbedingt 
nur positive Auswirkungen auf das übrige Exekutionsrecht und die damit 
verbundenen allgemeinen Lebensumstände haben müssen (VA 294 - J/ 
87). 

Ein weiterer Beschwerdefall betraf ein im Exekutionsverfahren verwendetes 
Ladungsformular. So erhielt eine betreibende Partei in einern Exekutions­
verfahren vom Exekutionsgericht Wien eine Ladung des Inhaltes: 

"Sie werden ersucht, an einern Amtstag zwischen 9.00 bis 12.00 bei dem un­
ten bezeichneten Gerichte Zimmer I\'r. 156/1. Stock persönlich zu erschei­
nen. 

Frist: 8 Tage 

Gegenstand Wr.Gb.KK., BE 8168180, gg.prot.Fa. H. & Co. GesmbH we­
gen: 16079,98 S.s.A. 

Zweck: zur Rechtsbelehrung. 

(Diese Ladung ist mitzubringen)." 

Beschwerde wurde über die Form geführt, in der die betreffende Ladung 
abgefaßt war. 

Die VA hat keineswegs die Absicht, an einer im Interesse einer Partei vorn 
Gericht beabsichtigten Rechtsbelehrung etwas auszusetzen. Im gegenstjnd­
lichen Fall stellte sich jedoch die Frage, ob das betreffende Ladungsformu-
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lar für die Absicht des Gerichtes, eine Rechtsbelehrung zu erteilen, geeignet 
war. Der diesbezüglich um Stellungnahme ersuchte Bundesminister für Ju­
stiz stimmte mit der VA darin überein, daß das vom Exekutionsgericht ver­
wendete Ladungsformular tatsächlich nicht befriedigend ist und sein Inhalt 
zu Mißverständnissen Anlaß gibt. Er gestand auch zu, daß es zum Ver­
ständnis sicher besser gewesen wäre, in der betreffenden Ladung die 
Rechtsfrage anzugeben, über die eine Belehrung stattfinden hätte sollen, als 
nur die Bezeichnung der Rechtssache. 

Der Beschwerde über die Form des vom Exekutionsgericht Wien verwen­
deten Ladungsformulars wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Da 
jedoch versichert wurde, daß auch der gegenständliche Beschwerdefall eine 
weitere Anregung sein wird, im Rahmen des laufenden ADV-Projekts JU­
TEXT die Ladungsformulare verständlicher und bürgerfreundlicher zu ge­
stalten, konnte von einer weiteren direkten Veranlassung der VA Abstand 
genommen werden (VA 366 - J/86, 386 - J/87). 

Vaterschaftsfeststellung -
Nichttätigwerden der Staatsanwaltschaften: 

Die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft betreffend möchte die VA neuerlich 
auf einen Problemkreis, der schon im Achten Bericht an den Nationalrat 
behandelt worden ist, hinweisen. 

Wiederholt wird Beschwerde darüber geführt, daß die Staatsanwaltschaft 
von ihrem Recht, die Ehelichkeit eines Kindes zu bestreiten bzw. eine 
Klage auf Feststellung der Vaterschaft einzubringen, nicht Gebrauch 
macht, obwohl die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben seien. In 
den beschwerdegegenständlichen Fällen hatte ein Mann entweder die Va­
terschaft zu einem unehelichen Kind anerkannt oder aber die Ehelichkeit 
eines während der Ehe geborenen Kindes innerhalb der dafür vorgesehe­
nen Frist nicht bestritten. Die Situation der Einzelfälle gleicht einander in 
allen Fällen insofern, als die jeweils als Väter geltenden Männer lediglich 
zur Unterhaltszahlung für die Kinder herangezogen werden, ohne sonst 
noch Kontakt zu Kind oder Kindesmutter zu haben. Meistens ist auch der 
tatsächliche Kindesvater bekannt, jedoch nicht als solcher festgestellt. Ob­
wohl das Problem aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nur durch ein 
Eingreifen der Staatsanwaltschaften geklärt werden kann, lehnen diese die 
entsprechenden Anträge mit der gleichbleibenden Begründung ab, daß we­
der ein öffentliches Interesse noch das Interesse des Kindes gegeben sei. In 
sämtlichen der VA bekanntgewordenen Fällen messen die Staatsanwalt­
schaften bei Beurteilung der Sachlage in erster Linie dem gesicherten Un­
terhalt Gewicht bei. 

In einem Einzelfall stammten aus der Ehe des Beschwerdeführers bereits 
vier Kinder und ließ sich dieser nach der Geburt des vierten Kindes im Jahr 
1979 sterilisieren. Die Familie war in der Zwischenzeit nach Bhotswana 
übersiedelt und kam am 10. Jänner 1982 ein weiteres Kind zur Welt, wobei 
schon an äußeren Merkmalen (dunkle Hautfarbe) erkennbar war, daß das 
Kind nicht vom Beschwerdeführer stammte. Wegen Versäumung der Frist 
mußte die Ehelichkeitsbestreiiungsklage des Beschwerdeführers vom Be­
zirksgericht Bludenz abgewiesen werden, obwohl aufgrund der vorliegen­
den Beweisergebnisse (unter anderem die vor der Geburt des Kindes er­
folgte Sterilisierung des Beschwerdeführers sowie die diesbezüglichen An-
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gaben der Kindesmutter) die tatsächliche Vaterschaft des Beschwerdefüh­
rers praktisch ausgeschlossen werden kann. In der folge hat die Staatsan­
waltschaft Feldkirch von der Einbringung einer Klage abgesehell, weil die 
Voraussetzungen des § 15H ABGB nicht vorliegen. Die Bestreitung läge 
nicht im Interesse des Kindes und auch nicht im öffentlichen Interesse. Als 
Begründung wurde angegeben, daß in allen Fragen des Kindschaftsrechts 
das Wohl des Kindes im Mittelpunkt zu stehen habe. Dabei sei es auch eine 
wesentliche Sorge, den Unterhalt des Kindes sicherzustellen. Im konkreten 
Fall könnte auch nach einer Klage des Staatsanwaltes die wahre Abstam­
mung des Kindes kaum geklärt werden. Name und Aufenthalt des mögli­
chen Vaters seien unbekannt. Es wäre daher auch geradezu sicher, daß der 
Minderjährige von seinem biologischen Vater keinen Unterhalt hereinbrin­
gen könnte. Es sei also allein davon auszugehen, daß der Unterhalt des 
Kindes gesichert wird. Die Staatsanwaltschaft erblickte auch im vorliegen­
den Fall ein Risiko in einem Gerichtsverfahren deshalb, weil nach dem Aus­
schluß der Vaterschaft des Beschwerdeführers dann niemand mehr zum 
Unterhalt für das Kind verpflichtet werden könnte. 

Die VA verschließt sich dieser Argumentation nicht, weist aber darauf hin, 
daß im Unterhaltsbeschluß des zuständigen Pflegschaftsgerichtes bereits 
der Nichtvaterschaft des Beschwerdeführers insoferne Rechnung getragen 
worden ist, als ausdrücklich festgelegt wurde, daß der Unterhalt für das 
Kind deshalb so niedrig angesetzt wird, weil der formalvater nur wegen 
Versäumung der Klagsfrist für dieses Kind überhaupt unterhaltspflichtig 
ist. Dies wirkt sich aber zumindest derzeit wiederum nachteilig auf die Ver­
sorgungslage des Kindes, also auf den von der Staatsanwaltschaft ange­
sprochenen rein wirtschaftlichen Aspekt, aus (VA 14.3 - j/87). 

Verfahrenshilfe : 

Im Zusammenhang mit dem Problem der Vaterschaftsfeststellung hat sich 
auch ein Rechtsanwalt an die VA gewendet und folgenden Anlaßfall vorge­
bracht: 
Eine Frau beging Ehebruch und brachte während der aufrechten Ehe ein 
Kind zur Welt, welchem mit Gerichtsurteil die Ehelichkeit aberkannt 
wurde. Im betreffenden Verfahren wegen Bestreitung der ehelichen Ge­
burt, in welchem nach der Rechtslage das Kind selbst Prozeßpartei ist und 
in der Regel die Einholung zumindest eines gerichtsmedizinischen Gutach­
tens notwendig ist, sind entsprechende Prozeßkosten angefallen. 

Nach Bestreitung der Ehelichkeit hat das zuständige jugendamt für das 
Kind pflichtgemäß den außerehelichen Vater gesucht und ist nach mehre­
ren Fehlversuchen auf den Mandanten des Einschreiters gestoßen, welcher 
aber nach einem Gutachten des Gerichtsmedizinischen Institutes als V:J.ter 
auszuschließen war. Dies bedeute, daß das minderjähnge Kind wiederum 
kostenpflichtig werde, wobei der Kostenzuspruch vorläufig illusorisch sei, 
da das minderjährige Kind nicht in der Lage sei, die Kosten derzeit zu er­
setzen, so wie es auch nicht die Kosten der Vorprozesse ersetzen konnte. 
Nun bestehe die Gefahr, daß bei Volljährigkeit des Kindes sämtliche in An­
spruch genommenen mutmaßlichen Väter die Ersatzforderung bei dem 
Kind exekutiv eintreiben könnten, nur weil die Mutter während der Zeit 
der gesetzlichen Empfängnisvermutung mit einer Mehrzahl von Männern 
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Geschlechtsverkehr hatte, die sie dann der Reihe nach als Väter angab. Ge­
schädigt seien dadurch die mutmaßlichen Väter, die ja die Kosten zuerst 
einmal bezahlen müßten, und geschädigt sei letztlich das Kind, das mit ei­
ner Schuldenlast heranwachse, für welche es effektiv nicht das allerge­
ringste könne. Im gegenständlichen Fall seien es die Kosten von nunmehr 
bereits vier Vaterschaftsprozessen, wobei die zu Unrecht in Anspruch ge­
nommenen vorgeblichen Väter keine Veranlassung hätten, dem Kind die 
Prozeßkosten zu schenken. Der Einschreiter regte die Schaffung eines 
Fonds an, aus dem derartige Prozeßkosten ersetzt werden könnten, wobei 
die Kindesmutter wegen unrichtiger Auskunft gegenüber dem Jugendamt 
schadenersatzpflichtig wäre. Die Ansprüche würden auf den Fonds überge­
hen, und der Fonds könnte sich an den Müttern regressieren. 

Der diesbezüglich von der VA um Stellungnahme ersuchte Bundesminister 
für Justiz teilte mit, daß der Einschreiter mit einer ähnlichen Anregung be­
reits im Jahre 1975 sich an eine Abgeordnete zum Nationalrat gewandt 
habe, die ihrerseits das B~!ldesministerium für Justiz befaßte. An den be­
reits damals angestellten Uberlegungen habe sich auch bis zum heutigen 
Tag nichts geändert: 

Danach sind in den betroffenen Verfahren wegen Feststellung der Vater­
schaft und wegen Bestreitung der Ehelichkeit die klagenden bzw. beklagten 
minderjährigen Kinder in der überwiegenden Anzahl der Fälle völlig ver­
mögenslos. Damit ist bei diesen Kindern die Grundvoraussetzung für die 
Bewilligung der Verfahrenshilfe gegeben (§ 63 Abs. 1 ZPO). Die Verfah­
renshilfe kann unter anderem die einstweilige Befreiung von der Entrich­
tung der Gerichtsgebühren und der Gebühren der Zeugen sowie der Sach­
verständigen umfassen. Die Verfahrenshilfe genießende Partei hat die Be­
träge, von ~eren Beric~tigung .sie einstweilen be~reit gewesen ist, so~eit 
und sobald sie ohne Beemträchugung des notwendigen Unterhalts dazu Im­
stande ist, nachzuzahlen; nach Ablauf von drei Jahren nach Abschluß des 
Verfahrens kann die Verpflichtung zur Nachzahlung nicht mehr auferlegt 
werden (§ 71 Abs. 1 ZPO) . 

Die Verfahrenshilfe bietet somit einen Schutz davor, daß eine Partei nach 
vielen Jahren die an sich von ihr zu entrichten gewesenen Gerichtsgebüh­
ren, Sachverständigengebühren und ähnliches nachzahlen muß. Sie befreit 
aber nicht die unterliegende Partei von der in den §§ 41 ff ZPO allgemein 
normierten Pflicht zum Kostenersatz an den Gegner. In den Verfahren we­
gen Feststellung der Vaterschaft und wegen Bestreitung der Ehelichkeit 
kommt hier vor allem der Ersatz von Kostenvorschüssen für Sachverständi­
gengutachten, die der "Nicht-Vater" erlegt hat, und von Kosten für die an­
waltliche Betreuung des letzteren in Betracht. Da der Kostenersatzan­
spruch eine Forderung ist, die der dreißigjährigen Verjährungszeit unter­
liegt, kann der Betroffene viele Jahre - eben bis zum Eintritt der Selbster­
haltungsfähigkeit des Kindes - warten, ehe er seinen Anspruch geltend 
macht. 

Schon zum damaligen Zeitpunkt wurde dem Einschreiter dahingehend bei­
gepflichtet, daß die von ihm aufgezeigten Fälle sehr bedauerlich sind, zu­
gleich wurde aber darauf hingewiesen, daß deshalb am Wesen der Verfah­
renshilfe, die grundsätzlich keine Begünstigungen gegenüber dem Verfah­
rensgegner gewährt, nichts geändert werden kann, weil dies unabsehbare 
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folgen kitte. Auch der vorgebrachten Idee der Schaffung eines öffentli­
chen Fonds konnte wegen der Gefahr von Beispielsfolgen und auch deshalb 
nicht nähergetreten werden, weil ähnliche Beschwerden damab noch nicht 
aufgetreten \varen. 

Dies treffe aber auch auf die seither vergangene Zeit zu, obwohl sich die 
Rechtslage in diesem Punkt auch heute unverändert darstellt. Nach wie \or 
sei es so, daß zwar dem in der Regel vermögenslosen Kind nach Ablauf von 
drei Jahren nach Abschluß des Verfahrens die \'erpflichtung zur ;\lachzah­
lung der Verfahrenshilfe nicht mehr auferlegt werden kann, daß das Kind 
aber gegenüber dem obsiegenden Prozeßgegner kostenersatzpflichtig ist. 
Es kann sich allerdings - auch ohne Daz\\ischenschaltung eines fonds -
unter den (freilich selten vorliegenden) Voraussetzungen einer Schaden er­
satzpflicht der Mutter an dieser regressieren und dabei einen Ersatz schon 
dann verlangen, wenn das Kind selbst rechtskräftig zum Kostenersatz ver­
urteilt wurde, also nicht erst dann, wenn es diesen tatsächlich leistet. 

Rechtspolitische Überlegungen, die Kostenersatzregelung für den Vater­
schaftsprozeß zu ändern, wurden bisher aus mehrfachen Gründen nicht an­
gestellt. Zum einen ist die Kostenersatzpflicht des Kindes formal wie im ge­
samten Verfahrensrecht darin begründet, daß es Prozeßpartei ist, materiell 
aber auch darin, daß es sich um seine ureigensten Angelegenheiten handelt, 
weil ein Unterhaltsschuldner gefunden werden muß. Zum anderen spricht 
gegen eine Kostenersatzpflicht etwa der Mutter, daß sie eben nicht Prozeß­
partei ist und (abgesehen von den seltenen fällen, in denen ihre Regreß­
pflicht ohnedies dadurch begründet wird, daß sie das Kind wissentlich 
durch eine falsche Aussage zur erfolglosen Prozeßführung verleitet hat) 
auch weder rechtswidrig noch schuldhaft gehandelt hat. Eine Kostenüber­
wälzung auf die öffentliche Hand schließlich wäre schon wegen des damit 
wahrscheinlich verbundenen hohen Aufwands und wegen der zu befürch­
tenden Weiterungen - etwa im Bereich des gesamten Unterhalts\"Crhh­
rens, wo dann ähnliche Grundsätze zum Tragen kommen müßten - kaum 
denkbar. Aus den oben genannten Gründen erachtete das Bundesministe­
rium für Justiz eine generelle Maßnahme in den gegenständlichen Fällen 
nicht für zielführend und ging unter anderem auch davon aus, daß in den 
meisten Einzelfällen unverhältnismäßige Härten durch Regelungen zwi­
schen den Betroffenen selbst wrmieden \verden können. 

Auch wenn der vom Bundesminister für Justiz dargelegte Rechtsstandpunkt 
auch der VA durchaus einleuchtend erscheint, hält die v.~ die aufgezeigte 
Problematik, von der zahlreiche Bürger betroffen sind, für so wichtig, daß 
sie die betreffende Angelegenheit dem Nationalrat zumindest zur Kenntnis 
bringen möchte (VA 466 - J/87). 

Strafvollzug: 

Weitere Beschwerden betrafen den Strafvollzug. Gegenstand der Be­
schwerden der Häftlinge ist unter anderem die Ablehnung der Anträge auf 
Ortswechsel sowie die Nichtbewilligung bzw. Beschränkung des Briefver­
kehrs (VA 138 - J/87, 268 - J/87 und 427 - J/87). 

In einem Fall wurde von einem Strafgefangenen Beschwerde darüber ge­
führt, daß er mit Straferkenntnis des Anstaltsleiters eines Iandesgerichtli-
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chen Gefangenenhauses mit der Ordnungsstrafe des einfachen Hausarre­
stes in der Dauer von vierzehn Tagen bestraft worden sei, weil er sich ei­
nem Justizwachebeamten gegenüber ungebührlich benommen habe, indem 
er zu dem Beamten die Worte "San des olle Deine Surgen, Scheißkaas" ge­
sagt haben soll. Der Hausarrest habe für ihn bedeutet, daß ihm in dieser 
Zeit kein Besuch und kein Briefverkehr sowie keine Genußmittel, wie Ta­
bak, Kaffee etc., sowie kein Lesestoff und keine Zeitung, die er schon für 
einen Monat im voraus bezahlt hatte, bewilligt worden seien. 

In der Begründung des Straferkenntnisses wurde angegeben, daß der Be­
amte die Insassen des betreffenden Haftraumes aufgefordert habe, Pullo­
ver, welche vor den Fenstern hingen, zu entfernen. Ein Insasse des Haftrau­
mes habe zwei von drei Pullovern weggenommen, woraufhin die Insassen 
des Haftraumes erneut aufgefordert worden seien, den letzten Pullover 
wegzunehmen. Darauf habe der Beschuldigte und Beschwerdeführer zu 
dem Beamten die bereits erwähnten Worte gesagt. Dies wurde vom Be­
schwerdeführer, der überdies erklärte, daß der Beamte vorher gegen die 
Zellentür getreten habe, in Abrede gestellt. Er h~be ledi~lich nach der: zwei­
ten Aufforderung des Beamten und nachdem dieser wieder gegen die Tür 
getreten habe, zu einem Mitgefangenen gesagt "Stell Dir vor, das sind dem 
seine ganzen Sorgen". Jedoch werde ihm kein Glauben geschenkt, sondern 
werde die Meldung des Beamten, er habe auch das Wort "Scheißkaas" ge­
braucht, als zweifelsfrei angesehen. 

Der von der VA diesbezüglich befragte Bundesminister für Justiz stellte in 
Abrede, daß dem Vorfall ein Treten gegen die Zellentür vorausgegangen 
sei und sei dies auch vom Beschwerdeführer an läßlich seiner Vernehmung 
im Zuge des betreffenden Verfahrens nicht erwähnt worden. Sicher würden 
die zitierten Worte "San des olle Deine Surgen" für sich allein nicht allzu 
schwer wiegen. Immerhin liege auch in ihnen verbunden mit dem Duzen 
eine gröbere Ungehörigkeit. Zudem sei aber auch noch die Verwendung ei­
nes Schimpfwortes für erwiesen angenommen worden. Mängel in der Be­
weiswürdigung könnten nicht festgestellt werden. Der Bundesminister für 
Justiz gestand aber zu, daß die über den Beschwerdeführer verhängte Ord­
nungsstrafe hoch sei . Insgesamt wird auch von der VA die im gegenständli­
chen Fall verhängte Ordnungsstrafe als zu hoch und unangemessen angese­
hen. Eine weitere Einflußnahme darauf war der VA aber schon deshalb 
nicht möglich, weil sich die Strafe immerhin im gesetzlichen Rahmen be­
wegt hat. W~nn jedoch das Duzen gegenübe.r einem J~;tizwa.che~eamten 
verbunden mit den Worten "San des olle DelOe Surgen bereits elOe grö­
bere Ungehörigkeit darstellt, so würde es die VA auch als wünschenswert 
erachten, wenn die Justizwachebeamten das wiederholt durchaus glaubhaft 
behauptete Duzen der Strafgefangenen ebenfalls unterließen (VA 584 - J / 
86) . 

Einzelfälle 

4.1 Pflegschaftsverfahren ; Verzögerung 
VA 1 - J/87 BM Zl. 43.75113-Pr 3/87 
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J. N ., Wels, gab gegenüber der VA an, daß sein unehelicher Sohn der Kin­
desmutter B. B. am 2. August 1985 von der Bezirkshauptmannschaft Wels 
abgenommen worden sei. Erst am 28. Dezember 1985 sei der Beschluß des 
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Bezirksgerichtes Lambach zugestellt worden, in welchem diese Magnahme 
begründet wurde. Dieser Beschlug sei aber vom Kreisgericht Wels aufgeho­
ben und dem Bezirksgericht Lambach weitere zusätzliche Erhebungen auf­
getf:lgen worden. 

Seit dem Juni 1986 liege der Akt bei der zuständigen Richterin zur Be­
schlugfassung und habe der Beschwerdeführer bis zum Zeitpunkt der Ein­
bringung seiner Beschwerde bei der VA im Jänner 1987 nichts mehr davon 
gehärt. 

Im daraufhin durchgeführten Prüfungsverfahren der VA wurde aufgrund 
einer Stellungnahme des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt 
festgeste llt: 
In der gegenständlichen Pflegschaftsangelegenheit des Bezirksgerichtes 
bmbach, betreffend M. B., geboren am 13. Juni 1983, wurde das Kind ge­
gen den Willen der Mutter am 2. August 1985 von der zuständigen Be­
zirkshauptmannss:.haft abgenommen und dies dem Gericht am 8. August 
1985 mitgeteilt. Uber den gleichzeitig gestellten Antrag, diese Unterbrin­
gung im Rahmen der gerichtlichen ErLiehungshilfe zu genehmigen, wurde 
erst am 2. September 1985 entschieden; der Beschluß wurde überhaupt erst 
am 22. Oktober 1985 abgefertigt. 

Was die Beschwerde wegen der langen Dauer einer Beschlußausfertigung 
ab Juni 1986 betrifft, so wurde der VA dazu mitgeteilt, daß inzwischen ein 
anderer Richter zur fortführung dieser Angelegenheit ernannt wurde, so­
daß nunmehr für einen geordneten Geschäftsgang beim Bezirksgericht 
Lambach gesorgt war. Gegen die zuständige Richterin des Bezirksgerichtes 
Lambach wurde wegen der schleppenden Verfahrensführung im gegen­
ständlichen und in anderen Verfahren ein Disziplinarverfahren eingeleitet 
und mit Erkenntnis des Oberlandesgerichtes Linz als Disziplinargericht 
vom 13. Jänner 1987 eine Disziplinarstrafe verhängt. 

Der Beschwerde über die schleppende Verfahrensführung beim Bezirksge­
richt Lambach wurde yon der VA Berechtigung zuerkannt. Da gegen die 
verantwortliche Richterin entsprechende disziplinäre Maßnahmen eingelei­
tet worden sind und auch für die zügige Fortführung des Verfahrens ge­
sorgt wurde, konnte von einer weiteren Veranlassung der VA Abst:ll1d ge­
nommen werden. 

4.2 Zivilprozeß; Verzögerung durch zahlreiche Befangenheitserklärungen 
VA 212 - J/87 BM Zl. 44.507/5-Pr 3/87 

H. E., Fäderlach, wandte sich im April 1987 mit folgender Beschwerde an 
die VA: 
Er habe mit Klage vom 7. Dezember 1984 beim Landesgericht Salzburg 
eine Schadenersatzforderung geltend gemacht. Nachdem sich der zustän­
dige Richter für befangen erklirt habe, sei ein neuer Richter bestellt wor­
den, der auch am 17. April 1985 die erste mündliche Streitverhandlung 
durchgeführt, sich jedoch danach ebenfalls als befangen erklirt habe. In 
der Folge habe der Beschwerdeführer das Landesgericht Salzburg abge­
lehnt, welchem Antrag aber mit der Begründung nicht stattgegeben worden 
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sei, daß aus den eingeholten Äußerungen hervorgehe, daß eine Reihe von 
Richtern des Landesgerichtes Salzburg sich nicht für befangen erachte. In 
der Folge sei der Akt hintereinander drei Richtern zugewiesen worden, 
welche sich jeweils wieder als befangen erklärt hätten. Darauf wurden mit 
Beschluß des Landesgerichtes Salzburg vom 24. Oktober 1985 weitere 
sechs Richter für befangen erklärt und die Rechtssache dem nächsten Rich­
ter zugewiesen, der auch am 4. März 1986 und am 4. Juli 1986 Verhand­
lungen dur~hf~hrte, sich da~ach ~edoch ebenfalls für. befangen erklärte. 
Nachdem sich In der Folge ein weiterer Verhandlungsflchter für befangen 
erklärt hatte, konnte der Akt vom nächsten Richter nicht weiterbearbeitet 
werden, weil dieser von der Abteilung per 31. Dezember 1986 versetzt wor­
den sei, worauf nunmehr der letzte Verhandlungsrichter bestellt worden 
sei. Seit Einbringung der Klage seien nunmehr über zwei Jahre verstrichen. 
In der beschriebenen Vorgangsweise vermutete der Beschwerdeführer eine 
Rechtsverweigerung durch das Gericht und erblickte in der Zuweisung der 
Rechtssache an ein anderes Landesgericht die einzige Möglichkeit, den 
Prozeßparteien einen weiteren dornenvollen Weg von Richter zu Richter 
zu ersparen. 

~uch wenn ~ie jeweilige Entsc~eidung über die Befangenhei~ eines Ri.chters 
In den Bereich der unabhängigen Rechtsprechung fällt, hielt es die VA 
doch für notwendig, aufgrund der durch die Befangenheitserklärung von 
über einem Dutzend Richter des Landesgerichtes Salzburg eingetretene 
Verfahrensverzögerung von fast zweieinhalb Jahren eine Aufklärung her­
beizuführen. 

Aufgrund der darauf eingeholten Stellungnahme des Bundesministers für 
Justiz konnte folgender Sachverhalt festgestellt werden: 

Im gegenständlichen Verfahren. des .Land~sgerichtes Salzburg langte die 
Klage am 13. Dezember 1984 bel Geflcht ein. In der Folge mußten tatsäch­
lich 13 Richter in sieben Entscheidungen für befangen erklärt werden, wo­
durch ein Zeitaufwand von insgesamt rund sechseinhalb Monaten bedingt 
war. Eine weitere Verzögerung von ca. zwei Monaten entstand durch die 
Beschlußfassung des Oberlandesgerichtes Linz über die Ablehnung des ge­
samten Landesgerichtes Salzburg durch den Kläger. Zuletzt brachte der 
Kläger noch am 8. Juli 1987 neuerlich einen Antrag auf Ablehnung sämtli­
cher Richter des Landesgerichtes Salzburg ein und beantragte, die Rechts­
sac.he zur Verhandlung und Entscheidung dem Landesgericht Linz zuzu­
weisen. 

Der wiederholte Richterwechsel machte die Neudurchführung der Ver­
handlung notwendig. Auch in der letzten Tagsatzung zur mündlichen 
Streitverhandlung am 29. Juni 1987 mußte die Verhandlung wiederum we­
gen Richterwechsels neu durchgeführt werden, wobei sich die Parteien mit 
einer Verlesung des Akteninhaltes nicht einverstanden erklärten und die 
Tagsatzung zur Wiederholung der bisher erfolgten Beweisaufnahmen auf 
unbestimmte Zeit erstreckt werden mußte. Schließich wurde noch ein wei­
terer Richterwechsel angekündigt, weil der nunmehr zuständige Verhand­
lungsrichter mit Ablauf des 30. September 1987 in den zeitlichen Ruhe­
stand versetzt wurde. 
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Wie der Bundesministers für justiz in seiner Stellungnahme au,fLihn, l--tlil­
nen Verzögerungen, wie sie hier durch die Bcf:lngenheit zahlreicher Rieh­
ter eines Gerichtshofes und durch die unhegründete i\blehnung eil" gan/cn 
Gerichtshofes durch den Kläger entstanden ,ind, ~1uch durch \ndlTlIngcn 
der Verfahrensgesetze nicht wrhindert \\erden. Die Entscheidung übn ditO 
Befangenheit durch einen richterlichen Spruchkörpl'l ,ci \nfa"llJlg,rccht­
lich geboten. In der Regel bedingen solche Ent,cheidungell abn nur eine 
relativ kurze Verzögerung des Verfahrens, weil - be,ondcr, wellil die Be­
fangenheit vom betreffenden Richter selb,t angezeigt wird - kaull1 Erhe­
bungen notwendig seien. 

Im Zuge des Einschreitens der VA konnte aber schlieElich clTeicllt werdell, 
daß der aufgrund eines Beschlusses des Pcrsonabelutn des Lamlngerich­
tes Salzburg vom 5. Oktober 19t17 geschäftsvcrtcilungsgcl1läß für dic hih­
rung des betreffenden Verfahrens zuständige Richter dieses Verfahrcn zu 
Ende geführt hat, sodaß am 25. November 19t17 endlich das LI rteil ergan 
gen ist, welches an die Parteien am 1. Dezember 19t17 abgefertigt wurde. 

Der Beschwerde wegen der verzögerten Behandlung einCi" Rechts,ache in 
der Dauer von fast drei Jahren, verursacht hauptsächlich durch hintereinan­
der abgegebene Befangenheitserklärungen von über einem Dutlend Rich­
ter der Landesgerichtes Salzburg, wurde von der VA Ikrechtigung zun­
kannt. Auch wenn die eingetretene Verzögerullg der VA gegenüber unter 
anderem damit gerechtfertigt wurde, daß der Kbger zWTimal einen Antrag 
auf Ablehnung sämtlicher Richter des Landesgerichte<, Salzbmg clnge­
bracht habe, so erscheint dieses Vorgehen des Beschw erdcführer<, \lTständ­
lieh, da eine derartige Vorgangsweise für die ProzeEpartcit'1I ull\erstJlld­
lieh erscheinen muß und, abgesehen \"(m der Zeincrzögcrung, auch lilil 
Kosten verbunden ist. 

Die VA pflichtet der Meinung des Bundesmini,tcr, für Ju,tiz bei, daf\ \·n· 
zögerungen von Gerichtsverfahren, verursacht durch ßehngenheit,nkIJ­
rungen von Richtern, nicht durch Verhhrensgest'tle \erhinden \\tTdcn 
können. In einem so krassen Fall ""ie dcm \"()t"liegenden - faq ein DI'ittel 
der Richter des betreffenden Gerichtes war da\ on betroffen - ,teilt ,ich 
der VA allerdings die Frage, "'"arum bei Eintritt einer \-nfahrcl1'\ Cl"Z()gc­
rung von zwei jahren, verursacht lediglich durch die hintereinander ntt)lg­
ten Befangenheitserklärungen von zahlreichen Richtern, nicht durch innn­
organisatorische Maßnahmen der justiz\"Cl"\\altung IIl1 bcrreffendcn Ce­
richt eine Feststellung möglich sein soll, wer \on den Richtern ,ich al, hc­
fangen erachtet und zwar im Sinne der ProzeGÖkonomic. 

4.3 Zivilrechtsstreit - Verfahrensverzögerung 
VA 360 - ]187 

Die Eheleute F. und H. S., Kirchberg, führten 1111 Juli 1 %7 hel der VA Bc­
schwerde wegen der langen Dauer eine, seit dem jahr 1%4 anhJngigen 
Verfahrens des Landesgerichtes Salzburg. Cegcnstand dieses \' erfah ren, 
waren zwei zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung \crhundenc 
Klagen der Einschreiter nach einem von ihnen aT11 17. Jännel' In 1 erlitte­
nen Verkehrsunfall. 
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Im Prüfungsverfahren der VA wurde festgestellt, daß das betreffende Ver­
fahren des Landesgerichtes Salzburg am 10. Februar 1984 angefallen ist. 
Nach einer Tagsatzung vom 30. März 1984 trat zunächst eine Verzöge­
rung dadurch ein, daß die Beischaffung eines Strafaktes des Landesgerich­
tes Salzburg als Beweismittel verfügt werden mußte. Dieser Strafakt war 
zunächst dem Oberlandesgericht Linz mit einer Berufung vorgelegt, an­
schließend in der zuständigen Strafabteilung und bei der Staatsanwaltschaft 
sowie auch noch beim Bezirksgericht Hallein benötigt worden. Seitens des 
Gerichtes konnte nicht mehr festgestellt werden, zu welchem Zeitpunkt der 
angeforderte Strafakt für das gegenständliche Verfahren schließlich einge­
langt ist. Jedenfalls wurde erst mit Beschluß vom 1. Februar 1985, also fast 
ein Jahr nach Einbringung der K,lage, ein Sachverständiger bestellt und mit 
der Gutachtenserstattung beauftragt. Am 13. September 1985 langten Be­
fund und Gutachten beim Landesgericht Salzburg ein. In der Folge fanden 
bis zum 17. Februar 1987 insgesamt fünf Verhandlungen statt und wurde 
noch im selben Monat der Prozeßakt einem weiteren Sachverständigen zur 
Erstattung eines Gutachtens übermittelt. Trotz mehrfacher Betreibung 
durch das Gericht langte die Erledigung durch den Sachverständigen erst 
gegen Ende des Jahres 1987 wieder bei Gericht ein. Mit Datum 30. Dezem­
ber 1987 erging endlich das Urteil des Landesgerichtes Salzburg. 

Die Beschwerde über die lange Dauer des Verfahrens erwies sich somit als 
berechtigt. Neben einem einjährigen Verfahrensstillstand, verursacht durch 
die Beischaffung eines Gerichtsaktes, war insbesondere die Notwendigkeit 
der Einholung von Sachverständigengutachten für die lange Verfahrens­
dauer verantwortlich. Auch wenn die Verzögerung bei der Erstellung des 
zweiten Sachverständigengutachtens dem Gericht insoferne nicht angela­
stet werden kann, als dieses mit mehreren Urgenzen versucht hat, die Ar­
beit des Sachverständig~n zu beschleu~igen, so hätte doch nach Meinung 
der VA das Verfahren msgesamt zügiger geführt werden können, sodaß 
eine Verfahrensdauer von fast vier Jahren zu vermeiden gewesen wäre. Da 
das Verfahren schließlich nach Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA 
mit Urteil beendet werden konnte, wurde von einer weiteren Veranlassung 
Abstand genommen. 

4.4 Ungerechtfertigter Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe 
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VA 333 - J/87 BM Zl. 44.672/5-Pr 3/88 

L.. G., Gloggnitz, wandte sic~ mit f<:>lgendemY orbringen an die VA: Sie sei 
mit Strafverfügung des Bezirksgerichtes Wlener Neustadt vom 27. März 
1985 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. In der Zeit vom 19. Februar 
1987 bis 27. Februar 1987 sei an ihr im kreisgerichtlichen Gefangenenhaus 
Wiener Neustadt die Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen worden, obwohl sie so­
wohl die verhängte Geldstrafe als auch die von ihr geforderten Untersu­
chungskosten sowie den Pauschalkostenbeitrag bereits vorher beglichen 
habe. 

Die VA hat aufgrund einer Stellungnahme des Bundesministers für Justiz 
sowie nach Einsichtnahme in die bezughabenden Straf- und Verwaltungs­
akten folgendes festgestellt: 
Di.e Beschwerdeführerin wurde mit Strafverfüg':lng des B~zirksgerichtes 
Wlener Neustadt vom 27. März 1985 zur Zahl (hier A) zu emer Geldstrafe 
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von I 200 S (30 Tagessätze zu je 40 S) verurteilt. Der Auftrag zur L:lhlung 
der Geldstrafe wurde ihr am 18. Juli 1985 zugestellt. Mit Beschluß vom 
5. September 1985 wurde die Zahlung der Geldstrafe in zwei Monatsraten 
zu je 600 S ab I. Oktober 1985 bewilligt. Mit der Einbringung der betref­
fenden Geldstrafe zu A des Bezirksgerichtes Wiener Neustadt war die Ein­
bringungsstellc zur Zahl Str 56.305/85 befaßt. 

In einem anderen gegen die Beschwerdeführerin geführten Verfahren (hier 
Zahl B) des Bezirksgerichtes Wiener Neustadt waren, nachdem eine Geld­
strafe von 3000 S bereits im Jahr 1983 vollständig gezahlt worden war, 
noch die Verfahrenskosten (Untersuchungskosten und Sachverständigen­
gebühren) in Höhe von 29 135 S offen. In diesem Verfahren wurde der Be­
schwerdeführerin mit Bescheid des Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Wien vom 1. Februar 1984 die Abstattung dieser Kosten in monatlichen 
Raten von I 000 S (erste Rate I 135 S), zahlbar jeweils am 1. jeden Monats, 
beginnend mit I. Mai 1984, bewilligt. Bei der Zustellung dieses Bescheides 
wurden auch zwölf Erlagscheine übermittelt, die bereits von der Einbrin­
gungsstelle mit der Geschäftszahl Str 13.374/83-13 versehen und zur Ein­
zahlung der bewilligten Raten vorgesehen waren. Bei der Abstattung dieser 
monatlichen Raten kam es in der Folge zu einer Zahlungsstockung und es 
wurden der zahlungspflichtigen Beschwerddührerin die Raten kurzfristig 
mit der Maßgabe gestundet, daß durch die Einbringungsstelle ein hypothe­
karisches Pfandrecht auf eine ihr gehörende Liegenschaft erwirkt wurde. 
Die Beschwerdeführerin hat dann teilweise :luch monatliche Raten in der 
Höhe von 2000 S (offenbar zur Abdeckung des entstandenen Rückstan­
des) gezahlt. 

Was die Bezahlung der gegenständlichen Geldstrafe von I 200 S zu Ades 
Bezirksgerichtes Wiener Neustadt betrifft, welche der Beschwerdeführerin 
in zwei Monatsraten zu je 600 S ab 1. Oktober 1985 bewilligt worden war, 
so hat die Beschwerdeführerin im Oktober und November 1985 mit zwei 
Erlagscheinen Beträge von 1 600 Sund von 2 600 Seinbezahlt, wobei sie 
unter der in der Rubrik "Zahlungszweck" der Erlagscheine bereits von der 
Einbringungsstelle angebrachten Zahl Str 13.374/83-13 handschriftlich 
auch das Aktenzeichen A angemerkt hat. Damit wollte die Beschwerdefüh­
rerin offenbar zum Ausdruck bringen, daß sie jeweils einen Teilbetrag die­
ser beiden Einzahlungen von je 600 S als Erfüllung ihrer Ratenverpflich­
tung zur Abstattung der in der Strafsache A über sie verhängten Geldstrafe 
von 1 200 S in zwei Monatsraten verstanden wissen wollte. 

Dieser Umstand wurde von der Einbringungsstelle jedoch nicht erkannt 
und es wurden beide Beträge zur Gänze als - zur Rückstandsabdeckung 
überhöhte - Raten zur Zahl Str 13.374/83 betreffend die Einbringung von 
Kosten im Verfahren B des Bezirksgerichtes Wiener Neustadt verbucht. 

Noch im Oktober 1986 wurde der Beschwerdeführerin von der Einbrin­
gungsstelle ein Betrag von 1 000 S, der bis dahin zur Zahl Str 13.374/83-13 
insgesamt zuviel einbezahlt worden war, rücküberwiesen. Dazu existiert 
ein Aktenvermerk, datiert mit 13. Oktober 1986, des Inhaltes, daß laut tele­
fonischer Rücksprache mit dem Bezirksgericht Wien er Neustadt zu Ader 
Betrag von 1 000 S nicht genommen werden konnte, weil die Zahlungs­
pflichtige bereits die Ersatzfreiheitsstrafe angetreten habe. Zu diesem Zeit­
punkt war jedoch von der Antretung der Ersatzfreiheitsstrafe noch keine 
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Rede und beruht dieser Aktenvermerk offensichtlich auf einem Irrtum. Erst 
am 19. Februar 1987 wurde die Beschwerdeführerin nämlich zum Antritt 
der anteiligen Ersatzfreiheitsstrafe vorgeführt. Aus dem Akt wird auch 
nicht klar, warum in der Folge ein weiterer Betrag von 500 S zur Zahl 
Str 56.305/85 rücküberwiesen worden i.~t. Zu diesem Zeitpunkt hatte die 
Einbringungsstelle offenbar bereits den Uberblick darüber verloren, in weI­
cher Höhe die Beschwerdeführerin ihren verschiedenen Zahlungsverpflich­
tungen bereits nachgekommen war. 

Verursacht durch die oben erwähnten Rücküberweisungen war zum Zeit­
punkt der Vorführung der Beschwerdeführerin tatsächlich wieder ein Teil­
betrag von 606 S der verhängten Geldstrafe offen. Nach den oben darge­
stellten Umständen scheint es auch der VA nur zu verständlich, daß die Be­
schwerdeführerin damals der Meinung war, die Strafe bereits vo~.lständig 
bezahlt zu haben und diesen Betrag nicht wieder eingezahlt hat. Uberdies 
wurde, o.bwohl die .Angelegenheit bereits so .verworren war, der Beschwer­
deführenn auch keme Rechtsbelehrung erteilt. 

Der bezughabende Vorführungsbefehl des Bezirksgerichtes Wiener Neu­
stadt zur Zahl A betraf eine Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 7 Tagen, 
14 Stunden und 24 Minuten wegen des als ausständig angesehenen Geldbe­
trages in Höhe von 606 S. Diese Ersatzfreiheitsstrafe verbüßte die Be­
schwerdeführerin in der Zeit vom 19. Februar 1987 bis zum 27. Februar 
1987 im kreisgerichtlichen Gefangenenhaus Wiener Neustadt. 

Bei der Beurteilung des gegenständlichen Beschwerdefalles ging die VA da­
von aus, daß bei der Besorgung staatlicher Aufgaben, insbesondere auch im 
]u.stizbereich? eine besondere Sorgfalt .geboten ist, da hier F.ehlleistungen 
mit schwerwiegenden Folgen für den emzelnen verbunden sem können. 

Eine .~olche Fehlleistung, verursacht dadurch, daß die Einbringungsstelle 
den Uberblick über die verschiedenen Zahlungsverpflichtungen der Be­
schwerdeführeri~ verloren hat, liegt ~ier e.indeutig V~)f. Diese wiegt ~mso 
schwerer, als die Beschwerdeführenn emen unmittelbaren rechtlichen 
Nachteil dadurch erlitten hat, daß sie trotz erfolgter Bezahlung einer Geld­
strafe für einen ohne ihr Verschulden und Wissen offenen Strafrest die Er­
satzfreiheitsstrafe antreten und verbüßen mußte. Nach Auffassung der VA 
hat insbesondere jedem Eingriff in das verfassungsgesetzlich geschützte 
Recht auf persönliche Freiheit eine außergewöhnlich sorgfältige Prüfung 
der vorliegenden Voraussetzungen vorauszugehen. Im vorliegenden Fall -
dessen Kompliziertheit durch die Zahl der Geldleistungen durchaus aner­
kannt wird - wurde jedoch eine Nachlässigkeit offenbar, die vor allem im 
Hinblick auf die Folge nicht mehr entschuldigt werden kann. 

Die VA hat daher in der so zutage getretenen Verletzung der Sorgfalts­
pflicht einen Mißstan~ .festgestellt. pa auf~rund des Pr~fungsver!ahrens 
der VA vom BundesminIster für JUStiZ zugeSichert worden Ist, daß eme ent­
sprechende Belehrung im Wege des Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Wien veranlaßt werden wird, und die Beschwerdeführerin auch Ersatzan­
sprüche nach dem Amtshaftungsgesetz und nach Art. 5 Abs. 5 Menschen­
rechtskonvention geltend machen kann, konnte eine weitere Veranlassung 
der VA unterbleiben. 
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4.5 Rechtswidrige Vorschreibung einer Sachverständigengebühr 
VA 400 - j/87 BM /1. 44.684/2-Pr 3/87 

W. F, Kraubath, führte in der Angelegenheit ihres Enkels Ch. F. Be­
schwerde über den Zahlungsauftrags des Bezirksgerichtes L. vom 10. April 
1n7, mit welchem ihrem Enkel in einer V:llersch:lftsfeststellungsangck 
genheit Sachverständigengebühren und Finhehungsgebühren in Höhe von 
insges:lmt 10733 S zur Zahlung vorgeschriehen wurden. 

Im Prüfungsverbhren der VA wurde :lufgrund einer Stellungn:lhme des 
Bundesministers für justiz folgender S:lchverlu!t festgestellt: 
Der Beschwerdeführer wurde arn 30. Jänner 1 n6 beim Bezirksgericht L. 
von den beiden minderjährigen Kindern eh. und j\1. :luf Feststellung der 
Vatersch:lft und Leistung des Unterh:llts geklagt. Beide Rechtss:lchen \\Ul'­

den zur gemeinsamen Verhandlung \-erbunden. Dem :\ntrag des Beklagten 
auf Gewährung der Verhhrenshilfe wurde mit Beschluß \om 11. M:irz 
1986, ohne Einschränkungen :luf ein7Clne im ~ 64 :\b,. 1 Ziff. 1 Zi\ilpru­
zeßordnung (ZPO) angeführte Begümtigungen, st:lttgegeben. 

Im Beschluß des Bezirksgerichtes L vom 26. Feber 1 '187, mit dem unter :ln­
derem die Gebühren zweier Sachverständiger bntimmt '" orden sind, wurde 
auch folgerichtig angeführt, daß der Beklagte V erhhrenshilfe genieße. Der 
betreffende Beschlußteillautet: "e. Für den Er,:lt! der unter :\. bestimmten 
Gebühren haften der Erst- und der Zweitkl:igcr sowie der Beklagte, \\eiche 
alle drei Personen Verfahrenshilfe genießen, dem Grunde mch je zu einem 
Drittel." 

Mit Beschluß vom 8. April 1987 wurde dann aber - aus nicht bekannten 
Gründen - ausgesprochen, daß dem Finschreitcr \'erhhrenshilfe "gem:i{) 
§ 64 lit. a ZPO gewährt" werde. Dieser BnchluJ; enth:-i1t keinerlei Begriin­
dung und sagt auch nichts darüber aus, :lm \\ elchen Erwägungen der ur­
sprüngliche Beschluß vom 11. März 1986 unberücksichtigt geblieben ist; er 
wurde allerdings auch nicht abgefertigt und somit den Parteien nicht zur 
Kenntnis gebracht. 

Mit Z:lhlungsauftrag vom 10. April 1987 schrieb sodann der Kostenbeamte 
des Bezirksgerichtes L. dem Bekl:lgtcn eh. F ein Drittel der im Verfahren 
aufgelaufenen Sachverständigengebühren und Einhebungsgebühren (insgc­
samt 10 733 S) zur Zahlung vor. 

Bei der Beurteilung der gegenständlichen Angelcgenheit war davon auszu­
gehen, daß dem Beklagten Ch. F. mit dcm in der Tagsatwng vom 11. März 
1986 verkündeten Beschluß Verfahrenshilfe ohne Eimchr:tnkung bewilligt 
wurde und ein Beschluß auf Entziehung oder Erlöschen der Verfahrens­
hilfe (§ 68 ZPO) oder auf Nachz:lhlung \on Betdgen (~ 71 /PO) nicht ge­
faßt worden ist. Der Vorschreibung der Sachverständigengebühren an den 
Einschreiter steht daher § 64 Abs. 1 lit. C IPO cntgegen. Daran änderte 
auch der den Parteien nicht zur Kenntnis gebr:lchte und daher ohne for­
melle Bindungswirkung verbliebene - oben gelunnte (zweite) - BeschluG 
vom 8. April 1987 nichts, womit dem Beklagten \-erfahrenshilfe nur gemäß 
§ 64 lit. a ZPO gewährt wurde. 
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Der Beschluß des Bezirksgerichtes L. vom 11. März 1986 wurde vom Ko­
stenbeamten vermutlich übersehen, weil er - entgegen den Bestimmungen 
der Geschäftsordnung der Gerichte - auf den Akten außen nicht ersicht­
lich gemacht worden ist. Mangels einer späteren Aufhebung oder einer 
Maßnahme nach § 68 ZPO oder § 71 ZPO war dieser Beschluß somit wei­
terhin aufrecht, sodaß der Zahlungsauftrag des Kostenbeamten des Be­
zirksgerichtes L. vom 10. April 1987 von Amts wegen aufzuheben war. Mit 
Bescheid des Bundesministeriums für Justiz vom 21. September 1987 wurde 
daher die in Be~chwerde ~ezogen~ Ge~ührenvorschreibung von Amts we­
gen (ersatzlos) Im wesentlichen mit obiger Begründung aufgehoben. 

Der Beschwerde gegen die Vorschreibung von Sachverständigengebühren 
und Einhebungsgebühren wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Im 
Hinblick darauf, daß die Angelegenheit im Zuge des Prüfungsverfahrens 
der VA bereinigt werden konnte, wurde auch von einer weiteren Veranlas­
sung Abstand genommen. 

4.6 Zahlungsaufforderung nach Scheidungsvergleich, mangelnde Rechtsbeleh­
rung 
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VA 499 - J/87 BM Zl. 44.89712-Pr 3/88 

R. P., Graz, brachte gegenüber der VA vor, daß ihre Ehe mit Urteil des 
Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vom 18. Dezember 1985 aus 
dem Verschulden ihres Gatten geschieden worden sei. Im betreffenden Ur­
teil entfiel eine Kostenentscheidung, da von bei den Seiten keine Kosten 
verzeichnet wurden. Gerichtskostenmarken in Höhe von 750 S wurden be­
reits anläßlich des Verfahrens beigebracht. Nunmehr sei ihr mit Zahlungs­
aufford.erung ?es Landesgerichtes fü~ Zivilrechtssachen Graz vom 24: Juni 
1987 eine weitere Pauschalgebühr In Höhe von 4 450 S vorgeschneben 
worden, welche sie in der Zwischenzeit auch erlegt habe. Auf Anfrage sei 
ihr mitgeteilt worden, daß die Vorschreibung der Gerichtsgebühren auf­
grund des von ihr anläßlich der Scheidung abgeschlossenen Vergleiches 
vom 18. Dezember 1985 erfolgt ist und die damals nicht berechneten Ver­
gleichsgebühren betreffe. 

Beschwerde wurde von der anläßlich der Scheidung nicht vertretenen Be­
schwerdeführerin darüber geführt, daß sie anläßlich der Errichtung des 
Scheidungsvergleiches bzw. im Scheidungsverfahren selbst vom Richter 
nicht über die g~bührenrechtl~chen Fol~en ihrer. Pro~eßhandlungen aufge­
klärt worden sei und auch nicht auf die Möglichkeit der Erlegung eines 
Kostenverzeichnisses zur Vermeidung späterer Komplikationen hingewie­
sen worden sei. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt: 
Die Beschwerdeführerin gab am 3. Dezember 1985 beim Landesgericht für 
Zivilrechtssachen Graz eine Ehescheidungsklage zu Protokoll. Gleichzeitig 
beantragte sie, ihr Verfahrenshilfe im vollen Umfang zu gewähren. In der 
Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 18 . Dezember 1985 
zog sie ihren Verfahrenshilfeantrag wieder zurück, weil sich ihr Gatte be­
reit erklärte, die Kosten des Verfahrens zu übernehmen. In dieser Verhand­
lung schlossen die Ehegatten vorerst einen Vergleich, mit dem sie ihre An-

III-106 der Beilagen XVII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 269 von 278

www.parlament.gv.at



sprüche nach den §§ 81 ff Ehegesetz regelten. Eine Bewertung des Ver­
gleich~inte~esses erfolgte nicht. Die Erklärung des Gatte? de.r Beschw~rde­
führenn, die Verfahrenskosten zu tragen, wurde nicht m diese Veremba­
rung aufgenommen. Daraufhin wurden die beiden Streitteile zur Schei­
dungssache selbst kurz einvernommen. Laut dem Verhandlungsprotokoll 
wurden sie "über die Rechtsfolgen" belehrt. Kosten wurden nicht verzeich­
net. Nach dem Schluß der Verhandlung verkündete der Richter das Urteil 
auf Scheidung der Ehe aus dem Verschulden des beklagten Ehemannes. 
Eine Kostenentscheidung wurde nicht getroffen. 

Etwa eineinhalb Jahre später überprüfte der Revisor die Berechnung der 
Kosten und Gebühren und trug dem Kostenbeamten die Einhebung weite­
rer Gerichtsgebühren in Höhe von 4.450 S auf, die sich aus der Berücksich­
tigung des Vergleiches vom 18. Dezember 1985 ergaben. Dieser Betrag 
wurde von der Beschwerdeführerin auch überwiesen. 

Rechtlich war zum gegenständlichen Fall festzuhalten, daß dann, wenn in 
ei nem Zivilprozeß der Gegenstand eines Vergleiches eine Leistung ist, de­
ren Wert das Klagebegehren übersteigt, gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 2 Gerichts­
gebührengesetz (GGG) die Pauschalgebühr unter Zllgrundelegung des hö­
heren Streitwertes zu berechnen ist. Die bereits bezahlte Pauschalgebühr ist 
einzurechnen. Gemäß § 7 Abs. 1 Ziff. 1 GGG ist in einem zivilgerichtlichen 
Verfahren der Antragsteller (hier also die Beschwerdcführerin als Klägerin) 
zahlungspflichtig. Vereinbarungen der Parteien über die Zahlung der Pau­
schalgebühr sind dem Gericht gegenüber bedeutungslos. Im vorliegenden 
Fall entsprach die Berechnung der Bemessungsgrllndlage für die Pauschal­
gebühr den Bestimmungen des GGG und wurde ;wch richtig errechnet. 

Ob jedoch die Beschwerdeführerin vom Richter auf die Möglichkeit, zur 
Vermeidung späterer Komplikationen ein Kostenverzeichnis zu legen oder 
nach Erhalt der Zahlungsaufforderung gemäß § 54 Abs. 2 Zivilprozeßord­
nung (ZPO) eine Ergänzung der Entscheidung über die Höhe der von ih­
rem Gatten zu ersetzenden Kosten zu verlangen, hingewiesen wurde, ließ 
sich aufgrund der Akten nicht klären. Die VA vertritt jedoch die Auffas­
sung, daß es die Aufgabe des zuständigen Scheidungsrichters gewesen 
wäre, im Rahmen der "Manuduktionspflicht" die Beschwerdeführerin auch 
über die gebührenrechtlichen Folgen ihrer Prozeßhandlllngen im einzelnen 
genau aufzuklären. Der vorliegenden Beschwerde wurde daher auch Be­
rechtigung zuerkannt. 

In seiner Stellungnahme vertrat auch der Bundesminister für Justiz die Mei­
nung, daß sich die Belehrungs- und Anleitungspflicht nach § 432 
Abs. 1 ZPO auch auf die Bestimmungen über den Kostenersatz erstreckt 
und es wurde der Beschwerdeführerin empfohlen, einen Antrag auf Nach­
laß der Pauschalgebühren gemäß den Bestimmungen des Gerichtlichen 
Einbringungsgesetzes zu stellen, was sie in der Folge auch getan hat. Im be­
treffenden Verfahren hat schließlich der Präsident des Oberlandesgerichtes 
Graz in Entsprechung des Antrages die mit Zahlungsaufforderung des Lan­
desgerichtes für Zivilrechtssachen Graz vorgeschriebenen restlichen Ge­
bühren von 4.450 S gemäß § 9 Abs. 2 GEG nachgelassen und die Rückzah­
lung dieser bereits im Juli 1987 entrichteten Gebühren veranlaßt. 

Da die gegenständliche Beschwerde somit in positiver Weise für die in an­
gespannten finanziellen Verhältnissen lebende Beschwerdeführerin erledigt 
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werden konnte, wurde von einer weiteren Veranlassung der VA Abstand 
genommen. Auch dieser Fall zeigt jedoch, welches Gewicht der Rechtsbe­
lehrung und Rechtsaufklärung durch die Gerichte und Behörden zukom­
men kann und welche, insbesondere finanziellen, Folgen durch die Unter­
lassung dieser Pflicht eintreten können. 

4.7 Antrag auf Aufhebung der Sachwalterschaft; Verzögerung 
VA 580-J/86BM Zl. 39.66215-Pr 3/87 

270 

Dr. J. Sch., Linz, führte im November 1986 bei der VA darüber Be­
schwerde, daß über einen von ihm am 27. August 1985 gestellten Antrag 
auf Aufhebung der Sachwalterschaft noch nicht entschieden worden sei. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt: 

N ach dem vom Beschwerdeführer am 27. August 1985 eingebrachten An­
trag auf Aufhebung der Sachwalterschaft wurde er am 9. September 1985 
vom Gericht vernommen und führte dabei an, daß er nunmehr psychisch in 
der Lage sei, seine Angelegenheiten wieder selbst zu erledigen. Einem am 
23. September 1985 eingebrachten Antrag, ihm im Sinne des § 273 a Abs. 1 
ABGB die selbständige Verwaltung seines Pensionseinkommens der Pen­
sionsversicherungsanstalt der Angestellten einzuräumen, wurde mit Be­
schluß vom 25. September 1985 stattgegeben. 

In der Folge wurde ein gerichtsmedizinischer Sachverständiger bestellt und 
mit der Erstattung eines schriftlichen Gutachtens über die Notwendigkeit 
einer weiteren Sachwalterschaft beauftragt. Am 24. Juli 1986 langte das 
Gutachten, in welchem eine Aufhebung der Sachwalterschaft empfohlen 
wurde, bei Gericht ein. Erst am 23. Dezember 1986 fand die mündliche 
Verhandlung über die Aufhebung der Sachwalterschaft im Sinn des § 239 
Außerstreitgesetz statt. Mit der Begründung, daß der Beschwerdeführer 
s~it der bereits ein)ahr zurü~klie~enden Erst~egutachtu?g in seinen finan­
ziellen Belangen eigenmächug agiere, wurde 10 der endlich am 23. Dezem­
ber 1986 stattfindenden Verhandlung des Bezirksgericht Linz ein neuerli­
~~er Termin für eine Befundaufnahme durch den Sachverständigen zur 
Uberprüfung, ob die Empfehlung der Aufhebung der Sachwalterschaft im 
Hinblick auf die eigenmächtige Vorgangsweise des Beschwerdeführers in 
seinen finanziellen Belangen aufrechterhalten werden könne, vereinbart 
und am 3. Feber 1987 durchgeführt. 

Wegen Terminmangels des Sachverständigen konnte die nächste Verhand­
lung erst am 27. Mai 1987 durchgeführt werden, in welcher das Sachver­
ständigengutachten unter Anwesenheit des betroffenen Beschwerdeführers, 
des Sachwalters und des Sachverständigen. erö~tert.worden ist. Zur Klärung 
der Frage, ob der Beschwerdeführer weiterh10 emes Sachwalters bedarf, 
wurde nunmehr ein zweiter Sachverständiger bestellt, dem der Akt am 
3. Juni 1987 übermittelt wurde. Erst am 10. November 1987 langte das 
Sachverständigengutachten wieder beim Bezirksgericht Linz ein. Schließ­
lich wurde im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA die den Beschwerde­
führer betreffende Sachwalterschaft mit Beschluß des Bezirksgerichtes Linz 
vom 21. Dezember 1987 aufgehoben. 
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Der Beschwerde wegen der unzumutbar langen Dauer des Verfahrens \011 

fast zweieinhalb Jahren nach dem Antrag auf Aufhebung der Sachwaltcr~ 
schaft wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Zur bereits bekanntcn 
Problematik der Verzögerung von Gerichtsverfahren, verursacht durch dic 
lange Dauer der Erstellung von Sachverständigengutachten, kommt im ge~ 
genständlichen Fall dazu, daß nach dem ohnehin verspäteten Einlangen des 
ersten Gutachtens bei Gericht, am 24. Juli 1986, die nächste Tagsatzung 
erst rund fünf Monate später stattgefunden hat, was umso unverständlicher 
erscheint, als der Akt - wie der VA versichert worden ist - VErurS3.cht 
durch z3.hlreiche Eing3.ben des Beschwerdeführers, offenb3.r ständig in Bc~ 
3.rbeitung gestanden ist. Wenn - wie im gegenständlichen F3.ll - faSt ein 
J3.hr n3.ch bereits verspäteter Erstellung des ersten Gut3.chtens ein zweiter 
S3.chverständiger zur Klärung derselben Frage bestellt werden mußte, (13. 
offensichtlich das erste Gut3.chten in der Zwischenzeit 3.ufgrund des langen 
Zeitablaufes nicht mehr aktuell war, so kann keinesfalls von einer \'erzöge~ 
rungsfreien Bearbeitung des vom Beschwerdeführer gestellten Antr3.ges ge~ 
sprochen werden. Im Hinblick darauf, daß mit der Einsetzung bzw. Aufhe~ 
bung der Sachwalterschaft für den Einzelnen weitreichende Folgen VcrbUll~ 
den sind, wäre gerade in einem solchen F3.ll eine nach Kräften des Gerich~ 
tes verzögerungsfreie Bearbeitung wünschenswert, W3.S 3.ber im gegenständ~ 
lichen Fall aus unaufgeklärt gebliebenen Gründen offenb3.r nicht ge,chehen 
1St. 

03. 3.uch aufgrund des Einschreitens der VA schließlich eine für den Be~ 
schwerdeführer zufriedenstellende Erledigung seiner Angelegenheit cr~ 
reicht werden konnte, wurde von einer weiteren Veranbssung Abst3.ml ge~ 
nommen. 

5 Bundesminister für Landesverteidigung 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Landesverteidigung betreffend 
wurden im Berichtszeitraum 41 Beschwerden 3.n die VA her3.ngetragen. Im 
Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen geringfügigen Rückg3.ng, v.. obci 
aber ein Anstieg hinsichtlich dienstrechtlicher Belange festzustellen W3.r, die 
auch den überwiegenden Anfall bildeten. Wie bereits in den \'or3.ngeg3.ngc~ 
nen Berichtszeiträumen stellten Beschwerdevorbringen über Entschädigun~ 
gen nach dem Heeresgebührengesetz einen weiteren Schwerpunkt d3.r. 

Ungleichbeh3.ndlung bei Entschädigungsansprüchen : 

Vermehrt wurden Beschwerden 3.n die VA herangetragen, die die Entschä~ 
digungsbemessung gemäß § 37 Abs. 1 Heeresgebührengesetz für Wehr~ 
pflichtige, die nicht selbständig erwerbstätig sind, betrafen. 

Gemäß § 36 Abs. 2 leg.cit. gebührt dem Wehrpflichtigen, sofern die P3.U~ 
schalentschädigung den Verdienstentgang des Wehrpflichtigen während ei~ 
nes im Abs. 1 genannten Präsenzdienstes nicht deckt, 3.uf seinen Antr3.g 
eine Entschädigung in der Höhe dieses Verdienstentganges, höchstens je~ 
doch im Ausmaß von 6,5 vH des Gehaltsansatzes der Geh3.ltsstufe 2 der 
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Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, einschließlich 
allfälliger Teuerungszulagen, täglich; die Pauschalentschädigung ist auf 
d!ese Entschädigung anzurechnen. §. 37 !\bs. ~ bestimmt, daß die Entschä­
digung nach § 36 Abs. 2 für Wehrpfhchuge, die Bezüge unter anderem aus 
nicht selbständiger Arbeit erhalten oder erhalten haben, aus einem Grund­
betrag und Zuschlägen besteht. Die Höhe des Grundbetrages ist nach dem 
durchschnittlichen Einkommen der letzten drei Monate vor Antritt des Prä­
senzdienstes zu bemessen. Auf Antrag ist das durchschnittliche Einkommen 
der letzten zwölf Monate für die Berechnung des Grundbetrages heranzu­
ziehen. Hat das Rechtsverhältnis, aufgrund dessen der Verdienstentgang 
während des Präsenzdienstes entsteht, weniger als drei Monate, zumindest 
jedoch einen Monat unmittelbar vor Antritt des Präsenzdienstes bestanden, 
so ist für die Höhe des Grundbetrages das Ausmaß des durchschnittlichen 
Einkommens in diesem Zeitraum maßgeblich; hat das Rechtsverhältnise 
kürzer als einen Monat bestanden, so gilt das in diesem Zeitraum bezogene 
Einkommen als für die Höhe des Grundbetrages maßgebliches Monatsein­
kommen. 

In den konkreten Beschwerdefällen stellte sich nun die Situation so dar, 
daß innerhalb des einmonatigen Zeitraumes ein Dienstgeberwechsel vorge­
nommen wurde, daher bei der Entschädigungsbemessung für den Grundbe­
trag davon ausgegangen wurde, daß das Dienstverhältnis kürzer als einen 
Monat gedauert hat, womit ein Einkommen herangezogen wurde, das 
nicht dem tatsächlichen Monatsbezug entsprach und somit eine Schlechter­
steIlung dieser Wehrpflichtigen nach sich zog. 

N ach Ansicht der VA entspricht § 37 Abs. 1 letzter Satz nicht den Anforde­
rungen einer Entschädigung des Verdienstentganges. Insbesondere geht 
der konkrete Wortlaut am Zweck der Entschädigung vorbei. Dies kann zu 
einer Ungleichbehandlung führen, die sachlich nicht gerechtfertigt ist. 

Verfahrensverzögerungen : 

Einen weiteren Schwerpunkt umfaßten Beschwerden über vermutete Ver­
fahrensver~ögerunge~ bei Entschädigungen nach ~em J:Ieeresgebühreng~­
setz anläßhch der Teilnahme an Kaderübungen. Em Teil davon betraf die 
Auszahlung von Taggeld, das den Wehrpflichtigen gemäß § 3 Heeresge­
bührengesetz für jeden Tag ihres Präsenzdienstes gebührt. Dieser Bezug ist 
gemäß § 6 Abs. 2 leg.cit. bei Kaderübungen, die nicht länger als 20 Tage 
dauern, am Dienstantritt für die gesamte Dauer der Waffenübung im vor­
hinein auszuzahlen. Der Bundesminister für Landesverteidigung hat dazu 
in seiner Stellungnahme ausgeführt, daß die v.~rzögerungen ausschließlich 
auf die im Herbst 1986 stattgefundene große Ubung zurückzuführen sind . 
Aufgrund des Personalstandes konnte eine derartige Menge von Anträgen 
nicht rechtzeitig bewältigt werden . 

Im Hinblick darauf, daß mit Inkrafttreten des Wehrrechtsänderungsgeset­
zes 1988 eine Verwaltungsvereinfachung insoferne vorgenommen wurde, 
als nunmehr gemäß § 6 (2) Heeresgebührengesetz bei Truppenübungen, 
Kaderübungen, freiwilligen Waffenübungen und Funktionsdiensten, die 
nicht länger als 20 Tage dauern, die den Wehrpflichtigen gebührenden Be­
züge für die gesamte Dauer des jeweiligen Präsenzdienstes bei der Entlas­
sung auszuzahlen sind, konnte von weiteren Maßnahmen seitens der VA 
Abstand genommen werden. 
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Gemeinschaftliche Haftung für Fehlbestände : 

Wesentlich erscheint es der VA weiters, aufzuzeigen, daß trotz vorange­
gangener Mißstandsfeststellungen und Berichten an den Nationalrat Wehr­
pflichtige zur gemeinschaftlichen Haftung für Fehlbestände weiterhin her­
angezogen wurden (siehe Fall 5.1). Die VA hat daher in diesem konkreten 
Beschwerdefall neuerlich einen Mißstand in der Verwaltung festgestellt, 
um ihrer Rechtsauffassung Nachdruck zu verleihen. 

Verzicht auf Beförderung: 

Weitere Beschwerdevorbringen, die anhand eines konkreten Bcschwerde­
hlles (vergleiche Fall 5.2) dargestellt sind, betreffen die Rechtsnatur einer 
Beförderung zum Gefreiten der Reserve. Beschwerdegrund war die Mög­
lichkeit eines Verzichtes auf die.~e Beförderung. Der Bundesminister für 
Landeswrteidigung hat zwar in Ubereinstimmung mit der VA die Ansicht 
vertreten, daß es sich dabei um Bescheide handelt, bei denen ein Verzicht 
unzulässig ist, jedoch bestand die unrichtige Rechtsaufhssung, daß dage­
gen keine Anfechtungsmöglichkeit bestehe. 

Einzelfälle 

5.1 Rechtswidrige Heranziehung zur Schadensgutmachung 1m Unteroffiziers­
Speisesaal 
VA 21 - LV/87 

F. D. aus Klaus, Oberösterreich, führte vor der VA Beschwerde, weil ihm 
aufgrund von in Verlust geratenen Küchengeräten während seiner Präsenz­
dienstableistung als Feldkochgehilfe in der Truppenküche anteilsmäßig 
50 S beim Abrüsten vorenthalten wurden. 

Die VA stellte im Zuge des Prüfungsverfahrens nach Einsichtnahme in die 
Unterlagen des Beschwerdeführers sowie nach Einholung einer Stellung­
nahme des Bundesministers für Landesverteidigung folgendes fest: 

Der Beschwerdeführer versah im Rahmen der Präsenzdienstleistung den 
Dienst als Feldkochgehilfe in der Truppenküche des Gardebataillons Wien 
bzw. als Speisen auf träger im Unteroffiziers-Speisesaal, als Küchengeräte 
(Messer und Gabeln im Neuwert von ca. 800 S) in Verlust gerieten. Diese 
Kleingeräte wurden vom verantwortlichen Koch unmittelbar nachgeschafft. 

Da der Verantwortliche für den Verlust nicht eruiert werden konnte, wur­
den die in der Küche beschäftigten Heeresbediensteten und Grundwehrdie­
ner ohne Durchführung eines Feststellungsverfahrens gegen ihren Willen 
zum anteilsmäßigen Kostenersatz (je 50 S) herangezogen. 

Im Fall der Grundwehrdiener wurde dieser Ersatz außerdem durch Abzug 
von den ihnen an läßlich des Abrüstens zustehenden Barbezügen nach dem 
Heeresgebührengesetz einbehalten. 

Die VA ging bei der Beurteilung des FalIes von folgenden Erwägungen aus: 
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Im gegenständlichen Fall sind für die Bereinigung eines Schadens, der dem 
Staat zugefügt wurde, die Bestimmungen des Organhaftpflichtgesetzes so­
wie eines militärbehördlichen Erlasses vom 20. November 1979 heranzuzie­
hen. Danach ist für die Geltendmachung eines Ersatzanspruches jedenfalls 
ein ordnungsgemäßes Feststellungsverfahren Voraussetzung, in welchem 
nicht nur die den Schaden verursachende Person eindeutig zu ermitteln 
sondern auch zu klären ist, inwieweit ein rechtswidriges und schuldhaftes 
Verhalten vorliegt, da nur dann der Anspruch überhaupt besteht. 

Im vorliegenden Beschwerdefall wurde weder ein solches Verfahren durch­
geführt noch auf sonst eine Weise der Schuldige festgestellt. Statt dessen 
zog der Kommandant sämtliche seiner Meinung nach in Frage kommenden 
Personen zur Gemeinschaftshaftung heran und ließ den auf die Grund­
wehrdiener entfallenden Anteil darüber hinaus von den Abrüstungsbezügen 
abziehen, da eine freiwillige Leistung nicht erbracht wurde. 

Der gegenständliche Fall stellt sich bedauerlicherweise nicht als Einzelfall 
dar. 

Eine derartige Vorgangsweise von Militärbehörden hinsichtlich einer Fest­
stellung von Gemeinschaftshaftung sowie einer daraus resultierenden Er­
satzkostenforderung für Fehlbestände war bereits wiederholt Gegenstand 
von Prüfungsverfahren vor der VA. 

Die VA hat dazu immer die Auffassung vertreten, daß eine Gemeinschaft 
nicht schuldlos für die Fehlleistung eines Einzelnen herangezogen werden 
kann und die so praktizierte Haftungsform nicht den in den übrigen 
Rechtsbereichen geltenden Grundsätzen entspricht. 

Daher hat die VA bereits in der den vorangegangenen Beschwerden zu­
grundeliegenden Vorgangsweise der Militärbehörden einen Mißstand in 
der Verwaltung festgestellt und den Nationalrat im Rahmen ihrer Tätigkeit 
von den Fehlleistungen in Kenntnis gesetzt (siehe Sechster und Achter Be­
richt an den Nationalrat). 

Aufgrund des ersten Anlaßfalles wurde vom Bundesminister für Landesver­
teidigung die gemeinschaftliche Haftung verboten und eine auf Grundlage 
der Einzelhaftung basierende Waren- und Geldgebarung angeordnet. 

Im Hinblick auf die der VA nach dieser Weisung bekanntgewordenen ana­
logen Vorkommnisse und im Hinblick auf den nunmehr vorliegenden Be­
schwerdefall sah sich die VA veranlaßt, neuerlich mit Beschluß eine Miß­
standsfeststellung zu treffen, um ihrer Rechtsauffassung Nachdruck zu ver­
leihen. 

Eine Empfehlung konnte entfallen, weil der mit der Beschwerde befaßte 
Bundesminister für Landesverteidigung sofort nach Bekanntwerden dieses 
Beschwerdegrundes die Refundierung des einbehaltenen Kostenanteiles an 
die betroffenen Grundwehrdiener sowie das Kaderpersonal angeordnet 
hat, womit der Beschwerdegrund behoben war. 

Des weiteren hat der Bundesminister für Landesverteidigung veranlaßt, daß 
im Erlaßwege die strikte Einhaltung der Bestimmungen der Militärwirt-
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schaftsvorschrift-Schadenersatzwesen in Erinnerung gerufen wird. Darüber 
hinaus hat das Armeekommando ergänzende Anweisungen betreffend die 
Gebarung mit Wirtschaftsgerät/Werkzeug erlassen, die geeignet sind, Ver-
1uste bzw. Vorgangsweisen, wie sie dem gegenständlichen Beschwerdefall 
zugrundeliegen, möglichst von vornherein auszuschließen. 

5.2 Rechtsnatur einer Beförderung zum Gefreiten der Reserve 
VA 32 - LV/85 

Ch. W. aus Unken, Salzburg, brachte in seiner Beschwerde an die VA fol­
gendes vor: 

An läßlich der Ableistung einer Truppenübung sei er gegen seinen Willen 
und ohne vorangegangene Belehrung übe~ die rec~tlichen Folgen zum Ge­
freIten der Reserve befördert worden, um Ihn - wIe der Beschwerdeführer 
vermutete - auch nach Vollendung des 35. Lebensjahres zum Wehrdienst 
heranziehen zu können. 

Bei der Übergabe des Dekretes habe er sich jedoch geweigert, den Dienst­
grad anzunehmen, woraufhin man ihm erklärt habe, daß ein Verzicht nicht 
möglich sei. Weiters habe man ihm die Auskunft erteilt, daß es kein Rechts­
mittel gegen diese Beförderung gebe. 

In dieser aufgezwungenen Beförderung erblickte der Beschwerdeführer ei­
nen Mißstand in der Verwaltung, da sie einen Eingriff in die persönliche 
Freiheit des Einzelnen bedeute. 

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverhhrens elDe Stellungnahme des 
Bundesministers für Landesverteidigung ein, aus der hervorgeht, daß die 
Beförderung zu Chargen der Reserve, die gemäß § 8 des Wehrgesetzes 
1978 durch den Truppenkommandanten vorgenommen wird, nach Rechts­
ansicht des Bundesministeriums für Landesverteidigung als ein öffentlich­
rechtlicher Akt der Rechtsgestaltung anzusehen ist. Es wird daduch einsei­
tig ein Rechtsverhältnis begründet, dessen Wirksamwerden lediglich der 
mündlichen Verkündung oder der Zustellung einer schriftlichen Ausferti­
gung bedarf. Eine Verweigerung der Annahme des Dienstgrades oder ein 
einseitiger Verzicht auf den erworbenen Dienstgrad ist in den wehrrechtli­
chen Bestimmungen nicht vorgesehen und daher nicht zulässig. Ebensowe­
nig wie einen einseitigen Verzicht sehen die wehrrechtlichen Bestimmun­
gen die Möglichkeit eines Rechtsmittels gegen die Beförderung zu Chargen 
der Reserve vor. 

Nach Einholung einer Stellungnahme des Bundesministers im Bundeskanz­
leramt stellte die VA folgendes fest: 
Bei einer Beförderung gemäß § 8 des Wehrgesetzes 1978, BG BI. N r. 150, 
handelt es sich um einen individuellen Willensakt mit rechtsverbindlicher 
Außenwirkung, welcher als "Bescheid" anzusehen ist. Es liegt dabei kein 
dienstrechtlicher Akt vor, sondern vielmehr ein wehrrechtlicher. Dabei 
kommt es zu einer rechtlichen Außenwirkung, die unter anderem das Aus­
maß der Wehrdienstleistung bestimmt. Da die Beförderung nicht nur den 
inneren Befehlsbereich betrifft, kann auch nicht von einem "Akt der militä­
rischen Befehlsgewalt" (Artikel II Abs. 6 lit. g EGVG 1950) gesprochen 
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werden. § 8 des Wehrgesetzes 1978 enthält keine einheitliche Zuständig­
keit, sondern sieht für die Beförderung zu Chargen die Zuständigkeit des 
Truppenkommandanten und für die Beförderung zu Unteroffizieren die 
des Bundesministers für Landesverteidigung vor. Die Frage, um welche 
Truppenkommandanten es sich im einzelnen handelt, läßt sich nur im Zu­
sammenhang mit § 14 Abs. 1 des Wehrgesetzes 1978 beantworten, auf­
grund dessen die Bundesregierung unter anderem die grundsätzlichen Fra­
gen der Heeresorganisation mit Beschlüssen bestimmt hat. 

Es sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

Erlä~t der. Bundesminister für Landesverte!digung einen Beförderungsbe­
scheid, so Ist auf das Verfahren gemäß Artikel II Abs. 4 EGVG das Allge­
meine Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) 1950 anzuwenden. Eine Beru­
fung ist zwar nicht möglich, jedoch Beschwerden an die Höchstgerichte. 

Handelt es sich bei dem "Truppenkommandanten" um ein Militärkom­
mando, so gilt gemäß Artikel II Abs. 1 Ziff. 24 EGVG ebenfalls das A VG 
1950. Eine Berufung gemäß § 63 AVG 1950 ist möglich. 

Wird die Beförderung von einem sonstigen Truppenkommandanten ausge­
sprochen, so gilt zwar das AVG 1950 nicht direkt, doch sind im Sinne des 
rechtsstaatlichen Prinzipes zumindest die Grundsätze des A VG auch hier 
anzuwenden. Eine Berufung richtet sich dann an die nächsthöhere militäri­
sche Instanz (§ 14 des Wehrgesetzes 1978). Allerdings fehlt in einem sol­
chen Fall eine ausdrückliche gesetzliche Regelung. 

Welches Organ auch immer den Beförderungsbescheid erläßt, ein Verzicht 
auf eine Beförderung gemäß § 8 des Wehrgesetzes 1978 ist unzulässig. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, daß es sich bei den Beförderun­
gen gemäß § 8 des Wehrgesetzes 1978 um Bescheide handelt, die jedoch 
entgegen der Ansicht des Bundesministers für Landesverteidigung grund­
sätzlich anfechtbar sind. 

Das Bundesministerium für Landesverteidigung wurde von dieser Rechts­
auffassung verständigt. Weitere Maßnahmen seitens der VA waren nicht zu 
treffen. 
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